
Sonja Gelinek

Eduard Hubrich (1864 – 1921) 
Schattenbeschwörung einer Randfigur





Sonja Gelinek

Eduard Hubrich (1864 – 1921)
Schattenbeschwörung einer Randfigur

Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades  
eines Doktors der Rechte der Rechts- und Staatswissenschaftlichen  

Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald



Prof. Dr. jur. Axel Beater (Dekan)
Prof. Dr. jur. Joachim Lege (Erstgutachter)
Prof. Dr. jur. Hans-Georg Knothe (Zweitgutachter)

Tag der mündlichen Prüfung: 7. September 2009

Dank

Mein Dank gilt vor allem meinem verehrten Doktorvater Herrn Professor Dr. Joa-
chim Lege, ohne dessen Ansporn und Unterstützung diese Arbeit nicht entstanden 
wäre. Danke, Chef. Besonderen Dank schulde ich weiter Frau Referendarin Karen 
Flügge, die mir während der gesamten Zeit mit Rat und Tat zur Seite stand, sowie 
Herrn Professor Dr. Knothe für die Erstellung des Zweitgutachtens und und meiner 
Schwester Frau Mag. phil. Janika Gelinek für die aufopferungsvolle Korrekturarbeit.

Lebenslauf

* 1980 in Hamburg

Schulbesuch in Hamburg, 1997/1998 High School in den USA 

2000 Abitur (Hamburg)

Studium der Rechtswissenschaften in Dresden und Greifswald,  
Auslandssemester in Rom, Italien.

2005 Erstes Juristisches Staatsexamen in Greifswald



Für Gabriele und Richard Gelinek





7

Inhaltsverzeichnis

Tabellarische Biographie Eduard Hubrichs........................................................12
Einleitung............................................................................................................13

Zur Methodik...................................................................................................14
Juristische Zeitgeschichte ...............................................................................14
Methode der Juristischen Biographik..............................................................15

A.	 LEBEN........................................................................................................17
I.	 Zur Person Eduard Hubrich.........................................................................17

1.	 Kindheit und Jugend.................................................................................17
2.	 Ehe und Familie........................................................................................18
3.	 Kirche ......................................................................................................19
4.	 Politik........................................................................................................21
5.	 Ehrungen...................................................................................................23

II.	 Königsberger Zeit.........................................................................................24
1.	 Studium und Referendariat.......................................................................24
2.	 Promotion.................................................................................................26
3.	 Beruf.........................................................................................................27
4.	 Habilitation...............................................................................................28
5.	 Privatdozentenzeit.....................................................................................30

a)	 Die Universität Königsberg und die Juristische Fakultät ...................30
b)	 Nicht-Ernennung Hubrichs zum Extraordinarius 1900......................33
c)	 Finanzielle Probleme...........................................................................34

6.	 Ernennung in Königsberg.........................................................................36
7.	 Hubrich als Extraordinarius .....................................................................39

a)	 Finanzen..............................................................................................40
b)	 Hubrichs Verhältnis zu seinen Kollegen.............................................41

8.	 Das Disziplinarverfahren gegen Hubrich (1906)......................................46
a)	 Antrag und Einleitung des Verfahrens................................................47
b)	 Ablauf und Zeugenbefragungen..........................................................49
c)	 Erwiderung und Rechtfertigung Hubrichs .........................................52
d)	 Abschluss bzw. Einstellung des Verfahrens........................................54

III.	 Ordentlicher Professor in Greifswald..........................................................55
1.	 Geschichtlicher Überblick: Die Universität Greifswald  
	 und ihre Statuten.......................................................................................56

a)	 Unter schwedischer Herrschaft...........................................................56
b)	 Unter preußischer Herrschaft..............................................................57

2.	 Geschichtlicher Überblick: Die Greifswalder Juristische Fakultät..........59
3.	 Struktur der preußischen Universitäten ...................................................62
4.	 Zahlen und Fakten zur Juristischen Fakultät ...........................................63



8

5.	 Prestige der Universität Greifswald..........................................................63
6.	 Die Greifswalder Fakultät im Sommersemester 1908..............................65
7.	 Berufung Hubrichs nach Greifswald (1908).............................................66

a)	 Hubrich im „System Althoff“.............................................................67
b)	 Berufung..............................................................................................70
c)	 Nachfolge von Sartorius......................................................................70

8.	 Finanzielle Lage Hubrichs in Greifswald.................................................71
9.	 Promotionen an der Greifswalder Fakultät...............................................72

a)	 Promotionsanzahl als Maßstab für die Qualität der Promotionen......72
b)	 Hubrichs Zusatzeinkünfte aus den Promotionen................................75

10.	 Streitigkeiten.............................................................................................75
a)	 Streit um das Gutachten Ryck und Bodden, 1918..............................75
b)	 Streitigkeiten in den Berufungsverfahren (1919 – 1920)....................77

(1)	Biermann-Berufung............................................................................78
(2)	Jacobi-Berufung..................................................................................81

c)	 Hubrich’sche Beschwerde hinsichtlich der 
	 Beteiligung von Nichtordinarien.........................................................83

(1)	Die Vorgeschichte: Nicht-Ordinarien-Bewegung...............................83
(2)	Hubrichs Argumente...........................................................................86

d)	 Hubrich’sche Beschwerde und die Kriegspromotionsordnung...........87
(1)	Hintergrund zur Kriegspromotionsordnung........................................88
(2)	Die eigentliche „Kriegspromotionsordnung“......................................91

e)	 Hubrich’sche Beschwerde bezüglich der Heranziehung als Prüfer....95
f)	 Die Fakultät zur Hubrich’schen Beschwerde......................................96

11.	 Letzte Zeit und Nachfolge Hubrich..........................................................98
12.	 Krankheit und Tod....................................................................................99

B.	 WERK.......................................................................................................101
I.	 Einleitung...................................................................................................101
II.	 Grundzüge des deutschen Universitätsrechts in Preußen  
	 zwischen 1894 und 1933 ...........................................................................101

1.	 Stand des Universitätsrechts in Preußen.................................................101
a)	 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794).............102
b)	 Universitätsstatuten...........................................................................103
c)	 Wissenschaftsfreiheit in der Preußischen Verfassungsurkunde........103

2.	 Entwicklung in der Weimarer Republik ................................................104
a)	 Gesetzgebungskompetenzen.............................................................104
b)	 Universitätsstatuten...........................................................................105
c)	 Die Freiheit der Wissenschaft, Art. 142 WRV..................................105

3.	 Rechtsnatur der Universitäten: „Anstalt“ oder „Korporation“?.............106
a)	 Das Grundproblem............................................................................106
b)	 Zur Terminologie..............................................................................108

4.	 Satzungsautonomie.................................................................................109
5.	 Relevanz Hubrichs..................................................................................111

III.	 Überblick der Veröffentlichungen..............................................................111



9

1.	 Historischer Kontext...............................................................................112
2.	 Themen...................................................................................................112
3.	 Publikationsform.....................................................................................113
4.	 Chronologische Übersicht der Veröffentlichungen / Bibliographie.......115
5.	 Darstellung der Werke ...........................................................................118

IV.	 Universitätsrechtliche Veröffentlichungen.................................................119
1.	 „Beiträge zum preußischen Unterrichtsrecht“ .......................................119
2.	 „Über die Entstehung öffentlichrechtlicher Korporationen  
	 in Preußen“ ............................................................................................121
3.	 „Die Gründung von Universitäten nach preußischem Recht“ ...............125
4.	 „Die Streitfrage über die Publikationspflicht autonomer Statuten 
	 in Preußen. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der  
	 Autonomie in Preußen“..........................................................................127
5.	 „Greifswalder Universitätsrecht. Ein Beitrag zur Jahrhundertfeier der 
	 Zugehörigkeit Neuvorpommerns zur preußischen Monarchie“ ............131
6.	 „Die Korporationsnatur der preußischen Universitäten“ .......................137
7.	 „Der Legalcharakter der preußischen Universitätsstatuten und die 
	 Notwendigkeit eines neuen Universitätsgesetzes“ ................................142
8.	 „Die Rechtsgrundlagen des öffentlichen Korporationswesens in 
	 Preußen“.................................................................................................151
9.	 „Zur Rechtslage der preußischen Universitäten“ ..................................155

V.	 Sonstige Veröffentlichungen......................................................................158
1.	 „Fränkisches Wahl- und Erbkönigthum zur Merovingerzeit“ ...............158
2.	 „Das Recht der Ehescheidung in Deutschland“ .....................................161
3.	 „Das Züchtigungsrecht in seiner strafrechtlichen Bedeutung“ ..............165
4.	 „Die Tragweite des preußischen Ausführungsgesetzes zur deutschen  
	 Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 2. Februar 1880“.................168
5.	 „Zur Auslegung von § 360 Ziff. 8 des Reichsstrafgesetzbuchs“ ...........170
6.	 „Der Verzicht auf die Approbation als Arzt und seine Bedeutung  
	 für das preußische Gesetz, betreffend die ärztlichen Ehrengerichte,  
	 das Umlagerecht und die Kassen der Aerztekammern,  
	 vom 25. November 1899“ ......................................................................171
7.	 „Ist die ‚Mahnung an die Beamtenpflicht’ nach preußischem  
	 Beamtenrecht ein Disciplinarstrafmittel?“ ............................................172
8.	 „Zur preußisch-polnischen Sprachenfrage“ ...........................................174
9.	 „Das preußische Sparkassenreglement vom 12. Dezember 1838  
	 und der Königsberger Sparkassenkonflikt“ ...........................................177
10.	 „Preußisches Staatsrecht“ ......................................................................180
11.	 „Das Verfahren gegen Geistliche bei Lehrirrungen.  
	 Eine kirchenrechtliche Skizze“...............................................................184
12.	 „Darf Preußen zerschlagen werden?“ ....................................................186
13.	 „Das demokratische Verfassungsrecht des deutschen Reiches“.............189



10

C.	 WIRKUNG...............................................................................................195
I.	 Wirkung zu Lebzeiten................................................................................195

1.	 Rezensionen zu Hubrich ........................................................................195
2.	 Briefe an Hubrich...................................................................................200
3.	 Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit...........................201
4.	 Erwähnung in Biographien und Hochschullehrerlexika.........................203
5.	 „Hubricius“.............................................................................................204

II.	 Wirkung in der Entwicklung des Hochschulrechts im 20. Jahrhundert.....205
1.	 Grundlagen des Hochschulrechts 1933 - 1945.......................................205

a)	 Umbruch nach 1933..........................................................................205
b)	 Stand des Hochschulrechts................................................................205
c)	 Die Universität und das nationalsozialistische Bildungsideal..........207
d)	 Rechtsnatur der Universitäten, Selbstverwaltung  
	 und Satzungsautonomie....................................................................208
e)	 Greifswalder Fakultät .......................................................................211
f)	 Wirkung von Hubrichs Werk............................................................211

2.	 Entwicklung des Hochschulrechts nach 1945 I:  
	 Grundlagen des Hochschulrechts der DDR............................................211

a)	 Hochschulreformen in der DDR.......................................................211
b)	 Struktur des Hochschulwesens..........................................................214
c)	 Hochschulleitung und Hochschulorganisation..................................215
d)	 Die Universität im sozialistischen Bildungssystem..........................217
e)	 Rechtsnatur der Universitäten, Selbstverwaltung  
	 und Satzungsautonomie....................................................................219
f)	 Greifswalder Fakultät........................................................................220
g)	 Wirkung von Hubrichs Werk............................................................221

3.	 Entwicklung des Hochschulrechts nach 1945 II:  
	 Grundlagen der Universitätsrechtsentwicklung in der BRD..................221

a)	 Wiedereinsetzung des Stands von 1933............................................221
b)	 Rechtsgrundlagen Bundesrecht.........................................................223

(1)	Gesetzgebungskompetenzen.............................................................224
(2)	Rechtsstellung der Hochschulen gemäß HRG..................................225
(3)	Selbstverwaltungsrecht und Satzungsautonomie..............................226

(a)	 Selbstverwaltung und Satzungsautonomie gemäß Grundgesetz...227
(b)	 Selbstverwaltung und Satzungsautonomie gemäß HRG...............228

(4)	Staatliche Aufsicht gemäß HRG.......................................................231
c)	 Rechtsgrundlagen Landesrecht.........................................................232
d)	 Fazit: Satzungsautonomie in der BRD..............................................232
e)	 Wirkung von Hubrichs Werk............................................................233

III.	 Hubrichs Wirkung heute............................................................................233
IV.	 Überblick: Weiterentwicklung des Hochschulrechts nach 1976................238

1.	 Novellierungen des HRG........................................................................238
2.	 Föderalismusreform................................................................................239
3.	 Diskussion um das HRG heute...............................................................239



11

D.	 SCHLUSS - Zu Recht vergessen?...........................................................241
I.	 Persönlicher Nachlass................................................................................241
II.	 Wissenschaftlicher Nachlass......................................................................241
III.	 Ausblick.....................................................................................................242

1.	 Wissenschaftsrat, HRK und CHE...........................................................242
2.	 Der Hochschulrat der Universität Frankfurt...........................................246
3.	 Der Landeshochschulrat in Brandenburg...............................................247
4.	 Bundesverfassungsgericht......................................................................249

IV.	 Schlusswort................................................................................................250

Anlagen............................................................................................................253
Anlage 1 - Ehrungen Hubrichs.........................................................................253
Anlage 2 – Chronologischer Überblick der betreuten Dissertationen..............254
Anlage 3 - Vorlesungsverzeichnis Hubrich in Greifswald................................260
Anlage 4 – Wissenschaftsrat.............................................................................264
Anlage 5 – Hochschulrektorenkonferenz..........................................................265
Anlage 6.1 – CHE Mission Statement..............................................................267
Anlage 6.2 – CHE Leitbild Autonomie.............................................................268
Anlage 6.3 – CHE Leitbild Wettbewerb...........................................................269
Anlage 7 – Pressemitteilung HMWK...............................................................270
Anlage 8 – LHR Brandenburg..........................................................................271

Literaturverzeichnis.......................................................................................272
I.	 Literatur......................................................................................................272
II.	 Archivalien.................................................................................................285

1.	 Akten des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz  
	 in Berlin (GStA).....................................................................................285
2.	 Akten des Universitätsarchivs Greifswald (UAG).................................286



12

 

Tabellarische Biographie Eduard Hubrichs

7. Januar 1864 geboren in Allenstein, Ostpreußen
1883 – 1887 Studium in Königsberg, Ostpreußen

31. Januar 1887 Erste Juristischen Staatsprüfung
März 1887 – Oktober 1891 Referendariat

24. November 1888 Mündliches Rigorosum
11. März 1889 Promotion

24. Oktober 1891 Zweite Juristische Staatsprüfung

September bis Dezember 
1892 Rechtsanwalt in Allenstein

ab Dezember 1892 Rechtsanwalt in Seeburg
ab Juli 1893 gleichzeitig Notar in Seeburg

August 1994 Ende Anwaltstätigkeit
September 1994 Ende Notarstätigkeit

1894/95 Habilitation in Königsberg
28. Januar 1894 Antrag auf Zulassung als Privatdozent

16. Oktober 1894 Antrittsvorlesung
5. Dezember 1894 Anzeige der Habilitation an das Ministerium 

in Berlin

1895 – 1901 Privatdozent in Königsberg
März 1901 – 1908 Extraordinarius in Königsberg 

26. Mai 1906 Einleitung des Disziplinarverfahrens
August 1903 Heirat mit Käthe Hoffmann

1905 Geburt des Sohns Paul

September 1908 Berufung als Ordinarius nach Greifswald 
1909 Geburt des Sohns Wolfgang

März 1921 Tod in Greifswald
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Schattenbeschwörung einer Randfigur1

Alexander Hollerbach

Einleitung

Paul Eduard Hubrich war preußischer Professor für Staats- und Kirchenrecht, 
Universitätsrechtler und ein persönlich schwieriger Zeitgenosse. Von 1895 an 
war Hubrich zunächst Privatdozent, dann Extraordinarius an der Juristischen Fa-
kultät der Universität Königsberg. 1908 wurde er als Ordinarius nach Greifswald 
berufen, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1921 tätig war.

Die vorliegende Arbeit stellt sich die Aufgabe, Hubrichs Leben, sein wissen-
schaftliches Werk und die Auswirkung nachzuzeichnen, die dieses Werk auf die 
Entwicklung des Universitätsrechts in Deutschland hatte. Ein Schwerpunkt liegt 
auf der Betrachtung seiner persönlichen Verstrickungen innerhalb der Fakultäten 
Königsberg und Greifswald. Man warf ihm Unkollegialität vor, Bereichungsab
sicht, mutwillige Schädigung des wissenschaftlichen Rufs der Greifswalder 
Fakultät. Im Rahmen dieser Arbeit soll einigen der Vorkommnisse nachge-
gangen werden, insbesondere durch Erschließen der Archivalien in Berlin und 
Greifswald.

Betrachtet man Hubrichs Gesamtwerk, so fallen die in Greifswald verfassten 
Schriften auf, die sich vorwiegend mit dem Universitätsrecht beschäftigen. Hub-
rich konzentrierte sich auf die geschichtlichen Grundlagen des Verhältnisses 
Universität – Staat, auf die Rechtsnatur der Universitätsstatuten, auf die Einfluss­
möglichkeiten des Staates und die autonomen Rechte der Universitäten. Zu den 
großen staats- und verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen seiner Zeit da-
gegen leistete er nur punktuell einen Beitrag. Auch begründete er keine juristi-
sche Schule und erhielt keinen weiteren Ruf an eine andere Universität. Trotz 
einer übermäßig großen Zahl von Promotionsstudenten beruft sich später keiner 
seiner Doktoranden auf ihn, und in der Geschichte des Öffentlichen Rechts ist er 
in Vergessenheit geraten. 

1	 Alexander Hollerbach meint zu seinem Aufsatz „Zu Leben und Werk Heinrich Triepels“ (AöR 
1966, S. 417 ff.), es handele sich um eine „Schattenbeschwörung einer Randfigur der Geschichte 
der deutschen Wissenschaft vom öffentlichen Recht“ (S. 441). Er äußere sich „nicht um ein Denk-
mal zu setzen, sondern um einen kleinen Baustein zur neueren Wissenschafts- und Gelehrtenge-
schichte zu liefern [...]. Dabei ist die Überzeugung leitend, daß es geradezu zu den Tagesaufgaben 
der publizistischen Wissenschaft gehört, sich in kritischer Reflexion des Weges zu vergewissern, 
den sie in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mit seinen tiefgreifenden geistigen Auseinanderset-
zungen und seinen politischen Umbrüchen genommen hat“ (S. 417).
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Zur Methodik

Den Juristen flicht die Nachwelt nur selten Kränze.2

Thomas Vormbaum

Für Juristenbiographien gab es bis vor wenigen Jahren nur geringes Interesse: 
Abgesehen von einigen großen Namen, deren Träger meist wegen anderer Quali- 
täten in den Mittelpunkt rückten, boten juristische Lebensläufe „dichterisch
en ebenso selten wie wissenschaftlichen Bemühungen ein reizvolles Betäti- 
gungsfeld“.3

Juristische Zeitgeschichte 

Die der Gegenwart auf dem Fuße folgende fachliche 
Vorhut der klassischen Rechtsgeschichte4

Michael Stolleis

Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangen-
heit der Rechtswissenschaft erwachte vor einigen Jahren ein neues Interesse an 
Juristischer Zeitgeschichte – in Abgrenzung zur Neuesten Rechtsgeschichte5  – 
und führte zu einer Reihe biographischer Veröffentlichungen zu Rechtswissen-
schaftlern6 aus unterschiedlichen Fachgebieten, vor allem Kurzbiographien und 
auch monographischen Lebensdarstellungen.7 

2	 Thomas Vormbaum, Juristen-Leben, in: Wilfried Küper u.a. (Hrsg.), Beiträge zur Rechtswis-
senschaft. Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1993, 
S. 1249.
3	 Vormbaum, Juristen-Leben, S. 1249.
4	 Michael Stolleis, Juristische Zeitgeschichte, in: Michael Stolleis (Hrsg.), Juristische Zeitge-
schichte – ein neues Fach? (im Folgenden: Stolleis, Juristische Zeitgeschichte) Baden-Baden 1993, 
S. 12.
5	 Zum Begriff und zur Abgrenzung zur Neuesten Rechtsgeschichte vgl. u.a. Dietmut Majer, 
Überlegungen zum Begriff „juristische Zeitgeschichte“, in: Stolleis, Juristische Zeitgeschichte, 
S. 16 ff. und Jan Schröder, Überlegungen zur Juristischen Zeitgeschichte, in: Stolleis, Juristische 
Zeitgeschichte, S. 35 ff.
6	 Ulrich Gassner spricht von einer „Hochkonjunktur des biographischen Genres“, vgl. Ulrich 
Gassner, Heinrich Triepel. Leben und Werk, Berlin 1999, S. 23.
7	 Etwa Holger Karitzky, Eduard Kohlrausch – Kriminalpolitik in vier Systemen. Eine straf-
rechtshistorische Biographie, Berlin 2002; Ulrich Gassner, Heinrich Triepel, Berlin 1999; Gerald 
Mund, Herbert von Dirksen (1882 – 1955). Ein deutscher Diplomat in Kaiserreich, Weimarer 
Republik und Drittem Reich. Eine Biografie, Berlin 2003; vgl. auch die Übersicht bei Thomas 
Vormbaum, Juristen-Leben, S. 1248. Eine Tendenz zu mehr Biographien auf verschiedenen 
Fachgebieten verzeichnet auch Ulrich Raulff, Das Leben – buchstäblich. Über neuere Biographik 
und Geschichtswissenschaft, in: Christian Klein (Hrsg.), Grundlagen der Biographik. Theorie und 
Praxis des biographischen Schreibens, Stuttgart, Weimar 2002, S. 55 ff.
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In die typische juristische Zeitgeschichte, die mit dem Ende des 1. Weltkriegs be- 
ginnt, passt diese Arbeit nicht. Hubrich erlebte lediglich noch zwei Jahre seiner 
Professur in der Weimarer Republik. Hinzu kommt, dass die juristische Zeitge-
schichte gegenwärtig insgesamt eher eine Zeitgeschichte der NS-Zeit und der 
DDR ist.8 

Dennoch: Joachim Rückert bestimmt den Zeitpunkt, zu dem juristische Zeitge
schichte beginne „Am liebsten [...] problemgebunden versetzt, im Strafrecht 
anders als im Verfassungsrecht und Zivil- und Prozessrecht. Die Uhren der 
Rechtsgeschichte gehen eigen.“9 Dies gilt gerade für Themen, die durch histo-
rische Ereignisse und die juristische Auseinandersetzung mit den Rechtssyste-
men der NS-Zeit und der DDR an Aktualität verloren haben, etwa die Universi- 
tätsrechtsgeschichte.

Methode der Juristischen Biographik

Ob Hubrich nun in die juristische Zeitgeschichte passt oder nicht: Eine einheit-
liche Methode für den Umgang mit den Juristen der Juristischen Zeitgeschichte, 
sozusagen eine Methodik der juristischen Biographik, hat sich noch nicht etab-
liert.10 In bisherigen Veröffentlichungen werden die Felder „Leben“ und „Werk“ 
teils in einer gemeinsamen Chronologie, teils getrennt bearbeitet, und Umfang 
und Gewichtung der verfügbaren biographischen Daten variieren stark. Für die 
Darstellung von Hubrichs Leben wurde für diese Arbeit eine chronologische Vor-
gehensweise gewählt, die sich an einer soziologischen Methode orientiert.11

Während politische Juristen oder „verbrecherische oder sonst wie anrüchige Ver-
treter des Juristenstandes“12 öfter zu Objekten biographischer Arbeiten werden, 
geben reine Rechtsgelehrte aufgrund ihrer vergleichsweise ereignislosen Lebens
verläufe seltener Anlass zu einer Biographie. Für einen thematischen Ansatz aber 
erscheint es sinnvoll, sich auch mit weniger spektakulären Juristen zu befassen, 

8	 Dietmut Majer meint, die Juristische Zeitgeschichte sei besonders geeignet auch für den 
Vergleich der autoritären Systeme der Nazis und der DDR (Majer, in: Stolleis, Juristische Zeitge-
schichte, S. 17 f.), und auch für Joachim Rückert bildet die Ähnlichkeit dieser Diktaturen einen 
besonderen Forschungsbereich der JZG (Joachim Rückert, Juristische Zeitgeschichte. Ein Entwurf, 
in: Stolleis Juristische Zeitgeschichte, S. 30).
9	 Rückert in: Stolleis, Juristische Zeitgeschichte, S. 33.
10	 Vgl. hierzu den Vergleich unterschiedlicher Aufbauschemata für Juristenbiographien bei 
Karitzky, Eduard Kohlrausch, S. 36.
11	 Insbesondere Max Weber, Wissenschaft als Beruf, Stuttgart 1995.
12	 „Verbrecherische oder sonstwie anrüchige Vertreter des Juristenstandes – wie etwa Roland 
Freisler oder Carl Schmitt“ seien die für biographische Bemühungen zugänglichsten Juristen. 
Vormbaum, Juristen-Leben, S. 1251.
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die Zeitzeugen einer bestimmten Epoche waren und mit ihren wissenschaftli-
chen Arbeiten einen Beitrag zur Rechtsentwicklung leisteten. Diese Lebensläufe 
bieten die Möglichkeit, rechtshistorische Entwicklungen aus einer individuellen 
Perspektive zu betrachten.

Bei genauerem Hinsehen ergeben sich nämlich gerade für diese Gelehrten inter-
essante inhaltliche Verknüpfungen zwischen Lebenslauf und Werk. Statt sich al
so auf eine reine Werkanalyse oder eine reine Biographie zu beschränken, kann 
in diesen Fällen die historische Dimension des Werkes als Teil eines Lebens-
laufes heraus gearbeitet werden,13 eine Verknüpfung von Leben und Werk,14 die 
die Auswirkungen bestimmter Lebens-Ereignisse des Wissenschaftlers auf sein 
Werk in den Blick nimmt.15

Eine solche Verknüpfung ist hier versucht worden. Nach einer chronologischen 
Lebenserzählung und einer inhaltlichen Darstellung seines wissenschaftlichen 
Werks folgt eine Analyse verschiedener Arbeiten Hubrichs, danach ein Versuch, 
die Wirkung seiner universitätsrechtlichen Schriften über seinen Tod hinaus in 
der Entwicklung des Hochschulrechts nachzuvollziehen.16 

13	 Thomas Vormbaum bezeichnet es als Aufgabe der juristischen Biographik, die „historische 
Dimension des Werkes als Teil eines Lebenslaufes zu behaupten“.
14	 Die Geschichtswissenschaft unterscheidet verschiedene Formen der historischen biographi-
schen Darstellung, unter anderem eine vornehmlich faktensammelnde, kompilatorische Biographie, 
die ohne tiefere Analyse auskommt, eine chronologisch-erzählende Biographie, die ein Charakter-
bild vermitteln soll und eine systematische Biographie, die weniger chronologischen als inhaltli-
chen Gesichtspunkten folgt und sich auf die wissenschaftliche Arbeit des Subjekts konzentriert. 
Vgl. dazu Ernst Engelberg/Hans Schleier, Zu Geschichte und Theorie der historischen Biographie, 
in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1990, S. 195 ff.
15	 Ein solcher Ansatz führt dagegen bei Juristen mit einem öffentlichkeitswirksameren Leben, 
die sich weniger über ihre Publikationen definieren, nicht zu aussagekräftigen Ergebnissen.
16	 Ulrich Gassner meint zwar, dass „Zusammenhänge [...] zwischen Persönlichkeitsstruktur 
und Denken“ kaum vorhanden seien (Gassner, Heinrich Triepel, S. 22), dennoch lassen sich auf 
einer rein juristischen, nicht-psychologischen Ebene Parallelen zwischen Hubrichs Lebenslauf und 
seinem wissenschaftlichen Werk ziehen.
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A.	 LEBEN

I.	 Zur Person Eduard Hubrich

1.	 Kindheit und Jugend

Über die Kindheit und Jugend von Paul Eduard Hubrich sind lediglich die Rah-
mendaten bekannt. Er wurde am 7. Januar 1864 in Allenstein in der Nähe von 
Königsberg in Ostpreußen geboren. Sein Vater, Gottlieb Eduard Hubrich, war als 
Rechtsanwalt und Notar am Amtsgericht Allenstein tätig und verheiratet mit Al-
bertine Hubrich, geborene Zobel. Zur Schule ging Hubrich in Allenstein und in 
Hohenstein. In Allenstein besuchte er die Volksschule, das Gymnasium zunächst 
in Hohenstein und später wiederum Allenstein, wo er auch die Abitursprüfung 
bestand.

Eigene Äußerungen von Hubrich über das Verhältnis zu seinen Eltern und deren 
Erziehung sind nicht überliefert. Über Hubrichs Mutter und sein Verhältnis zu 
ihr ist wenig bekannt. Er widmete ihr seine Dissertation17 und unterstützte sie fi-
nanziell im Alter.18 Hubrichs Vater starb bereits, als Hubrich 15 Jahre alt war.19 Er 
war neben seiner anwaltlichen Tätigkeit auch Notar. 

Mitte des 19. Jahrhunderts waren die juristischen Berufe gut bezahlte Tätigkeiten 
mit vielfältigen Karriereaussichten.20 Wegen der langen, kostspieligen Ausbil-
dung21 stand er vornehmlich jungen Männern aus wohlhabenden Verhältnissen 
offen. So war insbesondere auch für die klassischen juristischen Berufe Staatsan-
walt und Richter nach dem zweiten Staatsexamen eine sechs bis acht Jahre dau-
ernde Anwartszeit als Gerichtsassessor Voraussetzung für eine Festanstellung.22

17	 S. unten S. 165 (Dissertation). Die Widmung lautet: „Seiner lieben Mutter gewidmet vom 
Verfasser.“
18	 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin (GStA) I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 
Tit. 4 Nr. 19 Bd. 5, Blatt 228, Hubrich an Kultusministerium, Gesuch vom 4.02.1904; Hinweis, 
dass seine Mutter bei seiner Schwester wohne und er sie jährlich mit 200 Mark unterstütze.
19	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 128.
20	 Vgl. für Notar und Rechtsanwalt: Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt (Hrsg.) Handbuch der 
Berufe Bd. II Akademische Berufe, Leipzig 1923, S. 241 ff. 
21	 Bereits die universitäre Ausbildung war kostenintensiv: Allein für Kollegienhonorare und 
Gebühren waren zwischen 150 und 200 Reichsmark zu rechnen, vgl. Handbuch der Berufe Bd. II, 
S. 246. 
22	 Ina Ebert, Die Normierung der juristischen Staatsexamina und des juristischen Vorbereitungs-
dienstes in Preußen (1849 – 1934), Berlin 1995, S. 109. Martin Schmeiser, Akademischer Hasard. 
Das Berufsschicksal des Professors und das Schicksal der deutschen Universität 1870 – 1920, 
Stuttgart 1994, S. 345.
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Für Juristensöhne, also Söhne von Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten, 
war es damals geradezu üblich, sich als eigene berufliche Laufbahn eine ähnlich 
angesehene aus-zusuchen: Von 100 Juristensöhnen werden 25,1 % Richter, 13,25 
% Hochschullehrer, 12 % Ärzte und 9,2 % Rechtsanwälte.23 Fast 60 % der Juris-
tensöhne fand man also in Berufen wieder, die nicht nur eine lange Ausbildungs-
dauer hatten, sondern auch „Risikopassagen“24 enthielten, deren Überdauern fi-
nanziell sichere Verhältnisse voraussetzte.

Von Hause aus weniger Begüterte waren kaum in der Lage, die höhere Schulbil-
dung, das Studium und die Referendarszeit zu überbrücken, geschweige denn, 
die Mittel für die Eröffnung einer eigenen Kanzlei bzw. Praxis aufzubringen.

2.	 Ehe und Familie

Eduard Hubrich heiratete am 8. August 1903 Luise Marie Marthe Käthe Hoff-
mann aus Königsberg (geb. 7. Februar 1877). Käthe stammte nicht aus besonders 
wohlhabenden Verhältnissen: ihr Vater, ein Postsekretär, war bereits verstorben, 
und ihre Mutter verfügte über kein eigenes Vermögen.25 

Über den Zeitpunkt des Kennenlernens und der Verlobung ist nichts bekannt. 
Hubrich heiratete Käthe jedoch erst, als er bereits eine Anstellung als Extraor-
dinarius gefunden hatte und damit über ein gesichertes Einkommen verfügte.26

Zwei Jahre nach seiner Hochzeit wurde Hubrich mit 41 Jahren Vater seines ersten 
Sohnes Paul, geboren am 4. November 1905 in Königsberg.27 Der zweite Sohn 
Wolfgang wurde vier Jahre später, am 6. Oktober 1909, in Greifswald geboren.28

In Königsberg soll die Familie in einer herrschaftlichen Wohnung „Am Parade-
platz“ gewohnt und Hausangestellte gehabt haben.29 In Greifswald wohnten die 

23	 Zahlen bei Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 227.
24	 Begriff bei Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 63 f.
25	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 225, Schreiben des Kurators der 
Universität Königsberg vom 2.03.1904
26	 Schmeiser spricht für die finanziell höchst unsichere Privatdozentenzeit von einer „temporär 
befristeten Ehelosigkeit“, S. 38.
27	 Paul Hubrich fiel im Zweiten Weltkrieg, im Frühjahr 1944. Er starb ohne Nachkommen.
28	 Wolfgang Hubrich heiratete und wurde Vater von drei Kindern: Helga, Peter und Michael. 
Peter und Michael verstarben ebenfalls kinderlos, Frau Helga Weper, (geb. Hubrich, 1923 – ) ist 
somit wohl das letzte Mitglied aus der engeren Familie Eduard Hubrichs.
29	 Auskunft der Enkelin Helga Weper: die Familie Hubrich habe finanziell „sehr gut“ dagestan-
den.
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Hubrichs zunächst in der Langen Strasse Nr. 50, zogen aber bereits im Winterse-
mester 1909/10 in die Steinstrasse Nr. 11.30 

3.	 Kirche 

Hubrich war evangelischer Konfession.31 Inwieweit sein Glauben sein tägliches 
Leben geprägt hat, ist nicht bekannt.32 Neben seinen kirchenrechtlichen Publika
tionen ist eine im Jahr 1909 öffentlich geführte Auseinandersetzung Hubrichs 
mit dem Pastor an der evangelischen Kirche St. Jacobi in Greifswald, Immanuel 
Heyn33, von Interesse. 

Dieser hatte in einem „Offenen Brief an Herrn Prof. Dr. Eduard Hubrich in 
Greifswald in Sachen des Verfahrens gegen Geistliche bei Lehrirrungen“ an das 
Tageblatt für Vorpommern nachdrücklich Kritik geübt an der kürzlich von Hub-
rich veröffentlichten Schrift „Das Verfahren gegen Geistliche bei Lehrirrungen“, 
die dieser anlässlich des Treffens der Generalsynode34 verfasst und veröffentlicht 
hatte. Hubrich beschäftigte sich dabei mit dem Verfahren, das der Kirche gegen-
über ihren Pastoren im Falle von sog. Lehrirrungen35 zustand. 

Heyn begründete seine Äußerung zu dem Sachverhalt wie folgt:36 

Und da ich nun der Meinung bin, es würde ein wahres Unglück sein, wenn die von Ih-
nen vertretenen Anschauungen in einem Kirchengesetz ihre Sanktion fänden, werden 
Sie es mir nicht verargen, wenn ich dagegen schärfsten Widerspruch erhebe. 

Die Kirche, so Heyn, sei für Hubrich 

überhaupt nicht Liebes- und Geistesgemeinschaft [...] sie ist Ihnen lediglich Rechts-
gemeinschaft, in der der Geistliche nur unter der Voraussetzung angestellt wird, daß er 
ein „Glaubensfertiger“ ist, und in der er bei der Anstellung [...] die Verpflichtung über-
nimmt, die reine Kirchenlehre zu vertreten. Dagegen erhebe ich Einspruch. 

30	 UAG PA 401.
31	 Vgl. Personalbogen in UAG PA 401.
32	 Auskunft der Enkelin Helga Weper: die Familie Hubrich habe kein engeres Verhältnis zur 
Kirche gehabt.
33	 Thomas Immanuel Heyn (1859 – 1919) studierte Theologie in Greifswald und Bonn. 1885 
wurde er Pastor in Pyritz-Altstadt und im April 1890 nach St. Jacobi in Greifswald berufen. 1912 
wurde er Pfarrer an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wo er bis zu seinem Tode blieb (vgl. 
Hellmuth Heyden, Die evangelischen Geistlichen des ehemaligen Regierungsbezirkes Stralsund. 
Die Synoden Greifswald-Land, Greifswald-Stadt, Greifswald 1967, S. 121).
34	 Siehe Einzelheiten zu der Generalsynode unten, S. 193. 
35	 Als Lehrirrung wurde das öffentliche Vertreten einer von der offiziellen kirchlichen Dogmatik 
abweichenden Meinung verstanden.
36	 UAG PA 401, Zeitungsartikel Heyn vom 31.10.1909.
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Er formulierte seinen Protest in folgenden Punkten: 

1. Ich protestiere im Namen des Evangeliums, das Sie, Herr Professor, nicht erst ge-
nug nehmen.37 [...] 3. Ich protestiere gegen Sie im Namen des Rechts, das Sie beugen 
wollen.38 [...] Es ist also nichts Geringeres als rechtliche Irreführung, wenn Sie, Herr 
Professor, alles das durcheinander werfen und dann das, was Sie fälschlich als Irrlehre 
konstruiert haben, durch das Gesetz mit Strafe bedroht sein lassen. [...] 5. Ich protes-
tiere, Herr Professor, gegen Ihre Schrift im Namen meines Standes, den Sie beleidigt 
haben.39 

Heyn schließt seine Anklage mit den Worten:

[...] In der evangelischen Kirche sind so viele Dogmen [...] heute durch den in Wis-
senschaft und Geschichte sich offenbarenden Gott zerbrochen [...] Müssen Sie, Herr 
Professor, beim Alten bleiben – tun Sie das! – Wollen Sie mich einen Ketzer schel-
ten – meinetwegen. Ich gedenke auch fernerhin „mich nach dem zu strecken, das da 
vorne ist“. [...] Einstweilen harre ich der Antwort, die Sie mir zu geben haben werden.

Hubrich war, erwartungsgemäß, empört, und antwortete einige Tage später eben-
falls in einem offenen Brief, den er allerdings nicht an Heyn, sondern an den Chef-
redakteur des Tageblatts schickte. Die Äußerungen in diesem Brief geben auch 
einen Eindruck von Hubrichs moralischen Prinzipien und seinem gesellschaft-
lichen Umgang:

Sehr geehrter Herr Chefredakteur! 

Ihr geschätztes Organ bringt [...] einen „offenen Brief“ des Pastors Immanuel Heyn an 
mich aus Anlaß einer Broschüre von mir, über deren Inhalt nicht in Greifswald, son-
dern in diesen Tagen in der Generalsynode zu Berlin entschieden wird. Obwohl die 
betreffende Nummer Ihres Blattes bereits am Abend des 30. Oktober in Greifswald zur 
Ausgabe gelangt sein wird, habe ich von Pastor Heyn 48 Stunden lang keine Mitteilung 
über seinen Angriff erhalten. Ich erfuhr von dem „offenen Brief“ rein zufällig erst [...] 
in einer Privatgesellschaft – in welcher auch Pastor Heyn Gast war – aus dem Munde 
eines Universitätskollegen [...]. Ich kann zunächst dem Urteil der Öffentlichkeit über-
lassen, ob dies Verhalten von Pastor Heyn den elementaren Geboten der Ritterlichkeit 
entspricht. Pastor Heyn und ich wohnen in demselben Ort. Wäre es Pastor Heyn von 
vornherein ernstlich um sachliche Aufklärung und Verständigung zu tun gewesen, so 

37	 Jesus habe nichts als sein Evangelium und seinen Geist hinterlassen, nicht aber Paragraphen 
einer Lehre oder eines Gesetzes.
38	 § 73 II 11 ALR bestimmte: „In ihren Amtsvorträgen, und bey dem öffentlichen Unterrichte, 
müssen sie, zum Anstoße der Gemeine, nichts einmischen, was den Grundbegriffen ihrer Religi-
onspartey widerspricht.“ Hubrich aber würde diese Grundbegriffe auf Glaubenssätze, Bekenntnisse 
und Kirchenlehre erweitern.
39	 Hubrich wolle die Pastoren zu „blinden Blindenleitern“ machen, die sich mit ihrem Glauben 
und der Suche nach Wahrheit nicht beschäftigen dürften.
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wäre der Weg der mündlichen Aussprache der einfachste gewesen. [...] [Es] bleibt der 
Schluß unabweisbar, daß seine Absicht von vornherein auf die Erzeugung von Skan-
dal gerichtet war. Es wird dieser Schluß durch die Tatsache verstärkt, daß Pastor Heyn 
sich nicht entblödet, gegen mich, einen Rechtslehrer, den unerhört mutwilligen und 
kränkenden Vorwurf des Versuchs der Rechtsbeugung zu erheben!

Nach dieser Form des Auftretens von Pastor Heyn, sowie nach dem Inhalt seines „of-
fenen Briefs“, der nichts als ein Konglomerat von Entstellungen und Verkehrtheiten 
der grundlosesten Art ist, habe ich Pastor Heyn, der durch sein Priesterkleid gegen die 
vollen Konsequenzen seiner Handlungsweise gedeckt ist, persönlich nichts weiter zu 
sagen. Alle anständig Denkenden werden den Überfall, den sich in dieser Weise ein 
Seelenhirte gestattet, nach Gebühr zu würdigen wissen. [...] Ich habe weder Lust noch 
Zeit, durch Schritte meinerseits dazu beizutragen, daß Pastor Heyn sich in weiteren 
Kreisen wichtig und interessant machen kann. Er ist nicht der Gegner, mit dem ich 
mich zu messen habe. Es ist eine Naivität sondergleichen, durch „offene Briefe“ einem 
arbeitsüberlasteten Professor die so knappe Zeit für seine Berufsarbeit noch kürzen zu 
wollen! Mit vorzüglicher Hochachtung, Hubrich.40

Hubrichs Argumentation bezog sich lediglich auf die äußeren Umstände der An-
klage des Pastor Heyn. Er ging inhaltlich nicht auf die Vorwürfe ein, und sein Ton 
lässt kein besonderes religiös-emotionales Engagement vermuten.

4.	 Politik

Die Frage nach Hubrichs politischer Einstellung und Engagement stellt sich auf-
grund von Zeitungsartikeln und einer möglichen Kandidatur in Greifswald für 
die konservative Deutsche Volkspartei (DVP)41 bei den Provinziallandtagswah-
len in Pommern 1921.42 In seiner 1920 erschienen Schrift „Darf Preußen zer-
schlagen werden?“ warb Hubrich für die Politik der DVP und zitierte ihren Wahl-

40	 UAG PA 401, Zeitungsartikel Hubrich vom 3.11.1909.
41	 Im Dezember 1918 schlossen sich der rechte Flügel der ehem. Nationalliberalen Partei und ein 
Teil der früheren Fortschrittlichen Volkspartei zur Deutschen Volkspartei (DVP) zusammen. Mit-
glieder waren vor allem engagierte Gelehrte und Beamte, die ein wohlhabendes Bildungsbürgertum 
repräsentierten. Die im Oktober 1919 veröffentlichten Grundsätze der DVP zielten noch auf die 
Wiederherstellung des Kaisertums. Die Weimarer Verfassung mit ihrer republikanischen Staatsform 
wurde abgelehnt. Mit dem Beitritt zu der im Juni 1920 gebildeten Koalition von Zentrum und DDP 
beteiligte sich die DVP – trotz ihrer Vorbehalte gegenüber dem parlamentarischen System – erst-
mals an einer Reichsregierung. Die DVP war vor allem in Berlin aktiv. Bei der Reichstagswahl 
vom 6.06.1920 erzielte die DVP mit knapp 14 Prozent ihr bestes Ergebnis überhaupt. Vgl. Näheres 
bei Wolfgang Hartenstein, Die Anfänge der deutschen Volkspartei: 1918 – 1920, Düsseldorf 1962.
42	 In UAG Jur. Fak. 313 existiert ein Brief des Kurators an Hubrich vom 8.02.1921: „Wegen der 
Vorbereitungen zu den Prov. Landtagswahlen beurlaube ich Sie bis zum 21. d. Mts.“.
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spruch.43 Ob und inwieweit Hubrich jedoch wirklich für die DVP aktiv war, kann 
nicht mehr rekonstruiert werden.44 

Bereits in Königsberg artikulierte er national-konservative Vorstellungen. Neben 
der eindeutigen Sprache, in der sein Artikel „Zur deutsch-polnischen Sprachen-
frage“ abgefasst war, hielt er z. B. im „Ostpreußischen Konservativen Verein“ in 
Königsberg am 19. Dezember 1901 einen Vortrag, in dem er den Königsberger 
Kaufmännischen Verein angriff. Dieser veröffentlichte daraufhin eine Protest
kundgebung gegen Hubrich. Die Vorgänge fasste die rechts-konservative Zei-
tung „Die Post“ wie folgt zusammen:

Fragen wir aber einmal danach, worin diese Angriffe [Hubrichs] bestehen, so zeigt 
sich, daß derProfessor den Kaufmannsstand keineswegs angegriffen hat, sondern nur 
seinem Bedauern darüber Ausdruck gab, daß sich in die tonangebenden Kreise die-
ses Standes, welcher früher der Bannerträger deutscher Ehre gewesen sei, diejenigen 
Elemente eingenistet hätten, welche man mit dem Sammelnamen „Levy“ am besten 
bezeichnen könne.

Dieses offene Manneswort aus dem Munde eines deutschen Professors brachte den 
ganzen Liberalismus in der Stadt für das Judenthum auf die Beine. Sowohl das frei-
sinnige wie das nationalliberale Parteiorgan trieften von Entrüstung, zumal, nachdem 
Professor Dr. Hubrich sich in einer geharnischten Erklärung in der Ostpreußischen 
Zeitung unter Berufung auf Heinrich v. Treitschke zu seinen Worten bekannte und die-
selben in vollem Umfange aufrecht erhalten hatte.45

43	 Eduard Hubrich, Darf Preußen zerschlagen werden? Greifswald 1920, S. 26 (eine Bibliogra-
phie von Hubrichs Werken findet sich auf S. 115 ff.).
44	 Stolleis meint zwar: „Von Bedeutung auch für das Werk sind die Mitgliedschaften bzw. das 
entsprechende Wahlverhalten sicherlich bei Hubrich (DVP) [...]“, geht aber auf den Umfang 
Hubrichs politischen Engagements nicht ein. Michael Stolleis, Geschichte des Öffentlichen Rechts 
in Deutschland, Bd. 3: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur. 1914 – 
1945, München 1999, S. 120 FN 269.Möglicherweise war die Beurlaubung für die Kandidatur ein 
Vorwand, mit dem er sich eine Auszeit von den katastrophalen Verhältnissen innerhalb der Fakultät 
nehmen wollte: Der Ortsvorsitzende der DVP Greifswald war Hubrichs Arzt Dr. Zimmermann, vgl. 
UAG PA 401 Schreiben Zimmermanns vom 2.02.1921 an den Kurator, in dem um Beurlaubung für 
die bevorstehende Wahl gebeten wird.
45	 Artikel vom 7.04.1902. Zeitungsausschnitt in GStA I. HA Rep 76 Kultusministerium Va, 
Sekt 11 Tit. 4 Nr. 19 Adh Bd. 1 zu Bd. 6. Lob erntete Hubrich auch in einem Leserbrief an die 
Ostpreußische Zeitung: „Mainz, 29. Dezember 1901. Sehr geehrter Herr! Ihre äußerst richtige und 
gesunde der Wirklichkeit der Verhältnisse entsprechende Anschauung, welche Sie offen und ehrlich 
bei einer Versammlung ausgesprochen haben, ehrt Sie auch im Westen von Deutschland sehr. Von 
einem rechtschaffenen Nutzen weiß niemand mehr etwas, sondern alles will „Geschäft“ machen. 
Nach meiner Auffassung ist jedoch Geschäft jetzt ein sehr verdeckter Wucher, der gerade noch die 
Justizwaffen streift, Haarbreite weiter und der gesetzlich belegbare Wucher ist da. Gebe Gott allen 
Einsicht zum Frontmachen. Im Namen vieler, G. f. Schütte“ (Beilage zu Nr. 1 der Ostpreußischen 
Zeitung, Königsberg 1.01.1902). Und die „Staatsbürger Zeitung“ schrieb am 6.04.1902 „Alle 
Nationalgesinnten begrüßten diese offenen und rückhaltlose Kritik, die ein deutscher Professor, ein 
weißer Rabe, an dem zersetzenden Einfluß des Judentums übte, wie ein luftreinigendes Gewitter 
und ein erlösendes quos ego!“
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Gegen Hubrichs Äußerungen verwahrten sich neben einigen liberalen Zeitun-
gen46 auch Privatpersonen. Es existiert z.B. eine anonyme Postkarte aus dem 
Königreich Württemberg, in der Hubrich recht unverblümt vorgeworfen wurde: 

Muß ein Professor Alles wissen? Muß ein Professor auch über solche Gegenstän
de sprechen, von denen er nichts versteht? Es empfiehlt sich, den betr. Professor auf 
dem Mund sitzen zu lassen, dann produziert er vielleicht minder Falsches. Ultra posse 
etiam doctus non obligatur.47

Und ein anderer, ebenfalls anonymer Kritiker schrieb ihm am 24. Dezember 
1901:

Unter dem Sammelnamen „Ahlwardt“ bezeichnet man solche Politiker, die unter dem 
Deckmantel „conservativ“ antisemitische Reden halten, sich durch abgewirtschaftete 
antisemitische Redensarten Popularität zu verschaffen und auch für ein loses Knopf-
loch Reklame zu machen suchen. [...].48

Andere politische Auftritte Hubrichs sind weder in Königsberg noch in Greifs-
wald überliefert. 

5.	 Ehrungen

Hubrich erhielt zu Lebzeiten zwei Ehrungen: Im Jahre 1904 wurde er mit dem 
„Offiziersehrenkreuz“49 des Fürstlich Schaumburg-Lippischen Hausordens 
ausgezeichnet.50

1918 erhielt Hubrich das „Verdienstkreuz für Kriegshilfe“51 in Anerkennung sei-

46	 Andere Artikel erwähnen Kritik z.B. der Hartung’schen Zeitung und der Königsberger Allge-
meinen Zeitung. Vgl. GStA I. HA Rep 76 Kultusministerium Va Sekt 11 Tit. 4 Nr. 19 Adh Bd. 1 zu 
Bd. 6.
47	 GStA I. HA Rep 76 Kultusministerium Va Sekt 11 Tit. 4 Nr. 19 Adh Bd. 1 zu Bd. 6, brauner 
Umschlag, Postkarte vom 12.02.1902, Stuttgart.
48	 GStA I. HA Rep 76 Kultusministerium Va Sekt 11 Tit. 4 Nr. 19 Adh Bd. 1 zu Bd. 6, brauner 
Umschlag, Postkarte vom 24.12.1901, Königsberg.
49	 Vgl. Anlage 1.
50	 Staatsarchiv Bückeburg, L 4 Nr. 21 bis Nr. 25 (Liste der verliehenen Schaumburg-Lippischen 
Hausorden) und UAG PA 401, Schreiben vom 8.04.1904. Der Orden wurde 1869 als Fürstlich-Lip-
pisches Ehrenkreuz von den Regenten der Häuser Lippe und Schaumburg-Lippe als gemeinsamer 
Hausorden gestiftet. Das Ehrenkreuz gab es in drei Klassen und wurde für dem Lande oder dem 
fürstlichen Hause geleistete treue Dienste verliehen. Hubrich erhielt die Auszeichnung wohl für 
das Verfassen des Rechtsgutachtens „Die Tragweite des Lippischen Schiedsspruchs vom 22. Juni 
1897“, das Hubrich im Jahr 1901 angefertigt hatte (Hauptsstaatsarchiv Stuttgart, E 130 a Bü 659 

„Thronfolge im Fürstentum Lippe“). Das Ehrenkreuz wurde u.a. auch Georg Jellinek, Paul Schoen 
und Karl Crome verliehen, wohl auch Felix Stoerk (1851 – 1908), der von 1882 bis zu seinem Tod 
in Greifswald als Professor für Öffentliches Recht, insbesondere auch Rechtsgeschichte, lehrte.
51	 Vgl. Anlage 1.
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ner Leistungen bei der Unterstützung der Greifswalder Stadtverwaltung während 
des Krieges.52

II.	 Königsberger Zeit

1.	 Studium und Referendariat

Hubrich begann nach Abschluss der Schulzeit 1883 sein Jurastudium an der 
Universität Königsberg.53 Dieses dauerte damals zumindest sechs Semester und 
schloss mit der Ersten juristischen Staatsprüfung, dem sog. Referendarexamen54, 
ab. Hubrich absolvierte sein Studium in der Regelstudienzeit55 und bestand 
am 31. Januar 1887 am Königlichen Oberlandesgericht Königsberg das Erste 
Staatsexamen.56 

Ob er bestimmte Schwerpunkte in seinem Studium gesetzt hat, ist nicht bekannt. 
Unter anderem hörte er wohl Vorlesungen bei Philipp Zorn57. Zu Zorn hatte Hub-
rich engeren Kontakt,58 dieser betreute später Hubrichs Habilitation.

52	 Vgl. Werner Buchholz (Hrsg.), Lexikon Greifswalder Hochschullehrer 1775 – 2006, Bd. 3: 
1907 bis 1932, Bad Honnef 2004, S. 97 f. 1916 hatte König Wilhelm II. von Preußen das Verdienst-
kreuz zur Auszeichnung besonderer Verdienste in der vaterländischen Kriegshilfe gestiftet, „in 
dankbarer Anerkennung der seit mehr als zwei Jahren mit treuer Hingebung daheim geleisteten 
Kriegsarbeit“ (Wortlaut der Stiftungsurkunde). In dieser Zeit hatte er u.a. ein Gutachten für die 
Stadt über die Nutzungsrechte an Ryck und Bodden erstellt. 
53	 Philipp Zorn schrieb über die Universität Königsberg: „Die Universität [...] war ein imposan-
tes Prachtgebäude auf weitem schönen Platze [...].“ Philipp Zorn, Aus einem deutschen Universi-
tätsleben, Bonn 1927, S. 45. Der Platz, gemeint ist der „Paradeplatz“, war auch die spätere Adresse 
Hubrichs, vgl. oben S. 18. 
54	 Das erste Staatsexamen bestand aus einer wissenschaftlichen Hausarbeit, deren Thema dem 
Prüfling zugeteilt wurde. Erst nach 1906 wurden in Preußen wieder Klausuren im Examen einge-
führt. Einzelheiten bei Ebert, Normierung der juristischen Staatsexamina, S. 108 ff. 
55	 Vgl. zur Studiendauer Ebert, Normierung der juristischen Staatsexamina, S. 99 ff.
56	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 128. 
57	 Philipp Zorn (1850 – 1928) studierte Rechtswissenschaften in München und habilitierte dort 
1875. 1875 wurde er als außerordentlicher Professor für deutsches Recht und Kirchenrecht an die 
Universität Bern, 1877 als Ordinarius nach Königsberg berufen. Auf Wunsch Kaiser Wilhelms II. 
kam Zorn eigens für die Ausbildung der preußischen Prinzen 1900 als Ordinarius an die Universi-
tät Bonn, ohne Berufungsverfahren. Wissenschaftlicher Delegierter Deutschlands auf den beiden 
Haager Friedenskonferenzen (1899 und 1907) sowie auf der Genfer Konferenz von 1906. 1905 in 
das preußische Herrenhaus und zum Kronsyndikus berufen. Rektor der Albertus-Universität Kö-
nigsberg 1887/88 und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1910/11. Vgl. weiter 
Julia Schmidt, Konservative Staatsrechtslehre und Friedenspolitik. Leben und Werk Philipp Zorns, 
Ebelsbach 2001; sowie Zorns Selbstdarstellung in: Hans Planitz (Hrsg.), Rechtswissenschaft der 
Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 1, Leipzig 1924, S. 215 ff., und seine Autobiographie: Aus 
einem deutschen Universitätsleben, Bonn 1927.
58	 Zorn veranstaltete in seiner Wohnung regelmäßige Übungen zum Staatsrecht. Zorn schreibt 
über die Teilnehmer: „Aus der Zahl dieser Königsberger Schüler ist nur einer mit mir eng zu 
sammengewachsen, [...].“ Hubrich findet keine Erwähnung. Vgl. Zorn, Universitätsleben, S. 55.
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Am 1. März 1887 trat Hubrich in den Staatsdienst ein und absolvierte den prak-
tischen Teil seiner juristischen Ausbildung.59 Diese Vorbereitungszeit war seit 
1879 im gesamten Reich Voraussetzung für die Tätigkeit sowohl als Richter und 
Staatsanwalt60 als auch Zulassungsvoraussetzung für eine Tätigkeit als Rechtsan-
walt und Notar.61 Sie dauerte im Durchschnitt mindestens vier Jahre und bestand 
aus Stationen in verschiedenen Institutionen der Rechtspflege, bei Justizbehör-
den, bei Gericht und in Rechtsanwaltskanzleien.62 Die Referendarszeit schloss 
mit der Zweiten juristischen Staatsprüfung, dem sogenannten Assessorexamen, 
ab.63

Hubrich verbrachte diese Zeit bei den Amtsgerichten in Wartenburg und bei ver
schiedenen Gerichtsbehörden in Königsberg.64 Am 24. Oktober 1891 bestand er 
das Zweite Staatsexamen, das auch als „Prüfung für den juristischen Staatsdienst“ 
bezeichnet wurde.65

Die Referendarszeit wurde damals allgemein als Bewährungsphase betrach-
tet, die unentgeltlich abzuleisten war.66 Lediglich eine Anzahl „bedürftiger und 
würdiger“ Referendare erhielt Unterhaltszuschüsse in Höhe von ca. 100 – 150 
Reichsmark.67 

Während der Referendarszeit scheint Hubrich finanzielle Schwierigkeiten ge-
habt zu haben. Er musste offenbar bei einem Kreditunternehmer einen Kredit 
in Höhe von 4000 Mark aufnehmen, den er zur Bestreitung seines Unterhalts 
verwendete.68 

59	 Sie wurde bereits damals Referendariat genannt. Zu Einzelheiten bezüglich der Zulassungsvo-
raussetzungen siehe Ebert, Normierung der juristischen Staatsexamina, S. 176 ff. 
60	 § 2 GVG (1877), RGBl. 1877 Nr. 1163 S. 41 ff.
61	 Handbuch der Berufe Bd. II S. 236 f., 246.
62	 Allgemein zur Referendarszeit damals Thomas Kolbeck, Juristenschwemmen. Untersuchun-
gen über den juristischen Arbeitsmarkt, Frankfurt/Main u.a. 1978; Ebert, Normierung der juristi-
schen Staatsexamina, S. 183, 190 ff.; sowie im Handbuch der Berufe Bd. II S. 246.
63	 Kolbeck, Juristenschwemmen, S. 72 f. Die Prüfung bestand aus einer zu bearbeitenden Akte, 
einer wissenschaftlichen Hausarbeit und einer mündlichen Prüfung, bei der auch ein Aktenvortrag 
zu halten war; S. Ebert, Normierung der juristischen Staatsexamina, S. 239 ff.
64	 Es war üblich, dass die Referendare bei Gericht als Protokollführer oder auch als Vertretung 
für Richter oder Staatsanwälte eingesetzt wurden. Näheres zu Aufgaben und Inhalten bei Ebert, 
Normierung der juristischen Staatsexamina, S. 210 ff. 
65	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 129.
66	 Auch die spätere Übernahme in den Justizdienst geschah, wenn überhaupt, häufig unent-
geltlich. Die Aspiranten auf eine Richter- oder Staatsanwaltstelle in Preußen mussten oft mehrere 
Jahre als sog. nichtplanmäßige Beamte mit den entsprechend geringen Bezügen überdauern; vgl. 
Handbuch der Berufe Bd. II S. 238. 
67	 Handbuch der Berufe Bd. II S. 247. 
68	 Schreiben des Präsidenten des OLG Königsberg vom 9.01.1901, in dem auf diese Summe und 
deren Verwendung Bezug genommen wird. GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, 
Blatt 87.
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2.	 Promotion

Seine Promotion verfasste Hubrich während seiner Zeit als Referendar. Bereits 
im Jahr 1889 erschien seine 60-seitige Dissertation „Fränkisches Wahl- und Erb-
königthum zur Merovingerzeit“.69 

Die Universität Königsberg verlangte neben der Einreichung einer Dissertation 
auch das Bestehen eines schriftlichen und mündlichen Examens sowie eine öf-
fentliche Disputation.70 Die Promotionsordnung der juristischen Fakultät schrieb 
Folgendes vor:

I. Dem Gesuche an die Facultät um Ertheilung der Doctorwürde sind beizufügen: 

1. Nachweis des akademischen Trienniums und bei Preussen Zeugnis der Reife, 
2. Kurze vita und Studiengang	  
3. Abhandlung in deutscher oder lateinischer Sprache, die als Dissertation benutzt 
werden kann.

II. Schriftliches Examen, bestehend in Bearbeitung dreier Themata, corpus iuris ci-
vilis, juris canonici und einer deutschrechtlichen Quellenstelle, nach Anordnung der 
Facultät in deutscher oder lateinischer Sprache.

III. Mündliches Rigorosum in deutscher Sprache und nach Zulassung der Arbeiten ad 
II. und der Dissertation ad I.

IV. Oeffentliche Disputation in deutscher Sprache mit darauf folgender Promotion.

V. Kosten: 204 Mark sind nach Zulassung zum schriftlichen Examen zu zahlen, wo-
von, wenn es zum mündlichen Examen nicht kommt, 34 Mark zurückgegeben wer-
den. Nach Zulassung zum mündlichen Examen sind 170 Mark zu entrichten.

VI. Die Dissertation hat Candidat auf seine Kosten drucken zu lassen.71

Die Kosten in Höhe von insgesamt 404 Mark lagen im Durchschnitt.72 Die Pro-
motionsordnung enthielt keine Regelung über die Abgabe von Pflichtexempla-
ren, sondern lediglich den Hinweis: „Druck auf seine Kosten“.73 In anderen Fa-

69	 Vgl. unten S. 158 (Promotion).
70	 Die Disputation war eine reine Formalia. Gustav Radbruch nennt sie eine „natürlich Satz für 
Satz einstudierte Disputation über meine Thesen mit den drei Studienfreunden als Opponenten, die 
sich dazu hergegeben hatten [...].“ Gustav Radbruch, Der innere Weg, Stuttgart 1951.
71	 Promotionsordnung der juristischen Fakultät der Universität Königsberg aus dem Jahr 1885, 
abgedruckt bei Max Baumgart (Hrsg.), Grundsätze und Bedingungen der Ertheilung der Doctor-
würde bei allen Facultäten der Universitäten des deutschen Reichs, Berlin 1885, S. 91.
72	 Ähnlich z.B. Greifswald: 425 Mark, Halle: 350 Mark, Jena: 425 Mark, Kiel: 450 Mark, Hei-
delberg: 492 Mark, Göttingen: 459 Mark, Freiburg: 200 Mark, Berlin: 355 Mark, Bonn: 340 Mark. 
Zahlen bei Baumgart, Doctorwürde, S. 78 ff. 
73	 Eine Regelung, die in fast allen Promotionsordnungen der damaligen juristischen Fakultäten 
auftaucht; vgl. Baumgart, Doctorwürde, S. 78 ff.
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kultäten ist diese Zahl zumeist festgelegt,74 obwohl auch hier manchmal nur die 
Rede von „hinreichender Anzahl“75 bzw. „erforderlicher Anzahl“76 war oder die 
Aushändigung des Diploms von der Einreichung der Pflichtexemplare abhängig 
gemacht wurde.77 Man darf annehmen, dass auch an der Universität Königsberg 
die Abgabe von etwa 100 - 160 Pflichtexemplaren erforderlich war, die wieder-
um nicht unerhebliche Kosten verursachten. 

Hubrich legte am 24. November 1888 bei der juristischen Fakultät das mündli-
che examen rigorosum ab und verteidigte seine Dissertation am „11. März 1889, 
Vormittags 11 1/2 Uhr“78 in einer öffentlichen Disputation, worauf er zum „Dok-
tor beider Rechte“79 promoviert wurde. Über Zeitpunkt und Inhalt des schriftli-
chen Examens ist nichts bekannt. 

Hubrich war zum Zeitpunkt seiner Promotion 25 Jahre alt. Das durchschnittliche 
Alter, in dem die Juraprofessoren der Berufungsperiode 1890 – 1909 ihre Promo-
tion erlangten, lag bei 24,2 Lebensjahren.80

3.	 Beruf

Die Jahre im Anschluss an seine Referendarszeit und seine Promotion 1892 und 
1893 verliefen recht ereignisreich für Hubrich. Während des Frühjahrs 1892 hielt 
er sich in Allenstein auf, wo er einen Aufsatz über „Das Züchtigungsrecht in 
seiner strafrechtlichen Bedeutung“81 schrieb. Hier war er auch zum ersten Mal 
beruflich als Jurist tätig, als er einige Wochen hindurch einen Rechtsanwalt als 
dessen „Generalsubstitut“ vertrat. 

Anfang September 1892 wurde er als Rechtsanwalt bei dem Land- und Amtsge-
richt zu Allenstein eingetragen, siedelte aber bereits im Dezember desselben Jah-
res nach Seeburg über, wo er als Rechtsanwalt am Amtsgericht zugelassen wurde. 
Ende Juli 1893 wurde er in Seeburg zum Notar ernannt.82

74	 Etwa in Erlangen: 150 Exemplare, Freiburg: 120 Exemplare, Giessen: 88 Exemplare, Halle: 
170 Exemplare, Heidelberg: 160 Exemplare, München: 110 Exemplare, Rostock: 150 Exemplare, 
Tübingen: 250 Exemplare.
75	 Baumgart, Doctorwürde, Universität Breslau, S. 78.
76	 Baumgart, Doctorwürde, Universität Würzburg, S. 107.
77	 Baumgart, Doctorwürde, Universität Freiburg, S. 82.
78	 Aus dem Titel der gedruckten Schrift.
79	 Also auch für Kirchenrecht. GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 129.
80	 Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 375 (Anhang II Tabelle 2).
81	 Der Gerichtssaal 1892, S. 161 ff. S. Einzelheiten unten S. 165. 
82	 Angaben im Lebenslauf, GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 129.
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Die Arbeit als Rechtsanwalt und Notar war keine langfristige Beschäftigung, 
denn bereits am 28. Januar 1894 suchte er bei der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Königsberg um seine Habilitation als Privatdozent an.83 Im August 1894 
ließ er sich aus der Liste der beim Amtsgericht Seeburg zugelassenen Anwälte 
löschen und wurde auf seinen Antrag hin im September 1894 aus dem Amt als 
Notar entlassen.84

Hubrichs Werdegang entsprach diesbezüglich dem anderer Professoren aus ähn-
lichem Bildungsmilieu:85 Es war durchaus üblich, sich vor der Professorenkar-
riere als Rechtsanwalt, Notar oder Verwaltungsbeamter beruflich zu betätigen. 
Hinsichtlich einer bewussten Karriereplanung Hubrichs lässt sich jedoch keine 
Aussage treffen. 

4.	 Habilitation

Eine auf die Berliner Universitätsstatuten von 1816 zurückgehende Institutiona-
lisierung der Habilitationsleistung als Voraussetzung zur Erteilung der venia le-
gendi hatte sich bis zum Ende des Jahrhunderts an fast allen deutschen Universi-
täten durchgesetzt.86 Festgelegt wurde unter anderem, dass der Doktorgrad nicht 
aus einer fachfremden Fakultät stammen dürfe und dass die Habilitationsarbeit 
aus dem Fach entstammen müsse, in dem der Bewerber zu lehren wünschte.87 

Zu Beginn der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts wurden somit schon umfangrei-
che Anforderungen an die Habilitation gestellt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
verfestigte sich der Anspruch, dass als Habilitationsleistung eine wissenschaft-
liche Abhandlung verfertigt werden musste, die einen disziplinspezifischen Er-
kenntnisfortschritt darstellte. 

Als Habilitationsschrift88 reichte Hubrich eine Arbeit ein, die er ebenfalls noch 
während seines Referendariats, wohl direkt im Anschluss an die Promotion, ver-

83	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 130.
84	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 129.
85	 Gemeint sind hier die Söhne von Juraprofessoren, Juristen, Medizinprofessoren und Ärzten.
86	 Max Hoffmann, Grundsätze und Bedingungen für die Habilitation als Privatdozent bei den 
juristischen Fakultäten, Leipzig 1891.
87	 Siehe Conrad Bornhak, Die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer in Preußen. Zum prakti-
schen Gebrauche, Berlin 1901, S. 42 f.
88	 Hubrich beantragte seine Habilitation im Alter von 30 Jahren. Er überschritt dabei nur 
knapp das durchschnittliche Habilitationsalter: In der Berufungsperiode zwischen 1890 und 1909 
habilitierten sich die Professoren der Jurisprudenz im Alter von 28,4 Jahren. Für den Habilitations-
jahrgänge 1890 – 1909 betrug das durchschnittliche Promotionsalter 25 und das Habilitationsalter 
29,6 Jahre, vgl. Schmeiser, Akademischer Hasard, Anhang II, Tab. 2 (S. 378). Fächerübergreifend 
gesehen lag Hubrich genau im Durchschnitt.
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fasst hatte: „Das Recht der Ehescheidung in Deutschland“89 umfasst 280 Seiten 
und erschien im Jahr 1891 bei einem Berliner Verlagshaus. Die Arbeit entstand 
unter der Betreuung von Philipp Zorn90 der im Vorwort zu Hubrichs Habilitation 
schrieb:

Meiner Anregung folgend, hat ein junger ostpreußischer Gelehrter die zahlreichen und 
interessanten Streitfragen des Ehescheidungsrechtes in der nachfolgenden Arbeit zum 
Gegenstande einer zusammenfassenden eindringenden Untersuchung, insbesondere 
auch unter sorgsamer Verwertung der Rechtsprechung gemacht.91

Dass Hubrich dabei mit einem soliden wissenschaftlichen Vorgehen zu durchaus 
selbständigen Erkenntnissen gekommen war, belegte Zorns Anmerkung: 

Ich vermag nicht allen vom Verfasser gewonnenen Ergebnissen zuzustimmen. Ander-
weiten Widerspruch werden die in den ersten §§ enthaltenen grundlegenden Sätze fin-
den. [...] Eines wird, so hoffe ich, der Arbeit zugestanden werden: sie ist ein Resultat 
mühevoller und redlicher Forschung im Dienste der Wahrheit. Und so wage ich zu hof-
fen: Theorie wie Praxis werden diese Erstlingsarbeit ernsten Fleißes und eindringen-
den Scharfsinnes freundlich aufnehmen und mancherlei Förderung daraus gewinnen.

Mit dieser Prognose sollte Zorn Recht behalten. Die Fakultät selbst formulierte 
in der Anzeige von Hubrichs Habilitation an das preußische Kultusministerium92: 

Im Verlaufe des Jahres 1889 und 1890 arbeitete derselbe [Hubrich] seine umfassende 
Schrift über „Das Recht der Ehescheidung in Deutschland“ [...] aus, welche von der 
Kritik mit unbedingter Anerkennung aufgenommen worden ist.93

Am 31. Mai 1894 hielt Hubrich vor der versammelten Fakultät seine Probevor-
lesung über das ihm von der Fakultät gestellte Thema „Der gegenwärtige Stand 
der pseudoisidorischen Frage“94 und stellte sich im Anschluss einem „ernste(n), 
eingehende(n) Kolloquium“.95 Am 16. Oktober 1894 hielt er seine öffentliche 
Antrittsvorlesung im auditorium maximum.96

89	 Vgl. unten S. 161.
90	 Vgl. zu Zorn Fn. 57.
91	 Aus dem Vorwort zu Hubrichs „Recht der Ehescheidung“, S. 2.
92	 Preußisches Ministerium der geistlichen-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, ab 
1918 Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
93	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 130.
94	 „Pseudoisidorische Dekretalen“ ist ein Sammelname für eine um 850 n.Chr. entstandene 
Sammlung kirchlicher Rechtsquellen, deren wichtigster Teil, die Dekretalen, von Isidorus Mercator 
(Pseudonym von Isidor von Sevilla) zusammengestellt wurde. Ihr kirchenpolitisches Ziel war die 
Stärkung der Stellung der Bischöfe gegenüber den Erzbischöfen und Provinzialsynoden und der 
Macht des Papstes als des Garanten der bischöflichen Freiheit. Sie wurde 1628 als Fälschung nach-
gewiesen (Der Brockhaus in 15 Bänden, 11. Bd., Leipzig 1998).
95	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 130.
96	 Das Thema der Antrittsvorlesung ist nicht überliefert.
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5.	 Privatdozentenzeit

Es gehört jugendlicher Mut [...] dazu, sich für die Laufbahn eines  
akademischen Lehrers zu entschließen. Sie hat ihre Dornen; sie führt  
nicht schnell zum Ziel; viele laufen aus, ohne das Ziel zu erreichen.97

Karl (Carl) Salomo Zachariae 

Einem angehenden Professor stand auch damals nur der Weg über Privatdozen-
tur und Extraordinariat offen. Beide waren nicht oder nur schlecht bezahlt, und 
es gab keine institutionalisierten Abschlüsse, die anschließend zu einer Professur 
qualifiziert hätten. Max Weber meinte dazu:

daß bei uns die Laufbahn eines Mannes der Wissenschaft im ganzen auf plutokrati-
schen Voraussetzungen aufgebaut ist. Denn es ist außerordentlich gewagt für einen 
jungen Gelehrten, der keinerlei Vermögen hat, überhaupt den Bedingungen der akade-
mischen Laufbahn sich auszusetzen. Er muß mindestens eine Anzahl Jahre aushalten 
können, ohne irgendwie zu wissen, ob er nachher die Chancen hat, einzurücken in die 
Stellung, die für den Unterhalt ausreicht.98

Der Gelehrte konnte sich nach der erfolgreichen Habilitation nicht weiter formal 
qualifizieren, er musste sich nun die Anerkennung der Kollegen und der Stu-
denten durch langjährige, intensive Forschungs- und Vorlesungsarbeit erarbeiten. 
Für den weiteren Aufstieg in der Karriere gab es keine festen Spielregeln,99 und 
persönliche Beziehungen und charismatisches Auftreten hatten ein besonderes 
Gewicht. 

a)	 Die Universität Königsberg und die Juristische Fakultät 

Ganz am Rande des Reichs liegend hatte Königsberg den Ruf einer „Grenzfest
ung“100, innerhalb derer die Universität ein „Machtfaktor“ war, 

[...] dessen Geltung allgemein anerkannt war: die Wissenschaft in ihrem akademi-
schen Betriebe war ein starkes und vollgewertetes Stück der preußischen Staatsautori-

97	 Karl (Carl) Salomo Zachariae, Die Nationaleinheit der Teutschen und die teutschen Universi-
täten, in: Jahrbücher der Geschichte und Politik (ehem. Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst) 
1837, S. 407ff, 412.
98	 Max Weber, Wissenschaft als Beruf, S. 4.
99	 Schmeiser meint sogar, die Ausgangslage eines potentiellen Professors sei mit dem Beru-
fungserlebnis eines Propheten vergleichbar: Das Zusammenwirken von Fakultät und Ministerium 
beim Übergang von der Privatdozentur zur Professur ähnele dem unberechenbaren Willen Jahwes 
im Alten Testament (Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 42 FN 30). 
100	 Zorn, Universitätsleben, S. 49.
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tät [...] und die Stellung der akademischen Lehrer demgemäß eine besonders hochan-
gesehene. Das gab dem Universitätslehrer einen [...] bedeutenden Inhalt [...].101

Es gibt wenige Kriterien, um den Platz, den die Universität Königsberg und de-
ren Juristische Fakultät in der „Rangfolge“ der deutschen Universitäten um die 
Jahrhundertwende einnahm, näher zu bestimmen. Neben der Anzahl der Lehr-
stühle und den Studentenzahlen lassen sich zum einen aus dem Alter eines Or-
dinarius bei Ordinariatsantritt, zum anderen aus der Quote der erfolgreichen 
Ordinarienberufungen bestimmte Rückschlüsse ziehen.102 Die sogenannten Ein-
stiegsuniversitäten konnten in vergleichsweise jungen Jahren erreicht werden, 
und die Zahl der Ordinarienberufungen, also Berufungen von bereits etablierten 
Professoren an diese Universität, war relativ gering. An renommierten Universi-
täten dagegen konnte ein Ordinariat erst erlangt werden, wenn sich der Aspirant 
zuvor auf einer anderen Universität bewährt, demzufolge meist bereits ein höhe-
res Alter erreicht hatte. Entsprechend war auch die Zahl der Ordinarienberufun-
gen an diese sogenannten Enduniversitäten wesentlich höher. 

	 Die Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr.

Nach den genannten Kriterien ist die Universität Königsberg zur Zeit Hubrichs 
etwa im unteren Mittelfeld der preußischen Universitäten anzusiedeln und als 
Einstiegs- oder Durchgangsuniversität zu qualifizieren. Auch nach den Studen-
tenzahlen lag Königsberg nach 1866 regelmäßig im Mittelfeld; weder auf Stu-
denten noch auf Professoren übte die relativ abgelegene Universität im Nord-
osten Deutschlands eine große Anziehungskraft aus. Die Anzahl der Lehrenden 
stieg von 46 Ordinarien, 19 Nichtordinarien und 19 Privatdozenten im Jahr 1890 
auf 58 Ordinarien, 27 Nichtordinarien und 48 Privatdozenten im Jahr 1903.103

	 Die Juristische Fakultät der Universität Königsberg

Im Jahr 1903 zählte die juristische Fakultät sechs ordentliche Professo-
ren: Johann Theodor Schirmer104, Karl Eduard Güterbock105, Otto Graden

101	 Zorn, Universitätsleben, S. 46.
102	 Vgl. Graphiken 1, 3, und 5 bei Marita Baumgarten, Professoren und Universitäten im 19. 
Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte deutscher Geistes- und Naturwissenschaftler, Göttingen 1997, 
Anhang, S. 276 ff.
103	 Zahlen bei Wilhelm Lexis (Hrsg.), Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich. Bd. 1: Die 
Universitäten im Deutschen Reich, Berlin 1904, S. 428.
104	 Johann Theodor Schirmer (1827 – 1904) war laut Philipp Zorn „ein Professor alten Schlages 
mit Perrücke und Zopf, der ganz in seinen Pandekten auf- und unterging [...].“ Zorn, Universitätsle-
ben, S. 46.
105	 Carl (Karl) Eduard Güterbock (1830 – 1914) studierte Geschichte und Rechtswissenschaft in 
Königsberg, Bonn, München und Berlin. 1861 Habilitation in Königsberg, 1863 Stadtgerichtsrat in 
Königsberg. Dort seit 1863 Extraordinarius und seit 1865 Ordinarius für Strafrecht, des Straf- und 
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witz106, Wilhelm v. Blume107, Adolf Arndt108 und Ernst Heymann,109 außer
dem drei außerordentliche Professoren und einen Privatdozenten.  
Die Zahl der Studenten stieg von 216 (Sommersemester 1895) über 284 (Som-
mersemester 1900) auf 329 (Sommersemester 1903),110 entsprechend wuchs der 
Bedarf an Vorlesungen und zusätzlichen Übungen.

Ein Artikel aus der Königsberger Volkszeitung vom 24. August 1900111 übte Kri-
tik an der Ausbildung an der Juristischen Fakultät der Universität Königsberg; es 
würden weder Zivil- und Strafprozess noch Handelsrecht angeboten, ein im Etat 
vorgesehenes Extraordinariat sei nicht besetzt, und für den nach Bonn versetzten 
Philipp Zorn, der bislang Kirchen- und Verwaltungsrecht gelesen habe, sei noch 
kein Nachfolger gefunden. Zumindest Kirchenrecht habe „noch ein Privatdozent 
angekündigt“, gemeint war damit Hubrich, der ab dem Wintersemester 1900 die 
kirchenrechtlichen Vorlesungen hielt.

Ob und inwieweit der Weggang Zorns Hubrich und sein Fortkommen an der Uni-
versität direkt betrafen, bleibt unklar.112

Zivilprozess sowie Preußisches Recht. Philipp Zorn schrieb über Güterbock, er sei „ein eleganter, 
vornehmer Ostpreuße, ein Mann des wachen Lebens durch und durch, gelehrt, geistvoll, beweglich, 
voll Anteilnahme an den öffentlichen Dingen und in allen Verwaltungsangelegenheiten der Univer-
sität erste Autorität“ (Zorn, Universitätsleben, S. 46).
106	 Otto Gradenwitz (1860 – 1935) studierte Jura in Breslau, Berlin, Heidelberg und in Leipzig. 
1885 Habilitation in Berlin, 1890 wurde Gradenwitz dort Extraordinarius, ging 1895 in gleicher 
Funktion nach Königsberg, wo er 1896 Ordinarius wurde. 1907 nach Straßburg berufen, ging er ein 
Jahr später an die Universität Heidelberg, wo er 1910 Gründungsmitglied der Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften war.1928 wurde er emeritiert.
107	 Wilhelm von Blume (1867 – 1927) studierte in Marburg, Berlin und Göttingen, wo er 1892 
promovierte und sich 1894 habilitierte. 1896 wurde er Extraordinarius in Marburg, 1898 Ordinarius 
in Rostock. 1900 kam er nach Königsberg, bevor er 1904 nach Halle und 1912 nach Tübingen ging.
108	 Adolf Arndt (1849 – 1926) studierte in Berlin und Heidelberg. Nach der Promotion 1872 in 
Berlin absolvierte er den Vorbereitungsdienst und wurde zum Kreisrichter ernannt, trat jedoch bald 
als Justiziar zur Bergverwaltung über und wurde 1877 Geheimer Oberbergrat in Halle. Habilitation 
1879 in Halle, 1893 Ernennung zum Extraordinarius, 1900 Berufung als Ordinarius des Staats-, 
Verwaltungs-, Kirchen-, Kolonial- und Völkerrechts an die Universität Königsberg, 1913 emeritiert.
109	 Ernst Heymann (1870 – 1946) studierte in Breslau, wo er 1894 promovierte. 1899 Professor 
wurde er Extraordinarius in Berlin, 1902 als Ordinarius nach Königsberg berufen. 1904 ging er 
nach Marburg und kehrte 1914 nach Berlin zurück.
110	 Zahlen bei Lexis, Unterrichtswesen Bd. 1, S. 428; weiter enthält die Akte des Kultusministe-
riums in Berlin, betreffend die Immatrikulationsangelegenheiten an der Universität Königsberg, ei-
nen Zeitungsartikel vom 6.05.1904, der über die Feierlichkeiten anlässlich der Immatrikulation des 
1000. Studenten an der Universität berichtet. Die Studentenzahlen seien von 1870 (400 Studenten) 
bis 1883 (926 Studenten) gestiegen, danach zwar wieder gefallen, ab 1900 jedoch wieder gestiegen 
bis 1904 1011 Studenten an der Universität Königsberg immatrikuliert waren (GStA I. HA Rep. 76 
Va Sekt. 11 Tit. 8 Nr. 2, Blatt 257).
111	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 74.
112	 Interessanterweise hatte Zorn in seiner Königsberger Zeit gelegentlich ein Sozialverhalten an 
den Tag gelegt, das dem Hubrichs in späterer Zeit sehr ähnelte. So stritt er etwa mit Universität und 
Ministerium um mehr Geld (GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt.11 Tit. 4 Nr. 19 Bd. 4, Blatt 335 ff.) und 
schrieb, möglicherweise nach Auseinandersetzungen innerhalb der Fakultät, einen persönlichen 
Brief an Friedrich Althoff (siehe zu Althoff unten S. 67 ff.), mit dem er befreundet war (vgl. Zorn 
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b)	 Nicht-Ernennung Hubrichs zum Extraordinarius 1900

Bedingt durch die steigenden Studentenzahlen und die Forderung nach mehr stu-
dienbegleitenden Übungen hatte das Ministerium im Mai 1900 einen Betrag von 
6600 Mark jährlich für ein weiteres Extraordinariat an der juristischen Fakultät 
bewilligt.113 Für Hubrich, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit über sechs Jahren 
seinen Unterhalt allein aus den Hörergeldern bestritt, war diese Stelle die Chance 
auf ein geregeltes Einkommen. 

Auf der Vorschlagsliste der Fakultät zur Besetzung dieses Extraordinariats er-
schien der Name Hubrich jedoch nicht.114 Im Gegenteil, Fakultät und Kurator 
forderten den zuständigen Minister explizit auf, Hubrich nicht zu ernennen. In 
einem Schreiben mit den Vorschlägen der Fakultät widmet sich ein ganzer „Ab-
schnitt II“ dem Fall Hubrich: 

Die Fakultät ist der Überzeugung, daß es für Dr. Hubrichs weitere Entwicklung als 
Mensch und Gelehrter segensreich wäre, wenn sich an einer anderen, namentlich einer 
anderen preußischen Universität, eine Stelle für ihn fände.115

Und der Kurator der Universität Königsberg fügte in seinem Begleitschreiben, 
mit dem er die Vorschläge der Fakultät an den Minister in Berlin übermittelte, 
hinzu: 

Ich stimme der Fakultät darin bei, daß [...] der Privatdozent Dr. Hubrich, der immer nur 
an der hiesigen Universität gewesen ist und sich mit Strafrecht und Prozess verhält-
nismäßig wenig beschäftigt hat, als Ergänzung für den Geheimrath Professor. Dr. Gü-
terbock nicht geeignet erscheint [...]. Ich stimme ferner der Fakultät darin bei, daß es 
für die weitere Entwicklung des Privatdozenten Dr. Hubrich sehr wünschenswert wäre, 
wenn er an eine andere Universität käme, da er bisher fast ausschließlich in Ostpreu-
ßen gewesen ist. Ich möchte deshalb anheimstellen, ihn gelegentlich als Extraordina-
rius für sein eigentliches Fach – Staats- und Kirchenrecht – an eine andere Universität 

in: Planitz, Selbstdarstellungen, Bd. 1, S. 221). In dem Brief bringt er eine „innigste, persönliche 
Bitte um Versetzung“ vorbringt, „durch entsetzliche Erfahrungen“ würde ihm diese Versetzung 

„zur Lebensfrage“ (GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt.11 Tit. 4 Nr. 19 Bd. 4, Blatt 347); kurz darauf 
beschwerte er sich persönlich bei Althoff über die Berufung des Kollegen von Marlitz an das OVG, 
„obwohl dieser weniger qualifiziert für das Verwaltungsrecht“ und „dieses Resultat einer jahrzehn-
telangen, angestrengten Arbeit für [ihn] ein niederdrückendes, ja niederschmetterndes“ sei (GStA I. 
HA Rep. 76 Va Sekt.11 Tit. 4 Nr. 19 Bd. 4, Blatt 351).
113	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 43.
114	 Die Fakultät schlug an erster Stelle den Extraordinarius Wolfgang Mittermaier (Kriminalist, 
vgl. Neue Deutsche Biographie (NDB) Bd. 17, Berlin 1994, S. 585 f.) aus Heidelberg, an zweiter 
den Privatdozenten Woldemar August Engelmann (Strafrechter und Rechtshistoriker, vgl. NDB Bd. 
4, Berlin 1959, S. 519 f.) aus Leipzig vor (GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 
39).
115	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 40.



34

zu berufen. Sollte dies jetzt nicht möglich sein, so kann ich mich allerdings nicht dafür 
aussprechen, ihn an der hiesigen Universität zum außerordentlichen Professor für die-
ses Fach zu bestellen, da hierzu kein Bedürfnis vorliegt, möchte aber – namentlich für 
den Fall, daß ein jüngerer Privatdozent als außerordentlicher Professor hierher berufen 
wird – anheim stellen, ihm den Titel Professor zu verleihen.116

Hubrich sollte also, dem Wunsch von Fakultät und Kurator gemäß, möglichst 
aus Königsberg weg versetzt, falls dies nicht möglich, zumindest doch pro forma 
zum Professor erklärt werden. Auch die vom Kurator formulierten Befürchtun-
gen hinsichtlich des möglichen künftigen Verhaltens Hubrichs sprechen dafür, 
dass Hubrich bereits zu diesem Zeitpunkt Probleme mit seinen Kollegen hatte 
und nicht als Teil der Fakultät betrachtet wurde.117

c)	 Finanzielle Probleme

Hubrich erhielt seine venia legendi zum Wintersemester 1894 und lebte seit dem 
allein von den Hörergeldern für seine gebührenpflichtigen Vorlesungen. Ein-
künfte als Rechtsanwalt oder Notar hatte er nach Löschung aus den Gerichtslis-
ten nicht mehr. Für Hubrich wurde die Frage der Ernennung auf eine besoldete 
Stelle somit immer dringlicher.

Die vielfach schlechte finanzielle Ausstattung der Universitäten führte an eini-
gen Fakultäten zur vermehrten Einstellung von Privatdozenten und Extraordina-
rien118 und die teilweise unzureichende Besoldung ließ häufig auch ordentliche 
Professoren privatim lesen, also gebührenpflichtige Privatvorlesungen halten. 
Diese dienten eigentlich den Nichtordinarien als Einkunftsmöglichkeit, während 
sie die eher kargen Jahre fristeten, die einer Berufung fast zwangsläufig voran­
gingen.119 Grundsätzlich konnte ein Privatdozent zwar „dem Rechte nach jede 
Vorlesung seines Faches lesen“, es wurde aber von den Ordinarien als „ungehö-
rige Rücksichtslosigkeit“ wahrgenommen, wenn sich die Privatdozenten nicht 

116	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 37. Schreiben des Kurators vom 
16.02.1900, Unterstreichungen im Original. 
117	 Sein Lehrer Zorn hatte sich dagegen positiv über das Klima an der Fakultät geäußert: „Die 
Fakultät war klein und ihre Mitglieder sehr verschiedene Persönlichkeiten, doch herrschte in ihr 
eine kaum jemals durch ernste Meinungsverschiedenheiten getrübte Eintracht.“ Zorn in: Planitz, 
Selbstdarstellungen, Bd. 1, S. 221.
118	 Vgl. die Übersicht bei Busch, Privatdozenten, S. 76. Diese Verhältnisse führten zu Spannun-
gen zwischen engerer und weiterer Fakultät, aus dem die Nichtordinarienbewegung hervorging, 
siehe unten, S. 83 ff.
119	 Auch die Nichtordinarien standen untereinander im Wettstreit um Hörergelder, und die Höhe 
des Kolleg-Honorars war allgemein dem jeweiligen Dozenten überlassen, wurde z.T. aber durch fa-
kultätsinterne Absprachen normiert; Bsp. bei Hans Flach, Der Deutsche Professor in der Gegenwart, 
Leipzig 1886, S. 13.
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mit den „Nebenvorlesungen“ begnügten, sondern auch die „großen“ Vorlesun-
gen anboten.120 

Über die Höhe der Einkünfte Hubrichs in dieser Zeit ist nichts bekannt, insbe-
sondere kann die Anzahl der gehaltenen Vorlesungen und Übungen und die An-
zahl der zahlenden Studenten nicht mehr rekonstruiert werden.121 Als feste Zahl 
liegt eine Berechnung des Kurators aus dem Jahr 1903 vor, als Hubrich bereits 
Extraordinarius war. Hier wird sein Vorlesungshonorar auf 3718 Mark jährlich 
beziffert; man kann daher davon ausgehen, dass Hubrichs Einkommen in seiner 
Zeit als Privatdozent jedenfalls unter diesem Betrag blieb.122 

Zum Vergleich der Gehälter in Preußen während Hubrichs Zeit dient folgende 
Übersicht:

Jahr 1895 1900 1905 1910 1914
Regierungsräte 5670 6280 6280 7100 7100
Regierungssekretäre 3216 3366 3366 3925 3925
Assistenten 2145 2520 2520 3100 3500

(Brutto-Nominalgehälter in der preußischen allgemeinen Verwaltung. Jahresgehälter in Mark 
1850 – 1914123)

Einen Einblick in die Ausgaben, die höhere Beamte damals zu tätigen hatten, 
gibt folgende Aufstellung:

Soziale 
Gruppe Wohnung Ernährung Bekleidung Hauspersonal
Höhere 
Beamte 21,7 29,6 8,5 4,8
Mittlere 
Beamte 21,9 37,9 14,2 1,1

(Hauptausgaben von Haushaltungen höherer Beamter im Vergleich (um 1906/1909). Angaben 
in % der Gesamtausgaben.124)

120	 Weber, Wissenschaft als Beruf, S. 5.
121	 Viele Fakultäts- und Universitätsakten aus Königsberg sind verschollen.
122	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19 Bd. 5, Blatt 225.
123	 Tibor Süle, Preußische Bürokratietradition. Zur Entwicklung von Verwaltung und Beamten-
schaft in Deutschland 1871 – 1918, Göttingen 1988, S. 109.
124	 Süle, Preußische Bürokratietradition, S. 116.
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6.	 Ernennung in Königsberg

Glauben Sie, daß Sie es aushalten, daß Jahr um Jahr  
Mittelmäßigkeit nach Mittelmäßigkeit über Sie hinaussteigt,  

ohne innerlich zu verbittern und zu verderben?125

Max Weber

Das Extraordinariat stellte sich als Durchgangsposition dar: 75% der ordentli-
chen Professoren hatten zuvor ein Extraordinariat inne gehabt. Man kann inso-
fern von einer faktischen Umgestaltung der Professorenkarriere sprechen: zwi-
schen Privatdozententum und ordentlicher Professur musste der junge Dozent 
letztlich eine weitere Warteposition durchlaufen.126 Die eigentliche Berufung er-
folgte dagegen erst nach Überschreiten der Lebensmitte.127

Der Übergang von der Privatdozentur zur festen Anstellung als Extraordinarius 
erfolgte auch damals nicht geradlinig und war für den Einzelnen schwierig ge-
staltbar.128 Ohne feste Ernennungsregeln oder Senioritätsprinzip waren Tatsache 
und Zeitpunkt der Ernennung Zufallsereignisse.129 Max Weber meinte:

Hat man ihn [den Privatdozenten] einmal, so wird man ihn nicht mehr los. Zwar ‚An-
sprüche‘ hat er nicht. Aber er hat doch die begreifliche Vorstellung: daß er, wenn er jah-
relang tätig war, eine Art moralisches Recht habe, daß man auf ihn Rücksicht nimmt.130 
Geblieben aber und wesentlich gesteigert ist ein der Universitätslaufbahn eigenes Mo-
ment: Ob es einem solchen Privatdozenten [...] jemals gelingt, in die Stelle eines vol-
len Ordinarius und gar eines Institutsvorstandes einzurücken, ist eine Angelegenheit, 
die einfach Hasard ist. Gewiß: Nicht nur der Zufall herrscht, aber er herrscht doch in 
ungewöhnlich hohem Grad. Ich kenne kaum eine Laufbahn auf Erden, wo er eine sol-
che Rolle spielt.131

125	 Max Weber stellte diese Frage Habilitationsaspiranten, vgl. Weber, Wissenschaft als Beruf, 
S. 11.
126	 Z.T. schien es sich bei der Ernennung zum außerordentlichen Professor um eine Beförderung 
trotz fehlender Mittel zu handeln, so etwa Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 45 FN 7.
127	 Das durchschnittliche Lebensalter der zwischen 1825 und 1885 geborenen Professoren betrug 
63 Jahre, und sie wurden etwa im Alter von 35 Jahren auf ein Ordinariat berufen, vgl. Busch, Pri-
vatdozenten, S. 45 und Busch, Untersuchungen Bd. 3, S. 129 Tab. 19.
128	 Noch Mitte des 19. Jahrhunderts konnte der Privatdozent beim zuständigen Referenten im 
Ministerium ansuchen; vgl. Busch, Die Geschichte des Privatdozenten, Stuttgart 1959, S. 50.
129	 „Wer den Universitätsdingen fernesteht, kann das kaum richtig ermessen; in anderen 
Berufsbahnen gibt es auch Wartezeiten, spärliche Erfüllungen, Enttäuschungen; aber ob jemand 
Major oder Oberstleutnant, Oberregierungsrat oder Geheimrat wird, ist nur ein Gradunterschied, 
eine Frage der Abstufung; in der akademischen Laufbahn handelt es sich aber darum, ob man im 
Chausseegraben liegen bleibt oder sein Lebensziel erreicht.“ Franz Büchner, zitiert nach Schmeiser, 
Akademischer Hasard, S. 208.
130	 Weber, Wissenschaft als Beruf, S. 4.
131	 Weber, Wissenschaft als Beruf, S. 7.
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Hubrich war im ersten Anlauf an der ablehnenden Haltung der Universi-
tät Königsberg gescheitert: Die Fakultät mochte ihn trotz seiner „wertvolle[n] 
schriftstellerische[n] Leistungen“132 nicht ernannt wissen, auch der Kurator hielt 
ihn für „nicht geeignet“.133 

Das Ministerium stellte Hubrich dennoch kurze Zeit später eine baldige Ernen-
nung in Halle in Aussicht.134 Doch wieder stolperte Hubrich auf dem Weg zu 
seiner Ernennung.135 In einem Brief vom 13. Dezember 1900 informierte der 
Königsberger Dekan Theodor Schirmer den Kurator der Universität Königsberg:

Durchaus vertraulich und dringend, da uns eine amtliche Mitteilung darüber nicht 
zugegangen ist, aber im Einvernehmen mit den Fakultätscollegen und auf deren aus-
drücklichen Wunsch erlaube ich mir folgendes zu Kenntnis von Eu. Hochwohlgebo-
ren zu bringen: Es sind neuerdings Bedenken geltend gemacht worden, ob der Privat-
dozent, Gerichtsassessor Dr. Hubrich, in Bezug auf einen einzelnen Punkt, der seine 
Stellung als Justizbeamter betrifft, ganz correct vorgegangen sei, und hat bereits eine 
vorläufige, informatorische Vernehmung des Genannten stattgefunden.

Obwohl wir der festen Zuversicht sind, daß Dr. Hubrich aus dieser Angelegenheit 
völlig gerechtfertigt hervorgehen werde, glauben wir uns doch verpflichtet, die uns 
bekannt gewordenen Tatsachen Eu. Hochwohlgeboren nicht zu verschweigen, da es 
sich unserer Beurteilung entzieht, inwieweit Hochwohlgeboren aus dem erwähnten 
Vorkommnis Veranlassung nehmen möchten, einen Aufschub der Ernennung des Dr. 
Hubrich zum außerordentlichen Professor herbeizuführen.136

Der zuständige Personalreferent Ludwig Elster137 im Ministerium in Berlin wen-
dete sich daraufhin am 8. Januar 1901 an Hubrich. Unter Bezugnahme auf ein 
Schreiben vom 13. Dezember 1900138, in dem er Hubrich das Extraordinariat in 
Halle in Aussicht gestellt hatte, schrieb er:

132	 Vgl. oben Fn. 115.
133	 Vgl. oben Fn. 116.
134	 Undatierte Verwaltungsnotiz über eine mögliche Ernennung Hubrichs als Extraordinarius in 
GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 81 (wahrscheinlich Ende November/An-
fang Dezember 1900); zudem Verweis darauf in dem Brief Schirmers an den Kurator, GStA I. HA 
Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19 Bd. 5, Blatt 83.
135	 Weber schreibt: „Daß nun der Hasard und nicht die Tüchtigkeit als solche eine so große Rolle 
spielt, liegt nicht allein [...] an den Menschlichkeiten, die natürlich bei dieser Auslese ganz ebenso 
vorkommen wie bei jeder anderen.“ Weber, Wissenschaft als Beruf, S. 7.
136	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19 Bd. 5, Blatt 82.
137	 Ludwig Elster (1856 – 1935), Nationalökonom, wurde 1880 an der Universität zu Halle habi-
litiert, 1883 Extraordinarius an der TH Aachen, im Herbst 1883 Extraordinarius in Königsberg und 
1887 Ordinarius in Breslau. 1897 wurde er zur Übernahme des Personalreferats (Nachfolge Fried-
rich Althoffs) in Universitätsangelegenheiten als vortragender Rat und Geheimer Regierungsrat ins 
preußische Kultusministerium berufen (vgl. NDB Bd. 4, Berlin 1959, S. 469 f.). Ob sich Hubrich 
und Elster persönlich kannten (Hubrich hatte während Elsters Zeit in Königsberg dort studiert) ist 
nicht bekannt.
138	 Das Schreiben ist nicht überliefert.
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Unter diesen Umständen bin ich zu meinem lebhaften Bedauern vorerst nicht in der 
Lage, Ihre Ernennung weiter zu verfolgen und muß zunächst den Ausgang der in Aus-
sicht genommenen Disziplinaruntersuchung abwarten. Indem ich Sie in Ihrem eigenen 
Interesse bitte, auf eine thunlichste Beschleunigung dieser Angelegenheit hinzuwirken, 
gebe ich der zuversichtlichen Hoffnung Ausdruck, daß Sie aus dieser Untersuchung 
völlig gerechtfertigt hervorgehen möchten.139

Hubrich reagierte umgehend mit einem Telegramm an Elster: 

dasz gegen mich bei der justiz ein disziplinarverfahren schwebt oder bevorsteht ist 
eine unwahrheit. ein attest von herrn oberlandesgerichtspräsident von plowe, den ich 
gesprochen habe, folgt. hubrich140

Den Hintergrund der Anschuldigungen gegen Hubrich klärte das angekündigte 
„Attest“ des Oberlandesgerichtspräsidenten, ein Brief desselben an Hubrich, in 
dem er zunächst feststellte, dass ein Disziplinarverfahren „weder schwebe noch 
in Aussicht genommen“ sei, und fortfuhr:

Es ist vielmehr in der Paul von Knobelsdorf’schen Konkurssache durch Eingabe des 
kaufmännischen Vereins in Allenstein zu meiner Kenntnis gelangt, daß Sie seit län-
gerer Zeit der Masse gegen 4000 M. verschulden sollen. Um dies aufzuklären, insbe-
sondere nach der Richtung hin, ob die Schuld vor Ihrer Anstellung bezw. vor dem 22. 
Februar 1887 – an dem Sie erklärt haben, daß Sie außer geschuldeten Kollegien [...] 
keine Schulden hätten – bereits bestanden habe, sind von mir Erklärungen durch den 
Herrn Landesgerichts-Präsidenten veranlaßt worden. Diese haben mir überzeugend 
dargethan, daß die Schuld an den Kassenvendanten von Knobelsdorf erst nach Ihrer 
Ernennung zum Referendar entstanden sei, daß der dargeliehene Betrag zur Bestrei-
tung Ihres Unterhalts verwendet, von Ihnen auch mit 5% verzinst ist. Ich erachte damit 
diese Angelegenheit für erledigt, habe insbesondere zu Schritten im Aufsichtswege 
keinen Anlaß.141

In einem Brief an den Kurator bezeichnete Schirmer die Angelegenheit als „pein-
lichen Zwischenfall“ und schloss mit den Worten: „für die Fakultät ist die Sache 
erledigt“.142

Nach diesen erneuten Schwierigkeiten verzögerte sich die Wiederaufnahme von 
Hubrichs Ernennungsverfahren. Erst am 15. März 1901 holte das Kultusministe-
rium beim Justizministerium Erkundigungen ein, ob bezüglich der beabsichtig-

139	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 84.
140	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 85.
141	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 87.
142	 Blatt 88, GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Brief vom 10.01.1901.
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ten Ernennung Hubrichs Bedenken bestünden. Das Justizministerium verneinte 
dies.143	

Daraufhin wurden die zwischen Hubrich und Elster schriftlich getroffenen Vor-
vereinbarungen vom 8. März 1901 am 26. März 1901 vom Ministerium geneh-
migt.144 Sie betreffen die Bereitschaft Hubrichs, eine außerordentliche Profes-
sur in Königsberg zu übernehmen und dort Kirchen-, Staats-, Verwaltungs- und 
Völkerrecht zu lehren, sowie die Verpflichtung seitens des Ministeriums, ihm ab 
dem 1. April 1901 ein Gehalt von 2000 Mark zuzüglich 600 Mark Wohnungs-
zuschuss zu zahlen.145 Weiter wurde eine mögliche Versetzung „jederzeit auf an-
deres Extraordinariat ohne Gehaltserhöhung während der nächsten vier Jahre“ 
vereinbart.146

Hubrich war nun endlich Extraordinarius an der Königsberger Fakultät. Weitere 
Spuren im Hinblick auf eine mögliche Ernennung Hubrichs nach Halle gibt es 
nicht.

7.	 Hubrich als Extraordinarius 

Nach seiner Ernennung zum Extraordinarius beschrieb der Kurator Hubrichs 
Lehrtätigkeit in einem Brief an das Ministerium als „fleißig und eifrig“ und be-
scheinigte eine „Rührigkeit des Hubrich und [...] Erstreben, möglichst viel zu le
sen und Studenten heranzuziehen“.147 

143	 Brief vom 19. März 1901, GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 94 f.
144	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 99 f.
145	 Später werden ihm faktisch lediglich 2260 Mark ausgezahlt, vgl. einen Brief des Kurators an 
das Ministerium vom 2.03.1904, GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 225.
146	 Weiter vereinbart war die Verpflichtung Hubrichs, bei Bedarf den Vorlesungsplan auch auf 
anderen Rechtsgebieten zu ergänzen. Knapp eineinhalb Jahre später hatte Hubrich Gelegenheit, 
sich auf einem anderen Gebiet, nämlich dem Strafprozessrecht, zu profilieren. Elster schrieb an 
Hubrich: „Sehr geehrter Herr Professor! Da ein Nachfolger für Herrn Professor Rosenfeld nicht 
sofort ernannt werden kann, erscheint es erwünscht, daß Sie die von demselben für das laufende 
Semester angekündigte Privatvorlesung über Strafprozeß übernehmen. Es liegt hier der in Ihrem 
Lehrauftrage vorgesehene Fall vor, wonach Sie verpflichtet sind, zu Ergänzung des Lehrplans der 
dortigen juristischen Fakultät einzutreten, falls nach diesseitigem Ermessen sich ein Bedürfnis dazu 
ergeben sollte. Auch ist es mir ja aus unserer letzten Unterredung bekannt, daß Sie gerne bereit sind, 
bei der augenblicklichen Vakanz Ihre Kräfte der Fakultät zur Verfügung zu stellen, die ganz damit 
einverstanden ist, daß die in Rede stehende Vorlesung von Ihnen übernommen wird. Ich darf Sie 
bitten, den Herrn Dekan von Ihrer Bereitwilligkeit umgehend in Kenntnis zu setzen. In ausgezeich-
neter Hochachtung, ergebenst, Elster.“ Aus GStA I. HA Rep 76 Kultusministerium Va, Sekt 11 Tit. 
4 Nr. 19 Adh Bd. 1 zu Bd. 6. Brief Elsters vom 5.11.1902. Hubrich lehnte dies jedoch ab (vgl. einen 
Hinweis in einem Bericht von Eduard Kohlrausch: „im Winter 1902/03 [hatte Hubrich] die Auf-
forderung, aushilfsweise Strafprozeß zu lesen, abgelehnt.“, GStA I. HA Rep. 76 Va, Sekt. 11 Tit. 4, 
Nr. 19 Adh. Bd. 1 zu Bd. 6, Bericht Kohlrausch’ vom 10. Juli 1906). Es bleibt unklar, mit welcher 
Begründung Hubrich diese eindeutige Aufforderung ablehnte, oder mit welcher Konsequenz.
147	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 225.



40

Über die Bewertung seiner Lehrtätigkeit seitens der Studenten ist nichts bekannt, 
über Kritik seitens der Kollegen dagegen schon. So schreibt Hubrichs Kollege 
Rudolf His148 in einem Brief an Hubrich im Februar 1906:

[…] Das zeigt sich in der Art Ihrer Lehrthätigkeit. So haben Sie in diesem Semester 
Ihr Kirchenrecht ohne Rücksicht auf Kollegen & Studenten auf 3 aufeinander folgen-
de Stunden gelegt; dabei sagen Sie den Studenten offen heraus: „Ihr braucht nur zu 
belegen; ob ihr bei mir oder bei den Anderen jede Woche eine Stunde schwänzt, ist 
mir ganz egal.“ Auch gegen Ihr Civilprozeßpraktikum habe ich viel einzuwenden: 
bloß theoretische Themata, was natürlich für Lehrer und Studenten bequemer ist, aber 
doch sicher nicht im Zweck dieser Übungen liegt, & die Themata sind zu weit gesteckt, 
so daß eine eigentliche Vertiefung gar nicht möglich ist – doch darüber läßt sich am 
Ende streiten. Das Schlimmste ist, meines Erachtens, daß Sie die Abgabe der Arbei-
ten auch noch nach Ende der Übungen zulassen [...] & die ungenaue Art Ihrer Kor
rekturen, die ich aus den Prüfungsakten selbst kennenlernte: der Student wittert hinter 
all dem nicht nur eine gewisse Bequemlichkeit des Übungsleiters, sondern geradezu 
Studentenfang.149

So detailliert ist keine weitere Kritik überliefert, dennoch sprechen spätere Ereig-
nisse dafür, dass die Ausführungen von His als exemplarisch betrachtet werden 
können. Hubrich scheint bereits zu Beginn seiner Karriere seine Rolle als Lehrer 
nicht besonders ernst genommen zu haben.

a)	 Finanzen

Mit seinen finanziellen Verhältnissen hatte Hubrich trotz seiner „Rührigkeit“ als 
Dozent weiter Schwierigkeiten. Im Frühjahr 1904 beantragte er beim Ministe-
rium eine Beihilfe, da er sein Einkommen als für seinen Haushalt unzureichend 
ansah.150 Er versah sein Gesuch mit dem Hinweis, dass er seine Mutter, die bei 
seiner Schwester wohne, mit jährlich 200 Mark unterstütze. Auch käme ihn die 

„standesgemäße Wohnung“ teuer zu stehen, und zusätzlich zu den laufenden Aus
gaben sei auch noch ein Schuldenrest von 1500 Mark aus der juristischen Vorbe
reitungszeit zu tilgen. 

Der Kurator schrieb im Begleitschreiben, mit dem er den Antrag Hubrichs an das 
Ministerium weiterleitete: 

148	 Rudolf His (1870 – 1938), Schweizer Rechtshistoriker, studierte in Genf, Leipzig, Berlin und 
Basel Rechtswissenschaften. Habilitation in Heidelberg, wo er 1900 zum Extraordinarius ernannt 
wurde. 1904 Ordinarius für Bürgerliches Recht in Königsberg, 1908 nach Münster berufen.
149	 GStA I. HA Rep 76 Kultusministerium Va, Sekt 11 Tit. 4 Nr. 19 Adh Bd. 1 zu Bd. 6. Brief His 
vom 4.02.1906.
150	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 228.
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Der Antragsteller hat seine pekuniären Verhältnisse annähernd richtig geschildert. [...] 
Einer kleinen Berichtigung bedarf aber seine Einkommensberechnung, da er in diesel-
be den diesjährigen Durchschnitt seiner Einnahmen an Honorar eingesetzt hat, diese 
Einnahmen sich aber [...] zweifellos auf der Höhe derjenigen vom Jahre 1903 halten 
werden. Sein Einkommen würde also betragen: Gehalt und Wohnungsgeldzuschuß: 
2260; Vorlesungshonorar: 3718, Prüfungsgebühren: 250; insg. 6628; hiervon die Ab-
züge: 529, sodaß ihm ein Reineinkommen von 6000 Mark verbleibt. Für einen neu ge-
gründeten Haushalt kann ich diese Summe nicht unbedingt als unzureichend bezeich-
nen und könnte daher [...] das Gesuch nicht befürworten.151

Auch das Kultusministerium folgte der Ansicht des Kurators und lehnte Hubrichs 
Gesuch ohne nähere Erläuterung „aus prinzipiellen Gründen“ ab.152

b)	 Hubrichs Verhältnis zu seinen Kollegen

Hubrichs Kontakt zu seinen Fakultätskollegen in Königsberg gestaltete sich von 
Anfang an schwierig; letztlich erfüllten sich die Befürchtungen, die Fakultät und 
Kurator bereits vor Hubrichs Ernennung geäußert hatten. In dem eben genannten 
Begleitschreiben zu Hubrichs Beihilfegesuch schrieb der Kurator, etwas unver-
mittelt in einer Art Zusatz am Ende des Briefes:

Im Übrigen bemerke ich, daß Professor Hubrich [...] es freilich infolge seines anma-
ßenden und rechthaberischen Wesens und den äußerst mangelhaften Umgangsformen 
nicht geglückt ist, in einem Kollegenkreise Boden zu gewinnen.153

Besondere Schwierigkeiten hatte Hubrich mit zwei Kollegen: Adolf Arndt und 
Eduard Kohlrausch154. Arndt war seit 1893 zunächst als Extraordinarius, seit 
1900 als Ordinarius in Königsberg tätig und vertrat die Fächer Staats-, Verwal-
tungs-, Kirchen-, Kolonial- und Völkerrecht. Obwohl Arndt vorwiegend zum 
Bergrecht und seiner Geschichte veröffentlichte, widmete er sich auch dem Ver-
waltungs- und Verfassungsrecht. Hubrich und Arndt waren sich in Bezug auf die 
Abgrenzung von Verwaltungsverordnungen und Rechtsverordnungen uneins,155 

151	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 225. Unterstreichungen im Original.
152	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 230.
153	 GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5, Blatt 225.
154	 Eduard Kohlrausch (1874 – 1948), Studium an der Universität Straßburg, Habilitation 1902 an 
der Universität Heidelberg, dort ab 1903 als Privatdozent. 1904 als Extraordinarius an die Universi-
tät Königsberg berufen, erhielt er 1913 ein Ordinariat an der Universität Straßburg und 1919 einen 
Ruf an die Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, wo Kohlrausch die Nachfolge Franz von Liszts 
antrat und zum dominierenden Strafrechtswissenschaftler der Weimarer Republik wurde. Vgl. 
auch Karitzky, Kohlrausch, S. 49 ff.), der übrigens Hubrich in der Beschreibung von Kohlrausch’ 
Königsberger Zeit nicht erwähnt. 
155	 Vgl. unten S. 119 ff.
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inwiefern darüber hinaus persönliche Gründe eine Rolle für die jahrelangen Kon-
flikte spielten, kann nicht mehr nachvollzogen werden.156

Der zweite Widersacher Hubrichs in Königsberg war der Extraordinarius Edu-
ard Kohlrausch. Dieser war zur selben Zeit Extraordinarius an der Fakultät, und 
Hubrich sah in ihm einen Konkurrenten für den durch die Emeritierung Karl 
Eduard Güterbocks frei gewordenen Lehrstuhl für Strafrecht, Straf- und Zivil-
prozess und preußisches Recht. Der Kurator beurteilte die Lage folgendermaßen:

Durch die im September 1904 erfolgte Übertragung des v. Blum’schen Ordinariats an 
Professor Manigk fühlte sich Hubrich zum ersten Male zurückgesetzt, er hatte damals 
mit Bestimmtheit auf ein persönliches Ordinariat gerechnet. Als dann die Fakultät 
die Übertragung des Güterbock’schen Ordinariats an den von Lebens- wie Dienstalter 
weit zurückstehenden Kohlrausch erbat, ohne daß seinem Wunsch, für ihn bei dieser 
Gelegenheit ein persönliches Ordinariat zu erwirken, Rechnung getragen wurde, such-
te er seinen Kollegen, die ihm im Wege standen, nach Kräften Abbruch zu tun und 
seine Zwecke zu fördern.157

Zur Darstellung der Auseinandersetzung zwischen Kohlrausch und Hubrich 
dient ein Bericht von Kohlrausch:

„Im Januar 1906 [...] fragte ich Herrn Professor Hubrich bei einer gelegentlichen Be-
sprechung, ob er die Absicht habe, eine der bisher im Sommer von Herrn Geheimrat 
Güterbock gehaltenen Vorlesungen zu übernehmen. Es waren dies Civilprozess I. Teil 
und Strafprozeß. Ich fügte hinzu, daß ich nicht die Absicht hätte, meinerseits beide 
zu lesen. 

Herr Professor Hubrich erklärte sich für Civilprozeß. Ich trug demgemäß in das Ma-
nuskript des Vorlesungsverzeichnisses Strafprozeß ein, neben meinen üblichen Som-
mer-Vorlesungen über Strafrecht und Civilprozeß II. Teil. In diesem Sinne äußerte ich 
mich auch in der Sitzung des 9. Januar, die, wie üblich, von den juristischen Dozenten 
zur Besprechung des Vorlesungsplanes abgehalten wurde. Die so von mir angekün-
digten Vorlesungen ergaben indessen bereits 15 Wochenstunden, weshalb ich von der 
Ankündigung der strafrechtlichen Übungen – 2 Stunden- , die ich sonst im Sommer 
abhielt, absah.

[...] Bei näherer Überlegung kamen mir indessen Bedenken gegen das Fallenlassen 

156	 Dass Arndt sich in seinen Äußerungen manchmal im Ton vergriff, belegt eine Rezension eines 
Buches (Das selbständige Verordnungsrecht, Berlin 1902) durch Prof. Dr. Biermann (Kiel). Dieser 
kritisierte bei Arndt das „Schwelgen in Polemik. Die Überwindung dieses im 18. Jahrhunderts 
hinübergenommenen Juristenprivilegs für gelehrte Erörterungen ist ein erfreulicher Fortschritt, 
man sollte die bösen Geister nicht wieder heraufbeschwören. Durch diese, noch dazu ermüdende, 
zu beständiger Wiederholung führende Polemik beeinträchtigt Arndt schwer in Lesbarkeit und den 
Eindruck seiner Schrift.“ Rezension in: Verwaltungsarchiv 1904, S. 260 ff, 263.
157	 GStA I. HA Rep. 76 Va, Sekt. 11 Tit. 4, Nr. 19 Adh. Bd. 1 zu Bd. 6, Begleitbrief Kurator vom 
11.07.1906.
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der strafrechtlichen Übungen. [...] Da ich sie aber dringender Privatarbeiten wegen 
nicht noch neben den anderen Vorlesungen ankündigen konnte, entschloß ich mich, 
Strafprozeß wieder fallen zu lassen und änderte demgemäß die Ankündigung in der 
Correktur des Vorlesungsplanes. [...] 

Der Gedanke, daß das Aufgeben von Strafprozeß irgendwie die Interessen des Herrn 
Professor Hubrich berühren könne, lag mir völlig fern. Unsere Besprechung vom 9. 
Januar faßte ich nur dahin auf, daß ich nicht Civilprozeß I ankündigen würde. Daß er 
außerdem ein Interesse an der Frage habe, ob Strafprozeß gelesen werde oder nicht, 
konnte ich nicht annehmen, da er nunmehr bereits 19 Stunden angekündigt, zudem ein 
Interesse an der Strafprozeß-Vorlesung meines Wissens nie geäußert hatte; im Gegen-
teil hatte er, wie mir bekannt war, im Winter 1902/03 die Aufforderung, aushilfsweise 
Strafprozeß zu lesen, abgelehnt.

Am 26. Januar erfuhr ich zu meiner Überraschung aus der Korrektur des Vorlesungs-
verzeichnisses, daß Herr Professor Hubrich nunmehr auch noch Strafprozeß angekün-
digt hatte, und zwar neben seinen sonst üblichen publizistischen Vorlesungen sowie 
neben Civilprozeß I und dem Civilprozeßpraktikum. Damit hatte Herr Professor Hub-
rich 23 Wochenstunden angekündigt, das heißt sämtliche Vorlesungen, die im Winter 
Herr Geheimrat Arndt und ich zu halten pflegen, die also hier – wie wohl an den meis-
ten Universitäten – zwei volle Lehraufträge umfassen.

An sich würde es mich nun in keiner Weise berühren, wieviele Lehrverpflichtungen 
Herr Professor Hubrich sich selbst aufzulegen beabsichtigte. In diesem Falle mußte 
aber für mich das Interesse an den Fächern, die mir wissenschaftlich am Herzen liegen 
und deren wissenschaftliche und lehramtliche Vertretung mir hier obliegt, oben an ste-
hen. Unter diesem Gesichtspunkt mußte es mir in hohem Grunde unerwünscht erschei-
nen, daß jene Fächer nun nebenher als Annex zu einem vollwertigen anderweitigen 
Lehrauftrage gelesen würden. [Ich] konnte [...] im Interesse der Sache das Vorgehen 
von Herrn Professor Hubrich nicht für opportun halten. Ihn daran zu hindern lag zwar 
weder in meiner Macht noch in meiner Absicht. Ich hielt mich aber für berechtigt, für 
den Fall, daß er Strafprozeß in der Tat neben seinen sonstigen Vorlesungen lesen wür-
de, dies auch meinerseits zu tun. 

Um dies immerhin nach außen und nach innen gleich unerfreuliche Ergebnis zu ver-
meiden, schrieb ich ihm noch am 26. Januar den abschriftlich beigefügten Brief (An-
lage I). Dieser kreuzte sich mit dem (Brief Anlage II), den ich noch am gleichen Tage 
durch den Brief (Anlage III) beantwortete. Nach dessen Empfang suchte mich Herr 
Professor Hubrich am 27. Januar zu einer persönlichen Unterredung auf, in der wir in-
dessen beiderseits [...] unseren bisherigen Standpunkt festhielten.

[Nun] teilte mir Herr Professor Hubrich am 28. Januar (Anlage VI) mit, daß er sich 
entschlossen habe, daß er Verwaltungsrecht aufgebe, um Zeit für Strafprozeß zu ge-
winnen. Der in der Überlastung des Herrn Professor Hubrich sowie in der Anhäufung 
zweier vollständiger, sonst getrennter, Lehrgebiete in einer Hand liegende Grund zum 
Widerspruch entfiel damit für mich. Ich erwiderte, daß ich unter diesen Umständen 
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keinen Anlaß nehmen wolle, Strafprozeß auch meinerseits zu lesen (Anlage VII). Ich 
tat das um so lieber, als ich meinerseits so lange als irgend möglich den Ausbruch ei-
nes wirklichen Konfliktes mit Herrn Kollegen Hubrich vermeiden wollte [...] Immer-
hin hielt ich es für richtig, Herrn Professor Hubrich offen mitzuteilen (Anlage VIII), 
daß ich grundsätzlich sein Vorgehen unter keinem Gesichtspunkt gerechtfertigt finden 
kann. 

Die weiteren Briefe (Anlagen IX – XII) betreffen teils die nochmalige Erörterung die-
ser Fragen, teils persönliche Angelegenheiten, die dadurch veranlaßt wurden, daß Herr 
Professor Hubrich mir mündlich wiederholt als Motiv seines Vorgehens den Wunsch 
angegeben hatte, Ordinarius zu werden und das Hierherkommen eines zweiten Vertre-
ters für Strafrecht und Prozeßrecht zu hintertreiben. Nachdem Herr Professor Hubrich 
unsere Privatkorrespondenz zu den Akten eingereicht hat, bin ich genötigt, zur Klä-
rung der Angelegenheit dies zu erwähnen. Auf die drei letzten Briefe habe ich wider 
Erwarten eine Antwort nicht erhalten.158

Der Kurator formulierte seine Ansicht über das Verhältnis von Kohlrausch und 
Hubrich in einem Bericht an das Ministerium: 

[...] Andererseits erscheint mir aber auch das Verhalten des Professor Kohlrausch 
nicht ganz einwandfrei [...]. Es mag dahin gestellt bleiben, ob Kohlrausch tatsächlich 
durch sein Verhalten auf die Unterrichtsverwaltung eine Pression in der Richtung aus-
üben wollte, daß die Entscheidung über die Besetzung des vakanten Ordinariats bald 
erfolge: anzunehmen ist jedenfalls nicht, daß Hubrichs Eingreifen selbstlos und aus 
uneigennützigen Beweggründen erfolgt ist. Er wollte den Zug seines vermeintlichen 
Konkurrenten durchkreuzen und dabei in möglichst weitem Umfange seine Interessen 
fördern.159

Hubrich sah in Kohlrausch einen direkten Konkurrenten für das freie Ordinari-
at und versuchte, sich durch das Abhalten entsprechender Vorlesungen in eine 
bessere Ausgangsposition für eine mögliche Berufung zu bringen. Weiteren Ein-
blick in die Stellung Hubrich innerhalb der Fakultät, insbesondere in Hubrichs 
Verhältnis zu dem gemeinsamen Kollegen Adolf Arndt, findet sich in dem bereits 
erwähnten Brief von Rudolf His an Hubrich: 

158	 GStA I. HA Rep. 76 Va, Sekt. 11 Tit. 4, Nr. 19 Adh. Bd. 1 zu Bd. 6, Bericht Kohlrausch’ vom 
10.07.1906, Unterstreichungen im Original. Der Kurator leitete diesen Bericht mit den Worten 

„Die Ausführungen weichen nicht wesentlich von den Angaben des Professor Hubrich ab“ an das 
Ministerium weiter. (Begleitbrief Kurator vom 13.11.1906). Die erwähnten Anlagen und Briefe 
sind erhalten. Kohlrausch formuliert z.B. im Brief vom 1.02.1906: „Ihr Bedauern über den Ton, 
den unsere Auseinandersetzungen genommen haben, teile ich aufrichtig“ und am 11.02.1906: „Wie 
mir Herr Prof. His mitteilt, nehmen Sie besonderen Anstoß an meinen Worten „Kollegrafferei“ und 

„Hineindrängen“. Daß ich, trotzdem Sie meine beiden letzten Briefe nicht erwidert haben, darauf 
zurückkomme, mag Ihnen zeigen, daß ich die Absicht habe, mit Ihnen in kollegialem Frieden zu 
leben.“
159	 Vgl. oben Fn. 157.
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[...] Ich muß Ihnen bekennen, daß ich in den letzten Monaten mein Urteil über Sie er-
heblich habe ändern müssen & - bei aller Hochachtung vor Ihren wissenschaftlichen 
Leistungen – manches an Ihnen beobachtet habe, was mir nicht gefiel. Ihr Schreiben 
[nicht überliefert] nötigt mich, Ihnen offen zu sagen, was ich an Ihnen auszusetzen 
habe, & es gibt mir die sehr lange ersehnte Gelegenheit, mein Gewissen Ihnen gegen-
über zu erleichtern. 

Daß Sie gegen Arndt polemisieren, nehme ich Ihnen [...] nicht übel: es gibt Fälle, wo 
man auch gegen Kollegen derselben Fakultät ins Feld ziehen muß & daß die ober-
flächliche Arbeitsweise A’s zum Widerspruche neigt, gebe ich ohne weiteres zu. Was 
mir aber nicht gefällt, ist die Art & Weise Ihrer Polemik, die doch mitunter das gegen 
Kollegen erlaubte Maß überschreitet. [...] Ich nehme auch Anstoß daran, daß Sie, wie 
ich aus verschiedenen Quellen weiß, Kollegen-Examen in nicht immer korrekter Wei-
se zu deren Polemik mißbrauchen. Dazu kam nun noch die Szene, die sich letztens im 
Sprechzimmer abspielte & nicht nur eine ganze Anzahl Kollegen, sondern auch die 
Studenten auf dem Hausflur zu unfreiwilligen Zuhörern hatte. Wenn Sie glaubten, daß 
Ihnen von A. Unrecht geschehen sei, so gab es doch gewiß andere Mittel, um sich mit 
ihm auseinanderzusetzen.

Ich habe eben die Empfindung, als ob Ihnen manchmal das rechte Gefühl dafür feh-
le, was sich für die Stellung eines Dozenten schickt. [...] Ich muß Ihnen wenigstens 
offen gestehen: wenn ich gefragt würde, ob ich Ihre Beförderung zum Ordinarius für 
wünschenswert hielte, so könnte ich nach den Eindrücken der letzten Monate – trotz 
Ihren wissenschaftlichen Verdiensten – kaum mit ja antworten. Ich weiß dabei sehr 
wohl, daß die große Härte darin liegt, einem verdienten Mann sein Fortkommen zu 
erschweren.

Sie werden es vielleicht unbescheiden finden, wenn ich einem älteren Kollegen gegen-
über so schreibe [...] Aber ich habe es, wie gesagt, für meine Pflicht gehalten, Ihnen 
einmal offen meine Meinung zu sagen. [...] In vorzüglicher Hochachtung, Ihr ergebe-
ner R. His.160

Die scharfen und unverblümten Worte von His spiegelten die Zustände an der 
Fakultät. In einem Brief berichtete die Fakultät dem Kultusministerium über das 
Gebaren Hubrichs: 

Er [Hubrich] ließ es oft genug an dem Mindestmaß von Würde fehlen, das von einem 
Mann seines Berufs verlangt werden muß. Gehässige Äußerungen zu den Studenten 
über den anderen Fachvertreter, ein heftiger persönlicher Auftritt mit dem letzteren, 
der vor Zeugen stattfand und über die Corridore der Universität vernehmbar war, ha-
ben schon früher die höchsten Unwillen auch über die Grenzen der Fakultät hinaus 
erregt. [...] Die Fakultät bemühte sich aus persönlichen Gründen, diese früheren Fälle 
in milderem Lichte zu beurteilen. Sie vermag dies nun jetzt nicht mehr, ohne ihrem 
eigenen Ansehen dadurch zu nahe zu treten. Herr Hubrich will das freie Ordinariat für 

160	 Vgl. oben Fn. 149.
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sich ertrotzen; er sagte in dem Schreiben vom 14. Mai an die Fakultät offen heraus: 
„Ich gedenke mich nach der Seite der Fächer des Herrn GehR. Güterbock zu ergänzen“, 
und ähnlich lauteten seine Auslassungen gegenüber den Studenten.161

Der Kurator beurteilte die Situation ähnlich und geht in einem Schreiben auf den 
Druck ein, den Hubrich auf Arndt auszuüben suchte:

Die Differenzen zwischen Hubrich und Arndt währen schon Jahre lang. Professor 
Hubrich erfreut sich hier nicht ungeteilter Beliebtheit, er hat durch überhebendes An-
sehen bei manchen seiner Kollegen Anstoß erregt, und kleinere Ermunterungen von 
dieser oder jener Seite [...] mögen wohl in diesem die Annahme erweckt haben, daß die 
Mehrzahl der Fakultätsmitglieder seinem Vorgehen gegen Arndt nicht ungünstig ge-
stimmt sei. In dieser Annahme mußte sich Hubrich aber naturgemäß getäuscht sehen, 
sobald er durch sein Übergreifen auf andere Spezialfächer einzelnen anderen Fachver-
tretern unbequem wurde, und sobald sein Auftreten jeden Takt und auch ein Mindest-
maß an Form vermissen ließ. Geradezu unwürdig ist beispielsweise sein Verhalten, 
wenn er die Publikation einer druckfertigen scharfen Widerlegung Arndt’scher staats-
rechtlicher Theorien davon abhängig macht, ob Arndt ihm mit dazu verhelfen wolle, 
hier Ordinarius zu werden oder nicht [...].162

Sechs Jahre nach dem von Fakultät und Kurator deutlich geäußerten Wunsch, 
Hubrich doch an eine andere Fakultät zu versetzen, zeugen diese Äußerungen 
davon, dass Hubrich es nicht nur nicht geschafft hatte, sich in die Fakultät zu 
integrieren, sondern dass ihm vielmehr ein Großteil der Mitglieder regelrecht 
feindlich gegenüberstand. 

8.	 Das Disziplinarverfahren gegen Hubrich (1906)

Die Konflikte gipfelten in dem Disziplinarverfahren gegen Hubrich, das auf An-
trag der Fakultät Ende Mai 1906 eingeleitet wurde. Es soll hier ausführlich dar-
gestellt werden. Zum einen erklärt sich der weitere Werdegang Hubrichs und 
sein Verhalten an der Greifswalder Fakultät leichter in Kenntnis der Vorgänge in 
Königsberg, und die Formulierungen der verschiedenen Seiten geben einen Ein-
druck von der Atmosphäre an der Königsberger Fakultät. Zum anderen war die 

„Disziplinarsakte“ bis vor kurzem verschollen und soll hier zumindest auszugs-
weise veröffentlicht werden.

161	 GStA I. HA Rep. 76 Va, Sekt. 11 Tit. 4, Nr. 19 Adh. Bd. 1 zu Bd. 6. Antrag der Fakultät vom 
26.05.1906. 
162	 Vgl. oben Fn. 157.
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a)	 Antrag und Einleitung des Verfahrens

Auslöser für die Einleitung des Verfahrens war ein Aushang, den Hubrich bezüg-
lich der Änderung des Vorlesungsplans am Schwarzen Brett machte. Dieser ist 
im Original erhalten, datiert auf den 15. Mai 1906 und lautet: 

Eine Zuschrift des Herrn Dekans veranlaßt mich zu folgender Erklärung: da ich mit 
Rücksicht auf die Feststellungen meiner staatsrechtlichen Publikationen aus letzter 
Zeit der in früheren Semestern amtspflichtgemäß vorgenommenen, längere Zeit erfor-
dernde Polemik entraten kann, werde ich in diesem Semester auch die wichtigeren Ma-
terien des Reichs- u. preuß. Verwaltungsrechts in meinen angekündigten Vorlesungen 
über Staatsrecht und allgemeines Verwaltungsrecht erörtern, so daß nach diesem Se-
mester die ganze Verwaltungsrechtsmaterie den wesentlichen Grundzügen nach zum 
Vortrage gelangt. Diejenigen Herren Studierende, welche auf den Vortrag des Verwal-
tungsrechts in diesem SS. Wert legen, kann ich daher nur nochmal auf das Belegen 
meiner Vorlesungen über Staats- und allgem. Verwalt.Recht verweisen. Zu welchen – 
ermäßigten – Bedingungen die Beteiligung an der Vorlesung über Staatsrecht den Her-
ren, die nur die verwaltungsrechtlichen Partien zu hören wünschen, frei steht, kann auf 
der Quaestur in Erfahrung gebracht werden. gez. Hubrich.“

Vor dem Hintergrund der bereits herrschenden Animosität zwischen Hubrich und 
einem Großteil der Kollegen konnten diese Äußerungen nicht hingenommen 
werden. Die Fakultät beantragte die Einleitung eines förmlichen Disziplinarver-
fahrens und begründete ihren Antrag wie folgt: 

Eu. Exzellenz! Die unterzeichnete Fakultät sieht sich genötigt, gegen ihren a.o. Profes-
sor Dr. Ed. Hubrich in Gemäßheit des Gesetzes betr. die Dienstvergehen der nicht rich-
terlichen Beamten vom 21. Juli 1852 § 2 Ziff. 2 Eröffnung des Disziplinarverfahrens 
zu beantragen, da er als Beamter sich durch sein Verhalten im Amte der Achtung, des 
Ansehens oder des Vertrauens, die sein Beruf erfordert, unwürdig gezeigt hat.

Herr Hubrich hatte im gedruckten Vorlesungsverzeichnis des S.S. 1906 u.a. die Vorle-
sung über Reichs- und preußisches Verwaltungsrecht angekündigt. Bei Beginn dieses 
Semesters ließ er jedoch diese Vorlesung fallen. Nach Ansicht der Fakultät erschien 
es hingegen unbedingt notwendig, daß jene Vorlesung wie bisher so auch diesmal der 
Ankündigung gemäß gelesen werde, und zwar, da sie im vergangenen Semester von 
anderen Fachvertretern gelesen worden, diesmal von Herrn Hubrich. Dazu kam, daß 
viele Studierende die Vorlesung in diesem Semester hören wollten, und einige von 
ihnen, da sie im letzten Semester vor dem Examen standen, beim Dekan wegen des 
Fehlens dieser Vorlesung vorstellig wurden. 

Die Fakultät teilte dies am 14. Mai d. J. Herrn Hubrich mit und bat um Auskunft dar-
über, wie er sich zu dieser Schwierigkeit zu stellen gedenke. Unter demselben Datum 
äußerte sich hierauf Herr Hubrich in einem Schreiben an die Fakultät und in öffentli-
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cher Weise auch in einem für die Studierenden bestimmten Anschlag am schwarzen 
Brett. Der letztere liegt in Abschrift in der Anlage bei. [...]

Am Tage darauf, dem 15. Mai d. Js., benutzte Herr Hubrich seine Vorlesung über Civil-
prozeß, um persönlich vor seinen Zuhörern seiner Auffassung über die ganze Situation 
Ausdruck zu geben. Dies wurde natürlich sofort bekannt und kam einzelnen Mitglie-
dern der Fakultät zu Ohren. Zwei Zuhörer erklärten, daß H. Hubrich eine halbe Stunde 
lang lediglich über die Fakultätsverhältnisse Kritik gehalten hätte. Er nannte insbeson-
dere manche Mitglieder der Fakultät in gehässiger Weise: Er könnte das auch, was die 
anderen leisten. Herr Kohlrausch hätte die Vorlesung über Strafprozeß geflissentlich 
so lange nicht angekündigt, um auf die Besetzung des freien Ordinariats einzuwirken. 
Er (Hubrich) hätte aber auch ein Interesse an der Besetzung dieser Stelle. Er müßte 
sich seine Rechte für die Zukunft sichern. Er hätte wissenschaftlich alle Autoritäten 
hinter sich, während Herr GehR. Arndt ganz allein stände. Er mache auch Gutachten 
für das Kultusministerium. – Dann sprach er von seinen Auseinandersetzungen mit 
Herrn Kohlrausch und dessen privaten Briefen, sowie über Fakultätssitzungen und 
interne Angelegenheiten. 

Dies ist der Sinn der langen Rede, die auf die Zuhörer nach deren Angaben teils pein-
lich, teils komisch wirkte. Es ist aber selbstverständlich, daß diese Auslassungen des 
Herrn Hubrich allen als ganz ungehörig erscheinen mußten.

Studenten haben verschiedenen Mitgliedern der Fakultät mitgeteilt, daß H. Hubrich in 
seinen Vorlesungen stets auch schon früher eine gehässige Polemik persönlicher Art 
gegen die anderen Fachvertreter betrieben habe. Wie sich aus seinem Anschlag für die 
Studenten ergibt (vgl. den unterstrichenen Passus), betrachtet Herr Hubrich diese Art 
der Polemik sogar als „amtspflichtgemäß vorgenommen.“ 

Jeder Student, der die Verhältnisse kennt, mußte den ganzen Passus des Anschlags 
aber so verstehen, wie er gemeint war, nämlich: Hubrich brauche, da er in letzter 
Zeit gegenüber GehR. Arndt litterarisch alles Nötige festgestellt hätte, für die Vor-
lesungen dieses Semesters nun nicht mehr so viel Zeit wie früher, denn er könne der 
früher „amtspflichtgemäß vorgenommene, längere Zeit erfordernde Polemik nunmehr 
entraten“. Es spricht aus solcher Auffassung, die sich ihr Urheber nicht scheut zum 
Gegenstand einer offiziellen Erklärung an die Studenten wie an die Fakultät zu ma-
chen, solche Würdelosigkeit und solche Verkennung der Amtspflicht, wie sie einzig 
bestehen dürfte. 

Der Anschlag ist durch den Rektor der Universität vom schwarzen Brett entfernt wor-
den, da er auch wegen des übrigen Inhalts der Gegenstand allgemeiner Entrüstung und 
Belästigung geworden war. [...] 

[Weiter] berief sich H. Hubrich gern darauf, daß er für das Kultusministerium Gut-
achten mache. Er legte der Fakultät einmal auch Briefe von Herrn Geheimrat Elster – 
Berlin in solchen Angelegenheiten vor, was umsomehr Wunder nahm, als dieselben 

„streng vertraulich“ gemeint waren. [...]
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Herr Hubrich will das freie Ordinariat für sich ertrotzen; er sagte in dem Schreiben 
vom 14. Mai an die Fakultät offen heraus: „Ich gedenke mich nach der Seite der Fächer 
des Herrn GehR. Güterbock zu ergänzen“, und ähnlich lauteten seine Auslassungen 
gegenüber den Studenten. Er wird dabei aber seiner primären Amtspflicht untreu, da er 
eine wesentliche Vorlesung seines Lehrauftrages abzuhalten sich weigert. 

Dazu kommt, daß all diese Verhältnisse im Universitätskreise bekannt geworden sind 
und als höchst ungesund von diesem mitempfunden werden müssen.

In der Weise, wie Herr Hubrich die Materie des Verwaltungsrechts jetzt behandeln 
will (vgl. den Anschlag), kann die Fakultät eine Erfüllung seiner Verpflichtung nicht 
erblicken. [...] Man wird in der Annahme nicht fehl gehen, daß Herr Hubrich den Straf-
prozeß dem Verwaltungsrecht nicht wegen einer größeren fachlichen Bedeutung jener 
Materie vorzieht, sondern deswegen, weil dieselbe sich bereits im Rahmen des zu be-
setzenden Ordinariats bewegt.163

Hubrich selbst wird in einem formlosen, fast beleidigendem Schreiben von De-
kan Arndt am 7. Juni 1906 über die Vorgänge informiert: 

Die juristische Fakultät teilt hierdurch ergebenst mit, daß sie gegen Sie Hochwohl-
geboren das Einleiten des Disziplinarverfahrens beantragt hat. Im Auftrag Arndt, z.Z. 
Dekan.164

b)	 Ablauf und Zeugenbefragungen

Das Disziplinarverfahren wurde, ähnlich einer Gerichtsverhandlung, durch die 
Vernehmung der Beteiligten und Zeugen durch den Universitätsrichter geführt. 
Die Befragungen sind sämtlich in Band 2 der Disziplinarsakte165 dokumentiert 
und fanden Ende Juni 1906 statt. 

Hubrich wurde als erster geladen.166 Im Protokoll der Verhandlung äußerte er 
sich über 30 Seiten lang zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Das Protokoll 
endet mit dem Vermerk: 

163	 Vgl. oben Fn. 161.
164	 GStA I. HA Rep. 76 Va, Sekt. 11 Tit. 4, Nr. 19 Adh. Bd. 1 zu Bd. 6. Brief Dekan an Hubrich, 
7.06.1906
165	 „Acta der Albertus-Universität zu Königsberg. Verhandlungen betreffend den Antrag der juris-
tischen Fakultät auf Einleitung des Disziplinar-Verfahrens gegen den Professor Dr. Eduard Hubrich 
1906 Vol. II“, GStA I. HA Rep. 76 Va, Sekt 11 Tit. 4, Nr. 19 Adh. Bd. 2 zu Bd. 6.
166	 „Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten 
ersuche ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst, sich zur verantwortlichen Vernehmung über die 
von der juristischen Fakultät der Universität gegen Sie erhobenen Beschuldigungen am Mittwoch 
d. 27. Juni d. Js., Vormittags 10 Uhr, in meinem Dienstzimmer gefälligst einzufinden. Wollenberg.“ 
Disziplinarsakte Bd. 2, Universitätsrichter an Hubrich, 25.06.1906.
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Diese Verhandlung hat 10 Stunden gedauert, jedes Wort dieses Protokolls ist mit dem 
Erschienenen besonders vereinbart. Wollenberg.167

Als Zeugen wurden neben anderen auch ein Referendar Gottfried Kuhnt und die 
Studenten Walther Jacoyi und Erich Baumgart geladen, die über Hubrichs Äu-
ßerungen während seiner Vorlesung Auskunft geben sollten. Die Stichhaltigkeit 
dieser Aussagen, die überwiegend vom Hörensagen stammten, muss kritisch be-
trachtet werden. Zumindest aber Baumgart war Augenzeuge der betreffenden 
Vorlesung, in der sich Hubrich zu seiner Vorlesungsplanänderung geäußert hatte. 
In den Protokollen der Vernehmungen finden sich folgende Ausführungen:

Es erscheinen auf Vorladung als Zeugen

1. der Referendar Gottfried Kuhnt, 22 Jahre alt, evangelisch.

Mir ist aus eigenem Wissen nichts davon bekannt, daß der Prof. Hubrich in seinen 
Vorlesungen verletzende Ausführungen über andere Universitätslehrer gemacht hat. 
Dagegen habe ich von anderen Studenten während meiner Studentenzeit, vielleicht 
auch später, gehört, daß der Prof. Hubrich beim Beginn seiner Vorlesung über seine 
publizistischen Fächer sich dahin ausgedrückt habe: ‚er werde sein Kolleg nicht in der 
unwissenschaftlichen Art halten wie der Professor Arndt.’ Wer diese Studenten gewe-
sen sind, kann ich heute nicht mehr sagen.	 Gez. Gottfried Kuhnt.

2. der Rechtskandidat Walther Jacoby, 23 Jahre alt, evangelisch.

In der Studentenschaft hat man sich allgemein darüber aufgeheitert, daß der Prof. Hub-
rich in eigenthümlicher Form und in besonders erregtem Zorn sich über den Geheimrat 
Arndt im Kolleg äußerte. Mir ist persönlich darüber nichts Näheres bekannt geworden. 
Dagegen habe ich [...] folgendes gehört: Prof. Hubrich habe gesagt, indem er das Le-
sebuch Arndt’s über Staatsrecht vorzeigte, „da werde ja sehr viel Unsinn geschrieben, 
aber soviel Unsinn, wie in diesem Buche stünde, das käme selten vor.“ Er habe auch 
noch hinzugefügt: „Prof. Arndt sei ja ganz begabt, aber ein bißchen faul.“ [...] Von an-
derer Seite habe ich auch gehört, es sei aufgefallen, daß Prof. Hubrich von Prof. Arndt 
nur mit „der Arndt“ gesprochen habe. Gez. Walther Jacoby.

3. der Stud. jur. Erich Baumgart, 20 Jahre alt, evangelisch.

Mir ist ebenfalls vom Hörensagen bekannt, daß Prof. Hubrich bei Beginn seiner Vor-
lesung in einem der vergangenen Semester erklärt hat: „Er werde nicht in der unwis-
senschaftlichen Art Arndt’s sein Kolleg gehalten.“ Auch habe ich und zwar durch den 
stud. jur. Kromm, der dies allerdings auch nur vom Hörensagen wußte, in diesem Se-
mester folgende Äußerung das Prof. Hubrich erfahren, die dieser gelegentlich in sei-
nem Kolleg gemacht haben soll: „Der Arndt ist ja gar nicht so dumm, wie er aussieht 
(oder scheint), wenn er nur nicht so faul wäre.“

167	 Disziplinarsakte Bd. 2, Protokoll vom 27./28.06.1906.
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Über den Anschlag vom 15. Mai und die darauf bezüglichen Ausführungen des Profes-
sors Hubrich in seiner Zivilprozeß-Vorlesung von demselben Tage, an der ich teilnahm, 
kann ich Folgendes bekunden:	

Der Anschlag selbst erregte in der Studentenschaft wegen seiner eigentümlichen und 
uns unverständlichen Fassung allgemein Lächeln und Verwunderung. Mir ist auch in 
der Vorlesung, in der Prof. Hubrich den Anschlag zu erklären versuchte, die Sache 
nicht klarer geworden, zumal Prof. Hubrich sehr schnell und undeutlich sprach. Ich 
erinnere mich indessen, daß er ziemlich genau 1/2 Stunde lang über seine Beziehun-
gen zu fast sämtlichen Ordinarien der Fakultät und zu Prof. Kohlrausch sprach und 
gewissermaßen die Fakultät bei uns verklagte, was mir in höchstem Grade peinlich 
war, da ich das Gefühl hatte, daß die Sache absolut nicht dahin gehörte. Im einzelnen 
weiß ich, daß Prof. Hubrich in Bezug auf Prof. Kohlrausch äußerte, dieser wolle durch 
die Absetzung seiner Vorlesung über Strafprozeß die Besetzung des freien Ordinariats 
beeinflussen; er habe aber auch ein Interesse an dieser Besetzung und wolle sich nicht 
zurückdrängen lassen. Er habe auch die venia legendi für die Fächer Güterbocks und 
sei praktisch tätig gewesen; auch einen Ruf nach Tübingen habe er erhalten und sei 
vollkommen befähigt, Strafprozeß ebenso zu lesen wie jeder Andere, er brauche nur 
das Lehrbuch von Birkmeyer über Strafprozeß zu benutzen. Auch habe er auf dem pu-
blizistischen Gebiet Arndt’s Theorien völlig widerlegt, er könne deshalb künftig der 
bisherigen Polemik gegen Arndt entraten, zumal dieser jetzt ganz allein stünde. Ich 
entsinne mich auch dunkel. daß er von Zorn sprach, ich weiß aber nicht mehr in wel-
chem Zusammenhange.

Dagegen weiß ich noch, daß er von Vereinbarungen mit Arndt über die Ordinariats-
frage und gewisse Fakultätssitzungen sprach und erwähnte, daß Gradenwitz einmal in 
einer solchen Sitzung die hierüber von Arndt in seinem Interesse angeregte Beratung 
durch seinen Widerspruch verhindert habe. Außer Arndt, Kohlrausch und Gradenwitz 
erwähnte Prof. Hubrich auch noch den Prof. His und zwar mehrfach unter Bezugnah-
me auf einen von diesem empfangenen Brief, ohne daß ich aus der Sache klug gewor-
den bin.

Ich hatte den Eindruck, daß sich alles um das Bestreben des Professor Hubrich drehte, 
das freie Ordinariat zu erhalten. Er verglich sich und seine Position mit der des verstor-
benen Prof. Salkonski und hob besonders hervor, daß er sich nicht so zurückdrängen 
lassen werde, wie Salkonski es habe erleben müssen. Im Bewußtsein, daß er korrekt 
verfahren habe, werde er bis zum Äußersten gehen. Von einem persönlichen Ordinariat 
habe ich nichts heraushören können. Ich hatte das Gefühl, daß seine Angriffe indis-
kreter Natur gegen Universitätslehrer erhoben wurden, die mir umso unangemessener 
erschienen, als sich diese Herren dagegen nicht verteidigen konnten. [...] Gez. Erich 
Baumgart.168

Als weitere Zeugen wurden die Professoren Haendicke und His vernommen, 
Haendicke zu einem Zusammenstoß zwischen Hubrich und Arndt im Ver-

168	 Disziplinarsakte Bd. 2, Protokoll vom 28.06.1906.
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sammlungszimmer Ende Februar 1905169 und His zu dem Vorwurf, dass Hub-
rich vertrauliche Briefe des Ministeriums der Fakultät vorgelegt habe.170 Die 
Ausführungen sind jedoch Wiederholungen aus dem Antrag auf Einleitung des 
Disziplinarverfahrens.171

c)	 Erwiderung und Rechtfertigung Hubrichs 

Hubrich selbst ging mehrfach auf die Vorwürfe und auch auf die Aussagen der 
Zeugen ein. Besonders hervorzuheben ist sein umfassendes, seine Aussage vor 
dem Universitätsrichter ergänzendes172 Rechtfertigungsschreiben an den Kultus-
minister vom 2. Juli 1906:

Eu. Exzellenz! beehre ich mich den bei meiner verantwortlichen Vernehmung durch 
den Herrn Universitätsrichter Regierungsrat Wollenberg vorbehaltenen Ergänzungs-
schriftsatz zu überreichen. 

Von vorn herein wiederhole ich meine Sonnabend den 30. Juni vor meiner Verneh-
mung Herrn Regierungsrat Wollenberg gegenüber abgegebene Erklärung: ich gebe – 
meiner Frau und meines Kindes gedenkend – zu, die Form zerbrochen zu haben. Aber 
ich habe unter der Einwirkung von Umständen gehandelt, die von anderen Fakultäts-
mitgliedern veranlasst wurden. Stets ist meine Absicht auf Herstellung eines Friedens 
mit allen Fakultätsgenossen gerichtet gewesen. Ich bin bereit alles Nötige zu thun, um 
das Geschehene zu allseitigem Vergessen und Vergeben zu bringen.

Mit Rücksicht auf diese Erklärung sehe ich in diesem Schriftsatz von jeder Polemik ab, 
erachte es indessen für nötig eine Reihe von Momenten geltend zu machen, die mein 
Verhalten menschlich erklärbar erscheinen lassen können. [...]

[D]aß in der Zeit die Autoritäten der deutschen Publizistik im Wesentlichen auf meiner 
Seite sind, wird eine Nachfrage ergeben. Vorläufig überreiche ich einige Zuschriften 
von Laband, Loening, Anschütz; da es sich um Wahrnehmung meiner Schriften han-
delt, glaube ich deshalb im Sinne dieser Herren zu handeln, wenn ich meiner vorge-
setzten Behörde gegenüber von diesen Briefen Gebrauch mache. [...]

[D]er Passus des Protokolls vom 27. Juni 1906: „Ich hätte auch ein Interesse an der Be-
setzung diese Stelle und müßte mir meine Rechte für die Zukunft sichern“ ist in dem 
Sinne zu verstehen, daß ich gesagt habe, „ich hätte auch ein Interesse an der Art, wie 
die Besetzung dieser Stelle erfolge“. [...] Daher ist auch die Stelle: „Ich sei alsdann von 
Arndt dadurch geschädigt worden, daß Arndt drei aufeinanderfolgende Semester hin-

169	 Disziplinarsakte Bd. 2, Protokoll Vernehmung Haendicke vom 30.06.1906.
170	 Disziplinarsakte Bd. 2, Protokoll Vernehmung His vom 30.06.1906.
171	  Antrag der Fakultät vom 26.05.1906, vgl. oben Fn. 161.
172	 „Herr Regierungsrat Wollenberg hatte den Wunsch nach einer möglichst kurzen Zusammen-
fassung des Materials und daher ist manche Erklärung des Protokolls nicht mit der Differenzierung 
herausgekommen, die nötig ist, um mein Verhalten ganz zu verstehen.“
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durch Reichs- und preuß. Staatsrecht bzw. Verwaltungsrecht selbst gelesen und mich 
dadurch davon ausgeschlossen habe“, nicht ganz meinen von vorn herein gehegten In-
tentionen. Meine Erklärung ging dahin: G.R. Arndt habe durch die Art, wie er drei auf-
einanderfolgende Semester hindurch Staats- und Verwaltungsrecht angekündigt, mich 
während dieser Zeit ganz vom Reichs- und preuß. Staatsrecht bzw. Verwaltungsrecht 
ausgeschlossen. [...] 

In Betreff meines Rufes nach Tübingen173 füge ich zwei Mitteilungen von Anschütz 
bei, zu deren Vorlegung ich mich [...] in dem gegen mich schwebenden Verfahren für 
befugt erachte. Außerdem hat mir seiner Zeit Dekan His im Auftrage des Tübinger De-
kan Triepel von dem Geschehnis Mitteilung gemacht. Nachdem die fragliche Angele-
genheit definitiv geregelt worden, war es m. E. mir gestattet, das auch mich betreffende 
Ereignis, sowie es geschehen, vor meinen Hörern zu erwähnen.

Zu den Zeugen und deren Aussagen gegen ihn schreibt Hubrich: 

Ich möchte nicht anmaßen, daß die als Zeugen vernommenen Söhne der Professoren 
Baumgart, Jacoby, Kuhnt einem Milieu entstammen, in welchem man das Verhalten 
eines Mannes meiner Weltanschauung richtig zu würdigen geeignet ist. Es gibt auch 
in der hiesigen Universität Kreise, in welchen ich von vornherein verurteilt bin. Dem 
Sohn eines Universitätsprofessors pflegt die akademische Laufbahn regelmäßig leich-
ter von Statten zu gehen, als dem zunächst den akademischen Kreisen Fernstehenden, 
und da erscheint es dem Sohn eines Professoren von vornherein als etwas Ungeheuer-
liches, daß Jemand im Hinblick auf das Fortkommen im akademischen Beruf eigene 
Schritte wagt, mögen sich aus sonst noch so triftige Gründe dafür sprechen.174

Hubrich ergänzte seinen Schriftsatz mit einem Ausdruck persönlicher Enttäu-
schung über das Verhalten seiner Kollegen:

Doch verstehe ich es eigentlich nicht, daß die jur. Fakultät selbst jetzt noch aus mei-
nem Zusammenstoß mit Arndt Ende Februar 1905 und aus der Überreichung der Brie-
fe des H. GOR. Dr. Elster von April und Anfang Mai 1901 [...] Vorwürfe gegen mich 
herleiten zu können glaubt. Ich halte es überhaupt für richtig, daß man mit Personen 
ganz den Verkehr abbricht, sofern selbst im Disziplinarverfahren zu erhebende Vor-
würfe gegen dieselben vorliegen. Die Professoren His und Manigk haben aber bis in 
den März 1906 hinein in meinem Hause verkehrt, auch an einer Gesellschaft am 2. 
März mit ihren Damen bei mir teilgenommen. Die jur. Fakultät hat [...] zu keiner Zeit 
Miene gemacht, die Konsequenzen zu ziehen, die zu meinem Gunsten m. E. daraus 
zu ziehen waren. Es waltete augenscheinlich beständig bei ihr der mir im Januar 1905 
durch Prof. His offiziös mitgeteilte Entschluß ob, zwar beim Ministerium für mich 
um ein höheres Gehalt anzusuchen, aber nichts im Interesse meines Einrückens ins 
Ordinariat zu veranlassen: worauf ich natürlich erwiderte, Geld gebe bei mir nicht den 

173	 Auf die mögliche Berufung nach Tübingen und eine Unterstützung durch Anschütz gibt es 
keine weiteren Hinweise.
174	 Disziplinarsakte Bd. 1, Brief Hubrich an Ministerium, 2.07.1906.
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Ausschlag, mein Streben nach dem Ordinariat entspringe lediglich meinem Wunsch, in 
der Heimat meine Position zu behaupten. Ich stelle auch fest, daß ich bisher niemals 
die Gelegenheit ergriffen habe, gegen meine Fakultätsmitglieder so vorzugehen, wie 
es jetzt gegen mich geschehen, obwohl ich zu verschiedenen Zeiten die entsprechen-
den Unterlagen zur Verfügung hatte.

Aufschlussreich ist auch Hubrichs Äußerung bezüglich seiner persönlichen Wahr- 
nehmung der Fakultätsverhältnisse. Schon seit Jahren habe er sich in den Pausen 
regelmäßig nicht im „Versammlungszimmer“, sondern im Lesesaal aufgehalten, 
um persönlichen Konflikten nicht ausgesetzt zu sein. Weiter schrieb er:

Wie im engsten Käfig eingesperrt, kam ich mir in letzter Zeit vor. Was ich auch thun 
mochte, wurde von gegnerischer Seite mißdeutet, und die von dieser Seite ausgehen-
den Ansichten begannen sogar Angehörige meines intimsten Bekanntenkreises flüch-
tig zu machen. Bis in das Ministerium hinein hatte sich, wie ich Anfang Februar 1905 
vernehmen mußte, das Gerücht verbreitet, daß ich ein Störenfried sei. Ich habe die gan-
ze Zeit schwer daran getragen und hielt nun einmal die Zeit für gekommen, festzustel-
len, daß meine Absicht, zum Frieden mit den Fakultätsmitgliedern zu gelangen, nicht 
an mir gescheitert sei. Wohin konnte es schließlich bei beständigem Schweigen meiner 
Seite kommen, nachdem auch Prof. Kohlrausch mir am 27. Januar in Aussicht gestellt, 
nach anderen Universitäten hin den Ruf meiner Unverträglichkeit zu verbreiten. 

Ich würde mich wahrhaftig nicht so um das persönliche Ordinariat bemüht haben, 
wenn ich nicht in der Heimat zu wirken hätte, wo meine ganze gesellschaftliche Po-
sition im Kerne erschüttert wäre, wenn ein so 10 Jahre jüngerer Herr wiederum ganz 
allein ins Ordinariat gelangte. Ich muß anmahnen, daß nur, weil ich in letzter Zeit so 
fügsam war, die Briefe der Professoren Kohlrausch und His so an mich lauteten.

d)	 Abschluss bzw. Einstellung des Verfahrens

Inwieweit die persönlichen Ausführungen Hubrichs Einfluss auf die Ministeri­
umsentscheidung hatten, bleibt unklar. Der Kurator übersandte die Vernehmungs
protokolle mit folgender Zusammenfassung an das Ministerium:

In seiner verantwortlichen Vernehmung [...] hat der Professor Hubrich zugegeben, den 
Anschlag am schwarzen Brett in der vorliegenden Form verfaßt und veröffentlicht zu 
haben. [...] Als erwiesen darf ferner [...] gelten, daß Hubrich die Vorlesung vom 15. 
Mai dazu benutzt hat an Fakultätsverhältnissen ungehörige Kritik zu üben, und die 
Mitglieder der Fakultät, ihre persönlichen Bestrebungen und ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten in verletzender Weise herabzusetzen. [...] 

Im Hinblick auf den am Schlusse der Verhandlung vom 30. d. Mts. [...] enthaltenen 
Vermerk, wonach Hubrich sich bereit erklärt hat, alles Nötige zu tun, um das Gesche-
hene zum Vergeben und Vergessen zu bringen, stelle ich gehorsamst anheim, vor wei-
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terer Entschließung über die Einleitung des Disziplinarverfahrens festzuhalten, ob die 
Fakultät und insbesondere der Professor Arndt einen Ausgleiche geneigt wäre.175

Mit diesem Schreiben endet die Akte, ohne einen Vermerk über den Ausgang 
des Verfahrens. Angesichts des Fehlens eines formalen Abschlusses des Diszip-
linarverfahrens scheint das Ministerium den Rat des Kurators beherzigt und eine 
interne Lösung gefunden zu haben. 

Die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Disziplinarverfahren gegen Hubrich 
geben ein eindringliches Bild von den Zuständen und der Atmosphäre an der Fa-
kultät in Königsberg. Das letztlich mit dem Disziplinarverfahren endgültig ge-
scheiterte kollegiale Verhältnis mussten beide Seiten noch fast zwei Jahre ertra-
gen. Und dies, obwohl die Fakultät in ihrem Antrag geschrieben hatte: 

Die Fakultät erlaubt sich schließlich die Bemerkung, daß sie nicht glaubt, daß die hie
sigen Verhältnisse sich anders wieder gedeihlich gestalten können, als durch die Ver
setzung des Herrn Hubrich an einen anderen Platz; denn gegen weitere zu befürchtende 
Würdelosigkeiten dieses mit seinem Geschick unzufriedenen Mannes hat die Fakultät 
keine Rechtsmacht, und auch kann die Einwirkung solcher Zustände auf die Zucht und 
Lehre nur schädlich sein. 176

III.	 Ordentlicher Professor in Greifswald

Wer etwas Ordentliches geworden ist,  
der ist auch einmal in Greifswald gewesen.177

Ferdinand Sauerbruch

Der Ruf an die Juristische Fakultät Greifswald erreichte Hubrich im August des 
Jahres 1908, im Alter von 44 Jahren. Er lag damit fast 10 Jahre über dem Alter, in 
dem Juraprofessoren damals normalerweise berufen wurden.178 Von seiner Pro-

175	 Disziplinarsakte Bd. 1, Brief Kurator an Ministerium, 11.07.1906.
176	 Antrag der Fakultät vom 26.05.1906, vgl. oben Fn. 161.
177	 Ferdinand Sauerbruch, Das war mein Leben (zitiert nach: Schmeiser, Akademischer Hasard, 
S. 158). Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), berühmter Chirurg, habilitierte in Medizin, 1905/06 
Chirurgische Oberarzttätigkeit an der Greifswalder Universitätsklinik, 1910 – 1918 Professor an 
der Züricher Universitätsklinik, 1918 – 1928 an der Universität München, 1928 – 1949 Professor 
für Chirurgie an der Berliner Charité und Leiter der Chirurgischen Universitätsklinik.
178	  Das durchschnittliche Berufungsalter zum ordentlichen Professor erhöhte sich im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts kontinuierlich. Bereits in der Berufungsperiode der Jahre 1890 – 1899 lag in 
nahezu allen Fächern das Berufungsalter auf eine ordentliche Professur bei etwa 40 Jahren (vgl. 
Schmeiser, Akademischer Hasard, Anhang II, Tabelle 3), für die Rechtswissenschaften bei 35 
Jahren (Busch, Privatdozenten, S. 45; Busch, Untersuchungen Bd. 3, S. 129 Tab. 19). 
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motion bis zur Berufung als Ordinarius brauchte er 20 Jahre, er lag auch in dieser 
Hinsicht weit über dem Durchschnitt.179 

Hubrich blieb bis zu seinem Tode im Jahr 1921 in Greifswald. Hier richtete sich 
sein Forschungsinteresse, wohl aufgrund der besonderen rechtlichen Stellung 
der Greifswalder Universität und ihrer Statuten, auf das Universitätsrecht. Ohne 
der Darstellung seiner universitätsrechtlichen Schriften vorausgreifen zu wollen, 
wird hier zunächst ein kurzer geschichtlicher Überblick zur Universität und zur 
Juristischen Fakultät gegeben, der die rechtliche Sonderstellung der Universität 
Greifswald in Preußen berücksichtigt und hilft, einige der Ereignisse während 
Hubrichs Greifswalder Zeit besser zu verstehen.

1.	 Geschichtlicher Überblick: Die Universität Greifswald  
	 und ihre Statuten

Die Universität Greifswald180 wurde im Jahr 1456 mit päpstlicher Genehmigung 
durch Herzog Wartislaw IX. von Pommern-Wolgast eröffnet. Sie war eine Kor-
poration im Sinne der mittelalterlichen legistisch-kanonistischen Lehre,181 ent-
sprechend hatte sie das Recht, sich Statuten zu geben. Die ersten überlieferten 
Greifswalder Universitätsstatuten stammen aus dem Jahr 1545.182

a)	 Unter schwedischer Herrschaft

Nachdem der schwedische König Gustav Adolf im Dreißigjährigen Krieg er-
folgreich in Pommern gelandet war, wurde der schwedischen Krone im Westfä-
lischen Frieden von 1648 Vorpommern und Teile Hinterpommerns als Reichsle-
hen zugesprochen,183 jedoch gelangten Hinterpommern und Teile Vorpommerns 

179	 Im Schnitt umfasste die Zeitspanne von Promotionsabschluss bis zur Erstberufung ca. 15 
Jahre, vgl. Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 45.
180	 Übersicht zur Geschichte der Universität Greifswald etwa bei Werner Buchholz, Die Ge-
schichte der Universität Greifswald vom ausgehenden 18. bis zum 20. Jahrhundert im Kontext 
der allgemeinen Universitätsgeschichte. Eine Skizze, in: Werner Buchholz/Jana Olschewski, Die 
Universität Greifswald und die deutsche Hochschullandschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 
2004 (im Folgenden: Buchholz/Olschewski, Die Universität Greifswald), S. 381 ff.
181	 Zu dieser Lehre allgemein Otto v. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. IV: Die 
Staats- und Korporationslehre der Neuzeit, 1913 [Nachdruck Graz 1954], S. 72 f.
182	 „Statuta Reformation und Ordnung der Akademie; erneuert und konfirmiert 1545“, abgedruckt 
in: Johann Friedrich Wilhelm Koch (Hrsg.), Die preussischen Universitäten. Eine Sammlung der 
Verordnungen, welche die Verfassung und Verwaltung dieser Anstalten betreffen, Bd. 1, Berlin u.a. 
1839, S. 358 ff.
183	 Friedensverträge 15. Mai – 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossenen, die 
nach einem fünf Jahre währenden Friedenskongress den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland 
beendeten. Vgl. Näheres etwa bei Fritz Dickmann, Der Westfälische Friede, 7. A. Münster/Aschen-
dorff 1998.
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(Alt-Vorpommern) bereits am Ende des Nordischen Krieges im Jahr 1720 zu-
rück an Preußen, während Neu-Vorpommern in der Hand der schwedischen Kro-
ne verblieb.184 Entsprechend verkleinerte sich das Einzugsgebiet der Universität 
Greifswald: das verbliebene Neuvorpommern hatte lediglich 80.000 überwie-
gend im Agrarbereich tätige Einwohner, die wenig Verständnis für die Notwen-
digkeit und finanzielle Ausstattung der Hochschule aufbringen konnten.185 Die 
schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse der Universität wirkten sich auch direkt 
auf ihre wissenschaftliche Stellung aus: 

Bedenklich[...] war die Rückwirkung auf die akademischen Lehrer. Die kleinen und 
kleinlichen Verhältnisse, unter deren Druck sie lebten, die wissenschaftliche Abge-
schlossenheit, die Sorge um das tägliche Brot, die Störungen und Drangsale wieder-
holter Kriege ließen eine resignierte Stimmung aufkommen, welche die Freudigkeit 
des Berufs zerstörte und den ganzen Wissenschaftsbetrieb lähmte. Eine geistige Ermü-
dung setzte sich allmählich fest, was E. M. Arndt den „Greifswalder Schlaf“ nannte.186

Die schwedische Krone regelte die rechtlichen Verhältnisse der Greifswalder 
Universität durch sogenannte Visitationsrezesse, insbesondere durch den als 

„Grundgesetz“ bezeichneten Rezess aus dem Jahr 1775.187 In den Rezessen wur-
den der Universität und den Fakultäten stets das tradierte Recht zum Erlass ei-
gener Statuten sowie das Vorschlagsrecht der Fakultäten bei der Neubesetzung 
eines Lehrstuhls bestätigt.188

b)	 Unter preußischer Herrschaft

1815 wurde das verbliebene Schwedisch-Vorpommern (Neu-Vorpommern) am 
Rande des Wiener Kongresses vertraglich an Preußen abgetreten.189 Eine der Ver-

184	 Der Große Nordische Krieg war ein nordeuropaweit geführter Krieg um die Vorherrschaft im 
Ostseeraum in. Während der Jahre 1711 – 1715 war insbesondere der schwedische Teil Pommerns 
stark umkämpft. Vgl. Näheres bei Hans Branig, Geschichte Pommerns Teil 2. Von 1648 bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts, Köln 2000. 
185	 Für die Einwohner stand der Wiederaufbau nach den langen Kriegsjahren im Vordergrund. 
Auch die Schenkungen Bogislaw XIV. konnten die Universität zunächst nicht ausreichend versor-
gen, da auch diese Ländereien durch den Krieg verwüstet waren. Vgl. zu den Schenkungen unten, 
S. 76 f.
186	 Otto Schmidt/Victor Schultze, Wilhelm Titels Bildnisse Greifswalder Professoren, Greifswald 
1931, S. 6.
187	 Der Visitationsrezess aus dem Jahr 1775 wurde als „Grundgesetz der Greifswalder Akademie“ 
bezeichnet. 
188	 Vgl. dazu Hans-Georg Knothe, Die äußere Geschichte der Greifswalder Juristenfakultät von 
1815 – 1945, in: Joachim Lege (Hrsg.), Greifswald – Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 
1815 – 1945, Tübingen 2009 (im Folgenden: Lege, Greifswald – Spiegel), S. 28 ff. 
189	 Vgl. bei Johannes Rassow, Verhandlungen über die Vereinigung des ehemaligen schwedischen 
Vorpommerns und Rügens mit Preußen, in: Pommersche Jahrbücher 16 (1915), S. 93 – 199. Die 
Literatur zur preußischen Hochschulpolitik ist umfangreich. Übersichtlich: Bernhard v. Brocke, 
Preußische Hochschulpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. Kaiserreich und Weimarer Republik, in: 
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tragsbedingungen war, die Universität zumindest in der vorhandenen Form zu 
erhalten und zu fördern:

Se. Maj. der König von Preußen verpflichtet Sich, die milden Stiftungen und nament-
lich die Universität zu Greifswalde in ihrem gegenwärtigen Zustande zu erhalten, und 
ihnen zu dem Ende den Genuss ihrer wirklichen Capitalien, Einkünfte und liegenden 
Gründe zu belassen.190

Unter preußischer Herrschaft erholte sich die Universität wirtschaftlich und wis-
senschaftlich, sie gehörte aber aufgrund ihrer geographisch ungünstigen Lage 
lange Zeit nicht zu den viel frequentierten Universitäten, weder für Studenten 
noch für Lehrkräfte.

Obwohl im Lehrkörper der Universität in nicht geringer Zahl hervorragende Männer 
tätig waren und der preußische Staat in steigendem Maße sich bemühte, den Lebens-
notwendigkeiten des akademischen Unterrichts Rechnung zu tragen, so stand doch 
Greifswald bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus in der Reihe der preu-
ßischen Universitäten zuunterst. [...] Die ungünstige örtliche Lage Greifswalds bildete 
sicherlich ein Erschwernis für den Besuch. Das entscheidende aber war nicht dies, son-
dern die stärkere Anziehungskraft der neugegründeten oder erneuerten Universitäten 
Breslau, Bonn, Halle und Berlin [...].191

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts erholte sich die Universität Greifswald 
soweit, dass ein Zeitzeuge 1912 meint, die „alte Hochschule“ habe sich wieder 
zu einer „angesehenen Pflanzstätte der Wissenschaft erhoben“.192 Als königlich-
preußische Universität unterstand die Universität Greifswald nun dem preußi-
schen Kultusministerium, das vor Ort durch den Universitätskurator vertreten 
war. Zunächst blieben auch die schwedischen Rezesse von 1775 und 1795193 
sowie das gemeine Recht194 rechtliche Grundlage, jedoch ging das Ministeri-

Buchholz/Olschewski, Die Universität Greifswald, S. 27 ff.
190	 Artikel 9 des Vertrags zwischen Schweden und Preußen vom 7.06.1815, abgedruckt in der 
Preußischen Gesetzsammlung 1818, Anhang S. 39 ff.
191	 Schmitt/Schultze, Bildnisse, S. 17.
192	 Karl Hoeber, Universität- und Hochschulwesen, München 1912, S. 109.
193	 Vgl. zu den Besonderheiten aus schwedische Zeit Hans-Georg Knothe, Die Greifswalder 
Juristenfakultät von 1815 – 1918, in: Jörn Eckert & Kjell Ä. Modeer (Hrsg.) Juristische Fakultäten 
und Juristenbildung im Ostseeraum. Zweiter Rechtshistorikertag im Ostseeraum, Stockholm 2004, 
S. 216 ff.
194	 Das Gebiet Neu-Vorpommern unterschied sich insofern von den übrigen Teilen Preußens, als 
die großen vereinheitlichenden Kodifikationen (ALR, Justizverfassung, Reichsjustizgesetze, Krimi-
nalordnung) auch nach dem Abtritt an Preußen zunächst nicht eingeführt wurden. Nichtsdestotrotz 
wurde allgemein von einer Geltung dieser Gesetze auch in Neuvorpommern ausgegangen, vgl. 
etwa Heinrich Triepel in: Fritz Curschmann/Günther Holstein/Heinrich Triepel, Stiftungsvermögen 
und Selbstverwaltungsrecht der Universität Greifswald. Drei Gutachten, Greifswald 1925 (im 
Folgenden: Stiftungsvermögen), S. 60: „Die Universität Greifswald trat [...] mit der Einverleibung 
in Preußen unter die Herrschaft der im Preußischen Allgemeinen Landrechte enthaltenen Bestim-
mungen über das Universitätswesen. Denn diese Bestimmungen waren [...] auch ohne besondere 



59

um alsbald davon aus, dass auch für die Universität Greifswald das tradierte 
königliche Verordnungsrecht gelte.195 Auf dieser rechtlichen Grundlage wurden 
der Universität 1865 die neuen „Statuten der Königlich Preußischen Universität 
Greifswald“196 gegeben, die die Statuten von 1545 aufhoben, ebenso die schwe-
dischen Visitationsrezesse; diese allerdings nur soweit sie den neuen Statuten 
widersprachen. Dadurch kodifizierten die neuen Statuten auch das Recht der Fa-
kultäten zum Erlass eigener Statuten, die lediglich der Genehmigung des Kultus-
ministers bedurften.197 

Zu den Reformen unter konstitutioneller preußischer Verwaltung, insbesonde-
re zur Beteiligung der Nichtordinarien an den akademischen Gremien und den 
dadurch bedingten Statutenänderungen, kann etwa auf Dietmar Rimmele198 oder 
Meinrad Welcker199 verwiesen werden. Die Reichsgründung von 1871 und der 
erste Weltkrieg brachten für die Universität keine entscheidenden rechtlichen 
Veränderungen.

2.	 Geschichtlicher Überblick: Die Greifswalder Juristische Fakultät

Die Juristische Fakultät200 war von Anfang an Teil der Universität Greifswald, sie 
existierte ebenfalls seit 1456. Die hier beschäftigten Professoren nahmen, wie 
damals üblich, neben der Forschung und der Lehre teilweise auch Rechtsprech
ungsaufgaben wahr. Gemäß dem auch nach Abtritt an Preußen in Neu-Vor

Publikation als auf die neuen Gebietsbestandteile des preußischen Staates ausgedehnt zu betrach-
ten.“ Triepel verweist hier auf die gleichlautenden Ergebnisse von Hubrich in: „Die Gründung von 
Universitäten nach preußischem Recht“ (Annalen 1912, S. 641 f.) und im „Greifswalder Universi-
tätsrecht“ (1917 S. 3 f.). Vgl. auch unten S. 125 und S. 131.
195	 Mangels Erlasses des in der VU angekündigten Unterrichtsgesetzes blieb es bei den Regelun-
gen des ALR. Vgl. auch Knothe, Die äußere Geschichte der Greifswalder Fakultät, in: Lege (Hrsg.), 
Greifswald – Spiegel, S. 21 ff.
196	 Statuten der Königlich Preußischen Universität Greifswald (gegeben Berlin den 10. November 
1865), Greifswald 1866.
197	 Wortlaut § 26: Die besondere Verfassung der einzelnen Facultäten wird durch die Facultäts-
Statuten bestimmt. Diese Statuten bedürfen der Genehmigung Unseres Ministers der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Dieselben dürfen keine Festsetzungen enthalten, 
welche der Verfassung und dem Zwecke der Universität widerstreiten.
198	 Dietmar Rimmele, Die Universitätsreform in Preußen 1918‑1924. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Bildungspolitik der Weimarer Zeit, Hamburg 1978.
199	 Meinrad Welcker, Die preußischen Hochschulreform an der Universität Greifswald, in: Buch-
holz/Olschewski, Die Universität Greifswald, S. 191 ff.
200	 Zur ausführlichen Geschichte der Juristischen Fakultät der Universität Greifswald siehe Irene 
Vorholz, Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Greifswald von der 
Novemberrevolution bis zur Neukonstituierung der Fakultät 1992, Köln u.a. 2000 (im Folgenden: 
Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät), insb. S. 7 ff.; Knothe, Greifswalder Juris-
tenfakultät; Erich Molitor, Die Greifswalder Juristenfakultät, in: Festschrift zur 500-Jahrfeier der 
Universität Greifswald 17.10.1956 Bd. II, Greifswald 1956 (im Folgenden: Molitor, Juristenfakul-
tät), S. 9 ff.
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pommern fortgeltenden gemeinen Recht behielt die Greifswalder Fakultät ihre 
Spruchtätigkeit länger als andere Fakultäten.201

Ebenso ermöglichte es die bedingte Fortwirkung der Rechte aus den schwe-
dischen Rezessen der Greifswalder Juristenfakultät, sich weiterhin selbst ihre 
Statuten zu geben, ein Recht, das die Fakultät im Jahr 1836 nutzte.202 Diese 
provisorischen Statuten (sie wurden nie ministeriell bestätigt, aber trotzdem an-
gewendet) behielten die Trennung von engerer und weiterer Fakultät bei, wobei 
allein der engeren Fakultät (ordentliche Professoren) der Status als Korporation 
zuerkannt war.203 Für die Ernennung ordentlicher Professoren durch den König 
und außerordentlicher Professoren durch den Kultusminister war ein Recht der 
Fakultät zum Vorschlag von zwei oder drei Kandidaten normiert.204

1856 wurde das Juristische Seminar in Greifswald gegründet.205 Mit dieser Mo
dernisierung und der Verpflichtung einiger herausragender Rechtslehrer206 er-
warb sich die Greifswalder Juristenfakultät gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine 
angesehene Stellung, die Epoche wird allgemein als Blütezeit der Greifswalder 
Fakultät bezeichnet.207

201	 Erst nach 1848 ergingen aufgrund der Verfassungsurkunde neue preußische Gesetze, und 1879 
wurde mit Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze die deutsche Justizverfassung reichseinheitlich 
und das Gerichtsverfahren als allein staatliche Angelegenheit geregelt. Die Greifswalder Fakultät 
verlor ihre Spruchtätigkeit mithin erst 1879. Vgl. bei Molitor, Juristenfakultät, S. 13, sowie Knothe, 
Greifswalder Juristenfakultät, S. 216 ff., 227.
202	 Vgl. UAG Jur. Fak. (St) 783.
203	 Wortlaut: „§ 2 Zusammensetzung derselben [Fakultät]. Die juristische Fakultät im weiteren 
Sinne umfaßt alle, zu deren wissenschaftlichen Gebiete gehörende ordentliche und außerordent-
liche Professoren und Privatdozenten. Im engeren Sinn besteht sie nur aus den Mitgliedern der 
Corporation, wie sie in § 11 näher angegeben sind. [...] § 11 Zusammensetzung [der Fakultät im 
engeren Sinn] Die Facultät, als Corporation, besteht aus denjenigen ordentlichen Professoren der 
Jurisprudenz, welche ausdrücklich zu Mitgliedern und Beisitzern derselben ernannt sind. Die Zahl 
der Mitglieder ist unbestimmt; doch müssen ihrer wenigstens drei sein.“
204	 UAG Jur. Fak. (St) 783, § 15 der Statuten von 1836: Geht ein ordentlicher Professor der Ju-
risprudenz ab, so berichtete die Fakultät über das Bedürfnis der Wiederbesetzung seiner Stelle, und 
schlägt zugleich, falls dieses vorhanden ist, zwei bis drei dazu geeignete Männer dem vorgesetzten 
Ministerium gutachterlich vor.
205	 Diese neue Einrichtung sollte den Studierenden eine vertiefte Kenntnisse vermitteln und sie 
zu wissenschaftlicher Arbeit befähigen. Das Seminar war jedoch nicht Teil der Fakultät, sondern 
eine staatliche Einrichtung, die unmittelbar dem Universitätskurator und damit Unterrichtsminister 
unterstand. Die Gründung erfolgte auf Initiative von Georg Beseler (1809 – 1888), der 1842 an 
die Fakultät kam. „In ihm besaß die juristische Fakultät nicht nur einen Mann, dessen Name in der 
Öffentlichkeit Gewicht hatte und der[...]dazu beitrug, daß der Ruf der Universität Greifswald in die 
weitere Öffentlichkeit drang, sondern der es auch als seine ernste Aufgabe ansah, die Leistungsfä-
higkeit der Fakultät durch Berufung tüchtiger Kräfte zu verstärken.“ (Schmitt/Schultze, Bildnisse, 
S. 15). Vgl. auch Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 20 f.
206	 Z.B. Georg Beseler, Bernhard Windscheid (1817 – 1892), Immanuel Bekker (1827 – 1916). 
Zur Bedeutung dieser und anderer Rechtslehrer der Greifswalder Fakultät zwischen 1815 und 1945 
siehe die entsprechenden Beiträge in: Joachim Lege (Hrsg.), Greifswald – Spiegel. 
207	 So etwa Molitor, Juristenfakultät, S. 14 ff.; Knothe, Greifswalder Juristenfakultät, S. 225 ff.; 
Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 11, Lege (Hrsg.), Greifswald – Spiegel.
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1866 machte die Juristische Fakultät, wieder unter Beibehaltung der strengen 
Trennung von enger und weitere Fakultät, erneut von ihrem Satzungsrecht Ge-
brauch.208 Die Fakultät erhielt sich auch das Bewusstsein dieser Sonderstellung. 
So formulierte sie im Jahr 1917 in einem Schreiben an das Ministerium bezüg-
lich der Auslegung von § 26 der Universitätsstatuten von 1865: 

Die besondere Verfassung der einzelnen Fakultäten wird durch die Fakultäts-Statute 
bestimmt. Diese Statuten bedürfen der Genehmigung Unseres Ministers [...]. Diese 
dürfen keine Festsetzungen enthalten, welche der Verfassung und dem Zwecke der 
Universität widerstreiten. [...] Dieser § 26 ist eine Sondervorschrift, welche nur den 
Erlass der Fakultäts-Statuten betrifft und daher den allgemeinen Bestimmungen des 
Universitäts-Statuts über das Verordnungsrecht des Unterrichtsministers (§ 5 Schluss-
bestimmung) vorgeht. Im Gegensatz zu dem Wortlaut anderer Universitäts-Statuten 
hat der Herr Unterrichtsminister nach § 26 Greifswalder Statuts die Fakultäts-Statu-
ten nicht zu „erlassen“. Die autonomen Greifswalder Fakultäts-Statuten sind an die 

„Genehmigung“ des Herrn Ministers gebunden, d.h. an ein Annehmen oder Ablehnen 
ohne sachliche Änderungsbefugnis.209

Der wohl größte Einschnitt in die Rechte der Fakultät erfolgte 1914 in Form der 
Errichtung der Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät.210 Ganz im Sinne 
der damaligen Tendenz, Jurisprudenz und Ökonomie als Teile einer gemeinsa-
men „Staatswissenschaft“ zu betrachten, wurden im Juli 1914 die zwei National-
ökonomischen Lehrstühle (Staatswissenschaften und Kameralistik) in die Juris-
tische Fakultät eingeordnet.211 Die Fakultät suchte sich dagegen zu wehren212 und 
folgte dabei der Argumentation Hubrichs.213 

208	 UAG Jur. Fak. 261, Statuten von 1866. Die Rechte einer privilegierten Korporation kamen 
nur der Fakultät im engeren Sinne zu. Die herausgehobene Stellung der Ordinarien blieb damit, 
entgegen den Bestrebungen in der Revolutionszeit von 1848 zur Aufwertung der Stellung von 
Extraordinarien und der Privatdozenten unverändert bestehen. Inwieweit diese Statuten „nicht zur 
Ausführung kamen“ (so Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 25) ist unklar.
209	 UAG Jur. Fak. 311, Schreiben der Fakultät an das Ministerium, 16.02.1917. Das Schreiben 
enthält viele typische Formulierungen Hubrichs. 
210	 Hierzu und zur Rolle Hubrichs in den Verhandlungen: Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaft-
liche Fakultät, S. 13.
211	 UAG Jur. Fak. 311, Kultusministerium am 25.07.1914. Der Erlass stützte sich auf den könig-
lichen Erlass vom 13.10.1913. Auch das 1893 errichtete Staatswissenschaftliche Seminar wurde 
von nun an statt bisher der Philosophischen der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
zugeordnet, vgl. Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 21.
212	 Vgl. den Schriftverkehr mit dem Ministerium in UAG Jur. Fak. 311.
213	  Der Zusammenschluss bedeute eine Änderung von § 23 der Universitätsstatuten von 1865 
(Wortlaut § 23: Nach den verschiedenen Fächern des höheren wissenschaftlichen Unterrichts 
besteht die Universität zur Zeit aus vier Facultäten: 1) der theologischen, 2) der juristischen, 3) der 
medicinischen, 4) der philosophischen. Zur philosophischen Facultät gehören ausser der eigentli-
chen Philosophie auch die mathematischen, naturwissenschaftlichen, historischen, philologischen, 
archäologischen, kunstgeschichtlichen, schönwissenschaftlichen, staatswissenschaftlichen und 
cameralistischen Lehrfächer); eine solche könne aber nur aufgrund eines Gesetzes vorgenommen 
werden. Der Königlichen Ermächtigung und dem sich darauf stützenden Erlass fehle aber mangels 
Publikation der erforderliche Rechtsnormcharakter. Vgl. dazu unten S. 149. 
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Ungeachtet des Streits,214 der zudem vom Ausbruch des 1. Weltkriegs überlagert 
wurde, bestand die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät ab dem Winter-
semester 1914/15. Sie umfasste fortan sechs juristische und zwei nationalökono-
mische Lehrstühle und hatte eine gemeinsame Prüfungsordnung.215

3.	 Struktur der preußischen Universitäten 

Die preußischen Universitäten waren zu Zeiten Hubrichs als Ordinarienuniver-
sitäten216 organisiert; die Berufung auf ein Ordinariat erfolgte durch das Kultus-
ministerium. Nur die Ordinarien waren vollberechtigte Mitglieder der Fakultät 
und Inhaber der akademisch-korporativen Rechte und wurden an den Fakultäts-
einnahmen beteiligt. Die Extraordinarien hingegen waren von wesentlichen Tei-
len dieser Rechte ausgeschlossen. Erst aufgrund eines königlichen Erlasses aus 
dem Jahr 1910 erhielten auch die etatmäßigen außerordentlichen Professoren der 
preußischen Universitäten in ihrer Fakultät Sitz und Stimme.217

Die universitäre Macht verteilte sich auf die Fakultäten und den Senat, der Rek-
tor fungierte als gewählter Vertreter der Universität. Die staatliche Aufsicht über 
universitäre Vorgänge, ob fachlich, in verwaltungstechnischer Art oder rechtlich 
hinsichtlich der Satzungen, lag beim Kultusministerium. 

Sowohl für die Ordinarien wie für die etatmäßigen Extraordinarien war das Ge-
halt218 nach der seit dem 1. April 1909 geltenden Besoldungsordnung folgender-
maßen festgesetzt:

Gehalt nach 
Berufsjahren 

0 4 8 12 16 20

Ordinarien 4200 4700 5200 5700 6200 6600
Extraordinarien 2600 3100 3600 4000 4400 4800.

(Zahlen bei Hoeber, Universitäts- und Hochschulleben, 1912, S. 41)

214	 Dieser gipfelte in der sog. Kriegspromotionsordnung, die Anlass zu großen Konflikten inner-
halb der Fakultät wurde, vgl. unten S. 87 f. 
215	 Übersichtlich zur Lage der Fakultät zum Ende der preußischen Monarchie: Vorholz, Rechts- u. 
Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 35 f.
216	 Vgl. unten den Exkurs Nichtordinarienbewegung, S. 83 ff.
217	 Königlicher Erlass vom 30.05.1910.
218	 Es handelt sich hierbei um die staatliche Besoldung, abgesehen von den Einkommen aus 
Kolleggeldern und Promotionsgebühren.



63

4.	 Zahlen und Fakten zur Juristischen Fakultät 

Die Jurisprudenz entwickelte sich zwischen 1890 und 1920 anders als etwa die 
medizinischen oder die philosophischen Fakultäten und auch entgegen dem 
Trend insgesamt an deutschen Universitäten: Während sonst die Nichtordinari-
en und Privatdozenten bei etwa gleichbleibender Anzahl ordentlicher Professo-
ren deutlichen Zuwachs verzeichneten, wuchs an den juristischen Fakultäten die 
Zahl der Ordinarien in einem ausgewogenen Verhältnis zur Zahl der Extraordi-
narien und Privatdozenten.219

Gruppe Jahr Verhältnis  
O: EOs: PDs

Anzahl EOs/PDs 
pro Ordinarius

Gesamtlehrkörper 1864 100: 38: 50 0,88
1890 100: 48: 60 1,08
1900 100: 56: 73 1,29
1910 100: 62: 90 1,52
1920 100: 54: 81 1,35

Jurisprudenz 1864 100: 31: 31 0,62
1890 100: 19: 23 0,42
1900 100: 18: 27 0,45
1910 100: 30: 34 0,64
1920 100: 23: 17 0,40

Medizin 1864 100: 45: 92 1,37
1890 100: 82: 120 2,02
1900 100: 102: 150 2,52
1910 100: 111: 202 3,13
1920 100: 103: 192 2,95

Geisteswissenschaften 1864 100: 45: 54 0,99
1890 100: 45: 49 0,94
1900 100: 47: 64 1,11
1910 100: 49: 63 1,12
1920 100: 44: 56 1,0

(Zahlen bei Martin Schmeiser, Akademischer Hasard, Anhang II, Tabelle 1)

Während also andere Fächer den Zuwachs in den Studentenzahlen vorrangig 
durch mehr Extraordinate und Privatdozenten aufzufangen suchten, sah sich 
auch die juristische Fakultät Greifswald in der glücklichen Lage, zusätzlich mehr 
Ordinarien berufen zu können. 

5.	 Prestige der Universität Greifswald220

Geht man davon aus, dass das Prestige einer Universität von der Größe des Wir-

219	 Zahlen bei Schmeiser, Akademischer Hasard, Anhang II, Tabelle 1.
220	 Vgl. insbesondere die Ausarbeitung von Marita Baumgarten, Berufungswandel und Universi-
tätssystem im 19. Jahrhundert. Die Universität Greifswald, in: Buchholz/Olschewski, Die Universi-
tät Greifswald, S. 87ff, insbesondere S. 95 ff., 101.
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kungskreises abhängig ist, den ein dort Lehrender hat, kann man für eine „Rang-
liste“ der Fakultäten auf die Studentenzahlen zurückgreifen: je mehr Studenten, 
desto mehr Einfluss, desto prestigeträchtiger die Universität.221 

Als Mammutfakultäten standen damals wie heute Berlin, München und Wien 
auf der Skala der Attraktivität ganz oben: wer dort lehrte, hatte das Maximum an 
universitärem Einfluss und gelehrter Macht erreicht. Ein Ruf an eine dieser Fa-
kultäten erfolgte aber in der Regel erst gegen Ende des Professorendaseins, diese 
Fakultäten lassen sich daher als „Enduniversitäten“222 charakterisieren, kaum ein 
Professor ließ sich von hier wegberufen.223 

Am unteren Ende der Skala standen kleine Fakultäten, die den dort lehrenden 
Professoren nur einen entsprechend kleinen Wirkungskreis bieten konnten. 
Diese waren als typische „Anfangsuniversitäten [...] Stätten der Erstberufung, 
Durchgangstationen mit entsprechend jugendlichem Lehrkörper und großem 
Wechsel.“224 

Übersicht: Entwicklung der Anzahl der Studierenden an der Juristischen Fakultät 
der Universität Greifswald225

Semester Anzahl Studierende Semester Anzahl Studierende

WS 1908/09 147
SS 1909 205 SS 1915 121
WS 1909/10 179 WS 1915/16 110
SS 1910 171 SS 1916 115
WS 1910/11 141 WS 1916/17 137
SS 1911 181 SS 1917 158
WS 1911/12 137 WS 1917/18 171
SS 1912 165 SS 1918 191
WS 1912/13 127 WS 1918/19 219
SS 1913 179 SS 1919 498
WS 1913/14 164 WS 1919/20 452
SS 1914 215 SS 1920 479
WS 1914/15 124 WS 1920/21 461

221	 Ähnlich folgert Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 148 ff. 
222	 So Emil Kraepelin (1856 – 1926), Professor für Psychiatrie u.a. in München, zitiert nach 
Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 150.
223	 Schmeiser bezeichnet einen Ruf an eine solche Fakultät als „krönenden Abschluß einer Pro-
fessorenkarriere“. Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 150.
224	 Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 151.
225	 Zahlen bei Carsten Woigk, Die Studierenden der Universität zu Greifswald 1808-2006 – eine 
statistische Übersicht, in: Dirk Alvermann/Karl-Heinz Spiess (Hrsg.) Festschrift zur 550-Jahrfeier 
der Universität Greifswald, Bd. 1, S. 571 (WS 1908/09-WS 1914/15), S. 572 (ab SS 1915).
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Greifswald befand sich mit wenigen Jurastudenten (ähnlich wie Jena, Kiel, Gie-
ßen und Rostock) ganz am unteren Ende der „Rangfolge“.226 Die Universität 
Greifswald war eine Anfangsuniversität im Sinne der oben genannten Rangfolge. 
Hier erhielten viele Professoren ihr erstes Ordinariat,227 und Greifswald fungier-
te als eine Art „Zubringer“ für die größeren (End-) Universitäten Berlin, Bonn, 
Heidelberg u.a.. Es war eher ungewöhnlich, dass ein Ordinarius hierher berufen 
wurde, zumeist handelte es sich um Privatdozenten und Extraordinarien anderer 
Universitäten. 

Daß an einer so kleinen Universität der Wechsel der Lehrer häufig ist, also die Jugend 
überwiegt, gibt ihr ein besonderes Gepräge, ebenso wie an den größten Universitäten 
das Alter der meisten Dozenten. Das ist für das Ganze recht und gut, aber sehr be-
dauerlich, wenn einer darum kleben bleibt, weil er nie hätte berufen werden sollen.228

6.	 Die Greifswalder Fakultät im Sommersemester 1908

Im Sommersemester 1908 hatte die juristische Fakultät der Universität Greifs-
wald sieben Lehrstühle, davon zwei für das Öffentliche Recht. Sie beschäftigte 
sieben ordentliche Professoren (Ernst Bierling (em.), Gustav Pescatore, Jakob 
Weismann, Ernst Stampe, Georg Frommhold, Erich Jung und Carl Sartorius), 
den Extraordinarius Kurt Perels229, den ordentlichen Honorarprofessor Hugo von 
Marck sowie den Privatdozenten Hans Walsmann230 (Vertreter des Lehrstuhls 
von Jung).231 Dekan war Gustav Pescatore, der im Wintersemester 1908 Ernst 
Stampe abgelöst wurde. 

Im Wintersemester 1908/09 waren an der juristischen Fakultät Greifswalds 147 
Studierende immatrikuliert232 und die Fakultät sah sich in der Lage, mit einem 
Betreuungsverhältnis von Ordinarien zu Studenten von 1:21 glänzen zu können, 
ein Umstand, von dem andere Fakultäten weit entfernt waren.233

226	 Schmeiser spricht von einer Universität in „absoluter Randlage“. Schmeiser, Akademischer 
Hasard, S. 151.
227	 Vgl. für die Geistes- und Naturwissenschaftler Baumgarten, Professoren und Universitäten, 
S. 194.
228	 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Erinnerungen 1848 – 1914, Leipzig 1928. Wilamowitz-
Moellendorff (1848 – 1931) berühmter deutscher klassischer Philologe. Er lehrte und forschte als 
Professor in Greifswald (1876–1883), Göttingen (1883–1897) und Berlin (1897–1921).
229	 Kurt Perels wurde 1909 an das Kolonialinstitut in Hamburg berufen und dort 1919 Dekan der 
neugegründeten Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg.
230	 Hans Walsmann wurde 1922 Rektor der Universität Rostock.
231	 Auf einen ordentlichen Professor kamen so 0,42 andere Fakultätsmitglieder. Dieses Verhältnis 
entsprach in etwa dem anderer juristischer Fakultäten in Deutschland, vgl. Schmeiser, Akademi-
scher Hasard, Anhang II, Tabelle 1.
232	 Carsten Woigk, Die Studierenden der Universität zu Greifswald, in: Alvermann/Spiess (Hrsg.), 
Festschrift 550-Jahrfeier, S. 572.
233	 Vgl. die Zahlen bei Christian von Ferber, Die Entwicklung des Lehrkörpers der deutschen 
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7.	 Berufung Hubrichs nach Greifswald (1908)

Der Ablauf der Berufung Hubrichs auf das Ordinariat in Greifswald war typisch 
für die damalige Zeit. Zwar war es üblich, dass die Vorschläge der betreffenden 
Fakultät gehört wurden; die endgültige Entscheidung aber traf das Ministerium 
nach eigenem Ermessen.

Am 20. Juli 1908 bat der Kurator der Universität Greifswald die Fakultät, für die 
Nachfolge von Carl Sartorius234 „Ersatzvorschläge in der üblichen Dreizahl [...] 
mit tunlichster Beschleunigung“ vorzulegen.235 Auf der Liste, die die Fakultät da-
raufhin vorlegte, erschien der Name Hubrich nicht, die Wunschkandidaten waren 
Johannes Niedner,236 Karl Rieker237 und Edler v. Hoffmann. 

Das Ministerium dagegen hatte andere Vorstellungen. Der Kurator schrieb Mitte 
August an die Fakultät, dass 

in erster Linie der außerordentliche Professor Dr. Hubrich in Königsberg und der Pro-
fessor Dr. Hatschek238 in Posen mit in Frage kommen, daß beide sich durch ihre wis-
senschaftlichen Leistungen besonders ausgezeichnet und auch als akademische Lehrer 
vollauf bewährt haben. Mit Rücksicht hierauf ersuche im Auftrage des Herrn Ministers 
ich die Fakultät ergebenst um eine schleunige Äußerung, ob gegen die Berufung des 
einen oder anderen Bedenken obwalten und wem von den beiden Genannten die Fa-
kultät den Vorzug geben würde.239

Universitäten und Hochschulen 1864 – 1954, Göttingen 1956.
234	 Carl Sartorius (1865 – 1945) war von 1901 bis 1908 als ordentlicher Professor an der Univer-
sität Greifswald tätig, hier fungierte er ab 1903 auch als Herausgeber der staats- und verwaltungs-
rechtlichen Gesetzessammlung, die bis heute als eine der Standardsammlungen in der juristischen 
Ausbildung und Praxis fortgesetzt wird. Von 1905 – 1906 war er Rektor der Universität Greifswald. 
1908 wechselte Sartorius als Professor für Kirchen-, Staats- und Verwaltungsrecht nach Tübingen, 
wo er bis 1933 tätig war.
235	 UAG Jur. Fak. 386, Kurator am 20.07.1908.
236	 Johannes Niedner (1868 – 1920 ), von 1901 bis zu seinem Tod Professor in Jena; seit 1904 als 
Ordinarius für Verwaltungs- und Staatsrecht sowie Kirchenrecht.
237	 Karl Rieker (1857 – 1927), Kirchenrechtler, war zunächst außerordentlicher Professor in 
Leipzig, 1903 wurde ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht in Erlangen, wo er bis 
zu seinem Tod blieb.
238	 Julius Hatschek (1872 – 1926) erhielt erst 1902, nach Jahren als Privatdozent einen Ruf als 
außerordentlicher Professor nach Heidelberg, war von 1905 – 1907 an der Königlichen Akademie 
in Posen und 1909 in Göttingen tätig, wo er erst 1921 zum Ordinarius ernannt wurde (vgl. NDB, 
Bd. 8, Berlin 1969, S. 57 f.).
239	 UAG Jur. Fak. 386, Brief des Kurators vom 13.08.1908. 
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a)	 Hubrich im „System Althoff“

Offiziell wurde Hubrichs Berufung durch ein Schreiben des preußischen Kultus-
ministeriums, das ihn in davon Kenntnis setzte:240 

daß seine Majestät der Kaiser und König Allergnädigst geruht haben, Sie zum ordent-
lichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Greifswald zu ernennen.241

Alle wichtigen Entscheidungen zu universitären Angelegenheiten, insbesonde-
re auch über Berufungen und Berufungsorte, traf zu jener Zeit Friedrich Alt-
hoff, Ministerialdirektor im preußischen Kultusministerium. Obwohl Althoff nie 
selbst Minister für Unterrichtsangelegenheiten war (er war zunächst Personalre-
ferent für die Universitäten, danach als Ministerialdirektor), war sein Einfluss so 
groß, daß er als „Preußens heimlicher Kultusminister“ oder als „Bismarck des 
Hochschulwesens“242 bezeichnet wurde.243

Der Name Friedrich Althoff steht für eine neue Ära der preußischen Universitäts-
verwaltung. Während seiner Amtszeit zwischen 1882 und 1907 hatte er auf die 
eine oder andere Weise Kontakt mit fast allen preußischen Hochschullehrern, ob 
während Berufungsverhandlungen oder im Zusammenhang mit der Ausstattung 
oder Einrichtung von Instituten, Seminaren oder Bibliotheken. Kostproben von 
seinem eigenwilligen, autokratischen Führungsstil und seinen Verhandlungsstra-
tegien, die von Schmeichelei bis zu offener Drohung reichten, finden sich in zahl-
reichen Biographien, Autobiographien und Briefwechseln über und von Hoch-
schullehrern jener Zeit.244

Beweglich im Denken wie ein Wiesel, war er abwechselnd Machtmensch, Diplomat, 
Realist, Korpsbursche, Humorist und daher der Gegenstand der verschiedensten An-
ekdoten bis über das Grab hinaus. Gehaßt von vielen, die er enttäuschen mußte, [...] 
wurde er aufrichtig hochgeschätzt von den wenigen, die mit ihm intimer zu arbeiten 
hatten. Er war Egoist für den Staat, aber nicht für sich.245

240	 Preußischer Minister für geistliche-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten (Kultusmi-
nister) war damals Ludwig Holle (1855 – 1909), der das Amt vom Mitte 1907 bis zum Mitte 1909 
innehatte, allerdings seit 1908 wegen gesundheitlichen Gründen beurlaubt. Nachfolger wurde 
August von Trott zu Solz (1855 – 1938), der dieses Amt bis 1917 hielt. 
241	 UAG Jur. Fak. 386, Ministerium am 17.10.1908.
242	 Vgl. den grundlegenden Aufsatz von Bernhard v. Brocke, Hochschul- u. Wissenschaftspoli-
tik in Preußen und im Deutschen Kaiserreich: Das „System Althoff“, in: Peter Baumgart (Hrsg.), 
Bildungspolitik im Preußen zur Zeit des Kaiserreichs, Stuttgart 1980, S. 9 ff. 
243	 Klaus-Gunther Wesseling meint, Althoff sei so erfolgreich gewesen, weil die ihm vorgesetzten 
Minister „mehr oder weniger blasse Figuren“ gewesen seien (Wesseling in: Traugott Bautz (Hrsg.), 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon Bd. XVI, Herzberg 1999, Sp. 29 ff.). 
244	 Vgl. die Nachweise bei Baumgarten, Professoren und Universitäten, S. 187.
245	 Alois Brandl, Zwischen Inn und Themse. Lebensbeobachtungen eines Anglisten, Berlin 1936, 
S. 249 f.
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Die [...] Freundschaft mit dem damaligen Leiter des preußischen Unterrichtswesens, 
Friedrich Althoff, in dem ich bald den bedeutenden Staatsmann erkannte und verehrte, 
bleibt mir gleichfalls eine der wertvollsten Erinnerungen meines Lebens. Althoff war 
nicht allein ein scharfer Menschenkenner, sondern ein wirklicher Staatsmann ersten 
Ranges, auf dessen unermüdlicher Arbeit in erster Linie die Blüte der preußischen 
Universitäten bis heute beruht.246

Es war im Wesentlichen Althoff zuzurechnen, dass die Einrichtungen und Auf-
wendungen im preußischen Unterrichtswesen mit den gewaltig gesteigerten An-
sprüchen und Bedürfnissen der modernen Gesellschaft Schritt gehalten haben.247 
Nachweisen lässt sich dies anhand von Zahlen. 

Der ordentliche Etat aller preußischen Universitäten betrug:

1882  7 573 775 Mark (Beginn seiner Zeit als Personalreferent)
1897 11 662 343 Mark (Beginn seiner Zeit als Ministerialdirektor)
1907 16 647 269 Mark (Ende seiner Amtszeit)

Er hatte also während seiner Amtszeit den Etat um insgesamt rund 9 Millionen 
Mark auf mehr als das Doppelte gesteigert. Die sonstigen, für die Verwendung 
von allgemeinen Universitätszwecken vorgesehenen Ausgaben betrugen:

1882  294 094 Mark
1897  665 952 Mark
1907  995 674 Mark

Auch diese hatten sich während seiner Amtszeit mehr als verdreifacht.248

Althoffs Politik war geprägt von seinen hochschulpolitischen Vorstellungen, ins-
besondere von der Forderung nach deutlichen staatlichen Mitbestimmungsrech-
ten in allen Verwaltungsangelegenheiten der Universitäten.249 Vor allem bei der 
Berufung der Professoren setzte er seine Vorstellungen durch und überging häu-
fig die Vorschläge der Universitäten, wobei er jedoch objektiv entschied:

246	 Zorn in: Planitz, Selbstdarstellungen, Bd. 1, S. 221.
247	 So Rudolf Lehmann, in: Friedrich Paulson (Hrsg.), Geschichte des gelehrten Unterrichts auf 
den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. Bd. 2, 
Berlin, Leipzig 1921, S. 701.
248	 Alle Zahlen nach Preußische Statistik, Band 223, S. 15 ff.
249	 Weiterführend Bernhard v. Brocke, Friedrich Althoff (1839 – 1908), Forschungsstand und 
Quellenlage, Bemühungen um eine Biographie, in: v. Brocke (Hrsg.) Wissenschaftsgeschichte und 
Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter: das „System Althoff“ in historischer Perspektive, Hildes-
heim 1991, S. 15 ff.
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Er hörte neben, ja vor seinen Beamten, so viele Stimmen, wie ihm irgend zugänglich 
waren, und fragte etwa, um den Überblick über die Vertreter eines Faches an den ver-
schiedenen Universitäten zu gewinnen, jeden einzelnen von ihnen planmäßig nach 
allen anderen aus.250

Am 23. September 1907 wurde Althoff mit Wirkung zum 1. Oktober 1907 pensi-
oniert, er starb am 20. Oktober 1908.

Ob Hubrich persönlichen Kontakt mit Althoff hatte, ist nicht bekannt.251 Die Vor-
gänge im Vorfeld seiner Berufung trugen jedoch eindeutig Althoffs Handschrift: 
Ohne Rücksicht auf die Vorschläge der Fakultät wurde eine Berufungsliste erar-
beitet, aus der sich die Fakultät einen Kandidaten lediglich aussuchen durfte. Es 
ist daher wahrscheinlich, dass die Berufung Hubrichs von ihm beeinflusst war, 
ob nun als direkte Folge einer Initiative Althoffs selbst oder in Fortsetzung seiner 
Berufungspolitik durch das von ihm geprägte Ministerium.252

Mit Veröffentlichungen zu vielen verschiedenen Rechtsgebieten253 hatte Hubrich 
bereits die Vielseitigkeit seiner wissenschaftlichen Interessen gezeigt; die Veröf-
fentlichungen erfolgten zudem in renommierten Zeitschriften.254 Vor allem mit 
seinen Arbeiten zum Kirchenrecht qualifizierte er sich als Nachfolger auf den 
kirchenrechtlichen Lehrstuhl. Auch wurden seine Werke rezensiert, also von der 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit wahrgenommen.255

Hinzu kam, dass es in dem östlichsten Winkel Deutschlands (Königsberg wurde 
häufig als abgelegenste Universität Deutschlands bezeichnet und hatte für ei­
nige eher den Charakter einer Bestrafung als einer Berufung) auch durch die 
geographische Abgeschiedenheit weitaus schwieriger gewesen sein dürfte, sich 
wissenschaftlich einen Namen zu machen, als in zentraler gelegenen Universitä-
ten. Hubrich war insofern geradezu darauf angewiesen, vom preußischen Kultus-
ministerium „befördert“ zu werden. Als wahrscheinlich kann zudem gelten, dass 

250	  Rudolf Lehmann, Geschichte des gelehrten Unterrichts, S. 703. Zu den Fachreferenten 
gehörten u.a. Hermann Cremer, Adolf von Harnack, Wilhelm Lexis, Theodor Mommsen, Ulrich 
von Wilamowitz-Moellendorff, die Althoff ihre Einschätzung der Qualifikationen, Leistungen und 
Perspektiven von Nachwuchswissenschaftlern sowie von arrivierten Fachkollegen der jeweiligen 
Hochschuldisziplin mitteilten.
251	 Ein Zusammenhang zwischen Hubrich und Althoff besteht lediglich in einem Schreiben 
(unterschrieben mit „G.O.R.R. Althoff“, mit dem Althoff Unterlagen zurücksendet, die ihm die 
Königsberger Fakultät bei der Anzeige von Hubrichs Habilitation zugeschickt hatte (vgl. Schreiben 
Althoffs vom 5.12.1894, GStA I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1, Blatt 131).
252	 Vgl. etwa Stefan Rebenich, Theodor Mommsen und Adolf Harnack. Wissenschaft und Politik 
im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Berlin 1997.
253	 Vgl. dazu unten die Übersicht der Veröffentlichungen S. 115 f.
254	 Vgl. unten S. 115 ff..
255	 Vgl. unten S. 195 ff..
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Hubrich aufgrund der Probleme in Königsberg von dort „wegversetzt“ werden 
sollte.

b)	 Berufung

Die Fakultät entschied sich letztlich für Hubrich.256 Dieser nahm den Ruf dan-
kend an. In einem Brief des Kultusministeriums an den (noch) amtierenden De-
kan Gustav Pescatore257 heißt es,

dass Professor Hubrich den Ruf angenommen hat. Zugleich hat er mir wörtlich fol-
gendes geschrieben: Ich gebe mein Wort als Mann, „friedlich und treu mit den Herren 
der Greifswalder Fakultät zusammenzuarbeiten“ und bitte, in diesem Sinne auch nach 
Greifswald zu antworten.258

Selbst schrieb Hubrich an den im Wintersemester 1908/09 amtierenden Dekan 
Stampe:

Hochgeehrter Herr Professor! Vom Herrn Geheimrat Elster mit Freuden erfahren, bitte 
ich Sie und alle anderen Herren der Fakultät meinen ergebensten Dank für das Ver-
trauen, das mir entgegengebracht worden, freundlichst anzunehmen. Ich will bemüht 
sein dasselbe zu rechtfertigen und gebe mein Wort für ehrliches, friedliches und treues 
Zusammenarbeiten.

Mit besten Empfehlungen in vorzüglicher Hochachtung, Ihr sehr ergebener Hubrich.259

Am 10. September 1908 schrieb Hubrich nochmals an Stampe und bat um Mit-
teilung, wann er mit den Vorlesungen beginnen müsse, da er seinen Umzug erst 
in der zweiten Hälfte des Oktobers bewerkstelligen könne.260 

c)	 Nachfolge von Sartorius

Als Nachfolger von Carl Sartorius hatte Hubrich hohe Erwartungen zu erfül-
len.261 Dass er für die von Sartorius übernommenen Fächer qualifiziert war, kann 
zweifelsfrei bejaht werden: In Königsberg hatte er bereits Kirchen- und Staats-

256	 UAG Jur. Fak. 313 am Anfang; UAG Jur. Fak. 386, S. 26.
257	 Gustav Pescatore (1850 – 1916), studierte Rechtswissenschaft in Berlin, Heidelberg und 
Marburg. 1881 wurde er Extraordinarius in Marburg, 1882 Ordinarius in Gießen und 1884 auf den 
Lehrstuhl für Rechtsgeschichte, Bürgerliches und Handelsrecht nach Greifswald berufen.
258	 UAG Jur. Fak. 386, Kultusminister am 20.08.1908.
259	 UAG Jur. Fak. 313, Hubrich am 20.08.1908.
260	 UAG Jur. Fak. 386, Hubrich am 10.09.1908.
261	 Sartorius hatte sich damals bereits einen Namen gemacht, und war von 1906 bis 1907 Rektor 
der Universität Greifswald gewesen.



71

recht gelesen, und auch seine Veröffentlichungen aus den vorangegangenen Jah-
ren beschäftigten sich insbesondere mit dem Staats-, Verwaltungs- und Kirchen-
recht. Allein der völkerrechtliche Aspekt fehlte bislang. Dies scheint ihm jedoch 
keine größeren Probleme bereitet zu haben, denn ab Sommersemester 1909 las 
er regelmäßig Völkerrecht und behandelte es auch im „Konversatorium über öf-
fentliches Recht, Teil II (Kirchenrecht und Völkerrecht)“.262

In Greifswald angekommen, übernahm Hubrich zunächst die Vorlesungen, die 
Sartorius bereits angekündigt hatte, also Preußisches und Deutsches Staatsrecht, 
Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten und ein Konversatorium über öf-
fentliches Recht, Teil I (Staats- und Verwaltungsrecht).263

8.	 Finanzielle Lage Hubrichs in Greifswald

Hubrichs finanzielle Situation verbesserte sich mit der Berufung auf das Greifs-
walder Ordinariat erheblich. Er konnte nun sowohl mit einem geregelten Beam-
tengehalt als auch mit den üblichen Zusatzeinkünften aus universitären Ämtern, 
Promotions- und Prüfungsgebühren rechnen. Sein Grundgehalt war fast doppelt 
so hoch wie in Königsberg, und auch der Wohnungsgeldzuschuss war höher als 
zur Zeit seines Extraordinariats. 

Zur Übersicht über sein Einkommen in den Jahren 1908 – 1921: Ab 1. Oktober 
1908 bezog er jährlich ein Grundgehalt von 4.000 Mark und einen Wohnungs-
geldzuschuss iHv. 540 Mark. Ab 1. Oktober 1909 bezog er jährlich ein Grundge-
halt von 4.200 Mark und einen Wohnungsgeldzuschuss iHv. 720 Mark. Vom 1. 
Oktober 1912 an erhielt er zusätzlich 500 Mark Dienstalterzulage, und nochmals 
ab 1. Oktober 1916 500 Mark mehr.264 

Zu seinem Grundgehalt kamen die Honorare für gehaltene Vorlesungen. Hubrich 
hielt seine Vorlesungen in den Jahren 1908 – 1920 überwiegend privatim, also 
gegen Entgelt, und regelmäßig nur eine Vorlesung publice, d.h. öffentlich und 
unentgeltlich.265 

Neben diesen Grundeinkünften erhielt er einen nicht unerheblichen Anteil an 

262	 Vgl. für das Jahr 1909 Universität Greifswald (Hrsg.). Verzeichnis der Vorlesungen der Uni-
versität zu Greifswald, Greifswald 1821 – 1922.
263	 Vgl. für das Jahr 1908 wiederum Universität Greifswald, Vorlesungsverzeichnis.
264	 Zahlen aus verschiedenen Briefen Hubrichs und des Kurators sowie Gehaltsaufstellungen in 
UAG Jur. Fak. 313.
265	 Siehe Anlage 3, Vorlesungsverzeichnis Hubrich.
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Promotions- und Dekanatsgebühren266 und bezog weitere Einkünfte aus seiner 
Tätigkeit als Mitglied der Prüfungskommission in Stettin.267

Mit dem Schreiben von wissenschaftlichen Werken oder Lehrbüchern konnte 
auch damals nur bedingt Geld verdient werden. Die Bücherhonorare pflegten 

„im umgekehrten Verhältnis zu dem wissenschaftlichen Verdienst zu stehen“.268 
Insgesamt ging es Hubrich jedoch auch ohne Einkünfte aus Veröffentlichungen 
durch die höhere Grundausstattung und die regelmäßigen Einkünfte aus Vorle-
sungen finanziell deutlich besser.

9.	 Promotionen an der Greifswalder Fakultät

Grundsätzlich galt, dass der Wert eines Doktorgrads in der Jurisprudenz sehr dif-
ferenziert betrachtet wurde: Es bestand ein großer Unterschied hinsichtlich der 
Anforderungen und auch des Prestiges, je nachdem an welcher Universität sich 
der Doktorand der Prüfung unterzog.

a)	 Promotionsanzahl als Maßstab für die Qualität der Promotionen

An den Fakultäten, die hohe Ansprüche an die Kandidaten stellten, promovierten 
nur wenige Studenten, so zumindest die damalige Meinung der Professoren. Aus 
den Promovierten wurde schließlich der eigene Nachwuchs rekrutiert. Anhand 
der Promotionszahlen lässt sich daher vermuten, welche Anforderungen die ju-
ristischen Fakultäten damals an ihre Kandidaten stellten.

Ich hatte mich anfangs gescheut, mich in Berlin um die Promotion zu bewerben. Die 
Anforderungen waren dort hoch, die Zahl der Doktoranden ganz gering.269

Das Bonner juristische Doktorexamen genoß damals den Ruf, das schwerste mit 
dem Berliner zu sein. Es gab viele Semester, in denen es niemand wagte, sich ihm zu 
unterziehen.270

An einigen juristischen Fakultäten diente die Promotion dagegen nicht aus-

266	 Zahlen aus: Königliche Bibliothek (Hrsg.), Jahres-Verzeichnis der an den Deutschen Universi-
täten erschienenen Schriften. Berlin 1887 – 1913; ab 1913 aus: Preußische Staatsbibliothek (Hrsg.), 
Jahresverzeichnis der an den Deutschen Universitäten und Technischen Hochschulen erschienenen 
Schriften. Berlin 1914 – 1925.
267	 Hubrich war nach eigenen Angaben (Eintrag in dem „Lehrer-Album der königlichen Universi-
tät Greifswald“, UAG Professorenalbum Bd. 2, S. 96) Mitglied in dieser Prüfungskommission.
268	 Max Lenz, Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin Bd. 2, Ber-
lin 1918, S. 409 f.
269	 Gustav Radbruch, zitiert nach Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 291.
270	 Heinrich Lehmann, zitiert nach Schmeiser, Akademischer Hasard, S. 291.
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schließlich zur Auslese des wissenschaftlichen Nachwuchses. Insbesondere die 
Leipziger Fakultät war als „Doktorfabrik“ in Verruf geraten,271 auch für Greifs-
wald sprach man von einem „übermäßigen Andrang zur Doktorprüfung“.272

Aufgrund der Quote von 26,07% Promovierender (gemessen an den Studenten, 
die sich im Wintersemester 1904/1905 immatrikuliert hatten) gehörte Greifswald 
bereits im Wintersemester 1906/1907 zu denjenigen Universitäten, die vermut-
lich geringe Ansprüche an die Kandidaten stellten.273

Hubrich zeichnet sich im Verlauf seiner Zeit an der Greifswalder Fakultät durch 
eine ungewöhnlich hohe Zahl von ihm betreuter Dissertationen aus. Die Anzahl 
für die Jahre 1908 – 1921 ergibt sich aus folgender Aufschlüsselung:

Jahr Anzahl betreuter 
Arbeiten

1908 2
1909 6
1910 14
1911 19
1912 39
1913 72
1914 75
1915 22
1916 61
1917 91
1918 84
1919 103
1920 117
1921 27
Insgesamt: 732

Hubrich kommt also während seiner Dienstzeit in Greifswald auf die astronomi-
sche Summe von 732 betreuten Arbeiten. Wie umfangreich und ernsthaft diese 
Betreuung insbesondere in den Jahren 1918 – 1920 war, in denen Hubrich selbst 

271	 Vgl. etwa Max Weber in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1919, S. 675: 
„Die Doktorprüfungsstatistik gereicht, jedenfalls in der juristischen Fakultät, (pro Tag des Jahres, 
einschließlich aller Ferien, fast 1 1/2 Doktoren in den 21 Jahren von 1885 – 1906!) der Universität 
zur Schande, so wenig manche anderen Hochschulen berechtigt sein mögen, darauf mit Steinen zu 
werfen.“
272	 Otto Fischer in: Planitz, Selbstdarstellungen, Bd. 1, S. 87 ff., S. 96. Fischer (1853 – 1929) 
promovierte in Marburg und arbeitete zunächst als Amtsrichter in Greifswald, wo er sich 1881 ha-
bilitierte, 1883 zum außerordentlichen und 1884 zum ordentlichen Professor für Römisches Recht, 
Zivilprozess- und Zivilrecht ernannt wurde. 1889 wurde er nach Breslau berufen.
273	 Zum Vergleich: in Berlin lag die Quote bei 0,26%, in München bei 0,06% und in Bonn bei 
1,26%.
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umfangreiche Veröffentlichungen tätigte,274 darf wohl sehr kritisch betrachtet 
werden. Die vergebenen Themen sind zum größten Teil aus Hubrichs eigenen 
Arbeiten abgeleitet.275

Im Rahmen einer Untersuchung, die der Ministerialbeamte des preußischen Kul-
tusministeriums Erich Wende276 unter anderem aufgrund der Promotionszustände 
in Greifswald durchführte, schreibt dieser 1920 in seinem Bericht: 

Am 8. April d. Js. verhandelte ich in der Juristischen Fakultät zu Greifswald über die 
von dem Professor Hubrich und den übrigen Mitgliedern der Fakultät gegenseitig er-
hobenen Beschwerden. Die anwesenden Fakultätsmitglieder [...] wurden darauf hinge-
wiesen, dass mit der bisherigen Praxis bei Vergebung von Doktorarbeiten in Ueberein-
stimmung mit dem von der Fakultätsmehrheit wiederholt zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch unbedingt gebrochen werden müsse. Auch Herr Hubrich erkannte, nachdem 
er sein bisheriges Verfahren mit mannigfachen Gründen zu erklären versucht hatte, die 
Notwendigkeit einer solchen Aenderung an [...]. Uebereinstimmend wurden schliess-
lich folgende Gesichtspunkte gutgeheissen: 

1) [...] Die Fakultät ist darin einig, dass 20 bis höchstens 25 Promotionen im Jahr für 
den einzelnen Professor eine normale Höchstzahl bedeuten. [...]

2) Für die Zeit des Uebergangs erscheinen besondere Abreden umso notwendiger, als 
Prof. Hubrich nicht imstande war, die Zahl der von ihm verausgabten Themen auch 
nur annähernd anzugeben. Es wurde deshalb vereinbart: An der Erledigung der von 
Hubrich ausgegebenen Arbeiten wird der 2. Fachvertreter gleichmässig beteiligt.277

Mit dieser Vereinbarung wurde der Hubrich’schen Praxis ein Riegel vorgescho-
ben. Welcher Fachvertreter Hubrich für die Betreuung seiner Promotionsstuden-
ten zur Seite gestellt wurde, ist nicht bekannt. Die 27 Arbeiten, die im Jahr 1921 
noch unter Hubrichs Betreuung veröffentlicht wurden, dürften vollständig von 
diesem Vertreter übernommen worden sein: Vor seinem Tod am 6. März 1921 
hatte sich Hubrich aus dem universitären Leben weitestgehend zurückgezogen.278

274	 Vgl. unten die Übersicht der Veröffentlichungen, S. 115.
275	 Vgl. den Überblick der Dissertationstitel, Anlage 2.
276	 Erich Wende (1884 – 1966) studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten in Breslau und 
München, dort auch promoviert. Seit 1910 Richter, wurde er 1917 ins Preußische Kultusministeri-
um berufen. 1923 bis 1926 Kurator der Universität Kiel, Rückkehr ins Ministerium, wo er ab 1927 
die Leitung der Schulabteilung übernahm. Seit 1927 auch Lehrauftrag an der Juristischen Fakultät 
in Berlin. 1932 Minsterialdirektor. 1933 von den Nationalsozialisten entlassen, verlor er auch 
seinen Lehrauftrag. Nach Gründung der Bundesrepublik wurde Wende 1950 bis 1953 erster Leiter 
der Kulturabteilung (Abt. III) im Bundesinnenministerium.
277	 UAG Jur. Fak. 311, Bericht Wende vom 12.04.1920.
278	 Vgl. UAG Jur. Fak., Fakultäts-Buch zur Eintragung von Fakultäts-Beschlüssen 20.10.1919 bis 
8.05.1929 (im Folgenden: Fakultätsbuch 1919 – 1929), Einträge vom 24.01.1920 – 1.03.1921.
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b)	 Hubrichs Zusatzeinkünfte aus den Promotionen

Hubrichs Rührigkeit hinsichtlich der Promotionsbetreuung schlug sich in finan-
zieller Hinsicht deutlich nieder: Als Referent (Korrektor) wurde er zumeist auch 
als mündlicher Prüfer hinzugezogen und für beide Tätigkeiten aus den Promo-
tionsgebühren bezahlt. Daneben erhielt er noch einen Anteil an den nach Abzug 
der Anteile von Referent, Prüfern und Dekan verbliebenen Gebühren, die zu glei-
chen Teilen unter den Fakultätsangehörigen aufgeteilt wurden.

Die von 1917 bis 1919 gültige sogenannte „Kriegspromotionsordnung“279 stellte 
ihn noch besser.280 Nachdem nur drei Ordinarien nicht in den Krieg einberufen 
worden waren,281 wurde Hubrich regelmäßig als Examinator für die mündlichen 
Prüfungen der anderen Doktoranden benötigt und erhielt hier weitere 30 Mark 
für jede abgehaltene Doktorprüfung.

Vor dem Hintergrund seiner früheren finanziellen Problem lässt sich so gut wie 
sicher vermuten, dass Hubrich die Promotionsbetreuung nicht aus vorwiegend 
wissenschaftlichen, sondern finanziellen Gründen in dem genannten Umfang be-
trieben hat. 

10.	Streitigkeiten

Durchgängiges Merkmal von Hubrichs Leben sind die verschiedenen, öffentli-
chen Auseinandersetzungen mit einzelnen Kollegen, der Fakultät oder dem Mi-
nisterium. Das Verhalten, das Hubrich im Rahmen des Disziplinarverfahrens und 
in den Konflikten mit seinen Kollegen in Königsberg gezeigt hatte, setzte sich 
in Greifswald fort. 

a)	 Streit um das Gutachten Ryck und Bodden, 1918

Der Streit um die Pacht- und Fischereirechte der Universität am Fluss Ryck und 
im Greifswalder Bodden illustriert anschaulich die häufig eigenwillige Art, mit 
der Hubrich seine Aufgaben zu erfüllen suchte. 

279	 Die Kriegspromotionsordnung (UAG Jur. Fak. 313) war gültig ab dem 1.05.1917. Der Streit 
um diese war Auslöser für die totale Zerrüttung von Hubrichs Verhältnis zu den übrigen Fakultäts-
mitgliedern, vgl. unten S. 87 ff. 
280	 Allein für seine Referententätigkeit erhielt er durchschnittlich ca. 9270 Mark pro Jahr, und in 
seinen Dekanatsjahren wurde er nochmals mit 60 Mark pro Dissertation beteiligt (nur für die von 
ihm betreuten Dissertationen waren dies 1916/17 (insgesamt ca. 76) 4560 Mark).
281	 Frommhold, Hubrich und der Nationalökonom Mitscherlich, vgl. UAG Jur. Fak. 313, Brief 
Stampes an die Fakultät, 4.12.1918.
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Zwischen der Stadt Greifswald und der Universität Greifswald bestand Unei-
nigkeit über die Eigentums- und Nutzungsrechte an den Gewässern Ryck und 
Bodden. Infolgedessen hatte Georg Frommhold282 im Februar 1908 (und einem 
1912 folgenden Ergänzungsgutachten) im Auftrag des Kuratoriums ein Gutach-
ten über die Rechtslage erstellt. In diesem Gutachten leitete er die ausschließli-
chen Rechte der Universität aus der Schenkungsurkunde von Bogislav XIV.283 ab. 
Die darauf folgenden Schreiben und Gutachten sind nicht erhalten. Im Jahr 1918, 
in dem Hubrich kriegsbedingt in der Stadtverwaltung aushalf, schrieb der Magis-
trat der Stadt Greifswald an den Kurator der Universität:

Wir haben den zur Zeit im Hilfsdienst bei uns beschäftigten Professor Dr. Hubrich be-
auftragt, in der Streitsache der Stadt Greifswald mit dem Universitätskuratorium über 
das Eigentumsrecht an Ryck und Bodden ein Rechtsgutachten zu erstatten. Wir beeh-
ren uns, dies Gutachten Euer Hochwohlgeboren zur gefälligen Kenntnisnahme und 
Erklärung zu überreichen [...].284

Das Gutachten Hubrichs war ausführlich und leitete die Eigentumsrechte der 
Stadt aus einer Art „Abänderungsverbot“ fürstlicher Urkunden her: Aus der 
Übertragung der Rechte an die Stadt Greifswald unter Fürst Bogislav IV.285 habe 
sein Nachfolger Bogislav XIV. nicht eine Schenkung an die Universität machen 
dürfen.286 Der Kurator leitete das Gutachten an die Fakultät weiter, ersuchte um 
Stellungnahme und ergänzte: 

Herr Professor Hubrich hat am 9. Oktober 1909 ein Ersuchen der Fakultät um Abgabe 
eines Gutachtens über die aus dem Eigentum am Ryck und Bodden folgenden öffent-
lich-rechtlichen Pflichten mit dem Hinweis auf die unzureichende [...] zur Verfügung 

282	 Georg Frommhold (1860 – 1943) hatte den Lehrstuhl für Deutsches, Bürgerliches und Han-
delsrecht inne.
283	 Bogislaw XIV. (1580 – 1637) war Herzog von Pommern-Stettin und gehörte dem pomorani-
schen Geschlecht der Greifen an, er war der letzte Herzog von Pommern. 1626 schenkte er in der 
sog. „Ersten Schenkung“ die Orte Grubenhagen, Pansow, Weitenhagen, Gubzow der Universität 
Greifswald, 1634 in der sog. „Zweiten Schenkung“ das Kloster Eldena (mit Neuendorf, Kemnitz, 
Kemnitzerhagen, Dietrichshagen, Koitenhagen, Friedrichshagen, Schönwalde, Dersekow, Ungnade, 
Levenhagen, Hennekenhagen, Leist, Wampen, Neuenkirchen, Ladebow, Wieck, Hanshagen, Ressin, 
Radlow, Thurow), insgesamt 14000 Hektar Land. Die Übergabe des Klosteramtes, aus dem bereits 
seit 1569 die jährliche Dotation im wesentlichen bezahlt worden war, erfolgte zur Ablösung der 
bisherigen landesherrlichen Leistungen an die Universität. Mit der Schenkung übernahm die Uni-
versität auch alle Lasten und Schulden. Es dauerte Jahre, bis aus den z.T. stark verwüsteten Gütern 
wieder ein Ertrag herausgewirtschaftet werden konnte.
284	 UAG K 4536 Magistrat am 15.03.1918.
285	 Bogislaw IV. (1258 – 1309), Herzog von Pommern-Wolgast. 1296 befreite er die Stadt Greifs-
wald von der „Heeresfolge“ und versprach, keinen Hof in der Stadt zu halten und keine Befesti-
gung zwischen der Peene und dem Meere anzulegen. Er verlieh der Stadt das Wasser von der Peene 
bis zum Ruden und vom Ludwigsburger Haken bis zum Ryck, einschließlich der Fischereirechte. 
Vgl. Hans Branig, Geschichte Pommerns Teil 1. Vom Werden des neuzeitlichen Staates bis zum 
Verlust der staatlichen Selbständigkeit. 1300 – 1648, Köln 1997.
286	 UAG K 4536 Gutachten Hubrich, März 1918. Auf die Details des Streits kann hier nicht 
eingegangen werden, vgl. dazu Branig, Geschichte Pommerns.
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stehende Literatur abgelehnt und erklärt, er müsse es der nutzlos verbrachten Zeit ge-
nug sein lassen [...].287

Es mutet schon seltsam an, dass Hubrich auf einmal doch ausreichend Archivali-
en für ein Gutachten fand und er es, im Dienste der Stadt stehend, nicht mehr für 

„nutzlos verbrachte Zeit“ hielt, diese zusammenzutragen und zu interpretieren. 
Die Fakultät reagierte mit einem weiteren Gutachten,288 auf das Hubrich knapp 
antwortete: 

In der Streitsache zwischen dem Universitätskuratorium und dem Magistrat Greifs-
wald über Ryck und Bodden ist die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät, nach-
dem zwei Mitglieder sich in divergierendem Sinne zu der Sache geäußert, nicht in der 
Lage, mit einem dritten Gutachten Stellung dazu zu nehmen. Sie muß es daher dem 
Universitätskuratorium anheim stellen, von dritter Seite ein Gutachten zu erfordern 
[...].289

Inzwischen war auch das Ministerium auf den Streit aufmerksam geworden und 
forderte einen Bericht über den Stand der Dinge sowie eine erneute Stellung-
nahme von Frommhold zu den Ausführungen Hubrichs.290 Frommhold leistete 
dieser Aufforderung Folge, hielt jedoch an seinem Standpunkt fest und emp-
fahl dem Ministerium, ein Gutachten von Otto Gierke291 einzuholen, einer „auf 
den Gebieten der deutschen Rechtsgeschichte und des Staatsrechts anerkannten 
Autorität“.292 Dazu kam es nicht mehr, da Gierke vorher verstarb. Hubrichs Be-
teiligung an diesem Streit endete hiermit.293

b)	 Streitigkeiten in den Berufungsverfahren (1919 – 1920)

Bei den Berufungsverfahren in den Jahren 1919 und 1920 kam es zu weiteren 
Konflikten zwischen Hubrich und den übrigen Fakultätsmitgliedern, Irene Vor-
holz spricht von „unerhörten Zerwürfnissen“.294

287	 UAG K 4536 Kurator am 24.04.1918.
288	 Das wohl von Frommhold verfasste Gutachten ist nicht erhalten.
289	 UAG K 4536 Hubrich an den Dekan, Schreiben vom 26.09.1918.
290	 UAG K 4536 Ministerium am 26.05.1920.
291	 Otto von Gierke (1841 – 1921), 1871 zum außerordentlichen Professor in Berlin ernannt und 
noch im selben Jahr als Ordinarius nach Breslau berufen. 1884 wechselte Gierke nach Heidelberg 
und 1887 zurück nach Berlin. Gierke entwickelte durch historische Analyse eine Konzeption des 
Genossenschaftsrechts, die bei seinem Lehrer Georg Beseler ihren Ursprung fand. Er gilt als „Vater 
des Genossenschaftsrechts“.
292	 UAG K 4536 Kurator am 2.06.1920, Handschrift von Frommhold.
293	 Die Stadt Greifswald war später offensichtlich des Streites und der Gutachten ebenfalls müde: 
im Februar 1923 beantragte sie kurzerhand die Eintragung der Eigentumsrechte in das Wasserbuch, 
vgl. UAG K 4536 Zeitungsausschnitt vom 15.02.1923.
294	 Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 50.
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(1)	 Biermann-Berufung

Die Vorgänge im Vorfeld der späteren Berufung Wilhelm Biermanns295 auf einen 
der staatswissenschaftlichen Lehrstühle verdeutlichen die an Rücksichtslosigkeit 
grenzende Eigensinnigkeit, die Hubrichs bei Unstimmigkeiten an den Tag legte.

Ausgangspunkt war ein „Separatvotum“, das Hubrich als Zusatz an die Beru
fungsvorschläge der Fakultät angehängt hatte und auf das er auch in seinem 
Anschreiben (Hubrich war zu dieser Zeit Dekan) an den Kurator hinwies.296 In 
diesem Separatvotum formulierte Hubrich ausführlich die Ansicht, dass die 
Greifswalder Fakultät eine juristische sei und bleiben müsse,297 entsprechend 
dürften Staatswissenschaftler weder Mitglieder der Fakultät sein noch werden. 
Es ging Hubrich nicht um die konkrete Berufungssituation, er nahm diese nur 
zum Anlass, seiner Rechtsauffassung Nachdruck zu verleihen und die Beschrän-
kung seiner Rechte, insbesondere eine Benachteiligung bei der Verteilung der 
Promotionsgebühren,298 zu bemängeln.

Erhalten ist der Entwurf der Vorschlagsliste der Fakultät, auf dem sich hand-
schriftliche Vermerke der Fakultätsmitglieder finden. Eigentlich lag diesen die 
Liste nur zur Kenntnisnahme vor, per Unterschrift sollte die Übereinstimmung 
mit dem Fakultätsbeschluss bestätigt werden. Die Vermerke verdeutlichen die 
Ablehnung der Fakultätskollegen gegenüber dem Vorgehen Hubrichs: 

(Handschrift Paul Merkel) Wollen wir nicht kenntlich machen, daß wir mit dem Zusatz 
des Herrn Dekan nicht einverstanden sind?

(Handschrift Ernst Stampe) Ich unterschreibe nicht, wenn nicht die ganze Separater-
klärung des Herrn Dekan weg bleibt. Für sie ist der Weg des Separatvotums gegeben. 
(18.3.1919)

(Handschrift Fritz Klingmüller): Ich schließe mich völlig der Erklärung des Herrn Geh. 
Rat Stampe an. (19.3.19)

(Handschrift Arnold Langen) Gelesen

295	 Wilhelm Eduard Biermann (1878 – 1937), Habilitation 1904 in Leipzig, wurde dort 1910 zum 
Extraordinarius berufen; vgl. Werner Buchholz (Hrsg.), Lexikon Greifswalder Hochschullehrer, 
S. 21 f.
296	 UAG Jur. Fak. 311, Berufungsvorschläge der Fakultät mit Anschreiben Hubrichs, datiert 
7.03.1919.
297	 Hintergrund ist die 1914 erfolgte Umwandlung der Juristischen Fakultät in eine Rechts- und 
Staatswissenschaftliche Fakultät.
298	 Bei Beteiligung der Staatswissenschaftler verminderte sich die Quote, die Hubrich an jeder 
Dissertation verdiente, vgl. oben S. 75.
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(Handschrift Georg Frommhold) Ich beantrage nunmehr nochmals mündliche 
Überprüfung.

Hubrich verfasste daraufhin seine abweichenden Vorschläge und seine Kritik an 
den Vorschlägen der Fakultät auf einem eigenen Blatt. Diesbezüglich bemerkte 
Ernst Stampe:299 

Ich verweigere auch hier die Unterschrift. Eine Separaterklärung des Dekans gehört 
nach festem Herkommen nicht in irgend einen Zusammenhang mit einer Eingabe der 
Fakultät, sondern ausschließlich in ein Separatvotum.

Die Vorschlagsliste wurde letztlich nur von Hubrich als Dekan sowie von Georg 
Frommhold und Paul Merkel unterschrieben und an den Kurator weitergeleitet. 
Dieser hatte in der Zwischenzeit bereits zweimal die Einreichung der Ersatz-
vorschläge angemahnt300 und äußerte sich zu der schließlich eingereichten Liste 
folgendermaßen: 

Der Vorschlag der Fakultät vom 29. d. M. [...] entspricht in mehrfacher Beziehung 
nicht den bestehenden Vorschriften und Gepflogenheiten, sodaß er in dieser Form dem 
Ministerium nicht vorgelegt werden kann. 	

Zunächst enthält er [...] nur drei Unterschriften und daher nicht einmal die Unterschrif-
ten der Mehrheit. Ich ersuche, ihn gemäß § 39 Abs. 3 der Universitätsstatuten durch 
sämtliche Mitglieder unterschreiben zu lassen, wobei die Erstattung eines Sondergut-
achtens durch ein abweichend stimmendes Mitglied, welches sich dabei jedoch der 
Hinzufügung seiner Eigenschaft als Dekan selbstverständlich zu enthalten hat, voll-
kommen vorbehalten werden kann. Das Sondergutachten ist, wie die Herren Geheim-
rat Stampe und Professor Klingmüller zutreffend hervorgehoben haben, auf besonde-
rem Bogen zu erstatten.

Zum zweiten geht die Erklärung des Herrn Dekans in dem Überreichungsschreiben 
gleichfalls auf die abweichende persönliche Ansicht des Herrn Dekans als Mitglied der 
Fakultät ein, während er doch als Dekan nur die Beschlüsse der Fakultät auszuführen 
hat. Der Herr Dekan geht damit unzweifelhaft über die ihm als solchen zustehenden 
Befugnisse hinaus [...]. [Ich] schließe daran daher das weitere Ersuchen, in dem etwa-
igen Überreichungsschreiben an den Herrn Minister sich jedes Ausdrucks der persön-
lichen Auffassung des Herrn Dekans zu enthalten.301

Diese Antwort gab Stoff für weitere schriftliche Diskussion, insbesondere be-

299	 UAG Jur. Fak. 311, Entwurfschreiben, datiert 21.03.1919.
300	 Jur. Fak. 311, Universitätskurator an die Fakultät am 10.03.1919: „Ich ersuche ergebenst 
um gefällige baldige Erledigung meines Schreibens vom 13. März [Februar, Anm. d. Verf.] 1919 
betreffend „Einreichung der Ersatzvorschläge für Prof. Dr. Gerloff.“ Und nochmals am 25.03.1919: 

„Ich ersuche ergebenst um gefällige baldige Erledigung unseres Schreibens vom 13. Februar 1919 
betreffend „Ersuchen um schleunige Einreichung der Ersatzvorschläge für Professor Dr. Gerloff.“
301	 UAG Jur. Fak. 311, Kurator an die Fakultät am 1.04.1919.
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mängelte Hubrich, dass der Kurator die Vorschläge nicht weitergeleitet habe; 
dieser sei keine „Zwischeninstanz“ zwischen Fakultät und Ministerium und habe 
nicht selbständig über die Rechtmäßigkeit der Vorschläge zu entscheiden.302 Der 

„Freiheit der akademischen Selbstverwaltung“ gedenkend reichte Hubrich den 
Entwurf unverändert, immer noch das Separatvotum Hubrichs enthaltend, noch-
mals ein. Auf diesem Entwurf findet sich unter anderem folgende Anmerkung: 

(Handschrift Fritz Klingmüller) Zu meinem Bedauern bin ich auch jetzt nicht in der 
Lage zu unterzeichnen. Die Frage bedarf der Aufklärung und Feststellung durch ei-
nen Fak.-Beschluss, der die Richtlinien f. die Zukunft festlegt. Da [...] sich H. Geh. R. 
Stampe meinem Antrage auf Anberaumung einer Fak.-Sitzung anschliessen wird, so 
muss dann eine Sitzung berufen werden. (26.3.)303

Hubrich blieb trotz allem uneinsichtig, und die Fakultät sah sich daraufhin im 
April zu folgendem, von Ernst Stampe verfassten Brief veranlasst: 

Geehrter Herr Dekan, wir haben Ihr Verhalten in der Berufungssache Biermann heute 
eingehend geprüft; danach steht Folgendes fest: 

Sie haben die (heute nachgeholte) Unterschrift vier Wochen hindurch entgegen § 39 
der Univers.Statuten verweigert.

Sie haben das amtliche Anschreiben, durch das Sie als Dekan dem Kurator die Beru-
fungseingabe erstmalig am 29.3. überreichten, dazu benutzt, ohne unser Vorwissen 
dem Kurator Ihre persönlichen, von denen der Fakultät abweichenden Ansichten zu 
entwickeln (unzulässig nach § 39).

Sie haben dasselbe Verfahren in verstärktem Maße in dem 2. Überreichungsschreiben 
vom 6.7. eingeschlagen.

Sie haben die auf Ihr erstes Anschreiben (vom 29.3.) seitens des Kurators ergangene 
Antwort, mit der der Kurator die Berufungseingabe zur Abstellung ihrer Mängel zu-
rückschickte, der Fakultät nicht zur Kenntnis gebracht, trotzdem diese Antwort an die 
Fakultät gerichtet war, sondern eigenmächtig die Wiedereinreichung der unveränder-
ten Berufungseingabe am 5.4. vorgenommen.

Durch Ihr Verhalten haben Sie sich nicht nur über Rechte der Fakultätsmitglieder hin-
weggesetzt, sondern auch eine eilige, für die Fakultät hochwichtige Angelegenheit 
ohne stichhaltigen Grund so lange verzögert, dass das Ministerium schließlich die 
Berufung vorgenommen hat ohne die Eingabe der Fakultät abzuwarten – ein für das 
Ansehen der Fakultät sehr bedauerliches Ereignis.

Wir können Ihnen nicht verhehlen, dass die Fakultätsmitglieder seit längerer Zeit Ihrer 

302	 UAG Jur. Fak. 311, Hubrich an den Kurator am 5.04.1919.
303	 UAG Jur. Fak. 311, erneuter Entwurf der Berufungsvorschläge, datiert 24.03.1919.
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Geschäftsführung mit wachsendem Befremden gegenüberstehen. Wenn wir anlässlich 
der jetzt vorliegenden eklatanten Fehler nicht den Weg einer offiziellen Beschwerde 
beschreiten, so unterlassen wir das mit Rücksicht auf Ihr derzeitiges Befinden. Aber 
wir fühlen uns doch verpflichtet Ihnen auszusprechen, dass wir uns mit der Art Ih-
rer Geschäftsführung nicht einverstanden erklären können. Im Auftrage der Kollegen 
Frommhold, Kähler, Klingmüller, Merkel und Langen, E. Stampe304

(2)	 Jacobi-Berufung

Mit ähnlichen Konflikten verlief die Wiederbesetzung der zweiten staatsrechtli-
chen Professur, die Ende des Jahres 1919 anstand. Fritz Klingmüller, seit dem 15. 
Mai 1919 Dekan, notierte im Dekanatsbuch: 

24.11.1919 [...] Bezüglich der Besetzung der 2. staatsrechtlichen Professur wurde be-
schlossen eine neue Vorschlagsliste aufzustellen, deren Ausarbeitung Prof. Hubrich 
übertragen wurde.

12.12.1919 [...] Prof. Hubrich erstattet Bericht über die Aufstellung der Vorschlagsliste 
für die 2. staatsrechtl. Professur. Die Mehrheit der Fakultät ist dafür, den a.o.P. Jakobi – 
Leipzig an 1. Stelle vorzuschlagen. 

19.12.1919 [...] Der Dekan macht Mitteilungen über die schriftl. mit Prof. Jacobi – 
Leipzig gepflogenen Verhandlungen, aus denen sich ergibt, dass J. einem Rufe nach 
Greifswald als persönl. Ordin. gern Folge leisten werde. Daraufhin beschließt die Fa-
kultät, Prof. Jacobi an einz. Stelle für die 2. staatsw. Professur vorzuschlagen.

H. Hubrich stimmt dagegen und erklärt, dass er Separatvotum einreichen werde.305

In seinem Sondervotum führt Hubrich an, Erwin Jacobi306 sei kein Völkerrecht-
ler und daher ungeeignet für das freie Ordinariat;307 weiter nutzte Hubrich sein 
Sondervotum, um Kritik am Verhalten seinen Fakultätskollegen zu üben.

304	 UAG Jur. Fak. 313, Stampe am 8.04.1919.
305	 Dieser und die folgenden Einträge aus UAG Fakultätsbuch 1919 – 1929.
306	  Erwin Jacobi (1884 – 1965), Staats- und Kirchenrechtler, Habilitation 1912, Ordinarius 
für öffentliches Recht in Greifswald, bereits ein Semester später erhielt er einen Lehrstuhl an der 
Universität Leipzig. Vgl. auch Martin Otto, Von der Eigenkirche zum Volkseigenen Betrieb: Erwin 
Jacobi (1884 – 1965). Arbeits-, Staats- und Kirchenrecht zwischen Kaiserreich und DDR, Tübingen 
2008.
307	 Otto meint wohl zu unrecht, das Verhalten Hubrichs sei auch auf eine Auseinandersetzung 
Hubrichs mit Otto Mayer zurückzuführen, die diese im Archiv für Öffentliches Recht führten 
(Mayers Rezension von Hubrichs Legalcharakter im AöR 1920, S. 96 ff. und Hubrichs Antwort in 
Zur Rechtslage der preußischen Universitäten im AöR 1920 S. 140 ff.,): Hubrich und Mayer hätten 
sich „bekriegt“ (S. 59), und Otto Mayer habe Jacobis Berufung gefördert (S. 61). Dieser wissen-
schaftliche Streit fand jedoch zeitlich nach den Auseinandersetzungen innerhalb der Fakultät statt. 
Über persönliche Streitigkeiten der beiden ist nichts bekannt. Otto Mayer (1846 – 1924), war Ver-
waltungsrechtswissenschaftler und Kirchenrechtler. Er studierte Rechtswissenschaften in Erlangen, 
Heidelberg und Berlin. 1881 Habilitation, 1882 auf eine außerordentliche, 1887 auf eine ordentli-
che Professur für Verwaltungsrecht und Französisches Zivilrecht in Straßburg berufen, 1903 nach 
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Der Universitätskurator dagegen unterstützte die Berufung Jacobis, weil er das 
zweite „publizistische Ordinariat mit der Mehrheit der Fakultät“ besetzen woll-
te.308 Die Situation eskalierte erneut. Klingmüller verzeichnete im ersten Eintrag 
des Jahres 1920: 

03.01.1920 Anwesend Dekan Klingmüller, Stampe, Frommhold, Kaehler, Hubrich, 
Merkel, Biermann, Coenders, (Langen verhindert)

Der Dekan verliest im Namen sämtlicher Fakultätsmitglieder – mit Ausnahme von 
Herrn Hubrich – folgende Erklärung: „Die Fakultät hält es unter ihrer Würde, auf die 
einzelnen Vorwürfe, die Herr Hubrich in seinem Separatvotum vom 28.12.1919 gegen 
die Fakultät und einzelne ihrer Mitglieder erhoben hat, einzugehen und spricht über 
die unerhörte Verletzung der Kollegialität, deren sich Herr Hubrich schuldig gemacht 
hat, ihre schärfste Entrüstung aus.“309

Die daraufhin von Hubrich beim Ministerium eingereichte Beschwerde310 kenn-
zeichnet auch den Zeitpunkt, ab dem er an den Fakultätssitzungen nicht mehr 
teilnahm. Das Protokoll der folgenden Sitzung hielt fest:

Anwesend: Dekan Klingmüller, Stampe, Frommhold, Merkel, Langen, Biermann, Co-
enders (Hubrich angeblich, Kaehler tatsächlich verhindert)

Der Wortlaut des von dem Ministerium eingeforderten Berichts auf Grund der Be-
schwerde des Professor Hubrich vom 8.12.1919 wurde festgestellt.311

Die Berufung erfolgte schließlich im Sinne der Fakultät: Erwin Jacobi wurde 
zum 1. April 1920 Ordinarius.312 Der Streit wurde allerdings noch zweimal zum 
Thema: Zunächst bei der Wiederbesetzung von Jacobis Lehrstuhl,313 als sich die 
Fakultät mit der Bitte an das Ministerium wandte, mit der Wahl des Nachfolgers 

„die Schäden, die ihr von Hubrich im Laufe der Jahre zugefügt worden sind, aus-
zugleichen und neue zu vermeiden“. Hubrich sei mit der Zeit „eine Qual, ein Un-
heil, ja eine Gefahr für ihren wissenschaftlichen Ruf“ geworden, die Fortsetzung 
eines solchen Zustands durch einen ungeeigneten Nachfolger wäre „geradezu 
verhängnisvoll“.314 Ein weiteres Mal findet der Streit Erwähnung in einem aus-
führlichen Schreiben der Fakultät im Juli 1920, in dem verschiedene Unzuläng-

Leipzig, wo er bis zu seiner Emeritierung 1918 blieb. Mayer gilt als Wegbereiter der deutschen 
Verwaltungsrechtswissenschaft und wird bis heute häufig zitiert mit seiner Äußerung „Verfassungs-
recht vergeht, Verwaltungsrecht besteht.“ Vgl. Erk Volkmar Heyen, Mayer, Otto, in: NDB Bd. 16 
Berlin 1990, S. 550 ff.
308	 GStA I. HA Rep. 76, Va Sekt. 7 Tit. IV. Nr. 20, Blatt 321.
309	 UAG Fakultätsbuch 1919 – 1929.
310	 UAG K 182, Hubrich am 24.12.1919, Ergänzung am 28.12.1919 (Beschwerdeschrift).
311	 UAG Fakultätsbuch 1919 – 1929, Eintrag vom 24.01.1920.
312	 GStA I. HA Rep. 76, Va Sekt. 7 Tit. IV. Nr. 20, Blatt 295. 
313	 Dieser war nur ein Semester in Greifswald geblieben.
314	 GStA I. HA Rep. 76, Va Sekt. 7 Tit. IV. Nr. 20, Blatt 293.
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lichkeiten Hubrichs an das Ministerium berichtet und die Vorgänge rekonstruiert 
wurden.315 

c)	 Hubrich’sche Beschwerde hinsichtlich der 
	 Beteiligung von Nichtordinarien

Das Stichwort der sog. „Hubrich’schen Beschwerde“, die sich an die Berufungs-
streitigkeiten anschloss, bezeichnet eine offizielle Beschwerdeschrift Hubrichs,316 
in der er unter Bezug auf verschiedene Streitpunkte auch einen Protest gegen 
seine Fakultätskollegen formulierte. Hubrich richtete seine Beschwerde an den 
Regierungspräsidenten in Stralsund.317 Im Wesentlichen ging es ihm um die Aus-
legung der gültigen Prüfungsordnung im Lichte der sog. Kriegspromotionsord-
nung, insbesondere um die Frage, ob zu den staats- und verwaltungsrechtlichen 
Prüfungen der staatswissenschaftlichen Kandidaten stets der Ordinarius hinzu-
zuziehen sei, der das entsprechendes staatsrechtliche Ordinariat inne hatte (in 
diesem Fall natürlich Hubrich selbst), oder ob die Prüfung auch von anderen 
Mitgliedern der Fakultät abgenommen werden dürfe. Es steht zu vermuten, dass 
es Hubrich dabei um die für die Prüfungen anfallenden Prüfungsgebühren ging, 
derer er in letzterem Falle verlustig ginge. 

Hier soll der Teil der Beschwerde näher betrachtet werden, den Hubrich ge-
gen die Beteiligung von Nichtordinarien an der fakultätsinternen Verwaltung 
vorbrachte, vor allem bei der Abnahme der Prüfungen. 

(1)	 Die Vorgeschichte: Nicht-Ordinarien-Bewegung

In der grundsätzlich hierarchischen Struktur der Ordinarienuniversität waren al-
lein die „professores regentes“ (regierende Professoren, also Ordinarien) Inha-
ber der Selbstverwaltungsrechte, wohingegen die „professores legentes“ (lesen-
de Professoren, also nicht beamtete Extraordinarien und Privatdozenten) von den 
Entscheidungsgremien Senat und Fakultätsrat ausgeschlossen blieben. Auch die 
preußische Universitätsreform im 19. Jahrhundert hatte an diesen Verhältnissen 
nichts geändert: Die neubegründete kulturstaatlich verfasste Universität war eine 

315	 UAG Jur. Fak. 313, Fakultät an Ministerium im Juli 1920, „Äußerung zur Eingabe des Prof. 
Hubrich vom 16.5. zur Fakultätsbesprechung vom 8.4. über die Promotionsangelegenheit“.
316	 UAG K 182, Beschwerdeschrift. Vgl. auch Hubrichs Abhandlung „Der Legalcharakter der 
preußischen Universitätsstatuten“ (dazu unten, S. 146 ff.). 
317	 Der Ausgang der Beschwerde ist unbekannt. Es liegt jedoch nah, anzunehmen, dass sich der 
Regierungspräsident an den Ausführungen des Ministeriums orientierte und die Beschwerde ableh-
nend beschied. 
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Gelehrtenkorporation, in deren Gremien nachgeordnete Lehrende und Studenten 
weiter keinen aktiven Status besaßen.318

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere mit Schaffung der 
Assistentur,319 wurden die Nichtordinarien des Lehrkörpers (also planmäßige und 
außerplanmäßige Extraordinarien, unbesoldete Privatdozenten und Assistenten) 
zwar an den Gremien beteiligt, die eigentlichen Selbstverwaltungsrechte blie-
ben jedoch Privileg der Ordinarien: Die Tendenz zur Gründung engerer Gremien 
(„engere Senat“, „engere Fakultät“) entzog den fakultäts- und universitätsweiten 
Versammlungen aller Hochschullehrer die Bedeutung. 

Auch die Institutionalisierung der Habilitation befestigte die „zunftartig hierar-
chische Ordnung“320 des Lehrkörpers: Sie verlieh den Ordinarien ein Alleinent-
scheidungsrecht über die Zulassung zum Hochschullehrerberuf und somit zur 
Nachwuchsauslese.

Die rasche Entwicklung der Universitäten zu wissenschaftlichen Großbetrieben, 
die zunehmende Spezialisierung der Fächer, die neue Masse an Hörern sowie 
die schlechte finanzielle Ausstattung der Universitäten führte gegen Ende des 
19. Jahrhunderts zu einer vermehrten Einstellung von Privatdozenten und Ext-
raordinarien: Ohne ihre Vorlesungen und Seminare war eine Aufrechterhaltung 
des Unterrichts nicht mehr möglich.321 Die Ordinarienanzahl an der Gesamtzahl 
des Lehrkörpers verringerte sich zwischen 1864 und 1910 um 17%, bei einem 
Zuwachs von 15% an Nichtordinarien und 2% an Privatdozenten. Im Ergebnis 
betrug der ordentlich berufene Teil des Lehrkörpers nur noch ein Drittel des ge-
samten Lehrkörpers, trotzdem änderte sich an den Besetzungsverhältnissen im 
Fakultätsrat nichts.322 Dass die deutlich gesteigerte Bedeutung der Extraordinari-
en nicht im Gegenzug zu einer größeren Beteiligung an den Selbstverwaltungs-
rechten führte, wurde auch von Zeitgenossen missbilligt: 

318	 Andreas Keller, Hochschulreform und Hochschulrevolte. Selbstverwaltung und Mitbestim-
mung in der Ordinarienuniversität, der Gruppenhochschule und der Hochschule des 21. Jahrhun-
derts, Marburg 2000, S. 43.
319	 Die Assistentenstellen (insbesondere an den neu geschaffenen medizinischen und naturwissen-
schaftlichen Instituten) stellten u.a. auch eine sichere Erwerbsmöglichkeit für Privatdozenten dar, 
die noch auf eine Berufung warteten. Vgl. dazu Alexander Busch, Die Stellung der Nichtordinarien 
innerhalb der Universitäten und Hochschulen, in: Helmuth Plessner (Hrsg.), Untersuchungen zur 
Lage der deutschen Hochschullehrer, Bd 2. Stellenplan und Lehrkörperstruktur der Universitäten 
und Hochschulen in der Bundesrepublik und in Berlin (West) 1953/54, Göttingen 1956, S. 65 ff.
320	 Wolfgang Nitsch, Hochschule in der Demokratie. Kritische Beiträge zur Erbschaft und Re-
form der deutschen Universität, Berlin/Neuwied 1965, S. 53.
321	 1910 etwa hielten Extraordinarien und Privatdozenten 72% aller Vorlesungen an den Universi-
täten des Deutschen Reiches, vgl. Zahlen bei Busch, Privatdozenten, S. 111.
322	 Busch, Privatdozenten, S. 75. Zur Verdeutlichung: Alte Fakultätsverfassungen gehen von 
einem Verhältnis 100:37 aus, das reale Verhältnis 1910 war aber 100:212,5!
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Die Fakultäten [...] im rechtlichen Sinne des Wortes werden bekanntlich nur von den 
ordentlichen Professoren gebildet, sowohl Extraordinarien wie Privatdozenten bleiben 
vom Anteil an der Selbstverwaltung ausgeschlossen. [...] Im Lauf des 19. Jahrhunderts 
aber ist nicht nur ihre Anzahl immer mehr gestiegen, bei der zunehmenden Spezia-
lisierung der Forschungsgebiete und der Hilfsdisziplinen ist ihre Mitwirkung auch 
immer unentbehrlicher geworden. Heute ließe sich ohne sie der Lehrbetrieb nirgends 
mehr im vollen Umfang der Gesamtwissenschaft aufrecht erhalten [...]. Diese Tatsa-
che hat zur notwendigen Folge gehabt, daß ein großer Teil der Extraordinarien aus dem 
ordentlichen Etat [...] ihr Gehalt beziehen und somit ebenso wie die Ordinarien den 
Charakter lebenslänglich angestellter Staatsbeamter haben. Daß sie gleichwohl an der 
Verwaltungstätigkeit der Fakultäten unbeteiligt blieben [...] entsprach nicht mehr [...] 
ihrer Bedeutung für den Gesamtorganismus und wurde daher allgemein als ungerecht 
empfunden. [...]

Die Fakultäten waren früher Kollegien gleichgestellter und gleichberechtigter Standes
genossen. Mit der Zeit waren sie Oligarchien geworden, in denen eine bevorrechtigte 
Gruppe für und über eine größere Anzahl minder Berechtigter zu entschieden hat.323

In der Folge der Revolution von 1848 setzten vermehrt Bestrebungen von Nicht
ordinarien ein, die gezielt mehr Mitspracherechte und mehr Beteiligung an den 
Entscheidungsgremien forderten. Diese Bestrebungen prägten um die Jahrhun-
dertwende den Begriff der sog. „Nichtordinarienbewegung“.324 1909/10 wurden 
die Vereinigung außerordentlicher Professoren Preußens und der Verband Deut-
scher Privatdozenten gegründet; 1912 folgte die Bildung des Kartells deutscher 
Nichtordinarien.325 Trotz zunächst mäßiger politischer Erfolge326 konnten die be-
teiligten Gruppen ihre Position innerhalb der Universität und ihrer Gremien und 
ihre Ansprüche auf Beteiligung stärken. Die Bedeutung der Konfliktlösung für 
die Wahrung universitärer Selbstverwaltung wurde sehr wohl erkannt:

Jedenfalls drängen die bestehenden Zustände mit Notwendigkeit auf neue Formen hin. 
Weder der Gegensatz zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung noch der zwischen 
der überlieferten Alleinberechtigung der Ordinarien und den Ansprüchen der Nichtor-
dinarien wird auf die Dauer unüberbrückt bleiben können. [...] Die Entwickelung ist 
jetzt im Fluß und man kann nur hoffen, daß es einem allseitig guten Willen gelingen 
wird, die notwendige neue Form zu schaffen und den Ausgleich der Interessen, beson-
ders den Nichtordinarien gegenüber, zustande zu bringen. Sonst treiben unsere Hoch-
schulen voraussichtlich rettungslos der Staatsuniversität französischen Musters entge-
gen, um ihre Selbstverwaltung würde es in wenigen Menschenaltern geschehen sein.327

323	 Lehmann, Unterricht Bd. 2, S. 706.
324	 Begriff bei Lehmann, Unterricht Bd. 2, S. 707 ff.
325	 Einzelheiten bei Busch, Privatdozenten, S. 112 ff. 
326	 Vgl. Lehmann, Unterricht Bd. 2, S. 708.
327	 Lehmann, Unterricht Bd. 2, S. 709 f.
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(2)	 Hubrichs Argumente

Als im Jahr 1914 das Kultusministerium Änderungen der Universitätsstatuten in 
Aussicht nahm, durch die eine Beteiligung der Extraordinarien an den Univer-
sitätsgremien festgelegt werden sollten,328 wehrte sich die Universität unter Be-
rufung auf die Argumentation Hubrichs.329 Einem Ministerialbescheid vom 18. 
Oktober 1914 setzten Rektor und Senat erneut Argumente Hubrichs entgegen.330 
Am 25. April 1915 schließlich schickte der Kultusminister einen Erlass, mit dem 
die Statuten der Universität einseitig abgeändert wurden, und ergänzte: 

Ich bemerke dabei, daß in der übrigens zu verneinenden Frage, ob Königliche Or-
ders [...] in der Gesetzsammlung publiziert werden müssen, dem Rektor und Senat 
[...] eine verantwortliche Entscheidung nicht obliegt. Dagegen hätte diese Behörde 
meinem Auftrage, Vorschläge zur Abänderung der Statuten zu machen, nachkommen 
müssen [...].331

Hubrich fühlte sich von den Ansprüchen der außerordentlichen Professoren und 
Privatdozenten in seinen Rechten grundsätzlich und persönlich betroffen. Er ging 
sogar so weit, seinen Arbeitsvertrag dahingehend zu interpretieren, ihm wäre bei 
Einstellung die ausschließliche Besetzung der engeren Fakultät mit Ordinarien 
zugesichert worden.332 Weiter behauptete er, ein mögliches Überstimmtwerden 

328	 Dies jedoch lediglich insofern es sich um Angelegenheiten ihres Spezialfaches handelte. In 
dem Erlass hatten an den Universitäten zu Berlin, Bonn, Breslau, Greifswald, Halle, Kiel, Königs-
berg und Marburg fortab auch die außerordentlichen Professoren das Recht, den Rektor aus der 
Mitte der ordentlichen Professoren zu wählen, jedoch mit der Maßgabe, dass die Gesamtzahl der 
hiernach wahlberechtigten außerordentlichen Professoren die Hälfte der Gesamtzahl der etatmäßi-
gen ordentlichen Professoren nicht übersteigen durfte. Rechtsgrundlage war ein Königlicher Erlass 
vom 30.05.1910 (UAG K 74 Blatt 265). In Greifswald erfolgte die Umsetzung durch Änderung der 
entsprechenden Paragraphen im Greifswalder Universitätsstatut von 1865, vgl. das Begleitschrei-
ben des Kultusministers von Trott zu Solz, 10.06.1910 an den Kurator der Universität Greifswald, 
UAG K 74 Blatt 264. Vgl. auch Karl Hoeber, Das deutsche Universitäts- und Hochschulwesen, 
München 1912, S. 38.
329	 Die Universität stützt sich auf die Nichtveröffentlichung einer entsprechenden ermächtigen-
den königlichen Ordre in der Gesetzsammlung UAG R 1164 Blatt 23, Schreiben vom 4.08.1914 
(Entwurf, wahrscheinlich vom Kurator versandt). Als Begründung dieser Rechtsauffassung wird 
ein Gutachten beigelegt, dass wahrscheinlich von Hubrich stammt (UAG R 1164 Blatt 24 ff.).
330	  In dem Schreiben vom 12.11.1914, das u.a. auch von Hubrich unterzeichnet ist, wird auf 
Hubrichs „Beiträge zum Preußischen Unterrichtsrecht in den Annalen des Deutschen Reiches 1907, 
S. 16 ff.“, auf „Grundlagen des monarchischen Staatsrechts Preußens, insbesondere mit Rücksicht 
auf den Begriff der gesetzgebenden Gewalt, Verwaltungsarchiv 1908 S. 389 ff.“, und auf „Die 
Gründung von Universitäten nach preußischem Recht. Annalen des Deutschen Reiches für 1912, 
S. 641 ff.“ Bezug genommen, vgl. UAG R 1164 Blatt 32.
331	 UAG R 1169, Schreiben des Kultusministers vom 25.04.1915. Daran angehängt ist der Erlass, 
der bestimmt: „Die Statuten der Universität Greifswald werden wie folgt abgeändert [...]“ und im 
Folgenden die Änderungsformulierungen für die betreffenden Paragraphen vorgibt (insbesondere 
§ 13 (Alleinzugehörigkeit der Ordinarien zum Senat und den engeren Fakultäten), §§ 41 – 53 (Rek-
torats- und Senatsaufgaben, Wahlen der Gremien), § 66 (Zusammensetzung des Konzils).
332	 Vgl. UAG K 182, Beschwerdeschrift.
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durch Nichtordinarien würde sich bei ihm, einem älteren Kollegen, „gesundheits
gefährdend“ auswirken.333

Man kann davon ausgehen, dass sich auch dieser Punkt der Beschwerde auf ma-
terielle Gründe stützte: Wenn nämlich die Extraordinarien und Privatdozenten 
als vollwertige Mitglieder der Fakultät gewertet wurden, so waren sie auch an 
den Einnahmen aus Promotionen und Vorlesungshonoraren zu beteiligen.

Das Kultusministerium334 antwortete darauf dem Kurator der Universität 
Greifswald: 

In Sachen betreffend die Klage des ordentlichen Professors Dr. Hubrich in Greifswald 
gegen den Preußischen Unterrichtsfiskus werden die tatsächlichen Anführungen, ins-
besondere die in das Wissen des Wirklichen Geheimen Rats Ministerialdirektors Dr. 
Naumann in Berlin, des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrats Dr. Elster in Jena, 
des Regierungspräsidenten Tilmann in Osnabrück, der Geheimen Justizräte Fromm-
hold und Stampe in Greifswald, sowie die unter Eid gestellten Behauptungen bestritten.

Es kommt im übrigen auf diese Behauptungen auch nicht an; denn es kann keine Rede 
davon sein, daß dem Kläger unmittelbar oder mittelbar eine Zusicherung gemacht 
worden ist, der zufolge die Juristische Fakultät, in der er zum Ordinarius ernannt wur-
de, stets nur von juristischen Ordinarien besetzt sein würde, und daß sie, selbst wenn 
sich dies im Interesse des Unterrichts und der Forschung als notwendig erweisen wür-
de, gleichwohl niemals zeitgemäß ausgebaut oder erweitert werden würde. Die Auf
fassung des Klägers würde dazu führen, daß eine noch so zeitgemäße und dringende 
Reform an dem Widerspruch eines einzelnen, der sich im Bezug seiner Sporteln ge-
schmälert glaubt, scheitern müsste [...].335

d)	 Hubrich’sche Beschwerde und die Kriegspromotionsordnung

Der Teil von Hubrichs Beschwerde, der sich auf die Vorgänge beim Erlass der 
sog. Kriegspromotionsordnung bezieht, ist aus zweierlei Sicht interessant: Zum 
Einen griff Hubrich in seiner Argumentation gegenüber dem Ministerium sei-
ne wissenschaftlichen Ansichten bezüglich der Satzungsrechte der Fakultät auf, 
zum Anderen illustriert der Streit wiederum deutlich die Probleme Hubrichs an 
der Greifswalder Fakultät, die denen in Königsberg stark ähnelten. Die Vorgän-
ge rund um die Kriegspromotionsordnung sind der Punkt, an dem sich Hubrich 
gänzlich vom Rest der Fakultät isolierte.

333	 Vgl. UAG K 182, Beschwerdeschrift.
334	 Inzwischen „Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung“.
335	 UAG K 182, Kultusministerium an den Kurator (in Abschrift, Originalschreiben ging an den 
Herrn Regierungspräsidenten in Stralsund) Berlin 12.01.1920.
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(1)	 Hintergrund zur Kriegspromotionsordnung

Im Jahr 1914, während des Dekanats Ernst Stampes, wurden per Ministerialerlass 
die wirtschaftlichen Staatswissenschaften in die Juristische Fakultät überführt.336 
Da die Fakultät ihre Zustimmung dazu nur unter der Voraussetzung gegeben hat-
te, dass die Promotionsangelegenheiten, insbesondere die Gebührenverteilung, 
nach der alten Zusammensetzung der Fakultät gehandhabt würden,337 sollte sie 
nun eine neue Promotionsordnung ausarbeiten, in der die neue Besetzung der 
Fakultät und die staatswissenschaftlichen Promotionen Berücksichtigung fän-
den. Hubrich arbeitete einen Entwurf aus, der noch von Georg Frommhold mit 
Anmerkungen versehen wurde, und Stampe ergänzte:

Ich bin auch im Prinzip einverstanden, bitte aber, das Schreiben nicht ohne Absprache 
zu lassen, bis ich noch einmal mit Herrn G.R. Elster gesprochen habe. Ich habe dies 
am 25.4. ersucht, da gelang mir aber nicht, Herrn Geh. E. zu treffen; und ich möchte 
von der Möglichkeit [...] jedenfalls Gebrauch machen.338

Der Entwurf der Fakultät wurde vom Ministerium nicht gebilligt. Zwei getrenn-
te Promotionskollegien, wie der Entwurf vorgesehen hatte, seien nicht geneh-
migungsfähig, daher werde vorläufig die Promotionsordnung der Kieler Rechts- 
und Staatswissenschaftlichen Fakultät auch für Greifswald provisorisch in Kraft 
gesetzt. 

Der wichtige Punkt der Gebührenverteilung blieb vorerst offen, diesbezüglich 
forderte das Ministerium die Fakultät auf, „baldmöglichst nähere Vorschläge zu 
machen.“339 Daraufhin erarbeiteten Hubrich und Stampe eine neue Promotions
ordnung,340 die Stampe am 16. Januar 1915 mit folgendem Anschreiben über den 
Kurator an das Ministerium sendete:

Euer Exzellenz, beehren wir uns auf die Ihre Verfügung vom 5. Dezember 1914 fol-
gendes zu berichten [...]. Wir halten es für unsere erste Pflicht mit allem Nachdruck 
zu betonen, daß bei der beabsichtigten Umwandlung der hiesigen Juristenfakultät in 
eine „rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät“ in jeder Hinsicht der Rechtsstand-
punkt streng gewahrt werden muß. Das hiesige königlich bekräftigte Universitätsstatut 
vom 10. Nov. 1865 setzt im § 23 bei Anordnung des Vierfakultätensystems ausdrück-
lich fest, daß zu der philosophischen Fakultät auch die „staatswissenschaftlichen und 
cameralistischen Lehrfächer“ gehören. Soll diese Bestimmung durch Errichtung einer 

336	 Vgl. oben S. 61 f.
337	 UAG K 182 Blatt 68 f., Schreiben der Fakultät vom 21.06.1914.
338	 UAG Jur. Fak. 311, Entwurf den neuen Promotionsordnung und Anmerkungen, datiert auf 
29.04.1914.
339	 UAG Jur. Fak. 311, Ministerium am 5.12.1914.
340	 UAG Jur. Fak. 311, Hubrich am 20.12.1914 und am 2.01.1915.
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„rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät“ abgeändert werden, so bieten sich dafür 
nur zwei rechtliche Wege dar [...].341

Einzig mögliche Arten der Abänderung des Universitätsstatus sei entweder eine 
abändernde königliche Ordre342 oder aber eine offizielle Vereinbarung zwischen 
Fakultät und Ministerium. Am 16. Mai 1915 antwortete das Ministerium, auf die 
Argumentation Hubrichs eingehend, an den Kurator. Kultusminister von Trott zu 
Solz343 schrieb: 

Wie unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 25. April d. Js. – U I 13083 – zu den Aus-
führungen der dortigen Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät vom 26. Januar 
d. Js. bemerkt wird, bedürfen Königliche Ordres, durch welche Universitätsstatuten 
erlassen oder geändert werden, nicht der Publikation in der Gesetzsammlung; auch 
kann eine Vereinbarung zwischen dem Ministerium und der Fakultät nicht als ein Weg 
zur Abänderung von Allerhöchst erlassenen Universitätsstatuten in Frage kommen. In 
der Sache bin ich damit einverstanden, daß einstweilen noch die Promotionen in der 
bisherigen Weise und nicht unter Anwendung der für Kiel erlassenen Ordnung vorge
nommen werden. [...] Was die Gebührenfrage anbetrifft, so hat auch in dieser Bezie-
hung es einstweilen bei den bisherigen Bestimmungen zu bewenden [...] gez. von Trott 
zu Solz.344

Die nächste Äußerung zu den Vorgängen kam von einem der in den Krieg gezo
genen Fakultätskollegen. Im Dezember 1916 schrieb Paul Merkel an die Fakultät:

Heute habe ich von den Fakultätsakten über die Umwandlung der juristischen Fakultät 
in eine rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät Kenntnis genommen, insbesonde
re auch von [...] der Promotionsangelegenheit, wonach hierin vorläufig alles beim Al-
ten bleibt. 

Ich bin nicht gewillt, daß eine andere Promotionsordnung, insbesondere eine verän-
derte Verteilung der Promotionsgebühren ohne die Mitwirkung der am Kriege teilneh-
menden Mitglieder der Fakultät in die Wege geleitet wird. Es ist mein Wunsch, daß 
damit gewartet wird, bis mir nach dem Friedensschluß Gelegenheit gegeben ist zu ein-
gehender, mündlicher Besprechung der einschlägigen Fragen.345

Das Ministerium kam diesem Wunsch unbewusst nach. Im Januar 1917 schrieb 

341	 UAG Jur. Fak. 311, Stampe am 16.01.1915.
342	 Hier schließt sich eine lange Ausführung an über die grundsätzliche Abänderbarkeit der 
Universitätsstatuten und Fakultätsstatuten an, die der Argumentation Hubrichs in späteren Werken 
ähnelt, insbesondere hinsichtlich der nachdrücklichen Forderung der Publikation einer solchen Ord-
re in der Gesetzessammlung.
343	 August Bodo Wilhelm Klemens Paul von Trott zu Solz (1855 – 1938) war königlich preu-
ßischer Staatsminister (Kultusminister 1909–1917), Oberpräsident verschiedener preußischer 
Provinzen und Mitbegründer der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.
344	 UAG Jur. Fak. 311, Ministerium an Kurator, 16.05.1915.
345	 UAG Jur. Fak. 311, Merkel an die Fakultät, 26.12.1916.
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von Trott zu Solz an den Kurator der Universität Greifswald, dass nun ein Vertre-
ter der Staatswissenschaften an der Fakultät vertreten sei,346 entsprechend gelte 
nun die Kieler Promotionsordnung, und der Erlass vom 16. Mai 1915 sei unwirk-
sam. Er fuhr fort: 

Was die Verteilung der Gebühren, insbesondere der für die Professoren bestimmten 
Anteile anbetrifft, so sehe ich vor der Verteilung noch der näheren Äußerung der Fa-
kultät zu dem Erlasse vom 16. Mai 1915 – U I Nr. 10534 – entgegen. Euere Hochwohl-
geboren ersuche ich ergebenst, die Fakultät von Vorstehendem in Kenntnis zu setzen 
und wegen der Gebührenverwahrung das Erforderliche zu veranlassen. gez. von Trott 
zu Solz.347

Der Kurator veranlasste, die Einnahmen aus den Promotionen bis zur Lösung der 
Verteilungsfrage einzufrieren, und informierte die Fakultät knapp: 

Solange die Verteilung der Promotionsgebühren von dem Herrn Minister nicht geneh-
migt ist, bleibt nur übrig die aufkommenden Gebühren einstweilen zu verwahren. Die 
Kasse hat entsprechende Anweisung erhalten.348

Die Fakultät schrieb daraufhin, offensichtlich durch die Argumentation Hubrichs 
geleitet, im Februar 1917: 

Mit aufrichtigem Schmerz haben insbesondere die ortsanwesenden juristischen Ordi-
narien die völlig unerwartete Anordnung bezüglich der Doktorprüfungen entgegenge-
nommen [...]. [W]ie schon bemerkt, können definitive Beschlüsse darüber, was gemäß 
solcher Sachlage geschehen soll, nur von der vollständigen Gesamtfakultät nach Her-
stellung des Friedens gefasst werden. 

Bei dem bisherigen Modus der Verteilung der juristischen Promotionsgebühren 
konnten den Familien der am Kampfe teilnehmenden juristischen Ordinarien erheb
liche Beträge zugeführt werden, deren sie gerade bei der jetzt herrschenden Teurung 
dringend bedurften. Es stärkte auch die Freudigkeit unserer abwesenden Helden,  
ihre Familien in der Heimat durch die Arbeit der juristischen Kollegen so versorgt zu 
wissen. 349

Zur Auslegung von § 26 der Universitätsstatuten von 1865 wurde folgende An-
sicht formuliert: 

346	 Zwischen dem Nationalökonomen Oskar Mitscherlich (1877- 1961) und Hubrich kam es im 
Mai 1917 zu einer schließlich durch das Ministerium zu schlichtenden Auseinandersetzung darüber, 
ob für eine staatswissenschaftliche Promotion die Gebühren gemäß der philosophischen Promo-
tionsordnung anfielen, die deutlich höher waren, und ob Mitscherlich an den durch rechtswissen-
schaftliche Promotionen erhaltenen Gebühren zu beteiligen war.
347	 UAG Jur. Fak. 311, Ministerium an Kurator, 19.01.1917.
348	 UAG Jur. Fak. 311, Blatt XIV Kurator an Fakultät, Greifswald, 22.01.1917.
349	 UAG Jur. Fak. 311, Blatt XVI Fakultät an den Minister, 16.02.1917.



91

Im Gegensatz zu dem Wortlaut anderer Universitäts-Statuten hat der Herr Unterrichts-
minister nach § 26 Greifswalder Statuts die Fakultäts-Statuten nicht zu „erlassen“. Die 
autonomen Greifswalder Fakultäts-Statuten sind an die „Genehmigung“ des Herrn 
Ministers gebunden, d.h. an ein Annehmen oder Ablehnen ohne sachliche Änderungs-
befugnis. Bei der Ausarbeitung des Greifswalder Universitäts-Statuts von 1865 haben 
die damaligen Greifswalder Juristen [...] ausdrücklich die Meinung vertreten, daß der 
Greifswalder Universität das jus statuendi gebühre [...].350

Die Fakultät führte weiter aus, dass die Kieler Promotionsordnung schon allein 
deshalb nicht auf die Greifswalder Verhältnisse passe, da die Kieler Fakultät 
größer sei und die Promotionsordnung im Übrigen auch für Friedens-, nicht für 
Kriegszeiten konzipiert gewesen sei. 

(2)	 Die eigentliche „Kriegspromotionsordnung“

Die Fakultät fügte ihrem Schreiben daher eine eigene, vorläufige Promotionsord-
nung bei, die die Kieler Ordnung an die Greifswalder Verhältnisse anzupassen 
suchte und zu deren Erläuterung die Fakultät schrieb: 

Die Gebührenverteilung folgt nach Möglichkeit dem Kieler Muster, andererseits aber 
der Anschauung, daß einen materiellen Gebührenanspruch vorzugsweise nur die in 
der Promotionssache tatsächlich Arbeitenden haben. Denn es muß die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, daß Fakultätsmitglieder auf Kosten der arbeitenden Fakultäts-
Kollegen einen unverhältnismäßig hohen Gebührenanteil erhalten.351

Dieser Entwurf ist geprägt von Formulierungen Hubrichs, jedoch hat wohl auch 
Georg Frommhold daran mitgewirkt, mit dem sich Hubrich zwischen 1915–1919 
als Dekan abgewechselt hatte.352 Als Frommhold im Sommer 1917 das Amt von 
Hubrich übernahm, finden sich auf einem Entwurf der Promotionsordnung fol-
gende Vermerke: 

In formaler Hinsicht genügte mir der Bericht meines Amtsvorgängers. Materiell ent-
spricht die Prom.Ordnung den Wünschen und Interessen der Fakultät, wie einstimmig 
anerkannt wurde. Ob sie für später nach dem Kriege in Kraft bleiben soll, darüber sol-
len auch gerade die im Felde stehenden Kollegen später mit ihr Urteil abgeben [...].353

Frommhold zumindest sah also die Problematik, derartige Entscheidungen in 

350	 UAG Jur. Fak. 311, Blatt XVI Fakultät an den Minister, 16.02.1917.
351	 UAG Jur. Fak. 311, Blatt XVI Fakultät an den Minister, 16.02.1917.
352	 Frommhold war 1915 – 1916 und 1917 – 1918 Dekan, Hubrich von 1916 – 1917 und 1918 – 
1919. Vgl. die Einträge im Amtlichen Verzeichnis des Personals und der Studierenden der königli-
chen Universität zu Greifswald, Greifswald 1844 – 1922.
353	 UAG Jur. Fak. 313, handschriftlicher Entwurf vom 18.06.1917.
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Abwesenheit eines Großteils der Fakultätsmitglieder zu treffen. Trotzdem erfuh-
ren die im Felde stehenden Kollegen von all dem lange nichts. Aus dem Krieg 
zurückgekehrt, beschrieb Ernst Stampe in einem Schreiben an die Fakultät die 
Vorgänge aus seiner Sicht:

Im Frühjahr 1917 – während die vier Ordinarien Stampe, Kaehler, Klingmüller und 
Merkel im Felde standen – haben die daheim gebliebenen Ordinarien Hubrich, Fromm-
hold und Mitscherlich mit dem Ministerium eine neue, am 1.5.1917 in Kraft getretene 
Promotionsordnung „vereinbart“. Diese „Vereinbarung“ durch die genannten Ordina
rien stellt einen in der Geschichte der deutschen Fakultäten wohl einzigartigen und 
hoffentlich nicht wiederkehrenden Vorgang dar. Denn sie beseitigte kurzerhand wohl-
erworbene Rechte an Promotionsgebühren, die den im Felde stehenden Ordinarien zu-
standen, ohne jede Entschädigung, ohne die Geschädigten auch nur von diesem Vorha-
ben zu unterrichten, nicht einmal von dem Inkrafttreten der neuen Promotionsordnung 
wurden sie in Kenntnis gesetzt. Und diese Beseitigung wohlerworbener Rechte ge-
schah zu Gunsten der daheim gebliebenen Ordinarien, die jetzt besondere Prüfungs-
gebühren (30 Mark) und höhere Dissertationsgebühren (80 statt 60 Mark) erhielten.

Mir persönlich ward dadurch der Vorzug zu teil, allein im Kalenderjahr 1917 ungefähr 
2500 Mark mir von Rechts wegen zuständiger Gebühren an die Kassen der Herren Da-
heimgebliebenen zu verlieren. Und das, trotzdem mein gesammtes Diensteinkommen 
seitdem kaum ein Drittel von dem beträgt, was die genannten Herren bezogen haben. 
[...] Herr Kollege Hubrich, der die Vereinbarung der Promotionsordnung 1917 als De-
kan abgeschlossen hat, rechtfertigt die Entziehung der wohlerworbenen Rechte damit, 
daß die Billigkeit erfordert habe, die „arbeitenden“ Kollegen erheblich besser zu stel-
len als die im Felde stehenden. 

Ich gebe zu, daß die Fertigstellung von etwa 90 Dissertationen jährlich, die Herr Kol-
lege Hubrich seit geraumer Zeit betreibt, eine Arbeitsleistung ist, die in der Geschichte 
der deutschen Fakultäten ihren Platz erhalten muß. Aber weshalb diese Leistung, die 
schon nach der früheren Promotionsordnung 5400 Mark an Referatgebühren eintrug – 
nun noch auf Kosten der im Felde stehenden Kollegen mit weiteren 1800 Mark hono-
riert werden mußte und außerdem mit einem wohl ungefähr ebenso hohen Zuwachs 
an sonstigen Gebühren, ist nicht einzusehen. Wir im Felde Gewesenen können zwar 
in das Kontobuch unseres Lebenswerkes nicht 90 Dissertationen jährlich eintragen, - 
wohl aber, daß wir mindestens so oft unser Leben für das Vaterland eingesetzt haben; 
und wir sind trotzdem pecuniär viel schlechter gestellt gewesen, als wenn wir zu Hau-
se geblieben wären.

Ich lege gegen die „Vereinbarung“ der Promotionsordnung vom 1.5.1917 Protest ein, 
weil sie auf Seiten der vereinbarenden Fakultätsmitglieder mich in schmerzlichster 
Weise die kollegiale Rücksichtnahme vermissen läßt, auf die ich Anspruch hatte.354

354	 UAG Jur. Fak. 313, Stampe an Fakultät am 4.12.1918.
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In Erwiderung auf die Darstellungen Frommholds und Hubrichs, in der diese die 
Vorgänge mit den gegen das Ministerium vorgebrachten Argumenten zu rechtfer-
tigen suchten, stellte Stampe klar, wem er die Vorwürfe gemacht hatte:

Zu der Verwahrung des Herrn Kollegen Frommhold gegen meinen Protest vom 4.12. 
bemerke ich, daß [...] mein Protest sich in seiner ganzen Schärfe nur gegen den H. De-
kan richtet [...]. H. Koll. Frommhold mache ich nur zum Vorwurf, daß er in der Ver-
tretung meiner Interessen gegenüber Herrn Prof. Hubrich m. E. nicht mit der nötigen 
Energie vorgegangen ist. 

Eine Antwort auf den Gegenprotest des Herrn Dekan erübrigt sich. Zu mündlichen 
Auskünften bin ich natürlich bereit.355

Der Ministerialbeamte Erich Wende, der im Frühjahr 1920 die verschiedenen 
Streitigkeiten an der Fakultät zu schlichten suchte, berichtete zu den Vorgängen: 

Im Anschluss [...] wurde die zwischen den Professoren Stampe und Hubrich bestehen-
de Differenz verhandelt, die ihre Ursache darin hat, daß Professor Hubrich bei allen 
Verhandlungen über den Erlaß der sogenannten Kriegspromotionsordnung von 1917 
keinen der im Feld stehenden Professoren beteiligt hat. Prof. Merkel hat von dem Plan 
der Aenderung der bis dahin geltenden Promotionsordnung nur zufällig erfahren, Prof. 
Stampe nur gelegentlich 3 Monate nach ihrem Inkrafttreten. Prof. Stampe folgerte da-
raus, daß Prof. Hubrich absichtlich hinter dem Rücken der im Feld Stehenden eine Ae-
nderung der früheren Promotionsordnung durchgedrückt habe, deren Nutzen für seine 
Person augenfällig gewesen sei. Herr Hubrich wendete hiergegen ein: 

- es habe sich nur um eine Kriegsmaßnahme gehandelt, deren baldiges Ende damals zu 
erwarten gewesen sei,

- die ministerielle Genehmigung der Kriegspromotionsordnung sei erst 8 Tage vor Ab-
lauf seines Dekanats eingelaufen, sodaß er hiervon den abwesenden Kollegen keine 
Mitteilung mehr hätte machen können,

- die Vorbereitungen hätten so dringend betrieben werden müssen, um die bis dahin 
aufbewahrten Promotionsgelder möglichst bald frei zu machen,

- es sei nicht seine Sache gewesen, auf Ansprüche der auswärtigen Mitglieder der Fa-
kultät Rücksicht zu nehmen.

Die Mehrheit der Fakultät fasste schließlich ihren Standpunkt dahin zusammen: sie 
wolle bei Hubrich keine mala fides unterstellen, müsse sein Verhalten aber als eine 
Verletzung der Kollegialität und selbstverständlicher Anstandspflicht erachten. Prof. 
Hubrich gab daraufhin die Erklärung ab: er erkenne an, unüberlegt etwas unterlassen 

355	 UAG Jur. Fak. 313, Stampe am 31.12.1918.
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zu haben, was er aus kollegialen Gründen und Anstandsrücksichten hätte tun müssen. 
Die Fakultätsmehrheit erklärte sich hierdurch für befriedigt.356

Die Einsichtigkeit Hubrichs hielt nicht lange vor. Nach Einsehen des Berichts 
von Wende reagierte er heftig, und der Ton seiner Ausführungen erhellt auch sei-
nen damaligen Gemütszustand: 

Der Bericht, den Geheimrat Wende über die Fakultätsbesprechung vom 8.4. erstattet, 
enthält nicht bloß ein Versehen mit Bezug auf Geheimrat Frommhold, sondern wird 
auch mit Bezug auf meine Person dem wahren Sachverhalt nicht gerecht. 

Der Satz des Berichts „Professor Merkel hat von dem Plane der Änderung der bis 
dahin geltenden Promotionsordnung nur zufällig erfahren, Professor Stampe nur ge-
legentlich drei Monate nach ihrem Inkrafttreten“ stellt den tatsächlichen Sachverhalt 
geradezu auf den Kopf! Es ist dabei ganz übersehen, daß bereits [...] Ende Januar 
1917 die alten Promotionsvorschriften und das alte Gebührenrecht der Juristenfakultät 
längst beseitigt waren und dass das Ministerium gar nicht daran dachte, das alte Recht 
der Juristenfakultät wieder herzustellen. Von einer Aenderung der bis dahin geltenden 
Promotionsordnung kann daher hier absolut keine Rede sein!

Im Gegenteil war gerade durch den Ministerialerlaß von Ende Januar 1917 die Kie-
ler Promotionsordnung (mit vier Examinatoren) oktroyiert und die Regelung der Ge-
bührenfrage – unter Zwangsasservierung der einlaufenden Gebühren! – ad Calendas 
Graecas vertagt. Diesen alle Juristenfamilien schädigenden und rechtswidrigen Zu-
stand zu beseitigen, galt es allein. [...]

Auch meine besondere Erklärung, die ich am Schlusse der Fakultätsbesprechung am 
8. April 1920 abgab, kann ich nichtmehr als für mich verbindlich ansehen! Sie beruhte 
auf einer momentanen, krankhaften Erinnerungsschwäche. Seit den letzten Wochen 
leide ich an ständigem, quälendem Ohrensausen und kann dasselbe zu Hause nur da-
durch bekämpfen, daß ich stundenlang eine kalte Kompresse auf dem Hinterkopf trage. 
Durch das Uebel wurde auch am 8. April meine Aufnahmefähigkeit und Schlagfertig-
keit stark beeinträchtigt, sodaß ich damals die einfachsten Sachen vergaß. Jetzt weiß 
ich zunächst ganz genau, wodurch ich von Mitte Februar ab bis Ende März 1917 so 
stark in Anspruch genommen wurde, daß man gerechterweise es durchaus nicht be-
mängeln kann, wenn den „beim Heere“ befindlichen Juristen Abschriften von dem Be-
richt vom 16. Februar 1917 nicht zugingen. Die letzte Zeit im Februar 1917 war durch 
das Hin und Her der Auseinandersetzungen mit Mitscherlich in Anspruch genommen, 
dazu hatte ich bereits in dem Bericht vom 16. Februar 1917 angekündigt, daß ich zur 
Wahrung der Rechte der Greifswalder Juristenschaft eine besondere wissenschaftliche 
Untersuchung dem Ministerium einreichen werde. Um dies Versprechen einzulösen 
mußte ich mich mit allen Kräften für die ganze nächste Zeit der Ausarbeitung und dem 
Druckenlassen meines „Greifswalder Universitätsrechts 1917“ widmen.357

356	 UAG Jur. Fak. 313, Schreiben Wendes vom 12.04.1920.
357	 UAG Jur. Fak. 313 und UAG Jur. Fak. 311, Schreiben Hubrichs vom 6.05.1920, „Erklärung 
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Dazu habe er „Aktenmaterial, auf welchem der Staub von fast einem Jahrhundert 
ruhte“ sichten müssen, und 

das war während ca. 4 Wochen eine alle anderen Gedanken verdrängende Höchstleis-
tung, zu der ein Anderer gut über zwei Monate gebraucht hätte. [...] 

Die Notwendigkeit, den abwesenden Juristen eine Abschrift des Berichts vom 16. Fe-
bruar 1917 zuzusenden, entfiel aber auch aus folgendem Grunde.

Wie mein bei den Fakultätsakten befindlicher Bericht über die am 18. April 1917 mit 
Naumann gepflogenen Verhandlungen ergibt, habe ich zunächst mittags den 18. April 
1917 Naumann in Gegenwart von Geheimrat Fürstenau ausdrücklich darauf hingewie-
sen, daß ich den Inhalt meiner Unterredungen mit Elster anno 1914 beschwören kön-
ne, und habe Naumann weiter den handschriftlichen Bericht von Geheimrat Stampe 
über dessen Unterredung mit Elster anno 1914 vor die Augen gehalten! Nichtsdesto-
weniger fühlte sich Naumann nicht veranlasst zuzugestehen, daß das alte juristische 
Gebührenrecht wieder hergestellt werde, und daraus folgt zur Evidenz, daß auch eine 
persönliche Vorstellung von Geheimrat Stampe in dieser Hinsicht gar nichts gefruch-
tet hätte. [...] 

Erst als also die Wiederherstellung des alten juristischen Gebührenrechts nicht mehr 
erreicht werden konnte, mußte als zweites Abhilfemittel der Erlaß einer Kriegspromo-
tionsordnung in Betracht kommen [...].

Als dann nachmittags ca. 5 Uhr über die Gestaltung der Kriegspromotionsordnung ver-
handelt wurde, vertraten die Herren des Ministeriums den Standpunkt, daß jeder Nati-
onalökonom soviel erhalten müsse, wie jeder bei den Prüfungen nicht aktiv beteiligte 
Jurist, wobei erwogen wurde, daß namentlich die Juristen „beim Heere“ auf Staatskos-
ten besser verpflegt würden, wie zur Zeit die Leute in der Heimat. Eine andere Gebüh-
renverteilung zu erreichen [...] war nach dieser Sachlage eine absolute Unmöglichkeit. 
Im Gegenteil hatte ich schon mittags selbst die Interessen der Juristen beim Heere so 
gut zu verteidigen gesucht, wie es nach Lage der Dinge überhaupt möglich war. – Mir 
könnte [...] kein lieberer Wunsch erfüllt werden, als wenn es zur Wiederherstellung des 
alten juristischen Gebührenrechts von 1914 käme! [...] Jedenfalls kann ich nicht aner-
kennen, daß ich Pflichten des Anstands oder der Collegialität verletzt habe.

e)	 Hubrich’sche Beschwerde bezüglich der Heranziehung als Prüfer

Einen weiteren Teil seiner Beschwerde richtete Hubrich dagegen, dass er zur 
mündlichen Doktorprüfung seiner Doktoranden nicht stets als Referent hinzuge
zogen werde. Auch auf die Hinzuziehung zu den staatswissenschaftlichen Prü-
fungen habe er als Inhaber des staatsrechtlichen Lehrstuhls gemäß der gültigen 

zu dem Bericht von Geheimrat Wende vom 12. April“. Die Unterstreichungen sind aus der Origi-
nalhandschrift übernommen.
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Promotionsordnung Anspruch. Die Fakultätskollegen dagegen verwehrten ihm 
dies mit Verweis auf die hohe Anzahl der von ihm betreuten Dissertationen, die 
nur der finanziellen Ausbeutung einer akademischen Einrichtung diene.358 Die 
Fakultät ging in einem weiteren Entwurf, der wohl an den Regierungspräsiden-
ten geschickt werden sollte, gezielt auf Hubrichs Ausführungen ein: 

Die Ausführungen des H. Prof. Hubrich über seinen angebl. Rechtsanspruch auf Mit-
heranziehung als Prüfer sind durch unser Schreiben vom 31. v. M. erledigt.

Bezüglich der 5 Punkte des „Protestes“ wird folgendes bemerkt: zu 1. und zu 2. Der 
Dekan hat nach der geltenden Promot.-Ordng v. 1.V.17 zu verfahren und hat danach 
verfahren. Herrn H. bleibt es unbenommen, seinerseits Anträge auf Änderg. dieser 
Prom.Ordng zu stellen. [...] zu 4. Diejenigen jurist. Ordinarien, welche nat.ökonom. 
Kandidaten, in Staatsr. oder Verwaltungsrecht prüfen, haben nach der Prom.Ordng kei-
nerlei Korrekt vor den anderen Ordinarien.359

f)	 Die Fakultät zur Hubrich’schen Beschwerde

Die Antwort der Fakultät auf die Vorwürfe in der Hubrich’schen Beschwerde 
war ein Rundumschlag gegen Hubrich, der dessen berufliche Situation ein halbes 
Jahr vor seinem Tod eindeutig beschreibt. Sie ist quasi eine Generalabrechnung 
mit Hubrichs Professorendasein und seiner Kollegialität und geht auf weitere 
Vorkommnisse im Zusammenhang mit Hubrichs Verhalten ein: 

Unwiderleglich bleibt die Tatsache, daß die Fakultätseingabe vom 16.2.17 beim Mi-
nisterium im Erfolge eine Benachteiligung der im Felde stehenden Fakultätsmitglie-
der beantragte [...], und daß Prof. Hubrich als damaliger Dekan über die Eingabe den 
durch sie betroffenen Kriegsteilnehmern nichts mitteilte. Der Einwand, er habe dazu 
wegen Überlastung mit Arbeit die Zeit nicht gefunden ist nicht stichhaltig; [...] Auf die 
Einzelheiten der Eingabe einzugehen, erübrigt sich nach Meinung der Fakultät. [...]

Darin waren sich die Mitglieder der Fakultät [...] einig, daß mit dem Versuch der end-
gültigen Auseinandersetzung in der Verhandlung vom 8. April d. Jr.360 das Maß ihrer 
Nachgiebigkeit [...] erreicht, ja übervoll ist und daß sie es sich, ihrem Ansehen und der 
Ruhe ihrer Mitglieder zu ihren Berufsarbeiten schuldig ist, bei einem solchen Verstoß 
von Prof. Hubrich gegen die Pflichten der Kollegialität und des wissenschaftlichen 
oder gesellschaftlichen Anstands sich gegen das weitere Verweilen eines solchen Mit-
glieds in der Fakultät mit aller Entschlossenheit zu verwehren.

1. In der Kriegszeit ist Prof. Hubrich in die Bibliothekskommission gewählt worden, 

358	 UAG Jur. Fak. 313, Klingenmüller an Kurator, 31.01.1920.
359	 UAG Jur. Fak. 313. Klingenmüller an Kollegen, Greifswald 27.02.1920. Entwurf eines Be-
richts über die Beschwerden des Herrn Hubrich.
360	 Tag der Verhandlung mit Ministerialrat Erich Wende.
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weil andere Herren der Fakultät, die hätten in Betrachte kommen können, im Fel-
de standen. Diese Kommission hat stets in freundschaftlichem Zusammenwirken mit 
dem Direktor der Universitätsbibliothek ihre Aufgabe gesehen und sich nicht als Kont-
rollorgan gefühlt. In der ersten Sitzung verlangte Prof. Hubrich die Vorlegung von Sat-
zungen. Als ihm bedeutet wurde, solche seien nicht vorhanden, erklärte er, die Kom-
mission dürfe ohne Satzungen nicht verhandeln. Er beharrte auf diesem Standpunkt in 
so schroffer Form, daß sich der Vorsitzende veranlasst sah, den Vorsitz niederzulegen; 
auch die anderen Mitglieder erklärten ihren Austritt [...].

3. Vom 15. Mai 18 bis zum 15. Mai 19 war Prof. Hubrich Dekan [...] Als Dekan war 
Prof. H. Senatsmitglied. Ist der Dekan verhindert, einer Senatssitzung beizuwohnen, 
dann muß er sich vorher entschuldigen und den Prodekan veranlassen, ihn zu vertreten. 
Von 15 Senatssitzungen im Jahre 1918/19 hat er an 5 Sitzungen teilgenommen. Eine 
dieser Sitzungen verließ er vorzeitig mit der Bemerkung er wolle diesen Quatsch nicht 
weiter anhören. Sein Fernbleiben von 10 Sitzungen hat er zweimal wegen Kollegs ent-
schuldigt, in den übrigen 8 Fällen hat er ohne Entschuldigung und ohne den Prodekan 
zu seinem Vertreter zu bestellen, gefehlt. [...]

4. Mit der Rückkehr der am Kriege teilnehmenden Fakultätsmitglieder sind die Fa-
kultätssitzungen, an denen Prof. Hubrich teilgenommen hat, immer unerquicklicher 
geworden. [...] 

Es sind nur Vorkommnisse zur Sprache gebracht worden, die aktenmäßig oder durch 
das Zeugnis von Fakultätsmitgliedern erhärtet werden können. Zahlreiche ande
re Tatsachen, die ebenfalls kennzeichnen, daß sich Prof. H. über die Pflichten der 
Kollegialität, des gesellschaftlichen Anstandes und der Treue gegen die Satzungen 
dauernd hinwegsetzt, sind nicht zur Sprache gebracht worden. Aber bereits die auf
geführten Beschwerden beweisen vollauf, daß Prof. H. seit Jahren ein Verhalten an 
den Tag legt, das den Fakultätsmitgliedern unmöglich macht, mit ihm in der Fakultät 
zusammenzuarbeiten. 

Als Prof. Hubrich von Königsberg nach Greifswald versetzt wurde, gelobte er in einem 
feierlichen Schreiben (der Brief liegt in Abschrift den Akten bei) an die Fakultät ehr-
liches, friedliches und treues Zusammenarbeiten. Dieses Wort – übrigens eine Selbst-
verständlichkeit – hat er seit vielen Jahren so oft gebrochen, daß ein kollegialer oder 
auch nur ein rein amtlicher Verkehr mit einem solchen Manne einfach unmöglich ist.

Von einem förmlichen Antrag an den Herrn Minister, der die Folgerungen aus den 
dargelegten unerträglichen, bezüglich durch Prof. Hubrich veranlaßten und von der 
Fakultät jahrelang geduldeten Verhältnissen zeigt, will die Fakultät absehen, um dem 
Vorgehen und der Entscheidung des Herrn Ministers, der die Fakultät zuversichtlich 
entgegensieht, nicht vorzugreifen.361

361	 UAG Jur. Fak. 313, Fakultät an Ministerium, datiert Juli 1920, „Äußerung zur Eingabe des 
Prof. Hubrich vom 16.5. zur Fakultätsbesprechung vom 8.4. über die Promotionsangelegenheit“.
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11.	Letzte Zeit und Nachfolge Hubrich

Die letzten Lebensmonate von Hubrich waren wohl die schwierigsten seines Le-
bens. Sein Gesundheitszustand war schlecht, und die Stimmung innerhalb der 
Fakultät vollkommen zerrüttet. Hubrich erschien ab Ende Januar 1920 nicht ein-
mal mehr zu den Fakultätssitzungen. Die Eintragungen aus dem Dekanatsbuch 
tragen folgende Vermerke:

24.1.1920	 Hubrich angeblich, Kaehler tatsächlich verhindert.

1.3.1920	 Hubrich fehlt unentschuldigt

31.3.1920	 Entschuldigt: Kaehler, Hubrich, Langen	

8.5.1920 	 Unentschuldigt fehlt: Hubrich	

3.6.1920 	 Unentschuldigt fehlt: Hubrich [...] Über das pflichtwidrige Verhalten 
		  von Prof. Hubrich soll an das Ministerium berichtet werden.

28.6.1920	 Prof. Hubrich hat lediglich erklärt, er sei verhindert.

21.7.1920 	 Unentschuldigt fehlt Hubrich.

18.9.1920	 Wegen ungünstigen Gesundheitszustandes entschuldigt: Hubrich.

29.11.1920	 Als verhindert ohne weitere Angabe von Gründen fehlt Herr Hubrich.

22.1.1921	 Prof. Hubrich hat ohne Angabe eines Grundes erklärt, er werde nicht 	
		  erscheinen.

29.1.1921 	 Prof. Hubrich hat ohne Begründung erklärt verhindert zu sein.

1.3.1921 	 Prof. Hubrich hat ohne Angabe eines Grundes erklärt, verhindert 
		  zu sein.362

Diese Einträge enden erst mit dem Tod Hubrichs. Die angebliche Emeritierung 
Hubrichs am 30.09.1920363 kann insbesondere aufgrund des Dekanatbuchs nicht 
stimmen. Hier finden sich sonst stets Vermerke über die Emeritierung; auch wur-
de von einem emeritierten Professor die Teilnahme an den Fakultätssitzungen 
nicht erwartet. Ein letztes Mal findet Hubrich dort Erwähnung knapp zwei Wo-
chen nach seinem Tod:

21.3.1921 	 Die Beratung über den Nachfolger von Prof. Hubrich (†) hat noch 

362	 UAG Fakultätsbuch 1919 – 1929, Einträge 24.01.1920 – 1.03.1921.
363	  Vgl. Werner Buchholz (Hrsg.), Lexikon Greifswalder Hochschullehrer, S. 79.
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		  kein Ergebnis, da erst noch einige Erkundigungen abgewartet werden  
		  sollen.364

Die für alle persönlich anstrengende Zeit Hubrichs an der Fakultät blieb nicht 
ohne Folge auf die Berufung des Nachfolgers, die Fakultätsmitglieder hat-
ten ihre Lektion gelernt. So finden sich in den Akten gleich eine ganze Reihe 
von Gutachten, die zu möglichen Kandidaten eingeholt werden. In diesen wird 
spezifisch nach kollegialem und sozialem Verhalten gefragt, in sogenannten 

„Auskunftsbriefen“ werden die Meinungen von Kollegen eingeholt.365

Auf ihrer Wunschliste schlug die Fakultät dem Ministerium zur Wiederbesetzung 
des frei gewordenen Ordinariats an erster Stelle Ludwig von Kohler366 aus Tü-
bingen vor und bemerkte weiter, sie würde durch diese Berufung „insbesondere 
eine charaktervolle, ausgereifte, völlig tadelfreie Persönlichkeit gewinnen, die 
Professor Hubrich in seiner wissenschaftlichen Bedeutung voll ersetzen wird.“367 
Wiederum entgegen der Vorschläge der Fakultät wurde jedoch Carl Schmitt368 
auf das planmäßige Ordinariat ernannt.369

12.	Krankheit und Tod

Über eine Krankengeschichte aus Königsberger Zeiten ist nichts bekannt. In 
Greifswald befand sich Hubrich in ärztlicher Behandlung bei Dr. W. Zimmermann, 
der ihm eine „hochgradige nervöse Erschöpfung“ attestierte und ihn im Jahr 
1919 deswegen für vier Wochen krank schrieb.370 

364	 UAG Fakultätsbuch 1919 – 1929, Eintrag vom 21.03.1921.
365	 Diese sind erhalten in UAG Jur. Fak. 386.
366	  Ludwig v. Kohler (1868 – 1953), studierte Rechtswissenschaft und Kameralwissenschaft in 
Tübingen, war dann Königlich-Württembergischer Minister des Innern bis zu seiner Habilitation 
1919 in Tübingen, wo er 1921 zum Ordinarius ernannt wurde und bis zu seiner Emeritierung 1933 
Staatsrecht lehrte.
367	 UAG Jur. Fak. 386, Fakultät am 2.04.1921.
368	 Carl Schmitt (1888 – 1985), studierte Rechtswissenschaft in Berlin, München und Straßburg, 
1916 Habilitation in Straßburg, 1919 Privatdozent Handelshochschule München, 1921 für ein Se-
mester Ordinarius in Greifswald, 1922 Ordinarius in Bonn, 1927 an der Handelshochschule Berlin 
(Hugo-Preuß-Lehrstuhl). Zu Schmitts Rolle im NS-Recht vgl. Bernd Rüthers, Entartetes Recht. 
Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, 2. A. München 1989; Reinhard Mehring, Carl 
Schmitt zur Einführung, 3. A. Hamburg 2006. Zu Schmitt in Greifswald siehe Bernd Rüthers, Ent-
fesselte Jurisprudenz? Zur Wirkung Carl Schmitts, in: Lege (Hrsg.), Greifswald – Spiegel, S. 401 ff., 
und Reinhard Mehring, „… mit symbolischer Bedeutung in der Bahnhofstr.“: Carl Schmitts Greifs-
walder Intermezzo, in: Lege (Hrsg.), Greifswald – Spiegel, S. 323 ff.
369	 UAG Jur. Fak. 386, Kurator am 16.09.1921. Schmitt blieb nur ein halbes Jahr in Greifswald, 
bereits am 1. April 1922 wurde er Nachfolger von Rudolf Smend (der von 1909 – 1911 außeror-
dentlicher Professor in Greifswald gewesen war) an der Universität Bonn.
370	 UAG PA 401, Krankenschein 23.04.1919 – 17.05.1919. Dr. Zimmermann hatte auch das 
Schreiben der DVP an den Kurator vom 2.02.1921, mit der Bitte um Befreiung Hubrichs von allen 
dienstlichen Verpflichtungen zur Vorbereitung der Provinziallandtagswahl, als Vorstandsvorsitzen-
der der DVP unterzeichnet.
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Hubrich starb wohl am 6. März 1921,371 im Alter von nur 57 Jahren, an den Fol-
gen eines Schlaganfalls. 

Einen Nachruf erhielt Hubrich in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte: 

Am 6. März 1921 starb in Greifswald der o. Professor des Staats- und Verwaltungs-
rechts Dr. Eduard Hubrich, geboren am 7. Januar 1864 zu Allenstein, dessen hier zu 
gedenken ist einmal wegen seiner Studien über das fränkische Wahl- und Erbkönigtum 
(1889) und über das Recht der Ehescheidung in Deutschland (1891) sowie als eines 
genauen Kenners und scharfsinnigen Erforschers des Preußischen Allgemeinen Land-
rechtes, als welcher er sich gerade in den letzten Jahren anlässlich einer Reihe von 
höchst interessanten und für ihren Verfasser charakteristischen Untersuchungen über 
den Statutenbegriff in diesem Gesetzbuch (1916), über den „Legalcharakter“ der preu-
ßischen Universitätsstatuten (1918), über Greifswalder Universitätsrecht (1917) und 
über die „Korporationsnatur“ der preußischen Universitäten (1918) erwies.372

Die Universität und Fakultät in Greifswald gingen auf seinen Tod nicht weiter 
ein, die verschiedenen Akten tragen nur den Zusatz „verstorben“, und auch im 
Dekanatsbuch wurde sein Tod nur in der Sitzung bezüglich seiner Nachfolge er-
wähnt.373 Versöhnliche Worte fand Erwin Jacobi, der, bezüglich der Nachfolge 
Hubrichs befragt, an den Dekan Paul Merkel schrieb, er wolle gegenüber Hub-
rich nicht

irgendwelche Gefühle zum Ausdruck bringen. Jedenfalls wird die Herstellung des 
Friedens in der Fakultät als ein großer Segen empfunden werden müssen, wobei man 
freilich die Tatsache beklagen darf, dass dieses Ziel nur durch den Tod eines wissen-
schaftlich ausgezeichneten und verdienten Mannes zu erreichen gewesen ist.374

371	 Der genaue Todestag ist nicht eindeutig. Ein Totenschein findet sich in den Archiven nicht. Es 
existiert eine Mitteilung des Kurators an das Kultusministerium, datiert 5.03.1921, in dem es heißt, 
Hubrich sei „in der vergangenen Nacht“ an den Folgen eines Schlaganfalles verstorben. Die Ster-
beurkunde dagegen nennt den 6.03.1921 als Todestag, auch in der Mitteilung des Rektors an das 
Ministerium, datiert 7.03.1921, heißt es, Hubrich sei am 6.03.1921 plötzlich verstorben. Möglicher-
weise sind die Angaben in der Sterbeurkunde und der Mitteilung des Rektors fehlerhaft, dann wäre 
Hubrich schon am 4. oder 5. März gestorben. Wahrscheinlicher ist, dass der Kurator sein Schreiben 
falsch datierte, dann wäre der 6. März Hubrichs Todestag. 
372	 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Germanistische Abteilung Band 42 
(1921) S. 597.
373	 UAG Fakultätsbuch 1919 – 1929, Eintrag am 21.03.1921.
374	 UAG Jur. Fak. 386, Brief Jacobis an Merkel vom 9.03.1921.
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B.	 WERK

I.	 Einleitung

Zur besseren Einordnung von Hubrichs Werk wird hier ein Teil seiner Veröffent-
lichungen dargestellt und kommentiert. Dadurch soll Aufschluss gewonnen wer-
den über die Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit, seine politischen Ansich-
ten, über seinen Schreibstil und den Umgang mit Fachkollegen. 

Zum besseren Verständnis des rechtshistorischen Hintergrunds, vor dem Hubrich 
seine Arbeiten verfasst hat, wird ein Überblick über die Entwicklung des Univer-
sitätsrechts in der preußischen und Weimarer Zeit vorangestellt.375

II.	 Grundzüge des deutschen Universitätsrechts in Preußen  
	 zwischen 1894 und 1933376 

Die Entwicklung des Universitätsrechts in Preußen ist übersichtlich dargestellt 
bei Erich Wende377. Für diese Arbeit interessiert vor allem der Zeitraum, in dem 
Hubrich wissenschaftlich tätig war bzw. in dem diese Tätigkeit direkt nachwirkte.

1.	 Stand des Universitätsrechts in Preußen

Als Hubrich im Jahr 1894 seine Tätigkeit als Privatdozent an der Universität 
Königsberg aufnahm, war Preußen eine konstitutionelle Monarchie und die kö-

375	 Die Grundzüge der weiteren Entwicklung nach Ende der Weimarer Republik, also während 
der NS-Zeit, in der BRD und der DDR finden sich unten, im Kapitel „Wirkung“, S. 205 ff.
376	 Zur ausführlichen Darstellung der Geschichte des Universitätsrechts siehe vor allem Werner 
Thieme, Deutsches Hochschulrecht. Das Recht der wissenschaftlichen Hochschulen in der Bun-
desrepublik Deutschland und im Lande Berlin, Berlin 1956; Hans Gerber, Das Recht der wissen-
schaftlichen Hochschulen in der jüngsten Rechtsentwicklung (2 Bände), Göttingen 1965; Arnold 
Köttgen, Deutsches Universitätsrecht, Tübingen 1933. Die Geschichte des Hochschulrechts ist eher 
stiefmütterlich aufgearbeitet. Thieme selbst schreibt in dem Vorwort zu seinem Werk 1955: „An 
Gesamtdarstellungen des Hochschulrechts fehlt es seit den Werken von Erich Wende und Arnold 
Köttgen ganz.“ (Thieme, Hochschulrecht, S. V).
377	 Erich Wende, Grundlagen des preußischen Hochschulrechts, Berlin 1930, S. 3 ff. (Es handelt 
sich hierbei um denselben Erich Wende, dem Hubrich im Rahmen der Auseinandersetzungen mit 
der Greifswalder Fakultät begegnete). Siehe auch Conrad Bornhak, Die Rechtsverhältnisse der 
Hochschullehrer in Preußen. Zum praktischen Gebrauche, Berlin 1901, S. 1 ff., weiter Günter Reiß, 
Die Rechtsetzungsbefugnis der Universität. Eine Darstellung ihrer Entwicklung, Rechtsgrundlagen 
und praktischen Bedeutung, Mainz 1979.
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nigliche Gesetzgebungsgewalt nicht mehr unbeschränkt, sondern an die Verfas-
sung gebunden.378 Da dem Auftrag in Art. 26 der revidierten Verfassungsurkunde 
(1850) – „Ein Gesetz regelt das gesamte Unterrichtswesen“  – nicht nachgekom-
men worden war und auch die Reichsverfassung von 1871 keine Regelungen 
für das höhere Bildungswesen traf, blieb es bei den einzig allgemeingültigen 
Bestimmungen: denen des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten 
(ALR) von 1794.379 

a)	 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794)

Das preußische Universitätsrecht beruhte also auch in der konstitutionellen Zeit 
weiter im Wesentlichen auf den §§ 1, 2, 67 und 68 im Zweiten Teil, 12. Titel des 
ALR:380

§ 1 	 Schulen und Universitäten sind Veranstaltungen des Staates, welche den Unter-
richt der Jugend in nützlichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben.

§ 2 	 Der gleichen Anstalten sollen nur mit Vorwissen und Genehmigung des Staates 
errichtet werden.

§ 67 	 Universitäten haben alle Rechte privilegierter Corporationen.

§ 68 	 Die innere Verfassung derselben, die Rechte des academischen Senats, und sei-
nes jedesmaligen Vorstehers, in Besorgung und Verwaltung der gemeinschaftlichen 
Angelegenheiten sind durch Privilegien und die vom Staate genehmigten Statuten ei-
ner jeden Universität bestimmt.

Diese Regelungen des ALR waren die erste echte Kodifikation des Hochschul-
rechts in Preußen.381 Im Allgemeinen wurde angenommen, dass die grundle-
genden staatsrechtlichen Vorschriften des ALR, zu denen die universitätsrecht

378	 Vgl. dazu Hubrich selbst, Preußisches Staatsrecht (1909), S. 83 ff. sowie Artikel 60 der okt-
royierten Verfassungsurkunde vom 5.12.1848 und dem gleichlautenden Artikel 62 der revidierten 
Verfassungsurkunde vom 31.01.1850: „Abs. 1: Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich 
durch den König und durch zwei Kammern ausgeübt. Abs. 2: Die Uebereinstimmung des Königs 
und beider Kammern ist zu jedem Gesetze erforderlich.“
379	 Zum ALR allgemein vgl. Günter Birtsch/Dietmar Willoweit (Hrsg.), Reformabsolutismus 
und ständische Gesellschaft. Zweihundert Jahre Preußisches Allgemeines Landrecht, Berlin 1998; 
Barbara Dölemeyer/Heinz Mohnhaupt (Hrsg.), 200 Jahre Allgemeines Landrecht für die preußi-
schen Staaten. Wirkungsgeschichte und internationaler Kontext, Frankfurt/Main 1995; Andreas 
Schwennicke, Die Entstehung der Einleitung des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794, 
Frankfurt/Main 1993; Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines 
Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 – 1848, Heidelberg 1965; Wende, Preußi-
sches Hochschulrecht, S. 3 ff.
380	 Zitiert nach Hans Hattenhauer (Hrsg.). Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten 
von 1794, 2. A., Neuwied u.a. 1970.
381	 Köttgen, Universitätsrecht, S. 36.
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lichen Bestimmungen zählten, auch in den Teilen Preußens galt, in denen es nicht 
förmlich eingeführt worden war.382 Dies wurde mit verschiedenen Argumenten 
begründet, etwa dass in Preußen ein einheitliches Staatsrecht gelten müsse, die 
Bestimmungen gemeindeutschem Gewohnheitsrecht entsprächen383 oder dass 
es sich um eine gewohnheitsrechtliche Rezeption in den erworbenen Gebieten 
handele.384 

Der rechtliche Regelungsgehalt und die genaue Bedeutung dieser knappen For-
mulierungen wurden unterschiedlich beurteilt.385 Die richtige Auslegung der ge-
nannten Paragraphen war eine der Hauptaufgaben, die sich Hubrich in seinen 
Werken stellte.

b)	 Universitätsstatuten

Als Rechtsgrundlage traten neben die Regelungen des ALR lediglich die Univer-
sitätsstatuten der einzelnen Universitäten, in denen die Ziele der Universität, ihre 
Struktur und Hierarchie, die interne Gerichtsbarkeit, der Vorlesungsbetrieb, die 
Studienbedingungen etc. detailliert festgelegt waren.

c)	 Wissenschaftsfreiheit in der Preußischen Verfassungsurkunde

Die Grundsatzdebatte des Universitätsrechts war bereits bei Einführung des ALR 
die Frage nach der Freiheit der Wissenschaft in Abgrenzung zur Einflussnah-
me durch den Staat. Die Debatte um Umfang und Auswirkungen dieser Freiheit 
war um die Zeit der Gründung der Berliner Humboldt-Universität386 auf ihrem 
Höhepunkt, ihre erstmalige konstitutionelle Verankerung erfuhr sie in Artikel 
20 der revidierten Preußischen Verfassungsurkunde:387 „Die Wissenschaft und 

382	 So Hubrich, Greifswalder Universitätsrecht, S. 3 ff.; Heinrich Triepel, in: Curschmann/
Holstein/Triepel (Hrsg.), Stiftungsvermögen, S. 45 und S. 60. Anders nur Gerhard Anschütz, Die 
Verfassungs-Urkunde für den Preußischen Staat. Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, 
Berlin 1912 (im Folgenden: Anschütz, Kommentar VU), S. 83 ff. 
383	 So Wende, Preußisches Hochschulrecht, S. 29, FN 2.
384	 So etwa Hubrich, in: Annalen 1912, S. 641, 672). Darüber hinaus hatten die einschlägigen 
Bestimmungen des ALR häufig auch außerhalb Preußens gewohnheitsrechtliche Geltung, vgl. bei 
Thieme, Hochschulrecht, S. 86.
385	 Vgl. u.a. bei Wende, Preußisches Hochschulrecht, S. 27 f.; Reiß, Rechtsetzungsbefugnis, 
S. 11 f. 
386	 Zur Geschichte der Humboldt-Universität siehe eingehend Max Lenz, Geschichte der Univer-
sität zu Berlin, Bd. 1 Leipzig 1910, Bd. 2 Berlin 1918.
387	 Zuvor Artikel 17 der oktroyierten Verfassungsurkunde von 1848.
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ihre Lehre ist frei“.388 Hier kann auf die Darstellungen bei Werner Thieme389 ver-
wiesen werden. Festzuhalten ist, dass zum Teil davon ausgegangen wurde, die 
verfassungsmäßige Freiheit der Wissenschaft beziehe sich lediglich auf die zu 
erforschenden und zu lehrenden Inhalte, nicht aber auf die Rechtsetzungs- und 
Selbstverwaltungsrechte der Universitäten.

2.	 Entwicklung in der Weimarer Republik 

Nach Kriegsende stellte sich in Deutschland die Frage nach den rechtlichen 
Grundlagen des Universitätsrechts auf Basis der neuen demokratischen Verfas
sung: Die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 (WRV) ent
hielt – anders als die Reichsverfassung von 1871 – auch Vorschriften für das 
Unterrichtswesen.390 

a)	 Gesetzgebungskompetenzen

Die Unterrichtsangelegenheiten waren grundsätzlich Ländersache (Art. 12 Abs. 
1 WRV), gemäß Art. 10 Nr. 2 WRV hatte das Reich jedoch eine Rahmengesetz-
gebungskompetenz für das „Schulwesen einschließlich des Hochschulwesens“, 
eine Kompetenz, von der jedoch bis 1933 kein Gebrauch gemacht wurde.391 

Nachdem auch in der neuen Landesverfassung Preußens vom 30. November 
1920, durch die die Verfassungsurkunde von 1850 aufgehoben wurde,392 keine 
Bestimmungen über das Hochschulwesen getroffen wurden, blieb es für die 
preußischen Universitäten tatsächlich auch in der Weimarer Republik weiterhin 
bei den einschlägigen Paragraphen des ALR, den §§ 1, 2, 67 und 68 II 12 ALR.

388	 Vorher war sie lediglich einfachrechtlich oder in Verwaltungsvorschriften in bestimmtem 
Umfang verwirklicht, vgl. die Beispiele bei Thomas Oppermann, Kulturverwaltungsrecht. Bildung, 
Wissenschaft, Kunst, Tübingen 1969, S. 79.
389	 Thieme, Hochschulrecht, S. 43 ff.
390	 U.a. Art. 10 Abs. 1 Nr. 2: Recht des Reiches zur Grundsatzgesetzgebung im Bereich des 
Hochschulwesens, Art. 109 III: Hinweis auf die akademischen Grade; Art.142 garantierte die Frei-
heit von Wissenschaft und Lehre und proklamierte eine Förderungspflicht des Staates; Art. 149 III: 
Erhalt der theologischen Fakultäten.
391	 Köttgen, Universitätsrecht, S. 14. Darüber hinaus bestand eine Reichsgesetzgebungskom-
petenz zur Regelung der Lehrerausbildung, Art. 143 II WRV, die auch gewisse Zugriffe auf die 
Universitäten erlaubt hätte, von der aber ebenfalls kein Gebrauch gemacht worden ist.
392	 Artikel 81 Abs. I der Landesverfassung Preußens (1920), abgedruckt bei Karl Pannier (Hrsg.), 
Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. November 1920 nebst Wahlgesetz, Wahlordnung und 
Ergänzungsgesetzen. Textausgabe mit ausführlichem Sachregister, Leipzig ca. 1920.
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b)	 Universitätsstatuten

Das preußische Staatsministerium für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung beschloss 1923 „Grundsätze einer Neuordnung der preußischen 
Universitätsverfassungen“,393 denen zufolge jede Universität ihre Angelegenhei-
ten durch ihre eigenen „Behörden“ und unter direkter Aufsicht des Ministers 
verwalten sollte. Zwischen 1928 und 1931 wurden zehn der zwölf preußischen 
Universitäten mit neuen Statuten ausgestattet,394 Greifswald als letzte im Jahre 
1931.395 

In Weimarer Zeit bestand innerhalb des preußischen Gebiets durch diese neuen 
Statuten ein nahezu einheitliches Hochschulrecht, das nicht auf ein gemeinsames 
Gesetz, als vielmehr auf vereinheitlichte Verordnungen zurückzuführen war.396 
Eine abschließende Regelung gab es nicht, vielfach ergab sich die Beziehung 
von Hochschule und Staat weiter aus der hergebrachten Verwaltungsübung397 der 
vorrepublikanischen Zeit.398 

c)	 Die Freiheit der Wissenschaft, Art. 142 WRV

Die Freiheit der Wissenschaft war, in Fortführung der Preußischen Verfassun-
gen, in Art. 142 WRV garantiert: „Die Kunst, die Wissenschaft und die Lehre 

393	 GStA HA I, Rep. 77, Tit. 144 Nr. 21 Bd. 5 Bl. 224 – 228, 269 f. sowie UAG K 88 Bl. 183 f. 
Einzelheiten zu der Reform, deren Ziel vor allem die Beteiligung der Extraordinarien an den uni-
versitären Gremien war, S. Meinrad Welcker, Die preußischen Hochschulreform an der Universität 
Greifswald, in: Buchholz/Olschewski, Die Universität Greifswald, S. 191 ff. Die Regelungen sahen 
vor, dass die Fakultätsstatuten nach Anhörung der Fakultät vom Ministerium erlassen werden, die 
Promotions- und Habilitationsordnungen dagegen, nach Genehmigung derselben durch das Minis-
terium, von den Fakultäten selbst.
394	 Inwieweit eine Ermächtigung zum Verordnungserlass dem § 68 II 12 ALR entnommen wer-
den konnte, war fraglich: Hier wird lediglich die Genehmigung durch den Staat erwähnt, nicht der 
Erlass durch den Staat. Auch reicht der in vielen Verkündigungsformeln verwendete Verweis auf 
den Beschluss des Ministeriums vom 20.05.1923, der selbst kein Gesetz ist, nicht aus, vgl. Stefan 
Frank, Die Selbständigkeit der Universitäten in der Weimarer Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland, jeweils bezogen auf das Gebiet des ehemaligen Landes Preußen, Kiel 1998, S. 12 FN 
61.
395	 Werner Richter/Hans Peters (Hrsg.), Die Statuten der preußischen Universitäten und Techni-
schen Hochschulen. Berlin 1929 – 1932, Heft 12, Berlin 1932. Zu den Auswirkungen der neuen 
Universitätsstatuten auf die Fakultätsstatuten der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät vgl. 
Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 41 ff. 
396	 Vgl. auch bei Frank, Selbständigkeit der Universitäten, S. 13 f.
397	 Bsp. Aufsicht: Mehr als dass überhaupt eine Staatsaufsicht geführt wurde, sagen die Statuten 
und auch sonstige Regelungen nicht. Welcher Art sie sei, woran sie sich orientiere und welcher 
Mittel sie bedienen durfte, blieb offen
398	 Frank, Selbständigkeit der Universitäten, S. 190 meint, das Tätigwerden des Kultusministe-
riums aufgrund von „unausgesprochenen Handlungsgrundlagen“ führte nicht nur „zu Rechtsun-
sicherheit [...], sondern es eröffnete der staatlichen Seite auch Interventions- oder sogar Leitungs-
möglichkeiten, die aus einer Zeit stammten, in der die Begrenzungen staatlicher Macht gegenüber 
den ihr unterworfenen juristischen Personen selten waren.“
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sind frei.“ Gegen Ende der Weimarer Republik wurde der Schutzbereich des Art. 
142 WRV dahingehend ausgelegt, dass insbesondere Satz 2 – „Der Staat gewährt 
ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil“ – auch eine institutionelle Garantie 
enthalte.399 

3.	 Rechtsnatur der Universitäten: „Anstalt“ oder „Korporation“?

Hubrichs Fokus auf die Rechtsnatur der Universitäts- und Fakultätsstatuten400 
und auf den Umfang der ministerialen Einflussmöglichkeit hat seinen Ursprung 
in der fortdauernden Debatte über die Rechtsnatur der Universität. Diese wurde 
in der Weimarer Republik mit denselben Argumenten geführt wie in Preußen vor 
dem Weltkrieg: ob die Universität als Korporation bzw. Körperschaft zu klas-
sifizieren sei, also als mitgliedschaftlich verfasster, unabhängig vom Wechsel 
der Mitglieder bestehender, mit Hoheitsgewalt ausgestatteter Verwaltungsträger, 
oder ob die Universität als Anstalt zu verstehen sei, als nicht mitgliedschaftlich 
organisierter, verselbständigter Verwaltungsträger zur dauerhaften Verfolgung 
eines bestimmten Verwaltungszwecks des Anstaltsträgers (Staat). Verknappt for-
muliert: Wie staatsnah bzw. staatsfern sollte die Universität sein?401

a)	 Das Grundproblem

Üblicherweise wurde auch damals mit der Eigenschaft als Körperschaft mehr 
Freiheit, mit der Eigenschaft als Anstalt eine größere Abhängigkeit vom Staat 

399	 So Ulrich Karpen/Manuela Freund, Hochschulgesetzgebung und Hochschulautonomie. Der 
verbliebene Spielraum des Hochschulsatzungsrecht, dargestellt am Beispiel der Hochschulgrund-
ordnung, München 1992, S. 25; Johann Adam Clobes, Die Entwicklung der Rechtsstellung der 
preußischen Universitäten bis 1932, Marburg 1938, S. 57 ff. Infolge dessen wurde nun überwiegend 
ein eigenes Satzungsrecht der Universitäten angenommen, vgl. Günther Holstein, Hochschule und 
Staat, in: Michael Doeberl (Hrsg.), Das Akademische Deutschland Bd. 3, Berlin 1930, S. 132 ff. 
Hans-Heinrich Trute spricht von einer Ausdifferenzierung der Garantiebereiche des Art. 142 in der 
Weimarer Zeit. (Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institu-
tionalisierung. Das Wissenschaftsrecht als Recht kooperativer Verwaltungsvorgänge, Tübingen 
1994, S. 36 ff.); vgl. auch Rolf Deppeler, Staat und Universität mit besonderer Berücksichtigung der 
Verhältnisse im Bundesstaat, Bern 1969, S. 16 f. Diese Ansicht blieb in der Praxis des Ministeriums 
jedoch weitgehend ohne Berücksichtigung, vgl. Arnold Köttgen, Das Grundrecht der deutschen 
Universität. Gedanken über die institutionelle Garantie wissenschaftlicher Hochschulen, Göttingen 
1959, S. 8 f.; Andreas Gallas, Die Staatsaufsicht über die wissenschaftlichen Hochschulen. Unter 
besonderer Berücksichtigung der Staatsaufsicht über die Studentenschaften, Berlin 1976, S. 62.
400	 Einzelheiten bei Thieme, Hochschulrecht, S. 98 ff. Ein umfangreicheres Werk zur Erörterung 
dieser Problematik existiert für Österreich: Günther Winkler, Die Rechtspersönlichkeit der Univer-
sitäten: rechtshistorische, rechtsdogmatische und rechtstheoretische Untersuchungen zur wissen-
schaftlichen Selbstverwaltung, Wien u.a. 1988.
401	 Der Streit ist übersichtlich aufbereitet bei Frank, Selbstständigkeit der Universitäten, S. 48 ff., 
der u.a. auch Hubrich zitiert.
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assoziiert.402 Hier kann die grundsätzliche Debatte auch über die zugrundeliegen-
den Begriffe, insbesondere „Korporation“ und „Anstalt“ und ihre Verwendung 
im jeweiligen zeitlichen Zusammenhang, nicht abschließend dargestellt werden. 
Es muss ein kursorischer Überblick genügen. 

Für den Korporationscharakter der Universitäten sprachen sich neben Hubrich 
insbesondere Fritz Stier-Somlo403, Günther Holstein404 und Arnold Köttgen405, 
später auch Heinrich Triepel406 aus. Die ebenfalls stark vertretene Gegenmeinung 
ging aufgrund der weitreichenden Befugnisse und der tatsächlichen konkreten 
Einflussnahme des Kultusministeriums von einer Klassifizierung der Universi-
täten als Anstalten aus. Hier sind vor allem Gerhard Anschütz407, Otto Mayer408 
und Hans Gerber409 zu nennen. Weniger häufig fand sich die Auffassung, eine 
Universität sei eine Stiftung des Öffentlichen Rechts (als Sonderfall der Anstalt) 
im Sinne des ALR.410 Vermittelnde Ansichten meinten, die Universität habe Züge 
beider Rechtsformen in sich vereint und sei daher als Mischform oder einfach als 
eigene juristische Person anzusehen.411 

Die Rechtsnatur der Universität konnte nur unter Berücksichtigung der Histo-
rie und der jeweiligen kultur- und machtpolitischen Situation bestimmt werden. 
Auch die Vermischung der Terminologie im ALR („Veranstaltung“; „alle Rechte 
der privilegierten Korporationen“) und die teilweise nicht eindeutigen Formulie
rungen der Universitätsstatuten oder Stiftungsurkunden machten eine Abgren
zung nicht einfach. Trotzdem lassen sich die Universitäten sowohl in Preußen als 
auch während der Weimarer Republik ihrem Wesen nach eher als Korporationen 
klassifizieren, auch wenn sie bestimmte anstaltliche Elemente enthalten.412

402	 Eine staatliche Anstalt untersteht insbesondere der direkten, auch fachlichen Aufsicht durch 
die zuständige Behörde.
403	 Fritz Stier-Somlo, Universitätsrecht, Selbstverwaltung und Lehrfreiheit, in: AöR 1928, 
S. 360 ff.
404	 Günther Holstein, Hochschule und Staat, S. 127 ff.
405	 Köttgen, Universitätsrecht, S. 33 ff.
406	 Triepel, Stiftungsvermögen, S. 62 f. Triepel geht wiederum auf Hubrich ein. Er schreibt: „[...] 
die rechtliche Natur der Universitäten [wird] im § 67 bestimmt: sie sind Gesellschaften und zwar 
in der Form privilegierter Korporationen. Daß dies die Anschauung der Redaktoren des Landrechts 
gewesen ist, hat Hubrich überzeugend dargetan.“ (S. 64). Ähnlich auch RGSt 17, S. 211.
407	 Anschütz, Kommentar VU, S. 375 f., S. 411.
408	 Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 2. A. München 1917, Bd. 2 S. 609 f.
409	 Hans Gerber, Die Rechtsgestalt der Universität im Zusammenhang des staatlichen Lebens, 
Stuttgart 1933, S. 370.
410	 So etwa Julius Hatschek, Die rechtliche Stellung der Universitäten nach dem Allgemeinen 
Landrecht für die preußischen Staaten, in: Verwaltungsarchiv 1909, S. 307 ff.
411	 Conrad Bornhak, Die Korporationsverfassung der Universitäten, in: Verwaltungsarchiv 1910, 
S. 1 ff.; Wende, Preußisches Hochschulrecht, S. 22 ff.
412	 So auch Frank, Selbstständigkeit der Universitäten, S. 54.
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Thomas Oppermann spricht von einer „Antithetik zwischen Staatsgebundenheit 
und Freiheit“ und führt bezüglich der Debatte über die Rechtsnatur weiter aus: 

Für die Universitäten spiegelt sich in der nie abreißenden Diskussion über ihre 
mehr anstaltliche oder körperschaftliche Rechtsnatur (bei fragloser Anerkennung als 
selbständige Rechtspersönlichkeit) viel von ihrer wesensmäßigen Spannungslage als 
gleichzeitig bedeutsamem Ausbildungsorgan des Staat und einer dem freien Bemühen 
des Menschengeistes um Erweiterung wahrheitsorientierter Erkenntnis gewidmeten 
Stätte wieder. 413

b)	 Zur Terminologie

Die Begriffe414 „Autonomie“, „Selbstverwaltungsrecht“ und „Satzung“ werden 
und wurden uneinheitlich verwendet. So wird zum Beispiel „Satzung“ als auto
nom erlassene Norm verstanden, an dessen Entstehung der Staat höchstens in 
Form der Genehmigung teilhat; „Satzung“ wird jedoch auch synonym für die 
Grundordnung einer Universität verwendet, unabhängig davon, ob sie autonom 
erlassen und vom Kultusministerium verordnet wurde. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „Autonomie“415, der teilweise mit dem 
Begriff der Selbstverwaltung gleichgesetzt wird (Autonomie verstanden als 
Recht, eigene Angelegenheiten im Wege der Selbstverwaltung zu regeln), teil
weise als Inbegriff des eigentlichen Satzungsrechts, als des Rechts einer Körper-
schaft, objektive Normen zu erlassen. 

Dieser Arbeit liegt ein weiter Autonomiebegriff zugrunde. Als Autonomie wird 
nicht nur generell das Recht einer Einrichtung zur Selbstgesetzgebung verstan
den,416 sondern auch als die Fähigkeit, in legislativer, exekutiver und judikativer 

413	 Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 85, der im Übrigen auch Hubrichs „Der Korporati-
onscharakter der preußischen Universitäten“ (1918) als Beispiel für die Meinung zugunsten der 
korporativen Natur der Universitäten nennt, S. 85 FN 47.
414	 Zur grundlegenden Problematik vgl. Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 3 f.
415	 Zur Frage, ob die Begriffe „Autonomie“ und „Selbstverwaltung“ denen aus dem Kom-
munalrecht vergleichbar sind oder zumindest ähnlich konstruiert werden können siehe bereits 
Köttgen, Universitätsrecht, S. 52; Thieme, Hochschulrecht, S. 73 ff.; auch Alexander Kluge, Die 
Universitäts-Selbstverwaltung: ihre Geschichte und gegenwärtige Rechtsform, Frankfurt/Main, 
1958, S. 251 f.. Generell wird ein Vergleich akademischer und kommunaler Selbstverwaltung unter 
Berufung auf die Unterschiede der historischen Entwicklung, der unterschiedlichen Freiheitsgaran-
tien (Reiß, Rechtssetzungsbefugnis, S. 64) und insbesondere der fehlenden Steuerhoheit der Hoch-
schulen (Thieme, Hochschulrecht, 2.Aufl. RN 117 f.) verneint, vgl. auch Franz-Ludwig Knemeyer, 
Hochschulautonomie/Hochschulselbstverwaltung, in: Christian Flämig u.a. (Hrsg.), Handbuch des 
Wissenschaftsrechts, 2. A. Berlin 1996 (im Folgenden: WissR-Handbuch), Bd. 1, S. 154; Gallas, 
Staatsaufsicht, S. 92 und Köttgen, Grundrecht, S. 45 ff.
416	 Vgl. Bernhard Kempen in: HSchR-Handbuch, S. 38; Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, 
S. 1; Reiß, Rechtsetzungsbefugnis, S. 3; Thieme, Hochschulrecht 2.Aufl. Rn 110
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Hinsicht weitgehend frei von staatlicher Einflussnahme zu sein417 (obwohl dies 
eine Mitwirkung des Staats in Form von Genehmigung oder Bestätigung nicht 
ausschließt418). Unter diesen weiten Autonomiebegriff werden neben der eigent-
lichen Satzungsautonomie (verstanden als das Recht der Hochschule, innerhalb 
des gesetzlich zugewiesenen Aufgabenkreises alle Angelegenheiten durch eige-
ne Rechtsetzung zu regeln419) auch die akademische Selbstverwaltung (verwal
tungstechnisch verstanden als weisungsunabhängige Aufgabenerfüllung nach ei
genem Ermessen420), die Personalgewalt und die Finanzautonomie gefasst.421 

4.	 Satzungsautonomie

Die im Zusammenhang mit dem Werk Hubrichs besonders zu beachtende Frage 
nach der Satzungsautonomie der Universitäten war zu preußischer und Weima
rer Zeit ebenfalls umstritten. Einzige allgemein gültige Rechtsgrundlage waren 
auch hier die einschlägigen Regelungen des ALR, daneben standen die individu
ellen Universitätsstatuten, Stiftungsurkunden oder Privilegien. Hinsichtlich 
der sich daraus ergebenden Satzungsrechte der Universitäten herrschte zum 
Einen die Auffassung, dass den Universitäten grundsätzlich eine umfassende 
Satzungsgewalt verliehen sei,422 andere dagegen meinten, dieses Recht sei schon 
allein aufgrund der Anordnung einer staatlichen Genehmigung von vornherein 
beschränkt.423 Eine weitere Meinung sah in den Regelungen lediglich die Kodifi-
kation und Feststellung des mittelalterlichen Rechtszustands.424

Festzustellen bleibt wohl, dass das preußische Allgemeine Landrecht die Recht
setzung durch die Hochschulen nicht völlig beseitigen wollte: Eine irgendwie 
geartete, zumindest in einem Anhörungsrecht bestehende Beteiligung der Hoch-
schule bei der Verfassungsgebung geht aus den Bestimmungen hervor. Die Wort-

417	 Autonomie als Kennzeichen des Grads der Unabhängigkeit vom Staat, vgl. etwa Knemeyer in: 
WissR-Handbuch), Bd. 1, S. 238.
418	 Gallas, Staatsaufsicht, S. 140; Gotthart Sauer, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Selbst-
verwaltungsrechts und der Autonomie der Hochschulen, Frankfurt/Main 1973, S. 114.
419	 So auch Kempen in: HSchR-Handbuch, S. 41.

.420	 So auch Kempen in: HSchR-Handbuch, S. 38.
421	 Hubrich dagegen wählte häufig den Begriff „Selbstverwaltungsrecht“ als Grundbegriff für 
eine umfassende rechtliche Eigenständigkeit einer Körperschaft gegenüber dem Staat.
422	 Günther Holstein, Hochschule und Staat, S. 138; Kluge, Die Universitäts-Selbstverwaltung, 
S. 221 ff., 224.
423	 So etwa Conrad Bornhak, Die Korporationsverfassung der Universitäten. Festgabe zur 
100jährigen Jubelfeier der Königl. Friedrich Wilhelm-Universität zu Berlin, Berlin 1910, S. 8 f. In: 
Die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer, S. 26 bezeichnet Bornhak die Universitätsstatuten als 

„königliche Verordnungen“ und die Fakultätsstatuten als „ministerielle Regulative zur Ausführung“ 
dieser Verordnungen.
424	 Nachweise bei Gallas, Staatsaufsicht, S. 52; so auch Jürgen Lüthje in: Erhard Denninger 
(Hrsg.), Hochschulrahmengesetz. Kommentar, München 1984 (im Folgenden: Denninger (Hrsg.), 
HRG), § 58 RN 8.
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wahl „genehmigte Statuten“ deutet darauf hin, daß die Ausarbeitung des Ent-
wurfs durch die Organe der Universitätskorporation geschehen sollte.425

Der Begriff der Satzungsautonomie (mit ihren Instrumenten Universitäts- und 
Fakultätsstatuten) war auch damals entscheidend für die Frage nach dem Um-
fang der rechtlichen Selbständigkeit der Universitäten. Konnten die Universität
en mit eigenen Satzungen ihre Angelegenheiten, allenfalls begrenzt von staatlich
en Vorgaben, selbst regeln, so bedeutete dies eine weitgehende Unabhängigkeit 
der Organisation des akademischen Lebens. Waren dagegen die meisten Mate-
rien der Satzungsautonomie entzogen oder die Gestaltungsspielräume stark ein
geschränkt, so wurde die Organisation der Universität in die Ministerialstruktur 
eingebunden. 

In Preußen herrschte diesbezüglich vor dem ersten Weltkrieg keine einheitliche 
Praxis. In einigen wenigen Fällen wurden die Statuten der Universitäten von die-
sen selbst ausgearbeitet und vom Ministerium lediglich genehmigt,426 überwie-
gend jedoch wurden den Universitäten sowohl ihre Grundordnung (Universitäts-
statuten) als auch die Fakultätsstatuten durch staatlichen Rechtsetzungsakt durch 
das Ministerium verliehen.427 

Nach 1919 galt auf preußischem Gebiet grundsätzlich, dass den Universitäten 
bezüglich ihrer Statuten lediglich ein Beteiligungsrecht zukam, indem ihre Gre-
mien den Entwurf ausarbeiteten und mit dem Ministerium berieten. Dabei war 
das Ministerium jedoch an den Entwurf nicht gebunden,428 und schließlich be-
schloss die Universität ihre Statuten nicht als eigene Satzung: letztlich war es das 
Ministerium, dass die Statuten „verlieh“ bzw. erließ.429 Nach herrschender Mei-
nung handelte es sich bei diesen Universitätsstatuten um Rechtsverordnungen, 
die nach Erlass im Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung430 abge-
druckt wurden und auf die ein Hinweis gemäß § 2 des Gesetzes über die Verkün-
dung von Rechtsverordnungen431 in der Gesetzsammlung zu erscheinen hatte.432

425	 Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 23.
426	 So insbesondere in Greifswald, vgl. oben S. 60 f.
427	 Vgl. Wende, Preußisches Hochschulrecht, S. 29.
428	 Wende, Preußisches Hochschulrecht, S. 29.
429	 Vgl. zu den Einzelmeinungen Frank, Die Selbständigkeit der Universitäten, S. 11 m.w.Nw. 
430	 Herausgeber war das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
bzw. das Preußische Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. Das 
Zentralblatt erschien von 1859 bis 1934. 
431	 Gesetz vom 9.08.1924, GS S. 597.
432	 Zur Frage, ob eine Ermächtigung zum Verordnungserlass dem § 68 II 12 ALR entnommen 
werden kann vgl. Frank, Selbstständigkeit der Universitäten, S. 12 FN 61. Insbesondere reichte der 
in vielen Verkündigungsformeln verwendete Verweis auf einen Beschluss des Ministeriums, der 
selbst kein Gesetz war, nicht aus.
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Es stellte daher eine Ausnahme dar, wenn die Universitäten das Recht hatten, 
autonome Satzungen zu erlassen. Ein solches bestand nur in den ausdrücklich 
per Ermächtigung genannten Regelungsbereichen, die unmittelbaren Bezug 
zum Kernbereich der Wissenschaften aufwiesen, z.B. für das Habilitations- und 
Promotionswesen,433 und grundsätzlich nicht für die Fakultätsstatuten. Allein 
die Greifswalder Universität hatte sich bis in die Weimarer Zeit hinein das alte 
Recht auf Erlass autonomer Fakultätsstatuten auch in der neuen Grundordnung 
erhalten: Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 der Universitätsstatuten von 1931 bedurften 
sie wiederum nur der Genehmigung des Ministers.434

5.	 Relevanz Hubrichs

Die in Preußen bis zum Beginn der Weimarer Republik herrschende rechtli
che Unklarheit bezüglich der Rechtsnatur der Universitäten und der Satzungs
autonomie gaben Hubrich Anlass zu einer Vielzahl universitätsrechtlicher 
Veröffentlichungen.435

Seine Schriften blieben auch nach seinem Tod aktuell, da in Ermangelung eines 
Unterrichtsgesetzes die alten preußischen Regelungen, mit denen sich Hubrich 
besonders auseinandergesetzt hatte, während der Weimarer Republik weiterhin 
galten. So fanden seine Auffassungen auch bei Erlass der neuen Statuten im Jah-
re 1931 bezüglich der rechtlichen Stellung der Universität Greifswald Berück-
sichtigung, und die Fakultät nutzte seine Argumentation, um sich ihre Sonder-
stellung in Bezug auf den Erlass der Fakultätsstatuten zu erhalten.

III.	 Überblick der Veröffentlichungen

Hubrichs rechtswissenschaftliche Veröffentlichungen entstanden zwischen 1889 
und 1921; angesichts der durch seinen frühen Tod436 kurzen Schaffensperiode ist 
die Gesamtzahl beachtlich.

433	 Auch in diesem Bereich stets nur mit Genehmigung des Ministeriums. Vgl. Einzelheiten bei 
Frank, Selbstständigkeit der Universitäten, S. 183.
434	 Vgl. Köttgen, Universitätsrecht, S. 16 f.; Wende, Preußisches Hochschulrecht, S. 29 FN 3 
nahm noch kurz vor Erlass der Greifswalder Statuten an, diese Besonderheit falle mit den neuen 
Statuten weg; Frank, Selbständigkeit der Universitäten, S. 83 bezeichnet dies als „angesichts der 
Vereinheitlichungstendenzen der neuen Grundordnungen [...] bemerkenswerte Besonderheit, die 
wohl nur mit der traditionell insgesamt selbständigeren Stellung der Greifswalder Fakultäten auch 
gegenüber der Universität zu erklären ist.“
435	 Vgl. unten S. 115 ff.
436	 Rechtswissenschaftliche Professoren wurden damals deutlich älter. In der von Martin Schmei-
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1.	 Historischer Kontext

Zeitlich fallen seine Veröffentlichungen in die Epoche, die später unter dem Na-
men „Spätkonstitutionalismus“ in die Verfassungsgeschichte einging.437 Hubrich 
selbst war überzeugter Monarchist: in seinen Veröffentlichungen, insbesondere 
zur Verfassungsgeschichte, betonte er seine Loyalität gegenüber der konstitutio-
nellen Monarchie. Seine Ausführungen zum Gesetzesbegriff in Abgrenzung vom 
Begriff der Rechtsverordnung geben ihn als Positivisten zu erkennen.438 

2.	 Themen

In dieser Arbeit stehen vor allem Hubrichs universitätsrechtliche Abhandlungen 
im Mittelpunkt.439 Hubrich veröffentlichte hierzu neben einer Reihe von Aufsät-
zen auch einige Monographien. Dem Universitätsrecht widmete er sich zum ers-
ten Mal kurz vor seiner Berufung nach in Greifswald. Es mag ihn hierzu seine 
Zeit als Privatdozent und Extraordinarius an der Königsberger Universität ins-
piriert haben: Sein ehemaliger Lehrer Philipp Zorn hatte sich sehr für das fach-
verwandte Thema der preußischen Selbstverwaltung interessiert.440 Nach seiner 
Berufung auf das Greifswalder Ordinariat übernahm Hubrich erstmals auch Äm-
ter im Rahmen der universitären Selbstverwaltung, deren Ausführung ihn in en-
geren Kontakt mit den rechtlichen Aspekten autonomer Statuten brachte. Hinzu 
kam der besondere Status, den die Greifswalder Universität im Vergleich mit 

ser untersuchten Gruppe (Geburtsjahrgänge 1840 – 1893, Sterbejahrgänge 1923 – 1976) wurden die 
Professoren der Jurisprudenz durchschnittlich stattliche 77,8 Jahre alt, vgl. Schmeiser, Akademi-
scher Hasard, Anhang Tabelle 6.
437	 Vgl. Ernst Rudolf Huber, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde (Hrsg.), Moderne deutsche 
Verfassungsgeschichte, Köln 1972, S. 171 ff. Die spätkonstitutionelle Epoche war gekennzeichnet 
durch eine Welle von Verfassungskodifikationen in den deutschen Staaten, v.a. Preußen (1850), der 
Norddeutsche Bund (1866), später das Deutsche Reich (1871), sowie schließlich den Zusammen-
bruch der deutschen Monarchien nach dem ersten Weltkrieg. Kennzeichen der spätkonstitutionellen 
Epoche ist das Methodenprogramm des staatsrechtlichen Positivismus, geprägt insbesondere durch 
Gerber und Laband. Stolleis, Geschichte des Öffentlichen Rechts, Bd. 3 S. 155 spricht vom in den 
Jahren 1870 – 1914 „herrschenden Positivismus“, vgl. 154 f. zum sog. Methodenstreit, der sich in 
der Weimarer Republik fortsetzte.
438	 Zu Hubrichs Positionierung im Methodenprogramm des staatsrechtlichen Positivismus siehe 
Joachim Lege/Philipp Rusche, Staatsrechtlicher Positivismus: Eduard Hubrich, in: Lege (Hrsg.), 
Greifswald – Spiegel, S. 253 ff.
439	 Obwohl wohl auch seine Arbeiten zu Fragen der Gesetzespublikation nähere Betrachtung 
verdienten.
440	 Zorn schrieb in seiner Selbstdarstellung: „Das zweite Kapitel meiner Vorliebe war die groß-
artige Freiheitsarbeit des in der Welt als Staat des Absolutismus verschrienen Preußens auf dem 
Gebiete der Verwaltung: die Selbstverwaltung, erst für die Städte [...] in der Städteordnung von 
1808, dann [...] für die Kreise und Provinzen in der Kreisordnung von 1872 und der Provinzialord-
nung von 1875 [...].“ Zorn in: Planitz, Selbstdarstellungen, S. 227.
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anderen preußischen Universitäten hatte.441 Als öffentlich-rechtlicher Professor 
kam Hubrich auch mit diesem partikularrechtlichen Problem in Berührung.442

Grundsätzlich verfolgte Hubrich bei allen Veröffentlichungen stets einen ausge
prägt rechtshistorischen Ansatz. Fast jeder Aufsatz beginnt mit einem kurzen ge-
schichtlichen Abriss oder mit der historischen Herleitung bestimmter Rechtsbe-
griffe. Hubrich legte stets besonderen Wert darauf, nicht nur neues historisches 
Material zu erschließen, sondern auch die entsprechende Terminologie aus der 
Entstehungszeit eines Regelwerks für die Auslegung heranzuziehen.443 

Hubrichs Ansatz, in seinen Arbeiten die historischen Grundlagen aufzuarbeiten, 
neues Material zu erschließen und mögliche Regelungslücken als solche zu iden-
tifizieren und durch Auslegung zu schließen, kann daher durchaus als Grund-
lagenforschung bezeichnet werden. Gerade bei den universitätsrechtlichen Ver
öffentlichungen brüstet sich Hubrich mehrfach mit der erstmaligen Verwendung 
einschlägigen Quellenmaterials, etwa den Reden Svarez’ oder den Protokollen 
der Kammerberatungen. Auch warf er seinen Kritikern wiederholt vor, sich nicht 
oder nur ungenügend mit der Entstehungsgeschichte gesetzlicher Regelungen 
auseinandergesetzt zu haben und entsprechend nicht im Sinne des Gesetzgebers, 
sondern mit „fremder“ Motivation zu argumentieren. 

3.	 Publikationsform

Hubrichs Aufsätze erschienen in verschiedenen juristischen Fachzeitschriften. 
Interessanterweise veröffentlichte er auch in strafrechtlichen, zivilrechtlichen 
und politikwissenschaftlichen Schriftenreihen. Neben den öffentlich-rechtlichen 

„Flaggschiffen ihrer Disziplin“444, dem „Archiv für Öffentliches Recht“ (AöR)445 

441	 Vgl. dazu oben, S. 60 f.
442	 Hubrich selbst formulierte einmal, er habe sein Greifswalder Universitätsrecht (Greifswald 
1917) „Zur Wahrung der Rechte der Greifswalder Juristenfakultät“ verfasst, vgl. oben Fn. 360.
443	 Er kritisierte es wiederholt bei seinen Fachkollegen, wenn diese bestimmte historische Doku-
mente nicht berücksichtigten oder mit modernem Sprachverständnis z.B. das Preußische Allgemei-
ne Landrecht (ALR) auszulegen suchten.
444	 So Carsten Doerfert über die Zeitschriften „Archiv für Öffentliches Recht“ (AöR) und „Ver-
waltungsarchiv“. Carsten Doerfert, Die Zeitschriften des Öffentlichen Rechts, in: Michael Stolleis 
(Hrsg.), Juristische Zeitschriften: die neuen Medien des 18. – 20. Jahrhunderts. Frankfurt a. Main 
1999 (im Folgenden: Stolleis, Juristische Zeitschriften), S. 421 ff., 436.
445	 Doerfert bezeichnet diese als „die führende wissenschaftliche Zeitschrift im öffentlichen 
Recht.“ Doerfert, in: Stolleis, Juristische Zeitschriften, S. 437.
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und dem „Verwaltungsarchiv“446, publizierte Hubrich auch in der eher praxiso-
rientierten strafrechtlichen Reihe „Der Gerichtssaal“447, dem „Archiv für Bür-
gerliches Recht“ sowie in den ein breites wissenschaftliches Publikum anspre-
chenden „Annalen des deutschen Reiches für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Statistik“ (Annalen)448 und in der Reihe „Beiträge zur Erläuterung des deutschen 
Rechts“ (Gruchot’s Beiträge)449. Auch in der „Zeitschrift für Politik“450 finden 
sich Aufsätze von Hubrich.

Hubrichs Monographien dagegen erschienen bei weniger bekannten Publika
tionsorganen. Neben den zwei Veröffentlichungen in der populärwissenschaftli-
chen Reihe „Aus Natur und Geisteswelt“ wurden seine Schriften vorwiegend bei 
kleineren Verlagen verlegt, etwa in der Ostpreußischen Zeitungs- und Verlags-
druckerei, bei dem Otto Liebmann Verlag Berlin, dem Verlag Gose & Tetzlaff 
in Berlin, dem Verlag Gräfe & Unzer, Königsberg, und bei Bruncken & Co. in 
Greifswald. Das Lehrbuch „Preußisches Staatsrecht“ erschien in der „Bibliothek 
des Öffentlichen Rechts“ in einer „Sammlung gemeinverständlicher Darstellun-
gen des Staats- und Verwaltungsrechts der wichtigsten Kulturstaaten der Gegen-
wart“ der Verlagsbuchhandlung Dr. Max Jänecke in Hannover. 

446	 Auch das „Verwaltungsarchiv“ behandelte schon früh neben verwaltungsrechtlichen Aspekten 
auch staatsrechtliche Fragestellungen, insbesondere mit preußischem Schwerpunkt; interessant ist 
der Hinweis bei Doerfert, in: Stolleis, Juristische Zeitschriften, S. 436: „Etwa die monographiear-
tige Abhandlung von Eduard Hubrich, Die Grundlagen des monarchischen Staatsrechts Preußens.“ 
(1908) und 17 (1909).“
447	 Vgl. zu dieser Zeitschrift Andreas Roth, Strafrechtliche Zeitschriften im 19. Jahrhundert, in: 
Stolleis, Juristische Zeitschriften, S. 311 f. In „Der Gerichtssaal“ sollte nicht die Universität, son-
dern die Praxis sollte im Mittelpunkt stehen; seit 1857 rein strafrechtliche Fachzeitschrift, die sich 
auch dogmatischen Fragen widmete.
448	 Die Zeitschrift wird allgemein als „Hirth’s Annalen“ zitiert; näheres bei Doerfert, in: Stolleis, 
Juristische Zeitschriften, S. 431 f. „Eine juristische Fachzeitschrift wollte sie nie sein.“
449	 So genannt nach dem Begründer Julius Albert Gruchot (1805 – 1879). Die Zeitschrift erschien 
von 1867 bis 1871 als „Beiträge zur Erläuterung des Preußischen Rechts“ und wurde 1933 einge-
stellt.
450	 Untertitel: Organ der Hochschule für Politik München. Die Zeitschrift wurde 1907 begründet.
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4.	 Chronologische Übersicht der Veröffentlichungen / Bibliographie

(Die in dieser Arbeit behandelten Werke sind mit einem * gekennzeichnet)

Jahr Titel Ort/Zeitschrift Seite
1889 * Fränkisches Wahl- und Erbkönig- 

thum zur Merovingerzeit
Königsberg

1891 * Das Recht der Ehescheidung in 
Deutschland

Berlin

1892 * Das Züchtigungsrecht in seiner 
strafrechtlichen Bedeutung

Der Gerichtssaal S. 161 ff.

1895 * Die Tragweite des preußischen 
Ausführungsgesetzes zur deutschen 
Gebührenordnung für Rechtsanwäl-
te vom 2. Februar 1880

Gruchot’s Beiträge S. 815 ff.

1895 * Das preußische Sparkassen-
reglement vom 12. Dezem-
ber 1838 und der Königsberger 
Sparkassenkonflikt

Gruchot’s Beiträge S. 795 ff.

1896 Das Ehescheidungsrecht im Ent-
wurf II eines Bürgerlichen Gesetz-
buches für das Deutsche Reich

Archiv für die civilist
ische Praxis

S. 58 ff.

1897 Die Immunität der parlamenta-
rischen Berichterstattung (Das 
Prinzip der parlamentarischen 
Öffentlichkeit). Ein Beitrag zum 
deutschen Verfassungsrecht und zur 
Revision der Reichsgesetzgebung

Annalen S. 1 ff.

1899 * Konfessioneller Eid oder religions-
lose Beteuerung? Rechtshistorisch 
und rechtsdogmatisch beleuchtet 

Leipzig

1899 Die parlamentarische Redefreiheit 
und Disciplin. Auf der Grundla-
ge von Rechtsvergleichung und 
Rechtsgeschichte, dargestellt nach 
deutschem Recht

Berlin

1900 Parlamentarische Immunität und 
Beamtendisciplin. Ein Beitrag zur 
rechtlichen Beleuchtung der ‚Be-
amtenmaßregelung in Preußen

Berlin

1901 * Zur Auslegung von § 360 Ziff. 8 
des R.St.G.B.‘s

Der Gerichtssaal S. 326 ff.
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Jahr Titel Ort/Zeitschrift Seite
1902 * Der Verzicht auf die Approbation 

als Arzt und seine Bedeutung für 
das preußische Gesetz, betreffend 
die ärztlichen Ehrengerichte,  
das Umlagerecht und die Kassen 
der Aerztekammern, vom  
25. November 1899

Archiv für bürger
liches Recht

S. 71 ff.

1902 * Ist die „Mahnung an die Beamten-
pflicht“ nach preußischem Beam-
tenrecht ein Disciplinarstrafmittel?

Der Gerichtssaal S. 264 ff.

1902 Die Diätenfrage im Reichstag und 
das allgemeine Wahlrecht. Vom 
Standpunkt eines Conservativen

Königsberg

1902 Theologieprofessur und Pfarramt. 
Ein quellengeschichtlicher Beitrag 
zur Entwicklung des Aemterrechts

Archiv für Öffent
liches Recht

S. 484 ff.

1902 Die Sprachenfreiheit in öffent
lichen Versammlungen nach 
preußischem Recht. Ein Gutachten 
zur Polenfrage

Königsberg? ?(nicht 
erhalten)

1904 * Zur preußisch-polnischen 
Sprachenfrage

Gruchot’s Beiträge S. 570 ff. 

1905 Deutsches Fürstentum und 
deutsches Verfassungswesen

Leipzig, Berlin

1905 Das Reichsgericht über den 
Gesetzes- und Verordnungsbegriff 
nach Reichsrecht 

Berlin

1905 Zur Tarifhoheit Preußens und  
des deutschen Reichs

Archiv für öffentliches 
Recht

S. 96 ff.

1907 * Beiträge zum Preußischen 
Unterrichtsrecht

Annalen S. 16 ff.

1907 Die Entziehung verliehener 
Ehrentitel in Preußen

Archiv für Öffentli-
ches Recht

S. 327 ff.

1907
Zur Entstehung der preußischen 
Staatseinheit

Forschungen zur 
brandenburgischen 
und preußischen 
Geschichte

S. 347 ff.

1908 Grundlagen des preußischen 
Staatsrechts

Verwaltungsarchiv S. 389 ff.

1908 Das Polizeirecht des Reichstags 
und die Reichsstrafprozeßordnung

Der Gerichtssaal S. 127

1908 Das monarchische Prinzip in 
Preußen 

Zeitschrift für Politik S. 193 ff.

1908 Grundlagen des monarchischen 
Staatsrechts Preußens, insbesondere 
mit Rücksicht auf den Begriff der 
gesetzgebenden Gewalt

Verwaltungsarchiv S. 389 ff.

S. 509 ff.
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Jahr Titel Ort/Zeitschrift Seite
1909 Grundlagen des monarchischen 

Staatsrechts Preußens, insbe-
sondere mit Rücksicht auf den 
Begriff der gesetzgebenden Gewalt 
(Fortsetzung)

Verwaltungsarchiv S. 43 ff.

1909 * Über die Entstehung öffentlich-
rechtlicher Korporationen in 
Preußen

Archiv für bürger
liches Recht

S. 22 ff.

1909 * Das Verfahren gegen Geistliche  
bei Lehrirrungen. Eine kirchen-
rechtliche Skizze. 

Berlin

1909 * Preußisches Staatsrecht Hannover
1910 Die akademische Disziplin  

in Preußen
Annalen S. 724 ff.

1910 Die Entwicklung der Kriminal- und 
Disziplinarstrafgewalt gegenüber 
dem preußischen Beamtentum und 
ihre Bedeutung für das Reichsrecht

Der Gerichtssaal S. 53 ff.

1912 * Die Gründung von Universitäten 
nach preußischem Recht. 
Ein Beitrag zum deutschen 
Universitätsrecht

Annalen S. 641 ff. 

1912 Staat u. Kirche in der preußischen 
Monarchie am Ausgange des 18. Jh.

Verwaltungsarchiv S. 309 ff. 
S. 519 ff. 

1913 Staat u. Kirche in der preußischen 
Monarchie am Ausgange des 18. Jh. 
(Fortsetzung)

Verwaltungsarchiv S. 30 ff. 
S. 205 ff.

1913 Die Mischehenfrage in den 
deutschen Kolonien

Zeitschrift für Politik S. 498 ff.

1913 * Deutsches Verfassungsrecht in 
geschichtlicher Entwicklung  
(Gewidmet „Seiner lieben Frau 
Käthe“)

Leipzig, Berlin

1916 Zur Kontroverse über das Kirchen-
recht des allgemeinen Landrechts. 
Zugleich ein Beitrag über die Prin-
zipialität des öffentlichen Rechts 
dieses Gesetzbuchs und über die 
Frage: Was ist „wirkliches“ oder 

„geltendes“ Recht

Verwaltungsarchiv S. 425 ff.

1916
Der Statutenbegriff im Allgemei-
nen Landrecht für die Preußischen 
Staaten

Festschrift der Uni-
versität Greifswald 
zum Rektoratswech-
sel am 15. Mai 1916, 
Greifswald
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Jahr Titel Ort/Zeitschrift Seite
1916 * Die Streitfrage über die Publika-

tionspflicht autonomer Statuten 
in Preußen. Zugleich ein Beitrag 
zur Geschichte der Autonomie in 
Preußen

Annalen S. 641 ff.

1917 * Greifswalder Universitätsrecht.  
Ein Beitrag zur Jahrhundertfeier der 
Zugehörigkeit Neuvorpommerns 
zur preußischen Monarchie 

Greifswald

1918 Begriff und Entstehung der morali-
schen Personen nach dem preu-
ßischen Allgemeinen Landrecht 
und ihre wechselvolle Beurteilung 
durch die preußische Theorie und 
Praxis

Gruchot’s Beiträge S. 1 ff.

S. 158 ff. 

1918 Die Entwicklung der Gesetzes
publikation in Preußen 

Greifswald

1918 * Die Korporationsnatur der 
preußischen Universitäten

Archiv des öffent
lichen Rechts

S. 219 ff.

1918 * Der Legalcharakter der preußi-
schen Universitätsstatuten und 
die Notwendigkeit eines neuen 
Universitätsgesetzes

Greifswald

1919 Rechtsgrundlagen des öffentlichen 
Korporationswesen in Preußen

Archiv für bürger
liches Recht

S. 1 ff.

1920 * Zur Rechtslage der preußischen 
Universitäten

Archiv des öffent
lichen Rechts

S. 140 ff.

1920 * Darf Preußen zerschlagen werden? Greifswald
1921 * Das demokratische Verfassungs-

recht des deutschen Reiches.  
Ein Lehrbuch 

Greifswald

5.	 Darstellung der Werke 

Die Auswahl der besprochenen Werke erfolgte nach chronologischen, inhaltlich
en und stilistischen Gesichtspunkten. Ein Schwerpunkt liegt auf Hubrichs frühen 
Veröffentlichungen, ein zweiter auf seinen universitätsrechtlichen Veröffentlich
ungen. Hierbei soll insbesondere sein Beitrag zur rechtlichen Bewertung univer-
sitärer Statuten herausgearbeitet werden.

Zunächst werden die äußeren Umstände des jeweiligen Werks dargestellt (Um-
fang, Zeitpunkt der Veröffentlichung), und es wird nach den Adressaten und den 
Zielen der Veröffentlichung gefragt. Bei Bedarf werden kurz historische Grund
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lagen erläutert, die für das Verständnis der Veröffentlichung hilfreich sind. Im 
Anschluss wird das Werk in seinen Grundzügen inhaltlich wiedergegeben.

IV.	 Universitätsrechtliche Veröffentlichungen

Seine wissenschaftlich bedeutendsten Beiträge hat Hubrich zum Universitäts
recht verfasst. Er beschäftigte sich dabei insbesondere mit der Rechtsnatur von 
Universitäts- und Fakultätsstatuten und den sich daraus ergebenden Folgen für 
ihren Erlass und ihre Abänderbarkeit sowie mit dem Einfluss des zuständigen 
Ministeriums. Die Bestimmung des Rechtscharakters dieser Statuten erfolgte zur 
Klärung der Frage, ob es sich um durch die Universitäten und Fakultäten selbst 
gesetzte Satzungen oder um vom zuständigen Ministerium erlassene Rechtsver-
ordnungen handelt. 

Hubrich selbst formulierte im Vorwort seiner bedeutendsten universitätsrechtli-
chen Arbeit: 

Die vorliegende Arbeit ist der Schlußstein einer Reihe von Untersuchungen, die 
alle aus einem Grundgedanken heraus entstanden sind: der Sicherung der Idee des 
Rechtsstaats im Bereich des preußischen Universitätswesens. [...] Es galt alten Irrtü-
mern und Vorurteilen entgegenzutreten, unter Heranziehung alles erlangbaren Mate-
rials, unter Benutzung vielfach vergessener Quellen die wissenschaftliche Wahrheit 
klarzustellen.451

1.	 „Beiträge zum preußischen Unterrichtsrecht“ 
(Annalen 1907, S. 16 – 26, 81 - 86)

Der kurze Aufsatz erschien kurz vor Ende von Hubrichs Zeit in Königsberg. Er 
verknüpft hier zum ersten Mal die beiden Aspekte, die den Charakter seines uni-
versitätsrechtlichen Werkes bestimmen: Die Rechtsnatur der Universitätsstatu-
ten und die Art der Gesetzespublikation.

Hubrich beginnt mit einer Bestandsaufnahe der Ansichten von Anschütz, Arndt 
und Bornhak bezüglich der Rechtsnatur der Universitätsstatuten. Hubrich fasst 
zunächst ihre Thesen zusammen: Anschütz meine, die Universitätsstatuten seien 
teils Verwaltungsvorschriften, teils Rechtsvorschriften, je nach Zielrichtung des 

451	 Eduard Hubrich, Vorwort zu „Der Legalcharakter der preußischen Universitätsstatuten und die 
Notwendigkeit eines neuen Universitätsgesetzes“, Greifswald 1918.
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Regelungsgehalts. Arndt dagegen erkläre die Universitätsstatuten generell für 
Rechtsverordnungen, für objektive Rechtsnormen, die sich an alle richteten und 
bezüglich derer dem König ein vorkonstitutionelles Abänderungsrecht zustehe 
(„selbständiges, neben der Verfassung bestehen gebliebenes Verordnungsrecht 
des preußischen Königs“, S. 16). Bornhaks Ansicht, die sich an Arndts Auffas-
sung anschließt, wird von Hubrich nicht eigens dargelegt, da sie sei bereits aus-
reichend von Anschütz452 widerlegt sei (S. 17). 

Hubrich erläutert anschließend die relevante Terminologie der einschlägigen Pa-
ragraphen des ALR, insbesondere den Begriff der „Privilegien“, die begünstigen-
de Abweichungen vom gemeinen Recht seien (S. 17). Hubrich bezeichnet sie als 

„Spezialrechtsnormen“ (S. 19).

Zur Entwicklung der Satzungsautonomie seit dem Mittelalter führt Hubrich aus: 

Die deutschen Universitäten hatten, gleich anderen mittelalterlichen Korporationen, 
zunächst das autonome jus statuendi, d.h. die Befugnis, die eigenen Verhältnisse durch 
selbstgeschaffene Normen des objektiven Rechts zu regulieren, besessen. Aber der 
vordringende fürstliche Absolutismus entkleidete mit der Zeit die Universitäten mehr 
und mehr des Charakters autonomer, mit dem Recht der Selbstgesetzgebung, Selbst-
gerichtsbarkeit und Selbstverwaltung ausgestatteter Korporationen und gestaltete sie 
grundsätzlich zu Staatsanstalten um, die naturgemäß die maßgebenden Impulse fortan 
von dem fürstlichen, absoluten Träger der Staatsgewalt empfingen. Von dem Fürsten 
[...] leiteten nach dieser Wandlung auch die Universitätsstatuten, die vorher dem auto-
nomen jus statuendi der Universität selbst entsprungen waren, ihre rechtsverbindliche 
Kraft her. Freilich beseitigte auch der fürstliche Absolutismus nicht vollständig das 
korporative Element [...], namentlich hinsichtlich der Schaffung der Universitätsstatu-
ten ward der Universität wenigstens ein Vorschlagsrecht belassen. (S. 19)

Diesen Rechtsstandpunkt teile auch das ALR (S. 20). Letztlich entscheide jedoch 
der Hohenzollernkönig über die endgültige Fassung des Statuts, und entsprech
end handele es sich bei den genehmigten Statuten um eine Rechtsverordnung, bei 
den Normen des Statuts um Rechtsnormen: Die Abtretung des Vorschlagsrechts 
an die Organe der Universität habe es diesen geradezu zur Pflicht gemacht, in Ver-
tretung Rechtsnormen zu fixieren. Entsprechend sei der Inhalt eines Statuts kei-
ne Verwaltungsvorschrift, sondern wirkliche Rechtsnorm, womit die Argumente 
Anschütz’, Arndts und Bornhaks entkräftet seien (S. 22).

Im Anschluss beschäftigt sich Hubrich mit der Frage nach der Publikations-
pflicht der Privilegien und Universitätsstatuten (S. 23 f.). Er betont, dass allein 

452	 Gerhard Anschütz in: Annalen 1904, S. 770 ff.
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die Ausfertigung der Gesetzesurkunde (Promulgation) nicht ausreiche, um den 
Anforderungen des ALR genüge zu tun, vielmehr müsse stets ein örtlicher Publi-
kationsakt hinzutreten, damit eine Norm rechtlich verbindlich werde. Allerdings 
stehe es dem Landesherrn weiterhin frei, in Einzelfall eine abweichende Rege-
lung zu treffen, insbesondere bei den lediglich einen kleinen Interessenkreis be-
treffenden Privilegien und Statuten – ein Recht, das der Landesherr ebenfalls an 
andere Instanzen abtreten könne. Hubrich vermutet, dass sich der Herrscher dazu 
verpflichtet fühle, wenn es sich um Privilegien und Statuten handelte, die „ledig-
lich die gegenseitigen Beziehungen der Universitätsangehörigen selbst“ regelten. 
Soweit jedoch äußere Rechte der Universitätsanstalt betroffen seien, bleibe es 
bei den allgemeinen Regelungen gemäß § 11 Einleitung ALR (S. 24). 

Im zweiten Teil des Aufsatzes trifft Hubrich Feststellungen bezüglich der räum-
lichen Gültigkeit der ALR-Normen auch in den seit 1814/15 hinzugekommenen 
Gebieten (S. 81) und bezüglich der Auswirkungen der Übergangsvorschrift des 
Art. 112 VU auf die Geltung der Unterrichtsnormen des ALR: 

Die Konsequenz dieser Feststellungen ist, daß noch gegenwärtig jede preußische Uni-
versität – auch des erweiterten Staatsverbandes – ein Vorschlagsrecht hinsichtlich ihrer 
Statuten besitzt. 	(S. 81 f.)

Zum Schluss geht Hubrich auf die Umwandlung des Publikationswesens im Ver-
lauf des 19. Jahrhunderts ein (S. 83) und kommt zu dem Ergebnis, dass die recht-
liche Verbindlichkeit wesentlich von der Publikation (bei regionalen Gesetzen 
und Verordnungen, z.B. Universitätsstatuten) oder zumindest der Ankündigung 
der Publikation in der Gesetzsammlung (bei für ganz Preußen gültigen Vorschrif-
ten) abhängig sei. 

2.	 „Über die Entstehung öffentlichrechtlicher Korporationen in Preußen“ 
(Archiv für bürgerliches Recht 1909, S. 22 – 42)

Der 20 Seiten lange Artikel ist der erste einer Reihe von Veröffentlichungen, in 
denen sich Hubrich den Rechten öffentlich-rechtlicher Korporationen widmet. 
Er richtet sich sowohl an zivilrechtliche als auch an öffentlich-rechtliche Kolle
gen. Anlass für den Aufsatz gab ihm einerseits die im neuen BGB fehlende Defi­
nition des Begriffs „öffentliche Korporation“ in Abgrenzung zu den privatrecht
lichen Organisationsformen, andererseits die von Kollegen (in Auslegung des 
neuen BGB) entwickelten Ansätze bezüglich der öffentlich-rechtlichen Korpora-
tionen, insbesondere die Ausführungen seines früheren Lehrers Zorn.453 

453	 Hubrich beschäftigt sich mit dem Aufsatz Zorns in Ludwig v. Roenne, Das Staats-Recht des 
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Abschnitt I ist eine Bestandsaufnahme der rechtlichen Bewertung und Definiti-
on öffentlich-rechtlicher Korporationen nach Einführung des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs.454 Aufgrund des Fehlens einer Legaldefinition im BGB geht Hubrich 
davon aus, dass „die Bestimmung dessen, was als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts gelten soll, dem öffentlichen Recht desjenigen deutschen Staatswesens, 
welchem die fragliche Personenvereinigung primär zugehört“, überlassen wer-
de (S. 22) und definiert eine öffentlich-rechtliche Korporation als „eine solche 
mit juristischer Persönlichkeit ausgestattete Personenvereinigung, [...] deren Tä
tigkeit von Staats wegen als unter die Aufgaben der Staatsgewalt an sich fallend 
rechtsförmlich anerkannt ist.“ (S. 23)

Als mögliche Rechtsgrundlage für die Bildung einer neuen öffentlich-rechtlich
en Korporation lehnt er (entgegen der Ansicht Zorns, S. 24) das BGB ab. Die-
sen Ansatz sieht er vielmehr im Widerspruch zu den „Stellungnahmen des bür
gerlichen Gesetzbuchs zu den Materien des öffentlichen Rechts“ einerseits sowie 
den Intentionen des preußischen Gesetzgebers bei Erlass des BGB andererseits. 

Das BGB kenne als Möglichkeit eines Vereins, die juristische Persönlichkeit zu 
erwerben, lediglich den staatlichen Verleihungsakt gem. § 22 BGB und die Ein-
tragung in das Vereinsregister gem. § 21 BGB. Es könne aber ein Verein mit po-
litischem oder sozialpolitischem Zweck auch durch die „Erhebung zur Korpora-
tion des öffentlichen Rechts auf dem Wege, den das öffentliche Recht bis dahin 
für die Bildung einer solchen vorschrieb, juristische Person werden“ (S. 25).

Der Argumentation Carl Cromes455 und Friedrich Endemanns456 folgend, geht 
Hubrich jedoch davon aus, dass das BGB grundsätzlich in die Rechtsverhältnis-
se öffentlich-rechtlicher Personen nicht eingreife und weiter nur das Öffentliche 
Recht über deren Rechtsfähigkeit und Organisation bestimme (S. 26).

Auch der Art. 89 Nr. 1 c) des preußischen Ausführungsgesetzes zum BGB setze 
die einschlägigen Vorschriften des ALR nur außer Kraft, „soweit er sich auf die 
Verfassung rechtsfähiger Vereine bezieht, für Vereine, die nach dem Inkrafttreten 
des Bürgerlichen Gesetzbuches Rechtsfähigkeit erlangen“, allerdings ausdrück

Deutschen Reiches. Band II, Leipzig 1877, S. 296.
454	 Vgl. z.B. Ulrich Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, 5. A. München 2008; Mathias 
Schmoeckel/Joachim Rückert/Reinhard Zimmermann (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar 
zum BGB. Band I, Allgemeiner Teil §§ 1–240, 2003.
455	 Carl Crome, System des Deutschen Bürgerlichen Rechts. Bd. 1: Einleitung und Allgemeiner 
Theil, Tübingen 1900, S. 270.
456	 Friedrich Endemann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Einführung in das Studium des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Bd. 1: Einleitung – Allgemeiner Theil – Recht der Schuldverhältnisse, 
Berlin 1903, § 48, S. 216.
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lich nur „soweit sie sich nicht auf öffentliches Recht beziehen“. Dass sich dem-
entsprechend öffentlich-rechtliche Korporationen hinsichtlich ihrer Rechtsfähig-
keit und Organisation weiter auf das ALR berufen können, bestätigten auch die 
Motive des Gesetzgebers: „Die Aufhebung landrechtlicher Vorschriften solle da-
her allgemein nur insoweit erfolgen, als sich die Vorschriften nicht auf das öffent
liche Recht bezögen.“457 Zum Beweis zitiert Hubrich einschlägige zivilrechtliche 
Veröffentlichungen,458 die ebenfalls von einem Fortgelten des ALR für öffent
lich-rechtliche Korporationen ausgehen (S. 29).

Abschnitt II widmet sich ausführlich der Ansicht Otto Mayers,459 der in seinem 
Buch „Deutsches Verwaltungsrecht II“ die These vertritt, dass die Korporationen 
in II 6 §§ 25 f. ALR lediglich als juristische Personen des Zivilrechts gedacht sei-
en.460 Hubrich hingegen verneint eine allgemeine Gleichstellung der Korporatio-
nen des ALR (S. 31). Die Rechtsordnung des ALR sehe ein staatliches Interesse 
zwar immer dann gegeben, wenn sich die staatliche Autorität nicht bloß Einzel-
individuen, sondern Individuenvereinigungen gegenüber sehe. Jedoch kenne das 
ALR sehr wohl die Unterscheidung zwischen den Korporationen des Privat- und 
des öffentlichen Rechts, und zwar in Anknüpfung an die unterschiedliche Aus-
gestaltung dieser Korporationen: 

Indem das Allgemeine Landrecht [...] von vornherein die Möglichkeit einer mannigfa-
chen staatlich regulierten Differenzierung der einzelnen Korporationsgebilde nachließ, 
wies es selbst für eine wesentliche Differenzierungsart an anderen Stellen deutlich ge-
nug die Bahn. (S. 32)

Hubrich verdeutlicht diese Ansicht anhand der Regelungen über die Ernen
nung von unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten, also solchen, die in den 
dem Staat untergeordneten Kollegien, Korporationen und Gemeinen tätig sind 
(S. 32 ff.).

Trotz seiner gleichmäßigen Normierungen über die Korporationen und Gemeinen in 
II 6 kannte also das Allgemeine Landrecht für bestimmte Gruppen von Korporationen 
eine nähere Verbindung mit dem Staat, indem es insbesondere den Beamten dieser 
Korporationen die prinzipiell gleiche Rechtstellung mit den im unmittelbaren Dienst 
des Staates selbst stehenden Beamten gewährte. (S. 35)

457	 Hubrich zitiert hier aus den Drucksachen des Abgeordnetenhauses (1899 Nr. 34 S. 200 f.) 
sowie aus den stenografischen Berichten des Abgeordneten- und Herrenhauses (Stenographischer 
Bericht des Herrenhauses 1899 Anlage Nr. 136 S. 503 und stenographischer Bericht des Abgeord-
netenhauses 1899 Anlage Nr. 227).
458	 Z.B. Adolf Weißler, Preußisches Landesprivatrecht I S. 551, und Biermann, Bürgerliches 
Recht I, S. 465 (zitiert nach Hubrich).
459	 Vgl. zu Otto Mayer oben, Fn. 310.
460	 Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht II, 1. A. Leipzig 1896, S. 369.
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Um es kurz zu sagen: die besondere Behandlung, welche das Allgemeine Landrecht 
den zuletzt genannten drei Gruppen von Korporationen [Kirchengesellschaften, Uni-
versitäten, Stadtgemeinden, Anm. d. Verf.] angedeihen lässt, zeigt, daß ihm die neuere 
Unterscheidung von Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts im 
Grunde wohlbekannt ist. (S. 37)

Im dritten Abschnitt geht Hubrich auf die Rechtsnatur des staatlichen Aktes ein, 
mit dem die Korporationsrechte verliehen wurden (S. 38). Soweit dies in vorkon
stitutioneller Zeit durch den König selbst geschah, handele es sich um ein Pri
vileg, Ausdruck der im Landesherrn konzentrierten potestas legislatoria. Bei 
Übertragung dieses Rechts an einen Minister sei der Akt jedoch zum Akt der 
Verwaltung geworden, gebunden an die Vorschriften in ALR II 6, da die Minister 
lediglich den bereits vorliegenden Willen des königlichen Gesetzgebers auf ein-
zelne Fälle konkretisierten. 

Auch in Art. 31 der VU461 sollten Gesellschaften Korporationsrechte nur durch 
ausdrückliche Erteilung erhalten. Bis zum Erlass dieses Gesetzes aber sollten 
weiter die Bestimmungen des ALR maßgebend bleiben.462 (S. 41) Entsprechend 
sei in der konstitutionellen Zeit auch die Verleihung durch den König zu einem 
Akt der Verwaltung geworden, da er lediglich als vollziehende Gewalt die be-
reits existierenden gesetzgeberischen Wertungen auf einzelne Fälle konkretisiert 
habe. Er sei nun nicht mehr befugt gewesen, einseitig die maßgeblichen Vor-
schriften des ALR abzuändern, sondern musste sich an den abstrakten Rahmen 
des ALR II 6 halten (S. 42). Die Verleihung selbst enthalte daher „lediglich das 
offizielle, rechtsförmliche Anerkenntnis, daß der Staat die Zwecke der Korpora-
tion als in den Rahmen der auch für die konstitutionelle Zeit in §§ 2, 3 II 13 ALR 
kodifizierten Staatszwecke mit hineinfallend betrachte.“ (S. 43)

Hubrich schließt mit der Feststellung, dass die Normierungen des BGB die Ver-
heißung des Art. 31 VU nicht vollumfänglich erfüllten: 

Der preußische Gesetzgeber ist noch jetzt jederzeit in der Lage, aufgrund von Art. 31 
preuß. VU ein allgemeines Gesetz zu erlassen, welches die Bedingungen normiert, 
unter welchen die Rechte einer „Korporation des öffentlichen Rechts“ erteilt oder ver-
weigert werden. Bis auf weiteres gilt aber in dieser Beziehung noch II 6 ALR, verbun-
den mit § 69 II 10. (S. 43)

461	 „Die Bedingungen, unter welchen Korporationsrechte erteilt oder verweigert werden, be-
stimmt das Gesetz“.
462	 Stenografischer Bericht der I. Kammer vom 20. Sept. 1848, Abg. Bornemann, S. 775 (zitiert 
nach Hubrich).
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3.	 „Die Gründung von Universitäten nach preußischem Recht“ 
(Annalen 1912, S. 641 – 682)

Der gut 40 Seiten lange Aufsatz erschien 1912 als „Ein Beitrag zum deutschen 
Universitätsrecht“. Anlass ist eine Debatte im Zusammenhang mit der Gründung 
der Universität Frankfurt/Main, nämlich die Frage, ob eine neue Universität nach 
preußischem Recht lediglich als staatliche Einrichtung denkbar ist oder ob nach 
der geltenden Rechtslage auch die Möglichkeit einer nicht-staatlichen, etwa 
kommunalen Universitätserrichtung besteht. Diesbezüglich hatte im Vorjahr der 
Kultusminister bei einer Sitzung des Abgeordnetenhauses Stellung bezogen. Des
sen Äußerung nimmt Hubrich zum Anlass, sich mit den gültigen Rechtsgrundla
gen und der historischen und aktuellen Literatur zum Thema auseinanderzuset
zen. Hubrich will sich hier „unmittelbar darüber aussprechen, inwieweit der in 
der Abgeordnetenhaussitzung [...] abgegebenen ministeriellen Erklärung zuzu
stimmen, inwieweit dieselbe zu ergänzen ist.“ (S. 669)

In § 2 führt Hubrich dazu „Das Schul- und Universitätswesen in der gemeindeut
schen Theorie des 18. Jahrhunderts“ an, referiert die Meinungen verschiedener 
Zivil- und Staatsrechtler (S. 642 ff.) und arbeitet die übereinstimmende Stand
punkte heraus (S. 645 f.): insbesondere die Charakterisierung der Universitäten 
als Gesellschaften bei gleichzeitiger Bezeichnung als Anstalten (S. 645) und die 
Möglichkeit einer Universitätsstiftung von dritter Seite mit Genehmigung des 
Landesherrn (S. 646). 

In § 3 wiederholt Hubrich seine bereits 1907 geäußerten Ansichten bezüglich der 
im ALR festgelegten Rechtsgrundlagen und widmet sich in § 4 – „Die Korpo-
rationsnatur der preußischen Universitäten“ – dem Widerspruch, die Universitä-
ten zugleich als Gesellschaften (Korporationen) und Anstalten (Veranstaltungen 
des Staates) zu bezeichnen (S. 652). Hubrich verwendet hier die Formulierung 
„Doppelausdruck“. Es folgt eine Auflistung der verschiedenen Bezeichnungen in 
der Literatur (reine Korporation, reine Anstalt, Mischformen) und die Erläuter
ung der Terminologie. In Erwiderung auf die Formulierung Otto Gierkes (S. 653) 
schreibt Hubrich: 

So richtig diese Worte  – für die neuere Zeit  – wohl sind, so kann doch die Frage, 
ob das ALR. die Universitäten als „Korporationen“ oder „Anstalten“ auffasse, in 
juristisch zutreffender Weise nur aus den positiven Mitteln des ALR. und der zu 
seiner Entstehungszeit herrschenden Rechtsvorstellungen heraus gelöst werden. 
(S. 654)
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Anschließend setzt sich Hubrich ausführlich mit Julius Hatschek463 auseinander: 
„So dankenswert Hatscheks Mitteilung der einschlagenden landrechtlichen Mate
rialien ist, so kann doch weder seiner Beweisführung, noch seinem Resultat zu-
gestimmt werden“ (S. 645). Er kritisiert insbesondere Hatscheks Interpretation 
des Begriffs „Veranstaltung des Staates“ im Sinne von „Anstalt“, die falsche 
Auswirkungen auf die Rechtsverhältnisse der Universitätsangehörigen (Studen-
ten, Professoren, Angestellte) habe.464

§ 5 geht auf die Gründungsgeschichte der Universitäten Breslau und Berlin zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts ein (S. 659 ff.), beides staatlich dotierte Stiftungen.

§ 6 widmet sich der rechtlichen Bewertung der preußischen Universitäten nach 
Inkrafttreten der preußischen Verfassungsurkunde 1850 (S.  664), wobei Hub
rich sich vor allem gegen erneute „Polemik“ seitens Anschütz zur Wehr setzt465 
(S. 665 f.). Weiter geht er auf die Statuten der Universität Greifswald von 1865 
ein: 

Die Statuten der Universität Greifswald vom 10. November 1865 gedenken zwar nicht 
ausdrücklich des ALR. Nichtsdestoweniger sind darin die öffentlich-rechtlichen Ver-
hältnisse der Universität durchaus in Uebereinstimmung mit den auch für die übri-
gen preußischen Universitäten maßgebend gewesenen landrechtlichen Fundamental
vorschriften geordnet. (S. 667)

Dabei merkt Hubrich an, dass die Universität bei der Feststellung der Statuten, 
wie aus dem Wortlaut zu schließen sei, ihr Recht des Gesetzesvorschlags aus
geübt habe (S. 668). Rechtsgrundlage dafür sei auch in Greifswald, obwohl im 

„neuen“ preußischen Gebiet Neuvorpommern gelegen, das ALR, 

weil König Friedrich Wilhelm III. schon bei der Einverleibung von Neuvorpommern 
in die preußische Monarchie durch Besitznahmepatent vom 19. September 1815 aus
gesprochen hatte, daß er die Einverleibung „mit allen rechten der Landeshoheit und 
Oberherrlichkeit“ verfüge, den Einwohnern Neuvorpommerns den gleichen Schutz 
wie „Unseren Untertanen in Unsern übrigen Staaten“ zusichere und die Verwaltung 

„Unsern Ministerialbehörden in Berlin“ überweise. Das bedeutete [...] nichts anderes, 
als die Proklamierung des Prinzips der Einheit des inneren preußischen Staatsrechts 
auch für Neuvorpommern, die unmittelbare Einführung namentlich aller [...] Grund-
normen des preußischen Staatsrechts [...]. (S. 668)

463	 Hatschek war Hubrichs Konkurrent auf den Greifswalder Lehrstuhl gewesen, vgl. oben S. 66.
464	 An dieser Stelle flicht Hubrich einen kurzen Exkurs über die rechtlichen Folgen der unter-
schiedlichen Interpretationen von § 68 II ALR auf die beamtenrechtliche Stellung der Professoren 
und Beamten ein, S. 657.
465	 Anschütz hatte im „Jahrbuch des Öffentlichen Rechts“ 1907, S. 205 ff. Kritik an Hubrichs in 
den „Annalen“ 1907 geäußerten Ansichten geübt.
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§ 7 fasst die Ergebnisse zusammen und wendet sie auf die aktuelle Situation, die 
Gründung der Universität in Frankfurt/Main an (S. 671 f.). 

In § 8 geht Hubrich nochmals der Frage nach, ob die Gründung einer Universität 
auch von nicht-staatlicher Seite möglich ist (S. 673 ff.), und stellt den „alten“ Be-
funden aus dem 18. Jahrhundert seine eigenen Ergebnisse gegenüber (S. 677 ff.).

4.	 „Die Streitfrage über die Publikationspflicht autonomer Statuten in  
	 Preußen. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Autonomie in 
	 Preußen“

(Annalen 1916, S. 641 – 707)

Der Artikel gehört mit 66 Seiten zu den längsten in Zeitschriften veröffentlichten 
Abhandlungen Hubrichs. Er erschien während des Weltkrieges. Obwohl er sich 
im Wesentlichen mit den autonomen Statuten der Städte und Gemeinden be-
schäftigt, sind die hier entwickelten Rechtsgedanken grundlegend für die spätere 
Veröffentlichungen zum Universitätsrecht. Hubrich widmet sich hier einer „der 
bekannteren Streitfragen des gegenwärtigen preußischen Staatsrechts“ (S. 641), 
ob die autonomen Statuten gleich den Staatsgesetzen zu publizieren seien oder 
nicht. 

Es charakterisiert die obwaltende Sachlage, daß bei der Stellungnahme zu dem berühr-
ten Problem Theorie und Praxis im allgemeinen mit ihren Ansichten einander schroff 
gegenüberstehen. Andrerseits reizt dieser Zwiespalt, endlich einmal eine durchschla-
gende Antwort für die vorliegende Kontroverse ausfindig zu machen, und es wird sich 
in der Tat zeigen, daß bisher nur eine verfehlte Art der Inangriffnahme des fraglichen 
Problems hierbei nicht zum rechten Ziel gelangen ließ. [...] Die Darstellung hat mit 
einer ganzen Reihe von Irrtümern aufräumen müssen, welche bisher Theorie und Pra-
xis bei Erörterung der hier in Angriff genommenen Kontroverse beherrscht und von 
der richtigen Erkenntnis abgelenkt haben. Sie hat namentlich aufgedeckt, daß die ent-
scheidenden Stellen in der Einl. ALR. [...] unbedingt Statuten mit Staatsgesetznatur 
voraussetzen, von welchen das Wesen autonomer Statuten in Wirklichkeit grundver-
schieden ist. (S. 691 ff.)

Hubrich definiert zunächst den Begriff „autonome Statuten“ als „die Rechtssatz­
ungen, welche aus dem selbsteigenen Willen gewisser weltlicher, der Staatsau
torität untergebener, aber ihr gegen über mit dem Recht der Selbstverwaltung 
der eigenen Angelegenheiten ausgestatteter Gebietskörperschaften hervorgehen.“ 
(S. 641) Es folgt eine ausführliche Einleitung in den Sachstand zum Publikati-
onszwang autonomer Statuten, falls die Publikation nicht ausdrücklich angeord-
net ist. Hubrich führt zunächst die Meinung der Rechtsprechung an, nämlich das 
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preußische OVG (17, 216) und das Reichsgericht (am 2. Januar 1883), die für 
solche Fälle eine Publikationspflicht ablehnt (S. 642). Nur der IV. Zivilsenat des 
Reichsgerichts (RGZ 42, 314) nimmt eine Verbindlichkeit der Statuten erst ab 
ordnungsgemäßer Bekanntgabe an (S. 643).

Im Folgenden erläutert Hubrich einzelne Meinungen zum Thema, beginnend bei 
jenen, die in autonomen Statuten gesetzte Rechtsnormen sehen und meinen, aus 
dem Wesen einer gesetzten Rechtsnorm folge ohne Weiteres die Notwendigkeit 
einer Publikation.466 Es folgt Kritik an Anschütz’ Ansatz, der eine positive An-
ordnung der Publikation in § 10 Einl. ALR annimmt, und an weiteren staatsrecht
lichen Kollegen, u.a. Fritz Stier-Somlo467 und Hugo Kinne (S. 644), die teils auf 
das Inkrafttreten der Statuten abstellen, teils Anschütz oder dem Reichsgericht 
folgen. Zuletzt geht Hubrich auf Fritz Fleiner468, Walter Schücking469 und Otto 
Gierke470 ein (S. 645). Er hält dabei fest, dass es einen einheitlichen Statutenbe-
griff in Preußen nicht gibt und sich die Frage des Publikationszwanges überhaupt 
nur für die Statuten mit Rechtsnormqualität stellt. Er betont neuerlich, dass es 

„mit Rücksicht auf die Staatsrechtsentwicklung Preußens unbedingt notwendig 
[ist], den Weg rechtshistorischer Entwicklung zu verfolgen.“ (S. 646)

§  2 behandelt die „Statutenfrage im ALR.“ in einem rechtshistorischen Über-
blick über verschiedene Statutenbegriffe und Publikationszwänge, die bei Schaf-
fung des ALR berücksichtigt wurden (S. 646 ff.). § 3 widmet sich ausführlich 
der Städteordnung aus dem Jahr 1808, durch die der Rechtsbegriff „autonomes 
Statut“ zuerst geprägt wurde (S. 653 ff.). Während das ALR bereits Privatkorpo-
rationen von öffentlich-rechtlichen Korporationen unterschied, kodifizierte die 
Städteordnung zum ersten Mal das Recht, eigenständig Stadtstatuten zu entwer-
fen, die lediglich der Prüfung und Genehmigung der Landesbehörde unterlagen, 
und stellte so einen Grundsatz der Selbständigkeit der kommunalen Stadtverwal-

466	 Namentlich nennt Hubrich Keil, Schoen, Jebens, vgl. S. 643.
467	 Fritz Stier-Somlo (1873-1932), studierte Rechtswissenschaften, Nationalökonomie und Philo-
logie in Berlin. Promotion 1896 Habilitation 1901 in Bonn, erhielt 1904 die Erlaubnis, den Profes-
sorentitel zu führen. 1911 gründete er Düsseldorf eine Akademie für kommunale Verwaltung. 1912 
Dozenten für Öffentliches Recht an der Kölner Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung, 
1916 zum Ordinarius für Öffentliches Recht an die Handelshochschule in Köln berufen.
468	 Fritz Fleiner, (1867 – 1937), 1892 Habilitation in Zürich, erst Privatdozent, dann 1895 Extra-
ordinarius in Zürich. 1897 den Ruf nach Basel auf ein Ordinariat. 1906 Ruf nach Tübingen, 1908 
nach Heidelberg. 1915 Rückkehr als Ordinarius nach Zürich, dort 1936 emeritiert.
469	 Walther Adrian Schücking (1875 – 1935), habilitierte sich 1899 in Göttingen und wurde 1900 
als der jüngste außerplanmäßige Professor in Preußen nach Breslau, 1902 nach Marburg berufen, 
wo er 1903 ein Ordinariat für Staatsrecht, Völkerrecht, Kirchen- und Verwaltungsrecht erhielt.
470	 Gegen Gierke verübt Hubrich einen kleinen Seitenhieb in FN 10 auf S. 645: „S. über die 
mannigfachen Mißdeutungen des ALR., zu welchen selbst O. Gierke gegriffen hat, um seine Ver-
bandspersonentheorie auch gegenüber dieser Gesetzgebung durchzuführen, nunmehr Hubrich bei 
Gruchot.“
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tung gegenüber der unmittelbaren Staatsverwaltung auf: Die Gesetzeskraft eines 
Stadtstatuts beruhte an sich auf dem Willen der Stadt. Das Ministerium durfte 
lediglich die „rechtliche Perfektion“ prüfen und hatte das Statut „rechtlich nur 
schlechthin anzunehmen oder abzulehnen; selbständige Textveränderungen stan-
den ihm durchaus nicht zu“ (S. 660).471 Bei den Stadtstatuten handelte es nicht 
mehr (wie unter dem ALR allein) um Staatsgesetze, sondern um einen selbstän-
digen, autonomen Rechtsetzungsakt der Stadtkommune. Entsprechend waren sie 
von der Publikationspflicht gemäß den Landrechtsnormen frei, und da die Städ-
teordnung selbst keine Publikationspflicht anordnete, „muß die Frage, ob die [...] 
Stadtstatuten nach der StO von 1808 kraft rechtlicher Notwendigkeit publiziert 
werden mussten, [...] durchaus verneint werden.“ (S. 662) 

Hubrich definiert „Publikation“ in Zusammenhang mit dem „engeren Gül­
tigkeitsbegriff“, der die Frage des praktischen Wirksamwerdens eines Gesetzes 
ausschließt, und untersucht stattdessen, ob aus der Natur des gesetzten Rechts 
ohne Weiteres auch die Publikation folge (S. 663). Er verneint dies; die „Natur 
bedingt an und für sich nur, daß Rechtsetzungsakte als Willensäußerungen in die 
Außenwelt treten, also irgendwie vom berufenen Gesetzgeber nach außen hin zu 
erklären sind“. Gerade bei einem kleineren Betroffenenkreis, wie einer Stadtge
meinde, könne den Betroffenen zugemutet werden, sich selbst Kenntnis einer 
neuen Rechtsnorm zu verschaffen. Der Träger der autonomen Rechtsetzung sei 
mithin nicht verpflichtet, „Gemeinkundigkeit“ seiner Satzungen herbeizuführen 
(S. 664). 

Auf die Neuordnung des Publikationswesens zwischen 1810 und 1826 geht Hub-
rich nur am Rande ein, da lediglich Staatsgesetze betroffen waren (S. 665 f.). Die 
autonomen Statuten blieben „an sich publikationsfrei, d. h. im Sinne einer Frei-
heit von notwendiger amtlicher Herbeiführung der Gemeinkundigkeit.“ (S. 666)

Die 1831 revidierte Städteordnung verstärkte das staatliche Aufsichtsrecht über 
die Stadtgemeinden,472 nichtsdestoweniger behielt sie das Grundprinzip der Selb-
ständigkeit der städtischen Kommunalverwaltung bei (S. 669). Rechtlich blieben 
die Stadtstatute zwar objektive Rechtsnormen (S. 670), jedoch wurden die de-
finitive Textfeststellung und der Erlass des Gesetzesbefehls durch das Innenmi-
nisterium vorgenommen, so dass „das Stadtstatut nach der rev. StO. re vera ein 
Staatsgesetz und eher mit den Statuten nach § 2 Einl. ALR, als mit einem Statut 
nach der StO. von 1808 verwandt ist.“ (S. 671) 

471	 Heute würde man von reiner Rechtsaufsicht sprechen.
472	 In Richtung einer Fachaufsicht.
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§  5 erläutert die Weiterentwicklung der autonomen Statuten in der nachland
rechtlichen Zeit, insbesondere seit Einführung der konstitutionellen Monarchie 
(S. 674 ff.). Hubrich erwähnt autonome Statute in verschiedenen Gesetzen (Ge-
meindeordnung der Rheinprovinz mit ihren Gemeindestatuten und Dorfordnun-
gen, die Allgemeine Gewerbeordnung mit Innungs- und Ortsstatuten). 

Zur Entwicklung unter der Geltung der VU von 1850 schreibt Hubrich: 

In der vorkonstitutionellen Zeit Preußens war, wie bisher ermittelt ist, der Gedanke des 
autonomen Statuts im allgemeinen nur eine recht zarte Pflanze. [...] Erst in der Luft 
des Konstitutionalismus erwuchs das autonome Statut zum kräftigen Baum. (S. 677)

In der Verfassungsurkunde von 1850 habe der Gesetzgeber „das Prinzip der kom-
munalen Selbstverwaltung für alle in Betracht kommenden Gliederungen von 
vornherein unter eine bestimmte verfassungsmäßige Garantie“ gestellt (S. 679). 
Hubrich erläutert die Verabschiedung der Gemeindeordnung und der Kreis-, Be-
zirks- und Provinzialordnung (1850) unter Art. 105 VU, in denen die Publikation 
von Statuten wiederum nicht besonders angeordnet wurde (S. 681). 

1853, nach Änderung des Art. 105 VU, wurden die eben genannten Kommunal-
ordnungen aufgehoben und u.a. durch eine neue Städteordnung ersetzt, über de-
ren § 11 Hubrich meint, er stelle einen „nicht unerheblichen“ Fortschritt für den 
Gedanken des autonomen Statuts dar, weil er die Möglichkeit vorsehe, mehrere 
Satzungen statt nur eines Statuts zu erlassen (S. 682), an anderer Stelle lobt er 
die „vorbildliche Verankerung der Idee des autonomen Statuts in § 11 StO. von 
1853“ (S.  689). Auch in der neuen Städteordnung war eine Publikation nicht 
angeordnet.

Der Streit über die Möglichkeit eines Rechts zum Statutenerlass contra legem 
wird unter Berücksichtigung verschiedener Quellen von Hubrich dahingehend 
gelöst, dass in diesem Fall das Statut der ausdrücklichen Genehmigung des or
dentlichen Gesetzgebers in Preußen bedürfe (S. 682 ff., S. 686). Hinsichtlich der 
1872 verabschiedeten Kreisordnung und deren Provinzialstatuten kommt er zu 
demselben Ergebnis (S. 691). 

In § 6  – „Die Publikationsfrage und das richterliche Prüfungsrecht“ – erläutert 
Hubrich einen Nebenaspekt, nämlich die Frage, ob einem Richter die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit autonomer Statuten zustehe oder nicht (S. 694 ff.). Hub-
rich kommt zu dem Ergebnis, das richterliche Prüfungsrecht sei durchaus eine 

„streng logische, unabweisbare Konsequenz des richterlichen Amtes“ (S. 699), 
auch in der Rechtsprechung sei anerkannt, dass autonome Ortsstatuten in form
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eller und materieller Hinsicht der richterlichen Überprüfung unterliegen (S. 705). 
Hubrich schließt seine Ausführungen und den gesamten Aufsatz folgender
maßen: „Den nachprüfenden Richter geht freilich bei der Beurteilung des auto
nomen Statuts auch nur die Rechtsfrage, dagegen nicht die Zweckmäßigkeits
frage etwas an.“ (S. 707)

5.	 „Greifswalder Universitätsrecht. Ein Beitrag zur Jahrhundertfeier der 
	 Zugehörigkeit Neuvorpommerns zur preußischen Monarchie“ 

(Greifswald 1917)

Für das 65 Seiten umfassende Werk verwendete Hubrich „Aktenmaterial, auf 
welchem der Staub von fast einem Jahrhundert ruhte“, er bezeichnete die Arbeit 
selbst als „eine alle anderen Gedanken verdrängende Höchstleistung“.473 Für den 
Jubiläumsbeitrag konnte Hubrich auf frühere Ausarbeitungen zurückgreifen, die 
er auch wiederholt zitiert. Die erneute Beschäftigung mit dem Universitätsrecht 
gab ihm auch die Möglichkeit, neuerlich Kritik an den Fachkollegen zu üben: 

Allerdings finden sich unter den Vertretern der Wissenschaft, welche sich über die 
Beschaffenheit einer Rechtsnorm, den materiellen Gesetzesbegriff geäußert, relativ 
zahlreiche Stimmen, welche ohne eindringendes Quellenstudium und ohne sichere In-
terpretationsgrundsätze das Aburteilen von oben herab hier besonders pflegen. (S. 20) 

Auch der Streit der Fakultät mit dem Ministerium um die sog. „Kriegspromo
tionsordnung“474 gab ihm Anlass, die Aufsichtsrechte des Ministeriums im Be-
reich der Fakultätsstatuten nochmals näher zu beleuchten.

Das „Greifswalder Universitätsrecht“ besteht aus einem Hauptteil und einer An-
lage überschrieben mit „Das Gesetzgebungsrecht auf dem Gebiete des Unter
richtswesens in konstitutioneller Zeit“. Die Ausarbeitung ist insgesamt schlecht 
gegliedert und unübersichtlich. Einige Streitfragen behandelt Hubrich lediglich 
in seitenlangen Fußnoten; im Text selbst finden sich dagegen vor allem persön-
liche Ausfälle gegen Gerhard Anschütz. Hubrich vermag nicht, die inzwischen 
unübersichtliche Gesetzeslage in Preußen verständlich darzulegen; der in den 
früheren Aufsätzen übersichtliche Aufbau und die saubere Herausarbeitung der 
historischen Grundlagen sowie die klar sich davon unterscheidende Anwendung 
auf die gegenwärtige Rechtslage fehlen.

473	 UAG Jur Fak 313 und Jur Fak 311, Hubrich am 6.05.1920 in der „Erklärung zu dem Bericht 
von Geheimrat Wende vom 12. April“.
474	 Vgl. dazu oben S. 87 ff. 
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Hubrich beginnt seine Ausführungen gleich mit der Feststellung: 

Die Greifswalder Universität ist die älteste ihrer preußischen Schwestern. Sie zeichnet 
sich aber besonders noch dadurch aus, daß die akademische Selbstverwaltung in den 
Greifswalder Fakultäten eine bevorzugte, unabhängigere Stätte besitzt. (S. 3)

Hubrich erläutert das Zustandekommen der Greifswalder Universitätsstatuten 
von 1865,475 die noch von König Wilhelm I. bestätigt wurden.476 Hierbei ist vor 
allem §  3 der Statuten interessant: „Der Universität stehen als solcher, sowie 
auch hinsichtlich ihrer einzelnen Fakultäten alle Rechte einer privilegierten Kor-
poration zu.“ Gemäß der Auffassung des Ministeriums galten seit dem Übergang 
Neuvorpommerns in das preußische Reichsgebiet die §§ 1, 2, 67, 68 II 12 ALR 
auch für die Universität Greifswald. Entsprechende Zusagen, dass älteres Parti-
kularrecht aufrechterhalten werden sollte, seien stets nur vor dem Hintergrund 
dieser Paragraphen gedacht (S. 6). 

Abschnitt II analysiert das Greifswalder Universitätsstatut von 1865 hinsichtlich 
der Aufsichts- und Gerichtsbarkeitsregelungen. 

Die hiernach zwischen dem preußischen Unterrichtsministerium und der Universität 
Greifswald hergestellte Rechtsbeziehung verlieh dem ersteren seitdem im allgemei
nen formell [...] ein unmittelbares Aufsichts- und Leitungsrecht gegenüber der Greifs
walder Universität, wie es sonst gegenüber den übrigen preußischen Universitäten 
bestand. Aber darüber hinaus war man [...] in Berlin bedacht, die Verhältnisse der 
Greifswalder Universität mehr und mehr der Rechtslage der übrigen preußischen Uni-
versitäten anzupassen. (S. 8)

Entsprechende Regelungen ergingen, so Hubrich, aufgrund der Kabinettsordre 
vom 15. März 1835,477 deren Abdruck in der Gesetzsammlung im zuständigen 
Stralsunder Amtsblatt angezeigt wurde.478 Am 10. Juni 1835 erschien ein „Pub-

475	 Grundlage hierfür waren der 1836 unbestätigt gebliebene Entwurf sowie die neuen Statuten 
der Universität Halle.
476	 Am 10.11.1865, mit den Worten: „indem Wir zugleich die älteren Statuten, sowie die Visitati-
onsrezesse, die letzteren jedoch nur soweit sie den gegenwärtigen Statuten widersprechen, hiermit 
außer Kraft setzen.“ Zitierung nach Hubrich, S. 5.
477	 Diese regelt den Übergang der akademischen Gerichtsbarkeit von der Universität zum 
Hof- bzw. Stadtgericht und die Ausübung der verbleibenden Disziplinar- und Polizeigewalt durch 
Rektor, Universitätsrichter und Senat unter Instruktion eines Regierungsbevollmächtigten (1.), die 
Zusammensetzung des neu zu bildenden akademischen Senats (2.), den Wegfall der Gesetze für die 
Studierenden in Greifswald zugunsten der allgemein gültigen Studentengesetze (3.), den Übergang 
der Freitisch- und Stipendiensachen in den Zuständigkeitsbereich des neuen Senats (4.), die Zu-
ständigkeit des verbleibenden Großen Konzils (5.) sowie die Derogation der Visitationsbescheide 
vom 11.5.1775 und 20.12.1795 durch diese Festsetzungen. (S.9) Wichtig ist der Zusatz am Ende: 

„Ich beauftrage Sie, diesen Meinen Befehl durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntnis zu 
bringen und das zu dessen Ausführung Erforderliche zu verfügen. [...] Friedrich Wilhelm.“
478	 Stralsunder Amtsblatt 1835 St. 16.
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licandum“ des Unterrichtsministeriums, das die Vorschriften der Kabinettsordre 
umsetzte. Als Anlagen wurden das Reglement vom 28. Dezember 1810 (ohne die 
§§ 14 – 16) und die §§ 80 – 126 II 12 ALR (unter der Überschrift: „Gesetze für 
die Studierenden“) veröffentlicht (S.10).

In Abschnitt III widmet sich Hubrich der Rechtsnatur dieser königlichen Erlas-
se aus dem Jahr 1835, insbesondere der Frage, durch welche Form der Publi
kation diese Rechtskraft erlangt haben könnten und inwieweit die Bezeichnung 

„Gesetz“ oder „Reglement“ einen Unterschied mache. Dabei wiederholt er kurz 
eigene Ausführungen zum materiellen Gesetzesbegriff: Allein ein Erlass mit 
materiellem Inhalt könne sich durch entsprechende Publikation zur Rechtsnorm 
qualifizieren. Hubrich stellt fest, dass der gesamte Inhalt der Kabinettsordre vom 
15. Februar 1835 „sowohl wegen der Publikation der ganzen Kabinettsordre in 
der Gesetzsammlung und der vorschriftsmäßigen Anzeige dieser Publikation im 
Stralsunder Amtsblatt, als auch, weil er der Natur einer Rechtsnorm durchaus 
entsprach“ (S. 12) Gesetzeskraft gewonnen habe, mit dem Ergebnis, dass „Se-
nat und Konzil der Universität Greifswald ab damals gesetzlich genau umgrenz-
te Organisation und Zuständigkeitsbestimmung besaßen [...]“ und die Ordre 
keineswegs nur reine Verwaltungsvorschriften enthielt (S. 13).

Denselben Gesetzeswert schreibt Hubrich auch dem Reglement für die akademi-
sche Administration der Universität Greifswald vom 5. Februar 1835 zu: formal 
aufgrund der richtigen Publikation im Stralsunder Amtsblatt, in materieller Sicht 
durch ihren rechtsnormativen Inhalt (S. 14). Die Bezeichnungen selbst („Regle-
ment“, „reglementarische Vorschriften“) seien unerheblich.

Abschnitt IV beschäftigt sich mit der Rechtslage nach dem Übergang Preußens 
zum konstitutionellen System. Hubrich kritisiert die Auswirkungen, die Art. 26 
und Art. 112 VU hatten: 

Richtig interpretiert, beließ der Art. 112 bis auf weiteres den König allein im Besitze 
des absoluten Gesetzgebungsrechts auf dem Gebiete von Schule und Unterricht, und 
soweit der König also hinsichtlich dieser Materien durch einseitige gesetzgeberische 
Anordnung nicht neues Recht schuf, dauerten auch die Normen des vorkonstitutionel-
len Schul- und Unterrichtsrechts ungeschmälert in die konstitutionelle Periode Preu-
ßens hinein. Eine merkwürdige Konsequenz ergab sich aus dieser Rechtslage noch 
besonders für die Materie der Gesetzespublikation [...]. (S. 15) 

Hubrich geht darauf hin der Frage nach, ob der König dementsprechend auch 
einseitig die Publikationsweise neuer Gesetze festlegen dürfe479 oder, wie eigent-

479	 Normalfall war seit dem Gesetz vom 3.04.1846 (betreffend die Veröffentlichung und Bekannt-
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lich verfassungsmäßig vorgesehen, nunmehr mit dem Landtag zusammenwirken 
müsse (S. 18). Er kommt zu dem Ergebnis, dass das ausschließliche königliche 
Gesetzgebungsrecht auf dem Gebiet von Schule und Unterricht auch die Mög-
lichkeit der einseitigen Festlegung anderer Publikationsformen umfasse und be-
nutzt dafür den von Anschütz geprägten Ausdruck der „absolutistischen Insel“.480

Abschnitt V beschäftigt sich mit der Frage, ob die preußischen Universitätsstatu
ten als Rechtsnormen oder nur als innerhalb der Universitätsbeamtenschaft gel
tende Dienstinstruktionen zu verstehen sind (S. 18 ff.). Als Argumente für den 
ersteren Fall führt Hubrich ein Reichsgerichtsurteil vom 9. März 1888481 an, in 
dem den Universitätsstatuten der preußischen Universitäten Bonn und Breslau, 

„soweit sie sich auf die Einrichtung von Behörden und die Ausstattung derselben 
mit bestimmten Machtbefugnissen beziehen“, Rechtsnormcharakter zugesproch
en wird; aus der reichsgerichtlichen Argumentation folgert er, 

daß [...] auch den Normen der Universitätsstatuten über die Einrichtungen von Rektor 
und Senat als Organen der Universität der Rechtsnormcharakter nicht abgesprochen 
werden kann. [...] Normen, welche [...] Staatsbehörden, ausgestattet mit Machtbefug-
nissen nach außen hin, organisieren, werden mit dem Reichsgericht in jedem Fall den 
Wert echter Rechtsnormen zugestanden erhalten müssen [...]. (S. 20)

An dieser Stelle kritisiert er insbesondere Anschütz scharf, der alle preußi-
schen Universitätsstatuten zu Verwaltungsvorschriften erklärt (sog. Anstaltsord
nungen).482 Hubrich beruft sich neben eigenen Erkenntnissen aus der bisherigen 
Forschung auf den Wortlaut des ALR und ein Reskript des Unterrichtsministeri-
ums vom 28. März 1838, in dem den Legalstatuten der Universitäten Halle und 
Königsberg ausdrücklich Gesetzeswert zugesprochen wird, aber auch die Uni-
versitäten Berlin, Bonn, Breslau und Greifswald genannt werden, ohne dass Un-
terschiede in Ansehung der Rechtsnatur gemacht würden (S. 24).

Abschnitt VI erörtert kurz das Ansinnen der Universität Greifswald, ihr neues 
Statut vom 10. November 1865 auch im Stralsunder Amtsblatt abzudrucken, das 

gabe von Gesetzen) die Veröffentlichung in der Gesetzsammlung und die Anzeige davon in den 
zuständigen Amtsblättern.
480	 Vgl. Gerhard Anschütz, Kommentar VU, S. 494. Heinrich Triepel schreibt zu dieser Beson-
derheit: „Welch krasse Anomalie liegt doch darin, daß sich nur auf dem Gebiet des Universitäts-
rechts der absolutistische Polizeistaat, der im übrigen zu den Toten geworfen ist, als seltsames 
Überbleibsel einer halb vergessenen Zeit erhalten hat“ (Triepel, Stiftungsvermögen, S. 71). Näheres 
dazu bei Roland Schmidt-Bleker, Legislative Defizite im Schulrecht der preußischen konstitutionel-
len Monarchie. Eine rechtshistorische Untersuchung zum Vorbehalt des Gesetzes im preußischen 
Schulrecht, Baden-Baden 2005.
481	 RG Bd. 17, S. 211 ff.
482	 „Ganz abgesehen davon, daß Anschütz überhaupt [...] einer zu engherzigen, doktrinären Auf-
fassung huldigt [...]“ (S. 21).
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jedoch unter Hinweis auf Tradition, Kosten und Zweckverfehlung abgelehnt 
worden sei. 

In Abschnitt VII geht Hubrich nochmals auf die rechtliche Abhängigkeit der 
Rechtsnatur der Universitätsstatuten von der Art ihrer Veröffentlichung ein, wo-
bei er dies auch historisch herleitet. Für Greifswald hält er unter Berücksichti
gung der (im Text z.T. abgedruckten) schwedischen Visitationsrezesse fest: „Also 
auch vom Gesichtspunkt der Gesetzespublikation aus lassen sich in Wirklichkeit 
ernste Bedenken gegen die Rechtsnatur des Greifswald Universitätsstatuts von 
1865 nicht geltend machen.“ (S. 35)

Abschnitt VIII schließlich geht auf die Aufsichtsrechte des Ministeriums ein, die 
diesem in § 5483 und in der Schlussbestimmung484 des Universitätsstatuts einge-
räumt waren. Dabei hebt Hubrich das Recht der Fakultäten gemäß § 26 hervor: 

„Die besondere Verfassung der einzelnen Fakultäten wird durch die Fakultäts
statuten bestimmt. Diese Statuten bedürfen der Genehmigung Unseres Minist
ers“. Diesen Paragraphen bezeichnet er als „unverkennbare Sondervorschrift“ 
(S. 38). Er schließt aus dem unterschiedlichen Wortlaut, „daß hier Vorschriften 
von verschiedener rechtlicher Tragweite gegeben werden“ (S.  40). Das Recht 
des Ministers sei in § 26 auf die Genehmigung beschränkt, so dass zum Erlass 
der Fakultätsstatuten nur die Fakultät selbst in Frage käme. Andere Universi-
tätsstatuten (etwa Halle von 1854) würden eine solche Formulierung nicht ken-
nen, sie sprächen vielmehr von einem Erlass durch den Minister selbst, nicht 
bloß einer Genehmigung (S.  41). Für Greifswald griffen vielmehr wieder die 
Visitationsrezesse,485 die, wie eingangs gezeigt, nur insoweit außer Kraft gesetzt 
wurden, als sie den neuen Statuten widersprachen (S. 43).

Angesichts dieser Verhältnisse und vorzüglich des Umstandes, daß man bei der Nor-
mierung des § 26 des Greifswalder Statuts von 1865 gerade den § 25 des Halleschen 
Status von 1854 vor Augen gehabt hat, muß die Fassungsverschiedenheit [...] als eine 
wohlbeabsichtigte und mit bestimmten Rechtsfolgen ausgestattete unbedingt ange
nommen werden. (S. 42)

Das Ministerium sei grundsätzlich bei der Genehmigung autonomer Statuten 

483	 Enthält die Befugnis, „alle zu diesem Zwecke – d.h. zur Erhaltung und Beförderung der 
Blüte der Universität, sowie zur Aufrechterhalten der gesamten inneren und äußeren Ordnung auf 
derselben – erforderlichen Verordnungen, Reglements, Instruktionen und andere Verfügungen zu 
erlassen.“
484	 Enthält die Ermächtigung des Ministers, „die in Verfolg und zu Vollziehung der Statuten 
(1865) für die einzelnen Fakultäten, Institute und Gegenstände erforderlichen besonderen Regle-
ments, Instruktionen und Bestimmungen zu erlassen.“
485	  In § 3 des Rezesses vom 11.05.1775 wurde den Fakultäten das Recht verliehen, sich ihre 
Statuten selbst zu geben.
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korporativer Verbände auf eine Beanstandungsprüfung beschränkt und nicht zu 
inhaltlichen Änderungen befugt. Auch müsse sich das Ministerium äußern und 
dürfe nicht durch Nichtstun und Schweigen dem Verband die Ausübung der Au-
tonomie unmöglich machen (S. 46), nötigenfalls könne der Verband die nächst 
höhere Staatsinstanz anrufen.

Hubrich sieht diese Grundsätze auf §  26 der Universitätsstatuten anwendbar. 
Problematisch sei lediglich, dass die preußischen Minister innerhalb ihrer Res-
sorts an sich selbständig seien und der König nicht als Beschwerdeinstanz ge-
gen das Ministerium vorgesehen sei. Da aber ein autonomes Fakultätsstatut 
bei fehlender Genehmigung nicht automatisch nichtig sei, müsse „bei dauern-
dem (längerem) Schweigen des Ministeriums auf ein präsentiertes autonomes 
Fakultätsstatut dies Schweigen als eine stillschweigend erklärte Genehmigung 
gedeutet werden.“ (S. 47) Lediglich solche Festsetzungen, die der Verfassung 
und dem Zweck der Universität widerstrebten, wären mit einem „Makel unheil-
barer Nichtigkeit“ behaftet. 

Unvermittelt geht Hubrich in einer Anlage – „Das Gesetzgebungsrecht auf dem 
Gebiete des Unterrichtswesens in konstitutioneller Zeit“ – auf die Änderungen 
ein, die die Verfassungsurkunde brachte, und greift den Streit auf, den er mit An-
schütz führte:

Vor Klarstellung jedoch, wie nun das neue Prinzip des Art 62 VU. speziell auch auf 
das vorkonstitutionelle Universitätsrecht wirken musste [...], ist es eine unbedingte 
Notwendigkeit, eine Kontroverse, die sich neuerdings zwischen Anschütz und mir er-
hoben, durch nochmaliges Eingehen auf die charakteristischen Entscheidungspunkte 
in möglichster Kürze zur Erledigung zu bringen. (S. 53)

Anschütz legte Art. 112 VU dahingehend aus, daß lediglich die einzelnen vorkon-
stitutionellen Schul- und Unterrichtsgesetze in Kraft bleiben sollten.486 Hubrich 
dagegen meinte, Art. 112 VU beließe es auch auf dem Gebiete des Schul- und 
Unterrichtswesens beim gesetzgeberischen status quo, nämlich bei einem abso
luten Gesetzgebungsrecht des Königs wie in vorkonstitutioneller Zeit.487 Erst die 
Aufhebung des Art. 112 VU488 und die Neufassung des Art. 26 VU habe die 

486	 U.a. in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts, 1907, S. 201 f.; VU Bd. 1 S. 494; Gesetzgebende 
Gewalt 1901, S. 66 f..
487	 Hubrich in: Annalen 1904 S. 853 f.; 1907 S. 88ff; 1912 S. 665 ff. sowie in „Preußisches Staats-
recht“ 1909 S. 177 f.
488	 Das Gesetz vom 10. Juli 1906 (GS S. 333) hatte Art. 26 VU (vorher „Ein besonderes Gesetz 
regelt das ganze Unterrichtswesen.“) abgeändert in: „Das Schul- und Unterrichtswesen ist durch 
Gesetz zu regeln. Bis zu anderweiter gesetzlicher Regelung verbleibt es hinsichtlich des Schul- und 
Unterrichtswesens bei dem geltenden Rechte“; weiter wurde Art. 112 VU („Bis zum Erlaß des im 
Art. 26 vorgesehenen Gesetzes bewendet es hinsichtlich des Schul- und Unterrichtswesens bei den 
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Rechtslage dahin verändert, dass auch auf diesem Gebiet gesetzliche Bestim
mungen nur noch gemeinschaftlich von König und Kammern ergehen könnten 
(S. 54).

Hubrich macht an dieser Stelle eine eindeutige Aussage über seine wissenschaft-
liche Arbeits- und Denkweise: 

Für die Stellungnahme zu der hier berührten Kontroverse ist es vor allem entscheidend, 
von vornherein die Grundsätze zu wissen und festzustellen, welche den rechtswissen-
schaftlichen Interpreten bei der Ermittelung des Gesetzeswillens zu leiten haben. Ich 
habe bisher bei allen meinen rechtswissenschaftlichen Arbeiten die Grundansicht ver-
treten: in erster Linie seien Wortlaut und Systematik als die Haupterkenntnismittel des 
Gesetzeswillens zu achten, unterstützend hätte aber auch der Werdegang des Gesetzes, 
insbesondere der Inhalt der Gesetzesmaterialien seine gute Bedeutung. Ich halte die-
se Ansicht über die zu beobachtende rechtswissenschaftliche Interpretationsmethode 
noch gegenwärtig für allein berechtigt und bin auch nur von dieser Grundansicht aus 
zu meinen oben angegebenen Ergebnissen hinsichtlich der Auslegung von Art. 112 
und Art. 26 VU gelangt. Welche Interpretationsmethode dagegen Anschütz für maß-
geblich hält, ist mir aus Anlaß seiner Polemik gegen mich nicht klar geworden [...]. 
(S. 54 f.)

Insgesamt ist die „Anlage“ der Arbeit weniger eine Darstellung des konstituti-
onellen Gesetzgebungsrechts als eine ausführliche Widerlegung der Argumente 
Anschütz’. Hubrich kritisiert ihn nicht nur inhaltlich, sondern auch seinen Um-
gang mit Quellenmaterial.489 

6.	 „Die Korporationsnatur der preußischen Universitäten“ 
(AöR 1918, S. 219 – 258)

Der Aufsatz befasst sich ebenfalls mit der Rechtsnatur der preußischen Universi-
täten und dem rechtlichen Wert ihrer jeweiligen Satzungen. Hubrich sieht seinen 

jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen.“) aufgehoben.
489	 Eigentlich ist die Auseinandersetzung bereits obsolet, denn Hubrich gibt zu, dass mit Einfüh-
rung der lex Schiffer wesentliche Veränderungen der juristischen Sachlage eintraten, da versucht 
wurde, den Art. 112 „inhaltlich dem Art. 26 einzupflanzen“ (S. 64). Er argumentiert aber, dass er 
bereits in früheren Veröffentlichungen dargelegt habe, „daß die ‚Väter’ der lex Schiffer ebenfalls 
augenscheinlich wohl gar nicht die ganze Tragweite ihres Vorgehens übersehen hätten. Was ist es 
da anders als ein Arbeiten mit den untauglichsten Mitteln unkritischer Motiven- und Materialien-
Jurisprudenz, wenn Anschütz zu meiner ‚Widerlegung’ nur mit Aeußerungen dieser der vollen Ein-
sicht in die juristische Sachlage entbehrenden ‚Väter’ der lex Schiffer anrückt? Während er doch 
in Wahrheit nachzuweisen gehabt hätte, daß Wortlaut und Systematik des Gesetzes ein anderes 
Resultat als das meine notwendig forderten, oder daß Motiven- und Materialien-Jurisprudenz im 
vorliegenden Falle allein zum richtigen Ziele führe!“ (S. 64).
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Aufsatz als Beitrag zur Debatte um den Rechtscharakter der Universitäten und 
als Zusammenfassung seiner Standpunkte: 

Zu den dunkelsten Partien der preußischen Rechtswissenschaft gehört das Universi-
tätsrecht. Nur selten verliert sich auf dies Gebiet der Fuß des zünftigen Rechtslehrers, 
und wo dies auch in neuerer Zeit geschehen, ist es nicht einmal gelungen, über die 
ersten Grundlagen dieser Rechtsmaterie ein allseitiges sachliches Einverständnis zu 
erzielen. [...] Es sei gestattet, an dieser Stelle zu dem Problem der Ergründung des jetzt 
geltenden juristischen Charakters der preußischen Universitäten möglichst abschließ
end Stellung zu nehmen. (S. 219 f.)

Hubrich wendet sich an die öffentlich-rechtlichen Fachkollegen und verteidigt 
seine Thesen gegen neue Kritik. Der Aufsatz ist, wie für die späteren Werke Hub-
richs üblich, unübersichtlich. Nichtsdestotrotz enthält er Hubrichs sauber heraus-
gearbeitete Thesen zur Rechtsform der Universität und beweist durch die Viel-
zahl der verwendeten Quellen sorgfältige historische Recherche.

Als zentrale Streitfrage behandelt Hubrich die Frage, ob die Universitäten juri
stisch als echte Korporationen oder als Stiftungen bzw. Anstalten einzuordnen 
seien, und widmet sich im ersten Abschnitt der Darstellung der historischen Ent-
wicklung und dem Problem der „Zersplitterung des einschlagenden Rechtsmat
erials, das zum Teil noch aus dem 18. Jahrhundert stammt und gerade wegen 
dieses Ursprungs mannigfachsten Missverständnissen ausgesetzt“ sei (S. 219). 
Dieser Streit entzündete sich an den einschlägigen Paragraphen des Allgemeinen 
Landrechts, §§ 1, 2, 67, 68 II 12 ALR. Dieses bezeichnet in den §§ 1 und 2 Schu-
len und Universitäten als „Veranstaltungen des Staats“, in § 67 II 12 heißt es da-
gegen „Universitäten haben alle Rechte privilegierter Korporationen“.

Das Reichsgericht hatte zu diesem Widerspruch in einem Urteil vom 9. April 
1888490 die Universitäten „als privilegierte Korporationen mit öffentlich-recht
lichem Charakter“ bezeichnet. Einige Staatsrechtslehrer, namentlich Anschütz, 
Hatschek und Waldecker, gingen dagegen von einer reinen Anstaltseigenschaft 
aus, wobei Waldecker die Korporationen grundsätzlich alle als in den Staatsorga-
nismus eingegliederte Staatsanstalten ohne eigenen Willen bezeichnete (S. 221). 
Hubrich wendet dagegen ein: 

Die von Anschütz, Hatschek und Waldecker vertretene Befehdung der Eigenschaft der 
preußischen Universitäten als Korporationen des öffentlichen Rechts widerstreitet nun 
aber in Wahrheit allen Auslegungsmitteln, über welche die rechtswissenschaftliche In-

490	 RG Entscheidungen in Strafsachen, Bd. 17 S. 211.
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terpretationstheorie anerkanntermaßen gebietet: dem Wortlaut und der Systematik des 
Gesetzes, wie der Entstehungsgeschichte desselben. (S. 222) 

Im Folgenden vergleicht Hubrich den Wortlaut der betreffenden Paragraphen 
mit dem aus anderen Abschnitten des ALR bezüglich Dorfgemeinden (II 7 § 19 
ALR), Stadtgemeinden (II 8 § 108 ALR), Zünften (II 8 § 191 ALR) und Kirchen
gesellschaften (II 11 § 17 ALR), die den genannten Gruppen ebenfalls die „Rech-
te der Korporationen“ beilegen und von denen Hubrich meint, dass der Gesetz-
geber sie „in der Tat [...] als Korporationen d.h. als rechte Gesellschaften mit 
juristischer oder moralischer Persönlichkeit“ auffasse und entsprechend § 67 II 
12 ALR nur so verstanden werden könne, dass die Universitäten, denen die Rech-
te privilegierter Korporationen zugeschrieben seien, selbst echte Korporationen 
sein sollen (S. 223).

Hubrich zeichnet sodann die Systematik des ALR nach, derzufolge die „morali-
schen Personen“ (verstanden als rechtliche Einheiten fingierter Individuenmehr­
heiten) zum einen Korporationen mit maßgeblichem Beschlussfassungsrecht 
über den Grundzweck der Vereinigung („mit Selbstverwaltungsrecht“), zum an-
deren öffentliche Anstalten sind, die auf die Nutzung eines ihnen zugewandten 
Vermögens beschränkt sind („ohne Selbstverwaltungsrecht“) (S. 223 f.)

Die Stellung der Universitäten, insbesondere die Regelung systematisch im An-
schluss an die sonstigen korporativen Gebilde des ALR, und das maßgebliche 
Beschlussfassungsrecht bezüglich der Universitätsangelegenheiten unterstreiche 
die korporative Natur der Universität. Wäre dies nicht gewollt gewesen, so hät-
ten die entsprechenden Paragraphen ihre Stellung bei den Anstalten gefunden 
(S. 224).

Auch die Verwendung der Ausdrücke „Veranstaltung“ und „Anstalt des Staates“ 
im ALR bezeichne „ganz allgemein irgend eine Tätigkeit, Angelegenheit, Vor-
kehrungen, Maßnahmen, Schritte usw. des Staats“ und sei nicht einer bestimm-
ten Rechtsform vorbehalten (S. 227).

Weiter bekräftige die Entstehungsgeschichte des ALR diese Auslegung: Obwohl 
diskutiert wurde, das gesamte Schul- und Universitätswesen einheitlich im Zu-
sammenhang mit den Armenanstalten und anderen milden Stiftungen im Titel 10 
Teil II ALR zu regeln (S. 225 m.w.N.), habe sich dennoch die Unterscheidung in 
niedere Schulen, gelehrte Schulen und Gymnasien, Universitäten durchgesetzt, 
mit der Konsequenz, dass „die niederen Schulen genau genommen keine Korpo-
rationen [sind], da die Rechte der Korporationen nur den Universitäten, und in 
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gewissem Maße den Gymnasiis verliehen“ seien (S. 226).491 Die in §§ 1, 2 ALR 
verwendete Bezeichnung der Schulen und Universitäten als „Veranstaltung des 
Staats“ diene lediglich der Abgrenzung zu den Ansprüchen der Kirchen- und Re-
ligionsgesellschaften, die Schulen und Universitäten als kirchliche Einrichtun-
gen betrachten wollten (S. 227). 

Hubrich zieht auch die die landrechtliche Systematik der Gesellschaften erläu-
ternden Äußerungen von Carl Svarez492 hinsichtlich des AGB von 1791493 heran, 
das diesbezüglich dem Wortlaut des ALR genau entsprach (S. 229 ff.).

Im Anschluss kritisiert Hubrich im Einzelnen die Ansichten von Anschütz, Hat-
schek und Waldecker. Anschütz habe bei seiner Argumentation vollkommen außer 
Acht gelassen, warum Universitäten keine Korporationen sein sollten (S. 231), 
Hatschek habe die Systematik des ALR nicht verstanden, die einschlägigen Ma-
terialien mit Svarez’ Äußerungen nicht beachtet und inhaltlich keine Abgrenzung 
der Rechte der Universitäten zu sonstigen Anstalten vorgenommen (S. 231 f.). 
Waldecker schließlich habe die Äußerungen und Arbeiten Svarez’ ebenfalls igno-
riert und grundlegende Begriffe des ALR falsch interpretiert (S. 232). 

In einem Nachtrag zu seinen Interpretationsmethoden geht Hubrich auf die Ent
stehungsgeschichte der Stellung der Beamten an den Universitäten ein (S. 234 ff.). 
Hier sah der Entwurf des AGB die Universität als Dienstherrn für die Angestell-
ten vor, wobei die Professoren als königliche Beamte, alle anderen als mittlere 
Staatsbeamte eingestuft wurden.494 Das ALR dagegen stellte alle Ämter und Be-
amten der Universität unmittelbar unter die Dienstaufsicht des Staates, die Uni-
versitätskorporation war seitdem „schlechthin eine Gesellschaft von unmittelba-
ren Staatsbeamten und lernenden Mitgliedern.“ (S. 236).

In Abschnitt II betrachtet Hubrich die Änderungen und Änderungsfähigkeit 
der genannten ALR-Normen nach 1806/07 (S. 237 ff.). Insgesamt komme den 
Normen des ALR die Eigenschaft eines dauernden Kodifikationswerkes zu, de-
ren Rechtsbegriffen gemäß der Intention des Gesetzgebers ein „dauernder ins-
titutioneller Gedanke“ innewohne (S.  238). Die im ALR formulierten Rechts-

491	 Hubrich zitiert hier aus Friedrich Gotthilf Siewert, Materialien zur wissenschaftlichen 
Erklärung der neuesten allgemeinen preußischen Landesgesetze, Halle 1800, Heft 1 S. 113 (sog. 
Siewerts Materialien).
492	 Hubrich verwendet die seltenere Schreibweise „Suarez“. Es handelt sich um Carl Gottlieb 
Svarez (1746 – 1798), preußischer Jurist und Justizreformer, maßgeblich an der Ausarbeitung der 
großen preußischen Gesetzeswerke beteiligt, insbesondere am ALR.
493	 Allgemeines Gesetzbuch für die Preußischen Staaten (1791). Vgl. auch Schwennicke, Entste-
hung der Einleitung des ALR, S. 15 ff.
494	 I 2 Tit. 7 §§ 40 f. des Entwurfs für ein AGB.
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grundsätze sollten von Dauer und nicht der Willkür des jeweiligen Gesetzgebers 
unterworfen sein. Die vorher entwickelte Rechtsnatur der Universitäten als Kor-
porationen des öffentlichen Rechts sei ein solcher Rechtsgrundsatz, und 

es läßt sich auch aus der späteren Zeit bis zur Gegenwart kein Satz des gesetzten 
Rechts nachweisen, welcher in Wirklichkeit den Ausspruch des § 67 II 12 ALR. be-
seitigt und den preußischen Universitäten etwa allgemein den Charakter von bloßen 
Stiftungen verliehen hätte. (S. 240)

In der nachlandrechtlichen Zeit sei man der Problematik weitestgehend aus dem 
Weg gegangen, indem man die Universitäten gleichzeitig als staatliche Lehran-
stalten und als Korporationen bezeichnet habe,495 wobei bezüglich des Zwecks 
der Universitäten auf deren Anstaltscharakter abgestellt worden sei (S.  241). 
Der Korporationscharakter der Universitäten sei aber gesetzgeberisch nie abge-
schafft worden (S. 242). Hubrich sieht in den anstaltlichen Formulierungen daher 
lediglich eine Betonung des „allgemeinen Kulturzwecks“ der Universitäten, die 
entsprechend der staatlichen Förderung bedürften (S. 243). 

Die insbesondere unter der „Aegide von Savigny und Puchta“ aufgekommene 
Auffassung, die Universitäten seien reine Staatsanstalten bzw. Stiftungen, die 
vor allem durch Savignys496 Stellung im Justizministerium auch auf behördlicher 
Ebene durchgesetzt wurde, kritisiert Hubrich scharf (S. 244 f.) und wirft ihr man-
gelnde Kenntnis und Achtung für das ALR (S. 247) sowie „Mißachtung der ele-
mentaren Auslegungswahrheit“ vor (S. 248). Konsequenterweise spricht er Er-
lassen und Reskripten des Justizministeriums authentische Interpretationskraft 
hinsichtlich der positiven Landrechtsvorschriften ab (S. 249). Eine solche hätte 
ein in Art. 31 VU angekündigtes Korporationsgesetz gehabt, das jedoch nicht zu-
stande gekommen sei, dementsprechend bleibe es bei der Rechtsauffassung der 
ALR-Regelungen (S. 250). 

Hubrich kritisiert auch die neuere Literatur und Verwaltungspraxis, die weiter an 
der Doppelbezeichnung von sowohl Staatsanstalt als auch Korporation festhal-
te statt den Rechtscharakter eindeutig zu klären (S. 252 f.) und die sich diesbe-
züglich noch vorwiegend auf Savignys Arbeiten statt auf das fortgeltende ALR 
stütze (S. 253). 

495	 So etwa in den Universitätsstatuten von Breslau (1816), Berlin (1816) und Bonn (1827).
496	 Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861), Rechtsgelehrter, 1842 von seinem Schüler König 
Friedrich Wilhelm IV zum Minister für Gesetzgebung, 1847 zum Präsidenten des Staatsrats und 
des Gesamtministeriums ernannt. Er gilt als Begründer der Historischen Rechtsschule. Näheres 
z.B. bei Joachim Rückert, Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny, 
Ebelsbach 1984; ders. in: Lege (Hrsg.), Greifswald – Spiegel, S. 61 ff.; Willy Real, Karl Friedrich 
von Savigny: 1814 – 1875. Ein preußisches Diplomatenleben im Jahrhundert der Reichsgründung, 
Berlin 1990.
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Wenn auch vielfach mißverstanden, blieb die Korporationsnatur der preußischen Uni-
versitäten auch in der konstitutionellen Zeit eine unerschütterte Rechtstatsache und nur 
der Enthüllung durch eine sorgfältigere Forschungsweise gewärtig. (S. 255)

Der Aufsatz schließt mit einer Reihe Fußnoten, in denen sich Hubrich vehement 
gegen Kritik durch einen gewissen Oberlandesgerichtsrat Braun497 wehrt: 

Es ist eine elementare Auslegungswahrheit, daß Gesetze, wie das ALR., in erster Linie 
mit den Erklärungsmitteln ihrer Entstehungszeit, mit den damals geltenden Rechts
begriffen und Rechtsvorstellungen gedeutet werden müssen. Dieser Standpunkt hat 
grundsätzlich meine Darstellung Bd. 22 S. 327 f. [...] geleitet, wogegen Braun, wie 
seine ganzen Ausführungen Bd. 37 S. 129 f. zeigen, einer derartigen Beweisführung 
offensichtlich verständnislos gegenübersteht. (Fn. „a“ auf S. 255 f.)

Hubrich bezeichnet seine eigenen Veröffentlichungen als „Aufklärungsarbeiten 
über Preußens öffentliches Recht“, bei denen er „Beweismaterial“ benutzt habe, 
welches bislang ohne Berücksichtigung geblieben sei. 

Braun kennt demgegenüber, wie seine Ausführungen [...] ergeben, weder mein Preu-
ßisches Staatsrecht 1909, noch meine im Verwaltungsarchiv Bd. 16 und 17 abge
druckte, umfangreiche Abhandlung über die Grundlagen des preußischen Staatsrechts, 
noch meine Untersuchung über den „Statutenbegriff im ALR. Greifswald 1916“, ob-
wohl darin weiteres, sonst unbekannt gebliebenes Material zur Unterstützung meiner 
Beweisführung in Bd. 22 S. 327 f. enthalten ist. (Fn. „b“ S. 256)

7.	 „Der Legalcharakter der preußischen Universitätsstatuten und die 
	 Notwendigkeit eines neuen Universitätsgesetzes“ 

(Greifswald 1918)

Die Monographie umfasst ca. 135 Seiten. Hubrichs Ziel ergibt sich aus seinem 
Vorwort: 

Die vorliegende Arbeit ist der Schlußstein einer Reihe von Untersuchungen, die 
alle aus einem Grundgedanken heraus entstanden sind: der Sicherung der Idee des 
Rechtsstaats im Bereich des preußischen Universitätswesens. [...]. (Vorwort „Der 
Legalcharakter“)

Diese Monographie kann als grundlegendstes Werk Hubrichs betrachtet werden. 
Der Umfang ist enorm: Hubrich versucht, die Entwicklung der Rechtsnatur von 
Universitätsstatuten im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte anhand der gro-
ßen Kodifikationen nachzuzeichnen, die Besonderheit des Greifswalder Univer-

497	  Braun, Die Entziehung staatlicher Orden und Ehrentitel in Preußen, in: AöR 1918, S. 129 ff.
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sitätsstatuts herauszustellen sowie seine Forderung nach einem neuen Universi-
tätsgesetz zu untermauern.

Im ersten Teil der Arbeit beschäftigt sich Hubrich mit der Rechtsnormnatur der 
preußischen Universitätsstatuten aus vorkonstitutioneller Zeit. Er leitet für den 
Geltungszeitraum des ALR nochmals her, dass Änderungen und Erlass von Le-
galstatuten entsprechender Publikation benötigen, um wirksam zu sein (S. 14), 
und geht auf die Möglichkeit des Königs ein, von diesem Publikationserforder-
nis abweichende Bestimmungen festzulegen (S. 12 f.). Nach Beispielen aus dem 
Bereich der Zunftordnungen (S. 16 ff.) leitet er zu den Universitätsstatuten über:

Von dem Bilde, das Zunftkorporationen, Zunftprivilegien, Zunftstatuten nach der 
preußischen Gesetzgebung zu Ausgang des 18. Jahrhunderts darbieten [...], vermag 
die quellenmäßige Forschung auch zu einer richtigen Einschätzung der rechtlichen 
Bedeutung der Universitätskorporationen, der Universitätsprivilegien, der Universi
tätsstatuten zu gelangen. [...]. Der ganze Personalbestand der Universität war hier-
nach in der Tat juristisch eine in sich geschlossene, territorial am Sitz der Universi-
tät verankerte Korporation. Freilich unterschied sie sich in mancherlei Dingen von 
den übrigen [...] Korporationen. Diese unterstanden an sich der Aufsicht des Magis-
trats (§ 133 II, 8) während die Universitätskorporation unmittelbar der Oberaufsicht 
des Staates untergeben war, § 91 II, 12. Die Verwaltung der „gemeinschaftlichen An
gelegenheiten“ des Universitätsverbandes ruhte [...] auf den Schultern der ordentli-
chen Professoren, sowie ihrer Gliederungen (Fakultäten) und Organe (Dekan, Senat, 
Rektor). [...] Zu den gemeinschaftlichen, der akademischen Selbstverwaltung anheim 
fallenden Angelegenheiten der Universität gehörte dabei insbesondere auch die Betä-
tigung einer ratgebenden Stimme bei der Gestaltung der Universitätsverfassung durch 
gesetzgeberisches Vorgehen des Königs, also bei dem Erlaß und der Abänderung der 
Universitätsstatuten. (S. 18 ff.)

In § 5 stellt Hubrich die Hauptgedanken der Werke von Christian Riccius498 und 
Christoph Meiners499 vor. Ersterer habe sich durch seine quellengestützte Arbeit 
um die Prägung der Begriffe „Stadt-Gesetz“, „Statut“ und „Publication“ ver-
dient gemacht, letzterer formuliere als erster die Veränderung, die sich bezüg
lich der Auffassung der Rechtsnatur der Universitätsstatuten zwischenzeitlich in 
Deutschland durchgesetzt habe (S.  28 ff.), insbesondere die Befugnis der Uni-
versitäten, sich eigene Statuten zu geben  – per se condere statuta – und zwar im 
Sinne der Betätigung der ‚gesetzgebenden Gewalt’, d.h. des Rechts, neue Sat-
zungen oder Statuten zu machen und alte aufzuheben oder abzuändern.“ (S. 29).

498	 Christian Gottlieb Riccius, Zuverlässiger Entwurff von Stadt-Gesezen oder Statutis, vornehm-
lich der Land-Städte I. II., Frankfurt 1740. 
499	 Christoph Meiers, Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten, Göttingen, Bd. 1 1801, 
Bd. 2 1802. 
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In § 6 erläutert Hubrich das Recht des Staates zur Aufsicht über die Universitäten 
gemäß ALR, und die Mittel, die der dazu berufenen Behörde500 zur Verfügung 
standen. Er hebt den Umstand hervor, dass § 68 II, 12 und § 62 Einl. ALR für die 
Universitäten eine gesetzliche Befugnis zu einer ratgebenden Stimme vorsieht, 
sowie den Wortlaut von § 68, der von den „Rechten des akademischen Senats 
und seines jedesmaligen Vorstehers in Besorgung und Verwaltung der gemein-
schaftlichen Angelegenheiten“ spricht und letztlich „das auf allgemeinem deut-
schem Gewohnheitsrecht beruhende Rechtsprinzip der akademischen Selbstver-
waltung mit bejaht.“ (S. 37). 

In den §§  7 bis 9 stellt Hubrich die in der Zeit der Reorganisation der preu
ßischen Staatsverwaltung („nach der Katastrophe von 1806/07“, S. 39) erlasse
nen Statuten der Universitäten Berlin (1816), Breslau (1816), Bonn (1827) und 
Königsberg (1843) dar, indem er ihre Entstehungs- und Verkündungsgeschichte 
(S. 39ff), ihren Rechtsnormgehalt (S.45 ff.) und schließlich ihre Bedeutung als 
Lokalgesetze für die jeweilige Universitätsstadt (S. 52 ff.) analysiert.

§ 10 widmet sich der Gestalt, die der Rechtsnatur der preußischen Universitäts-
statuten nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts zukommt. Hubrich zitiert 
neuerlich die grundlegende Entscheidung vom 9. März 1888,501 in der die Statu-
ten der Universitäten Bonn und Breslau als Normen des objektiven öffentlichen 
Rechts bezeichnet werden, soweit diese sich auf die Einrichtung von Behörden 
und die Ausstattung derselben mit bestimmten Machtbefugnissen beziehen. 

Die Bezeichnung und Auffassung der Fakultäten als Behörden ist rechtlich begründet, 
weil sie [...] aus Staatsbeamten bestehen, welche durch den maßgebenden gesetzgebe-
rischen Willen zur Erfüllung ihrer amtlichen Aufgabe unter dem Dekan zu einem Gan-
zen vereinigt sind, welches als solches organisiert und mit bestimmten Machbefugnis-
sen ausgestattet ist. Damit ist der Begriff der Behörde erfüllt. (S. 56 f.)

Hubrich geht an dieser Stelle auch erneut auf seine Widersacher Gerhard An-
schütz und Otto Mayer ein. Obwohl Hubrich in seinen Publikationen wiederholt 
vielfältige Quellen verwendet habe, die die Rechtsnormnatur der Universitäts-
statuten bestätigten, 

[geht] selbst Anschütz in seinen neuesten Publikationen an allen diesen Gesichtspunk-
ten ignorierend vorüber und wiederholt mit Rücksicht auf die statutarischen Normen 

500	 Zunächst das Ober-Schulkollegium, später das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten.
501	 Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 17, S. 211. Auf die Bedeutung dieses 
Urteils für die Erkenntnis der Rechtsnatur der Universitätsstatuten hatte er bereits 1908 und 1912 
ausdrücklich hingewiesen (Annalen 1908 S. 739; Annalen 1912 S. 659 f.).
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über die innere Universitätseinrichtung lediglich seine frühere Behauptung, daß es 
sich dabei nur um interne Verwaltungsvorschriften [...] handele. Ein derartiges Behar
rungsvermögen kann zwar seine Vorzüge haben; wie es aber gegenüber der Aufgabe 
wissenschaftlicher Forschung, sich mit den vorgebrachten Gegengründen auseinan
derzusetzen, bestehen kann, bleibt einstweilen dunkel. (S. 57)

Und auch Mayer ignoriere die Quellen: 

Bei seiner Polemik gegen mich (Deutsches Verwaltungsrecht 2. A. I S. 45) geht indes-
sen O. Mayer mit keinem Worte auf meine Beweisstellen ein! Eine angeblich gegen-
teilige Ansicht von J. J. Moser führt er aus dem 18. Jahrhundert gegen mich an, als 
ob damit schon viel gewonnen und für die Erkenntnis des preußischen Rechts nicht 
vorzugsweise das einschlagende preußische Rechtsmaterial entscheidend wäre! (Fn. 
17 auf S.64)

In § 11 kritisiert er Conrad Bornhaks „Korporationsverfassung der Universitä
ten“,502 in der Bornhak meint, aus dem Beteiligungsrecht der Universität bei der 
Abfassung der Universitätsstatuten sei kein Rest der alten korporativen Befugnis 
zu autonomen Satzung herzuleiten. Hubrich dagegen meint, 

[d]ie vorkonstitutionelle Monarchie wenigstens hat bei der Behandlung der preußi
schen Universitätsstatuten den § 62 Einl. konstant beobachtet und damit ein feineres 
Gefühl der Gesetzesachtung an den Tag gelegt! (S. 73)

§ 12 der Abhandlung befasst sich mit der akademischen Selbstverwaltung im 
vorkonstitutionellen Preußen. Hubrich spricht von einer allgemeinen Anerken
nung des Prinzips der akademischen Selbstverwaltung und zitiert § 6 des Berli-
ner Statuts.503 Hier werde die Universität als eine sich selbst regierende Genos-
senschaft charakterisiert, die nicht dem einseitigen Machtwillen des staatlichen 
Gesetzgebers unterworfen sei.

§ 13 stellt die Auswirkungen der preußischen Verfassungen auf das Universitäts
wesen dar. Entscheidend sei, dass die Verheißung eines eigenen Unterrichtsgeset-
zes in Art. 23 der oktroyierten Verfassung bzw. in Art. 26 der revidierten Verfas-
sung sich nicht erfüllt habe und dementsprechend bis zu dessen Verabschiedung 
die vorkonstitutionellen Regelungen weiter Gültigkeit behielten. An dieser Stelle 

502	 Conrad Bornhak in: Verwaltungsarchiv 1911, S. 13 ff.
503	 „Um die Rechte und gemeinsamen Angelegenheiten der Universität wahrzunehmen, die 
gemeinsamen Angelegenheiten derselben zu verwalten; um über die Studierenden die allgemeine 
Aufsicht zu führen und die disziplinarische Autorität über sie auszuüben; wie auch um über die 
Angelegenheiten der Universität an das ihr vorgesetzte Ministerium zu berichten; um mit Unseren 
übrigen Staatsbehörden zu verhandeln; besteht in der Universität ein Ausschuß der ordentlichen 
Professoren unter dem Namen des Senats, an dessen Spitze der Rektor der Universität als Präses 
sich befindet.“ Hubrich zitiert nach Lenz, Geschichte der Universität zu Berlin, Bd. 1 Leipzig 1910, 
S. 436, 437.
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befasst sich Hubrich mit dem Entwurf eines Unterrichtsgesetzes noch aus dem 
Jahr 1850,504 insbesondere mit § 164: 

Der Wortlaut des § 164 [...] weist aber auf den vorausgesetzten Legalcharakter des 
Universitätsstatuts [...] hin. [...] Es scheint die Absicht von Ladenberg gewesen zu sein, 
daß die preußischen Universitätsstatuten fortan rechte autonome Rechtssatzungen in-
tra legem sein sollten. (S. 86)

Weiter geht Hubrich auf den Plan des Ministers Moritz von Bethmann-Hollweg505 
aus dem Jahre 1861 ein.506 Bethmann-Hollweg bemerkt in den Anmerkungen zu 
seinem Entwurf:

Ein praktisches Bedürfnis, für die Universitäten ein Unterrichtsgesetz zu erlassen, 
welches ihre Gesamtverhältnisse neu regelt, ist nicht vorhanden. Dies darf nicht be-
fremden, weil [...] jede von ihnen sich vermöge des scharf ausgeprägten korporativen 
Charakters dieser Anstalten selbständig entwickelt hat und für diese ihre eigentümt-
lichen Verhältnisse in jenen Statuten die rechtliche Norm besitzt. [...] Der Charakter 
der bestehenden Universitäten als Staatsanstalten unterliegt keinem Zweifel. [...] Kor
porationsrechte stehen den Universitäten nach § 67 II, 12 ALR zu. Ein Bedürfnis, die-
se Rechte auch den einzelnen Fakultäten beizulegen, ist nicht anzuerkennen. [...] Die 
Notwendigkeit, die Universitäten über eine beabsichtigte Veränderung ihrer Statuten 
vorher zu hören, ist nur die Anwendung eines allgemeinen, im § 62 Einl. ALR ausge-
sprochenen Rechtsgrundsatzes [...] dasselbe gilt in Betreff der Fakultätsstatuten. [...] 

504	 Unter Leitung Adalbert von Ladenbergs (1798 – 1855), damals preußischer Kultusminister, 
sah der Entwurf u.a. folgende Regelungen vor: „§ 155: Die Universitäten haben die Recht der Kor-
porationen [...] § 157: Jede (Fakultät) begreift als Korporation und als Fakultät im weiteren Sinne 
die bei ihr angestellten ordentlichen und außerordentlichen Professoren, die bei ihr habilitierten 
Privatdozenten, und die in ihr Album eingetragenen Studierenden in sich. – Als Behörde und als 
Fakultät im engeren Sinne umfasst sie nur die [...] ordentlichen Professoren [...] § 162: Dem Senat 
wird folgender Wirkungskreis beigelegt 1. Dir Rechte und gemeinsamen Angelegenheiten der 
Universität wahrzunehmen [...] § 164: Das Generalkonzil 1. erläßt über allgemeine Universitäts-
angelegenheiten innerhalb der durch die Statuten gesetzten Grenzen reglementarische Anordnun-
gen und beschließt über die auf Begründung dauernder Einrichtungen und auf Abänderung der 
Statuten gerichteten Anträge des Senats. § 167: Die Universitäten stehen unter der oberen Aufsicht 
und Leitung des Ministers des Unterrichts. [...] § 171: Jede Fakultät ist [...] in ihrer Wirksamkeit 
selbständig und und unabhängig vom Senat und Generalkonzil. [...] § 185: Die ordentlichen und 
außerordentlichen Professoren sind Staatsbeamte, haben die Rechte und Pflichten derselben [...] 
§ 207: Zu der Stelle des Syndikus, dessen Ernennung durch den König erfolgt, hat der Senat dem 
Minister des Unterrichts Vorschlag zu machen; alle übrigen Verwaltungsbeamten der Universität 
wählt und ernennt der Senat unter Genehmigung des Ministers des Unterrichts.“
505	 Moritz August von Bethmann-Hollweg (1795 – 1877), zunächst Professor für Zivilrecht und 
Prozess in Berlin und Bonn, Kurator der Universität Bonn, 1858 zum Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten berufen, 1862 zurückgetreten.
506	 Der Entwurf sah u.a. folgende Regelungen vor: „§ 203: Die Universitäten sind Staatsanstalten 
und haben die Rechte der Korporationen; § 204: Ihre innere Verfassung beruht auf vom König 
erlassenen Statuten, welche ohne Anhörung der Universitäten nicht verändert werden dürfen; § 211: 
Die innere Verfassung der Fakultäten beruht auf Statuten, welche vom Minister der Unterrichtsan-
gelegenheiten erlassen und ohne Anhörung der beteiligten Fakultät nicht verändert werden dürfen.“ 
(Zitiert nach Hubrich, S. 87).



147

Daß neben dem neuen Gesetz die Universitätsstatuten, soweit sie durch dasselbe nicht 
abgeändert werden, in Kraft bleiben, ist bereits im Eingange bemerkt. (S. 88 f.)

Beide Gesetzesvorhaben scheiterten jedoch, und der Erlass eines Unterrichtsge-
setzes blieb eine „schwebende Frage der preußischen Staatspolitik“ (S. 90).

In § 14 geht Hubrich auf die ersten Universitätsstatuten des konstitutionell gewor
denen Preußens ein. Für das Statut der Universität Halle (1854) betont er, dass 
hier der „Universität als solcher, sowie auch hinsichtlich ihrer einzelnen Fakul-
täten in Gemäßheit des § 67 II, 12 ALR alle Rechte einer privilegierten Korpo-
ration“ zugestanden wurden. Zum Statut der Universität Greifswald führt er aus:

Das Greifswalder Universitätsstatut vom 10.11.1865 ist nach dem Vorbild der Statuten 
von Berlin und Bonn, sowie auch des Statuts von Halle entstanden [...] nachdem der 
Entwurf von der Universität ausgearbeitet war, der jedoch nur mit mannigfachen Än-
derungen vom König bestätigt wurde. [...] Schon der Eingang bezeugt, daß das Statut 
als Legalstatut erlassen war. (S. 94)507 

§ 3 des Greifswalder Statuts508 sichere der Universität als solcher sowie auch 
hinsichtlich ihrer einzelnen Fakultäten alle Rechte einer privilegierten Korpo
ration zu und „verbürgte in besonders kräftiger Ausdrucksweise die akademi
sche Selbstverwaltung“. Die Aufsichtsbefugnis des Unterrichtsministers gemäß 
§ 5 des Statuts umfasse auch die Befugnis, alle „zur Beförderung der Blüte der 
Universität und zur Aufrechterhaltung der gesamten inneren und äußeren Ord-
nung erforderlichen Verordnungen, Reglements, Instruktionen und andere Verfü
gungen zu erlassen“ (S. 95), lediglich hinsichtlich der Fakultätsstatuten war der 
Minister gemäß § 26 auf ein Genehmigungsrecht beschränkt, „was nach der ob-
waltenden Sachlage den korporativen Fakultäten hier ein autonomes jus statuen-
di [...] – nur nicht im Widerspruch mit dem Statut und dem Zweck der Universi-
tät – brachte.“ (S. 95)

In §  15 betont Hubrich nochmals ausdrücklich, dass gemäß Art. 112 VU die 
Rechtslage bis zur Verabschiedung des Unterrichtsgesetzes unverändert bleibe, 
und zitiert einen Bericht der Unterrichtskommission des Abgeordnetenhauses 

507	 Der Text lautet: „Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen u.a. tun kund und fü-
gen hiermit zu wissen, daß wir für nötig erachtet haben, die Statuten unserer Universität Greifswald 
revidieren zu lassen, um die dem Bedürfnisse der Zeit entsprechenden Abänderungen und Einrich-
tungen zu treffen und zu sanktionieren. Die hiernach Uns von Unserem Minister [...] vorgelegten 
neuen Statuten wollen Wir hierdurch als Statuten der Universität Greifswald bestätigen, indem Wir 
zugleich die älteren Statuten, sowie die Visitationsrezesse, die letzteren jedoch nur soweit sie den 
gegenwärtigen Statuten widersprechen, hiermit außer Kraft setzen.“
508	 Wortlaut: „Sie verwaltet ihre Angelegenheiten durch ihre eigenen Behörden unter der unmit-
telbaren Aufsicht unseres Ministers und des von Uns eingesetzten Kuratoriums.“



148

vom 15. Mai 1860.509 Nach einem Seitenhieb gegen Anschütz (S. 105) wendet 
sich Hubrich der Frage der Publikation zu, 

nämlich ob durch die Aufrechterhaltung des status quo auch die Abänderbarkeit durch 
königlichen Erlaß in beliebigem Wege zulässig sei, oder ob der Erlass entsprechend 
dem Gesetz vom 3.4.1846 immer in der GS publiziert werden muss. [...] Der König 
verlor sein Dispensationsrecht (Befehl einer anderen Publikationsweise) erst mit dem 
Übergang Preußens zum konstitutionellen System, Art. 106 besagt: „Gesetze und Ver-
ordnungen sind verbindlich, wenn sie in der vom Gesetze vorgeschriebenen Form be-
kannt gemacht worden sind.“ (S. 105 ff.)

In § 16 geht Hubrich nochmals auf die Änderung der Verfassungsurkunde durch 
das Gesetz vom 10. Juli 1906 ein,510 „eine in ihren Folgen vielfach unterschätzte 
Veränderung der Verfassungslage des preußischen Universitätswesens“.511 

§ 17 der Abhandlung ist für die vorliegende Arbeit besonders interessant, weil 
sich hier direkte Parallelen zwischen Hubrichs Streitigkeiten mit der Greifswal-
der Fakultät und dem Unterrichtsministerium und seinen wissenschaftlichen Ar-
beiten ziehen lassen. Unter dem Titel „Das Greifswalder Universitätsstatut von 
1865 während des Weltkriegs“ schreibt Hubrich eine Art Bestandsaufnahme hin-
sichtlich der Gültigkeit der durch das Staatsministerium vorgenommenen Ände-
rungen der Statuten. 

	 – Zur Erweiterung des Senats –

So habe etwa der ministerielle Erlass, der die Erweiterung des Greifswalder Se-
nats um einen aus den etatmäßigen Extraordinarien gewählten Vertreter festlegte, 
mangels Publikation in der Gesetzsammlung keine Rechtswirkung512 (S. 116). 

509	 Art. 112 „[...] will verhüten, daß das Unterrichtswesen von der Zeit der Verfassungsrevision 
bis zum wirklichen Erlaß des [...] Gesetzes nicht der Stagnation verfalle, und erhält deshalb alle 
gesetzlichen Bestimmungen, nach denen dasselbe bisher verwaltet worden ist, in Kraft. [...] Es 
beschränkt keineswegs das Unterrichtswesen ausschließlich auf den Komplex der bis dahin vorhan-
denen Bestimmungen, er erhält vielmehr auch das Recht der Regierung aufrecht, bis zum Erlaß des 
Unterrichtsgesetzes neue Verordnungen ausgehen zu lassen.“ (Zitiert nach Hubrich, S. 104). 
510	 Vgl. oben Fn. 488.
511	 Hubrich schreibt selbst: „Auch in dieser Hinsicht ist das richtige Sachverhältnis von mir 
bereits in Annalen 1907 S. 89 f. dargelegt und die dagegen gerichtete Befehdung von Anschütz in 
meinem Greifswalder Universitätsrecht 1917, S. 64 ff., zurückgewiesen worden.“ (S. 110). 
512	 Hubrich verweist auf den Wortlaut des ermächtigenden königlichen Erlasses vom 16.08.1914, 
der staatsrechtlich einer sog. Substitution entspräche: eine außer Funktion tretende Instanz setzt 
zur Vornahme ihrer Obliegenheiten als Ersatz für sich einen Stellvertreter ein. Der substitutierte 
Stellvertreter hat dann bei Vornahme der Ersatzhandlung alle Formerfordernisse auch seinerseits zu 
erfüllen, welche von dem Vertretenen wahrzunehmen gewesen wären. Entsprechend hätte auch Mi-
nisterialerlass unbedingt in der Gesetzsammlung publiziert werden müssen, um Gültigkeit erlangen 
zu können (S. 118).
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Entsprechend könne die dem Senat verliehene akademische Gerichtsbarkeit513 
aufgrund dessen rechtswidriger Zusammensetzung nicht rechtmäßig ausgeübt 
werden, vielmehr könne gegenwärtig die Entscheidung eines Disziplinarfalles 
angefochten werden, und die Senatsmitglieder selbst hätten eigentlich die Amts-
pflicht, ihre Mitwirkung zu verweigern (S. 117). 

	 – Zur Umwandlung der Juristischen Fakultät –

Als nächstes analysiert Hubrich die Umwandlung der Juristischen Fakultät in 
eine Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät.514 Das Unterrichtsminister
ium hatte per Erlass die staatswissenschaftlichen und kameralistischen Lehrfäch
er aus der philosophischen Fakultät herausgelöst und in die Juristische Fakultät 
integriert.515 Zur Änderung der Statuten516 wäre zwar ein in der Gesetzsammlung 
publizierter Erlass des Königs an sich ausreichend gewesen. Da aber der ermäch-
tigende Erlass nicht publiziert worden sei, stelle er eine reine Verwaltungsverfü-
gung dar, durch die die Rechtsetzungsmacht des Königs nicht delegiert werden 
könne (S. 119). Entsprechend sei die „Rechts- und Staatswissenschaftliche Fa-
kultät“ Greifswald lediglich „eine rein tatsächliche Verwaltungseinrichtung, die 
mit der dafür in Betracht kommenden objektiven Rechtsordnung rechtlich nicht 
im Einklang steht.“ (S. 119). Direkte Folge dieses Zustandes sei unter anderem 
gegenüber den vertraglich an die „juristische“ Fakultät berufenen Professoren 
ein „Zuwiderhandeln gegen die auch den Staat treffenden Verpflichtungen aus je-
nen [...] Staatsdienstverträgen“, das den „staatlichen Fiskus unbedingt schadens-
ersatzpflichtig“ mache. Denn die vertragliche Abmachung, laut welcher „eine 
ordentliche Professur in der juristischen Fakultät“ zu übernehmen sei, stelle un-
zweifelhaft im Sinne des § 6 Gesetz vom 24. Mai 1861517 eine „dem Beamten 
besonders erteilte Zusicherung“ dar (S. 121).

513	 Durch Kabinettsordre vom 15.03.1835 (Gesetzsammlung 1835 St. 16)
514	 Vgl. dazu oben, S. 59 f..
515	 Erlass des Staatsministeriums vom 25.07.1914, aufgrund königlicher Ordre vom 13.10.1913 
(nicht publiziert).
516	 Nämlich des § 23: „Zur philosophischen Fakultät gehören außer der eigentlichen Philosophie 
auch die staatswissenschaftlichen und kameralistischen Lehrfächer.“
517	 Gesetz betreffend die Erweiterung des Rechtswegs vom 24.05.1861 (GS. 242), das den 
Staatsbeamten die Möglichkeit einräumte, vermögensrechtliche Ansprüche bei den ordentlichen 
Gerichten geltend zu machen.  
§ 6: „Ingleichen sind bei der rechtlichen Beurteilung zunächst den, dem Beamten besonders 
erteilten Zusicherungen und den Bestimmungen der allgemeinen Landesgesetze die zur Zeit der 
Entstehung des streitigen Anspruches in Kraft gewesenen Königlichen Anordnungen [...] zu Grun-
de zu legen.“
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	 – Zu den Rangverhältnissen der Professoren –

In einem dritten Punkt betrachtet Hubrich die Änderung von § 18 des Greifswal-
der Statuts, die das Ministerium im Jahr 1917 hinsichtlich der Rangverhältnisse 
der Professoren untereinander vorgenommen hatte.518 Statt wie bislang das erste 
Patent (sog. „Anstellungsdekret“) als ordentlicher Professor an einer deutschen 
Universität als Kriterium zu nehmen, sah die Änderung vor, auch den Zeitpunkt 
der Anstellung als ordentlicher Professor an einer Technischen Hochschule zu 
berücksichtigen. Hubrich merkt dazu an, dass der Erlass des Ministeriums wie-
derum mangels Publikation in der Gesetzsammlung keine rechtliche Gültigkeit 
erlangen konnte. Weiter habe diese Änderung keine Rückwirkung und sei recht-
lich nur für die Zukunft relevant, da sie eine rückwirkende Kraft nicht „klar und 
unzweideutig“ erkläre (S. 122). 519 

	 – Zum neuen Unterrichtsgesetz –

Hubrich bezeichnet abschließend in § 18 die Ergebnisse als „nicht gerade erhe-
bend“ und fordert „nachdrücklichst [...] den raschen Erlaß eines neuen Universi-
tätsgesetzes“, wobei er allerdings diesen Wunsch als „unerreichbares Phantom“ 
bezeichnet und eine „vorsichtige Beschränkung auf das Allernotwendigste“ für 
den politisch gangbarsten Weg hält (S. 123). Er fordert, dass zur Abfassung des 
neuen Universitätsgesetzes nicht allein das Unterrichtsministerium befugt sei, 
vielmehr müssten unbedingt auch die beschlussfähigen Gremien der Universi-
täten gehört und beteiligt werden (S.  125 ff.). Konkret fordert er einen unpar-
teiischen Gerichtsschutz für die im preußischen Universitätswesen verankerten 
subjektiven Rechte der Universitäten.520 Diese Sicherung der „speziellen Grund-
gesetze der Universitäten“ (S. 126) sei notwendig, um diese vor „zu raschen Ab-
änderungen nach bisweilen recht fragwürdigen Verwaltungseinfällen“ zu schüt-
zen (S. 127). Als beste Lösung hierfür bezeichnet er den formellen Gesetzesweg 

518	 Erlass des Staatsministeriums vom 10.09.1917.
519	 Zur Argumentation zieht er die §§ 14, 15 Einl. ALR heran, die zwar in Neuvorpommern nicht 
publiziert wurden, aber da das Greifswalder Universitätsstatut „in dem fundamentalen landrechtli-
chen Universitätsrecht wurzelt, müssen auch diese Bestimmungen des allgemeinen Teils des ALR. 
unumgänglich für die Rechtsauffassung des Greifswalder Statutarrechts maßgebend sein: sie sind 

„verfassungsrechtlicher“ Natur, und solche Normen besitzen selbst nach Anschütz und Bornhak 
zwingende Einheitskraft für die ganze preußische Monarchie.“ (S. 122 f.).
520	 Er formuliert sogar einen möglichen § 1: „Streitigkeiten über subjektive, aus der korporativen 
Verfassung der Universitäten fließende Rechte, welche zwischen dem Unterrichtsministerium und 
den Universitätsverwaltungen, zwischen einzelnen Universitätsorganen und zwischen einzelnen 
Universitätslehrern (ordentliche und außerordentlichen Professoren, Honorarprofessoren, Privatdo-
zenten) entstehen, unterliegen der richterlichen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in erster 
und letzter Instanz. Unberührt bleibt hiervon die gesetzliche Regelung der Disziplinarverhältnisse 
der einzelnen Universitätslehrer und das Gesetz betr. die Erweiterung des Rechtswegs vom 24. Mai 
1861 (GS. 242).“
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gem. Art. 62 VU für alle Eingriffe in die speziellen Grundgesetze der Universi-
täten, da die Universitäten so die Möglichkeit erhielten, „ihre Anschauungen im 
Wege der Petition den beiden Häusern des Landtags ratend vorzutragen“. Es sei 

„jetzt reichlich an der Zeit, daß den Fakultäten für den Erlaß ihrer Fakultätsstatu-
ten ein echtes Autonomierecht nach Art der Gerechtsame der preußischen Stadt- 
und Landgemeinden gewährt wird“, und er fordert die Aufnahme einer Regelung 
in das neue Universitätsgesetz, die die Rechtswirksamkeit der Statuten lediglich 
an eine „negativ“ gerichtete Genehmigung des Unterrichtsministeriums knüpft 
(S. 127).521 

In einem „Nachtrag“ schreibt Hubrich, dass er „kurz vor Abschluß des Druckes“ 
Gelegenheit gehabt habe, „im Justizministerium zu Berlin die Materialien, wel-
che sich auf die Publikationsvorschriften der Einleitung des ALR beziehen, ein-
zusehen“ (S. 129) und geht insbesondere auf frühe Entwürfe und Einleitungen 
des ALR ein sowie auf Svarez im Zusammenhang einzelner Regelungen für die 
Publikation neuer Gesetze. 

8.	 „Die Rechtsgrundlagen des öffentlichen Korporationswesens in 
	 Preußen“

(Archiv für bürgerliches Recht 1919, S. 1 – 103)

Der gut 100 Seiten lange Artikel befasst sich neuerlich mit dem ALR. Die aus-
führliche Abhandlung dient einerseits dazu, sich gegen die Kritik von Ludwig 
Waldecker522 zu verwehren, zum anderen zur historischen Untermauerung sei-
ner Erläuterungen zur Fortgeltung des ALR. Zu Waldecker bemerkt Hubrich zu-
nächst, dass ihm insbesondere „eine ausgiebige Kenntnis des gesamten Recht-
stoffs des ALR sowie aber auch des dazu gehörigen Auslegungsmaterials“ fehle, 
auch an den Äußerungen von Svarez sei „Waldecker vorübergegangen, ohne da-
von die geringste Notiz zu nehmen“ (S. 3). 

In § 2 führt Hubrich in die Diskussion ein, indem er die bisher vorgetragenen Ar-
gumentationen von ihm einerseits und Waldecker (unter Bezugnahme auf Arbei-
ten von Otto Mayer und Otto Gierke) andererseits darstellt (S. 4 ff.) 

521	 So hätte das Ministerium keine Befugnis, sachliche Änderungen nach eigenem Ermessen 
vorzunehmen, im Ergebnis also eine reine Rechts-, keine Fachaufsicht über die Fakultätsstatuten. 
Hubrichs Formulierung für einen möglichen § 2 lautete: „Abänderungen der bisher vom König 
einseitig erlassenen oder ergänzten Universitätsstatuten sowie der Erlaß neuer Universitätsstatuten 
erfolgen in Zukunft durch förmliches Gesetz. Der Erlaß der Fakultätsstatuten steht den einzelnen 
Fakultäten zu. Die Fakultätsstatuten bedürfen der Genehmigung des Unterrichtsministeriums.“
522	 Ludwig Waldecker, Über den Begriff der Korporation des öffentlichen Rechts nach preußi-
schem Recht. Ein Beitrag zur Feststellung der Grenze zwischen der Korporation des öffentlichen 
und des Privatrechts überhaupt, Berlin 1913.
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In § 3  – „Die Unterscheidung von öffentlichen und Privatkorporationen nach 
ALR.“ – bemüht sich Hubrich darzulegen, dass bei Schaffung des ALR eine Un
terscheidung in privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Korporationen bereits 
bekannt und gewollt war. Es sei „als im höchsten Grade wahrscheinlich anzu-
sprechen, daß auch das ALR. den Unterschied von öffentlichen und privaten 
Korporationen [...] gesetzlich ausgebaut hat.“ (S. 8)523

Den § 4 widmet Hubrich der peniblen Ermittlung der Rechtsauffassung, die bei 
der Entstehung des ALR zugrunde gelegen habe. Er analysiert dafür verschiede-
ne Äußerungen von Svarez sowie die Werke zeitgenössischer Autoren (S. 9 ff.).

In § 5 „Die Rechtsstellung der ‚physischen Person’ nach ALR.“ (S. 11 ff.) und § 6 
„Der Begriff der ‚moralischen Personen’ nach ALR.“ (S. 14 ff.) erläutert Hubrich 
die Terminologie des ALR aufgrund der systematischen Stellung und des Wort-
lauts der einzelnen Regelungen des ALR sowie unter Zuhilfenahme der einschlä-
gigen Gesetzgebungsmaterialien.

Im § 7 geht Hubrich auf den „doppelten Begriff des öffentlichen Rechts“ der 
preußischem Gesetzgebung im 18. Jahrhundert ein (S. 19 ff.). 

Der früher aufgestellte Satz: „Das öffentliche Recht war zunächst Staatsrecht“ geht 
nur auf den Begriff des öffentlichen Rechts im engeren Sinne zurück. Dagegen stellte 
für den Begriff des öffentlichen Rechts im weiteren Sinne das „öffentliche“ Interesse 
im Gegensatz zum „Privatinteresse“ das maßgebende Kriterium dar. [...] Die Normen 
[...] welche durch das [...] gemeinschaftliche, ultrafamiliare Interesse einer Mehrheit 
von Einzelpersonen bedingt waren, bildeten hiernach im Sinne des ALR. das öffentli-
che Recht im weiteren Sinne. (S. 19 ff.).

Im § 8 behandelt Hubrich die Systematik des ALR hinsichtlich der Rechte und 
der Entstehung von Gesellschaften (S. 22 ff.) und stellt fest: 

Also hing gleich vom Inkrafttreten des ALR. an der Besitz der Korporationsrechte 
von einem hierauf positiv gerichteten, staatlichen Spezialausspruch ab. Jede andere 
Deutung von II 6 verstößt gegen den Willen des landrechtlichen Gesetzgebers. (S. 27)

Der §  9   – „Die landesherrlichen Privilegien gegenüber den moralischen Per-
sonen“ – beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Frage, welcher staatlichen 
Instanz das Recht zukam, einer Gesellschaft die „Rechte einer Korporation“ zu 
verleihen, welche Rechtsnatur das fragliche Privileg dann hatte (S. 28), ob es der 

523	 Hier findet sich auch der Hinweis, dass Waldecker Hubrichs Ansatz als „ominös“ bezeichnet 
habe und meine, dass Hubrich „dem ALR. Gewalt antun will“ (Zitat aus Waldecker, S. 123, bei 
Hubrich auf S. 7).
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Einzelperson oder der juristischen Person zukam (S. 31 f.) und wie sich dies im 
Einzelnen bei den verschiedenen im ALR vorgesehenen juristischen Personen 
(Gemeinden, Zünfte, Anstalten etc.) verhielte (S. 35 ff.).

In § 10  – „Die Rechtsnatur der Korporationsstatuten“ – (S. 50 ff.) hält Hubrich 
fest: 

Die Landrechtsordnung kennt „Statuten“ nur im Sinne einer bestimmten Kategorie 
von Gesetzen, und zwar solchen, bei denen die gesetzgeberische Sanktion dem Staats-
oberhaupt selbst vorbehalten ist. [...] Dadurch, daß die landesherrliche „Bestätigung“ 
als der die Gesetzeskraft bewirkende Akt genannt ist, ist angedeutet, daß die fragliche 
Gemeinheit selbst einen Teil der Herstellungsarbeit bei den Statuten zu leisten hat: sie 
handelt in Ausübung eines Gesetzesvorschlagsrechts, wenn sie den Statutenentwurf 
herstellt, immerhin ist die das gesetzgeberische Sanktionsrecht einschließende „Be-
stätigung“ des Landesherrn das prävalierende Moment. (S. 54). 

Hubrich leitet daraus ab, dass jedenfalls den Korporationen nach ALR die Mög-
lichkeit von Statuten mit Gesetzeskraft zustehe, und bekräftigt dies, indem er un-
terschiedliche Formulierungen des ALR analysiert (S. 55 f.).

Als „Die Oberaufsicht des Staates“ (§  11) bezeichnet Hubrich zum einen die 
grundsätzliche Überordnung des Staates über die Gesellschaften, zum anderen 
die besondere Aufsichtstätigkeit, die dem Staat aufgrund der Gesetze gegenüber 
den Gesellschaften zusteht (S.  60 f.). Die Ausübung dieser Aufsichtstätigkeit 
müsse jedoch den besonderen rechtlichen Status der Korporationen und die Kor
porationsstatuten berücksichtigen (S. 65).

In § 12  – „Das öffentliche Recht im engeren Sinne“ – wird der oben bereits er-
wähnte Begriff des „öffentlichen Rechts im engeren Sinne“ näher erläutert und 
auf den Staat selbst als „Herrscherperson“ bezogen (S. 68). Hubrich argumentiert 
mit der in der preußischen Rechtspraxis verwendeten Beamteneigenschaft (mit-
telbar oder unmittelbar) als Abgrenzungskriterium von öffentlichen zu privaten 
Korporationen. 

Berücksichtigt man diesen konstanten Sprachgebrauch des preußischen Rechts [...] so 
wird man kaum Bedenken tragen können, die Rechtsnormen über den Staat als Herr-
scherperson und über die formell als „staatsverwandt“ anerkannten Korporationen als 
das spezifisch-  (rein-) öffentliche Recht Preußens anzusprechen und in den zuletzt 
genannten Korporationen gerade die spezifisch-öffentlichen Korporationen seit den 
Tagen des ALR. zu sehen, während naturgemäß alle übrigen Korporationen dann dem 
Privatrecht zuzurechnen wären. (S. 71)
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Im vorletzten Abschnitt, § 13 – „Die Einwirkung der Verfassungsurkunde vom 
31. Januar 1850 auf das Korporationswesen in Preußen“ –, setzt Hubrich die 
vorher entwickelten Rechtsgrundsätze und –grundlagen in Bezug zu der preußi-
schen Verfassungsurkunde von 1850 und erläutert die dadurch bedingten Ände-
rungen, insbesondere durch die Beteiligung der Kammern an der Gesetzgebung 
(S. 79), und den neuen Art. 31 VU („Die Bedingungen, unter welchen Korporati-
onsrechte erteilt oder verweigert werden, bestimmt das Gesetz.“). Er sieht darin 
lediglich die „Verheißung“ eines Gesetzes und keinen eigenen sofort wirkenden 
Rechtssatz (S. 80); es sei ein Gesetz, das im Übrigen auch nur für solche Gesell-
schaften gelte, welche Korporationsrechte und damit juristische Persönlichkeit 
erwerben sollen. Weiter weist er auch auf die Motive der Verfassungskommis-
sion hin: 

Die Absicht der Verfassungskommission war: einer möglichen Willkür der Regierung 
bei Entscheidungen dieser Art für die Zukunft Schranken zu setzen, indem die An-
sprüche auf Erlangung von Korporationsrechten unter den Schutz eines besonders zu 
erlassenden Gesetzes gestellt werden sollten.524

Die Situation nach Erlass der VU sei auch unter Berücksichtigung des Beamten-
status dieselbe wie zuvor nach ALR, da sich an der grundlegenden Zuordnung 
von „staatlich-mittelbaren“ Korporationsämtern und Korporationsbeamten zu 
spezifisch öffentlichen in Abgrenzung zu den übrigen (privaten) Korporationen 
nichts geändert habe (S. 89). Weiter sei bereits während der Verfassungsrevision 
im Jahr 1849 erklärt worden, dass bis zum Erlass des in Art. 31 VU angekündig-
ten allgemeingültigen Gesetzes das ALR und die entsprechenden Verordnungen 
Gültigkeit behielten (S. 91). 

Hubrich betont, dass in vorkonstitutioneller Zeit „die vom König ausgehen-
de Verleihung der Korporationsrechte bezw. Bestätigung der Korporationssta
tuten ein Akt der Rechtsetzung“ gewesen sei (S. 92), während der König in kon
stitutioneller Zeit nur da befugt bleibe, „wo eine Spezialklausel der V.U. oder 
des vorkonstitutionellen Rechts für ein bestimmt begrenztes Einzelgebiet ihn zu 
einseitiger Rechtsetzung im Wege der Rechtsverordnung ermächtigte“ (S. 93). 
Entsprechend sei der König nun bei der Anwendung im Einzelfall streng an die 
Vorschriften der §§ 24 ff. II 6 ALR gebunden: 

[Der König] war [...] nunmehr nur nach Maßgabe der Richtschnur von durch ihn ein-
seitig nicht abänderbaren allgemeinen Rechtsnormen gehalten: ihren Willen hatte er 
konkret zur Geltung zu bringen, und ein ihm etwa gestattetes freies Ermessen war 
nicht mehr die frühere Ungebundenheit des Gesetzgebers des preußischen Staats, son-

524	 So der Abgeordnete v. Witzleben, zitiert nach Hubrich, S. 84.
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dern das innerhalb der Schranken des Gesetzes sich bewegende, freie Zweckmäßig-
keitserwägen eines Verwaltungsorgans. Kurz: der königliche Ausspruch, welcher in 
Anwendung der §§ 25 ff. II 6 ALR. in konstitutioneller Zeit einer konkreten Gesell-
schaft Korporationsrechte verlieh und deren Statuten genehmigte, war nur eine kon-
krete Verwaltungsverfügung [...]. (S. 94)

Der letzte Abschnitt der Abhandlung widmet sich der Rechtslage der öffentli-
chen Anstalten (Stiftungen) in konstitutioneller Zeit. Ähnlich wie die Verleihung 
der Korporationsrechte und die Bestätigung der Korporationsstatuten zum rein 
administrativen Akt wurden, konnte der König in konstitutioneller Zeit auch 
die Genehmigung einer öffentlichen Anstalt bzw. die Erklärung der Vorsteher 
bzw. Verwalter solcher Anstalten zu mittelbaren Beamten nicht mehr durch ei-
nen Rechtsetzungsakt vollziehen. Er war vielmehr nur in der ihm verbliebenen 
Eigenschaft als „Chef der vollziehenden Gewalt“ angehalten, die fraglichen ab-
strakten Rechtsnormen „in konkreten Einzelfällen und streng intra legem zur 
Anwendung zu bringen. Seine bezüglichen Erlasse waren demnach Verwaltungs-
akte“ (S. 99).

9.	 „Zur Rechtslage der preußischen Universitäten“ 
(AöR 1920, S. 140 – 163)

Der gut 20 Seiten umfassende letzte von Hubrich verfasste Aufsatz ist auch sein 
letzter Beitrag zum Universitätsrecht. Er besteht aus drei Teilen, die nicht strin-
gent zusammenhängen. In Abschnitt I geht es Hubrich im Wesentlichen darum, 
die Forderung der Universität Greifswald nach Erlass eines förmlichen Univer-
sitätsgesetzes und Etablierung eines Rechtsschutzes gegen Aufsichtsmaßnah-
men des Ministeriums zu untermauern. Dabei wendet er sich insbesondere gegen 
Carl Heinrich Becker525, der eine Schrift zu einer möglichen Universitätsreform 
verfasst hatte.

Becker meint allen Ernstes den jüngsten Ereignissen die Lehre entnehmen zu kön-
nen, an der häßlichen Art des deutschen Zusammenbruchs sei das versagende Erzie-
hungssystem unserer Universitäten mitschuld. Das erscheint, offen gesagt, bei einem 
praktischen Verwaltungsbeamten als eine wundersame Unmöglichkeit. [...] Die aka-
demische Jugend, deren Erziehung den deutschen Universitäten oblag, hat während 
des Weltkrieges in vollem Maße ihre Pflicht getan, und auch nachdem der „Zusam-
menbruch“ eingetreten war, sich in ihrem Gros in verständiger Zurückhaltung vor dem 

525	 Carl Heinrich Becker (1876 – 1933), 1919 Unterstaatssekretär im preußischen Kulturministe-
rium, später preußischer Kultusminister. Becker verfasste seine „Gedanken zur Hochschulreform“ 
(Leipzig 1919), auf die sich Hubrich hier bezieht. Becker forderte eine Demokratisierung der 
Hochschulverfassung (weitgehende Gleichstellung der Extraordinarien und Privatdozenten mit 
Ordinarien, Beteiligung der Studenten an der Hochschulselbstverwaltung). 
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einsetzenden Schwindel der Unreife und der Verblendung freizuhalten gewusst. Damit 
ist die geleistete Erziehungstat der deutschen Universitäten vollauf gerechtfertigt. An 
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. (S. 140 f.) 

Hubrich fährt fort, indem er die Reformpläne Beckers in einen juristischen 
Kontext stellt, denn „ohne ein gewisses Quantum Juristerei lassen sich derar-
tige Organisationsideen [...] nicht zu gedeihlicher Reife bringen.“ (S. 141) Da-
nach widmet er sich der Verteidigung eines Antrags von Rektor und Senat der 
Universität Greifswald auf Erlass eines Universitätsgesetzes, den diese 1918 
bei beiden Häusern des Landtags gestellt hatten. Dieser habe das Ziel gehabt, 
in Zukunft Änderungen der Universitätsstatuten nur durch förmliches Gesetz 
möglich zu machen und das Berliner OVG als erste und letzte Instanz für Zu-
ständigkeitsstreitigkeiten der universitären Organe mit dem Ministerium zu eta-
blieren (S. 142). Der Antrag sei keineswegs Ausdruck des Fehlens eines festen 
Universitätsrechts in Preußen generell, wie Becker vermute.526 Vielmehr hätten 
die während des Weltkriegs durch das Ministerium einseitig vorgenommenen 
Änderungen der Greifswalder Universitäts- und Fakultätsstatuten „bedenkliche 
Verhältnisse“ hervorgerufen. Der Antrag der Universität Greifswald ziele nun 
auf „Stärkung der im Universitätsdienst tätigen Charaktere und eine wahre le-
bendige akademische Selbstverwaltung“. Zum einen sei es zweifelhaft, ob dem 
Ministerium bei der Änderung der Statuten „sachlich-juristische Beratung [...] 
auf hinreichender Höhe“ zur Verfügung gestanden habe, und auch die Tatsa-
che, dass das Ministerium in Streitfällen „Richter in eigener Sache“ sei, mache 
eine Neuregelung zur Notwendigkeit (S. 143). Um die Universitätsstatuten ge-
gen „bisweilen recht fragwürdige Verwaltungseinfälle“ zu schützen, müsse bei 
einer Abänderung künftig der Weg eines förmlichen Staatsgesetzes eingeschla-
gen werden (S. 144), da die Universitätsstatuten eben nicht, wie etwa Gerhard 
Anschütz meine, als „Anstaltsordnungen“ zu werten seien, deren Änderung dem 
freien Ermessen des Ministeriums unterworfen sei. Die Petition verfolge darü-
ber hinaus auch einen gerichtlichen Schutz für Professoren bezüglich „aus dem 
objektiven Universitätsrecht sich ergebende[r] Rechte“, denn nur durch einen 
solchen Rechtsschutz könne die Eigenschaft der Universitäten als akademische 
Selbstverwaltungskörper „ordnungsgemäß befestigt“ werden, „während sie bis-
her im Grunde nur ein schöner Name“ gewesen sei (S. 144). 

In Abschnitt II widmet sich Hubrich einem zeitlich nicht genauer benannte 
Rechtsfall, in dem die venia legendi eines Privatdozenten durch die erteilende 
Fakultät für kraftlos erklärt wurde, weil sie aufgrund einer Täuschung erlangt 

526	 Hier setzt Hubrich einen Seitenhieb gegen den Unterstaatssekretär: „Es kennzeichnet den 
Nichtjuristen Becker, daß er über den Vorgang nur in der erwähnten schiefen Weise zu berichten 
vermag.“ (S. 142).
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worden sei. Das Ministerium hatte diese Kraftloserklärung aufgehoben. Die Fa-
kultät glaubte sich kraft ihrer Eigenschaft als Behörde zu ihrem Vorgehen berech-
tigt, das Ministerium dagegen hielt allein das Disziplinargesetz für Privatdozen-
ten vom 17. Juni 1898527 für zulässig. 

Hubrich hält die Ansicht des Ministeriums für verfehlt: Dem Ministerium zufol
ge wären auch Handlungen eines Privatdozenten bereits vor Erlangung dieses 
Status der disziplinarischen Ahndung unterworfen. Das Ministerium stelle zu-
dem bei seiner Interpretation des einschlägigen § 2 Nr. 2 Disziplinargesetz von 
1852, der hier zur Auslegung des Disziplinargesetzes für Privatdozenten heran
gezogen wird, auf den Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Verfehlung ab. Gegen 
beides führt Hubrich die Wortlautinterpretation ins Feld, die eine ahndungsfähi-
ge Pflichtverletzung nur nach Anstellungsbeginn zulasse. Weiter habe auch die 
Rechtssprechung528 die Auslegung des Ministeriums nicht gebilligt: 

Die Konstruktion, daß der Mangel an persönlicher Integrität, das Nichtmitbringen der-
selben in ein Amt ein besonderes Dienstvergehen sei, ist logisch kaum haltbar, abgese-
hen davon, daß sie im Gesetz keinen Boden findet.529

Die richtige Auslegung führe vielmehr zu der Frage, inwieweit Willensmängel 
im Augenblick des Erlasses die Gültigkeit eines Verwaltungsaktes beeinflus­
sten. Hubrich beruft sich auf „beachtbare Vertreter des deutschen öffentlichen 
Rechts“,530 die eine solche Kraftloserklärung seitens der Behörde in Fällen arg
listiger Täuschung für rechtmäßig halten (S.  150). Zu ähnlichen Ergebnissen 
komme das im ALR verankerte Prinzip der Widerrufbarkeit von erschlichenen 
Privilegien durch den Regenten (S. 152 f.) sowie ein Urteil des Reichsgerichts 
vom 3. Januar 1914, in dem die Anwendung bürgerlich-rechtlicher Vorschrif
ten bezüglich bedeutsamer Irrtümer und arglistiger Täuschung auf einen solchen 
Fall in Ermangelung öffentlich-rechtlicher Regelung für möglich erachtet wird 
(S. 153 f. m.w.Nw.). Hubrich hält entsprechend den Fakultätsbeschluss für recht-
mäßig und dessen Aufhebung durch das Ministeriums für „schwerlich gesetzge-
mäß“ (S. 154).

In Abschnitt III befasst er sich mit der neuerlichen Kritik Otto Mayers,531 dessen 

527	 Dieses war dem Gesetz betreffend Dienstvergehen der nichtrichterlichen Beamten vom 21. 
Juli 1852 (GS S. 465) nachempfunden.
528	 Hubrich nennt hier das OVG Berlin, den Großen Disziplinarsenat des Kammergerichts und 
den Kaiserlichen Disziplinarhof in Leipzig. 
529	 Großer Disziplinarsenat des Kammergerichts am 20. Dezember 1904, zitiert nach Hubrich, 
S. 149. Die Bestände des Großen Disziplinarsenats sind offenbar im Krieg verbrannt. Eine Ent-
scheidungssammlung entstand erst 1927 mit Urteilen nach 1919.
530	 Namentlich erwähnt werden Paul Laband, Otto Mayer, Fritz Fleiner und Georg Jellinek.
531	 Rezension Mayers von Hubrichs „Der Legalcharakter“ in: AöR 1920, S. 96 f.



158

Besprechung von Hubrichs Aufsatz zum „Legalcharakter“ „auch hinter beschei-
denen Anforderungen zurück“ bleibe. Hubrich verteidigt seine Interpretation des 
Begriffes „Privileg“, den er als Legalprivileg bzw. Administrativprivileg unter-
schieden hatte, kritisiert Mayers Charakterisierung der preußischen Universitäts-
statuten als bloße „Amtsaufträge, Dienstanweisungen, Anstaltsvorschriften“ und 
verweist auf das Reichsgerichtsurteil vom 9. März 1888, eine frühere Ansicht des 
Unterrichtsministeriums und den Wortlaut von §§ 67, 68 II 12 ALR (S. 157 f.)

V.	 Sonstige Veröffentlichungen

Hubrichs Veröffentlichungen, die sich nicht spezifisch mit dem Universitäts­
recht befassen, beschäftigen sich mit ganz unterschiedlichen rechtlichen Be
reichen: Kirchenrecht, Beamtenrecht, Gesetzespublikation, allgemeines Staats- 
und Verfassungsrecht. Daneben stehen einige Aufsätze zu spezifischen aktuellen 
Rechtsproblemen. 

1.	 „Fränkisches Wahl- und Erbkönigthum zur Merovingerzeit“ 
(Dissertation532, Königsberg 1889)533

Die Doktorarbeit von Hubrich umfasst 60 Seiten. Der geringe Umfang der Arbeit 
ist für damalige Verhältnisse nicht untypisch.534 Sie enthält die sechs Paragra-
phen umfassende Arbeit, eine Seite mit „Thesen“ und einen kurzen Lebenslauf. 
Die Widmung lautet: „Seiner lieben Mutter gewidmet vom Verfasser.“

Hubrich arbeitet mit Primär- und Sekundärquellen, spricht aber von einem „lei
dige[n] Stand der die Urzeit der Franken betreffenden Quellen“ (S. 5). Hubrich 
hält sich bezüglich der älteren Quellen vorwiegend an Gregor von Tour535, zitiert 

532	 Der Untertitel der Arbeit lautet: “Inaugural – Dissertation der juristischen Fakultät der Alber-
tus-Universität zu Königsberg zur Erlangung der Dokterwürde in beiden Rechten, vorgelegt und 
öffentlich vertheidigt am 11. März 1889, Vormittags 11 1/2 Uhr, von Eduard Hubrich, Gerichtsrefe-
rendar. Opponenten: Eduard Acklin, Gerichts-Referendar. Martin Gefe, Gerichts-Referendar.“ Über 
die persönliche Beziehung Hubrichs zu seinen „Opponenten“ ist nichts bekannt.
533	 Interessanterweise hatte Conrad Bornhak, einer der wissenschaftlichen Gegner Hubrichs, eine 

„Geschichte der Franken unter den Merowingern“ geschrieben (Greifswald 1863).
534	 Für Königsberg gibt es leider keine verlässlichen Zahlen. Als Beispiel kann hier auf die Juris-
tische Fakultät der Universität Freiburg verwiesen werden: Edmund Merkel, Die Doktorpromoti-
onen der Juristischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Beiträge zur 
Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 38), Freiburg/München 1976. Weitere Zahlen 
lassen sich der Untersuchung von Franz Eulenburg, Die Entwicklung der Universität Leipzig in 
den letzten hundert Jahren (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 13) Leipzig 1909 
(Nachdruck Stuttgart/Leipzig 1995) entnehmen. 
535	 Gregorius von Tours (538 – ca. 594), Bischof von Tours, Geschichtsschreiber und Hagiograph. 
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aber auch aus Tacitus’ Germania536 und Agathias537. Als Sekundärliteratur ver-
wendet er vor allem Georg Waitz’ „Deutsche Verfassungsgeschichte“538 und Fe-
lix Dahns „Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker“539.

Auf Seite 61 formuliert Hubrich seine im mündlichen „Doctor-Examen“ vertre-
tenen Thesen:540 

I. Gegen den nach stattgehabter Voruntersuchung auf Eröffnung des Hauptsachever-
fahrens lautenden Beschluss der Strafkammer steht der Staatsanwaltschaft, welche 
die Außerverfolgungsetzung des Beschuldigten beantragt hatte, kein Beschwerderecht 
zu.541 

II. Nach dem heutigen Stand der Gesetzgebung ist der sogenannten Kreationstheorie 
vor der sogenannten Vertragstheorie der Vorzug zu geben.542

III. Nach heutigem gemeinen katholischen Eherecht wird eine nicht consummirte Ehe, 
welche lediglich unter Einhaltung der vom Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 über 
Eheschließungsformen und Ehehindernisse gegebenen Vorschriften geschlossen ist, 
durch Ablegung eines votum solenne castatis dem Bande nach gelöst.543

Im Anschluss daran findet sich folgender Lebenslauf: 

Ich, Paul Eduard Hubrich, bin am 7. Januar 1864 in Allenstein geboren, evangelischer 
Confession. Mein Vater, Rechtsanwalt Hubrich, ist bereits verstorben; meine Mutter, 
Albertine Hubrich, geb. Zobel, befindet sich noch am Leben. Ich besuchte die Gym-
nasien zu Hohenstein und Allenstein und studirte seit Michaelis 1883 an der Albertus-

Seine berühmten decem libri historiarum, eine christliche Universalgeschichte, gehören zu den 
wichtigsten Quellen für die Übergangszeit zwischen der Spätantike und dem Frühmittelalter. Wäh-
rend seines Episkopats war er oft mit den Streitigkeiten der fränkischen Teilkönige konfrontiert.
536	 Beschreibung Germaniens und der ansässigen germanischen Stämme vom Rhein bis zur 
Weichsel und darüber hinaus. Tacitus beschreibt Sitten und Gebräuche der Germanen und hebt ihre 
sittliche Lebensweise gegenüber der Verkommenheit der Römer hervor, kritisiert aber ihre Trägheit 
im Frieden, ihren Hang zu Würfelspiel und übermäßigem Bierkonsum.
537	 Historiae, nach 579 n. Chr.; Hauptwerk über die Kriege Justinians. Es wird aber auch über die 
Ereignisse im Westen. Agathias gilt als ein weitgehend zuverlässiger und wichtiger Berichterstat-
ter für diese Phase der ausgehenden Spätantike; auch sein Bericht über das Merowingerreich und 
andere ethnographische Exkurse sind bedeutsam.
538	  Georg Waitz, Deutsche Verfasssungsgeschichte, Bd. 3: Die deutsche Reichsverfassung von 
der Mitte des neunten bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts, Kiel 1876.
539	 Felix Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker, Berlin 1883 – 1889.
540	 Radbruch z.B. spricht von der „natürlich Satz für Satz einstudierte(n) Disputation über meine 
Thesen mit den drei Studienfreunden als Opponenten, die sich dazu hergegeben hatten“ (Radbruch, 
Der innere Weg, S. 78).
541	 Möglicherweise ein aus der Referendariatszeit entstandenes Interesse an einem praktischen 
strafrechtlichen Problem. 
542	 Streitfrage aus dem Wertpapierrecht. Bereits damals war die Frage der Entstehung des Wert-
papiers umstritten, insbesondere ob für die ursprüngliche Entstehung die bloße Ausstellung des 
Papiers genügt (Kreationstheorie) oder ob noch ein Begebungsvertrag zwischen dem Aussteller und 
einem ersten Berechtigten erforderlich ist (Vertragstheorie).
543	 Kirchenrechtliche Frage zur Problematik der Auflösung einer nicht-vollzogenen Ehe.
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Universität zu Königsberg sechs Semester hindurch die Rechte. Nachdem ich am 31. 
Januar 1887 das erste juristische Examen bestanden, trat ich am 1. März 1887 als Re-
ferendar in den Staatsdienst. Das mündliche Doctor-Examen bestand ich am 24. No-
vember 1888.

Die Arbeit hat keine Inhaltsübersicht. Die untergliedernden Paragraphen chro-
nologisieren die Entwicklung des Königtums von einem ursprünglichen Wahl-
königtum über eine Phase des Erbkönigtums hin zur päpstlichen Weihe der 
Regenten. 

„§ 1 Das Wahlkönigthum in der Urzeit“ gibt einen kurzen geschichtlichen Über-
blick zu den fränkischen Geschlechtern, gefolgt von einer Darstellung des Wahl-
königtums der Germanen: 

Dem Recht eines bestimmten Geschlechts auf die Königswürde stand ein Wahlrecht 
des Volkes gegenüber, und zwar so, dass letzteres dem ersteren vorging. Alle männli-
chen Glieder des Königsgeschlechts hatten principiell gleichen Anspruch auf die Kö-
nigswürde, aus ihnen wählte das Volk bei eintretendem Bedürfnis sich den König. Das 
Volk konnte aber auch, wenn es wollte, von dem alten Königshaus abgehen und Je-
mand, der diesem fremd war, zum König über sich setzen [...]. (S. 7 f.) 

In § 2 – „Die Umwandlung des alten Wahlkönigthums in ein Erbkönigthum“ – 
berichtet Hubrich über die Umgestaltung des Wahlkönigtums in ein Erbkönig-
tum durch Chlodevech, den Sohn Childerichs, der mit der Zeit auch der Ver-
sammlung der Freien544 durch Ausbau seiner Position als ständiger Heerführer 
die Macht entzog (S.  10 ff.) Das durch Eroberungen gewachsene Königreich 
machte regelmäßige Volksversammlungen quasi unmöglich. 

Da nun der Gang der Staatsmaschine nicht stocken durfte und das Könightum neben 
der Volksversammlung die wichtigste Institution der alten Verfassung war, konnte nur 
der König an die Stelle der letzteren treten und deren Aufgaben erledigen. [...] Der 
Wegfall regelmässiger Versammlungen der Gesammtheit der Freien hatte neben dem 
Erwerb der öffentlichen Gewalt durch den König eben auch den Wegfall des Wahl-
rechts zur Folge, und das bis dahin nur relative Recht des Merovingergeschlechts auf 
die Königswürde wurde [...] nunmehr ein absolutes. (S. 13)

§ 3 behandelt die Stellung des merovingischen Geschlechts im regnum francorum: 

Nach Chlodovechs Dahinscheiden war in aller Augen das merovingische Königthum 
das „nationale“ des regnum Francorum, um welches sich Franken und Romanen in 
gleicher Liebe und Anhänglichkeit schaarten [...]. Ohne einen König aus dem Mero-
vingerhause musste nach der Auffassung der Zeit Anarchie einreissen; er war der Hort 

544	 Diese war ursprünglich alleiniger Träger der öffentlichen Gewalt.
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des Rechts, der Schirmer des Friedens im Reich. Das Wohl des Volks galt als identisch 
mit dem Heil des Geschlechts, und ein Angriff auf das Geschlecht galt als Verbrechen 
gegen Volk und Reich.“ (S. 25 f.) Hubrich spricht von der „Heldengestalt eines Chlo-
dovech, in der alle fränkischen Tugenden und Fehler gleichsam personificirt waren“. 
(S. 25 f.). 

§ 4 – „Die ordentliche Thronfolge in der Zeit von 511 bis 613 n. Chr.“ – behan-
delt zunächst die Zeit bis zum Sturz von Brunichilde im Jahr 613 n. Chr., die er 
als „Periode des reinen Erbkönigthums“ bezeichnet (S. 29). Anschließend stellt 
er die rechtlichen und tatsächlichen Umstände der Königsfolge (es handelte sich 
seit 511 um eine Ordnung nach privatrechtlichen Grundsätzen) mitsamt den Ze-
remonien dar (S. 30 f.)

§ 5 – „Die Angriffe auf die ordentliche Thronfolge in der Zeit von 511 bis 613 n. 
Chr.“ – nutzt Hubrich für moralische Kritik: Für die Störungen in der ordentli-
chen Thronfolge verantwortlich seien die Merovinger selbst. 

Des Familiensinnes gänzlich bar, wütheten sie in wilden Fehden gegen einander und 
verübten fortwährend in arger Verblendung Attentate auf die Grundpfeiler der Königs-
gewalt: auf die Rechtssätze über die Vererbung der Krone.“ (S. 37 f.) 

Weiterer Auslöser sei die „eingefleischte, unersättliche, merovingische Ländergi-
er“, die zu Verletzungen der Thronfolgerechtsnormen führte (S. 39 f.).

Im Folgenden berichtet er von einzelnen „Anschlägen wider das Thronfolge
recht“ (S. 41). Den letzten Abschnitt der Arbeit, – „§ 6 Die Thronfolge in der 
Zeit von 613 – 751 n. Chr.“ – widmet Hubrich der letzten Periode der merovin-
gischen Herrschaft, in der diese zunehmend von der Zustimmung Dritter ab
hängig wird: erst von großen adeligen Familien (Hubrich spricht hier von einer 

„Rückumwandlung des Erb- in ein Wahlkönigtum“ (S. 51), später von kirchli-
chen Würdenträgern (Rechtfertigung des Rechtsbruchs durch päpstliche Geneh-
migung, vgl. S. 58). Er beendet seine Arbeit mit der Beschreibung der Thronbe-
steigung von Pippin im Jahre 751 n. Chr. 

2.	 „Das Recht der Ehescheidung in Deutschland“ 
(Habilitation, Berlin 1891)

Hubrichs Habilitationsschrift umfasst ca. 280 Seiten. Ihr vorangestellt ist ein 
zweiseitiges Vorwort seines wissenschaftlichen Lehrers Philipp Zorn, der ihm 
die Anregung zu der Arbeit gab. Es ist nach seiner Dissertation die zweite aus 
historischen Grundlagen recherchierte Arbeit Hubrichs. Die Arbeit ist gut struk-
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turiert, und insbesondere die Auseinandersetzung mit den Gegenmeinungen in 
der Diskussion um den BGB-Entwurf des neuen Scheidungsrechts gut gelungen 
und übersichtlich. 

Das Vorwort von Zorn leitet Hubrichs Arbeit ein und erläutert den Hintergrund 
der Veröffentlichung: 

Kaum ein anderes Rechtsgebiet hat sich im Laufe der Jahrhunderte so vielgestaltig, 
buntscheckig und darum für die Erkenntnis schwierig gestaltet als das protestantische 
Ehescheidungsrecht. Längst war mir klar geworden, daß eine vollkommene Einsicht 
in dieses verwirrte Rechtsgebiet zur Voraussetzung eine genaue Durchforschung des 
gesamten partikularen Rechtsstoffes sowohl in seiner historischen Entwicklung als 
besonders in seiner heutigen Gestaltung zur Voraussetzung habe, insbesondere auch 
unter sorgfältiger Berücksichtigung der eine Fülle von Material hierfür enthaltenden 
Entscheidungen der oberen und obersten Gerichtshöfe Deutschlands. [...] Meiner An-
regung folgend, hat ein junger ostpreußischer Gelehrter die zahlreichen und interes-
santen Streitfragen des Ehescheidungsrechtes in der nachfolgenden Arbeit zum Ge
genstande einer zusammenfassenden eindringenden Untersuchung, insbesondere auch 
unter sorgsamer Verwertung der Rechtsprechung gemacht. Ich vermag nicht allen vom 
Verfasser gewonnenen Ergebnissen zustimmen. Anderweiten Widerspruch werden die 
in den ersten §§ enthaltenen grundlegenden Sätze finden. Aber aus ersichtlichen Grün-
den haben diese einleitenden Worte Lob wie Tadel zu vermeiden. Eines wird, so hof-
fe ich, der Arbeit zugestanden werden: sie ist ein Resultat mühevoller und redlicher 
Forschung im Dienste der Wahrheit. Und so wage ich zu hoffen: Theorie wie Praxis 
werden diese Erstlingsarbeit ernsten Fleißes und eindringenden Scharfsinnes freund-
lich aufnehmen und mancherlei Förderung daraus gewinnen. Königsberg, am 31. Mai 
1891.

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt fünf Bücher. Die ersten vier Bücher sind 
ausführliche historische Erläuterungen zu den verschiedenen rechtlichen Grund
lagen des Ehescheidungsrechts auf deutschem Boden. Aus biographischer Sicht 
von Interesse ist indes Hubrichs Beurteilung des neuen Ehescheidungsrechts 
nach dem BGB. Er schreibt diesbezüglich in der Einleitung zum fünften Buch: 

Deutschland, nach langem unerfüllten Sehnen endlich zu politischer Einheit und 
Macht erstanden, will auf dem Gebiete des Rechts wahr machen, was ebenfalls schon 
seit langem warme Patriotenherzen heiß herbeigewünscht: es will auch der politischen 
Einheit im Recht herstellen. Das Band, welches auf den blutigen Schlachtfeldern von 
1870 und 1871 die deutschen Volksstämme umschlang, soll durch eine großartige, für 
das ganze deutsche Reich berechnete Kodifikation des Privatrechts gefestigt werden. 
Vor der Welt liegt schon seit geraumer Zeit: „Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetz-
buchs für das deutsche Reich“: Ein Werk jahrelangen Fleißes und angestrengtester 
Geistesarbeit. [...] Indessen ist hier nicht der Ort, über den Entwurf als Ganzes ein Ur-



163

teil zu fällen; nur ein Stück von ihm soll einer eingehenden Betrachtung unterworfen 
werden: das Scheidungsrecht des Entwurfs. Das deutsche Reich ist sich der Aufgabe 
des modernen Staates bewusst geworden, dem Institut der Ehe, auf welchem der Staat 
selbst beruht, selbständig und ungefesselt durch kirchliche Ansichten und Bestrebun-
gen die rechtliche Ordnung zu verleihen, und der Entwurf hat in den Kreis der Materi-
en, die er rechtlich normieren will, auch das Ehewesen hineingezogen. Und wahrlich, 
es ist hohe Zeit, daß das buntscheckige, vielgeflickte, rechtliche Gewand, mit dem in 
Deutschland gegenwärtig das Institut der Ehe bekleidet ist, durch ein neues ersetzt 
wird. Denn schwerlich findet sich auf einem anderen Gebiete der rechtlichen Gestal-
tung ein trübseligeres Bild als hier, und man kann getrost sagen, daß das deutsche Volk 
einer wahren Erlösung entgegensieht, wenn das Ehewesen für alle Deutschen, wel-
chen Bekenntnisses sie auch seien, einheitlich geregelt wird. (S. 220) 

Nach der historischen Darstellung der Reformbewegung in Preußen (S. 221 ff.) 
und der Entstehung des ersten Entwurfs des neuen Scheidungsrechts (S. 231 ff.) 
widmet sich Hubrich seiner Kritik an dem Entwurf des Scheidungsrechts, die 
immerhin fast 20 Seiten umfasst und mit der er seine Arbeit beschließt. Hub-
rich geht hier auf die wesentlichen der damals ausgiebig diskutierten Aspekte 
des neuen Rechts ein: erstens die Anknüpfung an die Grundsätze des gemeinen 
protestantischen Scheidungsrechts, weiter die Anknüpfung an die Prinzipien der 
preußischen Reformentwürfe aus den vierziger und fünfziger Jahren (insbeson-
dere die Festlegung, dass eine Ehe nur wegen Verschuldens zu trennen sei), und 
drittens die freie Stellung, die dem richterlichen Ermessen bei der Behandlung 
der Ehescheidungssachen eingeräumt ist. 

Als gläubiger Protestant verteidigt Hubrich die konfessionell-geprägte Grundla-
ge des eigentlich überkonfessionellen neuen Scheidungsrechts, unter anderem 
mit dem Hinweis auf die naturrechtlichen Einflüsse, aufgrund derer das protes-
tantische Recht im Gegensatz zum katholischen eine sachlichere, vertragsähnli-
che Natur erhalten hatte (S. 253 f.), sowie mit der größeren Nähe zu den gemein-
rechtlichen Wurzeln des preußischen Rechts (S.  254). Zur Verschuldensfrage 
formuliert er: 

Wir geben zu, daß die Redaktoren des Entwurfs, indem sie die Lösung der Ehe aus-
schließlich an die Voraussetzung einer Verschuldung banden, nicht ganz das Richtige 
getroffen haben. [...] Dennoch behält die vom Entwurf festgehaltene Maxime, daß der 
Richter ein Eheband nur wegen schwerer Verschuldung eines Eheteils zu trennen be-
fugt sein soll, ihre volle Wahrheit [...]. (S. 257)

Hubrich lehnt eine reine Vertragsnatur der Ehe konsequent ab (S. 259 ff.), viel-
mehr sieht er sie als „Liebesbund“, dessen Trennung er als „Vernichtung“ be-
zeichnet, und eine solche setze zwangsläufig eine Schuld eines Eheteils voraus 
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(S. 260). Nicht hingegen dürfe eine Art Verfehlung des Ehezwecks ein abstraktes 
Recht zur Scheidung gewähren.

Zur Kritik am umfangreichen richterlichen Ermessen545 äußert sich Hubrich wie 
folgt: 

Wir sind nicht in der Lage, diesen Ausführungen beipflichten zu können, und halten 
die [...] erhobenen Bedenken nicht für zutreffend. [...] Die Aufgabe, ein den Bedürfnis-
sen der Gegenwart gerecht werdendes Scheidungsrecht aufzustellen, ist unseres Erach-
tens überhaupt nur dadurch, daß dem richterlichen Ermessen ein sehr freier Spielraum 
zugebilligt wird, zu lösen. (S. 263)

Abschließend kritisiert er, „daß die Redaktoren des Entwurfs [...] nicht das noch 
in einer Anzahl gemeinrechtlicher Territorien zu Recht bestehende landesherrli
che Scheidungsrecht in das für das deutsche Reich ausgearbeitete Scheidungs-
recht herübergenommen haben.“ (S.  265) Mit einem solchen könne insbeson
dere den „anormalen Ehescheidungsfällen“, bei denen unter Umständen kein 
Verschulden vorliege, Rechnung getragen werden, wobei er vor allem auch an 
den z.T. rein geschäftlichen Aspekt der Ehe denkt: 

Daneben darf (der Gesetzgeber) aber doch nicht ganz vergessen, daß für große, im all-
gemeinen ganz tüchtige Kreise der Bevölkerung die Ehe eine geschäftliche Seite hat, 
und daß in den Augen dieser Kreise beim Schwinden des geschäftlichen Nutzens der 
Fortbestand der Ehe keinen Wert hat. (S. 266)

Hubrich meint weiter, es sei die „Pflicht des Gesetzgebers“, mit der Einführung 
des BGB auch eine Ergänzung des Strafgesetzbuchs vorzunehmen, indem all-
gemein dem schuldigen Ehegatten eine Freiheitsstrafe angedroht wird (S. 269). 
Es bestehe „ein sehr dringendes praktisches Interesse für die [...] Ergänzung des 
Strafgesetzbuchs“, der deutsche Gesetzgeber müsse auch an die „umstürzleri-
schen Bestrebungen der Sozialdemokraten, welche sich auch gegen die Ehe rich-
ten,“ denken. Hubrich schließt seine Ausführungen mit folgenden Bemerkungen: 

Es ist nicht zu leugnen, daß namentlich in Preußen infolge des laxen Scheidungsrechts 
des ALR das Ansehen der Ehe bei den niederen Bevölkerungsschichten sehr viel ver-
loren hat, und es ist hohe Zeit für den Staat, durch Einführung eines ernsteren Schei-
dungsrechts die Wunden, welch er der Ehe selbst geschlagen, zu heilen und auch die 

545	 Hubrich bezieht sich hier auf einen Beschluss des 20. Juristentages, der dem Richter allein 
in Fällen „unmittelbarer Feinseligkeit des einen Ehegatten gegen den anderen“, also bei schweren 
Misshandlungen, Beleidigungen u.a. Ermessen einräumt und seine Befugnisse in sämtlichen ande-
ren Fällen auf die Überprüfung des Vorliegens der sog. absoluten Ehescheidungsgründe reduziert 
(vgl. zum 20. Deutscher Juristentag, 11. – 13. September 1889 in Straßburg bei Hermann Conrad/
Gerhard Dilcher/Hans-Joachim Kurland, Der Deutsche Juristentag 1860 bis 1994, München 1997).



165

niederen Bevölkerungsschichten an eine edlere Auffassung der Ehe zu gewöhnen. [...] 
Noch mehr würde aber das Ansehen der Ehe im Volke gehoben werden durch eine all-
gemeine Strafsanktion gegen jeden geschiedenen schuldigen Ehegatten. [...] Es muß 
[dem Staat] auch daran liegen, zum Ausdruck zu bringen, daß der schuldige geschiede-
ne Ehegatte nicht nur eine Schuld gegen den Ehegenossen, sondern auch eine Schuld 
gegen den Staat auf sich geladen hat, indem er sich an der Grundlage der staatlichen 
Ordnung versündigte. [...] Die Aufstellung einer Strafnorm dieses Inhalts würde allen 
Bevölkerungsschichten die Intention des deutschen Gesetzgebers, daß er die Ehe als 
eine objektive über der subjektiven Willkür der Eheleute stehende Institution angese-
hen wissen wolle, klar machen, und zudem manchem Ehegatten das Gewissen schär-
fen und denselben von frevelhafter Pflichtverletzung abhalten. (S. 270)

3.	 „Das Züchtigungsrecht in seiner strafrechtlichen Bedeutung“ 
(Der Gerichtssaal 1892, S. 161 – 236)

Der Aufsatz über das Züchtigungsrecht gehört mit 75 Seiten zu den längeren 
Aufsätzen Hubrichs und erschien während seiner Referendarszeit. Die vielen 
Verweise auf existierende Rechtsgrundlagen und die Darstellung der Entwick
lung der einzelnen Züchtigungsrechte erleichterten auch eine mögliche prakti
sche Verwendung durch die Gerichte. Die gute Strukturierung des Aufsatzes ist 
typisch für Hubrichs frühe Veröffentlichungen, die sich vorwiegend aktuellen 
und praktischen Problemen widmen.

Der Aufsatz gliedert sich in zwölf Teile. In Abschnitt I  – „Der Begriff des Züch-
tigungsrechts“  – befasst sich Hubrich zunächst mit Umfang und Bedeutung 
der Begriffe „Zucht“ (S.161), „Züchtigung“ (S.  162) und „Züchtigungsrecht“ 
(S.  163), sowohl aus semantischer als auch aus historischer Sicht. Weiter be-
nennt er die Hauptanwendungsgebiete546 und arbeitet zwei mögliche Zielsetzun-
gen heraus, nämlich die Sühne des bereits vollendeten Bruchs der herrschenden 
Ordnung und das Verhüten eines bevorstehenden Bruchs.

Im Abschnitt II  – „Allgemeine Grundsätze über die strafrechtliche Bedeutung 
des Züchtigungsrechts“ – stellt Hubrich die bisherige Handhabung des §  223 
RStGB und die Definition der Begriffe „Körperverletzung“ und „Gesundheitsbe-
schädigung“ und die Erforderlichkeit der Widerrechtlichkeit dar (S. 165 ff.). Im 
Folgenden grenzt er die Körperverletzung von der Züchtigung ab (S. 167 f.) und 
beschäftigt sich mit den zur Züchtigung berechtigten Personen.547 Hier befasst 

546	 Aufrechterhaltung der Ordnung der Verhältnisse zwischen Eltern, Vormündern, Lehrern, Lehr-
herren einer – und Kindern andererseits, sowie im Schiffsdienst und in Strafanstalten.
547	 An dieser Stelle wird auch auf die Unterschiede von Reichsrecht zu Landesrecht hingewiesen; 
so kann z.B. das Landesrecht ein Züchtigungsrecht zusätzlichen Personen zusprechen, die dann bei 
entsprechender Ausführung nicht widerrechtlich im Sinne des RStGB handeln.
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er sich auch mit den Grenzen des Züchtigungsrechts und den Rechtsfolgen ei-
ner möglichen (wissentlichen oder unwissentlichen) Überschreitung (S. 171 ff.).

Die nächsten Abschnitte sind jeweils einzelnen Lebens- bzw. Gewaltverhältnis-
sen gewidmet, für die ein Züchtigungsrecht vorgesehen ist oder war. In Abschnitt 
III – „Das Züchtigungsrecht des Ehemanns“ – leitet Hubrich historisch her, dass 
für das „gemeinrechtliche Deutschland [...] die Existenz eines Züchtigungsrechts 
des Ehemanns einhellig verneint“ wird (S. 181). Auch das ALR erkenne ein kör-
perliches Züchtigungsrecht nicht an (S. 183). Die Formulierung Hubrichs lässt 
auch einen kleinen Rückschluss auf seine persönliche Einstellung zur Ehe zu:

Mit dem Wesen der Ehe, welche kein reines Rechtsverhältniß, sondern vorwiegend 
ein sittliches Institut ist, und auf die wechselseitige innigste Liebe der an sich einander 
gleichstehenden Ehegenossen sich gründet, ist ein irgendwie geartetes Züchtigungs-
recht des Ehemanns der Ehefrau gegenüber durchaus unvereinbar, und mit Recht ist 
die Annahme dieses Züchtigungsrechts gegenwärtig allseitig fallen gelassen. (S. 182) 

Einzige Ausnahme sieht er in einer Pflichtverletzung seitens der Ehefrau, die zu 
einer möglichen Ehrverletzung des Ehemanns führen könne: hier bestünde ein 
Rechtsverteidigungsrechts des Mannes, jedoch lediglich im Rahmen der „gebo-
tenen Mittel“ (S. 186).

Für Abschnitt IV – „Das Züchtigungsrecht der Eltern“ – stellt Hubrich zunächst 
fest: „Daß den Eltern als den Trägern der Erziehungsgewalt gegenüber ihren un-
erzogenen Kindern das Recht zu körperlicher Züchtigung zukomme, ist ein im 
ganzen deutschen Reich anerkannter Satz.“ (S. 186) Neben den Rechtsgrundla-
gen (insbesondere aus dem ALR) erläutert Hubrich Umfang und Grenzen des el-
terlichen Züchtigungsrechts und stellt klar, dass mit Ende des Erziehungsrechts 
auch das Züchtigungsrecht ende (S. 191).

In Abschnitt V – „Das Züchtigungsrecht des Vormunds“ – meint Hubrich: „In-
wiefern einem Vormund das Recht zu körperlicher Züchtigung des Mündels bei-
gelegt werden muß, ist nicht ganz unzweifelhaft“548 (S. 192). Er unterscheidet 
zwischen dem Züchtigungsrecht hinsichtlich minderjährigen Mündeln und voll-
jährigen Geisteskranken (S. 195 f.).

Abschnitt VI – „Das Züchtigungsrecht des Lehrers“ – dient der Klarstellung, dass 
das Züchtigungsrecht des Lehrers allein aufgrund der ihm vom Staat übertra-

548	 Hierbei zitiert Hubrich aus einer Diskussion im Herrenhaus bei Beratungen über die neue 
Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 (S. 192).
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genen Erziehungsgewalt besteht, und nicht etwa ein aus dem elterlichen Erzie-
hungsrecht irgendwie abgeleitetes Recht ist (S. 197 f.).549

Abschnitt VII – „Das Züchtigungsrecht des Lehrherrn“ – beschränkt sich im We-
sentlichen auf eine kurze Darstellung der Rechtsgrundlagen (§ 127 Reichsgewer-
beordnung) sowie auf die Abgrenzung dieses Züchtigungsrechts zum väterlichen 
Züchtigungsrecht (S. 212).

Abschnitt VIII – „Das abgeleitete Züchtigungsrecht“ – behandelt die Frage, in-
wieweit Dritte, welchen durch das positive Recht kein Züchtigungsrecht einge-
räumt ist, trotzdem zu körperlichen Züchtigungen von Kindern greifen dürfen, 
ohne sich der Körperverletzung strafbar zu machen (S. 215 ff.).550 

Abschnitt IX – „Das Züchtigungsrecht der Dienstherrschaft“ – behandelt kurz 
die Frage nach einer Existenz eines solchen Rechts, das nach h.M. bereits nicht 
mehr bestand.551 

Abschnitt X – „Die Züchtigung im Schiffsdienst“ – nennt die wesentliche Rechts-
grundlage, § 72 der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872, die die gesam-
te Mannschaft der Schiffsleute und die Passagiere der Disziplinargewalt des 
Schiffers unterstellt. Bei „Widersetzen und beharrlichem Ungehorsam“ durfte 
der Schiffer alle erforderlichen Mittel nutzen, um seinen Befehlen Gehorsam zu 
verschaffen, Körperverletzung und Tötung miteingeschlossen (S. 231). Wichtig 
ist der Hinweis, dass dieses Recht nur zur Befehlsdurchsetzung, nicht aber zur 
Sühne bereits begangenen Ungehorsams statthaft war (S. 232).

Abschnitt XI – „Die Züchtigung in Gefängnissen“ – unterscheidet dem Justizmi-
nisterium unterstellten Gefängnisse von sog. Zuchthäusern und die entsprechend 
anwendbaren landesrechtlichen Vorschriften (S. 232 f.).

Abschnitt XII beschäftigt sich mit der „Züchtigung als kirchliches Straf- und 
Zuchtmittel.“ Trotz grundsätzlicher Straf- und Zuchtgewalt über ihre Mitglie-

549	 Interessant ist hier der Hinweis auf landesrechtliche „Directiven“ (S. 199 f.), die die Grenzen 
des Züchtigungsrechts des Lehrers zu konkretisieren vermögen, und die Darstellung der Rechts-
folgen einer möglichen Überschreitung: Hubrich befürwortet auch eine kriminelle Ahndung der 
Überschreitung, während andere Literaturmeinungen es bei einer bloßen disziplinarischen Ahndung 
belassen wollen (S. 201).
550	 Hierbei kommen insbesondere Situationen in Erziehungsanstalten oder Internaten in Betracht. 
Dabei stellt sich die Frage nach einer möglichen Übertragbarkeit des Züchtigungsrechts, die, man-
gels anderer Regelungen, noch nach ALR. gehandhabt wird (S. 220 ff.)
551	 Anerkannt war lediglich ein Rügerecht der Herrschaft (S. 225).
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der seien den Kirchen enge Grenzen gesetzt, so dass letztlich nur rein religiöse 
Zuchtmittel552 in Betracht kommen (S. 236). 

4.	 „Die Tragweite des preußischen Ausführungsgesetzes zur deutschen  
	 Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 2. Februar 1880“

(Gruchot’s Beiträge 1895, S. 815 – 831)

Der knapp 16 Seiten umfassende Aufsatz befasst sich mit der Tragweite des am 2. 
Februar 1880 erlassenen Ausführungsgesetzes zur deutschen Gebührenordnung 
für Rechtsanwälte, das größere Einheitlichkeit auf dem Gebiet der Liquidierung 
schaffen sollte. Hubrich richtet sich mit seinem Aufsatz sowohl an die Anwälte, 
die einen praktischen Nutzen seiner Analyse haben, als auch kritisch an Kolle-
gen und Wissenschaft. Schließlich kann man auch einen Appell an den Gesetzge-
ber feststellen, den er recht unverblümt zu sauberer und gewissenhafterer Arbeit 
auffordert. Der Aufsatz zur A.G.O. ist typisch für Hubrichs frühe Schriften. Er 
ist sachlich und knapp formuliert, arbeitet mit den historischen Quellen und be-
schäftigt sich mit einem aktuellen, praxisrelevanten Thema. 

Der Aufsatz gliedert sich in sechs Abschnitte. In Abschnitt I stellt Hubrich zu-
nächst die „weitgehende Zwiespalt der Ansichten“ dar (S. 815), die in Theorie 
und Praxis darüber bestehen, ob die alten, von der A.G.O nicht erwähnten Liqui-
dierungsgesetze mit Inkrafttreten der A.G.O. beseitigt seien oder nicht. 

Abschnitt II widmet sich der Analyse der entsprechenden Stellen des Gesetzes 
vom 2. Februar 1880 im Hinblick auf Wortlaut, Motivation des Gesetzgebers und 
historischer Entwicklung (S. 817 ff.).

In Abschnitt III stellt Hubrich zunächst fest, dass die Ansicht, sämtliche älteren, 
im neuen Gesetz ohne Erwähnung gebliebenen Normen seien automatisch be-
seitigt, fehl gehe: 

Hätte der preußische Gesetzgeber mit dem Ges. vom 2. Februar 1880 die Absicht ver-
bunden, sämmtliche älteren Anwaltsgebührenvorschriften zu beseitigen und die ge-
sammte Anwaltsthätigkeit den Normen der A.G.O. zu unterstellen, so hätte er dies mit 
dem einfachen Satze thun können: die A.G.O. findet auf die gesammte anderweitige an 
sich nicht schon unter die A.G.O. fallende Berufsthätigkeit der Anwälte entsprechende 
Anwendung. Dies hat er aber nicht gethan [...]. (S. 817)

552	 Ausschluss, Entziehung kirchlicher Rechte oder Ehren u.a. Die alten canonischen Vorschriften 
über die körperliche Züchtigung von Klerikern waren bereits abgeschafft, die körperliche Züchti-
gung selbst gänzlich verboten durch das Gesetz über die kirchliche Disziplinargewalt vom 12. Mai 
1873.
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Der Gesetzgeber habe lediglich die mit dem neuen Gesetz unvereinbaren Nor-
men aufheben wollen. Hubrich verdeutlicht dies anhand der Diskussionen im 
Herrenhaus (S. 818) und im Abgeordnetenhaus (S. 819). 

Die Abschnitte IV und V widmen sich ganz der Analyse und Ablehnung vor al-
lem der Meinung Carl Pfafferoths553, der eine gänzlich Unanwendbarkeit der äl
teren preußischen Normen behauptet, und Josef Freunds554, der ebenfalls eine 
ausgedehnte Anwendung des Gesetzes vom 2. Februar 1880 fordert555 (S. 820 ff.). 

In Abschnitt VI beschäftigt sich Hubrich mit der Verwerflichkeit der Festsetzung 
von Gebührenmaximalsätzen, von der die A.G.O. durchweg Abstand genommen 
hat, und geht der Frage nach, ob hier eine Grundsatzentscheidung gefallen sei, 
die sich auch auf die älteren Gesetze auswirke (S. 828 ff.). Im Ergebnis bejaht 
Hubrich dies: 

[Die] Ungleichartigkeit der Vergütung entspricht aber nicht der oben dargelegten Ab-
sicht des preußischen Gesetzgeber, und demgemäß hat man bei ordnungsgemäßer 
Auslegung des § 2 Ges. vom 2. Februar 1880 den vom preußischen Gesetzgeber nur 
angedeuteten Gedanken von der Verwerflichkeit aller Gebührenmaximalsätze zur Be-
seitigung sämmtlicher älteren Gebührenmaximalsätze, welche [...] In Frage kommen, 
zu erweitern. Denn der Ausleger darf bei dieser Erweiterung des gesetzgeberischen Ge-
dankens mit Fug und Recht annehmen, daß der preußischen Gesetzgeber eben so weit 
gegangen wäre, wenn er die Sache in ihrer ganzen Tragweite sich klar gemacht hätte.  
(S. 831)

553	 Carl Pfafferoth schrieb Handbücher und für die Praxis gedachte Gesetzsammlungen nebst 
kleinen Kommentaren. Seine Werke waren sehr beliebt, insbesondere wegen der enthaltenen Ge-
bührentabellen, und erschienen in hohen Auflagen. Veröffentlichungen u.a.: Die Gebührenordnung 
für Rechtsanwälte in der Fassung vom 20. Mai 1898 nebst Landesgebührengesetzen, Berlin 1900; 
Die deutschen Gerichtskostengesetze in der Fassung von 1898, Berlin 1902; Preußische Beamten-
Gesetzgebung. Enthaltend die wichtigsten Beamtengesetze in Preußen, Berlin 1896; Handbuch für 
das Anwaltsgebührenwesen im deutschen Reich, Berlin 1879.
554	 Der Amtsrichter Josef Freund verfasste u.a. Die Zwangsvollstreckung in Grundstücke im 
Gebiete des allgemeinen Landrechts auf Grund des Gesetzes vom 13. Juli 1883, betreffend die 
Zwangsvollstreckung in d. unbeweglichen Vermögen, u. des Kostengesetzes vom 18. Juli 1883, 
in systematischer Anordnung zum praktischen Gebrauche dargestellt, nebst Tabellen betreffend d. 
Gerichtsgebühren u. d. Gebühren der Rechtsanwälte; Breslau 1891.
555	 Neben aller Kritik lobt Hubrich dessen positivistische Einstellung: „Die Ausführungen 
Freund’s verdienen insofern einige Anerkennung, als Freund der heutigen Zeit der nach konstitutio-
nellem Verfassungsrecht gehandhabten Gesetzgebung den Willen des Gesetzgebers, wie er sich rein 
in dem publizierten Gesetz ausspricht, zu erfassen bemüht ist und sich damit von dem Fehler zu 
emanzipieren sucht, der heutzutage bei der Gesetzesauslegung bisweilen dadurch begangen wird, 
daß man den Materialien eines Gesetzes, d.h. gelegentlichen Wendungen der Motive oder gelegent-
lichen Aeußerungen in den gesetzgebenden Körpern übermäßige Bedeutung schenkt.“ (S. 825).
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5.	 „Zur Auslegung von § 360 Ziff. 8 des Reichsstrafgesetzbuchs“ 
(Der Gerichtssaal 1901, S. 326 – 340)

Der 14 Seiten umfassende Artikel erschien im letzten Jahr von Hubrichs Zeit 
als Privatdozent an der Universität Königsberg und befasst sich mit der Frage, 
ob das Führen der Bezeichnung „Privatdozent“ gemäß § 360 Ziff. 8 RStGB556 
strafrechtlich relevant ist, wenn die betreffende Person gar kein Privatdozent ist.

Ob wirklich Fälle einer solchen Titelanmaßung vorgekommen sind, und ob es 
tatsächlich einmal zu einer strafrechtlichen Ahndung gekommen ist, bleibt frag-
lich. Der Artikel ist ein Beispiel dafür, wie sich Hubrich mit seinem direkten 
Umfeld und seinen persönlichen Verhältnissen auch wissenschaftlich auseinan-
dersetzte. Der Aufsatz ist klar strukturiert und arbeitet systematisch mit den ein-
schlägigen Gesetzen.  

Hubrich verneint zunächst die Frage, ob die Bezeichnung „Privatdozent“ als 
„Würde“ iSv § 360 RStGB zu werten ist (S. 327), und erläutert sodann den Be-
griff „Titel“. Hier ordnet er den Beruf des Privatdozenten ein (dieser sei weder 
Beamter noch Privatlehrer und habe auch kein Staatsamt inne), den er bezüglich 
seiner Stellung zum Staat am ehesten mit dem des Referendars vergleichbar sieht 
(S. 331). Für den Begriff „Titel“ arbeitet er drei positive Merkmale heraus.557

In Anlehnung an das OLG Colmar, das den Begriff „Rechtsanwalt“ als Titel wer-
tet558 (S. 336), schließt Hubrich:

Die Natur und die Art der Erlangung der Privatdocentenstellung erlaubt es nun durch-
aus, nach Maßgabe dieser positiven Grundsätze auch die Privatdocenten an den preu-
ßischen Universitäten als Inhaber eines „Titels“ im Sinne des Reichsstrafgesetzbuches 
anzusehen. (S. 336) 

Es macht sich daher Jemand, der sich als Privatdocent an der oder der Landesuniver-
sität bezeichnet, ohne es zu sein, der Uebertretung nach § 360 Ziff. 8 RStGB schuldig. 
(S. 338)

Diesen Schluss erweitert Hubrich auch auf solche „Privatdozenten“, die ohne 

556	 Wortlaut: „Wer unbefugt [...] Titel, Würden oder Adelsprädikate annimmt ist mit Geldstrafe 
bis zu 150 Mark oder mit Haft zu bestrafen.“ Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Textausgabe 
unter Berücksichtigung der sämtlichen bisherigen und der aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch sich 
ergebenden Abänderungen, Reutlingen 1900.
557	 1. durch staatliche Verleihung erworben, mit Rangstellung verbundene Benennung, 2. zur An-
erkennung bestimmter Verdienste verliehene, von einem Amte unabhängige Charakterbezeichnung, 
3. Bezeichnung, welche jemand nur aufgrund einer ihm staatlich übertragenen Funktion zu führen 
befugt ist (S. 334 ff.).
558	 OLG Colmar, Urteil vom 28. März 1893.
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den Zusatz einer bestimmten Universität sich so bezeichnen (S. 339), und be
schränkt die Strafbarkeit nur bei nichtpreußischen „Privatdozenten“ (S.  340), 
wobei er eine mögliche Strafbarkeit nach entsprechendem anderem Landesrecht 
aber nicht ausschließt

6.	 „Der Verzicht auf die Approbation als Arzt und seine Bedeutung  
	 für das preußische Gesetz, betreffend die ärztlichen Ehrengerichte,  
	 das Umlagerecht und die Kassen der Aerztekammern, vom 25.  
	 November 1899“ 

(Archiv für Bürgerliches Recht 1902, S. 71 – 85)

Der knapp 14 Seiten lange Artikel erschien ca. drei Jahre nach der gesetzlichen 
Neuregelung des ärztlichen Berufsstands in Preußen (1899). Anlass für die Aus-
führungen Hubrichs zu diesem Problem war die gerade durch Gesetz vom 25. 
November 1899559 in die Organisation des Ärztestands aufgenommene Diszip-
linargewalt und Gerichtsbarkeit. Hubrich befasst sich mit der Frage, ob es mög-
lich ist, sich durch Verzicht auf die Approbation sowohl der Disziplinarstrafge-
richtsbarkeit der Ärzte als auch der Pflichtumlage und den Kammernabgaben zu 
entziehen.

Der Aufsatz gliedert sich in fünf Abschnitte. Abschnitt I stellt die Rechtsentwick-
lung des Ärzterechts in Preußen dar (S. 71 ff.), Abschnitt II erläutert die gelten-
den gesetzlichen Grundlagen (S. 74 ff.). In Abschnitt III geht Hubrich auf den 
Rechtscharakter der Approbation (S. 76) und ihre Rechtsfolgen ein560 und grenzt 
die ärztliche Tätigkeit vom Gewerbe ab (S. 79).

Abschnitt IV beginnt mit einer Darstellung der Literaturmeinungen bezüglich 
der Möglichkeit des Verzichts auf die Approbation (S. 80) und kommt zu dem 
Ergebnis:

Wie der Erwerb der Approbation als Arzt nicht ohne ein auf freiem Willensentschlus-
se beruhendes Ansuchen der betreffenden Person vor sich gehen kann [...], so muß 
der letzteren nach allgemeinen Grundsätzen auch gestattet sein, zu jeder Zeit sich 
der durch die Approbation erlangten persönlichen Rechtsvorteile zu entschlagen. Der 
Verzicht muß allerdings [...] in unzweideutiger, ausdrücklicher Erklärung abgegeben 
werden [...]. (S. 81)

Entsprechend folgert Hubrich in Abschnitt V, dass nach einem solchen Verzicht 

559	 Gesetzsammlung S. 454 ff. 
560	 Recht zur Titelführung, zur Anerkennung als Arzt im gesamten Reichsgebiet, zur Betrauung 
mit amtlichen Funktionen.
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das Gesetz vom 25. November 1899 nicht mehr auf den Arzt anzuwenden ist 
(S. 83).

7.	 „Ist die ‚Mahnung an die Beamtenpflicht’ nach preußischem  
	 Beamtenrecht ein Disciplinarstrafmittel?“ 

(Der Gerichtssaal 1902, S. 264 – 301)

Hubrich leitet seinen knapp 40 Seiten umfassenden Artikel mit einem Hinweis 
auf in Königsberg vorgefallene Ereignisse ein, die die erörterten Fragen aufge-
worfen haben,561 und fährt fort: 

Die Wichtigkeit der Sache erlaubt wohl [...]eine eingehendere, rein juristische Unter-
suchung darüber, ob die „Mahnung an die Beamtenpflicht“ [...] überhaupt einem Ver-
waltungsbeamten gegenüber statthaft sei [...]. (S. 264)

Er wendet sich mit seinem Aufsatz an alle juristischen Kreise, insbesondere aber 
an die zur Aufsicht berufenen Verwaltungsbeamten. 

Der Aufsatz ist sowohl eine Bestandsaufnahme der geltenden Regelungen für 
richterliche und nichtrichterliche Beamte als auch eine dogmatische Arbeit zum 
Verhältnis von geschriebenem Rechtssatz einerseits und zulässigen Analogien 
andererseits.

Der Aufsatz gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten Abschnitt umreißt Hub-
rich das zu behandelnde Problem, nämlich die Frage, ob auch den nichtrichterli-
chen, also in der Verwaltung beschäftigten Beamten eine „Mahnung an die Be-
amtenpflicht“ erteilt werden kann und welche Rechtsnatur eine solche Mahnung 
hat. Als Disziplinmittel war eine „Mahnung an die Beamtenpflicht“ positivrecht-
lich nur für die richterlichen Beamten vorgesehen, wobei auch hierbei Unklar-
heit über die Rechtsnatur (echtes Disziplinarstrafmittel oder Vorstufe) herrschte 
(S. 264). 

Hubrich erläutert sein Vorgehen folgendermaßen: 

Die angemessenste Erledigung aller hierbei in Frage stehenden Zweifelspuncte dürf-
te wohl in der Weise zu erzielen sein, daß man zunächst von allen doctrinären Erwä
gungen absieht und erst auf Grund einer genauen und doch gedrängten Vorführung 
des einschlägigen preußischen Gesetzgebungsmaterials die juristischen principiellen 
Kernpuncte zu erfassen sich bemüht. Solcher Methode gemäß betrachtet daher die 

561	 Um welchen Fall es sich genau handelte, ist heute unklar.
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vorliegende Erörterung das Institut der „Mahnung an die Beamtenpflicht“ nach preu-
ßischem Recht zuerst gegenüber den richterlichen Beamten, sodann gegenüber den 
nichtrichterlichen Beamten. (S. 265)

In Abschnitt II geht Hubrich auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen ein, die 
die richterliche Unabhängigkeit zu stärken suchten (S. 265), und erläutert die 
aufgrund des Art. 105 der oktroyierten Verfassung ergangenen Verordnung vom 
10. Juli 1849, betreffend die Dienstvergehen der Richter, sowie das nach Revisi-
on durch den Landtag ergangene endgültige richterliche Disziplinargesetz vom 
7. Mai 1851 (S. 266 ff.) In diesen ist die Mahnung vorrangig vor anderen Diszip-
linarmitteln562 bzw. als Mittel für geringe Dienstvergehen anzuwenden.563

Hubrich arbeitet neben den vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen auch die sich 
aus der Aufsichtsbefugnis der vorgesetzten Behörde ergebende Möglichkeit her-
aus, andere Maßnahmen zu treffen, und zitiert die entsprechenden Rechtsgrund-
lagen (S. 271 ff.). Im Anschluss widmet er sich den Rechten und Einwänden, die 
von einem beschuldigten Richter gegen die Disziplinarmittel und die Mahnung 
erhoben werden können (S. 276 f.), und zitiert die §§ 23, 24 des Änderungsge-
setzes betreffend die Bestimmungen der Disziplinargesetze vom 9. April 1879, 
die nochmals die Rügebefugnis der zur Aufsicht berufenen Behörde in Form der 
Mahnung betonten (S. 278). 

In Abschnitt III zieht Hubrich dogmatische Schlüsse aus der Darstellung der his-
torischen Entwicklung und erläutert die Stellung der richterlichen Beamten zum 
Staat, Art und Umfang des besonderen Gewaltverhältnisses zwischen Staat und 
Beamten, das staatliche Aufsichtsrecht und die der Aufsichtsbehörde zur Verfü-
gung stehenden Mittel (S. 279 ff.). Detailliert geht Hubrich auf das Verhältnis 
von Disziplinarstrafen zu den Aufsichtsmitteln und zur Mahnung ein (S. 287), 
indem er Literaturmeinungen und Gesetzgebungsmaterial einander gegenüber-
stellt (S. 288 ff.); er kommt zu dem Schluss:

Die „Mahnung“ nach §§ 13, 14 Gesetz vom 7. Mai 1851 ist allerdings ein Ausfluß der 
Disciplinargewalt, welche dem Staat über die Mitglieder des Richterstandes zusteht. 
Sie ist aber keine Disciplinarstrafe, weil sie nicht in dem für die eigentlichen Discip-
linarstrafen ausgebildeten technischen „Disciplinarverfahren“ verfügt wird und auch 
nicht Vergeltung für bereits vollendete Dienstvergehen, sondern nur für die Zukunft 
durch Aufmerksammachung auf die Pflichten eines richterlichen Beamten Verhütung 
gleicher Entgleisungen bezweckt. Die Mahnung ist ein Mittel, durch welches sich 
ebenfalls das der Disciplinargewalt inhärirende staatliche Aufsichtsrecht bethätigt, 

562	 Gem. § 17 VO vom 10. Juli 1849.
563	 Gem. §§ 13, 14 Gesetz vom 7. Mai 1851.
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und sie wird auch im formlosen Aufsichtswege ausgesprochen. Von der „Rüge“ und 
der „Ermahnung“, welche der § 23 Gesetz vom 9. April 1879 wider preußische Richter 
erlaubt, unterscheidet sich die „Mahnung“ nach §§ 13, 14 Gesetz vom 7. Mai 1851 in-
sofern, als jene nur bestimmt sind, im einzelnen Fall die ordnungswidrige Ausführung 
eines Amtsgeschäftes zu verhüten [...]. (S. 290 f.)

In Abschnitt IV stellt Hubrich die verfassungsrechtlichen und einfachrechtlichen 
Grundlagen564 für disziplinarische Verfahren gegen nichtrichterliche Beamte dar 
und geht auf die konkret formulierten Disziplinarmittel ein (S. 296). Obwohl hier 
eine entsprechende „Mahnung an die Beamtenpflicht“ im Sinne der Regelungen 
für Richter nicht vorhanden ist, regele § 100 des Gesetzes vom 21. Juli 1852: 

Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen sind aufgehoben. Dagegen 
wird durch dasselbe in der Befugnis der Aufsichtsbehörden, im Aufsichtswege Be-
schwerden Abhülfe zu verschaffen oder Beamte zur Erfüllung ihrer Pflichten in ein-
zelnen Sachen anzuhalten und dabei alles zu thun, wozu sie nach den bestehenden 
Gesetzen ermächtigt sind, nichts geändert. (S. 297)

Hubrich schließt hieraus für die Frage, inwieweit die für die richterlichen Beam-
ten entwickelten Grundsätze auch auf die nichtrichterlichen Beamten anwendbar 
sind: 

Hat [...] der preußische Gesetzgeber selbst wider die von ihm besonders bevorzugten 
Mitglieder des Richterstandes als Folge des staatlichen Aufsichtsrechts das allgemeine 
Recht der „Mahnung an die Beamtenpflicht“ zugelassen, so liegt es sicher im Geis-
te der preußischen Gesetzgebung, anzunehmen, daß auch im Verhältniß zu den nicht 
richterlichen Beamten den Amtsvorgesetzten, welche die Aufsicht unbestritten über 
letztere auszuüben haben, allgemein das Recht der „Mahnung an die Beamtenpflicht“ 
zukommt. (S. 298)

Als Begründung zieht er auch den Wortlaut der Begründung für die Verordnung 
vom 11. Juli 1849 heran. Er schließt mit der Darstellung des Rechtschutzes, der 
den nichtrichterlichen Beamten gegen solche Mahnungen zusteht.565 

8.	 „Zur preußisch-polnischen Sprachenfrage“ 
(Gruchot’s Beiträge 1904, S. 570 – 590)

Den 20-seitigen Aufsatz widmet Hubrich einem damals politisch brisanten The-
ma, nämlich der Frage, ob bei öffentlichen Versammlungen der polnischen Min-

564	 Art. 98 der beiden Verfassungsurkunden, Verordnung vom 11. Juli 1849, Gesetz vom 21. Juli 
1852.
565	 Petitionen an den höheren Amtsvorgesetzten oder aber an eine Kammer des Landtages gemäß 
Art. 32 Verfassung sowie die einschlägigen Beleidigungsparagraphen des RStGBs.
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derheit der Gebrauch der polnischen Sprache zulässig sei oder nicht.566 Ziel sei-
ner Äußerungen ist es vor allem, den beratenden Organen für die bevorstehende 
Gesetzesnovelle Material und Argumente zu liefern,

[...] damit das von der preußischen Staatsregierung mit dem projektierten Entwurfe der 
Sprachenrechtsnovelle demnächst belastete Schiff rasch und glücklich die Klippen der 
parlamentarischen Beratung passiert. (S. 570)

Weiter möchte er der Kritik Ludwig Trampes567 begegnen, „der in seiner Ab-
handlung in einer schlechthin unzutreffenden Weise gewisse Momente berührt, 
deren Klarstellung nicht ohne Wichtigkeit sein dürfte“. Hubrich geht darüber hi-
naus davon aus, dass seine Ausführungen zu dem Thema „eine dauernde wissen-
schaftliche Bedeutung besitzen“ (S. 573).

Der Aufsatz ist politisch eingefärbt, nichtsdestoweniger ist seine Darstellung der 
historischen Entwicklung und die Einschätzung der politischen Situation sach-
lich. Auch Hubrichs Position als Rechtspositivist lässt sich hier in seiner For
derung nach positiven Gesetzesbestimmungen und „richtiger“ Auslegung der 
Rechtsbegriffe deutlich erkennen. 

Der Aufsatz gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt stellt Hub-
rich den gegenwärtigen Stand der Diskussion dar. Das preußische OVG hatte 
in einem Fall, unter Verweis auf das Fehlen eindeutiger gesetzlicher Bestim-
mungen, zugunsten des Gebrauchs der polnischen Sprache entschieden, eine 
Entscheidung, die von der Literatur durchaus heftig kritisiert wurde. Hubrich 
bezieht sich auf seinen Zeitungsartikel „Zur Handhabung des preußischen 
Versammlungsrechts“568 und seine Broschüre „Die Sprachenfreiheit in öffent-
lichen Versammlungen nach preußischem Recht“569, in denen er bereits darauf 

566	 Unter „Kultur- und Sprachenkampf“ wird ein Teil der Problematik um die Zugehörigkeit 
der ehemals polnischen Gebiete zum Deutschen Reich und Preußen gefasst. Vgl. eingehend dazu 
Michael Kotulla, Die konstitutionellen Grundrechte, in: Heinz Mohnhaupt (Hrsg.), Vorträge zur 
Justizforschung, Frankfurt/Main 1993, S. 345 ff. Zu den Hintergründen vgl. Huber, Verfassungsge-
schichte seit 1789, Bd. IV Struktur und Krisen des Kaiserreichs, 2. A. Stuttgart u.a. 1969, S 480 ff., 
insb. S. 483 ff.
567	  Ludwig Trampe veröffentlichte 1900 seine Schrift „Das Deutschthum und sein öffentliches 
Recht: kritische Betrachtungen“ (Berlin 1900); später seine Aufsatzsammlungen unter dem Titel 

„Ostdeutscher Kulturkampf“, bestehend aus den Büchern „Ostdeutscher Rassenkampf“ (1907) und 
„Sprachenkampf und Sprachenrecht in Preußen und seiner Ostmark. Systematische Darstellung der 
Entwickelung der Sprachenfrage in Preußen“ (1908).
568	 Kreuzzeitung Nr. 331 vom 18. Juli 1902. Die Kreuzzeitung hieß eigentlich Neue Preußische 
Zeitung, wurde aber nach dem Eisernen Kreuz im Titel allgemein Kreuzzeitung genannt und 
erschien von 1848 bis 1939. Näheres bei Meinolf Rohleder/Burkhard Treude, Neue Preußische 
(Kreuz-)Zeitung. Berlin (1848-1939), in: Heinz-Dietrich Fischer (Hrsg.), Deutsche Zeitungen des 
17. bis 20. Jahrhunderts, Pullach bei München 1972, S. 209 ff.
569	 Die Schrift, Ende Februar 1903 erschienen, ist heute nicht mehr auffindbar. Es existiert ledig-
lich eine Rezension dazu in Der Gerichtssaal, 1903, S. 478: „Das Gutachten wendet sich hauptsäch-
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hingewiesen habe, „daß nur der Weg einer ändernden Spezialgesetzgebung dem 
mit der Anwendung der polnischen Sprache in öffentlichen Versammlungen ge-
triebenen Mißbrauche gegenüber helfen könne.“ (S. 571).

In Abschnitt II geht er auf die Argumente Philipp Zorns570 und Gerhard An-
schütz’571 einerseits und des Oberverwaltungsgerichts572 andererseits ein. Von er-
steren wird die Ansicht vertreten, dass aufgrund der Staatssprache Deutsch im öf-
fentlichen Raum generell deutsch zu sprechen sei (S. 573 f.), während das OVG 
meint, dass der zwingende Gebrauch der deutschen Sprache durch besondere 
Normen vorgeschrieben sein müsse; in Abwesenheit einer solchen Regelung gä
be es durchaus Freiräume für die Benutzung anderer Sprachen (S. 575).

Mit den Worten „Der Beweis ist nicht schwer, daß ich mich bei meiner Ausle-
gung der preußischen Gesetzgebung wohl in besserer Gesellschaft befinde, als 
Trampe für möglich hält“ wendet sich Hubrich in seinen Ausführungen immer 
wieder gegen einen von Ludwig Trampe veröffentlichten, dem polnischen Inte-
resse freundlich gesinnten Artikel, in dem dieser Hubrichs Veröffentlichungen 
kritisiert „ohne auf den Wortlaut meiner Ausführungen zu achten“ (S. 586). 

Hubrich erläutert im Folgenden die historischen Entwicklungen im Grenzbereich 
zwischen Deutschland und Polen, insbesondere die Inbesitznahme des Großher-
zogtums Posen durch die preußische Staatsgewalt durch Patent vom 15. Mai 
1815. Die hierbei zwar offiziell vereinbarten Zugeständnisse an die polnische 
Identität der neuen Staatsbürger in Form von „die Erhaltung ihrer Nationalität 
sichernden Einrichtungen“ habe sogleich ein Gegengewicht erhalten, dergestalt, 
dass Maß und Ausgestaltung dieser Einrichtungen dem Ermessen der Regierung 
unterliegen sollten (S.577). Auch hätten sich aus den Wiener Verträgen keine An-
sprüche für die Polen selbst ergeben (S. 578). Die in der Ansprache des Königs 
an die polnischen Untertanen gerichtete Zusage des Gebrauchs der polnischen 
Sprache hätte zum Einen den Vorrang der deutschen Sprache nicht verneint und 
zum Anderen nur eine Zusicherung beinhaltet, dass niemand, der kein Deutsch 
spräche, sich des Deutschen bei amtlichen Vorgängen bedienen müsse (S. 582). 

lich gegen die Ausführungen Zorn’s [...] Herr Dr. Hubrich führt nun in sehr gründlicher und klarer 
Weise aus, daß dieß auf Irrthum beruhe, daß die bestehende Gesetzgebung schweige und nur die 
Gesetzgebung Abhülfe gewähren könne. [...] Die öffentliche Meinung [...] dürfte sich wohl über-
zeugt haben, daß diese Ansicht die einzig richtige ist und daß es fast unverständlich ist, weßhalb die 
preußischen Regierung den Weg der Gesetzgebung nicht längst beschritten hat [...].“ 
570	 Philipp Zorn, Die deutsche Staatssprache. Zwei Abhandlungen, Berlin 1903.
571	 Gerhard Anschütz in: Verwaltungsarchiv 1904, S. 288 ff. 
572	 Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Berlin 1877-1941, Urteil vom 20. 
März 1903. 
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Auch die Auslegungsanweisung, dass bei Unklarheiten von Übersetzungen „der 
deutsche Text das eigentliche Gesetz bleibt und bei etwaiger Dunkelheit der Er-
klärung zum Grunde gelegt werden muß“573 sowie die Verordnung vom 9. Febru-
ar 1817574 sprächen für eine Bevorrechtigung der deutschen Sprache (S. 583). In 
diesem Sinne habe auch das Obertribunal in einem Erkenntnis vom 5. Dezember 
1860 entschieden, in dem die Zulässigkeit der Verwendung beider Sprachen als 
Geschäftssprachen insbesondere bei Gericht betont wird, diese Verwendung aber 
auf ein tatsächliches, auf Unkenntnis der deutschen Sprache beruhendes „Be-
dürfnis“ beschränkt wird (S. 584). 

Als weitere Argumente führt Hubrich den Wortlaut der §§ 145, 156 Zivilprozess-
ordnung an, denen zufolge die Protokolle und Entscheidungen nur auf Deutsch 
abzufassen sind, selbst wenn die Verhandlung (teilweise) auf polnisch geführt 
wurde (S. 585).

Abschnitt III geht auf die geplante Gesetzesnovelle über die Anwendung der 
polnischen Sprache in öffentlichen Versammlungen ein, die Hubrich „höchst 
erfreulich“ findet (S. 589). Für die Novelle sieht Hubrich zwei Möglichkeiten: 
Entweder ein Anordnungsrecht der überwachenden Polizei zum Gebrauch der 
deutschen Sprache bei öffentlichen Versammlungen, oder aber die grundsätz-
liche Anordnung der ausschließlichen Verwendung der deutschen Sprache in 
solchen Versammlungen. Den zweiten Weg hält Hubrich für den „empfehlens-
wertesten“, und fordert die Umsetzung in Form eines Gesetzesentwurfs, „wel-
cher den absoluten Gebrauch des Deutschen als für den gesamten Umfang der 
Monarchie anerkannten Rechtsgrundsatz der deutschen Staatssprache“ anordnet 
(S. 590).

9.	 „Das preußische Sparkassenreglement vom 12. Dezember 1838 und  
	 der Königsberger Sparkassenkonflikt“ 

(Gruchot’s Beiträge 1895, S. 795 – 827)

In dem Aufsatz geht es um die Frage, wer über die Verwendung möglicher Über-
schüsse der Sparkasse entscheiden darf. Hubrich erläutert, warum er sich zum 
„Königsberger Sparkassenkonflikt“ äußert, wie folgt: 

Der letztere [...] ist nun aber wesentlich ein reiner Rechtsfall, in welchem es vor allem 
auf die richtige Auslegung des von Friedrich Weilhelm III. erlassenen Reglements, 
betreffend die Einrichtung des Sparkassenwesens, vom 12. Dez. 1838 (GS. 1839, 5) 

573	 Wortlaut der Königlichen Ordre vom 20. Juni 1816.
574	 „Verordnung, betreffend die Justizverwaltung im Großherzogtum Posen“.
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ankommt. Damit ist auch das Recht der unparteiischen Rechtswissenschaft begründet, 
in dieser Angelegenheit ihre Stimme zu erheben. Sie darf es um so mehr tun, als die 
im Königsberger Sparkassenkonflikt zutage getretenen objektiv feststehenden Tatsa-
chen Anlaß zur Erörterung mancher wichtiger juristischer Probleme von allgemeiner 
Bedeutung geben und sie wohl hoffen darf, durch ein ruhiges sachgemäßes Wort eine 
Reihe von Mißverständnissen in den beteiligten Kreisen zu zerstreuen. (S. 795)

Hubrich begann mit diesem Aufsatz seine Auseinandersetzung mit dem Rechts-
normcharakter von Statuten. Der Aufsatz ist gut gegliedert und trotz der recht un-
übersichtlichen Rechtslage verständlich aufbereitet. Zunächst schildert Hubrich 
die Rechtslage, leitet dann die relevanten Begriffe historisch und rechtsdogma-
tisch her, und findet so eine Lösung der aktuellen Rechtsfrage.

Hubrich beginnt seine Ausführungen wie folgt: 

Ein seltsames Schauspiel bot in allerletzter Zeit in Preußen das Gebiet der städtischen 
Selbstverwaltung dar. Minister versicherten in feierlicher Weise ihre allergrößte Hoch-
achtung vor der städtischen Selbstverwaltung und heimsten als Antwort die Anklage 
ein: daß doch bei der Staatsregierung „eine gewisse allgemeine Tendenz zu Eingriffen 
in diese Selbstverwaltung obzuwalten“ scheine [...]. (S. 795)

Der §  23 des hier in Frage stehenden Sparkassenstatuts vom 3. Juli 1886 be- 
stimmte:

Die nach Berichtigung der Verwaltungskosten verbleibenden Überschüsse dienen in 
erster Reihe zur Bildung und Verstärkung des Reservefonds [...] Weitere Überschüsse 
sind zur Stadthauptkasse zur Tilgung der Kriegsschuld, eventuell für andere städtische 
Zwecke abzuführen. (S.796)

Hubrich stellt zunächst die gängige Praxis dar, nach der die Stadtverwaltung 
nach freiem Ermessen über die Verwendung der Sparkassenüberschüsse ent-
schied (S. 796), und betrachtet dann die Absicht des Innenministeriums (vertre
ten durch den Regierungspräsidenten), fortan die Verfügung über die Überschüs
se einer alljährlichen speziellen Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde 
zu unterstellen (S. 797).

Im Anschluss widmet sich Hubrich der Rechtsnatur von Sparkassenreglement575 

575	 Das Preußische Sparkassenreglement von 1838 war die erste gesetzliche Regelung des 
Sparkassenwesens eines deutschen Staates. Es schrieb die Grundlagen für die Gründung und 
Geschäftstätigkeit von Sparkassen fest; eine Gemeinde musste nun vor Gründung einer Sparkasse 
eine staatliche Genehmigung einholen. Die Sparkassen standen unter Staatsaufsicht und konnten 
von der zuständigen Provinzialregierung überprüft werden. Spargelder durften nur in Hypotheken, 
inländischen Staatspapieren und Pfandbriefen angelegt werden, Passivzinsen mussten im Vergleich 
zu den Aktivzinsen so festgelegt werden, dass die jeweilige Sparkasse ihre Unkosten ohne Verlust 
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und Sparkassenstatut, wobei er das Reglement eindeutig als Gesetz klassifiziert 
(S. 798). Den Streit über die Rechtsnatur eines Statuts stellt er ausführlicher dar 
und geht insbesondere auf die Rechtsform der Sparkasse ein (S. 799), die nach 
h.M. kein eigenes Rechtssubjekt ist.576 

Hubrich analysiert daraufhin die einzelnen Regelungen des Sparkassenregle
ments und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen für die auf ihm beruhenden 
Statuten (S.  801 ff.). Er kommt zu dem Ergebnis, 

daß das Sparkassenstatut, als Ganzes genommen, nicht eine Verwaltungsnorm, sondern 
eine in Kraft besonderer gesetzgeberischer Delegation ergangene Rechtsnorm ist, un-
beschadet der Tatsache, daß manche Bestimmungen des Statuts als bloße Verwaltungs-
vorschriften anzusprechen sind. (S. 803)

Im Folgenden geht Hubrich auf das Problem der „richtigen“ Publikation ein, ins
besondere hinsichtlich der eigenmächtigen Wahl der Publikationsweise durch 
das zur Rechtsetzung ermächtigte Organ (S. 803); im Weiteren auf die Auswir-
kungen auf Statutsänderungsrechte (S.  805 f.) und auf die Rechtsfolgen mögli-
cherweise ungültiger Bestimmungen (S.  807).

Die dritte Rechtsfrage, der sich Hubrich in diesem Aufsatz zuwendet, ist die 
Bestimmung des Verhältnisses von § 7 Reglement und § 23 Statut, die jeweils 
auslegungsbedürftige Regelungen hinsichtlich der Entscheidung über die Ver
wendung der Überschüsse enthalten (S. 810 ff.). Er analysiert Gesetzeswortlaut, 
gesetzgeberische Motivation577 und Systematik des Reglements und kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Sparkasse der Genehmigung ihrer Verwendungsabsich-
ten bedarf (S. 821). 

In einem letzten Abschnitt widerlegt er noch im Einzelnen die Ansicht des Bür-
germeisters Kunckel578 (S. 822 – 827) und endet ohne Schlusswort.

decken konnte. Das Sparkassenreglement wurde das legislative Vorbild für das gesamte deutsche 
Sparkassenwesen.
576	 Entsprechend schreiben das OLG Naumburg und eine starke Literaturströmung den Sparkas-
senstatuten keinen Rechtsnormcharakter, sondern lediglich der einer Verwaltungsvorschrift zu (S. 
800).
577	 „Sparkasse für kleine Leute“.
578	 Es bleibt unklar, woher Hubrich die Äußerungen des Bürgermeisters nahm.
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10.	 „Preußisches Staatsrecht“ 
(Hannover 1909)

Das knapp 250 Seiten umfassende Buch erschien 1909 in der Reihe „Bibliothek 
des Öffentlichen Rechts“, die eine „Sammlung gemeinverständlicher Darstel-
lungen des Staats- und Verwaltungsrechtes der wichtigsten Kulturstaaten der 
Gegenwart“ sein sollte. Gewidmet ist die Arbeit dem Oberstabsarzt Dr. Richard 
Michaelis.579 

Das Buch erschien kurz nach seiner Berufung auf die ordentliche Professur in 
Greifswald. Es ist zum Großteil sehr übersichtlich und stringent geschrieben. Auf 
Detailfragen geht Hubrich in Fußnoten oder kleingedruckten Zwischenabschnit-
ten ein, der Schwerpunkt liegt in einer kompakten, übersichtlichen Darstellung 
der preußischen Rechtsentwicklung und der Erläuterung der in der preußischen 
Verfassungsurkunde vorgesehenen Staatsorgane.

Das Buch gliedert sich in 12 Kapitel und ein alphabetisches Register. Der Haupt-
text besteht aus einem historischen Teil (§ 1 – § 5) und einem aktuellen verfas-
sungsrechtlichen Teil (§ 6 – § 12), in dem die nach 1850 geltende Verfassungs-
lage dargestellt wird. 

In § 1 – „Entstehung des hohenzollerschen Gesamtstaates“ – zeichnet Hubrich 
die Entwicklung der preußischen Gebiete und des Gesamtstaats unter dem Gro-
ßen Kurfürsten und Friedrich Wilhelm I. nach, dabei geht er insbesondere auf die 
weitgehende Entmachtung der Landstände und des Landadels (S. 22 f.) und die 
zunehmende Verrohung der Sitten unter Friedrich Wilhelm I. ein.580 Demgegen-
über bezeichnet er die Wirkungsweise Friedrich Wilhelm II. als Umwandlung der 
von seinem Vater geerbten faktischen Machtverhältnisse in rechtliche Machtver-
hältnisse (S. 27 f.), wodurch die in ihren Rechten quasi vollkommen beschränk-
ten Landstände ausgesöhnt wurden. Friedrich Wilhelm II. gründete seine Macht 
nicht auf Gott, sondern auf die naturrechtliche Idee des „bürgerlichen Vertrages“ 
(S. 28).581 Friedrich Wilhelm II. spricht Hubrich auch den Verdienst zu, ein ein-
heitliches Nationalempfinden der Preußen hervorgerufen zu haben: 

579	 In welcher Beziehung dieser zu Hubrich stand, ist leider nicht herauszufinden.
580	 „Den unverkennbaren Lichtseiten seines Wirkens stehen doch auch recht erhebliche Schatten-
seiten gegenüber. Die Anteilnahme der nicht gerade in offiziellen Bedienungen stehenden Bevölke-
rungsschichten an den öffentlichen Angelegenheiten wurde erstickt, des Königs persönliche Brutali-
tät und manche seiner Regierungsmaßnahmen wirkten fast volksverrohend. [...]. Die angeborene, 
abgrundtiefe Gutmütigkeit des im hohenzollernschen Gesamtstaat wohnenden Menschenschlags 
gehörte in Wahrheit dazu, um den Druck der Regierungsweise Friedrich Wilhelms I. ohne dauernde 
Schädigung zu ertragen. Der hohenzollernsche Gesamtstaat war in der Prägung, die ihm Friedrich 
Wilhelm I. gab, eine seelenlose Maschine [...] “ (S. 25 f.).
581	 Freilich diente Friedrich dem Großen die naturrechtliche Idee des bürgerlichen Vertrags in 
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Dieser [...] Politik sowie der faszinierenden Heldengröße des „alten Fritz“ gelang es 
in der Tat, die vollkommene Aussöhnung des ständischen Elements mit der Hohenzol-
lernabsolutie zu erreichen. [...] Aus der Zufriedenheit aller Bevölkerungsklassen der 
hohenzollernschen Territorien mit den bestehenden Zuständen [...] entsprang ein ein-
heitlicher „preußischer Nationalpatriotismus“, welcher in der absoluten Herrschaft des 
Hohenzollernkönigtums die rechtsnotwendige Ordnung der den hohenzollernschen 
Gesamtstaat bildenden neuen „preußischen Nation“ erblickte. (S. 33)

In § 2  – „Das Staatsrecht des Allgemeinen Landrechts“ – erläutert Hubrich die 
vereinzelten staatsrechtlichen Aspekte im ALR, das den hohenzollernschen Ge-
samtstaat „als eine gegebene Tatsache“ hingenommen habe, ohne für die staats-
rechtlichen Eigenheiten „eine adäquate Erklärung und Rechtfertigung“ zu ge-
ben.“ (S.  35). Der Wortlaut des §  1  II  13 ALR582 kennzeichne die juristische 
Staatspersönlichkeit als das eigentliche Subjekt der Staatsgewalt und die Einzel
person des Herrschers nur als das zur Repräsentation des Staatswillen berufene 
Organ (S. 36), weiter bringe er auch den einheitlichen und unteilbaren Charakter 
der Staatsgewalt des hohenzollernschen Gesamtstaates zum Ausdruck. Hubrich 
bemängelt, dass die auch Svarez bereits bekannte Montesquieusche Gliederung 
der Staatsfunktionen dem ALR nicht zugrundegelegt wurde, und erläutert im 
Folgenden die einzelnen Herrscherrechte (S. 52 ff.) und die Rechte der Unterta-
nen nach ALR (S. 58 ff.). 

In § 3 widmet sich Hubrich der Entwicklung des preußischen Einheitsstaates 
nach der Niederlage gegen Napoleon 1806/07, den Landrechtlichen und mili-
tärischen Reformen. Dabei legt er einen Schwerpunkt auf die Abschaffung der 
Landstände im Sinne von Geburtsständen und der Schaffung von Berufsständen 
sowie auf die Vertretung dieser Stände in „Versammlungen der Landesrepräsen-
tanten“ (S. 79 f.).

§ 4 erläutert die Phase vor der Bildung der Nationalversammlung und den Über-
gang zur konstitutionellen Monarchie, die entgegen der reaktionären Einstellung 
Friedrich Wilhelms IV. durchgesetzt wurde.583 Die unterschiedlichen staatrecht-
lichen Bewertungen dieser Nationalversammlung beurteilt Hubrich wie folgt: 

dieser Weise wesentlich nur zu dem Zweck einer „philosophischen“ Rechtfertigung der Fürsten-
macht. Praktische Konsequenzen etwa in der Richtung einer rechtlichen Verantwortungspflicht des 
Fürsten gegenüber dem Volk oder seinen Vertretern war er jedenfalls weit entfernt zu ziehen.“ (S. 
28).
582	 Wortlaut: „Alle Rechte und Pflichten des Staats gegen seine Bürger und Schutzverwandten 
vereinigen sich in dem Oberhaupte desselben.“
583	 Auf S. 83 zitiert Hubrich aus der Thronrede Friedrich Wilhelms IV. am 11. April 1847 und 
ätzt: „Den Aufbau des V.L.T (Verfassungsgebender Landtag, Anmerkung d. Verf.) auf den drei 
Berufsständen der Bevölkerung hielt man nicht mehr für zeitgemäß, und ebenso wenig Geschmack 
konnte man den Anschauungen Friedrich Wilhelms IV. über das Gottesgnadentum seiner Krone 
abgewinnen. Nach Friedrich Wilhelms IV. höchstpersönlicher Ansicht war der Träger der  
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Während die Staatsregierung auch die königliche Verheißung einer konstitutionellen 
Verfassung [...] auf die ins Allgemeine [...] gehende Gestaltung des Wahlrechts be-
zog, verstand man vielfach im Volk, wie in der N.V. selbst, darunter die Zusicherung, 
dass die preußische Staatsrechtsordnung in Zukunft auf dem „demokratischen Prin-
zip“, der Nationalsouveränität, basieren werde [...]. Es kann für den objektiv nachprü-
fenden Juristen der Gegenwart kein Zweifel darüber bestehen, dass nach den in Frage 
kommenden staatsrechtlichen Normen, insbesondere auch nach dem Wahlgesetz vom 
8. April 1848, allein der Standpunkt der Staatsregierung der juristisch korrekte und 
konsequente war. (S. 98)

Die Ergebnisse der vorzeitig aufgelösten Nationalversammlung bezeichnet Hub-
rich als „gegenüber der bisherigen Entwicklung in Preußen recht luftige[n] Ver-
fassungsbau“, die Auflösung betrachtet er leidenschaftslos. Die oktroyierte und 
die revidierte preußische Verfassung, so Hubrich, wiesen „schon äußerlich [...] 
wiederum die Eigenschaft einer Novelle zu der bisherigen preußischen Staats-
rechtsordnung aus“ (S. 99). Der preußische Verfassungsgeber habe bei beiden 
Verfassungsurkunden die formalgesetzliche Fixierung des monarchischen Prin-
zips aus vorkonstitutioneller Zeit erstrebt. 

In § 5 fasst Hubrich knapp die Gründung des Norddeutschen Bundes und des-
sen Vereinigung mit Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt zum 
Deutschen Reich nach dem Krieg gegen Frankreich 1870/71 zusammen. Staats-
rechtlich handele es sich bei beiden Gebilden um mehr als nur ein „vertragsmä-
ßiges, völkerrechtliches Gemeinschaftsverhältnis an sich unabhängiger Staaten“, 
vielmehr seien beide „Bundesstaaten, d. h. solche zusammengesetzte Staaten, 
bei welchen der Gesamtverband wie die Gliederverbände staatlichen Charakter 
besitzen und zugleich die Staatsgewalt des Gesamtverbandes der Gesamtheit der 
Gliederverbände zusteht.“ (S. 108). Im Folgenden geht er auf die staatsrechtli-
che Debatte um die Loslösung des Begriffs „Souveränität“ vom Staatsbegriff ein 
(S. 110 f.).

§ 6 widmet sich den „drei Gewalten der preußischen Verfassung“. Hubrich lei-
tet hier die in der revidierten Verfassungsurkunde niedergelegten Prinzipien zur 
Rechtsprechung, zur gesetzgebenden Gewalt und zum Verordnungsrecht histo-
risch her, vor allem vor dem Hintergrund der tradierten preußischen Rechtsauf-
fassung, wie er sie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt hat (S. 114 ff.). 
Der Abschnitt ist etwas unübersichtlich, dafür mit vielen Quellen versehen, ins-
besondere auch den Protokollen der Nationalversammlung und den stenographi-

Hohenzollernkrone sogar der unmittelbar vom persönlichen Gott der Christen eingesetzte, über-
menschliche Pro-Deus, er war als „Gesalbter des Herrn“ mit übermenschlichen Eingebungen be-
gnadet und im letzten Grunde des Rats der lediglich Menscheneinsicht repräsentierenden Minister 
gar nicht bedürftig [...].“
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schen Berichten der Kammern. Interessant sind hier Hubrichs Äußerungen zur 
Gesetzespublikation (S. 130, 136 ff., 143 f.) und zu Durchbrechungen des Prin-
zips des Artikel 62 der revidierten Verfassungsurkunde584 (S. 140 ff.). Hubrich 
bemerkt abschließend:

Jedenfalls bedeutet die vollziehende Gewalt auch in konstitutioneller Periode nur ein 
Handeln innerhalb des Rahmens der objektiven Rechtsordnung. Da zur Sphäre der ge-
setzgebenden Gewalt an sich „jedes Gesetz“ [...] gehört, ist ein Gebiet, auf welchem 
die vollziehende Gewalt mit selbständigen Geboten und Verboten vorgehen dürfte, 
nicht vorhanden. Im Verhältnis zur gesetzgebenden Gewalt ist die vollziehende wie 
die richterliche deshalb eine niedere, weil die der Gesetzgebung eigene Ordnung nach 
dem Gesichtspunkte der Einheit notwendig jede auf das Konkrete gewandte Richtung 
in sich schließt. (S. 148)

§ 7 schließlich widmet sich dem Staatsgebiet Preußens (S. 148 ff.) und § 8 den 
einzelnen Rechten und Pflichten der preußischen Staatsbürger (S. 153 ff.). § 9 
ist betitelt als „Das konstitutionelle Königtum“; hier betrachtet Hubrich die Ver
knüpfung der preußischen Monarchie mit dem Hause Hohenzollern sowie die 
Erbfolge und die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Monarchen als Staatsor-
gan (S. 183 ff.). § 10 beschäftigt sich mit den „verantwortlichen Ministern“585, 
§ 11 mit der verfassungsmäßig vorgesehenen Volksvertretung, den beiden Kam-
mern (I. Kammer „Herrenhaus“ und II. Kammer „Haus der Abgeordneten“).586 In 
§ 12 „Der Staatsdienst“ geht Hubrich auf die Einteilung in „Richterämter“ und 

„nichtrichterliche Ämter“ ein und nennt entsprechend die Aufgaben der „richter-
lichen Staatsbeamten“ bzw. „nichtrichterlichen Staatsbeamten“ sowie die mögli-
chen Disziplinarmittel gegen die jeweilige Gruppe.587 

Das Buch endet mit dem 8-seitigen Sachregister.

584	 Wortlaut: „Abs. 1. Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den König und 
durch zwei Kammern ausgeübt. Abs. 2 Die Uebereinstimmung des Königs und beider Kammern 
ist zu jedem Gesetze erforderlich. Abs. 3. Finanzgesetz-Entwürfe und Staatshaushalts-Etats werden 
zuerst der zweiten Kammer vorgelegt; letztere werden von der ersten Kammer im Ganzen ange-
nommen oder abgelehnt.“
585	 Interessant ist hier Hubrichs Hinweis auf die Befreiung der Minister von der „gewöhnlichen 
disziplinellen Verantwortlichkeit der Beamten“ (S. 208).
586	 Hubrich verweist in diesem Abschnitt auf die Freiheit der Kammern, sich eine Geschäftsord-
nung zu geben und das Hausrecht auszuüben, und zitiert hier seinen Artikel „Das Polizeirecht des 
Reichstags und die Reichsstrafprozeßordnung“, in: Der Gerichtssaal, Berlin 1908, S. 127 – 162.
587	 Auf S. 233 f. finden sich Gedanken, die Hubrich bereits 1902 in seinem Aufsatz „Ist die 
‚Mahnung an die Beamtenpflicht’ nach preußischem Beamtenrecht ein Disciplinarstrafmittel?“ (Der 
Gerichtssaal 1902, S. 264 – 301) formuliert hatte, und die er später in „Die Entwicklung der Krimi-
nal- und Disziplinarstrafgewalt gegenüber dem preußischen Beamtentum und ihre Bedeutung für 
das Reichsrecht“ (Der Gerichtssaal 1910, S. 53 – 125) aufgriff.
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11.	 „Das Verfahren gegen Geistliche bei Lehrirrungen.  
	 Eine kirchenrechtliche Skizze“

(Berlin 1909)

Die Arbeit umfasst 20 Seiten, der Untertitel lautet: „Dargeboten für die Verhand
lungen der 6. ordentlichen General-Synode der evangelischen Landeskirche 
Preußens zur Vorlage des Evang. Oberkirchenrates betr. die Beanstandung der 
Lehre von Geistlichen.“ Im Wesentlichen geht es um die Frage, in welcher Form 
gegen einen Pfarrer, der eine dem evangelischen Glaubensbekenntnis zuwider
laufende Lehre vertritt, disziplinarisch vorgegangen werden kann. 

Hubrich richtet sich an die Mitglieder der 6. ordentlichen Generalsynode588, der 
obersten evangelischen Kircheninstanz, sowie an zeitgenössische kirchenrecht-
liche Kollegen. Insbesondere Wilhelm Kahl589 wird kritisiert und penibel wider-
legt. Hubrich argumentiert juristisch logisch, will insbesondere auf die beson-
dere persönliche Betroffenheit eines Geistlichen keinesfalls Rücksicht nehmen. 
Wiederholt betont er die rechtliche Eindeutigkeit der Sachlage, nämlich: Geistli-
che müssten im Fall der Lehrirrung ähnlich den Beamten bei Vergehen diszipli-
narisch bestraft werden.

Hubrich stellt zunächst den gegenwärtigen Meinungsstand dar: Einer ersten Mei-
nung zufolge erfordere der erfüllte Tatbestand der Lehrirrung eine klare Diszip-
linarstrafe im Sinne einer echten Strafe (S. 9), eine zweite Meinung forderte le-
diglich ein Feststellungsverfahren, in dem der Tatbestand der Irrlehre festgestellt 
werde, dem aber die sittliche Wertung fehle (S. 10).

In der eigenen Beurteilung stützt sich Hubrich auf eine rein juristische Argu
mentation und grenzt diese juristische Bewertung auch wiederholt von einer um-
fassenderen, kirchlichen Bewertung ab. Er verweist auf den öffentlich-rechtli-
chen Vertrag, den der Geistliche bei Einstellung unterschrieben hat und dessen 

588	 Die Generalsynode ist damals wie heute das leitende und gesetzgebende Gremium der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie tagt einmal jährlich für eine knappe Woche, jeweils auf 
Einladung einer ihrer Gliedkirchen in einer anderen deutschen Stadt. Die Synode setzt sich heute 
aus insgesamt 120 Mitgliedern zusammen. Von diesen werden 100 Synodale von den Synoden der 
23 Gliedkirchen gewählt, weitere 20 Synodale beruft der Rat der EKD unter besonderer Berück-
sichtigung von Persönlichkeiten, die für das Leben der Gesamtkirche und die Arbeit der kirchlichen 
Werke Bedeutung haben. Für jeden Synodalen werden zwei Stellvertreter gewählt bzw. berufen. 
Vgl. Einzelheiten zu den Verhandlungen der Sechsten ordentlichen Generalsynode der evangeli-
schen Landeskirche Preußens über das Kirchengesetz, betreffend das Verfahren bei Beanstandung 
der Lehre von Geistliche im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin, erschienen bei Wiegandt u. 
Grieben (1910) Signatur: 1980/4335.
589	 Wilhelm Kahl (1849 – 1932), Rechtswissenschaftler und Politiker. Als Kirchenrechtler 
verfasste er u.a. „Bekenntnis-Gebundenheit und Lehrfreiheit“ (1897) und verschiedene Veröffent-
lichungen zu demselben Thema in „Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht“, Bd. 8, S. 347 f.; Bd. 9 
S. 342 f.
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Wortlaut ihn unzweideutig zur Einhaltung der landeskirchlichen Lehre verpflich-
te. Solange der Geistliche an diesen Vertrag gebunden sei, müsse er auch wis-
sen, dass eine Lehrirrung zu Disziplinarmaßnahmen führen kann. Persönliche 
Glaubensgewissheit im Sinne der landeskirchlichen Lehre sei eine stillschwei
gend vorausgesetzte Tatsache bei Abschluss des Dienstvertrages (S.  12), eine 
mögliche Glaubenskrise dürfe der Geistliche gern öffentlich ausfechten, wenn er 
sein Amt niedergelegt habe, ansonsten habe er die „abweichende Überzeugung 
im Schreine seines Herzens für sich beschlossen“ zu wahren (S. 13).

Als Disziplinarfolge formuliert Hubrich: 

Der disziplinelle Tatbestand der Irrlehre eines Geistlichen hängt vom juristischen 
Standpunkt aus gewogen, von zwei Momenten ab: a) einem materiellen: nämlich von 
der Tatsache, daß der Geistliche etwas von der Kirchenlehre inhaltlich Abweichendes 
kundgibt; b) einem formellen: daß der Geistliche die fragliche Kundgebung in amt
licher Lehrausübung vornimmt. (S. 13) 

Hubrich meint, selbst eine außeramtliche Äußerung eines Geistlichen könne als 
Vertragspflichtverletzung gewertet werden: 

Halten daher Geistliche mit außeramtlichen Kundgebungen ihrer von der Kirchenleh
re abweichenden Gesinnung nicht zurück und erregen sie dadurch Anstoß, so verletzen 
sie ebenfalls eine aus dem von ihnen abgeschlossenen öffentlich rechtlichen Dienst
vertrag resultierende Pflicht und können auch wegen des hierdurch begründeten 
Dienstvergehens unbedenklich disziplinell, selbst mit Amtsentfernung – und zwar hier 
im gewöhnlichen Disziplinarverfahren – bestraft werden. (S. 14)

Abschließend sucht Hubrich eine vermittelnde Position in Bezug auf das Verfah
ren zur Feststellung des Tatbestands der Lehrirrung. Ein solches sei zwar aus ju-
ristischen Gesichtspunkten unnötig, könne aber eine Berechtigung in folgenden 
Fällen haben: bei Einsprüchen aus der Gemeinde gegen die Lehre eines zum 
Pfarramt Designierten; bei Anfechtung der Berufung eines sonst Anstellungsfä-
higen oder der Geeignetheit eines Fremden für den Dienst in der Landeskirche 
wegen mangelnder Übereinstimmung mit dem Bekenntnis der Kirche; bei Ein-
sprüchen aus der Gemeinde gegen Gaben und Wandel eines zum Pfarramt Desi-
gnierten (S.16). Diese Fälle forderten eine einheitliche Aburteilung (S. 17) und 
somit auch eine einheitliche Judikatur in allen Lehrfragen; in diese könne auch 
die Frage nach Lehrirrungen, obwohl juristisch nicht notwendig, miteingefasst 
werden.
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12.	 „Darf Preußen zerschlagen werden?“ 
(Greifswald, 1920)

In der 26 Seiten umfassenden Schrift äußert Hubrich sich zu der tagespolitischen 
Frage, ob Preußen gemäß dem Begehren einiger Landesteile aufgeteilt werden 
könne oder nicht. 

Hubrich veröffentlichte seine Schrift kurz bevor kurz vor einer Wahl zum Pro-
vinziallandtag in Vorpommern im Februar 1921.590 Er richtete sich an die interes-
sierte, konservative Öffentlichkeit und sucht den regionalen Bezug durch Zitate 
von Ernst Moritz Arndt zu stärken. 

Der Aufsatz kann nicht als wissenschaftlicher Beitrag im eigentlichen Sinne ver-
standen werden. Er ist dennoch in diese Aufstellung aufgenommen, da er einen 
guten Eindruck von der politischen Gesinnung Hubrichs gibt und gleichzeitig 
Beispiel ist für die Emotionalität, die der Bedeutungsverlust Preußens in Hub-
richs Kreisen hervorrief. 

Hubrich beginnt seine Ausführungen mit den Worten:

Die Frage, über welche ich heute zu referieren habe, ist m. E. die schicksalsschwerste, 
die nicht nur uns Preußen, sondern das gesamte deutsche Vaterland angeht. Wir stehen 
dieser Frage gegenüber wie einem Vulkan. Wird die Frage unrichtig beantwortet, so 
fliegt nicht nur Preußen, sondern auch ganz Deutschland in die Luft. (S. 3)

Hubrich zeichnet in großen Zügen die Entstehung des preußischen Einheitsstaats 
im Verlaufe der letzten Jahrhunderte nach. Wiederholt bedient er sich eines stark 
nationalistisch geprägten Tones: 

Daß Friedrich der Große so Außerordentliches erreichte, und einer Welt in Waffen lan-
ge Jahre Widerstand leisten konnte, war wesentlich den natürlichen Gaben und Anla-
gen der unter ihm sich einigenden preußischen Nation mit zu verdanken. Auch andere 
deutsche Fürstengeschlechter haben begabte Herrschernaturen hervorgebracht, aber 
diese vermochten im allgemeinen nur zu zwergstaatlichen Bildungen zu gelangen, aus 
dem Grunde allein, weil das ihnen zur Verfügung stehende Menschenmaterial nicht 
geeignet war, mit dem fürstlichen Führer aufbauende Arbeit an einem Großstaat zu 
leisten. Friedrich dem Großen aber bescherte das Geschick, über ein Menschenmateri-
al zu verfügen, das in der Hand des rechten Führers so starke staatsbildnerische Kräfte 
entfaltete, dass der Großstaat Preußen noch im 18. Jahrhundert entstanden war. (S. 10).

In diesem Zusammenhang lobt Hubrich wiederholt Ernst Moritz Arndt591 und zi-

590	 Bei dieser wollte er möglicherweise als Mitglied der DVP antreten, vgl. oben S. 21.
591	 Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860), 1800 Habilitation für Geschichte und Philologie in 
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tiert aus dessen Schriften, etwa aus „Über Preußens rheinische Mark“ von 1815.592 
In seinen Ausführungen rechtfertigt Hubrich die preußische Expansionspolitik in 
Schlesien, Hannover und im Rheinland als notwendiges Mittel zur Friedens- und 
Einheitssicherung in Deutschland und Europa (S. 13), die „Gesamtdeutschland“ 
zugute gekommen sei (S. 17). Die nun zur Debatte stehende Teilung Preußens 
bezeichnet er als „separatistische Strömung“, die die Wurzel eines einheitlichen 
Deutschlands verleugnen würde. Hubrich benennt die problematischen Landes-
teile (Hannover, Oberschlesien, Rheinland), erklärt kurz, woher die separatisti-
schen Ansätze kommen, protegiert aber eine weitere Zugehörigkeit zu Preußen 
als sowohl für Preußen als auch die betreffenden Landesteile wirtschaftlich und 
politisch vorteilhaft. 

Art. 18 WRV593 sah eine mögliche Neuorganisation der Länder des Reichs vor. 
Dieser war zunächst gemäß Art. 167 WRV594 für den Zeitraum von zwei Jahren 
nicht anwendbar, doch das Ende dieser zwei Jahre war nun in Sicht. Es sei be-
reits eine Kommission eingesetzt, welche Vorarbeiten zu einer territorialen Neu-
organisation der deutschen Länder im Sinne des Artikel 18 leisten sollte, insbe-
sondere in Hannover und im katholischen Rheinland (S. 17). Deren Verbleib in 
Preußen rechtfertigt Hubrich wie folgt: 

Greifswald, wo er 1801 zum Privatdozent und 1806 zum Extraordinarius ernannt wurde. 1818 wur-
de er als Ordinarius an die neu gegründete Universität Bonn berufen, jedoch 1820 im Rahmen der 
sogenannten Demagogenverfolgungen von seinem Lehramt suspendiert, 1826 musste Arndt sein 
Professorenamt ganz niederlegen. Erst 1840 wurde er durch Friedrich Wilhelm IV. rehabilitiert.
592	 „Alles dies ist für Preußen gesprochen. Aber es ist mehr für das deutsche Volk gesprochen. Ich 
habe Preußen gelobt, nicht weil es Preußen heißt, sondern weil es mir das einzige deutsche Land 
scheint, welches die Nichtigkeit Deutschlands zur Herrlichkeit erheben kann.“ Ernst Moritz Arndt, 
Über Preußens Rheinische Mark und über Bundesfestungen, Frankfurt/Main 1815 (zitiert nach 
Hubrich).
593	 Wortlaut: „Abs. 1. Die Gliederung des Reichs in Länder soll unter möglichster Berücksichti-
gung des Willens der beteiligten Bevölkerung der wirtschaftlichen und kulturellen Höchstleistung 
des Volkes dienen. Die Änderung des Gebiets von Ländern und die Neubildung von Ländern 
innerhalb des Reichs erfolgen durch verfassungsänderndes Reichsgesetz. [...] Abs. 3. Ein einfaches 
Reichsgesetz genügt ferner, wenn eines der beteiligten Länder nicht zustimmt, die Gebietsänderung 
oder Neubildung aber durch den Willen der Bevölkerung gefordert wird und ein überwiegendes 
Reichsinteresse sie erheischt. Abs. 4. Der Wille der Bevölkerung ist durch Abstimmung fest-
zustellen. Die Reichsregierung ordnet die Abstimmung an, wenn ein Drittel der zum Reichstag 
wahlberechtigten Einwohner des abzutrennenden Gebiets es verlangt. Abs. 5. Zum Beschluß einer 
Gebietsänderung oder Neubildung sind drei Fünftel der abgegebenen Stimmen, mindestens aber die 
Stimmenmehrheit der Wahlberechtigten erforderlich. Auch wenn es sich nur um Abtrennung eines 
Teiles eines preußischen Regierungsbezirkes, eines bayerischen Kreises oder in anderen Ländern 
eines entsprechenden Verwaltungsbezirkes handelt, ist der Wille der Bevölkerung des ganzen in 
Betracht kommenden Bezirkes festzustellen. Wenn ein räumlicher Zusammenhang des abzutren-
nenden Gebiets mit dem Gesamtbezirke nicht besteht, kann auf Grund eines besonderen Reichsge-
setzes der Wille der Bevölkerung des abzutrennenden Gebiets als ausreichend erklärt werden. Abs. 
6. Nach Feststellung der Zustimmung der Bevölkerung hat die Reichsregierung dem Reichstag ein 
entsprechendes Gesetz zur Beschlußfassung vorzulegen.“
594	 Wortlaut: „Die Bestimmungen des Artikel 18 Abs. 3 bis 6 treten erst zwei Jahre nach Verkün-
dung der Reichsverfassung in Kraft.“
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Es war [...] nichts, als die Rücksicht schließlich auf das deutsche Gesamtinteresse, das 
Bismarck 1866 bestimmt hat, seinem König die Annexion Hannovers anzuraten [...] 
Jedenfalls hat das Preußentum jetzt keinen Anlaß, Hannover nach Verlauf von mehr 
als zwei Menschenaltern, als angebliches Muß-Preußenland preiszugeben, und es darf 
dem gesunden Sinn der überwiegenden Mehrheit der hannöverschen Bevölkerung ru-
hig überlassen werden, zu entscheiden, ob Hannoverland sich dem Geschrei separatis-
tischer Hetzer zu Liebe aus dem gemeinsamen Preußenhause jetzt fortstehlen will [...].  
(S. 19). 

Eingehend auf die einzelnen Krisenherde geht Hubrich einzelne etwaige Kritik-
punkte an Vorgehen und Umsetzung der preußischen Verwaltung in diesen Lan-
desteilen ein, entkräftet diese jedoch sogleich wieder: 

Dass Preußen sich in den Rheinlanden nicht aus Ländersucht, sondern in patriotischer 
Pflichterfüllung für das gesamte deutsche Vaterland festgesetzt, steht nach dem Zeug-
nis von E. M. Arndt unbedingt fest, ebenso dass die preußische Herrschaft der rhein-
ländischen Bevölkerung zum größten Segen gediehen. (S. 21)

Hubrich schließt mit einer Verurteilung der sozialdemokratischen Politik und ei-
nem Aufruf an die national-konservativen Kräfte im Land: 

Es ist nunmehr klar, wohin die Reise gehen soll. Doch hat sich m. E. keine politische 
Partei als so unfähig erweisen, ein Land zu regieren, als die Sozialdemokratie. [...] in 
nicht einmal zwei Jahren sozialistischen Regimentes ist das deutsche Volk auf einen 
Tiefstand der Lebenshaltung gesunken, wie etwa im 17. Jahrhundert nach Schluß des 
30jährigen Krieges. Statt angesichts solchen Elends ihre Utopien einzusehen, wol-
len die Sozialistenführer, um die aufmerksam gewordenen Massen an sich zu fesseln, 
noch weiter sozialisieren, und die linksten Sozialisten treiben geradezu bei der Idee 
der Einführung der Räterepublik ein böses Spiel mit dem Blute von Hunderttausen-
den ehrlicher deutscher Bürger. Dafür, dass es nicht dazu komme, hat jeder Wähler 
am 20. Februar 1921 mit dem Stimmzettel an der Wahlurne zu kämpfen. Die kom-
mende Preußenwahl bringt den letzten Entscheidungskampf für uns alle. Wir haben 
am 6. Juni 1920 anständig gesiegt, aber noch nicht entscheidend genug, um mit über-
wältigender Majorität die drohenden Gefahren vollständig ausmerzen zu können. Bei 
der kommenden Preußenwahl muß daher unbedingt ein überwältigender Sieg aller 
wirtschaftsfriedlichen Kreise errungen werden. Wir sind insofern von Herzen sozial, 
dass die Kranken und Elenden der Gesellschaft allerdings auf Kosten der Gesamt-
heit ausreichend gepflegt werden müssen, aber ein fester Wille muß entgegentreten 
den arbeitsfähigen Schmarotzern, die sich gewissenlos von dem Fleiße anderer mäs-
ten. Möge daher die Deutsche Volkspartei unbeirrt in den Wahlkampf eintreten, mit 
dem Feldgeschrei: „Freiheit, Fortschritt, Wirtschaftsfrieden für jedermann, aber des 
preußischen und deutschen Vaterlandes Einheit und Kraft und Herrlichkeit über alles!“  
(S. 26)
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13.	 „Das demokratische Verfassungsrecht des deutschen Reiches“
(Greifswald, 1921) 

Das Lehrbuch Hubrichs über das neue, demokratische Verfassungsrecht der 
Weimarer Republik umfasst knapp 300 Seiten und verfügt über ein 13seitiges 
Stichwortverzeichnis. Hubrich wendet sich mit seinem Buch vorwiegend an Stu-
denten.595 Lediglich im letzten Abschnitt übt er Kritik an einer zeitgenössischen 
Veröffentlichung, dem Kommentar zur WRV von Fritz Poetzsch-Heffter.596

Das Buch ist das letzte von Hubrich verfasste Werk. Im Vergleich zu seinen frü-
heren Veröffentlichungen formuliert er wenige eigenen Thesen und beschränkt 
sich auf eine beschreibende Darstellung. Auch die sonst leidenschaftlich geführ-
te wissenschaftliche Diskussion mit Kollegen fehlt fast vollständig. 

Das Buch beginnt mit einem klangvollen Vorwort: 

Das vorliegende Buch ist von einem positiven Juristen geschrieben – ohne Rücksicht 
auf der Parteien Haß und Gunst – wie es das Juristenhandwerk nun einmal mit sich 
bringt. Greifswald, im Februar 1921. Hubrich.

Nichtsdestoweniger nutzt Hubrich das einleitende Kapitel als Möglichkeit, vor 
dem Hintergrund der eigenen politischen Überzeugung die historischen Ereig-
nisse im Winter 1918/Frühjahr 1919 zu schildern. 

Kopflosigkeit und Verräterei in den höchsten Regierungsstellen ließ Anfang Novem-
ber 1918 die Revolutionierung Deutschlands, die Zertrümmerung de(r) R.V. (Reichs-
verfassung) von 1871 gelingen. Der letzte von Kaiser Wilhelm II. ernannte Reichs-
kanzler, Prinz Max von Baden, gab unter dem Druck der sozialdemokratischen Führer 
am 9.11.1918 bekannt, daß Kaiser Wilhelm II. abgedankt habe [...]. (S. 3)597

Nach einigen kritischen Äußerungen zur Legitimation des „Rats der Volksbeauf-
tragten“ (S. 3 f.) und der bisherige Grenzen ignorierenden Fassung der Wahlkrei-
se für die Wahl zur verfassunggebenden Nationalversammlung (S. 5) schildert 

595	 Stolleis formuliert zur Flut von Literatur zur Weimarer Reichsverfassung: „Im Übrigen orien-
tierten sich die zahlreichen Lehrbücher, sofern sie überhaupt wissenschaftliche Ansprüche stellten, 
an den Ausbildungsbedürfnissen. Die Hochschullehrer verwandten im wesentlichen die neu 
ausgearbeiteten Vorlesungen zum Reichsstaatsrecht“ und verweist in der FN 151 u.a. auf Bornhaks 

„Grundriß des deutschen Staatsrechts (1920)“; Hubrichs „Demokratisches Verfassungsrecht (1921)“; 
Gieses „Grundriß des Reichsstaatsrechts (1923)“.
596	 Fritz Poetzsch-Heffter, Handausgabe der Reichsverfassung vom 11. August 1919. Ein Hand-
buch für Verfassungsrecht und Verfassungspolitik, 1. A. Berlin 1919, 2. A. Berlin 1921, erhalten ist 
lediglich die 3. A. Berlin 1928.
597	 In einer Fußnote fügt Hubrich an: „Diese Angabe war wahrheitswidrig. Aber am 10.11.1918 
überschritt Kaiser Wilhelm II. die holländische Grenze; die Verzichtsurkunde unterschrieb er am 
28.11.“
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er die Entwicklung bis zum Entwurf einer neuen Reichsverfassung durch Hugo 
Preuß598 (S. 9 ff.) und der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung am 
11.8.1919.

Im „Buch II“ beschäftigt sich Hubrich mit der Verteilung der Staatsgewalt auf 
Länder und Reich und stellt fest, dass „alles, was dem einzelnen Land an staat-
licher, weil eigenständiger, Befehlsmacht geblieben, jederzeit durch ein verfas-
sungsänderndes Reichsgesetz genommen werden“ kann (S. 22). Hier spricht er 
sich auch eindeutig für eine Rechtskontinuität zwischen dem Reich der „alten“ 
Reichsverfassung und dem Reich der „neuen“ Reichsverfassung aus. Gegen das 
Argument, die „neue“ Reichsverfassung habe das Reich als einen neuen Staat 
begründet, führt er an:

Dies ist nicht richtig, vielmehr hat die Revolution nur eine Änderung der Verfassungs-
form hinsichtlich des deutschen Gesamtstaates zu Wege gebracht. Das belegt schon 
der einfache Umstand, daß die Präambel der R.V. dem deutschen Volk den Willen 
zuschreibt: „sein Reich [...] zu erneuen“. Das kann ungezwungen nur so verstanden 
werden, daß die R.V. selbst das frühere deutsche Gesamtstaatswesen an sich als fort-
dauernd annimmt und nur eine zeitgemäße Umgestaltung seiner Organisation als ihr 
Ziel betrachtet. (S. 23)

In den folgenden Unterkapiteln beschäftigt Hubrich sich mit der Verteilung der 
Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen zwischen Reich und Ländern 
(S. 33 ff.) und der Schlichtung in Konfliktfällen (S. 45 ff.).

Buch II widmet sich auch den Reichsorganen, die Hubrich in ein „primäres“ 
Reichsorgan, die Gesamtheit der Reichstagswahlberechtigten, die sog. aktive 
Reichsbürgerschaft (S. 53 ff.) als Trägerin der Reichsstaatsgewalt, und in „secun-
däre“ Reichsorgane einteilt: Reichstag599 (S. 55 ff.), Reichspräsident600 (S. 92 ff.), 

598	 Hugo Preuß (1860 – 1925) habilitierte sich 1889 an der Universität Berlin und arbeitete dort 
als Privatdozent für Öffentliches Recht, da er als Jude nicht Professor werden konnte. Erst 1906 
erhielt er eine Professur an der Handelshochschule Berlin, 1918 wurde er deren Rektor. Preuß gilt 
als Vater der Weimarer Reichsverfassung.
599	 Im Rahmen der Darstellung der Geschäftsführung des Reichstags geht er auf die Ausübung 
der Polizeigewalt im Reichstagsgebäude und die entsprechenden Einschränkungen der Befugnisse 
der eigentlichen Polizei ein und verweist auf seinen Aufsatz „ Das Polizeirecht des Reichtags und 
die Reichsstrafprozessordnung“.
600	 Interessant ist hier seine Schlusseinschätzung der Rolle und Machtbefugnisse des Reichspräsi-
denten: „Daß ‚ein Mann, der sich seiner Würde und Kraft bewusst’ ist, mit den rechtlichen Mitteln 
eines R.Pr. das politische Leben des Reichs auf das stärkste beeinflussen kann, ist unleugbar. Aber 
die Berufung auf seine Volkswahl wird einem R.Pr. im Verlaufe seiner siebenjährigen Amtsperiode 
doch wohl nicht immer einen hinlänglichen Halt geben. Die Tatsache der Volkswahl des R. Preußi-
schen. kann bei den Schwankungen des politischen Lebens mehr und mehr verblassen, so daß ein 
neugewählter R.T. (Reichstag) namentlich doch die Oberhand bekommt. Dazu ist es der Reichs-
kanzler, den die R.v. selbst dazu beruft, ‚die Richtlinien der Politik’ selbständig aufzustellen, und 
somit zum regelmäßigen Leiter der aktuellen Politik des Reichs bestellt. Der R.Pr. hat gegenüber 
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Reichsregierung, Reichsrat (S. 53). Im Rahmen der Reichsgesetzgebung verweist 
er auf die Theorie Montesquieus zur Gewaltenteilung,601 überträgt sie auf die 
deutschen Verhältnisse (S. 130 ff.) und geht auf den dogmatischen Streit über 
Umfang und Grenzen der einzelnen Gewalten ein (S. 133 ff.). Er schließt sich 
dann der „richtigen Ansicht“ der „herrschenden Schule in der deutschen Staats-
rechtsdoktrin“ an, der zufolge „den Bestimmungen über die drei Gewalten die 
letzteren an sich als materielle, durch einen bestimmten Rechtsinhalt charakteri-
sierte Begriffe zugrunde“ liegen (S. 133). Auch im modernen Rechtsstaat,

in welchem auch die Exekutive trotz des sie leitenden Zweckmäßigkeitsprinzips an 
Recht und Gesetz gebunden ist und sich nicht mehr, wie früher, einer unangemesse-
nen Befehlsgewalt erfreut, hat sich nun ebenfalls mehr und mehr die grundsätzliche 
Anschauung durchzuringen begonnen, daß die Akte der vollziehenden Gewalt als Be-
dingung ihrer Gültigkeit und Verbindlichkeit ein bestimmtes formelles Entstehungs-
verfahren zu passieren haben. (S. 135)

In diesem Zusammenhang widmet sich Hubrich auch dem Gesetzesbegriff 
nach der neuen Reichsverfassung (S. 137 ff.) und dem Gesetzgebungsverfahren 
(S. 143 ff.).602 

Interessant ist der Abschnitt über das Verordnungsrecht der neuen 
Reichsverfassung:

Die alte R.V., welche [...] Rechts- und Verwaltungsvorschriften an sich als kontradik-
torische Gegensätze auffassen muß, hat in einer Reihe vielfach mißverstandener Vor-
schriften auch die Materie der Verwaltungsvorschriften und der delegationsweise von 
einem sog. Nichtgesetzgeber erlassenen Rechtsvorschriften berührt. Die Klarstellung 
dieser Verhältnisse ist [...] von entscheidender Bedeutung. (S. 165)

Er bemüht sich hier vor allem, den Begriff „Verwaltungsvorschrift“ von anderen 
Rechtsvorschriften abzugrenzen (S. 166 f.)

dem gewöhnlichen Gange der Reichsgeschäfte mehr die Rolle des schlafenden Löwen zu spielen, 
und nur in kritischen Lagen des Reichs soll er aufwachen und selbsttätig eingreifen.“ (S. 112).
601	 Charles Louis de Secondat de Montesquieu, De l’esprit des loix I, Genf 1749.
602	 Er wiederholt hier seine Ausführungen zur Abgrenzung von Sanktion (Gesetzebefehl) und 
Promulgation (Gesetzesurkunde) aus „Gesetzespublikation in Preußen“, S. 6 f. In einer Fußnote 
zum Sanktionsrecht der aktiven Reichsbürgerschaft schreibt er: „Die Polemik Triepel’s im AöR 39, 
473 f. gegen die Bedeutung, welche Laband dem Sanktionsbegriff für das Gesetzgebungsverfahren 
beigelegt, verkennt das Wesen der Dinge und namentlich die Art der rechtsgeschichtlichen Einbür-
gerung des Sanktionsbegriffs in die deutsche Rechtsentwicklung. Wahrscheinlich waltet bei Triepel 
auch die vulgäre Annahme vor, daß der Sanktionsbegriff in Deutschland erst infolge der französi-
schen Revolution zur Aufnahme gelangt sei.“ (S. 144). Daß dem nicht so war belegt er mit eigenen 
Arbeiten (Verwaltungsarchiv 1908, S. 398, Statutenbegriff S. 20), insbesondere mit Quellennach-
weisen zur Praxis der preußischen Gesetzgebung im 18. Jahrhundert.
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Das III. Buch widmet sich dem Reichsgebiet (S. 178 ff.) und dem Reichsvolk 
(S. 185 ff.). Hubrich geht hier nochmals auf die Eigenständigkeit der Länder in-
nerhalb der Gesamtverbundes des Reichs ein (S. 180 f.), insbesondere auch auf 
die Frage nach ihrer Funktion als Völkerrechtssubjekte (S. 182 FN 4). Den Um-
fang des Reichsgebiets sieht er durch den Versailler Vertrag und die daraus re-
sultierenden Gebiets- und Kolonieverluste „gegenüber früher arg verstümmelt“ 
(S. 184).

Bezüglich des Reichsvolks, verstanden als die Summe aller Staatsangehörigen, 
bestehe eine Personalhoheit sowohl des Reiches als auch des jeweiligen Landes 
(S. 185), die nebeneinander bestünden. Die Staatsangehörigen träfen zwei Grund-
pflichten: die „Treupflicht“ verpflichte zur Unterlassung aller Handlungen, durch 
welche der Staat (Reich und Land) und seine obersten Organe schuldhaft unmit-
telbar verletzt werden (S. 187 f.), die „Gehorsamspflicht“ bestehe, nach Maßga-
be von Verfassung und Gesetz, praktisch allen Staatsorganen gegenüber. Einige 
dieser Pflichten seien von der neuen Reichsverfassung als „Grundpflichten der 
Deutschen“ konkretisiert worden.603 Hubrich grenzt diese Pflichten als „Deut-
schenpflichten“ gegenüber der lediglich vorübergehenden Treue-  und Gehor­
samspflicht fremder Staatsangehöriger ab (S. 191). 

Die subjektiv-öffentlichen Rechte der Staatsangehörigen teilt Hubrich in zwei 
Gruppen, die staatsbürgerlichen und die bürgerlichen Rechte (S. 192 ff.), wobei 
er als staatsbürgerliche Rechte solche versteht, durch die aktiv auf die Bildung 
des Staatswillens eingewirkt werden kann.604 Als „bürgerliche“ Rechte bezeich-
net er solche, die „sämtlich jeder Staatsangehörige als solcher“ genießt (S. 193) 
und unterteilt sie weiter in „affirmative“ Rechte (auf positives Leisten des Staates 
gerichtete)605 und „negative“ Rechte (Freiheits- und Grundrechte, die dem Ein-
zelnen ein gewisses Maß an Freiheit von staatlicher Einwirkung verbürgen).606

Die „Grundrechte der Deutschen“ seien „mit Nichten bloß objektiv-rechtliche 
Schrankenziehungen für die Staatsbehörden“, sondern entsprächen 

603	 Steuerpflicht (Art. 134), Verpflichtung zu öffentlichen Diensten (Art. 133), Wehrpflicht (Art. 
133 II), Verpflichtung zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten (Art. 132) , Arbeitspflicht (Art. 
163 I), Gemeinnützigkeit des Eigentums (Art. 153 III), Schulpflicht (Art. 145) und elterliche Erzie-
hungspflicht (Art. 120).
604	 Aktives und passives Wahlrecht zur Volksvertretung und sonstigen Vertretungskörpern, An-
stellungsfähigkeit im unmittelbaren und mittelbaren Staatsdienst.
605	 Anspruch auf Schutz im Inland durch Polizei und Gericht (Art. 48); Anspruch auf Anteilnah-
me an der staatlichen Kulturpflege (Präambel).
606	 Hubrich stellt hier die rechtsgeschichtliche Entwicklung seit der Declaration of Rights in 
England 1689 und den Einfluss der naturrechtlichen Doktrin dar (S. 195 ff.). Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen (1789); belgische Konstitution 1831; Paulskirchenverfassung 1848; 
preußische Verfassung 1850.
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an sich vollkommen den an den Begriff der subjektiv-öffentlichen Rechte zu stellen-
den Anforderungen [...], weil sie 1. auf zwingenden Rechtsnormen beruhen, 2. im 
Interesse des Gemeinwohls einem Individualinteresse genügen, 3. nicht auf Andere 
frei übertragbar sind, 4. durch gewisse Rechtsschutzbehelfe garantiert sind. (S. 196 f.)

Hubrich zitiert ausgiebig aus den stenographischen Berichten der Nationalver-
sammlung von 1919, in denen der zweite Hauptteil der neuen Reichsverfassung 
diskutiert wurde (S. 198 ff.). Er kritisiert an diesem Teil „mache Unvollkommen-
heiten, die der II. Hauptteil der Verfassung vor der juristischen Kritik nicht ber-
gen konnte“, jedoch sei die Annahme in dieser Fassung geboten gewesen, „weil 
man besonders angesichts der infamen Kriegsverleumdungen Deutschlands da-
mit vor aller Welt bekunden wollte, in welchem Maß wir ein Rechtsstaat und ein 
Rechtskulturvolk sind.“ (S. 200). 

Im Folgenden stellt Hubrich die der Einzelperson zustehenden „bürgerlichen“ 
Freiheits- und Grundrechte sowie die das Gemeinschaftsleben betreffenden 
Rechte dar. Einen längeren Abschnitt widmet er den in Art. 128 und 129 nie
dergelegten Beamtenrechten (S. 217 ff.), insbesondere geht er auch auf die Straf-
barkeit von Amtsdelikten und die Disziplinarstrafen ein.607 Zur Religionsfreiheit 
erläutert er die Diskussion in der Nationalversammlung (S. 227) und geht dann 
auf die Schranken (S. 232 ff.) und die in der Reichsverfassung verwendete Termi
nologie im historischen Kontext und in der Diskussion in der Nationalversamm-
lung ein (S. 234 ff.).608

Den erstmalig in eine deutsche Verfassung aufgenommenen Artikeln zu Bildung 
und Schule widmet er längere Ausführungen, unter enger Bezugnahme auf die 
Diskussion in der Nationalversammlung (S.  239 ff.). Hubrich arbeitet anhand 
der einzelnen Artikel die Richtlinien für das neue deutsche Erziehungssystem 
heraus.609

Im Verfassungsabschnitt „Das Wirtschaftsleben“ erläutert er das hier nieder-

607	 In diesem Zusammenhang zitiert er seinen Artikel in „Mahnung an die Beamtenpflicht“ 
(1902) und seine Kommentierung zu „Amtsdelikte“ in: Stengel-Fleischmann, Wörterbuch 1, S. 107.
608	 An der Übergangsbestimmung des Art. 177 („Wo in den bestehenden Gesetzen die Eidesleis-
tung unter Benutzung einer religiösen Eidesform vorgesehen ist, kann die Eidesleistung rechtswirk-
sam auch in der Weise erfolgen, daß der Schwörende unter Weglassung der religiösen Eidesform 
erklärt: ‚Ich schwöre’“) kritisiert er, dass trotz dieser „Entlastung der Eidesformel schon die Worte 

‚Ich schwöre’ eine Beziehung zur Gottheit enthalten und nicht den sog. ‚bürgerlichen Eid’ darstellen 
können“ (S. 230) und verweist auf seinen Aufsatz „Konfessioneller Eid“ (1899).
609	 Verselbständigung und Verweltlichung des gesamten nationalen Erziehungswesens; organi-
scher Aufbau und Ausbau desselben, damit das frühere zusammenhanglose Nebeneinanderbestehen 
der Schulanstalten beseitigt werde; Regelung des Verhältnisses von Staat und Schule zur Kirche 
(insbesondere deren Mitwirkung beim Religionsunterricht bei Wahrung der staatlichen Aufsicht), 
S. 239 f.
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gelegte Zusammenspiel von wirtschaftlicher Freiheit des Einzelnen und ihren 
Grenzen in der Ordnung des Wirtschaftslebens nach Grundsätzen der Gerechtig
keit mit dem Ziel, ein menschenwürdiges Dasein für alle zu gewährleisten.610

Die „Verankerung“ des Rätewesens in der neuen Reichsverfassung durch Arti-
kel 165 betrachtet Hubrich recht leidenschaftslos (S. 267). Er stellt die beiden 
Organe Arbeiterräte und Wirtschaftsräte mit ihren jeweiligen Aufgaben sowie 
den zum Ausgleich zu bringenden Interessenkonflikt umfangreich vor (S. 267 ff.) 
und erläutert sodann den Wortlaut des Art. 165 WRV sowie Aufgaben und Wahl 
des Reichswirtschaftsrates (S. 270 ff.).

Im IV. Buch schreibt Hubrich sein „Schlusswort: Vergleichende Betrachtungen“ 
(S.  275). Zunächst zeichnet Hubrich die historischen Wurzeln des deutschen Ge-
samtstaats nach und arbeitet die Anerkennung eines eigenen, nicht abgeleiteten 
Herrschaftsrechts der einzelnen Bundesstaaten im Verhältnis zur Reichssouve-
ränität heraus. Die Reichsgründung von 1871 bezeichnet Hubrich als „Zeit der 
vollen Erfüllung [...] für eine gesamtstaatliche Einigung der deutschen Partiku-
larstaaten [...]“ und verweist auf die Darstellung der Reichsorganisation am An-
fang des Werks (S. 285).

Im zweiten Abschnitt des IV. Buches kommentiert Hubrich unter dem Titel „Ein 
Praktiker zur neuen R.V.“ den Kommentar von Fritz Poetzsch-Heffter611 und geht 
zum Teil zustimmend, zum Teil ablehnend auf einzelne Aspekte der Staatsgewalt 
(S. 288 ff.), der Gesetzgebung (S. 291 ff.) und einzelner Staatsorgane (S. 294 ff.) 
ein.612

610	 Nur innerhalb dieser Grenzen sei die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen zu sichern, diese 
sei „also nicht als Selbstzweck, nicht als selbständiges Gut für sich gedacht, sondern soll nur 
insoweit im Wirtschaftsleben herrschen, als sie eine soziale Funktion erfüllt“ (S. 254). Kontrovers 
(allerdings ohne selbst Stellung zu beziehen) geht Hubrich hier lediglich der Abschnitt über das 
Koalitions- und Streikrecht anhand von Diskussionen in der Nationalversammlung und Veröffentli-
chungen zum Thema ein (S. 261 ff. in den Fußnoten).
611	 Poetzsch-Heffter, Handausgabe der Reichsverfassung, vgl. oben Fn. 599.
612	 Hubrich hat den Kommentar zur WRV von Gerhard Anschütz („Die Verfassung des Deut-
schen Reichs vom 11. August 1919. Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis“; der Kommentar 
erschien von 1919 – 1933 in insgesamt 14 Auflagen) nicht mehr miterlebt. Es wäre interessant 
gewesen zu erfahren, wie er mit dem großen Erfolg seines Konkurrenten umgegangen wäre: „Die 
Zeitgenossen waren sich einig, sein Kommentar zur Reichsverfassung sei ein Meisterwerk“ (Stolle-
is, Geschichte des Öffentlichen Rechts Bd. 3, S. 296).
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C.	 WIRKUNG

Die Wirkung von Eduard Hubrich soll hier von verschiedenen Blickwinkeln aus 
betrachtet werden. Zunächst wird nach der Wirkung seiner wissenschaftlichen 
Arbeit zu Lebzeiten gefragt, der Wahrnehmung Hubrichs durch die Öffentlich-
keit und Fachkreise. 

Im Anschluss wird seine Wirkung in den historischen Kontext der Entwicklung 
des Hochschulrechts im 20. Jahrhundert gestellt. Eine sogenannte Schule konnte 
Hubrich mit seinen Arbeiten nicht begründen; dennoch haben seine Arbeiten auf 
dem Gebiet des Hochschulrechts Spuren in nachfolgenden wissenschaftlichen 
Diskursen hinterlassen, die es hier aufzuzeigen gilt. 

Weiter wird auf den heutigen Wert von Hubrichs Werk eingegangen, auf die Be-
deutung, die es für die zeitgenössische Literatur hat. 

Zum Schluss wird ein Überblick über die weitere Entwicklung des Hochschul-
rechts nach 1976 gegeben und über die Diskussion des HRG heute.

I.	 Wirkung zu Lebzeiten

Zur Einordnung der Wirkung von Hubrichs Arbeiten während seiner Zeit 
in Königsberg und Greifswald sollen einige der zu seinen Werken verfassten 
Rezensionen betrachtet werden, daneben Briefe von Kollegen, Erwähnungen in 
Hochschullehrerlexika sowie genereller der Umfang, in dem in bestimmten wis-
senschaftlichen Diskursen auf sein Werk Bezug genommen wurde.613

1.	 Rezensionen zu Hubrich 

Die erste wissenschaftliche Wahrnehmung des Werks von Hubrich war eine Re-
zension seiner Habilitation im Jahre 1892. Im Archiv für Öffentliches Recht er-
schien eine immerhin dreiseitige Darstellung von Adolph Frantz, in der dieser 
Hubrichs rechtshistorische Arbeit lobt:

Was im Uebrigen das Hubrich’sche Werk anlangt, so ist es mit anerkennenswerthem 

613	 Der Versuch, einen Bezug zwischen Hubrich und seinen Doktoranden herzustellen, ist nicht 
gelungen. Außer den thematisch ähnlichen Doktorarbeiten (vgl. Anlage 2) finden sich keine weite-
ren Hinweise oder Widmungen, die auf Hubrich deuten.
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Fleiss und Verständniss geschrieben und erfüllt unzweifelhaft seinen Zweck, eine vor-
handene Lücke auszufüllen. [...] Wenn, wie auch Professor Zorn [...] in der von ihm 
herrührenden Vorrede hervorhebt, nicht immer den vom Verfasser gewonnenen Ergeb
nissen beizustimmen ist, so soll ihm daraus kein Vorwurf gemacht werden und der 
Werth des Buches, das für den Theoretiker wie für den Praktiker von gleicher Bedeu-
tung ist, erleidet dadurch keine Beeinträchtigung.614

Eine weitere Rezension findet sich in der Zeitschrift für die gesamte Staatswis-
senschaft, in der Hubrichs Äußerungen zu den neuen Regelungen im BGB-Ent-
wurf deutlich kritischer betrachtet werden:

In der That verdient das Buch als eine sorgfältige und mühevolle Zusammenstellung 
der bestehenden Kontroversen und der Judikatur der Gerichte alle Anerkennung. Ob 
aber eine solche Erstlingsarbeit auch der passende Platz zu einer Kritik der Bestim-
mungen des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs bezüglich der Ehescheidungs-
frage und zu Gegenvorschlägen ist, möchten wir füglich bezweifeln. Dazu dürfte es 
dem Verfasser an der nötigen Erfahrung auf dem Gebiete des Eherechts fehlen, wie 
seine Ausführungen am Schlusse des Buches beweisen.615

Zu Hubrichs Aufsatz „Parlamentarische Immunität und Beamtendisziplin“ aus 
dem Jahr 1900 schreibt ein Rezensent im Archiv für Öffentliches Recht:

Im Schlussergebnis weichen wir [...] von Hubrich ab. Trotz all dem verdient dieser 
ebenso zeitgemäße als gediegene [...] Beitrag zur rechtlichen Beurteilung der Beam-
tenmaßregelung in Preußen bei der unparteiischen Gegenüberstellung aller Gründe 
dafür wie dagegen das wissenschaftliche Interesse des In- wie Auslands im vollsten 
Maße. Hoffentlich vervollständigt Hubrich seinen Vergleich bald durch die übrigen 
europäischen Staaten und Nordamerika.616

1906 wird Hubrich für sein Buch „Deutsches Fürstentum und Deutsches Verfas-
sungswesen“ immerhin von Paul Laband, der damals als der Größte in der Zunft 
der Öffentlich-Rechtler galt, ausdrücklich gelobt:

Dieses vorzüglich geschriebene kleine Buch gibt eine populärwissenschaftliche Dar
stellung der deutschen Verfassungsentwicklung. [...] Die Lebendigkeit der Darstel-
lung, die geschickte Hervorhebung der entscheidenden Vorgänge und Tendenzen, die 
lichtvolle und geistreiche Art des Erzählens und Schilderns machen das Buch zu einer 
anziehenden Lektüre, insbesondere auch für das nicht fachmännisch gebildete Pub-
likum, und dies ist umsomehr anzuerkennen, als gerade auf dem Gebiet der Rechts-

614	 Adolph Frantz, Rezension zu: Das Recht der Ehescheidung in Deutschland, in: AöR 1892, 
S. 475 ff.
615	 G. [sic.], Rezension zu: Das Recht der Ehescheidung in Deutschland, in: Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft 1892, S. 399 f.
616	 Ferdinand Geigel, Rezension zu: Parlamentarische Immunität und Beamtendisziplin, in: AöR 
1902, S. 446 ff.
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wissenschaft populäre Schriften, denen diese Vorzüge nachzurühmen sind, ziemlich 
selten sind.617

Ein weiterer Rezensent schreibt über dasselbe Werk:

Der Verf. [gibt] in 13 Paragraphen einen kurzen, aber alle wesentlichen Momente 
berücksichtigenden Überblick über die deutsche Verfassungsgeschichte [...]. Die klar 
und anziehend geschriebene Schrift ist entstanden aus Vorträgen welche der Verf. im 
Wintersemester 1904/05 in den volkstümlichen Hochschulkursen zu Königsberg i. Pr. 
gehalten hat und bringt eine im besten Sinne populäre Darstellung des behandelten 
Gegenstandes.618

Weitere Rezensionen existieren zu fast allen seiner gedruckten Schriften. Zu Hub-
richs Schrift „Die Sprachenfreiheit in öffentlichen Versammlungen“619 äußerte 
sich Gerhard Anschütz, dessen grundsätzlich lobenden Anmerkungen auch einen 
Einblick in den zwischen Hubrich und Philipp Zorn herrschenden Ton geben:

Ich freue mich [...] jetzt Hubrich zustimmen zu können [...]. Der weitaus umfangreich
ste Teil der Schrift dient [...] namentlich aber einem polemischen Zwecke: der Ausei
nandersetzung mit der gegnerischen Ansicht, welche Zorn [...] vorgetragen hat. Die 
Sprache, welche der Verfasser gegen seinen Widersacher führt, ist reichlich scharf und 
verrät zuweilen einen nicht geringen Grad persönlicher Gereiztheit. Doch das geht 
schließlich außer den beiden Gegnern niemand etwas an. – In der Sache bin ich mit 
Hubrich gegen Zorn durchaus einverstanden, und glaube nicht, daß sich ein rechtlicher 
Gesichtspunkt wird auffinden lassen, von dem aus die hier gründlich gerichtete Mei-
nung Zorns als gerettet erscheint. Die hauptsächlichen Irrtümer Zorns, von Hubrich als 
solche überall klar erkannt und mit durchschlagenden Gründen widerlegt, entspringen 
aus unrichtigen Auffassungen [...].620

Aus verschiedenen Aspekten aufschlussreich ist eine Rezension Otto Mayers, der 
immerhin als Vater des modernen Verwaltungsrechts gilt. Mayer schreibt im Jahr 
vor Hubrichs Tod zu dessen Werk „Legalcharakter der preußischen Universitäts-
statuten“ sehr kritisch:

[...] So wäre die Errichtung einer neuen Korporation und namentlich die einer Univer-
sität „in vorkonstitutioneller Zeit“ durch ein Privilegium des Herrschers erfolgt. Der 

617	 Paul Laband, Rezension zu: Deutsches Fürstentum und Deutsches Verfassungswesen, in: AöR 
1906, S. 577.
618	 Karl Freiherr v. Stengel, Rezension zu: Deutsche Fürstentum und Deutsches Verfassungs-
wesen, in: Kritische Vierteljahreschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1907, S. 170 ff. 
Über die angesprochene Lehrtätigkeit Hubrichs ist sonst leider nichts bekannt.
619	 Z.Zt. nicht auffindbar. Der volle Titel lautet: „Die Sprachenfreiheit in öffentlichen Versamm-
lungen nach öffentlichem Recht. Ein Gutachten zur Polenfrage“ und erschien wohl 1903 in Königs-
berg.
620	 Anschütz, Rezension zu: Die Sprachenfreiheit, in: Verwaltungsarchiv 1904, S. 284 ff., S. 286 f. 
Andere Hinweise auf ein angespanntes persönliches Verhältnis von Hubrich zu Zorn gibt es nicht.
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Verfasser nennt es ein „Legalprivileg“. Seit der Verfassung aber hätte sich das geän-
dert [...]. Die Eigenart des neuen Rechtszustandes scheint mir allerdings recht unvoll-
kommen zum Ausdruck gebracht zu sein. [...] Anschütz, Begriff der gesetzgebenden 
Gewalt S.  70 ff. hat die gänzlich veränderte Auffassung, welcher die Neuzeit diese 
Dinge unterzog, recht gut zum Ausdruck gebracht. Er wird deshalb vom Verfasser we-
gen „konsequenten Uebersehens der positiven preußischen Rechtsentwicklung“ hart 
angelassen (S. 106). Auch die neue Universität Frankfurt bekommt Vorhalt gemacht, 
daß sie statt eines ordentlichen „Legalstatuts“ eine Anstaltsordnung im Sinne von An-
schütz erhalten hat, mit der gruseligen Wirkung, daß sie „juristisch nicht als eine den 
bisherigen preußischen Universitäten ebenbürtige Schwester“ anzusehen wäre.621

Auch mir wird dazwischen „unzulängliche Kenntnis des preußischen Rechtsmaterials“ 
vorgeworfen. [...] Ich hatte ausgeführt, daß zur Polizeistaatszeit im Gegensatz zu der 
Rechtssatznatur des Justizgesetzes die Instruktion des Verwaltungsbeamten durch die 
Entbehrlichkeit der Veröffentlichung sich kennzeichne, weil sie eben nur die angere-
deten Beamten verpflichten wolle, nicht aber rechtlich wirke auf die Untertanen [...] 
um diesen Gegensatz nicht verwischen zu lassen, habe ich [...] gegen Hubrich einge-
wendet: dann fiele ja seine eigene Einteilung für die zu beurteilende Sachlage im Poli-
zeistaat dahin [...]. Und darüber empört sich nun der Verfasser. Ich hätte bestritten, daß 
eine „gesetzliche Ordnung des äußeren amtlichen Wollens“ [...] durch Gesetz möglich 
sei [...]. Das von mir in Unkenntnis verletzte Rechtsmaterial liefere „unwiderleglich“ 
ALR. II, 10. [...] Solches altes „Gesetzesmaterial“ ist natürlich nur mit großer Vorsicht 
zu verwerten. [...] Ich denke nicht daran, diese Regulierbarkeit nach irgend welcher 
Richtung in Abrede zu stellen, auch nicht für die Zeit des Polizeistaates. Als Beweis 
muß mir genügen, daß die Justiz eine derartige Rechtsordnung damals wirklich er-
halten hat. Auch über seine Verwaltungsbeamten hätte der Polizeistaat die rechtliche 
Kraft gehabt, so zu verfahren. Er tats nur nicht. Das lehrt wieder der Augenschein. Und 
deshalb gab es damals kein Verwaltungsrecht.

Im Jahr nach Hubrichs Tod findet sich im Archiv des öffentlichen Rechts eine Re-
zension seines Lehrbuchs „Das demokratische Verfassungsrecht des Deutschen 
Reiches“ (1921). Sein staatsrechtlicher Kollege Leo Wittmayer schreibt:

Der Verfasser hat [...] schon durch die Bewältigung des Stoffes, einer Gesamtdarstel-
lung des neuen Reichsverfassungsrechts, in so gedrängter Form eine didaktisch höchst 
anerkennenswerte Leistung vollbracht. Daß ihm dabei nicht unwichtige Einzelheiten 
[...] entgangen sind, soll ihm nicht neuerlich vorgehalten werden. Die informative 
Hauptaufgabe wird für einen größeren Lesekreis in anerkennenswerter Weise gelöst.622

Er bezeichnet Hubrichs Vorgehen als „wie sonst in jedem Sinne gute alte Schu-
le“, kritisiert aber die wenig problemorientierte Herangehensweise bezüglich der 

621	 Otto Mayer, Rezension zu: Der Legalcharakter der preußischen Universitätsstatuten und die 
Notwendigkeit eines neuen Universitätsgesetzes, in: AöR 1920, S. 96 ff.
622	 Leo Wittmayer, Rezension zu: Das demokratische Verfassungsrecht des Deutschen Reiches. 
Ein Lehrbuch, in: Archiv des öffentlichen Rechts 1922, S. 360 f.
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von ihm vorausgesetzten Rechtskontinuität oder etwa hinsichtlich der rechtsge-
schichtlichen Herleitung eines obligatorischen Bundesstaates. Er fährt fort: 

Schon störender macht sich die Befangenheit in überholten Vorstellungen bemerkbar. 
So soll nach wie vor „der Wille des ganzen Reichsrats, nach außen geäußert, jeden-
falls einheitlicher Rechtswille sein“ (S. 125). Da es aber eine solche „Aeußerung nach 
außen“ nach der neuen Verfassung im Grunde kaum mehr gibt und die Konstruktion 
somit in der Luft hängt, liest sich dies wie eine sehr freie Uebersetzung aus frühe
ren Zuständen in antiquierter Sprache. Noch ernster wäre dem Autor von unserem 
Standpunkt allenfalls zu verdenken, daß sich die befolgte formaljuristische Betrach
tungsweise [...] zuweilen in blutleere und weltfremde Erörterungen, Möglichkeiten 
und Auskunftsmittel verliert.623

Trotz dieser scharfen Kritik findet Wittmayer zum Schluss versöhnliche Worte 
und Lob für den inzwischen verstorbenen Kollegen: 

Nichtsdestoweniger bekundet Hubrich wieder in vielem anderen gesunden Sinn, na-
mentlich bei der Wahl zwischen verschiedenen gegebenen Lösungsmöglichkeiten. Da 
ein eingehendes Sachregister die Benutzung erleichtert, wird das letzte Buch dieses 
uns zu früh entrissenen guten Lehrers sicher Freunde gefunden haben.624

Auch Hubrichs andere Veröffentlichungen werden wahrgenommen, wenn auch 
teilweise nur in sehr einschlägigen Zeitschriften. So findet sich z. B. folgender 
Leserbrief aus dem Jahr 1900 in der Literarischen Beilage zum evangelischen 
Gemeindeblatt Der Protestant über Hubrichs „Konfessioneller Eid oder religi-
onslose Beteuerung?“ (1899), in dem Hubrichs Anschauungen als „tolerant“ be-
zeichnet werden. Der Rezensent fährt fort:

Eine gründliche, auf eingehenden Studien beruhende, von warmem religiösen Interes-
se diktierte Arbeit, die lebhaft dafür eintritt, daß unbedingt eine Aenderung in Bezug 
auf die seit den siebziger Jahren in unseren Reichsjustizgesetzen geltenden Bestim-
mungen über den Gerichtseid eintreten müsse. Der Verfasser [...] [verdient] entschie-
dene Beachtung [...] nicht nur in theologischen und fachjuristischen Kreisen, sondern 
auch da, wo Reichsjustizgesetze gemacht werden.625

In einer anderen Zeitungsnotiz findet sich Lob für die kritischen Äußerungen 
Hubrichs an seinen Kollegen Gerhard Anschütz und Adolph Arndt:

623	 Wittmayer, Rezension, S. 360 f.
624	 Wittmayer, Rezension, S. 360 f.
625	 Leserbrief, in: Der Protestant, Berlin 16.06.1900. „Der Protestant“ war eine evangelische 
Zeitschrift in Berlin, die von 1897 – 1901 erschien, vgl. Friedrich Weichert, Die evangelische Kir-
chenpresse Berlins, in: Kaspar Elm/Hans-Dietrich Loock (Hrsg.), Seelsorge und Diakonie in Berlin, 
Berlin 1990, S. 424.
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[Die] zwei kürzlich erschienenen Schriften [...] haben den Verfasser veranlaßt, zu der 
Streitfrage über die Grenzenziehung zwischen Gesetzes- und Verwaltungssphäre für 
das Reichsstaatsrecht Stellung zu nehmen. [...] Der Verfasser untersucht, ob aus den 
Gründen der verschiedenen Reichsgerichtsurteile etwas zugunsten der Arndtschen 
Theorie folgt, und kommt zu einem verneinenden Ergebnis. Wir können ihm nur über-
all beistimmen [...].626

Hubrichs wissenschaftliche Arbeiten wurden also auch von relevanten wissen-
schaftlichen Zeitgenossen wahrgenommen und rezensiert. Dabei gehen diese ne-
ben inhaltlicher Kritik auch auf seinen Stil und die Diskussionskultur ein, die 
Hubrich pflegt.

2.	 Briefe an Hubrich

In den Akten des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Berlin 
finden sich einige wenige Briefe von Kollegen an Hubrich.627 Sie sind zumeist 
Danksagungen für die Zusendung wissenschaftlicher Publikationen, häufig ver-
bunden mit einem Lob für die Arbeit, einzelnen Kritikpunkten oder Anregungen 
zu weiterer Forschung.

Hier ist insbesondere die Korrespondenz mit Paul Laband628 und Gerhard An-
schütz629 zu erwähnen, die „großes Interesse“630 an der Arbeit Hubrichs bekunden, 

626	 Der Verfasser war wohl der Kammergerichtsrat Dr. Delius, die Notiz findet sich in den Ber-
liner Akten in einem Umschlag mit anderen Schriftstücken und Briefen, die Hubrich als Beweise 
zu seiner Verteidigung gegen die Anschuldigungen der Fakultät verwendet hatte (GStA I. HA Rep 
76 Kultusministerium Va, Sekt 11 Tit. 4 Nr. 19 Adh Bd. 1 zu Bd. 6. Umschlag betitelt „Anlage I“). 
Bei den angesprochenen Veröffentlichungen handelt es sich um Anschütz’ „Die gegenwärtigen 
Theorien über den Begriff der gesetzgebenden Gewalt und den Umfang des Königlichen Verord-
nungsrechts nach preußischem Staatsrecht“, Tübingen 1900 sowie um Arndts „Das selbständige 
Verordnungsrecht: Zugleich eine Streitschrift für die historisch-kritische Methode“, Berlin 1902. 
627	 Die hier besprochenen Briefe hatte Hubrich als Beweismittel ebenfalls im Rahmen seiner 
Verteidigung im Disziplinarverfahren an der Königsberger Universität verwendet, vgl. oben S. 46 f. 
Andere Korrespondenz Hubrichs ist leider nicht überliefert, die einschlägigen Nachlassverzeichnis-
se geben keinen Nachlass an, vgl. Wolfgang Mommsen (Hrsg.), Verzeichnis der schriftlichen Nach-
lässe in deutschen Archiven und Bibliotheken, Bd. 1: Die Nachlässe in den deutschen Archiven, 
Boppard am Rhein 1971; Jens Jessen, Die Selbstzeugnisse der deutschen Juristen. Erinnerungen, 
Tagebücher und Briefe. Eine Bibliographie, Frankfurt/Main 1983.
628	 Paul Laband (1838 – 1918) studierte in Breslau, Heidelberg und Berlin Rechtswissenschaft 
und habilitierte sich 1861 in Heidelberg. Ab 1864 war er außerordentlicher, ab 1866 ordentlicher 
Professor in Königsberg, 1872 wurde er Professor in Straßburg. Laband gilt als Begründer des 
doppelten Gesetzesbegriffs: der Unterscheidung zwischen formellen und materiellem Gesetz. 1886 
begründete er mit Felix Stoerk das Archiv für Öffentliches Recht. Vgl. NDB Bd. 13 Berlin 1982, 
S. 362 f.
629	 Gerhard Anschütz (1867 – 1948), studierte Rechtswissenschaften in Halle, Leipzig, Genf und 
Berlin (u.a. bei Carl Friedrich von Gerber und Paul Laband). Habilitation 1896 in Berlin, 1899 
Ordinarius in Tübingen, 1900 in Heidelberg und 1908 in Berlin. Anschütz kehrte 1916 nach Heidel-
berg zurück und wurde 1933 auf eigenen Wunsch entlassen. 
630	 Eine Formulierung derer sich beide bezüglich der Zusendung des Artikels „Die reichsgericht-
liche Judikatur über den Gesetzes- und Verordnungsbegriff nach preußischem Staatsrecht“  
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Laband dankt Hubrich für das „wertvolle Geschenk“.631 Laband und Anschütz 
sind beide zu den entscheidenden wissenschaftlichen Stimmen im Staats- und 
Verwaltungsrecht der damaligen Zeit zu rechnen. Leider ist keine weitere Korre-
spondenz mit ihnen überliefert, es lässt sich daher auch nicht feststellen, inwie-
weit es sich um bloße Höflichkeitsformulierungen handelte. 

3.	 Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit

Hubrichs Werke insbesondere zur Rechtsnatur der Universitäten und ihrer Satz
ungen wurden wahrgenommen, rezensiert und in anderen Veröffentlichungen zi-
tiert.632 So schreibt etwa Günther Holstein im Jahr 1925: 

[...] mit Recht hält vielmehr die herrschende Lehre an dem grundsätzlich korporativen 
Charakter der Universitäten fest, wenn dieser Charakter auch in einzelnen Punkten 
mehr oder minder stark durch andere Elemente modifiziert erscheinen mag. (Vgl. die 
Übersicht der Lehrmeinungen bei Hubrich, Hirths Annalen 1912, S. 652 ff.) Insbeson-
dere ist die herrschende Lehre mit durchschlagenden Gründen in den zahlreichen, mit 
eingehenden historischen Nachweisungen gestützten Publikationen gestützt worden, 
die Hubrich zum Preußischen Universitätsrecht veröffentlicht hat und auf die ein für 
allemal verwiesen sei. (Die Monographien: Der Statutenbegriff im ALR 1916; Greifs-
walder Universitätsbericht [gemeint ist wohl „Universitätsrecht, Anm. d. Verf.] 1917; 
Entwicklung der Gesetzespublikation in Preußen 1918; Der Legalcharakter der preu-
ßischen Universitätsstatuten 1918 und die Aufsätze in Hirths Annalen 1912, 641 ff., 
Annalen 1916, 642 ff, Arch. f. bürgerl. R. 431 ff., Gruchots Beiträge 62, 1 ff.; 158 ff., 
Arch. f. öff. R. 39, 140 ff. und 38, 319 ff.)633

In demselben Werk findet sich ähnliche Anerkennung durch Heinrich Triepel. 
Dieser schreibt: 

Einen besonderen Verdienst um die Herausstellung des korporativen Charakters der 
Universitäten nach preußischem Landrechte hat sich Hubrich in immer erneuter Arbeit 
erworben. Vgl. namentlich Hirths Ann. 1912, S. 652 ff.; Arch. d. öff. Rechts Bd. 38 
S. 219 ff.; Gruchots Beitr. Bd. 62, S. 20 f.634

Zum Themenbereich des Universitätsrechts gilt: Wer sich in der spätkonstituti-
onellen Phase mit dem Rechtscharakter der Universität oder der Statuten ausei-

(Annalen 1904, S. 770 ff., 801 ff.) bedienen.
631	 Zusendung von „Deutsches Fürstentum und deutsches Verfassungswesen“.
632	 Hinweise auf Hubrichs Arbeiten in zeitgenössischen Werken gibt es zu viele, um sie auch 
nur überblickartig hier aufzuführen. Auch ist die Abgrenzung zu Zitierungen in späteren Werken 
aufgrund seines frühen Todes schwierig: Hubrich findet gerade in Werken, die in der Weimarer 
Republik entstanden sind, häufig Erwähnung, wohl direkte Folge seines lebzeitigen Schaffens.
633	 Günther Holstein, Stiftungsvermögen, S. 22.
634	 Heinrich Triepel, Stiftungsvermögen, S. 62.
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nandersetzte, kam an Hubrich und seinen zahlreichen Veröffentlichungen nicht 
vorbei.635 Die häufige Bezugnahme auf seine Texte sowie die fortgesetzte wissen­
schaftliche Auseinandersetzung mit einigen großen Namen des Staatsrechts ma-
chen Hubrich zum Teil der scientific community der damaligen Zeit.

Weiterer Beweis für die Akzeptanz Hubrichs wissenschaftlicher Arbeit sind seine 
Beiträge in dem von namhaften Standesvertretern herausgegebenen Handbuch 
der Politik,636 in dem Hubrich seit Erscheinen des Handbuchs mitwirkte.637 An 
dem Handbuch waren viele bekannte öffentlich-rechtliche Wissenschaftler der 
damaligen Zeit beteiligt, z.B. auch sein ehemaliger Lehrer Philipp Zorn sowie 
Fritz Stier-Somlo, Franz Oppenheimer, Wilhelm Kahl oder Hugo Preuß.

Anerkennung bezeugt auch seine Mitarbeit an dem Wörterbuch des Deutschen 
Staats- und Verwaltungsrecht638. Das dreibändige Werk hatte damals Standard
werkcharakter,639 ein „bedeutendes Werk“, wie ein zeitgenössischer Rezensent 
meinte, der weiter ausführte:

Man braucht nur einen flüchtigen Blick auf das Inhaltsverzeichnis und die Namen der 
Verfasser der einzelnen Artikel [...] zu werfen, um sich zu überzeugen, daß man finden 
wird, was man sucht [...].640 

635	 So zitiert etwa Walter Landé fast alle von Hubrichs universitätsrechtlichen Veröffentlichun-
gen, vgl. Landé, Die Staatsrechtlichen Grundlagen des deutschen Unterrichtswesens, in: Gerhard 
Anschütz/Richard Thoma (Hrsg.), Handbuch des deutschen Staatsrechts, Bd. 2 1932, S. 691. Landé 
war Ministerialrat im preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und 

„Experte für alle Fragen des Schulrechts“ (Klaus Peter Horn in: Rüdiger Vom Bruch/Christoph Jahr 
(Hrsg.) Die Berliner Universität in der NS-Zeit, Bd. 2: Fachbereiche und Fakultäten, Stuttgart 2005, 
S. 217).
636	 1. Auflage 1912, herausgegeben u.a. von Paul Laband, Georg Jellinek und Franz von Liszt; 3. 
Auflage 1920 herausgegeben u.a. von Gerhard Anschütz, Max Lenz. Zuletzt Gerhard Anschütz u.a. 
(Hrsg.), Handbuch der Politik. Bd. 1 Grundlagen der Politik. Berlin, Leipzig 1920. „Die Auswahl 
der Bearbeiter für die einzelnen Themata wurde von dem grundsätzlichen Bestreben nach Objekti-
vität geleitet.“ (Aus dem Vorwort zur 1. Auflage, S. III).
637	 In 1. Auflage Band 1, Grundlagen der Politik, schrieb Hubrich über „Die Staatsformen. 
Souverände, halb-souveräne und nicht souveräne Staaten“, in der 3. Auflage 1920 zusätzlich über 

„Staatenverbindungen und Staatenbündnisse“. Die verwaltungsrechtlichen Abschnitte „Kommunale 
Selbstverwaltung“ (bearbeitet von Hugo Preuß) und „Autonome Körperschaften“ (bearbeitet von 
Wilhelm v. Blume) wurden ihm nicht anvertraut. 
638	 Begründet von Karl Freiherr v. Stengel, herausgegeben von Max Fleischmann, 2. A. Tübingen 
1911 (Bd. 1), 1913/14 (Bd. 2 und 3).
639	 Marc Grohmann über das „Wörterbuch“, in: Exotische Verfassung. Die Kompetenzen des 
Reichstags für die deutschen Kolonien in Gesetzgebung und Staatsrechtswissenschaft des Kaiser-
reichs (1884 – 1914), Tübingen 2001, S. 97.
640	 K. E. Cäsar Predari in: Gruchot’s Beiträge 1915, S. 570 f. In einer weiteren Rezension findet 
sich der Hinweis, dass in dem „Wörterbuch“ jeder Mitarbeiter seinem Artikel „sein besonderes 
Gepräge aufdrücken und damit nach seiner Façon fertig werden“ durfte (Otto Mayer in: AöR 1912, 
S. 566 ff.). Bis heute wird das „Wörterbuch“ häufig zitiert in Fragen der Begriffsbedeutung der 
damaligen Zeit und der Aussagen einzelner Bearbeiter. 
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Der Umfang der Mitherausgeberschaft Hubrichs an einem der ersten Kommen-
tare zum BGB641 ist nicht mehr gänzlich nachvollziehbar.642

4.	 Erwähnung in Biographien und Hochschullehrerlexika

Eine erste Erwähnung findet Hubrich in einem „Biographisch-litterarischen Le-
xikon für die Haupt- und Residenzstadt Königsberg und Ostpreußen“ mit einigen 
biographischen Daten und Veröffentlichungen.643 Weiter findet sich sein Name in 
der biographischen Sammlung „Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen“644 in den Jahren 
1911 und 1912.645 Einen weiteren Vermerk gibt es auf der „Totenliste“ im „Deut-
schen Biographischen Jahrbuch“.646 

In der „Allgemeinen Deutschen Biographie“647 wird Hubrich ebenso wenig er-
wähnt wie in der „Deutschen Biographischen Enzyklopädie“648, im „Allgemeinen 
Gelehrtenlexikon“649 oder in „Harenbergs Personenlexikon 20. Jahrhundert“650. 
Auch in den englischsprachigen biographischen Lexika hat Hubrich mit seinen 
Arbeiten keinen Eingang gefunden.651

641	 Johannes Biermann/Georg Frommhold/Carl Gareis/Eduard Hubrich/Alexander Niedner/Paul 
Oertmann (Hrsg.). Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuche und seinen Nebengesetzen. Berlin 
1899.
642	 Die Einzelbände wurden von jeweils von einem Hauptbearbeiter herausgegeben, unter diesen 
befindet sich Hubrich nicht. Die einzelnen Beiträge haben keine Verfasserangabe.
643	 Julius N. Weisfert, Biographisch-litterarischen Lexikon für die Haupt- und Residenzstadt Kö-
nigsberg und Ostpreußen, Nachdruck der Originalsausgabe (Königsberg 1897), Hildesheim 1975, 
S. 104. Biographische Daten Hubrichs bis 1897 (Privatdozent in Königsberg), Veröffentlichungen: 
Dissertation, Habilitation, Züchtigungsrecht.
644	 Herrmann Degener (Hrsg.), Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen, Bd. 5: Leipzig 1911, Bd. 6: Leip-
zig 1912. Die biographischen Daten stimmen mit denen überein, die aus den Archiven ermittelt 
werden können. Bei den Werken wird u.a. auch das Gutachten über die Tragweite des Lippeschen 
Schiedsspruches erwähnt, weiter findet sich ein Hinweis auf ein Werk „Deutsche Worte“ von 1902, 
das jedoch sonst nicht auffindbar ist.
645	 Hier wird er als Ordinarius an der Universität Greifswald mit seinen biographischen Daten aus 
Allenstein und Königsberg aufgeführt, es findet sich auch eine Auflistung seiner Veröffentlichungen 
bis einschließlich 1909.
646	 Verband der deutschen Akademien (Hrsg.), Deutsches Biographisches Jahrbuch, Bd.3 (1921), 
Berlin/Leipzig 1927. Hier finden sich Verweise auf Eintragungen zu Hubrich im Literarischen Zen-
tralblatt (325), in der Täglichen Rundschau (9. III) und in Kürschners deutschem Literaturkalender 
(1917, 17). 
647	 Historische Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Allgemei-
ne Deutsche Biographie (ADB) 1875 bis 1912.
648	 Walter Killy/Rudolf Vierhaus (Hrsg.), Deutsche Biographische Enzyklopädie Bd. 5, München 
1997. 
649	 Christian Gottlieb Jöckers, Allgemeines Gelehrtenlexikon, Hildesheim 1960/61.
650	 Werner Wahls, Harenbergs Personenlexikon 20. Jahrhundert, Dortmund 1992.
651	 In neuerer Zeit hat Hubrich lediglich in ein regionales Hochschullehrerlexikon (Werner 
Buchholz (Hrsg.), Lexikon Greifswalder Hochschullehrer, S. 97 f.) Eingang gefunden, in anderen, 
auch umfangreichen Werken zu Juristen generell und jenen aus seiner Epoche (vgl. etwa Michael 
Stolleis (Hrsg.), Juristen: ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. 
München 2001; Gerd Kleinheyer/Jan Schröder (Hrsg.), Deutsche und europäische Juristen aus 
neun Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft, 4. A. 
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5.	„Hubricius“

Ein unterhaltsames Beispiel für Hubrichs Wirkung zu Lebzeiten ist eine als „Dia-
log“ verfasste Abhandlung über einzelne Diskussionspunkte im neuen Eheschei-
dungsrechts des BGB-Entwurfs aus Sicht der Frau,652 die in der Zeitschrift „Die 
Zukunft“653 erschien und in def neben Vertreterinnen verschiedener Frauenverei
ne auch ein „Hubricius – Ein Privatdozent“ auftrat.654 Dieser ist streng darauf be-
dacht, die Ehescheidung rechtlich so schwierig als möglich zu gestalten,655 und 
Justitia, Vertreterin des Rechtsschutzvereins für Frauen in Dresden, wendet sich 
mit den Worten: „Laßt ihn, gegen solche Ansichten mag ich nicht kämpfen. Wir 
haben besseres zu tun“656 ab. Hubrich reagierte in der nächsten Ausgabe der Zeit-
schrift, um „mit Rücksicht auf die Laien, die [...] durch die unzutreffende Schil-
derung meiner Ansichten zu irrigen Vorstellungen verleitet worden sein können“ 
seinen Standpunkt zu erläutern.657 Darauf reagierte die Verfasserin des „Dialogs“: 

Herr Privatdozent Dr. Hubrich in Königsberg erklärt sich in der „Zukunft“ vom sie-
benten März als Träger der Rolle des „Hubricius“, den ich in der Szene „Frauenkampf 
ums Recht“ habe sprechen lassen. Ich gestehe, daß mir die Ansichten des Herrn Hub-
rich vorgeschwebt haben, als ich die Rolle schuf, aber persönlich war die Sache nicht 
gemeint, vielmehr gab mir Hubricius nur den Typus für alle Diejenigen ab, welche 

Heidelberg 1996; dies., Deutsche Juristen aus 5 Jahrhunderten, 3. A. Heidelberg 1989) wird Hub-
rich nicht erwähnt. Auch die Neue Deutsche Biographie (hrsg. seit 1953 ebenfalls vom Verband der 
deutschen Akademien) führt ihn nicht auf.
652	 Anders als im freiheitlich geprägten Schuld-, Sachen- und Erbrecht folgte das Familienrecht 
des BGB weitgehend der patriarchalischen Tradition, die sich u.a. in der Verwaltung und Nutznie-
ßung des Vermögens der Ehefrau durch den Ehemann (§ 1363 BGB a.F.) und dem Entscheidungs-
recht des Ehemanns in ehelichen Angelegenheiten (§ 1354 BGB a.F.) ausdrückte. Allerdings führte 
das BGB die 1875 eingeführte, grundsätzlich scheidbare Zivilehe fort. Vgl. zur Rechtstellung der 
Frau im neuen BGB Christiane Berneike, Die Frauenfrage ist Rechtsfrage. Die Juristinnen der 
deutschen Frauenbewegung und das Bürgerliche Gesetzbuch, Baden-Baden 1995.
653	 Die von Maximilian Harden (1861-1927) herausgegebene Zeitschrift erschien von 1892 – 
1922 in Berlin. Harden machte als Journalist mit seinen originellen und provokanten Feuilletons auf 
sich aufmerksam.
654	 Dr. jur. Emilie Kempin in: Die Zukunft 1986, S. 163 ff.
655	 „Ja, noch viel strenger! Wir müssen die Zügel straff anziehen, damit das Ansehen der Ehe 
im Volke gehoben wird.“ (S. 167). Insbesondere den Scheidungsgrund der Geisteskrankheit hält 
Hubricius für „äußerst gefährlich“.
656	 Kempin in: Die Zukunft 1986, S. 168.
657	 Der Ton, in dem Hubrich diese Erläuterung abfasst, ist für Hubrich’sche Maßstäbe sehr fried-
lich: „Frau Dr. jur. Emilie Kempin hat meinen [...] Aufsatz über das Ehescheidungsrecht [...] zum 
Anlaß genommen, in der „Frauenkampf ums Recht“ betitelten Szene einen gewissen „Hubricius“ 
auftreten zu lassen. [...]. Als ich vor etwa einem Jahr mein Urtheil über das Ehescheidungsrecht 
des Entwurfes niederschrieb, war ich in keinem Augenblick der vermessenen Hoffnung, daß meine 
Empfehlung der Rezeption des landesherrlichen Scheidungsrechts sofort überall als gerechtfertigt 
anerkannt werden würde. Ich hielt es aber für mein Recht, das als richtig Erkannte ohne Rücksicht 
auf den recht oft vom Zufall abhängigen Ausgang vorzutragen und ruhig einer wissenschaftlich 
gehaltenen Widerlegung entgegenzusehen. [...] In der That vermag ich auch heute ein gerechtes 
Ehescheidungsbedürfnis da nicht anzuerkennen, wo von zwei kinderlosen, in vorgerücktem Alter 
stehenden Eheleuten die Frau unheilbar geisteskrank wird und der Ehemann zur Befriedigung 
plötzlich erwachter Frühlingsgefühle von Neuem heiraten will.“ (Beide Zitate auf S. 475).
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die Ehescheidung im Bürgerlichen Gesetzbuch etwa nach dem Rezept des Herrn 
Hubrich geordnet wissen wollen. Ueber den Standpunkt des Königsberger Gelehrten 
rechte ich nicht; trotzdem ich ihn nicht theile, achte ich ihn als Basis einer ehrlichen 
Ueberzeugung.“658

Interessant ist die Auseinandersetzung aufgrund der Tatsache, dass es wohl das 
einzige Mal ist, dass Hubrich sich mit einer Frau wissenschaftlich auseinander-
setzt, und wegen der sehr gemäßigten Worte, mit denen er auf die ihn ins Lächer-
liche ziehende Rolle des „Hubricius“ reagierte.

II.	 Wirkung in der Entwicklung des Hochschulrechts im 20. Jahrhundert

Die Wirkung, die Hubrichs Arbeiten in der Entwicklung des Hochschulrechts zu 
Beginn des Jahrhunderts hatten, also während preußischer Zeit und in der Wei-
marer Republik, wurde bereits dargestellt. Im Folgenden soll nun auf die weitere 
Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten eingegangen werden, um auch hier 
mögliche Spuren seiner Arbeit aufzuzeigen. Dabei kann auf die Gesamtentwick-
lung des Hochschulrechts nur in Grundzügen eingegangen werden.

1.	 Grundlagen des Hochschulrechts 1933 – 1945

a)	 Umbruch nach 1933

Nach dem Willen der Nationalsozialisten bedeutete 1933 um einen radikalen 
Umbruch des Verfassungssystems. Für das Hochschulrecht ist vor allem rele
vant, dass sämtliche Rechtsnormen als vom „Führerwillen“ abgeleitet betrachtet 
wurden, ungeachtet des förmlichen Erlasses als Gesetz, Rechtsverordnung oder 
Verwaltungsverordnung.659

b)	 Stand des Hochschulrechts

Im Bereich des Hochschulrechts griff die nationalsozialistische Gesetzgebung 
insbesondere in die Verwaltung der Universitäten ein: „Im neuen Reich sind 

658	 Kempin in: Die Zukunft 1986, S. 567.
659	 Auch letztere enthielten Rechtsätze, die Ermächtigung ergab sich „implicite aus dem Aufbau, 
der Aufgabe und Einrichtung einer bestimmten Verwaltungsorganisation“ (so Ernst Rudolph Huber, 
Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches, 2. A. Hamburg 1939, S. 258. Vgl. auch BGH NJW 
1952, S. 622).
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die Universitäten unter die straffe politische Führung gestellt“660; diese setzte 
das „Führerprinzip“ auch in den Universitäten durch.661 Die vor 1933 erlassenen 
Hochschulverfassungen wurden durch das nationalsozialistische Regime zwar 
nicht aufgehoben, waren aber praktisch unanwendbar infolge der neuen national-
sozialistischen Gesetze, Richtlinien und Verordnungen662 oder die berüchtigten 
Runderlasse.663

Die Gleichschaltung der Länder und die Ausrichtung nach dem „Führerprinzip“664 
beendeten auch die Bildungshoheit der Länder. Insgesamt wirkte das national
sozialistische System vereinheitlichend auf das gesamte Hochschulwesen. Die 
Kompetenzen der Länder wurden ganz oder teilweise aufgehoben, und den 
Hochschulen wurde kaum Spielraum für eigene Entscheidungen belassen:

Die neue Hochschulordnung ist weitaus überwiegend Reichsrecht. Reichsbestimmun-
gen bilden daher auch die Grundlage dieser Zusammenfassung. Preußische Erlasse 

660	 Ernst Rudolf Huber, Verfassungsrecht, S. 483.
661	 Vgl. die einschlägigen Runderlasse bei Gerhard Kasper u.a. (Hrsg.). Die deutsche Hochschul-
verwaltung. Sammlung der das Hochschulwesen betreffenden Gesetze, Verordnungen und Erlasse, 
Bd. 1 Berlin 1942, Bd. 2 Berlin 1943 (im Folgenden: Kasper u.a., Hochschulverwaltung); etwa 
in Band 1, S. 33 f. die „Vorläufige Maßnahmen zur Vereinfachung der Hochschulverwaltung“, in 
denen die Machtverhältnisse neu geregelt wurden: „I. Rektor und Senat. 1. Zur Sicherung einer 
einheitlichen Führung der Universität gehen die Rechte des Senats und Weiteren Senats [...] auf den 
Rektor über. Der Rektor beruft den Senat usw. als beratende Körperschaft, wenn es ihm im Interes-
se der Universität geboten erscheint. Abstimmungen finden nicht statt. [...] 2. Der Rektor wird aus 
der Zahl der ordentlichen Professoren ernannt.“ 
Ein weiteres Beispiel geben die Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschulverwaltung 
(Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 1 S. 34 f.): „An die Stelle der bisherigen Vorschriften 
treten folgende Bestimmungen: [...] 4. Führer der Hochschule ist der Rektor. Er untersteht den[m] 
Reichwissenschaftsminister unmittelbar und ist ihm allein verantwortlich. 5. Der Leiter der Do-
zentenschaft wird nach Anhören des Rektors und des Gauführers des NS.-Dozentenbundes vom 
Reichswissenschaftsminister ernannt. Er untersteht dem Rektor. 6. Der Leiter der Studentenschaft 
wird nach Anhören des Rektors und des Gauführers des NS.-Dozentenbundes vom Reichswissen-
schaftsminister ernannt. Er untersteht dem Rektor. 7. Der Prorektor und die Dekane werden auf 
Vorschlag des Rektors vom Reichswissenschaftsminister ernannt. [...] 9. Die Fakultäten sind Träger 
der fachwissenschaftlichen Arbeit.“ Vgl. zur Durchsetzung Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaft-
liche Fakultät, S. 93 f.
662	 Beispiele: Die Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschulverwaltung vom 1.04.1935, 
abgedruckt bei Kasper u.a., Hochschulverwaltung, Bd. 1, S. 34, setzten die Bestimmungen über 
die Verfassung der akademischen Behörden (Rektor, Senat, Fakultäten) außer Kraft; das Reichs-
hochschullehrergesetz (RHSchLG) vom 9.04.1938 (RGBl. I 1938, S. 377) bestimmte eine neue 
Stellung der Hochschullehrer gemäß dem „Führerprinzip“; die Strafordnung für Studenten, Hörer 
und studentische Vereinigungen an den deutschen Hochschulen vom 1.03.1935 (Kasper u.a., Hoch-
schulverwaltung, Bd. 2, S. 353 – 355) regelte ein neues studentisches Disziplinarrecht.
663	 Die meisten Bestimmungen erließ das Naziregime als Verwaltungsverordnungen und Erlasse, 
die in den Ministerialblättern bekannt gemacht wurden, vgl. Kasper u.a., Hochschulverwaltung, Bd. 
1 und 2; Thieme, S. 34. 
664	 Siehe dazu Dietmut Majer, Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems. Führerprin-
zip, Sonderrecht, Einheitspartei, Stuttgart u.a. 1987; insb. zur Durchsetzung in den Universitäten: 
Helmut Böhm, Von der Selbstverwaltung zum Führerprinzip. Die Universität München in den 
ersten Jahren des Dritten Reiches (1933 – 1936), Berlin 1995.



207

sind daneben nur in solchen Fällen abgedruckt, wo sie als Musterregelung kenntlich 
gemacht sind.665

Sachlich zuständig für das Hochschulwesen war das 1934 errichtete Reichsmini
sterium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.666 Dies war auch zustän-
dig für die Bestätigung der zunächst noch von den akademischen Gremien ge-
wählten Rektore und Dekane.667 

c)	 Die Universität und das nationalsozialistische Bildungsideal668

Das nationalsozialistische Gedankengut und das mit ihm verbundene Bildungs
ideal verbreitete sich rasch auch in den Universitäten und unter ihren Mitglie
dern.669 Bezeichnend ist die Einstellung zur „Aufgabe der deutschen Hochschule“, 
wie sie „als einheitliche Auffassung aller Rektoren“ am Schluss der Rektoren
konferenz der wissenschaftlichen Hochschulen in Berlin am 10. März 1939 zu-
sammengefasst wurde:

1. Die nationalsozialistische deutsche Hochschule hat die großen völkischen Aufgaben, 
die ihr vom Führer und dem Beauftragten für den Vierjahresplan gestellt sind, mit dem 
festen Entschluß übernommen, sie zu lösen und damit zu ihrem Teil beizutragen, die 
Lebensgrundlagen des deutschen Volkes zu sichern und zu verbessern. [...] 12. Die 
wissenschaftlichen Hochschulen des großdeutschen Reiches stellen eine Einheit dar, 
die notwendig auch die organisatorische Vereinheitlichung des gesamten Hochschul-

665	 Auch waren diese grundsätzlich nur für Preußen gültig, allerdings als Richtlinie auch für die 
übrigen Hochschulländer verbindlich, vgl. Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 1, Einleitung, 
S. 1.
666	 Erlass vom 1.05.1934 (RGBl. I S. 365): „[...] Nr. 3: Die einzelnen Aufgaben des Reichs-
ministeriums [...] bestimmt der Reichskanzler.“ Daraufhin erging der „Erlaß über die Aufgaben 
des Reichsministeriums“ vom 11.05.1934 (Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 1, S. 5 f.) der 
bestimmte, dass unter anderem folgende Angelegenheiten auf das Reichsministerium übergehen: 

„[...] 2. Erziehung und Unterricht: Hochschulangelegenheiten.“
667	 Hans-Werner Prahl sieht in diesem Bereich wenig Widerstand auf Seite der Hochschulen: 

„Obwohl es bereits vor 1933 in Einzelfällen dazu kam, dass von den Hochschulgremien regulär 
gewählte Rektoren oder Dekan nicht bestätigt wurden, versuchten viele Hochschulen, derartige 
Eingriffe der nationalsozialistischen Hochschulbehörden dadurch zu vermeiden, daß sie möglichst 
prominente Hochschullehrer in die Rektoren- bzw. Dekanatsämter wählten, deren Ablehnung 
allgemeines Aufsehen erregt hätte. Diese Art des Widerstands wurde jedoch bald aufgegeben, 
und die Spitzenpositionen der akademischen Selbstverwaltung blieb den nationalsozialistisch 
ausgerichteten Dozenten und Professoren überlassen.“ (Hans-Werner Prahl, Sozialgeschichte des 
Hochschulwesens, München 1978, S. 319). Ähnlich die Erkenntnisse für die Greifswalder Fakultät 
von Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 85 ff.
668	 Vgl. bei Teresa Wróblewska, Die Reichsuniversitäten Posen, Prag und Straßburg als Modell 
nationalsozialistischer Hochschulen in den von Deutschland besetzten Gebieten, Torún 2000, 
S. 15 ff.
669	 Zur Stimmung und der Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts an der Universität 
Greifswald und insb. unter den juristischen Professoren vgl. Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaft-
liche Fakultät, S. 77 ff. 
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wesens beim Reich erfordert. Die nationalsozialistische Hochschule will als Reichs-
hochschule die hohe Schule des deutschen Volkes sein.670

Knapp eineinhalb Jahre später, am 18. Dezember 1940, versammelten sich die 
Hochschulrektoren unter Vorsitz des Reichserziehungsministers Bernhard Rust671 
in Prag und fassten die wesentlichen Ergebnisse der Rektorenkonferenz in fol-
genden Leitgedanken zusammen: 

1. Der Führer hat den deutschen Willen, die deutsche Kraft und den deutschen Geist 
geeint. In dieser Einheit weiß sich die deutsche Wissenschaft verankert und geborgen. 
Wie niemals mehr eine Trennung der deutschen Führung und des deutschen Volkes 
möglich sein wird, so wird auch nie mehr das deutsche Geistesleben vom Volksleben 
getrennt werden können. 2. Die Aufgaben, den Völkern eine neue gerechte Lebensord-
nung zu geben, dem deutschen Volke seinen Lebensraum für alle Zukunft zu sichern, 
werden die deutsche Wissenschaft bereit finden.672

Die entsprechende Handhabung der universitätsbezogenen Rechtssetzung trieb 
die zu Beginn des Jahrhunderts begonnene Vereinheitlichungstendenz im Hoch-
schulrecht ohne Rücksicht auf traditionelle Strukturen auf die Spitze. Thomas 
Oppermann formuliert dazu:

Es gehört zur allgemeinen Tragik der jüngsten deutschen Verfassungsgeschichte, daß 
auch im Hochschulrecht die mehr als hundertfünfzigjährige langsame Bewegung zur 
allmählichen Stärkung der Reichseinheit in der besonderen Konstellation nach 1933 
sich zu einer hektischen Scheinvollendung übersteigern mußte. [...] Infolge vieler 
Überspitzungen der „Gleichschaltung“ freilich [wurde] der unitaristische Gedanke so 
gründlich diskreditiert und Gegenkräfte wachgerufen, daß nach 1945 das Pendel kräf-
tig zur anderen Seite ausschlug.673

d)	 Rechtsnatur der Universitäten, Selbstverwaltung  
	 und Satzungsautonomie

Bezüglich der Rechtsnatur der Universitäten ist anzumerken, dass das national-

670	 Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 1, S. 15.
671	 Bernhard Rust (1883 – 1945) war bereits früh NSDAP-Mitglied und wurde im März 1925 
zum Gauleiter des NSDAP Gaues Hannover-Nord ernannt. Im September 1930 wurde er für die 
NSDAP in den Reichstag gewählt und war dort seit 1932 NSDAP-Landesinspekteur für Nieder-
sachsen. 1933 wurde er kommissarischer preußischer Kultusminister und 1934 Reichsminister für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Die ab 1935 als „Führer der Hochschulen“ etablierten 
Rektoren waren direkt Rust unterstellt, weiter ernannte Rust den Leiter des Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbundes (NSDStB) sowie des Nationalsozialistischen Deutschen Dozenten-
bundes (NSDDB). Beide Verbände dienten der Ideologisierung des Lehrbetriebes und waren der 
NSDAP angeschlossen.
672	 Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 1, S. 17. 
673	 Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 84.
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sozialistische Regime lediglich den Aspekt der „Anstalt“ und folglich die straffe 
Eingliederung in den ministerialen Verwaltungsapparat befürwortete. Obwohl 
die akademische Selbstverwaltung de facto zunächst fortbestand, war ein Groß-
teil der Hochschulangehörigen der nationalsozialistischen Forderung nach einer 

„Politisierung der Hochschulen“ bereits nachgekommen und hatte eine Gleich
schaltung selbst vorgenommen.674 Weiter wurden auch an den Hochschulen 

„Säuberungen“ durchgeführt, mit denen unliebsame Kandidaten von den Hoch-
schulen entfernt wurden.675 Die zunächst noch durchgeführten akademischen 
Schein-Wahlen wurden bald durch ein Ernennungsrecht des Ministers bzw. Rek-
tors abgelöst, und viele direkte administrative Eingriffe in die Hochschulverwal-
tung höhlten die Selbstverwaltung aus.676 

Bezüglich der Fortgeltung alter Universitätsstatuten und Ordnungen wurde kei-
ne spezifische Regelung getroffen, aber die nationalsozialistischen Erlasse ver-
drängten nach und nach die tradierten Satzungen.677 

Selbst die Kernbereiche der Universitätsautonomie blieben nicht von der Zent-
ralisierungswut der Nationalsozialisten verschont: Das Gesetz über die Führung 
akademischer Grade vom 7. Juni 1939678 bestimmte in § 8: „Die zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlässt 

674	 „Weil die Hochschulintelligenz auch schon vor 1933 manche Bruchstücke der nationalsozi-
alistischen Ideologie scheinwissenschaftlich begründet hatte, konnten viele Hochschulangehörige 
ihre Vorstellungen in der faschistischen Ideologie wieder finden. Daher brauchten die national-
sozialistischen Machthaber 1933 nicht tiefgreifend in die Hochschulen einzuwirken, denn diese 
bereiteten fast widerspruchslos die nationalsozialistische Gleichschaltung vor. Das Ideal der 
Hochschulautonomie mußte nicht aufgehoben werden, um die deutschen Hochschulen an den 
Nationalsozialismus anzupassen.“ (Hans-Werner Prahl, Sozialgeschichte des Hochschulwesens, 
München 1978, S. 318). Karl Dietrich Bracher prägte den Begriff „Selbstgleichschaltung“ (Bracher, 
Die deutsche Diktatur. Entstehung – Struktur – Folgen des Nationalsozialismus, Köln/Berlin 1969); 
Näheres bei Henryk Olszewski, Zwischen Begeisterung und Widerstand. Deutsche Hochschullehrer 
und der Nationalsozialismus, Poznan 1989, S. 83 ff.; Wróblewska, Die Reichsuniversitäten, S. 39 ff.
675	 Grundlage war auch hier das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (RGBl. 
1933 I, S. 175 ff.). Das Gesetz diente der „Gleichschaltung“ des gesamten öffentlichen Dienstes 
und der Entlassung von Gegnern des NS-Regimes, davon betroffen waren insbesondere auch alle 
Beamten und Angestellten jüdischen Glaubens. Der enthaltene „Arierparagraph“ (§ 3) verbot die 
Beschäftigung von „Nichtariern“ im öffentlichen Dienst, die in den sofortigen Ruhestand zu ver-
setzen waren. Die „Säuberung“ beschränkte sich nicht auf die Staatsverwaltung; Gleichschaltung, 
Anpassung und Säuberung wurden rasch auf alle Bereiche des öffentlichen und gesellschaftlichen 
Lebens ausgedehnt; Organisationen, Verbände, Vereine übernahmen den „Arierparagraphen“.
676	 Vgl. Karl Dietrich Bracher, Die Gleichschaltung der deutschen Universität, in: Freie Uni-
versität Berlin (Hrsg.), Nationalsozialismus und die deutsche Universität, Berlin 1966, S. 130 ff.; 
Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 102.
677	 Für das Jurastudium z.B. durch die Studienordnung vom 18.01.1935 iVm. mit den Runderlas-
sen vom 2.09.1938 und 21.12.1938 (jeweils abgedruckt bei Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 
2, S. 471 f.), in Verbindung mit der Justizausbildungsordnung vom 4.01.1939 (RGBl. I S. 5) und der 
Verordnung über Anrechnung von Wehrdienst bei der Zulassung zu den vereinfachten juristischen 
Staatsprüfungen vom 27.11.1940 (RGBl. I S. 1530). Siehe auch Vorholz, Rechts- u. Staatswissen-
schaftliche Fakultät, S. 109.
678	 RGBl. I S. 985.
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der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.“ Bereits 1934 
hatte das Reichsministerium eine Reichshabilitationsordnung erlassen,679 die im 
Jahr 1939 modifiziert worden war und die vor allem auch Instrument der NS-Re­
gierung zur „Säuberung“ der Hochschulen von jüdischen und oppositionellen 
Wissenschaftlern war.680

Auch Höhe und Verteilung der anfallenden Gebühren wurden nun von staatli-
cher Seite geregelt. Ein Erlass des Reichsministeriums681 legte fest, dass die Pro-
motions- und Habilitationsgebühren von nun an „in voller Höhe [...] der Staats- 
(Hochschul-) kasse“ zuflossen. Wie weit die staatliche Einmischung ging, zeigt 
das Beispiel der Verleihung von Ehrentiteln.682 Per Runderlass vom 22. März 
1938 wurden Richtlinien für die Verleihung des Grades und der Würde eines Eh-
rendoktors sowie der akademischen Würde eines Ehrensenators, Ehrenbürgers 
oder Ehrenmitgliedes festgelegt. In der Einleitung zu diesen Richtlinien heißt es: 

Die Bestimmungen der Satzungen und Promotionsordnungen bilden indessen keine 
ausreichende Grundlage mehr, die deutsche Ehrendoktorwürde [...] zu verleihen. [...] 
Ich hebe daher alle entgegenstehenden Bestimmungen der Satzungen und der Promo-
tionsordnungen [...] auf und gebe in der Anlage Richtlinien, die mit Wirkung vom 1. 
April 1938 für die Vornahme dieser akademischen Ehrungen maßgebend sind.683

Mithilfe des „Führerprinzips“ wurden somit nicht nur auch in den Hochschulen 
alle Entscheidungsstränge zentralistisch ausgerichtet, sondern auch die klassi
schen Gebiete autonomen Universitätsrechts wurden den Hochschulen entzogen. 
In einem solchen autokratischen System hatte autonomes Recht keinen Platz.684

679	 Zur Reichshabilitationsordnung von 1934 vgl. Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche 
Fakultät, S. 103 ff. 
680	 Die Reichshabilitationsordnung von 1939 ist abgedruckt bei Kasper u.a., Hochschulverwal-
tung Bd. 2, S. 18 ff., die entsprechenden Durchführungsbestimmungen finden sich auf S. 22 ff. Vgl. 
zu den inhaltlichen Aspekten Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 126 ff.
681	 Erlass vom 3.06.1939, abgedruckt bei Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 2, S. 445 – 447. 
Die Höhe der Promotionsgebühren betrug für alle Fakultäten 200 Reichsmark. Die Verteilung 
erfolgte weiter gemäß dem Runderlass vom 9.11.1935.
682	 Ingo Bach bezeichnet die staatliche Regulierung dieses Bereichs als „Beispiel für den Auto-
nomieverlust der Hochschule im Dritten Reich“ (Ingo Bach, „Der Führer gab neuerdings Weisung, 
die Verleihung von Ehrenpromotionen solle so sparsam wie möglich erfolgen“. Verleihung und 
Aberkennung des Titels „Dr. Ehrenhalber“ als Spiegel nationalsozialistischer Hochschulpolitik, in: 
Buchholz/Olschewski (Hrsg.), Die Universität Greifswald, S. 309). 
683	 Abgedruckt bei Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 2, S. 487 ff.
684	 Vgl. dazu den Runderlass vom 25.10.1937 (Kasper u.a., Hochschulverwaltung Bd. 2, S. 449), 
in dem der Reichserziehungsminister Rust die Rektoren anweist: „Aus gegebener Veranlassung 
weise ich darauf hin, daß die Neuaufstellung von Studienplänen und Prüfungsordnungen sowie 
Änderungen derselben stets meiner Genehmigung bedürfen.“ Interessant ist das Fazit von Klemens 
Pleyer, Die Vermögens- und Personalverwaltung der deutschen Universitäten. Ein Beitrag zum 
Problemkreis Universität und Staat, Marburg 1955, S. 148 f. Pleyer meint, dass man „auf der einen 
Seite nicht verkennen dürfe [...], daß der Versuch gemacht wurde, eine grundlegende Umgestaltung 
der Organisation der Universitäten durchzuführen und hierbei gerade den Gedanken der Selbst-
verwaltung zu beschränken [...] aber [...] das Universitätsleben war bis dahin vom Gedanken der 
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e)	 Greifswalder Fakultät 

Zur Greifswalder Fakultät in der Zeit des Nationalsozialismus und während des 
zweiten Weltkriegs kann auf die Darstellung bei Irene Vorholz verwiesen wer-
den.685 Es ergeben sich keine großen Unterschiede zu anderen Fakultäten, mit 
Ausnahme der Eigenschaft als „Auffangfakultät“ für die kriegsbedingt geschlos-
sene Fakultät der Kieler Universität 1944/45.686

f)	 Wirkung von Hubrichs Werk

Ein akademischer Streit wie der um den Rechtscharakter der Universitätsstatu-
ten besaß während des nationalsozialistischen Regimes keine Öffentlichkeit, ins-
besondere auch, weil sich das Recht auf diesem Gebiet nicht weiterentwickelte, 
sondern grundsätzlich ausgehebelt wurde. Als Manifestation der Universitätsau-
tonomie und mithin als Unabhängigkeit von staatlichem Einfluss waren Univer-
sitätssatzungen ein Fremdkörper in dem von den Nationalsozialisten verfolgten 

„Rechts“-System.687 

2.	 Entwicklung des Hochschulrechts nach 1945 I:  
	 Grundlagen des Hochschulrechts der DDR688

a)	 Hochschulreformen in der DDR

Das Universitäts- und Hochschulwesen der DDR befand sich seit Kriegsende 

Selbstverwaltung zu stark beherrscht worden, daß seine Neugestaltung im Wege der zentralen 
Regelung den bisherigen Zustand nicht ohne weiteres beseitigen konnte. Wir stoßen vielmehr 
immer wieder auf die Tatsache, daß auch unter der Herrschaft des sogenannten Führerprinzips an 
den meisten deutschen Universitäten ein starkes Eigenleben erhalten blieb und daß der Gedanke der 
Selbstverwaltung in der Praxis nicht einfach beiseite geschoben werden konnte.“
685	 Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät. Zum Zeitraum 1933 – 1939 vgl. S. 95 ff. 
sowie das Resümee auf S. 167 ff. und zur Lage während des Weltkriegs S. 133 ff. 
686	 Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 145 f.
687	 Die Unterstellung der Hochschulen unter ein rechtlich nicht beschränktes Direktionsrecht 
schloss körperschaftliche Satzungen zugunsten zentraler Regelungen auf Reichsebene aus. Vgl. 
auch Reiß, Rechtsetzungsbefugnis, S. 22; Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 25.
688	 Siehe eingehend zum DDR-Hochschulrecht: Institut für Hochschulbildung (Hrsg.), Autoren-
kollektiv unter Leitung von Hans-Jürgen Schulz, Das Hochschulwesen der DDR. Ein Überblick, 
Berlin (Ost) 1980 (im Folgenden: Schulz, Hochschulwesen der DDR); Bundesministerium für 
innerdeutsche Beziehungen (Hrsg.), Autorenkollektiv unter Leitung von Hartmut Zimmermann, 
DDR-Handbuch. 2 Bde., 3. A. Köln 1985 (im Folgenden: Zimmermann, DDR-Handbuch). Zur 
Stellung der Hochschulen im gesellschaftlichen Kontext: Dietmar Waterkamp, Handbuch zum 
Bildungswesen der DDR, Berlin 1987.
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und während der gesamten Zeit der deutsch-deutschen Trennung in ständigem 
Wandel.689 Es lassen sich drei Hochschulreformvorhaben unterscheiden:690

Ziele der Ersten Hochschulreform691, die von 1945 bis etwa 1951 andauerte, 
waren vor allem die Entnazifizierung des Hochschulwesens, die Brechung des 
Bildungsmonopols der besitzenden Klassen, eine Trennung der staatlichen Bil-
dungseinrichtungen von der Kirche sowie das Verbot privater Bildungseinrich-
tungen. Diese Ziele wurden z.B. durch die Gründung der Arbeiter- und Bauern-
fakultäten692 und eine generelle kommunistische Durchdringung aller Bereiche 
der Universitäten und Hochschulen durchgesetzt.693

Für die Verwaltung und Organisation der Universitäten relevanter war die Zweite 
Hochschulreform694, die vor allem das Ziel verfolgte, die Forschung und Lehre 
an den Universitäten in eine gesamtstaatliche Wirtschafts- und Forschungspla-
nung einzubinden und den staatlichen Einfluss und den der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschland (SED) auf die Hochschulen zu verstärken. So wurde 
eine zentrale Planung, Leitung und Kontrolle durchgesetzt, auf Parteiseite durch 
die Einrichtung der Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ beim Zentralko-
mitee der SED, auf Regierungsseite durch die Schaffung des Staatssekretariats 
für Hochschulfragen, das 1967 Ministerialrang erhielt.695 

689	 Vgl. zur Entwicklung seit 1945 die Darstellung bei Schulz, Hochschulwesen der DDR, 
S. 43 ff., insb. seit Gründung der DDR S. 53 ff.
690	 Zimmermann, DDR-Handbuch, S. 1382; Klaus Westen, Das Hochschulrecht der DDR, in: 
Jahrbuch für Ostrecht Band 12, S. 39 ff.
691	 Grundlage der Reform war ein veröffentlichter gemeinsamer Aufruf von KPD und SPD in der 
sowjetisch-besetzten Zone, in dem sich die Parteien über eine demokratische Schul- und Hoch-
schulreform geeinigt hatten. Abgedruckt in: Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (Hrsg.), 
Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland: Dokumente aus den Jahren 1945 – 1949, 
Berlin (Ost) 1968, S. 175 ff. Näheres zur sozialen Struktur der DDR-Hochschulen in diesen Jahren 
bei Prahl, Sozialgeschichte des Hochschulwesens, S. 340 ff.
692	 Die Arbeiter- und Bauernfakultäten wurden bereits 1962 wieder abgeschafft, da sie sich neben 
den Oberschulen und den Erweiterten Oberschulen nicht behaupten konnten, vgl. Waterkamp, 
Handbuch zum Bildungswesen der DDR, S. 302.
693	 Sog. „sozialistische Umgestaltung“ des gesamten Hochschulwesens. Höhepunkt der daraus 
entstehenden Konflikte war der Auszug der demokratischen Hochschullehrer und Studenten aus der 
Humboldt-Universität zu Berlin und die Gründung der Freien Universität Berlin im Jahre 1948.
694	 Von 1951 bis ca. 1965. In diesen Zeitraum fällt auch das 1958 von der 3. Hochschulkonferenz 
der SED beschlossene Programm für eine „sozialistische Umgestaltung der Universitäten und 
Hochschulen“, mit dem die Hochschulen der DDR zu sozialistischen Bildungsstätten entwickelt 
werden sollten. Mittel dazu waren die Erhöhung des wissenschaftlichen Niveaus, die enge Verknüp-
fung von Forschung und Praxis sowie die Auseinandersetzung mit „reaktionären Theorien und 
kleinbürgerlichen Auffassungen“. Vgl. Hermann Weber, Die DDR 1945 – 1990, 4. A. München 
2006, S. 54; Kurt Hager, Der Kampf für die weitere sozialistische Umgestaltung der Universitä-
ten und Hochschulen der DDR. Referat auf der III. Hochschulkonferenz der SED vom 28.02. – 
2.03.1958 in Berlin, in: Marianne Lange, Zur sozialistischen Kulturrevolution, Bd. I Berlin 1960, 
S. 283 ff.
695	 Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Universitäten, Hoch- und Fachschulen in der DDR, Bonn 
1980, S. 15 (ohne Autorenangabe).
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Die enge Verknüpfung der Forschung und Lehre mit staatlichen und politischen 
Zielen und die staatliche Koordination aller Hochschulbereiche führte dazu, 
dass die Hochschulen mehr und mehr als Quasi-Wirtschaftszweig in der Ge
samtwirtschaftsplanung der DDR erschienen. Die Einbindung der universitären 
Forschung696 in die volkswirtschaftliche Gesamtplanung erfolgte aufgrund des 

„Zentralen Forschungsplans der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissen
schaften“ und des „Zentralen Forschungsplans der mathematisch-naturwissen
schaftlichen Grundlagenforschung“ sowie des „Staatsplans Wissenschaft und 
Technik“.697

Weitere Ziele der Zweiten Hochschulreform waren die Gründung neuer Univer-
sitäten, die Einführung 10-monatiger Studienjahre statt der Semester, die Bin-
dung der Studentenvertretungen an die Freie Deutsche Jugend (FDJ) und die Ein-
führung eines verbindlichen gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudiums698 
für alle Studienrichtungen.

Im Jahr 1965 wurden die neuen Strukturen des Bildungswesens in einem Gesetz 
über das einheitliche sozialistische Bildungssystem699 zusammengefasst, durch 
das auch die Regelungen über die ideologische Ausbildung ausgebaut wurden700 
und die Verknüpfung der Universitäten und Hochschulen mit der volkswirt-
schaftlichen Planung und den Wirtschaftsunternehmungen der DDR gefestigt 
wurde.701 Das Bildungsgesetz war ein Rahmengesetz, das durch Gesetze, Verord-
nungen und Erlasse weiter ausgeführt wurde. 

696	 Eingehend zur Forschungsplanung Lothar Mertens, Rote Denkfabrik? Die Akademie für Ge-
sellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Berlin u.a. 2004, S. 152 ff. Zum Begriffsverständnis 
vgl. auch Schulz, Hochschulwesen der DDR, S. 145 ff.
697	 Zu diesen Plänen und ihrer Implementierung S. Schulz, Hochschulwesen der DDR, S. 165. Zu 
den Wirkungen der umfassenden Planung und Koordination der Forschungstätigkeit vgl. bei Water-
kamp, Handbuch zum Bildungswesen der DDR, S. 311 ff. sowie Friedrich-Ebert-Stiftung, Univer-
sitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR, S. 40. Die Pläne sind jeweils auszugsweise abgedruckt 
in den Zeitschriften „Bildung und Erziehung“ (etwa der Zentrale Forschungsplan der marxistisch-
leninistischen Gesellschaftwissenschaften der DDR 1971 – 1975 in: Heft 3/1972, S. 74 – 79) oder 

„Einheit“ (ideologisches Zentralorgan der SED).
698	 Dieses umfasste marxistisch-leninistische Philosophie, politische Ökonomie und die Ge-
schichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung.
699	 Gesetz vom 25.02.1965 über das einheitliche sozialistische Bildungssystem, DDR-Gesetzblatt 
I Nr. 6 S. 83. Abgedruckt in: Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen (Hrsg.), Hoch- und Fach-
schulbildung. Grundsatzbestimmungen, Berlin 1987, S. 15 ff.
700	 Näheres zur Ideologisierung der Universität bei Prahl, Sozialgeschichte des Hochschulwesens, 
S. 344 f. sowie bei Waterkamp, Handbuch zum Bildungswesen der DDR, S. 309 ff.
701	 So bestimmt etwa § 52 des Bildungsgesetzes: „Die Universitäten und Hochschulen der 
Deutschen Demokratischen Republik haben wissenschaftlich hochqualifizierte und sozialistisch be-
wusste Persönlichkeiten zu bilden und zu erziehen, die fähig und bereit sind, den Prozeß der immer 
tieferen Durchdringung der Produktion, der Kultur und aller anderen Bereich der sozialistischen 
Gesellschaft mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft bewusst zu gestalten und verant-
wortliche Tätigkeiten zu übernehmen. Die Ausbildung an den Universitäten und Hochschulen wird 
bestimmt von den Erfordernissen der Wissenschaft, der Volkswirtschaft und der Gesellschaft. [...]“. 
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Es war Grundlage für die nächste Reform der Hochschulen, die Dritte Hochschul
reform702, die im Jahr 1967 begann. Ziele dieser Reform waren unter anderem 
die beschleunigte Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis, die 
noch verstärkte Einfügung der Hochschulen in die staatliche Planung sowie die 
Kooperation der Hochschulen mit den Wirtschaftsbetrieben.703 Auch die Organi-
sation der Universitäten selbst war erneut Änderungen unterworfen, um sie ef-
fektiver zu gestalten. So wurde die Forschungsorganisation insgesamt ausgebaut, 
wurden die Fakultäten und Institute zum Großteil aufgelöst und Fachgebiete in 
kleine, spezifische Sektionen zusammengefasst, die auf die künftigen Berufe der 
Absolventen zugeschnitten waren.704 

b)	 Struktur des Hochschulwesens

In der DDR existierten in den 1980er Jahren insgesamt sieben Universitäten und 
46 Hochschulen.705 Neue Universitäten wurden in der DDR nicht gegründet, da-
für die große Mehrheit der Hochschulen.706 

Die Universitäten und 23 Hochschulen waren direkt dem Ministerium für Hoch- 
und Fachschulwesen der DDR unterstellt. Weitere Hochschulen waren anderen 
Ministerien (Ministerium für Volksbildung, Ministerium für Kultur) bzw. dem 
Rat für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft oder dem Staatlichen Rat für 
Körperkultur und Sport untergeordnet.

Neben diesen in die Struktur des Einheitlichen Sozialistischen Bildungssystem707 

§ 55 Abs. 2 bestimmt: „Die Forschung an Universitäten und Hochschulen ist so zu organisieren, 
daß auf der Grundlage des Planes der Wissenschaften wissenschaftliche und volkswirtschaftliche 
Schwerpunktaufgaben gelöst werden; verschiedene Wissenschaftsdisziplinen zusammenwirken 
und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen den Universitäten oder Hochschulen und der 
gesellschaftlichen Praxis entwickelt wird.“
702	 Weitere Grundlagen der Dritten Hochschulreform waren die Beschlüsse des VI (1963) und 
VII. (1967) Parteitags der SED, vgl. SED (Hrsg.), Protokolle der Verhandlungen des VI. bzw. VII. 
Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, Berlin 1963 und Berlin 1967.
703	 Friedrich-Ebert-Stiftung, Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR, S. 17.
704	 Beispiele: Sektionen für Schwermaschinenbau, Schiffsbau, Pflanzenproduktion, Tierprodukti-
on, Landtechnik, Außenwirtschaft. Lediglich die Medizin behielt Fakultätsstatus und wurde nur in 

„Bereich Medizin“ umbenannt. Zugunsten der berufsbezogeneren Ausbildung wurde das Studium 
durch die große Zahl von Pflichtveranstaltungen verschulter und die Wahlmöglichkeiten auf ein 
Minimum beschränkt.
705	 Zahlen auch zu Studienrichtungen, Studentenzahlen u.a. bei Waterkamp, Handbuch zum 
Bildungswesen der DDR, S. 332 ff.
706	 Vor Gründung der DDR existierten lediglich neun dieser Hochschulen; 37 wurden nach einem 
wegweisenden Ministerratsbeschlusses vom 6.08.1953 neu gegründet und aufgebaut, vgl. Anke 
Burkhardt/Doris Scherer, Materialien zur DDR-Hoch- und Fachschulstatistik, Berlin 1993; Ralph 
Jessen, Akademische Elite und kommunistische Diktatur. Die ostdeutsche Hochschullehrerschaft in 
der Ulbricht-Ära, Berlin 1997, S. 145 ff.
707	 Hauptziel des Bildungssystems war die Ausbildung „allseitig und harmonisch entwickelte[r] 
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integrierten Hochschulen existierten eine ganze Reihe hochschulähnlicher, ideo-
logisch ausgerichteter oder zweckgebundener Einrichtungen,708 in denen in der 
Regel verschiedene Kader für bestimmte staatliche und gesellschaftliche Berei-
che ausgebildet wurden.709 

c)	 Hochschulleitung und Hochschulorganisation

Das DDR-Regime trug der Komplexität und Eigenheit der universitären Abläufe 
Rechnung, indem das Ministerium für die Ausübung der Leitungstätigkeit fest-
legte, dass „den spezifischen Bedingungen und Anforderungen des Hochschulwe­
sens“ Rechnung zu tragen sei.710 Die Leitung der Universitäten und Fachschulen 
oblag dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen (MHF), das ein Organ 
des Ministerrates war. Aufgabe war vor allem die „einheitliche Leitung und Pla-
nung der Hoch- und Fachschulen und die Sicherung der einheitlichen Hoch- und 
Fachschulpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik.“711 

Auch im Hochschulbereich wurde das „Prinzip des demokratischen Zentralis
mus“712 implementiert. Aus diesem wurde für die Leitungstätigkeit an den Hoch-
schulen das „Prinzip der Einzelleitung“ entwickelt, demzufolge die Verantwor-
tung beim jeweiligen Leiter lag, der von Gremien beraten wurde, letztlich aber 
seine Beschlüsse allein fasste und vor den höheren Stellen vertreten musste.713

Für die Universitäten und Hochschulen war dieser Leiter der Rektor,714 die bera-

sozialistische[r] Persönlichkeiten, die bewusst das gesellschaftliche Leben gestalten, die Natur 
verändern und ein erfülltes, glückliches, menschenwürdiges Leben führen“ (Gesetz über das ein-
heitliche sozialistische Bildungssystem vom 25.02.1965 (vgl. Fn. 702). Näheres bei Zimmermann, 
DDR-Handbuch Bd. 1, S. 318 ff.
708	 Etwa die SED-Parteihochschule „Karl Marx“, die „Akademie für Gesellschaftswissenschaf-
ten“ beim Zentralkomitee der SED; die FDJ-Hochschule „Wilhelm Pieck“, die FDGB-Hochschule 
„Fritz Heckert“, die Offiziershochschulen der Volkspolizei, der Nationalen Volksarmee und des 
Staatssicherheitsdienstes und die dem DDR-Ministerrat direkt unterstellte „Akademie für Staats- 
und Rechtswissenschaft der DDR“. Einzelheiten Zimmermann, DDR-Handbuch Bd. 2, S. 1384. 
709	 Entsprechend den Prinzipien der Kaderpolitik wurden diese von ihrer Dienststelle zum Studi-
um „delegiert“. Vgl. Zimmermann, DDR-Handbuch Bd. 2, S. 1382.
710	 Autorenkollektiv unter Leitung von Willi Büchner-Uhder, Hochschulrecht der DDR. Eine 
fachwissenschaftliche Darstellung. Hallesche Studien zum Hochschulrecht, Autorenkonsortium, 
Halle 1989 (im Folgenden: Büchner-Uhder, Hochschulrecht der DDR), S. 16.
711	 Büchner-Uhder, Hochschulrecht der DDR, S. 9.
712	 Der Demokratische Zentralismus war das verbindliche Organisations- und Leitungsprinzip der 
Organisationen und Parteien der DDR. Er konstituierte als gesamtgesellschaftliches Prinzip eine 
Hierarchie der politischen Elemente, an deren Spitze die SED stand. Ideologische Legitimierung 
durch die Grundannahme des Marxismus-Leninismus, nach der die sozialistische Gesellschaft der 
planmäßigen und einheitlichen Führung und Leitung durch die Arbeiterklasse und deren Partei 
bedarf. Näheres bei Zimmermann, DDR-Handbuch, Bd. 1, S. 268 f. 
713	 Schulz, Hochschulwesen der DDR, S. 243 ff. Vgl. auch Zimmermann, DDR-Handbuch, Bd. 1, 
S. 344.
714	 § 9 Abs. 1 der Hochschulverordnung (Verordnung über die Aufgaben der Universitäten, 
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tenden Gremien715 waren die Universitätsversammlung716 (das sog. Konzil), der 
Wissenschaftliche Rat717 und der Gesellschaftliche Rat718, wobei dem Wissen
schaftlichen Rat eine besonders einflussreiche Stellung zukam.719 Im Rahmen der 
Entwicklung von Wirtschaftskonzeptionen und Forschungsprofilen an den Uni-
versitäten wuchs der Einfluss dieser wissenschaftlichen Gremien auf die Hoch-
schulpolitik weiter.720

Obwohl der Leiter einer Universität oder Hochschule formal vom Wissenschaft-
lichen Rat gewählt wurde, bestimmte über die Besetzung tatsächlich das Minist
erium und die zuständige Abteilung bei der SED. Die Partei konnte ihre Be
schlüsse über die Betriebsparteiorganisation der SED durchsetzen, indem die 
SED-Mitglieder im Wissenschaftlichen Rat verpflichtet wurden, die ausgewähl-
ten Kandidaten vorzuschlagen und zu wählen.721

Warum diese Form der Berufung immer noch gepflegt wird, ist offiziell nie begründet 
worden. Man darf aber unterstellen, daß man damit der Universitäts-Tradition, die ja 
von alters her auf Selbstverwaltung und Wahl des Rektors begründet war, eine gewis-
se Reverenz erweisen wollte. Dies gilt auch für die relativ kurze Wahlperiode von drei 
Jahren. Auch sie hat mehr formalen Charakter, da die meisten Rektoren für lange Zeit 

wissenschaftlichen Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit Hochschulcharakter 
vom 25.02.1970, DDR-GBl. II Nr. 26 S. 189; abgedruckt in: Ministerium für Hoch- und Fach-
schulwesen, Hoch- und Fachschulbildung. Grundsatzbestimmungen. S. 66 ff.) bestimmte: „Die 
Hochschule wird vom Rektor geleitet. [...] An der Hochschule ist das Prinzip der Einzelleitung und 
der kollektiven Beratung konsequent zu verwirklichen.“ § 10 Abs. 2 regelte: „Die Leiter sind für 
ihre Tätigkeit ihrem übergeordneten Leiter verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Die Leiter 
sind in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit und für 
die Wahrung der Staatsdisziplin verantwortlich.“
715	 § 12 Abs. 3 Hochschulverordnung: „Der Rektor stützt sich bei seiner Arbeit und Entschei-
dungsfindung auf die Empfehlungen des Konzils, des Gesellschaftlichen Rates sowie des Wissen-
schaftlichen Rates der Hochschule.“
716	 Eine Delegiertenkonferenz aller an der Universität Beschäftigten.
717	 Bestehend aus wissenschaftlichen Mitarbeitern, Studenten und Vertretern der Hochschullei-
tungen der SED, der FDJ und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds (FDGB), die von den 
Sektionen auf drei Jahre gewählt wurden. Die Wissenschaftlichen Räte waren forschungsleitende 
und koordinierende Gremien. Im Rahmen der staatlichen Forschungspläne bestanden feste Wis-
senschaftliche Räte für bestimmte Forschungsprogramme (Beispiele im Zimmermann, DDR-
Handbuch, Bd. 2, S. 1522 f.), an den Universitäten und Hochschulen bestand je ein Wissenschaftli-
cher Rat, der den Rektor und die Sektionsleiter beriet. Vgl. Zimmermann, DDR-Handbuch, Bd. 2, 
S. 1522.
718	 Neben den bereits im Wissenschaftlichen Rat vertretenen Gruppen fanden sich hier auch 
Vertreter der Betriebe, Institutionen und kommunalen Vertretungen, mit denen die Universität 
zusammenarbeitete.
719	 Die „hervorragende Stellung“ des Wissenschaftlichen Rates machte ihn zum „kollektiven 
Beratungsorgan des Rektors“ (Schulz, Hochschulwesen der DDR, S. 243).
720	 Waterkamp, Handbuch zum Bildungswesen der DDR, S. 316 f.
721	 Die Parteimitglieder hatten hier, wie in allen Institutionen der Hochschule, eine breite Mehr-
heit.
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im Amt bleiben und immer wieder gewählt werden. Ein Rotationssystem, wie wir es 
bei den meisten Universitäten des Westens haben, gibt es in der DDR nicht.722

Zu seiner Unterstützung bei der Leitung auf Gesamthochschulebene setzte der 
Rektor für bestimmte Verwaltungsbereiche Direktoren ein, die ihm direkt unter
stellt waren.723 Ebenfalls dem Rektor nachgeordnet, auf der sog. Zweiten Lei
tungsebene, fanden sich die Leiter der Sektionen, die Sektionsdirektoren, die 
ebenfalls vom Rektor eingesetzt wurden und ihm ebenfalls direkt unterstellt wa-
ren.724 Sie wurden, ähnlich dem Rektor, von entsprechenden Gremien bei ihren 
Entscheidungen beraten.725

Die Verwaltung der Universitäten und Hochschulen auf Sektionsebene erfolgte 
zunächst durch wissenschaftliches Personal. Erst nach der Fünften Hochschul
konferenz wurde eine Professionalisierung der Verwaltungsaufgaben auch für 
die Sektionen durchgesetzt.726

d)	 Die Universität im sozialistischen Bildungssystem

In der DDR wurden die Universitäten, Hoch- und Fachschulen als Teil des plan-
wirtschaftlichen Systems und die dort Beschäftigten und Studenten als Teil der 
Produktivkräfte des Landes betrachtet:

Die Hochschulen sind integrierter Bestandteil des Gesamtsystems der Produktivkräf-
te und der Produktionsverhältnisse unseres Landes. Die objektiven Gesetze der ge-
sellschaftlichen Entwicklung bestimmen daher die grundsätzliche Stellung, die Auf
gaben und Funktionen der Hochschulforschung. Wie jeder andere volkswirtschaftliche 
Bereich ist das Hochschulwesen in das System der volkswirtschaftlichen Planung 
eingebettet.727

Die staatliche Planung als Hauptmethode sozialistischer Forschungsleitung ziel-
te darauf ab, den gesamten Hochschulforschungsprozess zu optimieren und in 
jeder Phase so effektiv wie möglich zu gestalten.728 Die Forschung erfolgte zu-

722	 Friedrich-Ebert-Stiftung, Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR, S. 44.
723	 Für die Bereiche „Planung und Ökonomie“ (Unterstützung bei der Durchsetzung der staatli-
chen und hochschulspezifischen Pläne), „Kader und Qualifizierung“ (Umsetzung des sog. Prinzips 
der sozialistischen Kaderarbeit), „Studienangelegenheiten“ und „Internationale Beziehungen“.
724	 Vgl. Schulz, Hochschulwesen der DDR, S. 248 f.
725	 Die Versammlung der Sektionen (analog der Universitätsversammlung) und der Rat der Sek-
tion (analog dem Gesellschaftlichen Rat). Die wissenschaftliche Beratung übernahm ebenfalls der 
Wissenschaftliche Rat der Gesamthochschule, es gab kein Äquivalent auf Sektionsebene.
726	 Der ohnehin hohe Verwaltungsaufwand an einer Fakultät/Sektion wurde durch die Gesamt-
planungen noch verstärkt und beeinträchtigte die Forschungs- und Lehrtätigkeit, vgl. Zimmermann, 
DDR-Handbuch, Bd. 2, S. 1384. 
727	 Büchner-Uhder, Hochschulrecht der DDR, S. 79.
728	 Vgl. Zimmermann, DDR-Handbuch, Bd. 2, S. 1385.
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nehmend als Auftragsforschung, die durch die Volkseigenen Betriebe (VEB) und 
Kombinate in Auftrag gegeben und finanziert wurde.729 Um einer Forschungszer
splitterung entgegen zu wirken, wurde die Hochschulforschung in den Fünf-Jah-
res-Plan für naturwissenschaftlich-technische Grundlagenforschung730 bzw. den 
Zentralen Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissen-
schaft aufgenommen.

Als erste Aufgabe der Hochschulen in der DDR bezeichnete Willi Büchner-Uhder 
noch im Jahr 1989

die Erziehung und Ausbildung hochqualifizierter Kader, denen die marxistisch-leni-
nistische Weltanschauung bei aktiver Auseinandersetzung mit reaktionärer Politik und 
der Ideologie des Imperialismus umfassend vermittelt wird [und] die Weiterbildung 
von Kadern aus der sozialistischen Praxis durch Vermittlung der neuesten Erkenntnis-
se der Wissenschaft [...] .731 

§ 2 Abs. 1 der Hochschulverordnung bestimmte: 

Die Hochschule hat die Aufgabe, hochqualifizierte Fachkräfte mit festem sozialisti-
schem Klassenbewusstsein zu erziehen, aus- und weiterzubilden, die auf der Grund-
lage des Marxismus-Leninismus in fester Verbundenheit mit der Arbeiterklasse und 
ihrer marxistisch-leninistischen Partei fähig und bereit sind, in sozialistischer Gemein-
schaftsarbeit Pionier- und Spitzenleistungen zu vollbringen und Kollektive sozialisti-
scher Werktätiger zu leiten. Sie entwickelt und stärkt durch die zielbewusste sozialis-
tische Wehrerziehung die Bereitschaft der Studenten, ihren Beitrag zur Verteidigung 
des sozialistischen Vaterlandes zu leisten.732

Und § 2 Abs. 5 führte weiter aus:

Die Hochschule hat die sozialistische Kaderpolitik durchzusetzen. Sie hat auf der 
Grundlage langfristiger Programme planmäßig die Entwicklung und den Einsatz ge-
eigneter Kader und Hochschullehrer zu sichern und eine Kaderreserve zu schaffen.

Die Entwicklung der ostdeutschen Universitätslandschaft beurteilt eine westdeut
sche Studie aus dem Jahr 1980 wie folgt:

Es steht außer Zweifel, daß die DDR bei der Entwicklung ihres Hoch- und Fachschul-

729	 Zimmermann, DDR-Handbuch, Bd. 2, S. 1392. 
730	 Der „Plan Wissenschaft und Technik“ (PWT) wurde vom Ministerium für Wissenschaft und 
Technik und der Staatlichen Plankommission (SPK) ausgearbeitet und enthielt alle struktur- und 
wachstumspolitisch wichtigen Aufgaben der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung und 
Entwicklung.
731	 Büchner-Uhder, Hochschulrecht der DDR, S. 16.
732	 Hochschulverordnung in: Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, Grundsatzbestimmun-
gen, S. 66 ff.
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wesens beachtliche Erfolge erreicht hat, die ihr auch ein nicht unerhebliches internati-
onales Prestige einbrachten. Andererseits darf nicht übersehen werden, daß das Hoch- 
und Fachschulwesen der DDR bei allen wissenschaftlichen Leistungen in Forschung 
und Lehre zu einem der wichtigsten Instrumente wurde, in der DDR die heranwach-
senden Führungskräfte in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in 
immer stärkerem Maße ideologisch auszurichten [...] und auf die Ideologie des Mar-
xismus-Leninismus festzulegen. Ob und in welchem Umfang diesen Bemühungen ein 
umfassender und bleibender Erfolg beschieden ist, bleibt eine offene Frage. Unter je-
nen, die in der DDR als sogenannte Dissidenten in Opposition zur herrschenden SED 
und ihrer Ideologie gerieten, nehmen Absolventen der Hoch- und Fachschulen der 
DDR den größten Anteil für sich in Anspruch.733

e)	 Rechtsnatur der Universitäten, Selbstverwaltung  
	 und Satzungsautonomie

Die Hochschulen der DDR waren rechtsfähige, staatliche Einrichtungen. Die 
besondere Stellung der Hochschulen fand ihren Ausdruck in der Verleihung von 
Entscheidungsbefugnissen, die sich auf die für den „Leitungsprozess erforderli-
chen Entscheidungen“ beziehen: 

Entscheidungen in Ausübung vollziehend-verfügender Tätigkeit ergeben sich dabei 
in Form von normativen Regelungen (normativen Weisungen, wie z.B. Statuten der 
Hochschulen, Verfahrensordnungen für die Zulassungskommission, den Wissenschaft
lichen Rat, Wohnheimordnungen, Promotionsordnungen, Ordnungen für Eignungs
prüfungen), individuellen Weisungen (z.B. Weisungen an Studierende zur Erfüllung 
von Studienaufgaben, zur Einhaltung von Ordnungen, Disziplin und Sicherheit in 
Wohnheimen) sowie in Form von Einzelentscheidungen (wie z.B. das Erteilen von 
Auflagen, Genehmigungen, die Zulassung, der Ausspruch von Disziplinarmaßnahmen 
gegenüber Studierenden sowie die Verleihung akademischer Grade und der Facultas 
docendi).734

Interessant ist hier der Hinweis auf die „normativen Regelungen“. Beispielhaft 
werden „Statuten der Hochschulen, Verfahrensordnungen für die Zulassungskom
mission, den Wissenschaftlichen Rat, Wohnheimordnungen, Promotionsordnun-
gen, Ordnungen für Eignungsprüfungen“ genannt. All dies sind klassische Be-
reiche der akademischen Satzungsautonomie. Ob und in welchem Umfang in der 
DDR wirklich von Satzungsautonomie gesprochen werden kann, ob es sich hier 
lediglich um vereinzelte Befugnisse handelt, die aus den ministeriellen Befugnis-
sen abgeleitet sind, und inwieweit die politische Übermacht der Parteimitglieder 

733	 Friedrich-Ebert-Stiftung, Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR, Vorwort, S. 6.
734	 Büchner-Uhder, Hochschulrecht der DDR, S. 23 f.
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in den Gremien eine autonome Entscheidungsfindung unmöglich machte,735 lässt 
sich an dieser Stelle nicht abschließend klären. Vor dem Hintergrund der Zentra-
lisierung, der Einzelleitung und der ideologischen Durchdringung der Hochschu-
len spricht vieles dafür, auch hier eher eine formale als eine autonome Befugnis 
anzunehmen.

Die oben genannten Entscheidungsbefugnisse wurden durch die in den Rechts-
vorschriften benannten Leiter sowie durch die Hochschullehrer, die wissenschaft
lichen Mitarbeiter und die kollektiven Gremien wahrgenommen. Formal waren 
somit demokratische Mitwirkungsrechte für alle Universitätsangehörigen vorge
sehen. Zeitgenössische Autoren sprechen von „aktiver demokratischer Mitwir-
kung“ der Hochschulangehörigen an den Entscheidungsprozessen und davon, 
dass die „demokratische Teilnahme der Professoren, Dozenten, wissenschaftli-
chen Mitarbeiter, Studenten, Arbeiter und Angestellten an der Leitung der Sektio
nen [...] in vielfältiger Weise gewährleistet und verwirklicht“ war.736 

Tatsächlich gab es jedoch wenig echte, unabhängige Mitbestimmungsmöglichkei
ten für die universitären Gruppen, da den Gremien formal lediglich Beratungs-
rechte zukamen, mit Ausnahme der Wahl des Rektors durch den Wissenschaft-
lichen Rat. 

f)	 Greifswalder Fakultät

Die Greifswalder Universität wurde nach Kriegsende zur Durchführung erster 
Entnazifizierungsmaßnahmen zunächst insgesamt geschlossen,737 und von der 
Wiedereröffnung im Jahr 1946 war die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fa
kultät ausgenommen.738 In den folgenden Jahren gab es lediglich den 1956 er
richteten „Rubenow-Lehrstuhl“ für Staats- und Rechtstheorie, der 1964 in das 

„Rubenow-Institut für Bildungsforschung“ umgewandelt wurde.739 Die Fakultät 
blieb bis zu ihrer Neukonstituierung im Jahre 1992 infolge der Wiedervereini-
gung geschlossen.

735	 So war etwa auch die Studentenvertretung in den Gremien „nicht Vertreter der Gesamtstuden-
tenschaft, sondern nur Vertreter des Jugendverbands, der FDJ. Da die FDJ als Organisation in die 
SED- und Staatsdisziplin eingebunden ist, kann sie Interessen der Studenten nur sehr bedingt ge-
genüber den Leitungen vertreten.“ (Friedrich-Ebert-Stiftung, Universitäten, Hoch- und Fachschulen 
der DDR, S. 46).
736	 Schulz, Hochschulwesen der DDR, S. 250.
737	 Vgl. Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 151 ff.
738	 Vgl. UAG R 580/1 Blatt 65, Befehl der Sowjetischen Militäradministration vom 29.01.1946. 
Zu den Hintergründen Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 162 ff.
739	 Vgl. Vorholz, Rechts- u. Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 173 ff.
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g)	 Wirkung von Hubrichs Werk

Ähnlich der Situation nach 1933 lässt sich ein Fortwirken der Arbeit Hubrichs 
während der DDR aufgrund der Rahmenbedingungen kaum feststellen. Das zent-
ralistische System und die Einbettung der Wissenschaften in das planwirtschaftli-
che System zielte auf eine Optimierung und Vereinheitlichung der Abläufe durch 
das Ministerium, nicht auf individuelle Regelungen seitens der Universitäten. 

3.	 Entwicklung des Hochschulrechts nach 1945 II:  
	 Grundlagen der Universitätsrechtsentwicklung in der BRD740

Im Folgenden soll die Entwicklung des Hochschulrechts in der BRD nach 1945 
nachgezeichnet werden. In diesen Zeitraum fallen die sogenannte Gegenunitari-
sierungsbewegung, die Verabschiedung der Hochschulgesetze durch die Länder, 
die Schaffung einer Bundesrahmenkompetenz und die Verabschiedung und die 
Novellierungen des Hochschulrahmengesetzes.

a)	 Wiedereinsetzung des Stands von 1933

In Westdeutschland wurden die nationalsozialistischen Bestimmungen im Be-
reich des Hochschulrechts nach 1945 z.T. durch das Kontrollrats-Gesetz Nr. 1741 
aufgehoben, insoweit sie typisch nationalsozialistisch waren (z. B. die Reichsha-
bilitationsordnung742 oder die Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschul-
verwaltung743). Andere Vorschriften ohne explizit nationalsozialistisches Gedan-
kengut (z.B. das Gesetz über die Bildung von Studentenschaften744) wurden zwar 
nicht ausdrücklich aufgehoben, aber praktisch nicht mehr angewandt. 

Die staatliche Verwaltungspraxis und die Hochschulen griffen zunächst auf die 

740	 Übersichtlich zur Entwicklung des Hochschulwesens und der Hochschulpolitik seit 1945 ist 
die Darstellung von Ulrich Teichler, Das Hochschulwesen in der Bundesrepublik Deutschland – 
Ein Überblick, in: Ulrich Teichler (Hrsg.), Das Hochschulwesen in der Bundesrepublik, Weinheim 
1990, S. 13 ff. 
741	 Kontrollratsgesetz Nr. 1 betreffend die Aufhebung von NS-Recht vom 20.10.1945. Näheres 
bei Günther Jaenicke, Der Abbau der Kontrollratsgesetzgebung: Die Kompetenz alliierter und 
deutscher Organe zur Außerkraftsetzung von Kontrollratsgesetzen im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, Köln 1952. Siehe auch Matthias Etzel, Die Aufhebung von nationalsozialistischen 
Gesetzen durch den Alliierten Kontrollrat (1945 – 1948), Tübingen 1992. 
742	 Abgedruckt bei Kasper etc, Hochschulverwaltung, Bd. 2, S. 18 ff. 
743	 Richtlinien vom 3.04.1935, abgedruckt in: Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung: Amtsblatt des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der 
Unterrichtsverwaltungen der Länder, Berlin 1935-1945, S. 142 ff. 
744	 Gesetz vom 22.04.1933 (RGBl. I, S. 215). 
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vor 1933 geltenden Regelungen zurück.745 Auf dem Gebiet des Universitätsrechts 
waren dies neben einigen Regelungen aus der Weimarer Republik vorwiegend 
wieder die Bestimmungen aus preußischer Zeit. Es lässt sich eine Tendenz zum 
Anti-Unitarismus ausmachen,746 die Erfahrungen aus der NS-Zeit führten zu ei-
ner verstärkten Forderung nach Dezentralisierung und Autonomie auf Seiten der 
Hochschulen, die eine „bisher nie dagewesene Zurückdrängung der staatlichen 
Verantwortlichkeit“ nach sich zog.747

Die Dezentralisierung führte auch zu einer erneuten Gesetzgebungskompetenz 
der Länder im Bereich des Bildungswesens. Allerdings verabschiedeten zunächst 
nur wenige Bundesländer umfassende Regelungen, in den meisten galten die 
Bestimmungen des preußischen ALR fort.748 Zur zeitlichen Geltung der preußi-
schen Regelungen (auch über das Gebiet hinaus, in dem das ALR ursprünglich 
oder später offiziell eingeführt wurde) schreibt Werner Thieme:

Die Bestimmungen der §§ 1, 2, 67, 68 ALR sind nie, auch nicht zur Zeit des National-
sozialismus oder sonst aufgehoben worden. Man wird daher davon ausgehen müssen, 
daß sie auch heute noch, jedenfalls der Sache nach, weiter gelten. Einschränkungen 
sind nur insoweit zu machen, als die neuen Bestimmungen entgegenstehende Rege-
lungen einführen.749

Ähnlich beurteilt Thomas Oppermann die Bedeutung der entsprechenden ALR-
Bestimmungen für das Hochschulrecht: 

Die Geltung dieser Grundsatznormen, in denen die Zuordnung der Universitäten zum 
Staat, dessen Gründungshoheit und wesentliche Merkmale der universitären Rechts-
gestalt festgelegt wurden, über Preußen hinaus als gemeindeutsches, bis zur neuesten 
Hochschulgesetzgebung einzelner Bundesländer nie aufgehobenes Gewohnheitsrecht, 
ist anerkannt, wenn auch über Zeitpunkt (schon ALR Ausdruck älteren Gewohnheits-
rechts oder umgekehrt Rezeption der ALR-Grundsätze?) und Inhalt (Einschränkung 
durch positives Landesrecht) z.T. unterschiedliche Auffassungen bestehen.750

745	 Vgl. Kluge, Universitäts-Selbstverwaltung, S. 101ff; Thieme, Deutsches Hochschulrecht, 
S. 27 ff., insb. S. 37: Thieme führt diese Wiederanwendung z.T. auf den Auftrag der Militärregie-
rung zur Demokratisierung des öffentlichen Lebens, z.T. auf gewohnheitsrechtliche Rezeption 
zurück.
746	 So Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 84.
747	 Peter Dallinger/Christian Bode/Fritz Dellian, Hochschulrahmengesetz. Kommentar, Tübingen 
1978 (im Folgenden: Dallinger u.a., HRG), § 58 RN 1. Zur Stimmung in der Hochschulpolitik 
eindringlich Wilhelm Hennis, Die deutsche Unruhe, Hamburg 1969. 
748	 Thieme, Hochschulrecht, S. 25. Einschränkende Auslegung des § 1 II 12 ALR bei Arnold 
Köttgen, Das Grundrecht der deutschen Universität, Göttingen 1959, S. 17.
749	 Thieme, Hochschulrecht, S. 27. Thieme argumentiert u.a. unter Einbeziehung und Zitat der 
Argumentationen Hubrichs, S. 25 ff.
750	 Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 77 FN 5.
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Eine generelle rechtliche Unwirksamkeit der von den Nazis erlassenen hochschul
rechtlichen Normen kann nicht behauptet werden. Allerdings lässt sich festhal-
ten, dass die Zeit von 1933 bis 1945 hochschulrechtlich weitgehend ohne Folgen 
geblieben ist.751

b)	 Rechtsgrundlagen Bundesrecht

Nach Verabschiedung des Grundgesetzes gehörte gem. Art. 74 Nr. 13 GG das 
Gebiet der Förderung der wissenschaftlichen Forschung zur konkurrierenden 
Gesetzgebung. Art. 87 Abs. 3 GG erlaubte dem Bund neue Anstalten zu eben 
jener Förderung errichten und Art. 84 Abs. 3 räumte ihm im Wege der Bundes-
aufsicht Einfluss auf die Angelegenheiten der wissenschaftlichen Förderung ein, 
wenn auf diesem Gebiet Bundesgesetze erlassen wurden. Art. 91 b GG schaffte 
die Möglichkeit des überregionalen Zusammenwirkens von Bund und Ländern 
bei Bildungsplanung und Forschung. 

Die für Universitäten und Hochschulen entscheidende Grundsatznorm des 
Grundgesetzes blieb jedoch das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit in Art. 5 
Abs.  3 GG, das Bundesgesetzgeber und Landesgesetzgeber verfassungsrecht-
lich bezüglich der Organisation und der Verwaltung der Hochschulen bindet.752 
Diese „das Verhältnis der Wissenschaft zum Staat regelnde Grundsatznorm“753 
verpflichtet den Staat, durch geeignete Maßnahmen und Förderung sicherzustel-
len, dass das Grundrecht der freien wissenschaftlichen Betätigung unangetastet 
bleibt. Daraus erwächst auch der Anspruch der einzelnen Grundrechtsträger auf 
staatliche Maßnahmen organisatorischer Art, die zum Schutz seines grundrecht-
lich geschützten Freiraums unerlässlich sind.754 Inhalt des Grundrechts ist daher 
neben der freien wissenschaftlichen Betätigung auch die Garantie eines funk-

751	 So auch Gallas, Staatsaufsicht, S. 63; Kluge, Universitäts-Selbstverwaltung, S. 100.
752	 Die Literatur zur Wissenschaftsfreiheit ist umfangreich. Zur Verfassungsgarantie von freier 
Wissenschaft, Forschung und Lehre vgl. etwa Ute Mager, Einrichtungsgarantien. Entstehung, 
Wurzeln, Wandlungen und grundgesetzgemäße Neubestimmung einer dogmatischen Figur des 
Verfassungsrechts, Tübingen 2003, S. 265 ff. und Trute, Wissenschaftsrecht als Recht kooperativer 
Verwaltungsvorgänge, Tübingen 1994; übersichtlich zu Umfang und Inhalt von Art. 5 Abs. 3 GG 
Peter Kickartz in: Hans J. Wolff/Otto Bachhof/Rolf Stober, Verwaltungsrecht II. Besonderes Orga-
nisations- und Dienstrecht, 5. A. München 1987, § 93 RN 23 ff (S. 187 ff.), insb. zum Teilhaberecht 
RN.29 (S. 191). 
753	 Jürgen Lüthje in: Erhard Denniger (Hrsg.), Hochschulrahmengesetz. Kommentar, München 
1984, vor § 58, RN 2.
754	 BVerfGE 35, 79, 115 f. (Hochschul-Urteil); 43, 267 (Universitätsgesetz Hamburg); 47, 327 
(Hessisches Universitätsgesetz); 51, 379 (Auflösungsgesetz); 55, 37 (Bremer Modell); 85, 360 
(Akademie-Auflösung); 93, 85 (Universitätsgesetz NRW); 111, 333 (Brandenburgisches Hoch-
schulgesetz). Vgl. Herbert Bethge in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 4. A. 
München 2007, RN 218.
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tionsfähigen Hochschulsystems;755 zu betonen sind die erheblichen finanziel-
len Mittel, die Bund und Länder zum Betrieb der Hochschulen aufzubringen 
haben.756

Als Träger des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit sind neben der Hochschule 
und der Fakultät (als juristische Personen) auch alle an der Hochschule wissen-
schaftlich Tätigen (als natürliche Personen) anzusehen. Hochschule und Fakultät 
stellen nur den organisatorischen Rahmen her, in dem Einzelindividuen forschen 
und lehren.757 Dementsprechend steht den natürlichen Personen der eigentliche 
Grundrechtsschutz, der übergeordneten Organisationseinheit letztlich ein deriva-
tiver Grundrechtsschutz aufgrund der wissenschaftlichen Tätigkeit der dort Leh-
renden und Forschenden zu.758

(1)	 Gesetzgebungskompetenzen

Die grundsätzliche Kulturhoheit der Länder im Grundgesetz führte dazu, dass 
die Gesetzgebung auch im Bereich des Hochschulwesens den Ländern überlas-
sen wurde (vgl. Art. 70 Abs. 1 GG). Diese sahen sich zunächst kaum bemüßigt, 
legislativ tätig zu werden: das deutsche Hochschulrecht beruhte, ähnlich der 
Weimarer Zeit, „zum größten Teil auf ungeschriebenen, weitgehend bundesein-
heitlich angewandten Grundsätzen und ständigen Übungen.“759

Um für die Regelungen in den ab Mitte der 1960er Jahre entstehenden Landes
hochschulgesetzen ein Mindestmaß an einheitlicher Gestaltung festzulegen, ei-
nigten sich Bundestag und Bundesrat auf eine Zuständigkeit des Bundes, die als 

755	 „Der Staat hat die Pflege der freien Wissenschaft und ihre Vermittlung an die nachfolgende 
Generation durch Bereitstellung von personellen, finanziellen und organisatorischen Mitteln zu 
ermöglichen und zu fördern. Das bedeutet, dass er funktionsfähige Institutionen für einen freien 
Wissenschaftsbetrieb zur Verfügung zu stellen hat.“ BVerfGE 35, S. 115.
756	 Z.B. ergibt sich aus den Zahlen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den 
Bereich ISCED 5/6 (dieser sog. Tertiärbereich, abgegrenzt nach International Standard Classifica-
tion für Education, beinhaltet das Budget für den Hochschulbereich, einschließlich Fachschulen, 
Fachakademien u.a.) insgesamt eine Auflistung von 20,7 Mrd. Euro, von denen 1,7 Mrd. auf den 
Bund, 18,6 Mrd. auf die Länder und 0,3 Mrd. auf die Kommunen entfallen. Allein für den Bereich 

„Forschung und Entwicklung an Hochschulen“ werden 1,7 Mrd. Euro für den Bund und 5,8 Mrd. 
Euro für die Länder veranschlagt. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Grund- und 
Strukturdaten 2004, Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft in der Finanzierungsrech-
nung 2004, S. 15.
757	 Bernhard Kempen, Grundfragen des institutionellen Hochschulrechts, in: Michael Hartmer/
Hubert Detmer (Hrsg.), Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis, Heidelberg 2004 (im Folgen-
den: HSchR-Handbuch), S. 10.
758	 „Eine Universität ohne freie Professoren ist keine Universität.“ Kempen in: HSchR-Handbuch, 
S. 10. Zur Dogmatik des Art. 5 Abs. 3 GG und der Schutzbereichsweite vgl. BVerfGE 35, 79, 115.
759	 Kempen in: HSchR-Handbuch, S. 14. Zu den Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und der 
Länder Hartmut Krüger in: WissR-Handbuch, Bd. 1, S. 158 ff.
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„allgemeine Grundsätze des Hochschulwesens“ in Art. 75 Nr. 1a in das Grund-
gesetz aufgenommen wurde760 und eine Rahmengesetzgebungskompetenz des 
Bundes für den Bereich des Hochschulwesens begründete.761 Eine entsprechen-
de Kodifizierung erfolgte allerdings erst im Jahr 1976 durch das Hochschulrah-
mengesetz (HRG).762 In der Begründung der Bundesregierung zu diesem Gesetz 
heißt es:

Die neue Zuständigkeit des Bundes wurde aus der Sorge geschaffen, daß die Hoch-
schulgesetzgebung in den einzelnen Ländern zu einem Verlust der notwendigen 
Rechtseinheit und damit zu einer Beeinträchtigung der Einheit der Lebensverhältnisse 
(Artikel 72 GG) führen werde. [...] Insgesamt wurden in den Ländern in den letzten 2 
Jahren etwa dreißig Gesetze und Regierungsentwürfe zum Hochschulrecht erarbeitet, 
zu denen noch eine große Zahl von Initiativentwürfen der Landtagsfraktionen kom-
men. Die Entwürfe für die wissenschaftlichen Hochschulen und für die anderen Hoch-
schulen wurden meist weder inhaltlich noch im Verfahren zusammengefaßt. Damit ist 
die Gefahr divergierender Entwicklungen sowohl zwischen den Ländern als auch zwi-
schen den verschiedenen Bereichen des Hochschulwesens gegeben.763

Das Hochschulrahmengesetz entfaltete keine unmittelbare Geltung, sondern ent
hielt nur für den Landesgesetzgeber bindende Anweisungsnormen.764 Die Vor
schriften des Hochschulrahmengesetzes bedurften der landesgesetzlichen Um-
setzung, um gegenüber den Hochschulen Wirkung zu entfalten.765

(2)	 Rechtsstellung der Hochschulen gemäß HRG

Die §§ 58, 59 HRG766 bestätigten die Rechtsstellung der Universitäten als Kör-

760	 22. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 12.05.1969 (BGBl. I, 363).
761	 Zu den Verhandlungen und der Entstehungsgeschichte vgl. Krüger in: WissR-Handbuch 
Bd. 1, S. 157 ff. Der Bund durfte nun auch ins Einzelne gehende Vollregelungen treffen, solange 
insgesamt den Landesgesetzgebern ausreichend Spielraum zur Ausgestaltung gelassen wurde, vgl. 
BVerfGE 43, 343.
762	 Gesetz vom 26.01.1976, BGBl. I S. 185. Zu den einzelnen Verhandlungsthesen siehe die 
Auflistung bei Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 29.
763	 Hochschulrahmengesetz. Entwurf und Begründung der Bundesregierung vom 4.12.1970, in: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz. Dokumente zur Hochschulreform 1971, Bonn-Bad Godesberg 
1971 (im Folgenden: Bundesregierung, HRG-Begründung), S. 16.
764	 Vgl. die Anpassungsverpflichtung aus § 72 I HRG, 1. Halbsatz und die Ausnahmeregelung in 
§ 72 Abs. 1 2. Halbsatz, der die ummittelbare Geltung von zwei Vorschriften gesondert anordnet. 
765	 So auch Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 9.
766	 § 58 (Rechtsform und Selbstverwaltungsrecht) Abs. 1. Die Hochschulen sind in der Regel 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtungen. Sie können auch in 
anderer Rechtsform errichtet werden. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der 
Gesetze. Abs. 2. Die Hochschulen geben sich Grundordnungen, die der Genehmigung des Landes 
bedürfen. Die Voraussetzungen für eine Versagung der Genehmigung sind gesetzlich zu regeln.
	 § 59 (Aufsicht) Das Land übt die Rechtsaufsicht aus. Die Mittel der Rechtsaufsicht werden 
durch Gesetz bestimmt. Soweit die Hochschulen staatliche Aufgaben wahrnehmen, ist durch Gesetz 
eine weitergehende Aufsicht vorzusehen.
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perschaften des öffentlichen Rechts und staatliche Einrichtungen.767 In der Be-
gründung der Bundesregierung768 heißt es:

Absatz 1 entspricht dem herkömmlichen Status der wissenschaftlichen Hochschulen 
und übernimmt ihn für alle Hochschulen. In der Feststellung, daß die Hochschulen 
zugleich staatliche Einrichtungen sind, kommt zum Ausdruck, daß die Hochschulen 
nicht außerhalb des Staates stehen und daß der Staat als ihr Träger die Verantwor-
tung für ihre Funktionsfähigkeit, insbesondere auch für ihre finanzielle Ausstattung 
hat [...].769

Die Rechtsform der Hochschule blieb insoweit interessant, als zum Teil der Um-
fang der Rechtsetzungsbefugnis aus der Art der Rechtsform abgeleitet wurde.770 
Zumeist aber stützte sich die Annahme eines Selbstverwaltungsrechts der Hoch-
schule direkt auf Art. 5 Abs. 3 GG. Das Bundesverfassungsgericht selbst spricht 
davon, dass der „Doppelcharakter von selbständiger Korporation und staatlicher 
Anstalt“ im „Nebeneinander von staatlicher Hochschulverwaltung und akademi-
scher Selbstverwaltung“ sichtbar geblieben sei.771 

(3)	 Selbstverwaltungsrecht und Satzungsautonomie

Die hochschulrechtliche Literatur nahm die vor 1933 entwickelte Kritik an der 
weit reichenden staatlichen Rechtsetzungsbefugnis gegenüber den Hochschulen 
auf und betonte die autonome Satzungskompetenz der Hochschulen in akademi-
schen Angelegenheiten.772 Auf gesetzgeberischer Seite gestaltete sich die Umset-
zung jedoch etwas verworren. 

767	 Die Literatur verwendete nach wie vor voneinander abweichende Terminologien, ohne dass 
sich daraus jedoch rechtliche Konsequenzen ergeben hätten. So wurden die Hochschulen z.T. als 

„Körperschaft mit anstaltlichen Zügen“ (etwa bei Deppeler, Staat und Universität, S. 1 ff.; Gallas, 
Staatsaufsicht, S. 86 ff.; Ernst E. Hirsch, Vom Geist und Recht der Universität. Akademische 
Ansprachen, Berlin 1955) oder als ein „Nebeneinander von Körperschaft und staatlicher Anstalt“ 
(so z.B. Hans J. Wolff, Die Rechtsgestalt der Universität, Köln 1956, S. 18 ff.) bezeichnet. Zur 
Auseinandersetzung siehe die Darstellung bei Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG § 58, RN 24 ff. 
Andreas Reich, Hochschulrahmengesetz. Kommentar, 9. A. Bad Honnef 2005, § 58 RN 1 weist zu 
recht darauf hin, dass die Formulierung „staatliche Einrichtungen“ nicht gleichbedeutend ist mit 
einer möglichen Einbeziehung in die staatliche Verwaltungshierarchie. 
768	 Zur gleich lautenden Regelung des damaligen § 7 Abs. 1 HRG.
769	 Bundesregierung, HRG-Begründung, S. 23.
770	 Vgl. Thieme, Hochschulrecht, S. 98 ff.; Wolff, Rechtsgestalt, S. 5ff; Gallas, Staatsaufsicht, 
S. 86 ff.
771	 BVerfGE 35, 117. Die Gewährleistung des Selbstverwaltungsrechts in den Länderverfassun-
gen stehe neben der Garantie der Wissenschaftsfreiheit als „etwas Zusätzliches“.
772	 Vgl. Hans Gerber, Hochschule und Staat, Göttingen 1953; ders., Das Recht der wissenschaft-
lichen Hochschulen, S. 20 f.; Ulrich v. Lübtow, Autonomie oder Heterenomie der Universitäten, 
Frankfurt/Main 1966, S. 20 ff.; Köttgen, Grundrecht, S. 30 ff.; 49 ff.; Ludwig Raiser, Die Univer-
sität im Staat, Heidelberg 1958, S. 20 ff.; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 316 ff.; Rudolf 
Reinhardt, Universität und Staat. Selbstverwaltung oder Staatsverwaltung als Ziel einer Hochschul-
reform, Marburg 1951, S. 9 ff.; Gotthard Sauer, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Selbstver-
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(a)	Selbstverwaltung und Satzungsautonomie gemäß Grundgesetz

Das Grundgesetz weist den Hochschulen weder Satzungsautonomie noch 
Selbstverwaltung ausdrücklich zu. Dennoch verstärkt nach allgemeiner An-
sicht Art.  5 Abs.  3 GG die Geltungskraft des Freiheitsrechts in Richtung auf 
Teilhabeberechtigungen,773 wodurch sich für die interne Organisation der Hoch-
schule ergibt, dass zumindest die unmittelbar wissenschaftsbezogenen Regelun-
gen und Entscheidungen den in den Hochschulen wissenschaftlich Tätigen über-
lassen werden müssen.774 Hierzu zählen insbesondere auch die Fakultäten und 
Fachbereiche,775 die als teilrechtsfähige Untereinheiten der Hochschule eine ei-
gene begrenzte Satzungsautonomie, z.B. hinsichtlich Studien-, Prüfungs-, und 
Promotionsordnungen, besitzen.776

Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht die Frage, ob Art. 5 Abs. 3 GG ne-
ben der Wissenschaftsfreiheit auch ein „Grundrecht der deutschen Universität“ 
auf Selbstverwaltung und Rechtsetzungsbefugnis mit enthalte,777 offen gelas
sen.778 Es begründete dies mit dem Hinweis, dass diese Selbstverwaltung im 
akademischen Bereich faktisch unangefochten bestehe, in den Hochschulgeset-
zen anerkannt und auch in den meisten Länderverfassungen ausdrücklich garan-
tiert sei.779 

Obwohl sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine wei-
tergehenden Folgerungen für die Auslegung von Art. 5 Abs. 3 GG ergeben, muss 
ausdrücklich festgehalten werden, dass sich die vom Bundesverfassungsgericht 
entwickelten Grundsätze einer grundrechtsentfaltenden Wissenschaftsorganisa-

waltungsrechts und der Autonomie der Hochschulen, Frankfurt/Main 1973, S. 109 ff.; Thieme, 
Hochschulrecht, S. 23 ff.
773	 Vgl. etwa Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG vor § 58 RN.3.
774	 BVerfGE 35, 79, S. 122 ff.; so auch das Schrifttum, etwa Rudolf Wendt in: Ingo von Münch/
Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar Bd. 1, 5. A. München 2000, RN.3, 100 ff.; Ingolf 
Pernice in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar Bd. 1, 2. A. Tübingen 2004, RN.57.
775	 BVerfGE 15, S. 262; 75, S. 196; 93, S. 93.
776	 Kempen in: HSchR-Handbuch, S. 9.
777	 Formulierung zuerst bei Friedrich Paulsen, Gesammelte pädagogische Abhandlungen, Stutt-
gart 1912, S. 199, aufgegriffen von Rudolf Smend, Das Recht der freien Meinungsäußerung, in: 
VVDStRL 4 (1928), S. 44 ff.; zur sehr kontrovers geführten Diskussion vgl. die Darstellung bei 
Wolfgang Kahl, Hochschule und Staat. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen eines schwieri-
gen Rechtsverhältnisses unter besonderer Berücksichtigung von Aufsichtsfragen, Tübingen 2004, 
S. 48 ff.; Mager, Einrichtungsgarantien, S. 265 ff.; Kimminich in: WissR-Handbuch Bd. 1, S. 61 ff.; 
Kickartz in: Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht II, § 93 RN 25.
778	 BVerfGE 35, 79, S. 112.
779	 BVerfGE 35, 79, S. 116. In der früheren Entscheidung BVerfGE 33, 303 (numerus clausus I), 
S. 342 wurden die Universitäten als Träger von Satzungsautonomie benannt und später in BVerfGE 
37, 314 (Definition Hochschule), S. 321 die Satzungsbefugnis in Anknüpfung an die überlieferte 
deutsche Hochschultradition als Anhaltspunkt für den Hochschulcharakter einer Institution bezeich-
net. 
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tion nicht ohne echte Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen gegenüber dem 
Staat verwirklichen lassen.780 Wenn Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG weder Selbstverwal-
tung noch Satzungsautonomie der Hochschulen gewährleistete, könnten durch 
eine Änderung des HRG die landesverfassungsrechtlich und landesgesetzlich 
eingeräumten Selbstverwaltungsrechte „kurzerhand beiseite gefegt werden.“781 
Demzufolge muss Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG zumindest im akademischen Bereich 
ein gewisses Maß an Selbstverwaltung und Autonomie garantieren, und eine 
Fachaufsicht des Staates über den gesamten Wissenschaftsbetrieb verstieße ge-
gen Art. 5 Abs. 3 GG.782

(b)	Selbstverwaltung und Satzungsautonomie gemäß HRG

Der § 58 Abs. 1 S. 3 HRG gab den Hochschulen das „Recht der Selbstverwal-
tung im Rahmen der Gesetze“. In der Begründung der Bundesregierung zum 
HRG heißt es: 

§ 58 HRG [...] sichert allen Hochschulen das Recht der Selbstverwaltung. [...] Der Vor-
behalt „im Rahmen der Gesetze“ berechtigt den Landesgesetzgeber nicht zu jeder be-
liebigen Einschränkung der Selbstverwaltung, sondern nur zu solchen Regelungen, die 
der Entwurf entweder selbst vorsieht oder zuläßt. [...] Die Frage, aus welchen Grün-
den die zuständige Landesbehörde ihre Genehmigung versagen kann, regelt sich nach 
dem Landesrecht. [...] Absatz 2 enthält keine abschließende Regelung hinsichtlich der 
Genehmigungsbedürftigkeit von Satzungen. Das Landesrecht kann weitere Genehmi-
gungsvorbehalte oder [...] sonstige Formen staatlicher Mitwirkung vorsehen, etwa für 
Fachbereichssatzungen.783 

Diese mögliche Erweiterung wurde aber durch die Erläuterungen zur staatlichen 
Aufsicht784 wiederum eingeschränkt: 

Absatz 1 legt fest, daß die Aufsicht des Landes im Interesse der Stärkung der Selbst-
verwaltung der Hochschulen grundsätzlich auf die Rechtsaufsicht beschränkt ist. [...] 
Eine über die Rechtsaufsicht hinausgehende Aufsicht ist nach Absatz 2 nur im Bereich 
der staatlichen Angelegenheiten zulässig. [...] Bei solchen Angelegenheiten kann das 
Land eine Regelung der Aufsicht treffen, bei deren Vollzug die zuständige Behörde 

780	 So auch Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG vor § 58 RN.3.
781	 Kempen in: HSchR-Handbuch, S. 39.
782	 So insbesondere Pernice in: Dreier (Hrsg.), GG Art. 5 RN.35: „Für die wissenschaftlichen 
Hochschulen und ihre Untergliederungen folgt damit aus Art. 5 III 1 GG ein Grundrecht auf akade-
mische Selbstverwaltung“; ebenso Bethge in: Sachs (Hrsg.), GG Art. 5 RN.202.
783	 Bundesregierung, HRG-Begründung, S. 23.
784	 Entwurf § 8 HRG, im Gesetz dann § 59 HRG.
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nicht nur die Rechtmäßigkeit, sondern auch die Zweckmäßigkeit einer Maßnahme 
überprüfen kann.785

Die Formulierung des § 58 Abs. 1 S. 3 HRG – „Recht der Selbstverwaltung“ – 
ist unscharf:786 Gemeint war die Befugnis der Hochschule, Angelegenheiten der 
akademischen Selbstverwaltung zu regeln, und zwar sowohl durch konkret-indi-
viduelle Verwaltungsmaßnahmen als auch durch abstrakt-generelle Satzungen,787 
die lediglich der Genehmigung des Staates bedürfen.788 

Von dem in § 58 Abs. 1 S. 2 HRG gewährleisteten Recht der Universität ging die 
Rechtsprechung übrigens bereits vor dem Inkrafttreten der neueren Hochschul-
gesetze der Länder aus,789 und auch in der Literatur wurde es als notwendiger Be-
standteil der rechtlichen Selbständigkeit,790 der körperschaftlichen Verfassung791 
und der wissenschaftlichen Freiheit der Hochschulen angesehen.792

Träger des Selbstverwaltungsrechts waren die Hochschulen gemäß §  1 HRG 
als Körperschaften,793 die Ausübung erfolgte durch die entsprechenden Organe. 
Inhalt des Selbstverwaltungsrechts war die positive Befugnis, eigene Angele
genheiten selbständig und nach eigenem Ermessen zu regeln,794 aber auch die 
Freiheit von Weisungen oder Fachaufsicht einer übergeordneten staatlichen Be-

785	 Bundesregierung, HRG-Begründung, S. 24.
786	 Es lässt sich darüber streiten, ob ein Satzungsrecht zwecknotwendig zum Selbstverwaltungs-
recht gehört oder ob das eine auch ohne das andere denkbar ist. Vgl. dazu Sauer, Selbstverwal-
tungsrecht und Autonomie, S. 36 m.w.Nw.
787	 Knemeyer in: WissR-Handbuch Bd. 1, S. 157; ebenso Thieme, Hochschulrecht 2. Aufl., RN 
110; Andreas Reich, Hochschulrahmengesetz. Kommentar, 8. A. Bad Honnef 2002, § 58 RN 3; 
Oppermann in: WissR-Handbuch, Bd. 1, S. 262.
788	 Vgl. Lüthje in: Denniger (Hrsg.), HRG § 58, RN 13 m.w.Nw., der auch darauf hinweist, das 
die „Genehmigung“ im Sinne des HRG keineswegs eine Befugnis zu positiv-gestaltender Mitwir-
kung ist (§ 58 RN 53).
789	 BVerfGE 3, 58 ff.; 15, 264; BVerwGE 6, 219; 8, 172.
790	 Und auch der rechtlichen Machbarkeit: Die Verwaltung einer großen Hochschule ist durch 
Einzelentscheidungen praktisch nicht organisierbar, vgl. Kay Hailbronner, Kommentar zum HRG, 
Heidelberg 1978 – 2008 (Loseblatt), § 58 RN 29; Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 7.
791	 Die Körperschaft hat als mitgliedschaftlich organisierter rechtsfähiger Verband die Befugnis 
zur Regelung eigener Belange, denen die Mitglieder aufgrund von Kompetenz und Sachnähe selbst 
am besten gerecht werden können. Möglich ist eine Reglung im Einzelfall, aber auch der Erlass 
allgemeiner Vorschriften, vgl. Reiß, Rechtsetzungsbefugnis, S. 68 ff., und BVerfGE 33, 125, S. 159.
792	 Vgl. etwa Gallas, Staatsaufsicht, S. 90 ff.; Gerber, Hochschule und Staat; Kluge, Universitäts-
Selbstverwaltung; Arnold Köttgen, Freiheit der Wissenschaft, in: Franz Neumann/Hans Carl 
Nipperdey/Ulrich Scheuner (Hrsg.), Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grund-
rechte. 2. Bd.: Die Freiheitsrechte in Deutschland, Berlin 1954, S. 318 ff.; Köttgen, Universitäts-
recht, S. 50 ff.; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 340 ff.; ders. in: WissR-Handbuch, Bd. 1, 
S. 251 ff.; Raiser, Die Universität im Staat, S. 30 ff.; Thieme, Hochschulrecht, S. 73 ff.; Wende, 
Hochschulrecht, S. 22 ff. 
793	 Indem durch § 1 HRG alle Hochschulen in die Selbstverwaltungsgarantie miteinbezogen 
werden, ist der Geltungsbereich gegenüber dem traditionellen Verständnis, wonach von „Selbstver-
waltung“ lediglich bei den Universitäten gesprochen wurde, erheblich ausgeweitet.
794	 Oppermann in: WissR-Handbuch, Bd. 1, S. 252.
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hörde.795 Gegenstand des Selbstverwaltungsrechts der Hochschulen gemäß Hoch-
schulrahmengesetz waren unmittelbar wissenschaftsbezogene Angelegenheiten, 
die überindividueller Regelung bedurften,796 sowie Angelegenheiten, die wegen 
ihres unmittelbaren Sachzusammenhangs mit den wissenschaftlichen Aufgaben 
der Hochschulen von diesen in eigener Verantwortung wahrgenommen werden 
sollten.797

Aus den Regelungen des HRG ergab sich die Wahrnehmung in Selbstverwal-
tung als Regelfall der Aufgabenerfüllung,798 woraus eine gesetzliche Vermu-
tung zugunsten der Selbstverwaltung folgte.799 Diejenigen Aufgaben, die nicht 
in Selbstverwaltung, sondern als staatliche Angelegenheiten erfüllt werden soll-
ten, bedurften einer ausdrücklichen landesgesetzlichen Zuweisung.800 Dement
sprechend wurden alle nicht durch Gesetz als staatlich bezeichneten Aufgaben 
von den Hochschulen in Selbstverwaltung wahrgenommen.801

Ein autonomes Satzungsrecht war konkret lediglich als Befugnis und Aufgabe 
der Hochschule, sich eine Grundordnung zu geben, formuliert, vgl. § 58 Abs. 2 
S. 1 HRG. Die erforderliche gesetzliche Grundlage fand sich außer in §§ 11, 16, 
58 Abs. 2 S. 1 HRG in den entsprechenden Regelungen der Landeshochschul

795	 Der Staat war in diesem Bereich also auf die Rechtsaufsicht beschränkt, vgl. § 59 Abs. 1 HRG 
und BVerwGE 32, 308.
796	 Ein Kernbereich individueller Wissenschaftsfreiheit, den Art. 5 Abs. 3 GG garantiert und in 
dem „absolute Freiheit von jeder Ingerenz öffentlicher Gewalt herrscht“, muss der individuellen 
Selbstbestimmung des einzelnen Grundrechtsträgers vorbehalten bleiben, vgl. BVerfGE 35, 112.
797	 Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG § 58 RN 29. Vgl. dazu § 11 HRG (Prüfungsordnung), § 16 
HRG (Studienordnung) und § 58 II HRG (Grundordnung).
798	 So etwa Dallinger u.a., HRG, § 58 RN 10; Krüger in: WissR-Handbuch Bd. 1, S. 204.
799	 Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG § 58 RN 30; Dallinger u.a., HRG § 58 RN 2. Dieter 
Lorenz spricht von einem „Grundsatz universitätsfreundlichen Verhaltens“, der Verwaltung und 
Gesetzgeber gleichermaßen bindet (Dieter Lorenz, Die Rechtsstellung der Universitäten gegenüber 
staatlicher Bestimmung, in: WissR 11 (1978), S. 19 ff.).
800	 § 59 Abs. 2 nimmt einige Sachverhalte vom Selbstverwaltungsrecht aus. Die Landesgesetzge-
ber können weitere Sachverhalte zu staatlichen Aufgaben erklären, dabei jedoch den Regelfall der 
Selbstverwaltung beachten. Eine abschließende Aufzählung der Selbstverwaltungsaufgaben und 
die generelle Erklärung aller anderen Aufgaben zu staatlichen Aufgaben ist dagegen mit dem HRG 
nicht vereinbar (vgl. Oppermann in: WissR-Handbuch, Bd. 1, S. 266; Lüthje in: Denninger (Hrsg.), 
HRG § 58 RN 30). Generalklauselartige Formulierungen einiger Landeshochschulgesetze, in 
denen eine Genehmigung auch von der Vereinbarkeit mit der Hochschulgesamtplanung des Landes 
abhängig gemacht wird, müssen ebenfalls eingeschränkt ausgelegt werden, um eine „verdeckte 
umfassende Fachaufsicht des Staates auch in Selbstverwaltungsangelegenheiten“ (so Lüthje in: 
Denninger (Hrsg.), HRG § 58 RN 36) abzuwenden.
801	 Die Literatur nimmt eine Dreiteilung bzw. Abstufung der universitären Selbständigkeit bei der 
akademischen Aufgabenerfüllung an, Oppermann unterscheidet einen „akademischen Kernbereich“, 
in dem die Aufgabenerfüllung durch die Universität allein erfolgt, einen Bereich der „akademisch-
staatliche Kooperation“, in dem ein gezieltes Zusammenarbeiten von Universität und Staat zur 
angemessenen Aufgabenerfüllung erforderlich ist, und einen „Außenbereich“, in dem die Art der 
von der Universität zu bewältigenden Aufgabenerfüllung von staatlichen Vorgaben abhängig ist 
(Oppermann in: WissR-Handbuch Bd. 2, S. 1023 f.).
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gesetze.802 Während die Grundordnung der Genehmigung durch das Land be
durfte, war eine staatliche Genehmigung der übrigen Satzungen nur dann erfor
derlich, wenn das Gesetz dies ausdrücklich verlangte.803 Eine solche Genehmi-
gung konnte, soweit gesetzlich nicht weitergehende Gründe vorgesehen waren, 
nur aus Rechtsgründen versagt werden.804 Sie war Wirksamkeitserfordernis der 
Grundordnung sowie, falls gesetzlich vorgesehen, der übrigen Satzungen.805 

Interessant war die Garantie der Selbstverwaltung „im Rahmen der Gesetze“, 
vgl. § 58 Abs. 2 HRG. Eigentlich dem Vorrang des Gesetzes gemäß Art. 20 Abs. 3 
GG geschuldet, übertrug die Vorschrift zugleich die Befugnis zur Ausgestaltung 
des Inhalts und des Umfangs der Selbstverwaltungsrechte allein dem Gesetzge
ber, nicht etwa einer Regierung oder gar der Verwaltung. Eine Delegation dieser 
Befugnisse auf einen Verordnunggeber oder das Einräumen verwaltungsmäßi
gen Ermessens war somit unzulässig. Auch fordert letztlich der Eingriffscharak
ter, den die Versagung einer Genehmigung in Selbstverwaltungsangelegenheiten 
hat, die genaue Festlegung der Eingriffsvoraussetzungen vorab in der Ermächti
gungsgrundlage, da sonst die Erteilung oder Versagung letztlich vom Belieben 
der Verwaltung abhängig und aufgrund mangelnder Voraussehbarkeit für die 
Universität verfassungsrechtlich unzulässig wäre.806

(4)	 Staatliche Aufsicht gemäß HRG

Die Rechtsaufsicht der Länder über die Hochschulen gemäß § 59 Satz 1 und 2 
HRG bezog sich ausschließlich auf die Wahrnehmung der originären Selbstver-
waltungsaufgaben.807 Für den Bereich der erweiterten Aufgaben, die den Hoch-

802	 § 7 Abs. 2 BWUG; Art. 5 Abs. 1 BayHSchG; § 3 BerlHG; § 3 Abs. 2 BremHG; § 2 Abs. 2 
HmbHG; § 14 Abs. 3 HKHG; § 73 Abs. 2 NGH; §2 Abs. 4 NWWissHG; § 5 Abs. 3 RPHochSchG; 
§27 Abs. 1 Nr. 1 SUG; § 12 Abs. 2 SHHG.
803	 Entsprechende Anforderungen finden sich z.B. in § 123 Abs. 1 BWUG; Art. 5 Abs. 1 S. 2 
BayHSchG; §§124 Abs. 1, 125 Abs. 1 BerlHG; § 110 Abs. 2 und Abs. 3 BremHG; § 137 Abs. 1 
und Abs. 3 HmbHG; § 21 Abs. 1 und Abs. 2 HHG; § 77 Abs. 1 bis Abs. 4 NHG; § 108 Abs. 1 und 
Abs. 3 NWWissHG; § 99 Abs. 5 SUG.
804	 Die etwa in § 123 Abs. 1 BWUG, § 137 Abs. 3 HmbHG und § 99 Abs. 5 SUG vorgesehene 
Versagung aus Zweckmäßigkeitsgründen ist ein zu generelles Genehmigungsermessen, das im 
Licht der Selbstverwaltung unzulässig ist, vgl. Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG § 58 RN 54 
m.w.Nw.
805	 Interessant ist der Hinweis bei Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG § 58 RN 55, dass die 
Genehmigung auch stillschweigend oder konkludent erteilt werden kann, wenn z.B. die Anwen-
dung einer Satzung oder Grundordnung widerspruchslos geduldet wird. Ähnlich auch Thieme, 
Hochschulrecht, S. 86 f.: „Wesentlich [...] ist schließlich, daß die Satzungen nur mit Genehmigung 
des Staates ergehen. Hierbei ist die Genehmigung grundsätzlich Wirksamkeitsvoraussetzung der 
Satzung. Allerdings dürfte die Genehmigung auch stillschweigend erteilt werden können.“
806	 So auch Lorenz, Rechtsstellung der Universitäten, S. 13.
807	 Entscheidendes Mittel ist das Beanstandungsrecht bezüglich rechtswidriger Beschlüsse sowie 
die Befugnis, Änderung bzw. Aufhebung zu verlangen und sogar selbst im Wege der Ersatzvornah-
me Abhilfe zu schaffen.
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schulen durch die Länder zugewiesen werden können,808 sah § 59 Satz 3 HRG 
eine „weitere Aufsicht“ vor, die durch Gesetz zu bestimmen war.809 Hier durf-
ten die Landesgesetzgeber fachaufsichtliche Zweckmäßigkeitskontrollen vorse-
hen und dem zuständigen Ministerium ein Weisungsrecht einräumen, wobei aber 

„Spielraum für eine schonende [...] Berücksichtigung der Selbstverwaltungsange-
legenheiten der Hochschulen“ bleiben musste.810

c)	 Rechtsgrundlagen Landesrecht

Die Verfassungen der deutschen Bundesländer als ranghöchstes Landesrecht ent
halten teilweise ausführliche Bestimmungen zu den Hochschulen (Freiheit der 
Wissenschaften, Recht auf Selbstverwaltung, Mitwirkung bei Lehrstuhlbesetzun
gen, Verleihung/Führung der akademischen Grade, Gewährleistung der theologi
schen Fakultäten, Zugang zum Studium, Rechte der Studenten). An dieser Stelle 
interessiert lediglich die Anerkennung oder Gewährleistung autonomer Rechte 
der Hochschulen. Solches ist z.B. in den Verfassungen Bayerns, Baden-Würt-
tembergs, Hessens, Nordrhein-Westfalens, Rheinland-Pfalz und des Saarlands 
ausdrücklich vorgesehen; keine weitergehenden Bestimmungen hinsichtlich ei-
ner Satzungsbefugnis enthalten etwa die Landesverfassungen von Berlin, Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.811

Auch die Regelungen in den Landesverfassungen hinsichtlich der Satzungsbefug
nis entfalten ihre Wirkung gegenüber der Hochschule nur durch die gesetzgeberi-
sche Ausgestaltung in Form der Landeshochschulgesetze.812 In diesen wird zum 
einen das Selbstverwaltungsrecht der Hochschulen wiederholt,813 zusätzlich ent-
halten alle Landeshochschulgesetze besondere Bestimmungen über spezielle Sat-
zungen und eine Rechtsgrundlage für den Erlass der Hochschulgrundordnung.814

d)	 Fazit: Satzungsautonomie in der BRD

In der Bundesrepublik Deutschland brachte die Verabschiedung des Hochschul-
rahmengesetzes für die Grundordnungen und im weiteren Sinne auch für sons-
tige Satzungen Klarheit über die Frage nach Satzungsautonomie und Selbstver-

808	 Z.B. Personal-, Wirtschafts-, Haushaltsverwaltung, Krankenversorgung, Bewirtschaftung 
knapper Studienplätze u.a.
809	 Vgl. auch Bundesregierung, HRG-Begründung, S. 24.
810	 Kempen, in: HSchR-Handbuch, S. 44.
811	 Vgl. den Überblick bei Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 10.
812	 Reiß, Rechtssetzungsbefugnis, S. 51.
813	 Vgl. die Übersicht bei Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 11.
814	 Vgl. die Übersicht bei Karpen/Freund, Hochschulgesetzgebung, S. 12.
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waltungsrecht der Universitäten. Auf dem Gebiet der wissenschaftsbezogenen, 
hochschulinternen Aufgaben hatte die Hochschule das Recht, die Angelegenhei
ten überindividuell, insbesondere auch durch Satzung zu regeln, diesbezüglich 
unterstand sie lediglich der Rechtsaufsicht des Landes. Nur hinsichtlich der staat-
lichen und weiteren ihr per Gesetz zugewiesenen Aufgaben war sie weisungs
gebunden und unterstand auch der Fachaufsicht des Landes.

Aus den Regelungen des Hochschulrahmengesetzes und aus dem grundlegenden 
„Hochschulurteil“ des Bundesverfassungsgerichts815 ergibt sich also sowohl die 
grundsätzliche Anerkennung einer Autonomie der Hochschulen bezüglich der 
akademischen Aufgaben als auch eine Anerkennung der Rechtsform „Satzung“ 
für die von der Hochschule verabschiedeten und vom Ministerium genehmigten 
Universitäts- und Fakultätssatzungen. 

e)	 Wirkung von Hubrichs Werk

Hubrichs Auseinandersetzung mit der Materie des Hochschulrechts wirkte 
fort. In der einschlägigen Literatur werden seine Aufsätze und Monographien 
zur Herleitung bestimmter rechtlicher Aspekte der Universitäten herangezogen. 
Beispielsweise bezieht sich ein Kommentar zum HRG in den Ausführungen zur 
Rechtsnatur der Universitäten auf Hubrichs Aufsätze „Die Korporationsnatur der 
preußischen Universitäten“ und „Zur Rechtslage der preußischen Universitäten“: 
Einmal bei der Auslegung der §§ 1, 2, 6, 68 II 12 ALR816 sowie später als Li-
teraturbeispiel für die Weimarer Zeit, in der „die hochschulrechtliche Literatur“ 
Autonomie und Satzungsrecht der Universitäten zunehmend als Konsequenz der 
demokratischen und rechtsstaatlichen Verfassungsordnung angesehen habe.817

III.	 Hubrichs Wirkung heute

Obwohl Eduard Hubrich heutzutage in Vergessenheit geraten ist, werden seine 
Werke nach wie vor in wissenschaftlichen Bearbeitungen genutzt. 

Seine Dissertation „Fränkisches Wahl- und Erbkönigthum zur Merovingerzeit“ 
wird in der einschlägigen historischen und rechtshistorischen Literatur bis heute 

815	 BVerfGE 35, S. 79 ff.
816	 Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG § 58 RN 7.
817	 Lüthje in: Denninger (Hrsg.), HRG § 58 RN 11.
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zitiert,818 und auf dem Gebiet des Eherechts dient Hubrichs Habilitationsschrift 
nach wie vor als Quelle und Zusammenstellung für das Eheschließungsrecht in 
Deutschland im 19. Jahrhundert.819 

Hubrichs Arbeit „Die Diätenfrage im Reichstag und das allgemeine Wahlrecht. 
Vom Standpunkt eines Conservativen“ erfreut sich einer ausführlichen Ausein
andersetzung bei Nikolaus Urban.820 ��������������������������������������   Dieser lobt Hubrichs „moderneres Abge-
ordnetenbild“ im Vergleich zu seinen staatsrechtlichen Kollegen821 und bemerkt 
weiter:

Eine sich vorsichtig den demokratischen Vorgaben des Verfassungstextes annähernde 

818	 Z.B. Reinhard Schneider, Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter: Untersuchun-
gen zur Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden und Merowingern, Stuttgart 1972. Schneider 
meint, Hubrichs Arbeit sei die „letzte einschlägige monographische Untersuchung der Merowin-
gerzeit“ (S. 196). Vgl. auch Eduard Hlawitschka, Königswahl und Thronfolge in Fränkisch-karo-
lingischer Zeit, Darmstadt 1975; Ludwig Schmidt u.a., Geschichte der Franken bis zur Mitte des 
sechsten Jahrhunderts, München 1970; Helmut Scheidgen, Die französische Thronfolge (987-
1500): Der Ausschluss der Frauen und das salische Gesetz, Bonn 1976; Konrad Bund, Thronsturz 
und Herrscherabsetzung im Frühmittelalter, Bonn 1979. Interessant ist auch ein Hinweis in einer li-
teraturwissenschaftlichen Arbeit: Roland Franz Rossbacher, Artusroman und Herrschaftsnachfolge. 
Darstellungsform und Aussagekategorien in Ulrichs von Zatzikhoven „Lanzelet“, Strickers „Daniel 
von dem Blühenden Tal“ und Pleiers „Garel von dem Blühenden Tal“, Göppingen 1998. Hier wird 
auf S. 328 zur Rechtslage unter den Merowingern auf Hubrichs Arbeit verwiesen. 
819	 Beispiele: Besonders intensiv mit Hubrichs Arbeit setzt sich Michael Humphrey (Die Wei-
marer Reformdiskussion über das Ehescheidungsrecht und das Zerrüttungsprinzip eine Untersu-
chung über die Entwicklung des Ehescheidungsrechts in Deutschland von der Reformation bis zur 
Gegenwart unter Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte, Göttingen 2006) auseinander. 
Weiter auch Stephan Buchholz, Recht, Religion und Ehe: Orientierungswandel u. gelehrte Kont-
roversen im Übergang vom 17. zum 18. Jh., Frankfurt/Main 1988; ders., Eherecht zwischen Staat 
und Kirche: Preußische Reformversuche in den Jahren 1854-1861, Frankfurt/Main 1981 (hier nutzt 
Buchholz die Arbeit Hubrichs insbesondere auch zur Quellenwiedergabe, z.B. S. 173 FN 131); Dirk 
Blasius (Ehescheidung in Deutschland 1794-1945: Scheidung und Scheidungsrecht in historischer 
Perspektive, Göttingen 1987) meint auf S. 234. „Als Knappster, aber verlässlichster Überblick 
besonders für das 18. Jhd. vgl. E. Hubrich [...]“; Sylvia Möhle, Ehekonflikte und sozialer Wandel: 
Göttingen 1740 – 1840, Frankfurt/Main 1997; Petra Zrenner, Die konservativen Parteien und die 
Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches, Berlin/Münster 2008. Ausführlich zitiert wird Hubrich 
auch in Britta Stein, Der Scheidungsprozess Hatzfeldt (1846- 1851), Berlin u.a. 1999. Weitere 
Nachweise bei Wolfram Müller-Freienfels, Ehe und Recht, Tübingen 1962; Joel Francis Harrington, 
Reordering Marriage and Society in Reformation Germany, Cambridge 1995; Thomas Kirsch, Das 
Ehetrennungs- und scheidungsrecht Bayerns im 19. Jahrhundert, Würzburg 2005; Markus Setzler, 
Aspekte der Geschlechtergeschichte – Die Eheparagraphen des Allgemeinen Landrechts für die 
Preußischen Staaten: Ein Überblick, Tübingen 2004.
820	 Nikolaus Urban, Die Diätenfrage: zum Abgeordnetenbild in Staatsrechtslehre und Politik 
1900 – 1933, Tübingen 2003. Urban zeichnet eine Entwicklung „Von Labands ‚Staatsrecht’ zu 
Jellineks ‚System’: Die Staatsrechtslehre bis 1905“ nach, in diesem Zusammenhang erläutert er 
Hubrichs Ansatz in „Die Diätenfrage im Reichstag“ (1902). Dieser beruhe auf einer „vor einer 
Versammlung des konservativen Vereins eines ostpreußischen Wahlkreises“ gehaltenen Rede (S. 
70), es existiere eine „biographisch zu belegende Verbundenheit Hubrichs mit der Konservativen 
Partei“, ohne jedoch weitere Nachweise zu liefern.
821	 Urban, Diätenfrage, S. 71. Hubrich vertrat die Ansicht, dass eine gewisse „Berufsausstattung“ 
notwendig sei, damit der Abgeordnete nur seinem Gewissen unterworfen und nicht an „Aufträge“ 
gebunden sei, es müsse ihm möglich sein, „in voller persönlicher Unabhängigkeit seinem parlamen-
tarischen Beruf nachzugehen.“
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Interpretation des Artikel 40 Weimarer Reichsverfassung findet sich allerdings auch 
zu Beginn der Weimarer Republik – und das ausgerechnet bei dem vormals den Kon-
servativen verpflichteten Eduard Hubrich. [...] Das „Demokratische Verfassungsrecht“ 
Hubrichs, der ein Außenseiter in der Staatsrechtslehre war und auch nach seinem Tod 
1921 nur selten zitiert wurde, ist damit die Ausnahme unter den frühen Kommentaren 
zur Diätenfrage in der Weimarer Republik. [...] Hubrich stand weitgehend allein mit 
seiner Auffassung [...].822

Urban zeigt auch Hubrichs Wirkung in Gestalt der von ihm betreuten Disserta-
tionen auf823 und erwähnt kurz Hubrichs „schwierige persönliche Stellung“ an 
der Fakultät.824 

Hubrichs Lehrbuch „Demokratisches Verfassungsrecht des deutschen Reiches“ 
wird in unterschiedlichen Publikationen als eines der ersten Werke zur neuen 
Weimarer Reichsverfassung angegeben.825 Häufig wird es auch in fachspezifisch­
en Abhandlungen zu einzelnen Grundrechten zitiert.826 

Die „Geschichte der Gesetzespublikation“ wird in einschlägiger rechtshistorisch

822	 Urban, Diätenfrage, S. 137 f.
823	 Helmuth Danco, Diätenfrage im Reichstag und im preußischen Landtag, Greifswald 1913 (S. 
108); Eduard Friedländer, Die Regelung der Diätenfrage im Reichstag und preußischen Abgeordne-
tenhause, Greifswald 1917 (S. 117); Bruno Ernst, Das System der parlamentarischen Diäten. Nach 
dem Staatsrecht Preußens und des deutschen Reiches, Greifswald 1920 (S. 135).
824	 Urban, Diätenfrage, S. 43. In FN 146 schreibt Urban, Hubrich sei „von der Greifswalder 
Fakultät [...] als ‚Qual’ empfunden“ worden.
825	 Etwa in Wolfgang Kahl, Die Staatsaufsicht: Entstehung, Wandel und Neubestimmung unter 
besonderer Berücksichtigung der Aufsicht über die Gemeinden, Tübingen 2000; Jan Ziekow, Über 
Freizügigkeit und Aufenthalt: paradigmatische Überlegungen zum grundrechtlichen Freiheitsschutz 
in historischer und verfassungsrechtlicher Perspektive, Tübingen 1997; Ewald Wiederin, Bundes-
recht und Landesrecht: zugleich ein Beitrag zu Strukturproblemen der bundesstaatlichen Kompe-
tenzverteilung in Österreich und in Deutschland, Wien 1995. Christian Heitsch, Die Ausführung der 
Bundesgesetze durch die Länder, Tübingen 2001. Kritisch zum wissenschaftlichen Anspruch dieser 
ersten Lehrbücher: Stolleis, Geschichte des Öffentlichen Rechts, S. 97: „Im Übrigen orientierten 
sich die zahlreichen Lehrbücher, sofern sie überhaupt wissenschaftliche Ansprüche stellten, an den 
Ausbildungsbedürfnissen. Die Hochschullehrer verwandten im wesentlichen die neu ausgearbeite-
ten Vorlesungen zum Reichsstaatsrecht.“ Als Beispiele gibt er in FN 151 neben Conrad Bornhaks 

‚Grundriß des deutschen Staatsrechts (1920)’ und Gieses ‚Grundriß des Reichsstaatsrechts (1923)’ 
auch Hubrichs Demokratisches Verfassungsrecht an.
826	 Z.B. Marianne Krüger-Potratz (Hrsg.), „Fremdsprachige Volksteile“ und deutsche Schule: 
Schulpolitik für die Kinder der autochthonen Minderheiten in der Weimarer Republik; ein Quellen- 
und Arbeitsbuch, Münster 1988. Hier taucht Hubrich u.a. in einer Zusammenstellung der Kommen-
tare zu Art. 113 WRV auf (S. 40); vgl. auch bei Ziekow (Über Freizügigkeit und Aufenthalt, S. 305), 
der Hubrich als Beispiel für eine Literaturmeinung zitiert, die Ausländern jede Grundrechtsbe-
rechtigung gemäß WRV, mit Ausnahme von Art. 135, absprechen. Oder bei Rebecca Heinemann 
(Familie zwischen Tradition und Emanzipation. Katholische und sozialdemokratische Familien-
konzeptionen in der Weimarer Republik, München 2004), die auf S. 99 FN 149 im Zusammenhang 
mit der Formulierung des Art. 119 WRV schreibt: „Gleichwohl bemerkte der Verfassungsrechtler 
Eduard Hubrich, dass der Schutz von Ehe und Familie doch nicht ohne gewisse Verbeugungen 
gegen einzelne sozialistische Forderungen geregelt wurde, wenn auch im Großen und Ganzen die 
einschlagenden Normen den Forderungen einer bürgerlichen Gesellschaft noch entsprechen.“
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er Literatur zitiert,827 besonders intensiv nutzt Pascale Cancik Hubrichs Buch als 
Quellensammlung und historische Aufbereitung des Stoffes.828

Der Aufsatz „Die ������������������������������������������������������������Immunität der parlamentarischen Berichterstattung“ hat eben-
falls weiterhin wissenschaftlichen Wert.829 Ein Historiker schreibt dazu:

Die beste, auch international vergleichende Übersicht der Rechtslage und -praxis bei 
Hubrich, Die Immunität der parlamentarischen Berichterstattung [...].830

Auch seine sonstigen Veröffentlichungen werden zu weiten Teilen noch heute ge-
nutzt.831 So finden sich Verweise etwa in „Exotische Verfassung: die Kompeten­
zen des Reichstags für die deutschen Kolonien in Gesetzgebung und Staatsrechts-
wissenschaft des Kaiserreichs (1884 - 1914)“,832 oder der Hinweis auf Hubrichs 

„Der Verzicht auf die Approbation als Arzt“ in dem historischen Teil des Werkes 
„Prozessverträge: Privatautonomie im Verfahrensrecht“833 aus dem Jahr 1998.

827	 Bernd Mertens (Gesetzgebungskunst im Zeitalter der Kodifikationen. Theorie und Praxis der 
Gesetzgebungstechnik aus historisch-vergleichender Sicht, Tübingen 2004) zitiert insbesondere 
die bei Hubrich im Wortlaut wiedergegebenen Gesetze; Zitierungen auch bei Timo Holzborn, Die 
Geschichte der Gesetzespublikation, insbesondere von den Anfängen des Buchdrucks um 1450 bis 
zur Einführung von Gesetzesblättern im 19. Jahrhundert, Berlin 2003; Bernd Sösemann (Hrsg.), 
Kommunikation und Medien in Preussen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgart 2002; Stefan 
Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert, Göttingen 
1990 und Hans-Dieter Rath, Positivismus und Demokratie: Richard Thoma, 1874-1957, Berlin 
1980.
828	 Pascale Cancik, Verwaltung und Öffentlichkeit in Preußen, Tübingen 2007, z.B. S. 58, 68, 
158, 161 f. 
829	 Z.B. nutzt Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 3 Bis-
marck und das Reich, 3. A. Stuttgart u.a. 1988 in § 61 (Der Reichstag) Hubrichs „Immunität der 
parlamentarischen Berichterstattung“ sowie „Parlamentarische Redefreiheit und Disziplin“ und 

„Parlamentarische Immunität und Beamtendisziplin“ (S. 879 ff.) sowie in § 63 (Die Reichsgesetzge-
bung) Hubrichs „Reichsgericht über den Gesetzes und Verordnungsbegriff“ (S. 908 ff.). Vgl. auch 
Marie-Luise Recker/Elisabeth Müller-Luckner, Parlamentarismus in Europa. Deutschland, England 
und Frankreich im Vergleich, München 2004, die Hubrichs Aufsatz als „Überblick über die 
Entwicklung der parlamentarischen Redefreiheit“ nutzen (S. 5 FN 15); Otto Groth, Die unerkannte 
Kulturmacht, Bd. 1: Das Wesen des Werkes. Grundlegung der Zeitungswissenschaft, Berlin 1960, 
zitiert ebenfalls aus Hubrichs Aufsatz (S. 681); Meinhard Schröder, Rechtsfragen des Indemnitäts-
schutzes, in: Der Staat 1982, S. 25 ff. erwähnt Hubrich u.a. noch vor Anschütz, Stier-Somlo u.a. (S. 
26 FN 11) und als Beispiel für die herrschende Meinung (S. 34 FN 44a).
830	 Andreas Biefang, Der Reichstag als Symbol einer politischen Nation, in: Lothar Gall (Hrsg.), 
Regierung, Parlament und Öffentlichkeit im Zeitalter Bismarcks: Politikstile im Wandel, Paderborn 
2003, S. 27.
831	 Christoph Schönberger (Das Parlament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer Re-
präsentation in der Staatsrechtslehre des Kaiserreichs (1871 – 1918), Frankfurt/Main 1997) zitiert 
Hubrichs „Das Monarchische Prinzip in Preußen“ z.B. auf S. 105, 303 und 433.
832	 Marc Grohmann, Exotische Verfassung: die Kompetenzen des Reichstags für die deutschen 
Kolonien in Gesetzgebung und Staatsrechtswissenschaft des Kaiserreichs (1884 – 1914), Tübingen 
2001. Der Verfasser geht hier auf Hubrichs Betreuung von kolonialstaatsrechtlichen Arbeiten wäh-
rend seiner Hoch-Zeit als Doktorvater ein, etwa von Wolfgang Krause, Die staatsrechtliche Stellung 
und die Organisation der Schutztruppen, Greifswald 1914.
833	 Gerhard Wagner, Prozessverträge: Privatautonomie im Verfahrensrecht, Tübingen 1998.
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Der wissenschaftliche Nachlass Hubrichs auf dem Gebiet des Universitätsrechts 
ist nicht einfach zu bewerten. Der Streit um die Rechtsnatur und die Satzungsau-
tonomie hat vorläufig an Brisanz verloren, und die Probleme der akademischen 
Entscheidungsautonomie werden zumeist nur in einem ganz bestimmten Zusam-
menhang diskutiert: bei der finanziellen Ausstattung der Hochschulen. 

Trotzdem werden Hubrichs universitätsrechtliche Werke sowohl in rechtshisto-
rischen als auch in zeitgenössischen juristischen Arbeiten zu Universitäten und 
Hochschulrecht erwähnt; insbesondere in den historischen Abschnitten der je-
weiligen Arbeiten und im Zusammenhang mit der Bestimmung der Rechtsnatur 
der preußischen Universitäten.834 So lobt etwa Wolf-Wilhelm Waibel835 Hubrich 
bezüglich dessen gründlicher Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Formu
lierung „Veranstaltungen des Staates“ des ALR in Bezug auf die preußischen 
Universitäten:

Ihm verdanken wir, daß die etwas irreführende und zu Fehldeutungen Anlaß gebende 
Kennzeichnung der preußischen Universitäten als „Veranstaltungen“ des Staates die 
ihr zukommende, auf der geschichtlichen Entwicklung beruhende Auslegung gefun-
den hat.

Birgit Vézina836 führt Hubrichs „Greifswalder Universitätsrecht“ als abweichen-
de Meinung bezüglich des ministeriellen Aufsichtsrechts an, und Alexander Klu-
ge837 zitiert Hubrichs Svarez-Zitate in „Die Korporationsnatur“ wie aus einer 
Quellensammlung. Klemens Pleyer838 vollzieht die vermögensrechtliche Stellung 
der preußischen Universitäten als Anstalt (in Abgrenzung zur Korporation) an-
hand der Argumentation Hubrichs in „Die Gründung von Universitäten“ nach.839

834	 Erwähnt werden meist die Aufsätze im AöR 1918/1919, „Legalcharakter der Universitätsstatu-
ten“ und das „Greifswalder Universitätsrecht“.
835	 Wolf-Wilhelm Waibel, Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945. 
Zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts, Freiburg 1966, 
S. 20.
836	 Birgit Vézina, Die Gleichschaltung der Universität Heidelberg im Zuge der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung, Heidelberg 1982, S. 73. 
837	 Kluge, Die Universitäts-Selbstverwaltung, S. 32.
838	 Pleyer, Die Vermögens- und Personalverwaltung der deutschen Universitäten, S. 111. Pleyer 
nutzt fast hochschulrechtlichen Schriften Hubrichs.
839	 Weitere Zitierungen finden sich z.B. bei Wolfgang Kahl, Hochschule und Staat, Tübingen 
2004, S. 17, 21; Günther Winkler, Die Rechtspersönlichkeit der Universitäten: Rechtshistorische, 
rechtsdogmatische und rechtstheoretische Untersuchungen zur wissenschaftlichen Selbstver-
waltung, Wien 1988; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 86; vgl. auch Manuela Freund, 
Hochschulrecht, Hochschulrahmengesetz, Landeshochschulgesetzgebung. Ausgewählte Rege-
lungsgegenstände des Hochschulrechtes in der Hochschulgesetzgebung des Bundes und der Länder 
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg 2002; Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfas-
sungsgeschichte seit 1789, Bd. 4, 2. A. Stuttgart 1982, S. 929; Ernst Gundelach, Die Verfassung der 
Göttinger Universität in drei Jahrhunderte, Göttingen 1955, S. 12.
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IV.	 Überblick: Weiterentwicklung des Hochschulrechts nach 1976

1.	 Novellierungen des HRG

Ziel der ersten Novellierungen des Hochschulrahmengesetzes im Jahr 1985 war 
ein Abbau der umfangreichen und sehr detaillierten Steuerung der Hochschul-
angelegenheiten durch den Bundes- und Landesgesetzgeber. Weiter wurden ver-
bindliche Zwischen- und Vordiplom-Prüfungen sowie Regelstudienzeiten einge-
führt und die Professorenschaft in den Hochschulgremien gestärkt.840 Mit der 3. 
HRG-Novelle vom 1. Juli 1985 wurden Studienordnungen aus dem Katalog der 
genehmigungsbedürftigen Satzungen herausgenommen und die Leitungsstruktur 
für Alternativen (Rektorats- oder Präsidialverfassung841) geöffnet. 

Relevante Änderungen im Bereich der Autonomie brachte insbesondere die 1998 
verabschiedete 4. HRG-Novelle, mit der die Regelungen zur inneren und äuße-
ren Organisation und Verwaltung der Hochschulen gänzlich aus dem HRG gestri-
chen wurden.842 Die Novelle erweiterte auch den Gestaltungsspielraum des Lan-
desgesetzgebers.843 Die lange Zeit geübte Kritik an der zu hohen Regelungsdichte 
des HRG und dem damit verbundenen Verlust an landeseigener Gestaltungs-
kompetenz war nun zumindest relativiert. Kritisch ist jedoch die ebenfalls durch 
die 4. HRG-Novelle verstärkte Hierarchisierung der inneren Hochschulstruktur 
zu bewerten: Die Kompetenzen der kollegialen Organe (Konzil, Akademischer 
Senat, Fakultätsrat) wurden weitestgehend auf beratende Funktionen beschränkt 
zugunsten der Befugnisse der gestärkten Leitungsorgane (Präsident bzw. Rektor, 
Dekan), insbesondere hinsichtlich der Verteilung der Haushaltsmittel. 

Im Jahr 2002 wurde das HRG erneut geändert;844 die Änderungen betrafen im 
Wesentlichen personalrechtliche Regelungen (Juniorprofessur) und das Verbot 
der Einführung von Studiengebühren. Auf Antrag der Länder Thüringen, Bay-
ern und Sachsen entschied das Bundesverfassungsgericht am 27. Juli 2004, der 

840	 Festgelegt wurde die absolute Professorenmehrheit in Hochschulgremien sowie eine „dop-
pelte Mehrheit“ bei Berufungsentscheidungen: nicht nur innerhalb der Gremiums, sondern auch 
innerhalb der Professorengruppe. 
841	 Die Präsidialverfassung sieht einen hauptamtlichen Präsidenten der Hochschule vor, der neben 
der Leitung nicht auch einen Lehrstuhl innehat.
842	 Wegfall der bisher in den §§ 60 – 69 enthaltenen Vorschriften über die Organisation der Hoch-
schule.
843	 Die Novelle brachte weiter auch die Öffnung des Hochschulwesens für ein Prüfungs- und 
Leistungspunktesystem (§ 15 HRG n. f.), dass die Studienzeit verkürzen und internationale Mobi-
lität fördern sollte, sowie die Zulassung der Erprobung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
(§ 19 HRG n. f.).
844	 HRG-Novellen 5 und 6, 2002.
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Bundesgesetzgeber habe seine Rahmenkompetenz mit diesen Regelungen über-
schritten und die Rechte der Bundesländer zu stark eingeschränkt. 

Der Bund reagierte mit dem zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Gesetz zur 
Änderung dienst- und arbeitsrechtlicher Vorschriften im Hochschulbereich (sog. 
„Reparatur“-Novelle). Gleichzeitig verabschiedete der Bundestag das 7. Änder
ungsgesetz zum Hochschulrahmengesetz (7. Novelle), das insbesondere Neure-
gelungen für die Vergabe von Studienplätzen enthielt. Die Hochschulen selbst 
können jetzt einen Teil ihrer Studienplätze in eigener Verantwortung vergeben. 

2.	 Föderalismusreform

Im Rahmen der Föderalismusreform wurde die Rahmengesetzgebungskompe-
tenz des Bundes gemäß Art. 75 Abs. 1 Nr. 1a) (allgemeine Grundsätze des Hoch-
schulwesens) gestrichen.845 Im Hochschulbereich hat der Bund nun im Rahmen 
der konkurrierenden Gesetzgebung lediglich die Möglichkeit, Regelungen für 
die Bereiche Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse zu erlassen. Die 
Bundesländer dürfen von diesen Regelungen jedoch abweichen. Außerdem kann 
der Bund weiterhin im Rahmen der sog. „Gemeinschaftsaufgaben“ (Art. 91 b) 
GG n.F.) im Einvernehmen mit den Ländern auf dem Gebiet der wissenschaft-
lichen und Forschungsvorhaben an den Hochschulen (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 2 
GG) und bei Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten tätig 
werden.

3.	 Diskussion um das HRG heute

Die Forderung nach einer größeren Autonomie der Hochschulen, die auch eine 
weitreichende Autonomie bezüglich Wirtschafts- und Haushaltsentscheidungen 
einschließt, findet heute große Zustimmung. Die Einflussnahme des Ministeri-
ums auf Detailentscheidungen innerhalb der Hochschule, insbesondere bezüg-
lich der Verteilung der zugewiesenen Mittel im Einzelnen, soll weitgehend redu-
ziert werden.846

Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung erklärte als Konsequenz 
der Föderalismusreform am 16. Januar 2008: 

845	 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.08.2006, BGBl. I S. 2034.
846	 Vgl. zu den einzelnen Reformdiskussionen Andreas Keller, Hochschulreform und Hochschul-
revolte. Selbstverwaltung und Mitbestimmung in der Ordinarienuniversität, der Gruppenhochschule 
und der Hochschule des 21. Jahrhunderts, Marburg 2000.
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Im Hochschulbereich brachte die Föderalismusreform die Abschaffung der Rahmen-
gesetzgebungskompetenz des Bundes. Das war ein Signal, die Hochschulen aus der 
staatlichen Detailsteuerung zu entlassen und ihnen mehr Autonomie einzuräumen. [...] 
Mit der von der Bundesregierung beschlossenen Aufhebung des Hochschulrahmen-
gesetzes zieht sich der Bund aus der Hochschulgesetzgebung zurück. Der Bundestag 
berät nun über den Entwurf. [...] Durch die gewünschte Flexibilität und die Orientie-
rung an EU-weit einheitlichen Standards verliert der nationale Bezugsrahmen immer 
stärker an Bedeutung. Ziel der von praktisch allen Bundesländern vorbereiteten oder 
bereits verabschiedeten Hochschulgesetze ist daher eine größere Freiheit und Autono-
mie für die Hochschulen.847 

Die Aufhebung des HRG, ursprünglich zum 1. Oktober 2008 vorgesehen, lässt 
noch auf sich warten. Der Bundesrat hat keine Einwände gegen den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung erhoben, und der Bundestag hat den Entwurf bereits 
in Erster Lesung beraten.848

847	 Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Hrsg.), http://www.bmbf.de/de/8680.php 
(am: 12.02.2009).
848	 Informationen laut Deutscher Bundestag (Hrsg.), http://www.bundestag.de/aktuell/
hib/2009/2009_009/07.html (am: 12.02.2009). Das geplante Außerkrafttreten des HRG sei mit 
Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes am 1. April 2009 abzustimmen.
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D.	 SCHLUSS - Zu Recht vergessen?

I.	 Persönlicher Nachlass

Ob als Extraordinarius in Königsberg oder als Ordinarius in Greifswald: Es 
schien Hubrich nicht gegeben zu sein, als Teil einer Fakultät auf Dauer friedlich 
mit seinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Vor allem in Greifswald hatten seine 
Unkollegialität, sein Egoismus und seine Verbissenheit die Fakultät gegen ihn 
geeint. Lediglich Hubrichs Tod ersparte Fakultät und Ministerium die Aufgabe, 
die festgefahrene Situation lösen zu müssen.

Dennoch ist Hubrichs Wirkung auf die Greifswalder Fakultät in Vergessenheit 
geraten. Dies erscheint bemerkenswert angesichts der tiefen Zerrüttung, die zwi-
schen ihm und allen anderen Kollegen herrschte, seiner ungewöhnlich langen 
Verweildauer in Greifswald849 und nicht zuletzt wegen des Schadens, den er mit 
dem Übermaß der von ihm betreuten Doktorarbeiten dem wissenschaftlichen 
Ruf der Fakultät beigefügt hatte. Zu erklären ist dies letztlich durch die vorü-
bergehende Auflösung der Fakultät in der DDR, der es wohl geschuldet ist, dass 
sich dieser außergewöhnlich schwierige Professor nicht in eine Art gemeinsames 
Fakultätsgedächtnis eingebrannt hat. 

II.	 Wissenschaftlicher Nachlass

Die Frage, ob die wissenschaftliche Arbeit Hubrichs in Vergessenheit geraten ist, 
darf wohl weitestgehend verneint werden. Seine viele Sachgebiete umfassenden 
Schriften werden nach wie vor für neue wissenschaftliche Ausarbeitungen her- 
angezogen. 

Es lässt sich insbesondere festhalten, dass Hubrich mit seinen Arbeiten einen 
entscheidenden Beitrag geleistet hat zur Bestimmung der Rechtsnatur der Uni-
versitäten und der universitären Satzungen. Bemerkenswert ist auch Hubrichs 
stete Betonung einer möglichst umfassenden Weisungsunabhängigkeit der Uni-
versität vom zuständigen Ministerium hinsichtlich Inhalt und Erlass universitärer 
Statuten. 

849	 Hubrich war insgesamt 12 Jahre an der eigentlich als Durchgangsstation bekannten Greifswal-
der Fakultät.
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Zwar ist heutzutage der Streit um den Rechtscharakter der Universitätsstatuten 
grundsätzlich beigelegt, und auch der Streit um die Rechtsnatur der Universi-
tät hat durch die Festlegung des Doppelcharakters der Universität an Bedeu
tung verloren. Jedoch geschah dies erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Hubrichs Arbeiten hatten also bis über die Zeit der Weimarer Republik, des 
Nationalsozialismus und die Jahre der deutsch-deutschen Trennung hinaus prak-
tische Relevanz und bilden heute einen Teil der Wissenschaftsgeschichte rund 
um die rechtliche Struktur der Universität und ihrer Satzungen. 

III.	 Ausblick

Die entscheidenden Probleme der Hochschulen scheinen sich heutzutage auf an-
deren Schauplätzen zu befinden: die Finanzierung der Universitäten (Einführung 
von Studiengebühren oder rein staatliche Finanzierung?) und der Forschung 
(zweckgebundene Forschung, Drittmittel), die internationale Angleichung der Ab-
schlüsse (Bachelor-/Master-System), die Profilierung der Fakultäten auf Spezial- 
gebieten.

1.	 Wissenschaftsrat, HRK und CHE

Die Hochschuldebatte findet vor allem in drei Gremien statt: Dem quasi-staatli-
chen Wissenschaftsrat, der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und dem Güters
loher Centrum für Hochschulentwicklung (CHE).

Der Wissenschaftsrat, der sich selbst als das „älteste wissenschaftspolitische Be
ratungsgremium in Europa“ bezeichnet, beruht auf einem Verwaltungsabkommen 
zwischen Bund und Ländern.850 Er besteht aus einer Wissenschaftlichen Kommis-

850	 Dieses hat 10 Artikel und wurde am 5. September 1957 von der Bundesregierung und den 
Länderregierungen (B-W, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, 
Rheinland-Pfalz, S-H) unterzeichnet. Zur Entstehungsgeschichte vgl. Winfried Benz, Der Wissen-
schaftsrat, in: Wissenschaftsrat (Hrsg.), Wissenschaftsrat 1957 – 1997, Köln 1998, S. 49 ff. Der 
Wissenschaftsrat ist keine juristische Person, hat also weder öffentlichrechtliche noch privatrechtli-
che Rechtsfähigkeit. Der Struktur und den Aufgaben nach qualifiziere er sich als „nichtrechtsfähige 
Beartungseinrichtung“ (Benz, Der Wissenschaftsrat, S. 54).
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sion851 und einer Verwaltungskommission852 und soll die Bundesregierung und 
die Länderregierungen beraten sowie Empfehlungen zur inhaltlichen und struktu-
rellen Entwicklung der Wissenschaft, der Forschung und des Hochschulbereichs 
erarbeiten.853 Die Beschlüsse des Wissenschaftsrats werden in der Vollversamm-
lung854 mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst. Die Effektivität eines solchen Gre-
miums als unabhängiger Berater wird dadurch gerade bei kontroversen Themen 
fraglich. Ebenso stellt die zweite Funktion, die „föderale Vermittlung“ zwischen 
Bund und Ländern, das objektive Gewicht der Empfehlungen in Frage. 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)855 ist eine gemeinsame Stimme der 
Hochschulen, der freiwillige Zusammenschluss der staatlichen und staatlich 
anerkannten Universitäten und Hochschulen in Deutschland. In einem Thesen
papier der HRK zur „Neugestaltung der bundesstaatlichen Ordnung im Hoch-
schulbereich“ finden sich folgende Ausführungen: 

Es besteht Konsens darüber, dass Wissenschaft und Forschung in Deutschland [...] 
besser positioniert werden müssen. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sieht in 
einer klareren Verantwortungszuweisung, vor allem einer gestärkten Autonomie der 
Hochschulen und der wissenschaftlichen Einrichtungen, ein wesentliches Mittel, In-
novationshemmnisse abzubauen. [...] Die HRK betrachtet eine verstärkte Autonomie 
der Hochschulen [...] als eine wesentliche Voraussetzung für die Stärkung des Wissen-
schaftsstandorts Deutschland.856

Die HRK betont die Verantwortung insbesondere der Länder für die Wissen-
schaft und Forschung:

851	 Diese hat 32 Mitglieder, die vom Bundespräsidenten berufen werden: 24 Wissenschaftler 
auf gemeinsamen Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG), der Hochschulrektorenkonferenz (HRK,) 
der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF), der Fraunhofer-
Gesellschaft (FhG) und der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) sowie 
acht Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf gemeinsamen Vorschlag der Bundesregierung 
und der Landesregierungen.
852	 Bestehend aus 22 Mitgliedern. Die 16 Ländervertreter haben jeweils eine Stimme und die 
sechs Vertreter des Bundes sechzehn Stimmen. 
853	 Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.), Aufga-
ben – Organisation, http://www.wissenschaftsrat.de/Aufgaben/aufg_org.htm (am: 12.02.09). Art. 3 
des Verwaltungsabkommens legt fest: „Die Bundesregierung und die Landesregierungen werden 
die Empfehlungen des Wissenschaftsrats bei der Aufstellung ihrer Haushaltspläne im Rahmen der 
haushaltsmäßigen Möglichkeiten berücksichtigen.“
854	 Die Vollversammlung besteht aus den 54 Mitgliedern, die zusammen 64 Stimmen führen.
855	 1949 als Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) gegründet, wurden 1990 die ersten Hoch-
schulen aus den neuen Bundesländern aufgenommen und die WRK in Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) umbenannt. Sie hat gegenwärtig 258 Mitgliedshochschulen. In ihnen sind etwa 98 Prozent 
aller Studierenden in Deutschland immatrikuliert.
856	 Konzept einer Expertengruppe im Auftrag des HRK-Präsidiums, am 9.11.2004 vor dem 
HRK-Plenum vorgestellt, vgl. Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.), Zur Neugestaltung der bundes-
staatlichen Ordnung im Hochschulbereich, http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_2049.php (am: 
12.02.09).
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Damit steht nicht in Widerspruch, wenn die Länderkompetenzen im Bereich der 
Kulturhoheit gestärkt werden. Dies wird von der HRK unter der Voraussetzung be-
grüßt, dass die gesamtstaatliche Verantwortung für Wissenschaft und Forschung ge-
wahrt bleibt. [...] Die HRK erinnert daran, dass die in breitem politischem Konsens 
den Hochschulen zugestandene Autonomie als Voraussetzung eines Wettbewerbs der 
Hochschulen [...] in der institutionellen Komponente der in Art. 5 Abs. 3 GG gewähr-
leisteten Wissenschaftsfreiheit verfassungsrechtlich gefordert ist. [...] Die HRK er-
wartet, dass der Bundes- und die Landesgesetzgeber dieser verfassungsrechtlich ver-
bürgten Autonomie in hervorragender Weise dadurch entsprechen, dass den Akteuren 
Raum für Selbstorganisation und Beweglichkeit im Rahmen einer zureichenden Fi-
nanzausstattung gewährt wird. Die Maxime sollte lauten, dass im Zweifel zentrale 
Regulierungen verzichtbar sind. 857

Die finanzielle Ausstattung der Hochschulen bildet hier einen Schwerpunkt der 
Ausführungen. „Raum für Selbstorganisation und Beweglichkeit“ kann, nach 
Auffassung der HRK, nur eine „zureichende Finanzausstattung“ bringen. Ohne 
dies als notwendigen Teil einer Hochschulautonomie abzulehnen, soll doch an-
gemerkt werden, dass das eigentliche Ziel eine rechtliche Garantie der Autono-
mie sein muss. Hierzu gehört ein subjektives Recht auf hinreichende finanzielle 
Ausstattung, das nicht an die jeweilige Haushaltslage des jeweiligen Geldgebers 
gekoppelt ist.

Das Centrum für Hochschulentwicklung GmbH (CHE) wurde durch die Träger-
stiftung der HRK und die Bertelsmann Stiftung gegründet und nahm 1994 seine 
Arbeit auf. Es bezeichnet sich als „Reformwerkstatt für das deutsche Hochschul-
wesen“ und hält in einem „Mission Statement“ unter anderem folgende Ziele 
fest: 

Wir wollen Hochschulen in Deutschland und Europa dabei unterstützen, [...] autonom 
ihre Ressourcen, ihr Personal, ihre Organisation und Leitungsstruktur zu entwickeln, 
[...] profiliert ihre je eigene Identität zu entwickeln und zu pflegen, [...] sich im natio-
nalen wie internationalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren, [...] wirtschaftlich 
effektiv und effizient den Einsatz ihrer Ressourcen zu gestalten, [...] damit sie best-
möglich ihre wissenschaftlichen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbildung er-
füllen können.858

In Bezug auf die „erstarkte“ Hochschulautonomie meint das CHE:

Die autonome Hochschule erstickt nicht mehr in der Regelungsdichte staatlicher 

857	 Konzept, vgl. Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.), Zur Neugestaltung der bundesstaatlichen 
Ordnung im Hochschulbereich, http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_2049.php (am: 12.02.09).
858	 Centrum für Hochschulentwicklung GmbH (Hrsg.), Mission Statement, http://www.che-
concept.de/cms/?getObject=423&getLang=de (am: 12.02.09).
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Detailsteuerung und selbstverschuldeter Denk-, Entscheidungs- und Handlungsblo-
ckaden. Sie nutzt ihre Freiräume, indem sie ihre Handlungsfähigkeit nach innen und 
außen unter Beweis stellt. Dazu hat und nutzt sie die Möglichkeit, eine passende Or-
ganisationsform zu finden, neue Willenbildungs- und Entscheidungsstrukturen auszu-
bilden und ihre Personalpolitik eigenständig zu gestalten. Die autonome Hochschule 
ist in der Lage, korporative Ziele zu definieren und kann dadurch ihre Aufgaben ge-
meinschaftlich, effizient und effektiv wahrnehmen. Sie tritt als Akteur und Gestalter 
des Hochschulbereichs in Erscheinung, der seine Geschicke selbst lenkt und die wis-
senschaftsbasierte Gesellschaft prägend gestaltet.859

Diese Einschätzung der gegenwärtigen Lage der deutschen Universitäten glorifi-
ziert die tatsächlich herrschenden Machtverhältnisse und lässt zudem die Druck-
situation, der sich die Universitäten seitens der Geldgeber Bund und Länder 
sowie der sogenannten Drittmittelgeber ausgesetzt sehen, außer acht. Etwas be-
ängstigend klingt in diesem Zusammenhang das vom CHE für die Hochschulen 
definierte „Leitbild Wettbewerb“:

Die wettbewerbsorientierte Hochschule konkurriert national und international um 
Studienanfänger, Studierende, Wissenschaftler, Ressourcen und Reputation. [...] Leis-
tungen, Angebote, Unterschiede werden von der wettbewerbsorientierten Hochschule 
zielgruppengerecht aufbereitet und kommuniziert. Ein kompetitives Hochschulsystem 
wird nicht trotz, sondern aufgrund der Konkurrenzsituation auch produktive Koopera-
tionen und Partnerschaften hervorbringen.860

Es lässt sich festhalten, dass die Frage der Finanzierung sowohl in den erwähnten 
Gremien als auch in der Politik eine besondere Stellung gewonnen hat. 

Während die Hochschulautonomie [...] ursprünglich im Sinne eines institutionellen 
Pendants zum individuellen Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit als konsequente 
Weiterentwicklung der akademischen Selbstverwaltung verstanden wurde, erscheint 
die Forderung nach Globalhaushalt und Finanzautonomie im 21. Jahrhundert als Kon-
sequenz der geforderten Marktpositionierung des Unternehmens Hochschule.861

Folge der globalen Haushaltszuweisung an die Universität kann im Gegenzug 
eine regelrechte „Bestrafung“ einer Hochschule durch geringe Mittelzuweisung 
oder Mittelentzug sein, und der Wert des Zuwachses an „Verteilungs“-Autono-

859	 Centrum für Hochschulentwicklung GmbH (Hrsg.), Leitbild Autonomie, http://www.che-con-
cept.de/cms/?getObject=274&name=Autonomie&tabelle=Leitbilder&pk_eintrag=1&getLang=de 
(am: 12.02.09).
860	 Centrum für Hochschulentwicklung GmbH (Hrsg.), Leitbild Wettbewerb, http://www.che-con-
cept.de/cms/?getObject=274&name=Wettbewerb&tabelle=Leitbilder&pk_eintrag=5&getLang=de 
(am: 12.02.09).
861	 Andreas Keller, Die Universität als Unternehmen? In: UTOPIE kreativ, Heft 168 (Oktober 
2004), S. 901.
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mie könnte auch als „Schwarzer Peter“862 entlarvt werden: Mittelkürzungen auf 
Landesebene werden in den Verantwortungsbereich der Universität abgegeben. 

2.	 Der Hochschulrat der Universität Frankfurt

Der Senat der Goethe-Universität in Frankfurt/Main fasste Anfang 2007 einstim-
mig den Entschluss, die Universität in eine Stiftungsuniversität umzuwandeln, 
in der Rechtsform einer Stiftung des Öffentlichen Rechts. Diese Umwandlung 
eröffne, so der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, Udo Corts, „bei-
spiellose Spielräume“ in organisatorischer, finanzieller und personeller Hinsicht 
zum Wohl aller Hochschulangehörigen.863 Ende September 2007 verabschiedete 
das hessische Parlament ein entsprechendes „Viertes Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Hochschulgesetzes“.864

Zentrales Organ dieser neuen Stiftung ist ein Hochschulrat, der aus 11 Mitglie-
dern besteht: 10 durch das Ministerium bestellte „Persönlichkeiten aus dem Be-
reich der Wissenschaft, der Wirtschaft, der beruflichen Praxis oder der Kultur“865 
sowie ein Vertreter des Ministeriums. Der Senat ist nur mit einer beratenden 
Stimme vertreten. 

Die Aufgaben des Hochschulrats sind umfangreich und umfassen insbesondere 
auch die Bestellung der Mitglieder des Präsidiums, den Wahlvorschlag für die 
Wahl, die Bestätigung und die Ernennung des Präsidenten.

Dem Hochschulrat steht weiter ein „Initiativrecht zu grundsätzlichen Angelegen-
heiten, insbesondere zu Fragen der Hochschulentwicklung“ zu, und er übt „Kon-
trollfunktionen in akademischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten“ aus.866 
Auch bedürfen bestimmte Satzungen, die Struktur- und Entwicklungsplanung 

862	 Formulierung bei Ute Mager, Kreativität braucht Freiheit, in: Rektor der Universität Heidel-
berg (Hrsg.), Ruperto Carola 1/2008.
863	 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Hrsg.), Pressemitteilung vom 
27.09.2007, http://www.hessen.de/irj/hessen_Internet?cid=b9b58e121157d8bfaa95cba2e85eb698 
(am: 10.03.2009).
864	 Mit diesem wurde ein § 100a) in das Hessische Hochschulgesetz eingefügt: „Die Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ‚Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main’ (Universität) 
wird mit Wirkung vom 1. Januar 2008 als Hochschule des Landes in eine rechtsfähige Stiftung 
des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main (Stiftungsuniversität) umgewandelt.“ Der 
Stiftungszweck wurde in § 100 b) angegeben: „Abs. 1: Zweck der Stiftung ist es, 1. die Stiftungs-
universität als Hochschule des Landes zu betreiben, 2. die Qualität von Forschung, Lehre, Studium 
und Weiterbildung an der Stiftungsuniversität zu steigern.“
865	 Diese sind zwar ehrenamtlich tätig und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, können 
aber dennoch vom Ministerium abberufen werden und bekommen eine Aufwandsentschädigung. 
Sie werden auf Vorschlag des Senats, des Präsidiums und des Stiftungskuratoriums berufen.
866	 Vgl. § 100 f) Abs. 2 HessHG.
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sowie Anträge auf Abwahl des Präsidenten der Zustimmung des Hochschulrats. 
Er nimmt den Rechenschaftsbericht des Präsidiums entgegen, entlastet das Prä-
sidium und beruft die Mitglieder des Stiftungskuratoriums. 

Nicht überraschend sind daher die Befugnisse des Hochschulrats im finanziellen 
Bereich. Ein „Wirtschafts- und Finanzausschuss“, der aus dem Vorsitzenden des 
Hochschulrats, dem Ministeriumsvertreter, drei weiteren „in Wirtschafts- und Fi-
nanzfragen besonders erfahrenen Mitgliedern“ und einem Vertreter des Finanz-
ministeriums besteht,867 kontrolliert die wirtschaftlichen Angelegenheiten der 
Universität Frankfurt.868

Das Präsidium869 dagegen, dem die eigentliche Leitung der Hochschule obliegt, 
hat demgegenüber zwar viele Aufgaben, jedoch wenig tatsächliche Macht. So 
erlässt das Präsidium etwa die Geschäftsordnungen für die Gremien, die Benut-
zungsordnungen und die Satzungen, diese stehen jedoch unter dem Genehmi-
gungsvorbehalt des Hochschulrats. Offiziell „beteiligt“ das Präsidium den Hoch-
schulrat an den Planungs-, Struktur- und Organisationsentscheidungen (§ 42 Abs. 
6 HessHG), allerdings liegt beim Hochschulrat die Entscheidung über den Wirt-
schaftsplan und damit über die gesamte Finanzplanung der Universität. 

Fazit: Die neue Frankfurter Stiftungsuniversität gründet sich zwar auf dem all-
seitigen Wunsch nach mehr Autonomie, tatsächlich jedoch haben sich die Ent-
scheidungsbefugnisse noch weiter aus den universitären Gremien heraus auf au-
ßerhalb der Universität stehende Personen und das Ministerium verlagert. Von 
einem Autonomiezuwachs kann insofern keine Rede sein.

3.	 Der Landeshochschulrat in Brandenburg

Eine ähnliche Institution wurde in Brandenburg geschaffen. Hier existiert ein 
Landeshochschulrat, der „die Hochschulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben und bei der Zusammenarbeit mit dem zuständigen Mitglied der Landesre-
gierung“ unterstützen soll, § 63 Brandenburgisches Hochschulgesetz (BbgHG). 

Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident bestimmt auf Vorschlag des für die 

867	 Vgl. § 100 f) Abs. 6 HessHG. Auch diese Vertreter werden, auf Vorschlag des Hochschulrats-
vorsitzenden, vom Ministerium bestellt. 
868	 Der Zustimmung dieses Ausschusses bedarf etwa der Vorschlag des Präsidenten für die Ernen-
nung des Kanzlers, Investitionsplanungen, der Wirtschaftsplan, die Vergütung der Professorinnen 
und Professoren sowie die Tarifverträge der Stiftungsuniversität.
869	 Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten dem Kanzler, vgl. § 42 
HessHG.
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Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung nach Anhörung der Hoch-
schulen und im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages die Mitglie-
der des Landeshochschulrats.870

Dem Landeshochschulrat gehören derzeit 10 ausgewiesene Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft, Politik und Wirtschaft an. Sie wurden auf Vorschlag der Ministerin für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur nach Anhörung der Hochschulen und im Benehmen 
mit dem Ausschuss des brandenburgischen Landtages für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur vom Ministerpräsidenten bestimmt.871

Der brandenburgische Landeshochschulrat hat nicht so umfangreiche Kompeten
zen wie der Hochschulrat in Frankfurt, Hauptorgan in Brandenburg bleibt der je-
weilige Präsident einer Universität. Der Landeshochschulrat hat aber immerhin 
das Vorschlagsrecht für die Stelle dieses Präsidenten einer Universität.872 Und da 
es gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 1 BbgHG zu den Hauptaufgaben des Landeshochschul-
rats gehört, diesen Präsidenten in grundsätzlichen Angelegenheiten zu beraten 
und ein „umfassendes Informationsrecht“ gegenüber Präsident und Senat auszu-
üben (§ 63 Abs. 3 BbgHG), kann er mithin direkt Einfluss auf die Angelegenhei-
ten der jeweiligen Universität nehmen. 

Diese Situation wird gefördert durch die Tatsache, dass im neuen Brandenburgi-
schen Hochschulgesetz die Leitungspositionen (Hochschulleitung und Fachbe-
reichsleitung) zulasten der kollegialen Gremien (Senat, Fachbereichsrat) gestärkt 
wurden. Mit dem neu geschaffenen Vorschlagsrecht des Präsidenten für die Wahl 
der Fachbereichsleitungen (Dekane)873 erweitert sich indirekt auch der Einfluss 
des Landeshochschulrats auf selbst fakultätsinterne Vorgänge. 

Im Jahr 2000 griffen die Juristischen Fakultäten der Universitäten Potsdam und 
Frankfurt/Oder und die Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam das 
Brandenburgische Hochschulgesetz im Wege der Verfassungsbeschwerde an, 
blieben damit jedoch erfolglos: Das Bundesverfassungsgericht hielt in seiner 
Entscheidung aus dem Jahr 2004 die Befugnisse des Landeshochschulrates für 
verfassungsgemäß, und meinte insbesondere, dass das Vorschlagsrecht für die 
Wahl des Präsidenten keine Verletzung von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG darstelle. 

Die Organisation eines grundrechtlichen Freiheitsbereichs mittels Einschaltung unab

870	 § 63 Abs. 5 BbgHG.
871	  Geschäftsstelle des Landeshochschulrates Brandenburg (Hrsg.), http://www.landeshochschul-
rat.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.126307.de (am: 11.03.2009).
872	 § 65 Abs. 2 BbgHG. Der Präsident kann im Übrigen auch nur dann vom Senat abgewählt 
werden, wenn der Senat dem Landeshochschulrat schriftlich die Gründe des Abwahlbegehrens 
mitgeteilt hat, vgl. § 65 Abs. 4 BbgHG.
873	 § 73 Abs. 1 Satz 1 BbgHG.
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hängiger Gremien, um die Organisation des Freiheitsbereichs zwar staatsfrei, aber un-
ter öffentlicher Kontrolle zu halten, ist verfassungsrechtlich unbedenklich. [...] Der 
Gesetzgeber hat die Zusammensetzung, Bestellung und Aufgaben des Landeshoch
schulrats ausreichend geregelt. [...] Seine Aufgaben (§ 63 Abs. 2 BbgHG) sind über-
wiegend beratender und empfehlender Natur. Darüber geht allerdings das Vorschlags-
recht für die Wahl der Hochschulleitung hinaus. Dieses ist jedoch verfahrensrechtlich 
und inhaltlich in die Besetzung des Hochschulleitungsamtes im Zusammenwirken von 
Staat und Hochschule eingebunden.874

Die Hochschulen behielten bei der Wahl einen wesentlichen Einfluss, auch kön-
ne der Senat die Hochschulleitung wieder abzuwählen.875

4.	 Bundesverfassungsgericht

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Bundesverfassungsgericht die Univer-
sitäten nicht mehr in demselben Umfang wie früher schützt, als es noch meinte, 
die „Wertentscheidung“ des Art. 5 Abs. 3 GG schließe

[...] das Einstehen des Staates, der sich als Kulturstaat versteht, für die Idee einer freien 
Wissenschaft und seine Mitwirkung an ihrer Verwirklichung ein und verpflichtet ihn, 
[...] schützend und fördernd einer Aushöhlung dieser Freiheitsgarantie vorzubeugen.876

In der bereits erwähnten neuesten Rechtsprechung zu Fragen der Hochschulor-
ganisation hat das Bundesverfassungsgericht die organisationsrechtlichen Anfor-
derungen auf das Verbot einer „strukturellen Beeinträchtigung“ von Forschung 
und Lehre reduziert:

Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG fordert, die Hochschulorganisation und damit auch die hoch-
schulorganisatorische Willensbildung so zu regeln, dass in der Hochschule freie Wis-
senschaft möglich ist und ungefährdet betrieben werden kann [...]. Die Teilhabe der 
Grundrechtsträger an der Organisation des Wissenschaftsbetriebs ist demnach kein 
Selbstzweck. Vielmehr dient sie dem Schutz vor wissenschaftsinadäquaten Entschei-
dungen und ist folglich nur im dafür erforderlichen Umfang grundrechtlich garan-
tiert.877 [...] Die Hochschulen und ihre Untergliederungen sind ebenso wie die Hoch-
schullehrer gegen hochschulorganisatorische Entscheidungen nur insoweit geschützt, 
als diese die Erfüllung ihrer Aufgabe, freie Wissenschaft zu ermöglichen, gefährden 
können.

Insbesondere darf der Gesetzgeber die Art und Weise der Beteiligung der Grund-

874	 BVerfGE 111, 333, 363.
875	 BVerfGE 111, 333, 364. Das Bundesverfassungsgericht hält hier auch die für eine Abwahl 
nötige 2/3-Mehrheit für unbedenklich.
876	 BVerfGE 35, 79, 115. 
877	 BVerfGE 111, 333, 354 f.
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rechtsträger frei gestalten, solange die Strukturen die freie Lehre und Forschung hin-
reichend gewährleisten. Er kann etwa eine direkte oder repräsentative Beteiligung an 
Entscheidungen, eine unmittelbare oder mittelbare Einflussnahme, Entscheidungs-,  
Veto-, Mitwirkungs- oder Anhörungsrechte, Aufsichts-, Informations- oder Kontroll-
rechte regeln, je nachdem, welche organisatorischen Strukturen ihm für eine funktions-
fähige Wissenschaftsverwaltung geeignet erscheinen. Die zur Sicherung der Wissen-
schaftsadäquanz von hochschulorganisatorischen Entscheidungen gebotene Teilhabe 
der wissenschaftlich Tätigen muss nicht in jedem Fall im Sinne der herkömmlichen 
Selbstverwaltung erfolgen. Auch hochschulexterne Institutionen können dazu beitra-
gen, einerseits staatliche Steuerung wissenschaftsfreiheitssichernd zu begrenzen und 
andererseits der Gefahr der Verfestigung von status quo-Interessen bei reiner Selbst-
verwaltung zu begegnen.878

IV.	 Schlusswort

Die Einbindung der Hochschulen in wirtschaftliche Zusammenhänge879 verlagert 
den Fokus mehr und mehr auf messbare Bereiche.880 So bekommt die Hochschul-
autonomie, die eigentlich durch diese Form der Finanzierung gestärkt werden 
soll, einen seltsamen, fremd gesteuerten Anstrich.881 Über die Ökonomisierung 
der Hochschulen und die damit verknüpften organisatorischen Fragen rücken die 
mit wirtschaftlichen Begriffen nicht oder schlecht messbaren „echten“ Größen 
(Forschung, Lehre, Freiheit, Autonomie und Selbstverwaltung) in den Hinter-
grund der Debatte. 

Insgesamt scheint die Freiheit und Autonomie der Universität, mit verschiedenen 
Mitteln und von unterschiedlichen Richtungen her, heutzutage nun doch „ausge-
höhlt“ zu werden. Es erscheint fraglich, ob vor diesem Hintergrund das Recht der 
Universitäten zur autonomen Satzungsbefugnis seine Relevanz behaupten kann. 
Grundsätzlich ist die Möglichkeit offen, mit den gegenwärtigen Kompetenzen 

878	 BVerfGE 111, 333, 356.
879	 Ein Vergleich mit der Einbindung in die Staatswirtschaft der DDR führte zu weit. Dennoch 
sollte die Frage diskutiert werden, als was wir Wissenschaft und Forschung heute betrachten und 
welchen „Wert“ wir ihnen in der Gesellschaft beimessen. 
880	 Studentenzahlen, Absolventenzahlen, Veröffentlichungen, eingeworbene Drittmittel, Effizienz 
bei der Mittelverwendung.
881	 Ute Mager meint: „Die Gefahr, dass Ressourcen nicht der Universität zur autonomen Aufga-
benerfüllung zur Verfügung gestellt, sondern zu ihrer Steuerung benutzt werden, ist offenkundig.“ 
(Mager, Kreativität braucht Freiheit, Ruperto Carola). Hinzu kommt, dass die Hochschulfinanzie-
rung zunehmend durch Drittmittelförderung erfolgt, bei der private Stiftungen über Verlauf und 
Durchführung von Projekten entscheiden, ein Zustand, in dem von wirklich „freier“ Forschung 
nicht mehr wirklich gesprochen werden kann. Weiter muss angemerkt werden, dass die angebliche 
Drittmittelfinanzierung infolge der Steuerbefreiung der Stiftungen indirekt, aber in erheblichem 
Maße auch mit öffentlichen Mitteln erfolgt, vgl. Pernice in: Dreier, Art. 5, RN.60.
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der Länder und bei der geringen Gegenwehr des Bundesverfassungsgerichts das 
Selbstverwaltungs- und Satzungsrecht der Universitäten direkt zu beschneiden 
oder etwa durch umfangreiche Fachaufsicht de facto auszuhöhlen. 

Ob dies bei dem vielerorts ausgeprägten vorauseilenden Gehorsam der Univer
sitäten und Fakultäten (z.B. durch wiederholte Vorlage autonomer Satzungen bei 
den Ministerien schon vor deren Verabschiedung im Senat bzw. Fakultätsrat oder 
durch schlichten Verzicht auf universitäre Rechte durch Nichtwahrnehmung und 
Nichtbeanstandung ministerialer Maßnahmen) tatsächlich nötig sein wird, sei 
dahingestellt. 

Es muss aber klargestellt werden, dass zwischen den tradierten autonomen Rech-
ten der Universitäten, die in ihrer Geschichte und ihrem ganzen Wesen verwur-
zelt sind, und der Frage nach der konkreten täglichen Finanzierung zu differen-
zieren ist. Jedenfalls sollten die heutigen Universitäten zumindest nicht durch 
die Drohung, ihnen den Geldhahn zuzudrehen, ihre ursprüngliche, unabhängige 
Stellung so weit aus den Augen verlieren, dass sie schließlich auch bei ihren ur-
eigensten Themen nur noch „beratende Funktion“ haben. Und so sei ihnen an 
dieser Stelle, und nicht nur zur historischen Bildung, die Beschäftigung mit den 
Arbeiten Hubrichs empfohlen.
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Anlage 2 – Chronologischer Überblick der betreuten Dissertationen

Beamtenrecht

Mayer, Otto, Das Amtsgeheimnis. Greifswald 1911

Penkert, Ludolf, Die Gehorsamspflicht des Staatsbeamten gegen gesetzwidrige Befehle 
Vorgesetzter und seine aus ihrer Ausführung entstehende Haftung Dritten gegenüber. 
Greifswald 1911

Kroener, Ernst, Über die Pfändbarkeit des Diensteinkommens von Beamten der 
Verwaltung des ostafrikanischen Schutzgebietes für rückständige preußische 
Gemeindesteuern. Greifswald 1912

Raabe, Cuno Heinrich, Die Haftung für Verschulden der Beamten nach dem preußischen 
Gesetze vom 1. August 1909. Greifswald 1912

Dehne, Ernst, Die Haftung des Staates für seine Beamten. Freienwalde a. O. 1912

Kohrherr, Wilhelm, Der Beamtencharakter der preußischen Volksschullehrer, Greifswald 
1913

Eisner, Leo, Beamte als Parlamentarier, Greifswald 1914

Hoch, Rudolf, Das Beamtengehalt nach dem Staatsrecht Preußens und des Reichs 
Greifswald 1914

Rüdiger, Egon, Die beamtenrechtliche Stellung der Volksschullehrer und der Oberlehrer 
an städtischen Gymnasien in Preußen, Greifswald 1914

Hückstedt, Werner, Der Beamtencharakter der preußischen Volksschullehrer, Greifswald 
1914 

Kirchenrecht

Hildebrandt, Erik, Die rechtliche Natur der Kirchensteuer nach der preußischen 
Kirchensteuergesetzgebung. Greifswald 1909

Besold, Hans, Die reichsrechtliche Regelung der Gleichberechtigung der Konfessionen. 
Greifswald 1910

Hartwig, Ernst, Der Grundsatz der Inkompatibilität im System der Preußischen Landes- 
und Selbstverwaltung. Offenbach a. M. 1911

Donath, Max, Das Reichsjesuitengesetz, seine Entstehung und gegenwärtige Geltung. 
Greifswald 1911

Frank, Adolf, Das Präsentationsrecht in der katholischen und evangelischen Kirche. 
Greifswald 1912
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Frantzius, Georg von, Kann ein wegen Irrlehre ausgeschiedener Pfarrer Mitglied 
kirchlicher Gemeindeorgane innerhalb der evangelischen Landeskirche Preußens 
werden und bleiben? Greifswald 1912

Blankenfeld, Fritz, Jüdisches Gemeinderecht in Altpreußen, Greifswald 1918

Rosenthal, Julius, Die religiöse Erziehung der Dissidentenkinder in Preußen. Eine 
staatsrechtliche Studie, Greifswald 1918

Schultz, Max, Die pfarrechtliche Organisation der Stadt Jena im Mittelalter, Fulda 1918

Kommunalrecht

Eberhardt, Karl, Deutsche Kommunalverbände im Auslande. Eine historisch-
dogmatische Studie. Stettin 1908

Köbke, Hans, Die Vereinigung von Stadtgemeinden nach preußischem 
Verwaltungsrechte. Berlin 1909 

Rodatis, Walter, Gemeingebrauch am öffentlichen Weg einschließlich öffentlicher 
Waldung. Greifswald 1909

Andres, Georg, Der Erwerb und Verlust des Bürgerrechts in den Städten der östlichen 
Provinzen Preußens. Berlin 1910

Rotter, Franz, Die Bildung der Stadtverordnetenversammlung im Bereich der 
preußischen Städteordnung vom 30. Mai 1853. Greifswald 1910

Schwenke, Richard, Das Kommunalsteuerprivileg der Beamten in Preußen, seine 
geschichtliche Entwicklung und sein heutiger Umfang. Greifswald 1910

Merk, Hans, Die rechtliche Stellung des Gemeindevorstehers und der Schöffen nach der 
Landgemeindeordnung für die östlichen Provinzen vom 3. Juli 1891. Greifswald 
1910

Puhlmann, Georg, Die Umbildung der Grundprinzipien der Städteordnung von 1808 
durch die Städteordnungen von 1831 und 1853. Greifswald 1912

Immerwahr, Kurt, Die Steuerordnungen auf Grund des Kommunalabgabengesetzes vom 
14. Juli 1893. Greifswald 1912

Scheffler, Ernst, Organisation und Zuständigkeit des Magistrats im Bereich der 
Städteordnung von 1853. Greifswald 1912

Kruppa, Oskar, Das Gemeindeamt in seinen rechtlichen Beziehungen. Greifswald 1912

v. Pachelbel-Gehag, Wolfgang, Die rechtliche Stellung des Landrats nach der 
Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 rechtshistorisch und rechtsdogmatisch 
beleuchtet. Greifswald 1912

Schwarze, Siegfried, Organisation und Zuständigkeit der Gemeindevertretung nach der 
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Landgemeindeordnung von 1891. Greifswald 1912

Gessel, August, Das Verhältnis des Bürgermeisters zur Stadtverordnetenversammlung 
nach der östlichen Städteordnung von 1853, Greifswald 1919  

Parlamentsrecht

Rosenberg, Martin,Die Ministerverantwortlichkeit in Preußen. Greifswald 1910

Giese, Wilhelm, Die Parlamentarische Redefreiheit. Stettin 1911

Russdorf, Robert von, Das Zeugnisverweigerungsrecht der deutschen Volksvertreter. 
Greifswald 1911

Palm, Franz, Das Recht der Sitzungspolizei im preußischen Abgeordnetenhaus und im 
Reichstag. Greifswald 1912

von Heyden Graf von Cartlow, Jürgen, Die parlamentarische Polizeigewalt im 
Preußischen Landtag und im Reichstag, Greifswald 1913

Hering, Erich, Die parlamentarische Disziplin im Reichstag und in der bayerischen 
Abgeordnetenkammer, Greifswald 1913

Preibisch, Kurt, Die Rechtsnatur der parlamentarischen Geschäftsordnungen, 
insbesondere des preußischen Hauses der Abgeordneten und des deutschen 
Reichstages, Greifswald 1914

Salomon, Ernst, Die Parlamentarische Oeffentlichkeit: nach preußischem und deutschem 
Staatsrecht, Greifswald 1915

Schmidt, Otto Ernst, Weg der Gesetzgebung im Reichsstaatsrecht, Greifswald 1917

Staats- und Verwaltungsrecht

Kaatzer, Hermann, Die rechtliche Stellung des Prinzgemahls der Niederlande. Aachen 
1909.

Riebe, Ernst, Die Feststellung der Gerichtsbezirke nach dem Rechte Preußens und des 
Deutschen Reiches. Greifswald 1909

Gädke, Richard, Die Aufenthaltsbeschränkungen bestrafter Personen nach Reichs- und 
Preußischem Landesrecht. Greifswald 1910

Schirach, Kurt, Die öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkte im Streit über die juristische 
Natur der Arbeitsordnung nach geltendem Rechte. Greifswald 1910

John, Erich, Die Ehrenrechte des preußischen Königs. Rechtshistorisch u. 
rechtsdogmatisch beleuchtet. Greifswald 1911

Hirschberg, Walter, Haben die Abweichungen der Reichsverfassung von der Verfassung 
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des Norddeutschen Bundes das föderative oder unitarische Element gestärkt? Stettin 
1912

Lürmann, Max, Zur Streitfrage über das Veto des deutschen Kaisers bei der 
Reichsgesetzgebung. Greifswald 1912

Ploetz, Otto, Die Rechtsnatur der Postordnung und der Telegraphenordnung. Greifswald 
1912

Priewe, Willy, Die Rechtsstellung der Mitglieder des Königlichen Hauses in Preußen. 
Greifswald 1912

Schoeps, Georg, Organisation und Kompetenz der Handelskammer in Preußen. Prignitz 
1912

Schulze, Lothar, Die Staatsaufsicht über das Deutsche Hypothekenbankwesen. 
Greifswald 1912

Pehe, Otto, Das Paßwesen nach Reichsrecht und nach preußischem Recht, Greifswald 
1913

Dittmann, Walther,Das Verhältnis zwischen dem kaiserlichen Verordnungsrecht und dem 
Verordnungsrecht des Reichskanzlers in den deutschen Kolonien, Greifswald 1913. 

v. Jeinsen, Hilmar, Besteht für den Koenig von Preußen eine Zeitgrenze, binnen welcher 
er den verfassungsmäßig zustandegekommenen Gesetzesentwürfen die Sanktion zu 
erteilen hat? Greifswald 1913

Kehl, Werner, Verleihung und Entziehung von Orden und Ehrentiteln nach preußischem 
Staatsrecht, Greifswald 1914

Korsch, Hubert, Die Rechte des Kaisers bei der Gesetzgebung nach der 
Reichsverfassung verglichen mit dem Staatsrecht des alten Deutschen Bundes, 
Greifswald 1915

Scherek, Leo, Die rechtlichen Grundlagen des Stiftungswesen nach preußischem Recht, 
Greifswald 1917

Schweizer, Ludwig, Das Kaisertum der Reichsverfassungen von 1849 und 1871, 
Greifswald 1918 

Bertram, Kurt, Das preußische Tumultgesetz vom 11. März 1850, Greifswald 1918

Heinrich, Johannes, Das Monarchische Prinzip im Preußen. Der aufgeklärte 
Absolutismus und der Übergang zum Konstitutionalismus, Forst in der Lausitz 1918 

Hensel, Ferdinand, Das Reichsland Elsaß-Lothringen. 50 Jahre reichsländisches 
Verfassungsrecht. Eine rechtsgeschichtliche Studie zum Staatsrecht des Deutschen 
Reiches, Duisburg-Ruhrort 1919

Sturm, Erich, Grundzüge der Staatsorganisation des Herzogtums Kurland im 17. 
Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung der formula Regiminis von 1617, 
Greifswald 1919
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Universitätsrecht

Burchardt, Ernst Egon, Die akademische Disciplin. Greifswald 1911 

Hartwig, Ernst, Der Grundsatz der Inkompatibilität im System der Preußischen Landes- 
und Selbstverwaltung. Offenbach a. M. 1911 

Versammlungsrecht

Büttner, Waldemar, Die deutsche „Staatssprache“ in ihren Beziehungen zum 
Versammlungs- und Vereinswesen. Nach preuss. u. Reichsrecht. Greifswald 1909

Michelsohn, Arthur, Versammlungs- und Vereinspolizei nach dem Reichsvereinsgesetz 
vom 19. April 1908. Greifswald 1912

Thiem, Eduard Paul, Das polizeiliche Auflösungsrecht von Versammlungen nach dem 
Reichsvereinsgesetz vom 19. April 1908. Greifswald 1912

Koch, Wilhelm, Die Polizeiverordnungen im Landesverwaltungsgesetz. Greifswald 1912

Kraker, Ernst, Gendarmerie und Schutzmannschaft. Greifswald 1912

Völkerrecht

Jarmer, Ernst, Gerichtsbarkeit über Fremde in Egypten. Greifswald 1909

Nourney, Hans, Die völkerrechtliche Vertretung des Deutschen Reichs und Preußens. 
Greifswald 1909

Jaekel, Hans, Die Rechtsstellung der Kriegsschiffe Kriegführender in neutralen 
Gewässern. Greifswald 1910

Velder, Franz, Die staatsrechtliche Natur der deutschen Schutzgebiete. Greifswald 1911

Anderson, Max, Das Staatsrecht des Königreichs Bulgarien. Greifswald 1911

Schultz, Otto, Der staatliche Rechtsgüterschutz auf hoher See. Greifswald 1911

Wichmann, Alfred, Militärische Gewalt auf besetztem feindlichen Gebiet. Greifswald 
1912

Braun, Georg, Zur Frage der Rechtsgültigkeit der Mischehen in den deutschen 
Schutzgebieten. Greifswald 1912

Grimmert, Hans, Selbstverwaltung in den deutschen Kolonien, Greifswald 
1916	

Djevad, Khan Kasi, Ausgewählte Kapitel aus dem Rechte des Kalifats, Berlin 1917 
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Valentin, Kurt, Ausgewählte Kapitel aus dem türkischen Parlamentsrecht nach der 
Verfassung vom 23. Dezember 1876. Eine rechtsvergleichende Studie, Greifswald 
1917

Austerhoff, August, Die Banken in den deutschen Kolonien, Leipzig 1918 

Bernstorff, Heinrich Graf von, Die Freiheit der Meere, Greifswald 1918 

Lampe, August, Anteil der Eingeborenen an der Verwaltung und Rechtspflege in unseren 
Kolonien, Greifswald 1918 

Zivilrecht

Heß, Peter, Insidien und Saevitien als Ehescheidungsgrund. Greifswald 1912

Baumbach, Philipp, Geisteskrankheit als Ehescheidungsgrund. Greifswald 1912
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Anlage 3 - Vorlesungsverzeichnis Hubrich in Greifswald

Semester Titel Zugang
WS 
1908/09

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Juristisches Seminar 
„������������������������������������������������������Die von Herrn Professor Sartorius angekündigten Vorle-
sungen werden im Fall seines Wegganges nach Tübingen 
von seinem Nachfolger gehalten werden.“

privatim 
privatim 
privatim 

privatissi-
me + un-
entgeltlich

SS 1909 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 
Völkerrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil II (Kirchen-
recht und Völkerrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
WS 
1909/10

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
SS 1910 Übersicht über die Rechtsentwicklung in Preußen mit 

Rücksicht auf die einzelnen Landesteile 
Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 
Völkerrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil II (Kirchen-
recht und Völkerrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
WS 
1910/11

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
SS 1911 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 

Völkerrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil II (Kirchen-
recht und Völkerrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
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Semester Titel Zugang
WS 
1911/12

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
SS 1912 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 

Völkerrecht 
Kolonialrecht 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil II (Kirchen-
recht und Völkerrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
WS 
1912/13

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
SS 1913 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 

Völkerrecht 
Kolonialrecht 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil II (Kirchen-
recht und Völkerrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
WS 
1913/14

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht 
Grundzüge des öffentlichen Reichsversicherungsrechtes 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 
privatim 
s.o.

SS 1914 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 
Völkerrecht 
Kolonialrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil II (Kirchen-
recht und Völkerrecht) 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
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Semester Titel Zugang
WS 
1914/15

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht 
Grundzüge des öffentlichen Reichsversicherungsrechtes 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 
privatim 

s.o.
SS 1915 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 

Modernes Kriegsrecht 
Juristisches Seminar

privatim 
öffentlich 
s.o.

WS 
1915/16

Preußisches und deutsches Staatsrecht 
Kirchenrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Repetitionskolleg in sämtlichen Fächern des öffentlichen 
Rechts 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
privatim 
privatim 
s.o.

SS 1916 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 
Juristisches Seminar

privatim 
s.o.

WS 
1916/17

Kirchenrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 

s.o.
SS 1917 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 

Konversatorium über öffentliches Recht, mit schriftlichen 
Arbeiten 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
s.o.

WS 
1917/18

Kirchenrecht 
Skandinavische Verfassungsgeschichte und Skandinavi-
sches Verfassungsrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, Teil I (Staats- 
und Verwaltungsrecht) 
Juristisches Seminar

privatim 

publice 
privatim 

s.o.
SS 1918 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 

Staats- und Völkerrecht 
Skandinavische Verfassungsgeschichte und Skandinavi-
sches Verfassungsrecht 

Konversatorium über öffentliches Recht, mit schriftlichen 
Arbeiten 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
publice 

privatim 
s.o.
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Semester Titel Zugang
WS 
1918/19

Staats- und Völkerrecht 
Kirchenrecht 
Skandinavische Verfassungsgeschichte und Skandinavi-
sches Verfassungsrecht 
Konversatorium über öffentliches Recht, mit schriftlichen 
Arbeiten 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
publice 

privatim 
s.o.

SS 1919 Preußisches und deutsches Verwaltungsrecht 
Völkerrecht 
Das Staatsrecht der nordischen Königreiche 
Konversatorium über öffentliches Recht, mit schriftlichen 
Arbeiten 
Repetitionskolleg über sämtliche Materien des öffentli-
chen Rechts 
Juristisches Seminar

privatim 
privatim 
publice 
privatim 
privatim 
s.o.

WS 
1919/20

Kein Vorlesungsverzeichnis vorhanden

SS 1920 Preußisches- und Reichsverwaltungsrecht 
Völkerrecht 
Die Grundlagen des Reichsversicherungsrechts 
Repetitionskolleg über sämtliche Materien des öffentli-
chen Rechts 
Konversatorium über Völkerrecht und Kirchenrecht, mit 
schriftlichen Arbeiten

privatim 
privatim 
publice 
privatim 
privatim

WS 
1920/21

Das revolutionäre Staatsrecht Preußens und des Deutschen 
Reiches 
Das republikanische Staatsrecht Preußens und des Deut-
schen Reiches 
Staatsrecht des Königreiches Dänemark 
Kirchenrecht 
Übungen im Staats- und Verwaltungsrecht mit schriftli-
chen Arbeiten

privatim 
privatim 
publice 
privatim 
privatim

SS 1921 Das vorrevolutionäre Staatsrecht Preußens 
Preußisches und Reichs-Verwaltungsrecht 
Völkerrecht mit Einschluß des Versailler Friedensvertra-
ges 
Übungen im Völkerrecht und Kirchenrecht mit fakultati-
ven schriftlichen Arbeiten

publice 
privatim 
privatim 
privatim

(Angaben aus: Universität Greifswald (Hrsg.),Verzeichnis der Vorlesungen der königlichen  
Universität zu Greifswald, Greifswald 1821-1922.)
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Anlage 4 – Wissenschaftsrat
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Anlage 5 – Hochschulrektorenkonferenz

Zur Neugestaltung der bundesstaatlichen Ordnung im Hochschulbereich

Konzept einer Expertengruppe im Auftrag des HRK-Präsidiums -der Presse vorgestellt 
am 12.10. 2004 in Berlin 

vom HRK-Plenum zustimmend zur Kenntnis genommen am 9.11.2004

Es besteht Konsens darüber, dass Wissenschaft und Forschung in Deutschland, insbe
sondere mit Blick auf die internationalen Herausforderungen und den verstärkten Zu-
gang zum Studium, besser positioniert werden müssen. Die Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) sieht in einer klareren Verantwortungszuweisung, vor allem einer gestärkten Auto-
nomie der Hochschulen und der wissenschaftlichen Einrichtungen, ein wesentliches Mit-
tel, Innovationshemmnisse abzubauen. Das kann aber nicht heißen, Bund und Länder völ-
lig aus ihrer Verantwortung für Wissenschaft und Forschung zu entlassen.

Die HRK sieht in der Föderalismus-Debatte eine Chance, das Wissenschaftssystem in 
Deutschland zu stärken und auf moderne Anforderungen, vor allem eine internationale 
Konkurrenzfähigkeit, auszurichten. Damit steht nicht in Widerspruch, wenn die Länder-
kompetenzen im Bereich der Kulturhoheit gestärkt werden. Dies wird von der HRK unter 
der Voraussetzung begrüßt, dass die gesamtstaatliche Verantwortung für Wissenschaft und 
Forschung gewahrt bleibt. Die HRK betrachtet eine verstärkte Autonomie der Hochschu-
len und der öffentlich finanzierten Wissenschaftseinrichtungen als eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Deutschland.

1. Verankerung der Hochschulautonomie im Grundgesetz

Die HRK erinnert daran, dass die in breitem politischem Konsens den Hochschulen zu-
gestandene Autonomie als Voraussetzung eines Wettbewerbs der Hochschulen und der 
öffentlich finanzierten Wissenschaftseinrichtungen in der institutionellen Komponente 
der in Art. 5 Abs. 3 GG gewährleisteten Wissenschaftsfreiheit verfassungsrechtlich ge-
fordert ist. Diese institutionelle Gewährleistung erfasst auch die öffentlich finanzierten 
Wissenschaftseinrichtungen.

Die HRK erwartet, dass der Bundes- und die Landesgesetzgeber dieser verfassungsrecht-
lich verbürgten Autonomie in hervorragender Weise dadurch entsprechen, dass den Ak-
teuren Raum für Selbstorganisation und Beweglichkeit im Rahmen einer zureichenden 
Finanzausstattung gewährt wird. Die Maxime sollte lauten, dass im Zweifel zentrale Re-
gulierungen verzichtbar sind.

2. Beibehaltung einer gemeinsamen Grundverantwortung von Bund und Ländern für den 
Hochschulbau



266

Ein Übermaß an Gemeinschaftsaufgaben mag kritikwürdig sein. Gegenwärtig scheint die 
Diskussion darauf zu zielen, Art. 91a GG (Hochschulbau) aufzuheben, während Art. 91b 
GG (überregionale Forschung) für Aufgaben von überregionaler Bedeutung zu Recht er-
halten und damit die gemeinsame Grundverantwortung von Bund und Ländern festge-
schrieben werden soll. Die HRK erinnert daran, dass ein allgemeiner politischer Konsens 
über die Notwendigkeit besteht, den Akademisierungsgrad im Interesse der Zukunftsfä-
higkeit deutlich zu steigern. Damit besteht aber der Hochschulneu- und vor allem -ausbau 
als Aufgabe fort. Auch insoweit muss also - nicht zuletzt auch angesichts der Lage in den 
neuen Ländern - die gemeinsame Finanzierungsverantwortung von Bund und Ländern 
erhalten bleiben.

Deshalb ist in Art. 91b GG hinter „Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von über-
regionaler Bedeutung“ zu ergänzen: „... und bei dem Ausbau und Neubau von Hochschu-
len“. Der Vorzug einer Regelung in Art. 91b GG liegt auch in einer höheren Flexibilität, 
weil wesentliche Eckpunkte der Hochschulbauförderung über die „Vereinbarung“ nach 
Art. 91b S.2 GG geregelt werden können. 

3.  Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für grundsätzliche Bereiche des 
Hochschulwesens

Da an der finanziellen Grundverantwortung von Bund und Ländern für das Wissenschafts-
system festzuhalten ist, muss der Bund auch an der Sachverantwortung teilhaben, die auch 
im Wege der Gesetzgebung wahrzunehmen ist. Ein völliger Wegfall bundesrechtlicher 
Grundsatzvorgaben kommt mithin nicht in Betracht. Auch wenn die Rahmenkompetenz 
des Bundes wegfallen sollte, muss die konkurrierende Gesetzgebung, wenn auch nicht 
im Sinne einer Voll-Programmierung, ausgeschöpft werden. Zu denken wäre - das ist im 
Rahmen der gemeinsamen Verfassungskommission 1994 schon erörtert worden - an eine 
Kompetenzbestimmung etwa folgenden Zuschnitts:

„Der Bund hat die Gesetzgebung für Grundsätze des Hochschulwesens, soweit sie die 
Zulassung zum Studium, die Studiengänge, die Abschlüsse, die Hochschulgrade und die 
Personalkategorien des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals betreffen.“ (S. 
ähnlich damals BR-Drs. 360/92, Rn 73)

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Wegfall der Strukturkompetenz ist daran 
zu erinnern, dass ein einheitliches Statusrecht für das wissenschaftliche und künstlerische 
Personal gewährleistet bleiben muss.

4.  Selbstkoordinierung der Wissenschaft

Der HRK ist bewusst, dass es einen Koordinierungsbedarf für die weitere Entwicklung 
von Wissenschaft und Forschung gibt. Die Hochschulen und anderen wissenschaftlichen 
Einrichtungen müssen sich dieser Verantwortung stellen. Für eine solche Selbstkoordinie-
rung des Hochschulbereichs ist die HRK der geeignete Rahmen.
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Anlage 6.1 – CHE Mission Statement

Mission Statement

Wir wollen Hochschulen in Deutschland und Europa dabei unterstützen,

autonom ihre Ressourcen, ihr Personal, ihre Organisation und Leitungsstruktur

zu entwickeln,

profiliert ihre je eigene Identität zu entwickeln und zu pflegen,

sich im nationalen wie internationalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren,

wirtschaftlich effektiv und effizient den Einsatz ihrer Ressourcen zu gestalten,

international an der globalen Wissenschaftsentwicklung teilzuhaben,

die Chancen neuer Medien und der IT-Infrastruktur zu nutzen,

damit sie bestmöglich ihre wissenschaftlichen Aufgaben in Forschung, Lehre und
Weiterbildung erfüllen können.

Darüber hinaus nehmen wir korrespondierende Weiterentwicklungen des
Hochschulsystems und der staatlichen Steuerung in den Blick. Wir berücksichtigen
aktuelle, im Hochschulkontext relevante gesellschaftliche Fragestellungen, da
Hochschulen von sozialen Veränderungsprozessen betroffen sind und diese aktiv
mit gestalten.

Um dieses Ziel zu erreichen,

erarbeiten wir neue Ideen und Konzepte für das Management,  die Organisation

und die Steuerung von Hochschulen und Hochschulsystemen. Unsere

Überlegungen berücksichtigen internationale Trends und Erfahrungen und

werden im Dialog mit Entscheidungsträger/innen aus Hochschulen, Verwaltung

und Politik konkretisiert.

betreiben wir gemeinsam mit Partnerinstitutionen

Organisationsentwicklungsprojekte. Dadurch sollen überzeugend umgesetzte

„good-practice-Beispiele" entstehen und Ausstrahlungskraft erlangen; über

Beratungsprojekte sollen die Instrumentarien „entfesselter Hochschulen" in die

Breite getragen und umgesetzt werden.

evaluieren wir Reformmaßnahmen kritisch und weisen für die Weiterentwicklung

auf positive Ergebnisse und Fehlentwicklungen hin.

vermitteln wir die Ergebnisse unserer Arbeit sowie weitere wesentliche

Informationen zielgruppenspezifisch an die relevanten Akteur/innen und an die

interessierte Öffentlichkeit.

Diese Herangehensweisen sind inhaltlich und personell eng miteinander verknüpft
und bedingen sich gegenseitig. Wir arbeiten interdisziplinär in flexiblen
Teamstrukturen und reflektieren alle eingesetzten Methoden und
Steuerungsmodelle mit dem Ziel einer hochschuladäquaten Adaption.

CHE Mission Statement http://www.che-concept.de/cms/?getObject=423&getLang=...

1 von 1 12.11.09 14:16
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Anlage 6.2 – CHE Leitbild Autonomie

Leitbild Autonomie

Die autonome Hochschule erstickt nicht mehr in der Regelungsdichte staatlicher Detailsteuerung und

selbstverschuldeter Denk-, Entscheidungs- und Handlungsblockaden. Sie nutzt ihre Freiräume, indem sie

ihre Handlungsfähigkeit nach innen und außen unter Beweis stellt. Dazu hat und nutzt sie die

Möglichkeit, eine passende Organisationsform zu finden, neue Willenbildungs- und

Entscheidungsstrukturen auszubilden und ihre Personalpolitik eigenständig zu gestalten. Die autonome

Hochschule ist in der Lage, korporative Ziele zu definieren und kann dadurch ihre Aufgaben

gemeinschaftlich, effizient und effektiv wahrnehmen. Sie tritt als Akteur und Gestalter des

Hochschulbereichs in Erscheinung, der seine Geschicke selbst lenkt und die wissenschaftsbasierte

Gesellschaft prägend gestaltet.

Dem Leitbild zugeordnete Themenfelder:

Organisationsautonomie
Finanzautonomie
Personalautonomie
Rechenschaftslegung
Enhanced Periphery
Staat
Selbststeuerung

Autonomie: Projekte

laufende Projekte | abgeschlossene Projekte

Internationale Vergleichsstudie: Governance in 33 europäischen Hochschulsystemen
CHEckup
Zeitschrift "Wissenschaftsmanagement"

Autonomie: Publikationen

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996
| 1995 | 1994 | alle

Hener, Yorck; Kaudelka, Steffen; Kirst, Sabine: Stiftungshochschulen in Deutschland-ein
Zukunftsmodell?, Gütersloh, 2008,
ISSN 1862-7188

 Download:
CHE AP110 Stiftungshochschulen in Deutschland.pdf

Hener, Yorck; Buch, Florian: Stellungnahme des CHE Centrum für Hochschulentwicklung zum
Referentenentwurf für ein Sächsisches Hochschulgesetz (AP 113), Gütersloh, 2008,
ISBN 978-3-939589-79-2,
ISSN 1862-7188

Summary

 Download:
CHE AP113 Stellungnahme zum Referentenentwurf fuer ein Saechsisches Hochschulgesetz.pdf

CHE - Themen Thematisch http://www.che-concept.de/cms/index.php?getObject=274&...

1 von 1 12.11.09 14:23
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Anlage 6.3 – CHE Leitbild Wettbewerb

Leitbild Wettbewerb

Die wettbewerbsorientierte Hochschule konkurriert national und international um Studienanfänger,

Studierende, Wissenschaftler, Ressourcen und Reputation. Wesentliche Grundbedingungen für einen

fairen und förderlichen Wettbewerb sind Transparenz und Freiheit, z. B. bei der Auswahl der

Studierenden durch die Hochschule oder - im Gegenzug - bei der Wahl der Hochschule durch die

Studierenden. Leistungen, Angebote, Unterschiede werden von der wettbewerbsorientierten Hochschule

zielgruppengerecht aufbereitet und kommuniziert. Ein kompetitives Hochschulsystem wird nicht trotz

sondern aufgrund der Konkurrenzsituation auch produktive Kooperationen und Partnerschaften

hervorbringen.

Dem Leitbild zugeordnete Themenfelder:

Transparenz
Hochschulfinanzierung
Hochschulkooperation
Rahmenbedingungen
Hochschultypen

Wettbewerb: Projekte

laufende Projekte | abgeschlossene Projekte

Familie in der Hochschule
ForschungsRanking deutscher Universitäten
CHEckup
Zeitschrift "Wissenschaftsmanagement"

Wettbewerb: Publikationen

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995
| 1994 | alle

Brandenburg, Uwe; Federkeil, Gero; Ermel, Harald; Fuchs, Stephan; Groos, Martin; Menn, Andrea:
How to measure the internationality and internationalisation of higher education institutions:
indicators and key figures, in: Hans de Wit (Hrsg.): EAIE Occasional Paper 22, Amsterdam, 2009, S.
65-76 measuring internationalisation EAIE Occasional Papers 22v6.pdf

Berghoff, Sonja; Federkeil, Gero; Giebisch, Petra; Hachmeister, Cort-Denis; Hennings, Mareike;
Roessler, Isabel; Ziegele, Frank: Das HochschulRanking 2009 Vorgehensweise und Indikatoren,
Gütersloh, 2009,
ISBN 978-3-939589-87-7,
ISSN 1862-7188
, 90 Seiten

 Download:
CHE AP119 Methode Hochschulranking 2009.pdf

Berthold, Christian; von Stuckrad, Thimo; Gabriel, Gösta: Zwei Jahre Hochschulpakt 2020 (1.Phase) -
Eine Halbzeitbilanz - 16 Länderberichte zu Herausforderungen, Maßnahmen und (Miss-)Erfolgen ,
Gütersloh, 2009,
ISBN 978-3-939589-86-0,
ISSN 1862-7188
, 113 Seiten

 Download:
CHE AP118 Laenderberichte Hochschulpakt.pdf

CHE - Themen Thematisch http://www.che-concept.de/cms/?getObject=274&name=Wet...

1 von 2 12.11.09 14:27
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Anlage 7 – Pressemitteilung HMWK

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

URL: http://www.hmwk.hessen.de/
Diesen Artikel finden Sie unter: Pressemitteilungen

27.09.2007 - Pressemitteilung

"Hessen setzt Maßstäbe für die Hochschulreform in Deutschland"

Wissenschaftsminister Corts begrüßt Landtagsvotum für Novelle des Hochschulgesetzes: Frankfurter Hochschule wird

Stiftungsuniversität

Wiesbaden – Die Umwandlung der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe Universität in eine Stiftung des öffentlichen Rechts
eröffnet nach den Worten des Hessischen Ministers für Wissenschaft und Kunst, Udo Corts, beispiellose Spielräume in
organisatorischer, finanzieller und personeller Hinsicht zum Wohl aller Hochschulangehörigen: „Mit dieser Entscheidung setzt der
Landtag Maßstäbe für die Hochschulreform in Deutschland.“ Das Parlament hat heute das „Vierte Gesetz zur Änderung des
Hessischen Hochschulgesetzes“ verabschiedet, das den Hochschulen des Landes die Möglichkeit einer individuellen und
bedarfsgerechten Ausgestaltung ihrer Organisationsformen gibt. Die anderen Hochschulen erhalten damit die Option zur
freiwilligen Übernahme des TUD-Gesetzes, mit dem der Technischen Universität Darmstadt 2004 weitgehende Autonomie
eingeräumt worden war. „Ich bin sicher, dieser Schritt bedeutet für die hessische Hochschullandschaft eine große Chance zur
weiteren positiven Profilierung im internationalen wie im nationalen Wettbewerb“, sagte der Wissenschaftsminister.

Corts erinnerte an den intensiven Diskussionsprozess innerhalb der Frankfurter Universität, auf deren Wunsch die Umwandlung
in eine Stiftungsuniversität in die Gesetzesnovelle aufgenommen worden sei. Zuletzt habe der Senat der Hochschule einstimmig
bei einer Enthaltung für diese Reform votiert. „Damit hat das Gremium ein unmissverständliches Signal für die künftige
Entwicklung der Universität gegeben.“ Die Initiative der Goethe-Universität komme dem erklärten Ziel der Landesregierung
entgegen, die hessischen Hochschulen zu modernisieren. Der Minister fügte hinzu, die Frankfurter Universität, die 1914 als erste
Stiftungsuniversität Deutschlands gegründet worden war, knüpfe damit an ihre historischen Wurzeln an.

Durch die Novelle des Hochschulgesetzes wird den übrigen Hochschulen nun die Möglichkeit eröffnet, die Regelungen des
TUD-Gesetzes in wesentlichen Teilen für sich selbst zu übernehmen, und zwar auf freiwilliger Basis nach entsprechenden
Beschlüssen der Gremien. „Die Hochschulen sollen eigenständig über die für sie beste Organisationsform entscheiden können“,
sagte Corts.

„Durch die nunmehr mögliche Vielfalt organisatorischer Gestaltungsmöglichkeiten in einem Bundesland, also unter identischen
Rahmenbedingungen, wird ein unmittelbarer Vergleich verschiedener Rechts- und Organisationsformen in beispielloser Weise
ermöglicht“, hob der Wissenschaftsminister hervor. „Von diesem Vergleich werden alle Beteiligten profitieren. Die
Organisationsvielfalt bedeutet für die hessischen Hochschulen eine große Chance.“

Eckpunkte des Vierten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes:

Mehr Autonomie für die Hochschulen

Den staatlichen Hochschulen wird die Möglichkeit eröffnet, die Regelungen des TUD-Gesetzes von 2004 in wesentlichen Teilen
für sich selbst zu übernehmen. Dies geschieht auf freiwilliger Basis nach entsprechenden Beschlüssen der Gremien.
Voraussetzung ist außerdem der Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Land, in der insbesondere das Studienangebot und
Finanzierungsfragen zu regeln sind. Das ist notwendig, um eine landesweit koordinierte Entwicklung des Studienangebots zu
gewährleisten. Die Übertragung von Grundstücks- und Bauangelegenheiten erfolgt durch einen gesonderten Vertrag, wenn bei
der jeweiligen Hochschule die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Umwandlung der Universität Frankfurt in eine Stiftungsuniversität

Der Umwandlung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt in eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts zum
1. Januar 2008 folgt dem TUD-Gesetz. Die Stiftungsuniversität bleibt Teil der so genannten mittelbaren Staatsverwaltung. Es
gelten unverändert alle grundlegenden rechtlichen Regelungen; die organisatorische Umwandlung stellt daher keine
Privatisierung dar. In Anknüpfung an die Gründertradition der Frankfurter Universität ist die Stiftungsuniversität offen für die
institutionalisierte Mitwirkung von Stifterinnen und Stiftern. Gremien dafür sind Stiftungsrat und Stiftungskuratorium. Deren
Einwirkung auf akademische Angelegenheiten ist ausgeschlossen.

Präsidium und Senat behalten ihre wesentlichen Funktionen. Über den gestärkten Senat sind die Mitwirkungsmöglichkeiten der
Mitglieder der Universität verbessert. Die Hälfte der Mitglieder des nach dem Vorbild des TUD-Gesetzes gestärkten
Hochschulrats wird vom Senat vorgeschlagen, die andere Hälfte auf Vorschlag des Stiftungsrats vom Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst berufen. Der vom Ministerium berufene Stiftungsrat ist nur für bisher beim Land liegende
Vermögensangelegenheiten der Hochschule zuständig. Vorstand der Stiftung wird das Präsidium.

Auch für die Stiftungsuniversität gelten grundsätzlich alle Regelungen des Hessischen Hochschulgesetzes. Sie erhält jedoch die
Möglichkeit, eine ganze Reihe weiterer Themen in eigener Regie zu gestalten, etwa Berufungen, Qualitätsmanagement oder
Organisation der Studierendenschaft. Die Fachaufsicht des Landes wird zugunsten der Rechtsaufsicht beschränkt; viele
Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalte werden abgeschafft.

Das Personal wird künftig bei der Stiftungsuniversität beschäftigt. Diese erhält die Dienstherrenfähigkeit, kann also Beamte
beschäftigen. Dabei gelten unverändert das Beamten- und Versorgungsrecht des Bundes und des Landes Hessen sowie das
Hessische Personalvertretungsgesetz und das Hessische Gleichberechtigungsgesetz. Darüber hinaus wird die Universität zum
Abschluss von Tarifverträgen ermächtigt. Im Gesetz ist ausdrücklich geregelt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Startseite http://www.hmwk.hessen.de/irj/HMWK_Internet?rid=HMW...

1 von 2 12.11.09 14:33



271

Anlage 8 – LHR Brandenburg



272

Literaturverzeichnis

I.	 Literatur

Alvermann, Dirk/Jörn, Nils/Olesen, Jens. E. (Hrsg.), Die Universität Greifswald in der 
Bildungslandschaft des Ostseeraums, Berlin 2007.

Alvermann, Dirk/Spieß, Karl-Heinz (Hrsg.), Festschrift zur 550-Jahrfeier der Universität 
Greifswald 1456 – 2006, Rostock 2006

Anschütz, Gerhard, Die gegenwärtigen Theorien über den Begriff der gesetzgebenden 
Gewalt und den Umfang des königlichen Verordnungsrechts nach preußischem 
Staatsrecht, 2. Auflage, Tübingen 1901.

Anschütz, Gerhard, Die Verfassungs-Urkunde für den Preußischen Staat. Ein 
Kommentar für Wissenschaft und Praxis, Berlin 1912.

Arnold, Udo (Hrsg.), Preußen als Hochschullandschaft im 19./20. Jahrhundert, Lüneburg 
1992.

Bach, Ingo, „Der Führer gab neuerdings Weisung, die Verleihung von Ehrenpromotionen 
solle so sparsam wie möglich erfolgen“. Verleihung und Aberkennung des Titels „Dr. 
Ehrenhalber“ als Spiegel nationalsozialistischer Hochschulpolitik, in: Buchholz/
Olschewski (Hrsg.), Die Universität Greifswald, Stuttgart 2004, S. 309 ff..

Baumgart, Max, Grundsätze und Bedingungen der Ertheilung der Doctorwürde bei 
allen Facultäten der Universitäten des deutschen Reichs. Nach amtlichen Quellen 
zusammengestellt und herausgegeben von Baumgart. Zweite revidirte und vermehrte 
Auflage, Berlin 1885.

Baumgarten, Marita, Berufungswandel und Universitätssystem im 19. Jahrhundert. 
Die Universität Greifswald, in: Buchholz/Olschewski, Die Universität Greifswald, 
Stuttgart 2004, S. 87 ff..

Baumgarten, Marita, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Zur 
Sozialgeschichte deutscher Geistes- und Naturwissenschaftler, Göttingen 1997.

Bautz, Traugott (Hrsg.), Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon, Bd. 16, 
Herzberg 1999.

Bayrische Akademie der Wissenschaften, Historische Kommission (Hrsg.), Allgemeine 
Deutsche Biographie (ADB) 1875 bis 1912.

Bayrische Akademie der Wissenschaften, Historische Kommission (Hrsg.), Neue 
Deutsche Biographie seit 1953.

Benz, Winfried, Der Wissenschaftsrat, in: Wissenschaftsrat (Hrsg.), Wissenschaftsrat 
1957–1997, Köln 1998.



273

Berneike, Christiane, Die Frauenfrage ist Rechtsfrage. Die Juristinnen der deutschen 
Frauenbewegung und das Bürgerliche Gesetzbuch. Baden-Baden, 1995.

Bernhardt, Hannelore (Hrsg.), Über Autonomie der Universität und akademische 
Freiheit, Berlin 1993.

Birtsch, Günter/Willoweit, Dietmar (Hrsg.), Reformabsolutismus und ständische 
Gesellschaft. Zweihundert Jahre Preußisches Allgemeines Landrecht, Berlin 1998.

Bleek, Wilhelm, Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg. Studium, Prüfung 
und Ausbildung der höheren Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes in 
Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert, Berlin 1972.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang (Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte 1815 – 
1914, Köln 1972. 

Boehm, Laetitia/Müller, Rainer A. (Hrsg.), Universitäten und Hochschulen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Universitätsgeschichte in 
Einzeldarstellungen, Düsseldorf 1983.

Böhm, Helmut, Von der Selbstverwaltung zum Führerprinzip. Die Universität München 
in den ersten Jahren des Dritten Reiches (1933‑1936), Berlin 1995.

Boockmann, Hartmut, Wissen und Widerstand. Geschichte der deutschen Universität, 
Berlin 1999.

Bordieu, Pierre, Homo academicus, Frankfurt/Main 1992.

Bornhak, Conrad, Die Korporationsverfassung der Universitäten. Festgabe zur 
100jährigen Jubelfeier der Königlichen Friedrich Wilhelm-Universität zu Berlin, 
Berlin 1910.

Bornhak, Conrad, Die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer in Preußen. Zum 
praktischen Gebrauche, Berlin 1901.

Bracher, Karl Dietrich, Die deutsche Diktatur. Entstehung – Struktur – Folgen des 
Nationalsozialismus, Köln, Berlin 1969.

Bracher, Karl Dietrich, Die Gleichschaltung der deutschen Universität, Freie Universität 
Berlin (Hrsg.), Nationalsozialismus und die deutsche Universität, S. 126 ff., Berlin 
1966.

Brandl, Alois, Zwischen Inn und Themse. Lebensbeobachtungen eines Anglisten, Berlin 
1936.

Branig, Hans, Geschichte Pommerns Teil 1. Vom Werden des neuzeitlichen Staates bis 
zum Verlust der staatlichen Selbständigkeit: 1300‑1648, Köln 1997.

Branig, Hans, Geschichte Pommerns Teil 2. Von 1648 bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts, Köln 2000.

Buchholz, Stephan, Recht, Religion und Ehe: Orientierungswandel u. gelehrte 
Kontroversen im Übergang vom 17. zum 18. Jh, Frankfurt/Main 1988.



274

Buchholz, Werner (Hrsg.), Lexikon Greifswalder Hochschullehrer 1775 – 2006, Band 3: 
1907–1932, Bearbeiter: Meinrad Welker, Bad Honnef 2004.

Buchholz, Werner, Die Geschichte der Universität Greifswald vom ausgehenden 18. 
bis zum 20. Jahrhundert im Kontext der allgemeinen Universitätsgeschichte. Eine 
Skizze, in: Werner Buchholz/Jana Olschewski (Hrsg.), Die Universität Greifswald, 
Stuttgart 2004.

Buchholz, Werner/Olschewski, Jana (Hrsg.), Die Universität Greifswald und die 
deutsche Hochschullandschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2004.

Büchner-Uhder, Willi/Autorenkollektiv, Das Hochschulrecht der DDR. Eine 
fachwissenschaftliche Darstellung, Halle 1989.

Bundesregierung, Hochschulrahmengesetz. Entwurf und Begründung der 
Bundesregierung vom 4.12.1970, in: Westdeutsche Rektorenkonferenz. Dokumente 
zur Hochschulreform 1971, Bonn-Bad Godesberg 1971.

Busch, Alexander, Die Geschichte des Privatdozenten. Eine soziologische Studie zur 
großbetrieblichen Entwicklung der deutschen Universitäten, Stuttgart 1959.

Busch, Alexander, Die Stellung der Nichtordinarien innerhalb der Universitäten 
und Hochschulen, in: Plessner, Helmuth (Hrsg.), Untersuchungen zur Lage 
der deutschen Hochschullehrer, Bd 2. Stellenplan und Lehrkörperstruktur der 
Universitäten und Hochschulen in der Bundesrepublik und in Berlin (West) 1953/54, 
Göttingen 1956.

Clobes, Johann Adam, Die Entwicklung der Rechtsstellung der preußischen 
Universitäten bis 1932, Marburg 1938.

Conrad, Hermann/Dilcher, Gerhard/Kurland, Hans-Joachim, Der Deutsche Juristentag 
1860 bis 1994. München 1997.

Dallinger, Peter/Bode, Christian, Hochschulrahmengesetz. Kommentar, 1. Auflage, 
Dallinger, HRG, Tübingen 1978.

Degener, Herrmann (Hrsg.), Wer ist’s? Unsere Zeitgenossen, Bd. 5: Leipzig 1911, Bd.6: 
Leipzig 1912.

Denninger, Erhard (Hrsg.), Hochschulrahmengesetz. Kommentar, 1. Auflage München 
1984.

Deppeler, Rolf, Staat und Universität mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse 
im Bundesstaat, Bern 1969.

Bibliographisches Institut/ Brockhaus AG (Hrsg.), Der Brockhaus in 15 Bänden, 11. Bd., 
Leipzig 1998.

Doerfert, Carsten, Die Zeitschriften des öffentlichen Rechts, in: Stolleis, Michael 
(Hrsg.), Juristische Zeitschriften, Frankfurt a. Main 1999, S. 421 ff.

Dölemeyer, Barbara /Mohnhaupt, Heinz (Hrsg.), 200 Jahre Allgemeines Landrecht für 



275

die preußischen Staaten. Wirkungsgeschichte und internationaler Kontext, Frankfurt/
Main 1995.

Dreier, Horst (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 2. A. Bd. 1, Tübingen 2004.

Ebert, Ina, Die Normierung der juristischen Staatsexamina und des juristischen 
Vorbereitungsdienstes in Preußen (1849 – 1934), Berlin 1995.

Eisenhardt, Ulrich, Deutsche Rechtsgeschichte, 5. A. München 2008.

Engelberg, Ernst/Schleier, Hans, Zu Geschichte und Theorie der historischen 
Biographie, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1990, S. 195 ff.

Etzel, Matthias, Die Aufhebung von nationalsozialistischen Gesetzen durch den 
Alliierten Kontrollrat (1945‑1948), Tübingen 1992.

Eulenburg, Franz, Die Entwicklung der Universität Leipzig in den letzten hundert 
Jahren (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 13) Leipzig 1909 
(Nachdruck Stuttgart/Leipzig 1995).

Fick, Richard, Auf Deutschlands hohen Schulen. Eine illustrierte kulturgeschichtliche 
Darstellung deutschen Hochschul- und Studentenwesens, Leipzig 1900.

Flach, Hans (Johannes), Der Deutsche Professor in der Gegenwart, Leipzig 1888.

Flämig, Christian/Kimminich, Otto/Krüger, Hartmut u.a. (Hrsg.), Handbuch des 
Wissenschaftsrechts, 2. Auflage, Berlin 1996 (zitiert als: WissR-Handbuch).

Frank, Stefan, Die Selbständigkeit der Universitäten in der Weimarer Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland, jeweils bezogen auf das Gebiet des ehemaligen 
Landes Preußen, Köln 1998.

Freund, Manuela, Hochschulrecht, Hochschulrahmengesetz, 
Landeshochschulgesetzgebung. Ausgewählte Regelungsgegenstände des 
Hochschulrechtes in der Hochschulgesetzgebung des Bundes und der Länder 
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg 2002.

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Universitäten, Hoch- und Fachschulen in der 
Deutschen Demokratischen Republik, Bonn 1980.

Gallas, Andreas, Die Staatsaufsicht über die wissenschaftlichen Hochschulen. Unter 
besonderer Berücksichtigung der Staatsaufsicht über die Studentenschaften, Berlin 
1976.

Gassner, Ulrich, Heinrich Triepel. Leben und Werk, Berlin 1999.

Gerber, Hans, Das Recht der wissenschaftlichen Hochschulen in der jüngsten 
Rechtsentwicklung, Tübingen 1965.

Gerber, Hans, Die Rechtsgestalt der Universität im Zusammenhang staatlichen Lebens, 
Stuttgart 1933.

Gerber, Hans, Hochschule und Staat, Göttingen 1953.



276

Hager, Kurt, Der Kampf für die weitere sozialistische Umgestaltung der Universitäten 
und Hochschulen der DDR. Referat auf der III. Hochschulkonferenz der SED vom 
28.02. – 2.03.1958 in Berlin, in: Lange, Marianne (Hrsg.), Zur sozialistischen 
Kulturrevolution, Bd. I Berlin 1960, S. 283 ff.

Hailbronner, Kay, Hochschulrahmengesetz. Kommentar, Loseblattsammlung, 
1978‑2009.

Hartenstein, Wolfgang, Die Anfänge der deutschen Volkspartei: 1918 � 1920, 
Düsseldorf 1962.

Hartmer, Michael; Detmer, Hubert (Hrsg.), Hochschulrecht. Ein Handbuch für die 
Praxis, Heidelberg 2004 (zitiert als: HSchR-Handbuch).

Hatschek, Julius, Die rechtliche Stellung der Universitäten nach dem Allgemeinen 
Landrecht für die preußischen Staaten, in: Verwaltungsarchiv 1909, S. 307 ff.

Hattenhauer, Hans (Hrsg.). Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 
1794. 2. A., Neuwied u.a. 1970.

Hennis, Wilhelm, Die deutsche Unruhe, Hamburg 1969. 

Heyden, Hellmuth, Die evangelischen Geistlichen des ehemaligen Regierungsbezirkes 
Stralsund. Die Synoden Greifswald-Land, Greifswald-Stadt, Greifswald 1967.

Hirsch, Ernst E, Vom Geist und Recht der Universität. Akademische Ansprachen, Berlin 
1955.

Hoffmann, Max, Grundsätze und Bedingungen für die Habilitation als Privatdozent bei 
den juristischen Fakultäten, Leipzig 1891.

Hoeber, Karl, Das deutsche Universitäts- und Hochschulwesen, München 1912.

Hollerbach, Alexander, Zu Leben und Werk Heinrich Triepels, in: AöR 1966, S. 417 ff.

Holstein, Günter, Der Selbstverwaltungsschutz der Verfassungen und die Greifswalder 
Universitätsgüterverwaltung, in: Curschmann, Fritz/Holstein, Günther/Triepel, 
Heinrich, Stiftungsvermögen und Selbstverwaltungsrecht der Universität 
Greifswald, Greifswald 1925.

Holstein, Günther, Hochschule und Staat, in: Doeberl, Michael (Hrsg.), Das 
Akademische Deutschland Bd. 3, Berlin 1930

Horn, Klaus Peter, in: v. Bruch, Rüdiger/Jahr, Christoph (Hrsg.), Die Berliner 
Universität in der NS-Zeit, Bd. 2: Fachbereiche und Fakultäten, Stuttgart 2005.

Huber, Ernst Rudolf, Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches, 2. Auflage, Hamburg 
1939.

Jaenicke, Günther, Der Abbau der Kontrollratsgesetzgebung: die Kompetenz alliierter 
und deutscher Organe zur Außerkraftsetzung von Kontrollratsgesetzen im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland, Köln 1952.



277

Jessen, Jens, Die Selbstzeugnisse der deutschen Juristen. Erinnerungen, Tagebücher und 
Briefe. Eine Bibliographie, Frankfurt/Main 1983.

Kahl, Wolfgang, Die Staatsaufsicht: Entstehung, Wandel und Neubestimmung unter 
besonderer Berücksichtigung der Aufsicht über die Gemeinden, Tübingen 2000.

Karitzky, Holger, Eduard Kohlrausch – Kriminalpolitik in vier Systemen. Eine 
strafrechtshistorische Biographie, Berlin 2002.

Karpen, Ulrich/Freund, Manuela, Hochschulgesetzgebung und Hochschulautonomie. 
Der verbliebene Spielraum des Hochschulsatzungsrecht, dargestellt am Beispiel der 
Hochschulgrundordnung, München 1992.

Kasper, Gerhard/Huber, Hans/Kaebsch, Karl/Senger, Franz (Hrsg.), Die deutsche 
Hochschulverwaltung. Sammlung der das Hochschulwesen betreffenden Gesetze, 
Verordnungen und Erlasse, Band 1 Berlin 1942, Band 2 Berlin 1943.

Keller, Andreas, Die Universität als Unternehmen? In: UTOPIE kreativ, H. 168 (Oktober 
2004), S. 901.

Keller, Andreas, Hochschulreform und Hochschulrevolte. Selbstverwaltung und 
Mitbestimmung in der Ordinarienuniversität, der Gruppenhochschule und der 
Hochschule des 21. Jahrhunderts, Marburg 2000.

Kempen, Bernhard, Grundfragen des institutionellen Hochschulrechts, in: Hartmer, 
Michael/Detmer, Hubert (Hrsg.), Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis, 
Heidelberg 2004.

Kickartz, Peter in: Wolff, Hans J. /Bachhof, Otto/Stober, Rolf, Verwaltungsrecht II. 
Besonderes Organisations- und Dienstrecht, 5. A. München 1987. 

Kleinheyer, Gerd/Schröder, Jan (Hrsg.), Deutsche Juristen aus 5 Jahrhunderten, 3. A. 
Heidelberg 1989.

Kleinheyer, Gerd/Schröder, Jan (Hrsg.), Deutsche und europäische Juristen aus 
neun Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der 
Rechtswissenschaft, 4. A. Heidelberg 1996.

Kluge, Alexander, Die Universitäts-Selbstverwaltung: ihre Geschichte und gegenwärtige 
Rechtsform, Frankfurt/Main 1958.

Knothe, Hans-Georg, Die äußere Geschichte der Greifswalder Juristenfakultät von 
1815 – 1945, in: Lege, Joachim (Hrsg.), Greifswald – Spiegel der deutschen 
Rechtswissenschaft, Tübingen 2009, S. 17 ff.

Knothe, Hans-Georg, Die Greifswalder Juristenfakultät von 1815 – 1918. Die 
Geschichte der Fakultät in ihrem Verhältnis zur Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts, in: Eckert, Jörn/Modeer, Kjell Ä (Hrsg.), 
Juristische Fakultäten und Juristenbildung im Ostseeraum, Stockholm 2004, S. 
209 ff.

Koch, Friedrich Wilhelm (Hrsg.), Die preußischen Universitäten. Eine Sammlung der 



278

Verordnungen, welche die Verfassung und Verwaltung dieser Anstalten betreffen, 
Bd. 1, Berlin u.a. 1839.

Kocka, Jürgen/Neugebauer, Wolfgang (Hrsg.), Die Protokolle des Preußischen 
Staatsministeriums 1817‑1934/38, Band 11, Hildesheim 2002.

Kolbeck, Thomas, Juristenschwemmen. Untersuchungen über den juristischen 
Arbeitsmarkt, Frankfurt u.a. 1978.

Königlich Preußisches Statistisches Landesamt (Hrsg.), Preußische Statistik, 1861‑1934.

Königliche Bibliothek Berlin (Hrsg.), Jahresverzeichnis der an den deutschen 
Universitäten erschienenen Schriften, Berlin 1887‑1913.

Kosegarten, Johann G. L., Geschichte der Universität Greifswald: mit urkundlichen 
Beilagen. Neudruck der Ausgabe Greifswald 1856/57, Aalen 1986.

Koselleck, Reinhart, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, 
Verwaltung und soziale Bewegung von 1791‑1848, Heidelberg 1965.

Köttgen, Arnold, Das Grundrecht der deutschen Universität. Gedanken über die 
institutionelle Garantie wissenschaftlicher Hochschulen, Göttingen 1959.

Köttgen, Arnold, Deutsches Universitätsrecht, Tübingen 1933.

Köttgen, Arnold, Freiheit der Wissenschaft, in: Neumann, Franz/Nipperdey, Hans Carl/
Scheuner, Ulrich (Hrsg.), Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der 
Grundrechte. 2. Bd.: Die Freiheitsrechte in Deutschland, Berlin 1954.

Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt (Hrsg.), Handbuch der Berufe Teil II. Akademische 
Berufe, Leipzig 1927.

Lege, Joachim, Akkreditierung als rechtswidrige Parallelverwaltung, in: Forschung und 
Lehre 5/2006, S. 8 ff.

Lege, Joachim, Die Akkreditierung von Studiengängen. Wissenschaftsfreiheit in den 
Händen privater Parallelverwaltung?, in: Juristenzeitung 2005, S. 698 ff.

Lege, Joachim, Rusche, Philip, Staatsrechtlicher Positivismus: Eduard Hubrich 
(1864 – 1921), in: Lege, Joachim (Hrsg.), Greifswald – Spiegel der deutschen 
Rechtswissenschaft, Tübingen 2009, S. 253 ff.

Lege, Joachim (Hrsg.), Greifswald – Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 1815–
1945, Tübingen 2009.

Lehmann, Rudolf, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und 
Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart; mit besonderer 
Rücksicht auf den klassischen Unterricht, 3. A. Berlin 1921 (Hrsg: Friedrich 
Paulsen, fortgesetzt von Rudolf Lehmann).

Lenz, Max, Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin, 4 
Bände, Berlin 1910 ‑ 1918.



279

Lexis, Wilhelm (Hrsg), Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich. Aus Anlaß 
der Weltausstellung in St. Louis unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner 
herausgegeben von W. Lexis, Band 1: Die Universitäten im Deutschen Reich, Berlin 
1904.

Lorenz, Dieter, Die Rechtstellung der Universität gegenüber staatlicher Bestimmung, 
Wissenschaftsrecht 1978, S. 1 ff..

Mager, Ute, Einrichtungsgarantien. Entstehung, Wurzeln, Wandlungen und 
grundgesetzgemäße Neubestimmung einer dogmatischen Figur des 
Verfassungsrechts, Tübingen 2003.

Mager, Ute, Kreativität braucht Freiheit, in: Rektor der Universität Heidelberg (Hrsg.), 
Ruperto Carola 1/2008.

Majer, Dietmut, Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems. Führerprinzip, 
Sonderrecht, Einheitspartei, Stuttgart u.a. 1987.

Majer, Dietmut, Überlegungen zum Begriff „juristische Zeitgeschichte“, in: Stolleis, 
Michael (Hrsg.), Juristische Zeitgeschichte, Baden-Baden 1993, S. 16 ff.

Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht II, 1. A. Leipzig 1896.

Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht II, 2. A. München 1917.

Mehring, Reinhard, �� mit symbolischer Bedeutung in der Bahnhofstraße�: Carl 
Schmitts Greifswalder Intermezzo, in: Lege, Joachim (Hrsg.), Greifswald � Spiegel 
der deutschen Rechtswissenschaft, Tübingen 2009, S. 323 ff.

Mehring, Reinhard, Carl Schmitt zur Einführung, 3. A. Hamburg 2006. 

Merkel, Edmund, Die Doktorpromotionen der Juristischen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg im Breisgau, Freiburg/München 1976. 

Mertens, Lothar, Rote Denkfabrik? Die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim 
ZK der SED, Berlin u.a. 2004.

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (Hrsg.), Um ein antifaschistisch-
demokratisches Deutschland: Dokumente aus den Jahren 1945–1949, Berlin (Ost) 
1968.

Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen (Hrsg.), Hoch- und Fachschulbildung. 
Grundsatzbestimmungen. Textausgabe, Berlin (Ost) 1987.

Möhle, Sylvia, Ehekonflikte und sozialer Wandel: Göttingen 1740–1840, Frankfurt/Main 
1997.

Molitor, Erich, Die Greifswalder Juristenfakultät, in: Festschrift zur 500-Jahrfeier der 
Universität Greifswald. Bd. II, S. 9 ff., Greifswald 1956.

Mommsen, Wolfgang (Hrsg.), Verzeichnis der schriftlichen Nachlässe in deutschen 
Archiven und Bibliotheken, Bd. 1: Die Nachlässe in den deutschen Archiven, 
Boppard am Rhein 1971; 



280

Muhlack, Ulrich, Die Universitäten im Zeichen von Neuhumanismus und Idealismus: 
Berlin, in: Baumgart, Peter/Hammerstein, Notker (Hrsg), Beiträge zu Problemen 
deutscher Universitätsgründungen der frühen Neuzeit, Nendeln 1978, S. 299 ff.

Mund, Gerald, Herbert von Dirksen (1882 - 1955). Ein deutscher Diplomat in 
Kaiserreich, Weimarer Republik und Drittem Reich. Eine Biografie, Berlin 2003.

Nitsch, Wolfgang, Hochschule in der Demokratie. Kritische Beiträge zur Erbschaft und 
Reform der deutschen Universität, Berlin/Neuwied 1965.

Olszewski, Henryk, Zwischen Begeisterung und Widerstand. Deutsche Hochschullehrer 
und der Nationalsozialismus, Poznan 1989.

Oppermann, Thomas, Deutsche Universität und Wissenschaft im ausgehenden 20. 
Jahrhundert, in: Deutsche Verwaltungsblatt, S. 857 ff., 1983.

Oppermann, Thomas, Kulturverwaltungsrecht. Bildung, Wissenschaft, Kunst, Tübingen 
1969.

Pannier, Karl (Hrsg.), Verfassung des Freistaats Preußen vom 30. November 1920 nebst 
Wahlgesetz, Wahlordnung und Ergänzungsgesetzen. Textausgabe mit ausführlichem 
Sachregister, Leipzig ca. 1920.

Paulson, Friedrich (Hrsg.), Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen 
Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. Bd. 2, 
Berlin, Leipzig 1921.

Paulson, Friedrich, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen 
und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, Zweiter Band, 
Dritte, erweiterte Auflage herausgegeben und in einem Anhang fortgesetzt von Dr. 
Rudolf Lehmann, Berlin, Leipzig 1921.

Planitz, Hans (Hrsg.), Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, 
Leipzig 1924 ‑ 1929.

Pleyer, Klemens, Die Vermögens- und Personalverwaltung der deutschen Universitäten. 
Ein Beitrag zum Problemkreis Universität und Staat, Marburg 1955.

Prahl, Hans-Werner, Sozialgeschichte des Hochschulwesens, München 1978.

Preußische Staatsbibliothek (Hrsg.), Jahresverzeichnis der an den deutschen 
Universitäten und Technischen Hochschulen erschienenen Schriften, Berlin 
1914‑1925.

Preußisches Kultusministerium (Hrsg.), Zentralblatt für die gesamte 
Unterrichtsverwaltung, Berlin 1859‑1934.

Radbruch, Gustav, Der innere Weg. Aufriß meines Lebens, Stuttgart 1951.

Raiser, Ludwig, Die Universität im Staat, Heidelberg 1958.

Rassow, Johannes, Verhandlungen über die Vereinigung des ehemaligen schwedischen 
Vorpommerns und Rügens mit Preußen, in: Pommersche Jahrbücher 1915, S. 93.



281

Raulff, Ulrich, Das Leben – buchstäblich. Über neuere Biographik und 
Geschichtswissenschaft, in: Klein, Christian (Hrsg.), Grundlagen der Biographik. 
Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, S. 55 ff., Stuttgart u.a. 2002, 

Reich, Andreas, Hochschulrahmengesetz. Kommentar, 8. Auflage, Bad Honnef 2002.

Reich, Andreas, Hochschulrahmengesetz. Kommentar, 9. A. Bad Honnef 2005.

Reinhardt, Rudolf, Universität und Staat. Selbstverwaltung oder Staatsverwaltung als 
Ziel einer Hochschulreform, Marburg 1951.

Reiß, Günter, Die Rechtsetzungsbefugnis der Universität. Eine Darstellung ihrer 
Entwicklung, Rechtsgrundlagen und praktischen Bedeutung, Mainz 1979.

Richter, Werner/Peters, Hans (Hrsg.), Die Statuten der preußischen Universitäten und 
Technischen Hochschulen, Berlin 1929 ‑ 1932.

Rimmele, Dietmar, Die Universitätsreform in Preußen 1918 ‑ 1924. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Bildungspolitik der Weimarer Zeit, Hamburg 1978.

Rohleder, Meinolf/Treude, Burkhard, Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung. Berlin (1848-
1939), in: Fischer, Heinz-Dietrich (Hrsg.), Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. 
Jahrhunderts, Pullach bei München 1972

Rossmann, Kurt, Wissenschaft, Ethik und Politik. Erörterung des Grundsatzes der 
Voraussetzungslosigkeit in der Forschung, Heidelberg 1949.

Rost, Gottfried/Hahn, Annemarie, Studium und Praxis. Eine bibliographische 
Information über die Verbindung des Hochschulstudiums mit der sozialistischen 
Praxis, Leipzig 1963.

Roth, Andreas, Strafrechtliche Zeitschriften im 19. Jahrhundert, in: Stolleis, Michael 
(Hrsg.) Juristische Zeitschriften, Frankfurt a. Main 1999, S. 303 ff..

Rückert, Joachim, Juristische Zeitgeschichte. Ein Entwurf, in: Stolleis, Michael (Hrsg.), 
Juristische Zeitgeschichte - Ein neues Fach?, Baden-Baden 1992.

Ruppert, Stefan, Die Entstehung der Gesetzes- und Verordnungsblätter. Die 
Bekanntmachung von Gesetzen im Übergang vom Spätabsolutismus zum 
Frühkonstitutionalismus, in: Stolleis, Michael (Hrsg.), Juristische Zeitschriften, 
Frankfurt a. Main 1999, S. 67 ff.

Rüthers, Bernd, Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich. 2. A. 
München 1989.

Rüthers, Bernd, Entfesselte Jurisprudenz? Zur Wirkung Carl Schmitts, in: Lege, Joachim 
(Hrsg.), Greifswald – Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft, Tübingen 2009, S. 
401 ff.

Rückert, Joachim, Juristische Zeitgeschichte. Ein Entwurf, in: Stolleis, Michael (Hrsg.), 
Juristische Zeitgeschichte, Baden-Baden 1993, S. 16 ff.

Sachs, Michael (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 4. A. München 2007.



282

Sauer, Gotthard, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Selbstverwaltungsrechts und der 
Autonomie der Hochschulen, Frankfurt/Main 1973.

Schelsky, Helmut, Die politische Aufgabe und Willensbildung der Wissenschaft, in: 
Hochschulautonomie – Privileg und Verpflichtung. Reden vor der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz 1965, Hildesheim 1989.

Schelsky, Helmuth, Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität 
und ihrer Reformen, Düsseldorf 1971.

Schmeiser, Martin, Akademischer Hasard. Das Berufsschicksal des Professors und das 
Schicksal der deutschen Universität 1870 – 1920, Stuttgart 1994.

Schmidt, Julia, Konservative Staatsrechtslehre und Friedenspolitik. Leben und Werk 
Philipp Zorns. Ebelsbach 2001.

Schmidt-Bleker, Roland, Legislative Defizite im Schulrecht der preußischen 
konstitutionellen Monarchie. Eine rechtshistorische Untersuchung zum Vorbehalt 
des Gesetzes im preußischen Schulrecht, Baden-Baden 2005.

Schmitt, Otto/Schultze, Victor, Wilhelm Titels Bildnisse Greifswalder Professoren, 
Greifswald 1931.

Schmoeckel, Mathias/Rückert, Joachim/Zimmermann, Reinhard (Hrsg.), Historisch-
kritischer Kommentar zum BGB. Band I, Allgemeiner Teil §§ 1–240, Tübingen 
2003.

Schröder, Jan, Überlegungen zur Juristischen Zeitgeschichte, in: Stolleis, Michael 
(Hrsg.), Juristische Zeitgeschichte, Baden-Baden 1993, S. 16 ff.

Schulz, Hans-Jürgen/Autorenkollektiv/Institut für Hochschulbildung (Hrsg.), Das 
Hochschulwesen der DDR. Ein Überblick, Berlin 1980.

Schwennicke, Andreas, Die Entstehung der Einleitung des preußischen ALR von 1794, 
Frankfurt/Main 1993.

Sozialistische Einheitspartei Deutschland (Hrsg.), Protokolle der Verhandlungen des VI. 
und VII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, Berlin 1963 und 
1967.

Stier-Somlo, Fritz, Universitätsrecht, Selbstverwaltung und Lehrfreiheit, in: AöR 1928, 
S. 360 ff.

Stolleis, Michael (Hrsg.), Juristen: ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 
20. Jahrhundert, München 2001.

Stolleis, Michael (Hrsg.), Juristische Zeitgeschichte – ein neues Fach?, Baden-Baden 
1993.

Stolleis, Michael, Geschichte des Öffentlichen Rechts in Deutschland, Band 3, München 
1999.

Teichler, Ulrich (Hrsg.), Das Hochschulwesen in der Bundesrepublik Deutschland – Ein 



283

Überblick, in: Teichler, Ulrich (Hrsg.), Das Hochschulwesen in der Bundesrepublik 
Deutschland, Weinheim 1990, S. 11 ff.

Thieme, Werner, Deutsches Hochschulrecht. Das Recht der wissenschaftlichen 
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland und im Lande Berlin, Berlin u.a. 
1956.

Triepel, Heinrich, Das Recht der Universität Greifswald zur Verwaltung ihres 
Stiftungsvermögens, rechtlich und rechtspolitisch betrachtet, in: Curschmann, Fritz/
Holstein, Günther/Triepel, Heinrich, Stiftungsvermögen und Selbstverwaltungsrecht 
der Universität Greifswald, Greifswald 1925.

Trute, Hans-Heinrich, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und 
staatlicher Institutionalisierung: Das Wissenschaftsrecht als Recht kooperativer 
Verwaltungsvorgänge, Tübingen 1994.

Universität Greifswald (Hrsg.), Verzeichnis der Vorlesungen der Universität zu 
Greifswald, Greifswald 1821 ‑ 1922.

Urban, Nikolaus, Die Diätenfrage: zum Abgeordnetenbild in Staatsrechtslehre und 
Politik 1900 – 1933, Tübingen 2003.

v. Brocke, Bernhard, Friedrich Althoff (1839 – 1908), Forschungsstand und 
Quellenlage, Bemühungen um eine Biographie, in: v. Brocke, Bernhard (Hrsg.) 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter: das „System 
Althoff“ in historischer Perspektive, Hildesheim 1991.

v. Brocke, Bernhard, Hochschul- u. Wissenschaftspolitik in Preußen und im Deutschen 
Kaiserreich: Das „System Althoff.“, in: Baumgart, Peter (Hrsg.), Bildungspolitik im 
Preußen zur Zeit des Kaiserreichs, Stuttgart 1980, S. 9 ff..

v. Brocke, Bernhard, Preußische Hochschulpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. 
Kaiserreich und Weimarer Republik, in: Buchholz, Werner/Olschewski, Jana 
(Hrsg.), Die Universität Greifswald, Stuttgart 2004, S. 27 ff.

v. Bruch, Rüdiger, Autonomie der Universität – Gelegentliche Bemerkungen zu einem 
Grundproblem deutscher Universitätsgeschichte, in: Bernhardt, Hannelore (Hrsg.), 
Über Autonomie der Universität und akademische Freiheit, Berlin 1993, S. 7 ff.

v. Bruch, Rüdiger, Universitätsreform als soziale Bewegung. Zur Nicht-Ordinarienfrage 
im späteren deutschen Kaiserreich, in: Geschichte und Gesellschaft, S. 72 ff., 1984.

v. Gierke, Otto, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. IV: Die Staats- und 
Korporationslehre der Neuzeit, 1913 (Nachdruck Graz 1954).

v. Lübtow, Ulrich, Autonomie oder Heterenomie der Universitäten, Frankfurt/Main 
1966.

v. Münch, Ingo/Kunig, Philip (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar. Band 1, 5. A. München 
2000. 

v. Savigny, Eike, Braucht die Universität ein neues Selbstbewusstsein?, in: 



284

Hochschulautonomie – Privileg und Verpflichtung. Reden vor der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz 1982, Hildesheim 1989.

v. Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich, Erinnerungen 1848 – 1914, Leipzig 1928.

Verband der deutschen Akademien (Hrsg.), Deutsches Biographisches Jahrbuch, Bd. 3 
(1921), Berlin/Leipzig 1927. 

Vorholz, Irene, Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität 
Greifswald von der Novemberrevolution bis zur Neukonstituierung der Fakultät 
1992, Köln etc. 2000.

Vormbaum, Thomas, Juristen-Leben, in: Küper, Wilfried (Hrsg.), Beiträge zur 
Rechtswissenschaft. Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels zum 70. 
Geburtstag, Heidelberg 1993, S. 1247 ff.

Walter Pauly (Hrsg.), Gerhard Anschütz. Aus meinem Leben, Frankfurt a. Main 1993.

Waterkamp, Dietmar, Handbuch zum Bildungswesen der DDR, Berlin 1987.

Weber, Hermann, Die DDR 1945–1990, 4. A. München 2006.

Weber, Max, Rezension von Fr. Eulenburg „Die Entwicklung der Universität Leipzig 
in den letzten hundert Jahren“, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 
1909, S. 672 ff.

Weber, Max, Wissenschaft als Beruf, Stuttgart 1995 (Nachdruck der Auflage Berlin 
1919).

Weichert, Friedrich, Die evangelische Kirchenpresse Berlins, in: Elm, Kaspar/Loock, 
Hans-Dietrich (Hrsg.), Seelsorge und Diakonie in Berlin, Berlin 1990, S. 424 ff.

Weisfert, Julius N., Biographisch-litterarischen Lexikon für die Haupt- und 
Residenzstadt Königsberg und Ostpreußen. Nachdruck der Originalsausgabe 
(Königsberg 1897), Hildesheim 1975.

Welcker, Meinrad, Die preußischen Hochschulreform an der Universität Greifswald, 
in:Buchholz, Werner/Olschewski, Jana (Hrsg.), Die Universität Greifswald, S. 
191 ff., Stuttgart 2004.

Wende, Erich, Grundlagen des preußischen Hochschulrechts, Berlin 1930.

Wesseling, Klaus-Gunther, in: Bautz, Traugott (Hrsg.), Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon, Herzberg 1999.

Westen, Klaus, Das Hochschulrecht der DDR, in: Jahrbuch für Ostrecht 1960, S. 39 ff.

Winkler, Günther, Die Rechtspersönlichkeit der Universitäten: rechtshistorische, 
rechtsdogmatische und rechtstheoretische Untersuchungen zur wissenschaftlichen 
Selbstverwaltung, Wien u.a. 1988.

Woigk, Carsten, Die Studierenden der Universität zu Greifswald 1808‑2006 – eine 
statistische Übersicht, in: Alvermann, Dirk /Spiess, Karl-Heinz (Hrsg.), Festschrift 



285

zur 550-Jahrfeier der Universität Greifswald, Band 1, Rostock 2006.

Wolff, Hans, Die Rechtsgestalt der Universität, Köln 1956.

Wróblewska, Teresa, Die Reichsuniversitäten Posen, Prag und Straßburg als Modell 
nationalsozialistischer Hochschulen in den von Deutschland besetzten Gebieten, 
Torún 2000.

Zachariae, Karl (Carl) Salomo, Die Nationaleinheit der Teutschen und die teutschen 
Universitäten, in: Jahrbücher der Geschichte und Politik (ehem. Jahrbücher der 
Geschichte und Staatskunst) 1837, S. 407 ff.

Zimmermann, Hartmut/Autorenkollektiv/Bundesministerium für innerdeutsche 
Beziehungen (Hrsg.), DDR-Handbuch, 3. A, Berlin 1985.

Zorn, Philipp, Aus einem deutschen Universitätsleben, Bonn 1927.

Zorn, Philipp, Die deutsche Staatssprache. Zwei Abhandlungen, Berlin 1903.

II.	 Archivalien

1.	 Akten des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz  
	 in Berlin (GStA)

Alle verwendeten Akten stammen aus der I. HA Rep. 76 Va Sekt. 11 (I. HA (Hauptabteilung: 
Preußische und neue Reposituren) Rep. 76 (Kultusministerium 1807 – 1935, erst Preußisches 
Ministerium für Unterrichts-, geistliche und Medizinal-Angelegenheiten, ab 1918: Ministerium 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung); Va (Universitäten, generell und einzelne Universitä-
ten); Sektion 11 (Universität Königsberg)

Tit. 4 Nr. 23 Bd. 1 (Acta betreffend die Privat-Docenten in der juristischen Fakultät der 
Universität zu Königsberg und deren Renumeration. Januar 1844 – Dezember 1929)

Tit. 4 Nr. 19 Bd. 4 (Acta betreffend die Anstellung und Besoldung der außerordentlichen 
und ordentlichen Professoren der juristischen Fakultät der Universität zu 
Königsberg. Jan. 1878 – Juni 1899)

Tit. 4 Nr. 19. Bd. 5 (Acta betreffend die Anstellung und Besoldung der 
außerordentlichen und ordentlichen Professoren der juristischen Fakultät der 
Universität zu Königsberg Juli 1899 – Juni 1905)

Tit. 4 Nr. 19 Adh. Bd. 1 zu Bd. 6 (Acta betreffend: Disziplinarverfahren gegen den 
Professor Hubrich 1906 Vol I.)

Tit. 8 Nr. 2  (Immatrikulationssachen)

Tit. 10 Nr. 17 Bd. 1 (Schaffung eines staatswissenschaftlichen Seminars an der 
Universität Königsberg)



286

2.	 Akten des Universitätsarchivs Greifswald (UAG)

Aktenkürzel: Jur. Fak. (Akte der Juristischen Fakultät), K (Kuratoriumsakte),  
R (Rektoratsakte), PA (Personalakte)

Jur. Fak. 254 (Universitätsverfassungen 1921 – 1929)

Jur. Fak. 261 (Entwurf der Fakultätsstatuten 1866 – 1916)

Jur. Fak. 262 (Statuten)

Jur. Fak. 267 (Promotionsbestimmungen 1917)

Jur. Fak. 311 (Fall Hubrich)

Jur. Fak. 313 (Hubrich’sche Beschwerde)

Jur. Fak. 386 (Professur für öffentliches Recht I 1901 – 1942)

Jur. Fak. (St) 783 (Die Statuten der juristischen Fakultät zu Greifswald)

K 78 (Statuten der Juristischen Fakultät 1912 – 1934)

K 79 (Statuten den Juristischen Fakultät 1910)

K 182 (Die Juristische Fakultät der Universität Greifswald 1897 – 1924)

K 183 (Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 1925 – 1937)

K 252 (Das Juristische Seminar 1912 – 1938)

K 253 (Das Juristische Seminar 1939 – 1948)

K 734 (Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums bei 
Professoren und höheren Beamten)

K 4536 (Streit mit der Stadt Greifswald über das Eigentum am Greifswalder Bodden 
und am Ryck)

R 1164 (Allgemeine Angelegenheiten 1922 – 1929)

R 1169 (Anfertigung neuer Statuten für die Universität Greifswald 1895 – 1938)

PA 401 (Personalakte Hubrich)

Professorenalbum  (Lehrer-Album der königlichen Universität Greifswald)

Fakultäts-Buch (Fakultäts-Buch zur Eintragung von Fakultäts-Beschlüssen 20.10.1919 
bis 8.5.1929)




